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II

(Vorbereitende Rechtsakte)

KOMMISSION

Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber Lebensversicherun-
gen (Neufassung)

(2000/C 365 E/01)

KOM(2000) 398 endg. � 2000/0162(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. Juni 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest tzt auf den Vertrag zur Gr ndung der Europ,ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 47 Absatz 2 und auf Ar-
tikel 55,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

gem,9 dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag,

(1) Die Erste Richtlinie des Rates 79/267/EWG vom 5. M,rz
1979 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften  ber die Aufnahme und Aus bung der T,tigkeit
der Direktversicherung (Lebensversicherung) (1), die Richt-
linie 90/619/EWG des Rates vom 8. November 1990 zur
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
f r die Direktversicherung (Lebensversicherung) und zur
Erleichterung der tats,chlichen Aus bung des freien
Dienstleistungsverkehrs sowie zur ˜nderung der Richtlinie
79/267/EWG (2) und die Richtlinie 92/96/EWG des Rates
vom 10. November 1992 zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften f r die Direktversicherung
(Lebensversicherung) sowie zur ˜nderung der Richtlinien
79/267/EWG und 90/619/EWG (Dritte Richtlinie Lebens-
versicherung) (3) sind mehrfach und in wesentlichen Punk-
ten ge,ndert worden; die genannten Richtlinien sollten im
Rahmen weiterer ˜nderungen aus Gr nden der Klarheit
neu gefa9t werden.

(2) Zur Erleichterung der Aufnahme und der Aus bung der
T,tigkeiten der Lebensversicherung sind gewisse Unter-
schiede zwischen dem Aufsichtsrecht der verschiedenen
Mitgliedstaaten zu beseitigen, wobei ein angemessener
Schutz der Versicherten und der Beg nstigten in allen
Mitgliedstaaten gewahrt bleiben mu9. Zu diesem Zweck
sind insbesondere die Vorschriften  ber die an Lebensver-
sicherungsunternehmen gestellten finanziellen Anforde-
rungen zu koordinieren.

(3) Der Binnenmarkt im Bereich der Direktversicherung (Le-
bensversicherung) mu9 unter dem doppelten Gesichts-
punkt der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienst-
leistungsverkehrs in den Mitgliedstaaten vollendet werden,
um es den Versicherungsunternehmen mit Sitz in der
Gemeinschaft zu erleichtern, innerhalb der Gemeinschaft
Verpflichtungen einzugehen und es den Versicherungs-
nehmern zu ermBglichen, sich nicht nur bei in ihrem
Land niedergelassenen Versicherungsunternehmen, son-
dern auch bei solchen zu versichern, die ihren Gesch,fts-
sitz in der Gemeinschaft haben und in anderen Mitglied-
staaten niedergelassen sind.

(4) Nach dem EG-Vertrag ist im Dienstleistungsverkehr eine
unterschiedliche Behandlung je nachdem, ob das Unter-
nehmen in dem Mitgliedstaat, in dem die Dienstleistung
erbracht wird, niedergelassen ist oder nicht, unzul,ssig. In
den Genu9 der Dienstleistungsfreiheit kommt dabei jede
Niederlassung in der Gemeinschaft, also nicht nur der
Hauptsitz des Unternehmens, sondern auch Agenturen
oder Zweigniederlassungen desselben.

(5) Die vorliegende Richtlinie stellt folglich einen bedeutenden
Abschnitt bei der Verschmelzung der einzelstaatlichen
M,rkte zu einem einheitlichen Binnenmarkt dar und soll
es allen Versicherungsnehmern ermBglichen, jeden Ver-
sicherer mit Sitz in der Gemeinschaft zu w,hlen, der in
ihr seine Gesch,ftst,tigkeit im Rahmen der Niederlas-
sungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit aus bt, wo-
bei ihnen gleichzeitig ein angemessener Schutz zu ge-
w,hrleisten ist.

(6) Die vorliegende Richtlinie f gt sich in das gemeinschaftli-
che Normenwerk im Bereich der Lebensversicherung ein,
das auch die Richtlinie 91/674/EWG des Rates vom 19.
Dezember 1991 betreffend die Jahresabschl sse und kon-
solidierten Abschl sse von Versicherungsunternehmen (4)
umfa9t.

(7) Der gew,hlte Ansatz besteht in einer wesentlichen, not-
wendigen und ausreichenden Harmonisierung, um zu ei-
ner gegenseitigen Anerkennung der Zulassungen und der
Aufsichtssysteme zu gelangen, die die Erteilung einer ein-
heitlichen, innerhalb der ganzen Gemeinschaft g ltigen
Zulassung sowie die Anwendung des Grundsatzes der
Aufsicht durch den Herkunftsmitgliedstaat erlaubt.
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(8) Folglich h,ngt der Zugang zum Versicherungsgesch,ft und
die Aus bung des Versicherungsgesch,fts von einer ein-
heitlichen Zulassung ab, die von den BehBrden des Mit-
gliedstaats erteilt wird, in dem das Versicherungsunterneh-
men seinen Sitz hat. Diese Zulassung ermBglicht es dem
Unternehmen,  berall in der Gemeinschaft im Rahmen
der Niederlassungsfreiheit oder des freien Dienstleistungs-
verkehrs Gesch,fte zu betreiben. Der Mitgliedstaat der
Zweigniederlassung oder der Dienstleistung kann von Ver-
sicherungsunternehmen, die in ihm t,tig werden mBchten
und schon im Herkunftsmitgliedstaat zugelassen sind,
keine Zulassung verlangen.

(9) Die zust,ndigen BehBrden sollten ein Versicherungsunter-
nehmen nicht zulassen oder dessen Zulassung aufrecht-
erhalten, wenn enge Verbindungen zwischen diesem Un-
ternehmen und anderen nat rlichen oder juristischen Per-
sonen die BehBrden bei der ordnungsgem,9en Erf llung
ihrer Beaufsichtigungsaufgaben behindern kBnnten. Auch
bei bereits zugelassenen Versicherungsunternehmen darf
dies nach Feststellung der zust,ndigen BehBrden nicht
der Fall sein.

(10) Die in dieser Richtlinie gew,hlte Definition des Begriffs
Ðenge VerbindungenH beruht auf Mindestkriterien und hin-
dert die Mitgliedstaaten nicht, auch andere als die unter
diese Definition fallenden Situationen zu erfassen.

(11) Die Tatsache, da9 ein erheblicher Anteil am Kapital einer
Gesellschaft erworben wird, stellt f r sich allein noch
keine im Sinne dieser Richtlinie zu ber cksichtigende Be-
teiligung dar, wenn der Erwerb lediglich als zeitweilige
Kapitalanlage erfolgt, die keine Einflu9nahme auf die
Struktur und die Finanzpolitik des Unternehmens gestat-
tet.

(12) Die Grunds,tze der gegenseitigen Anerkennung und der
Kontrolle durch den Herkunftsmitgliedstaat machen es er-
forderlich, da9 die zust,ndigen BehBrden eines jeden Mit-
gliedstaats die Zulassung in den F,llen nicht erteilen oder
sie entziehen, in denen aus Umst,nden wie dem Inhalt des
Gesch,ftsplans, dem geographischen T,tigkeitsbereich
oder der tats,chlich ausge bten T,tigkeit unzweifelhaft
hervorgeht, da9 das Versicherungsunternehmen die
Rechtsordnung eines Mitgliedstaats in der Absicht gew,hlt
hat, sich den strengeren Anforderungen eines anderen
Mitgliedstaats zu entziehen, in dem es den  berwiegenden
Teil seiner T,tigkeit auszu ben beabsichtigt oder aus bt.
Ein Versicherungsunternehmen, das eine juristische Person
ist, mu9 in dem Mitgliedstaat zugelassen werden, in dem
sich sein satzungsm,9iger Sitz befindet. Ein Versiche-
rungsunternehmen, das keine juristische Person ist, mu9
eine Hauptverwaltung in dem Mitgliedstaat haben, in dem
es zugelassen worden ist. Im  brigen m ssen die Mitglied-
staaten verlangen, da9 die Hauptverwaltung eines Ver-
sicherungsunternehmens sich stets in seinem Herkunfts-
mitgliedstaat befindet und da9 es dort tats,chlich t,tig ist.

(13) Aus praktischen Gr nden ist es angezeigt, den Dienst-
leistungsverkehr unter Ber cksichtigung einerseits der Nie-
derlassung des Versicherungsunternehmens und anderer-
seits des Ortes, in dem die Verpflichtung eingegangen
wird, zu definieren. Deshalb mu9 auch die Verpflichtung
definiert werden. Ferner ist die im Wege einer Niederlas-
sung ausge bte T,tigkeit von einer im freien Dienstleis-
tungsverkehr ausge bten T,tigkeit abzugrenzen.

(14) Eine Einteilung nach Zweigen ist erforderlich, um ins-
besondere die T,tigkeiten zu bestimmen, die Gegenstand
der vorgeschriebenen Zulassung sind.

(15) Vom Anwendungsbereich der Richtlinie sind bestimmte
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit auszuschlie9en,
die aufgrund ihrer rechtlichen Verfassung besondere Si-
cherheitsvoraussetzungen erf llen und besondere finan-
zielle Garantien bieten. Ferner sind bestimmte Einrichtun-
gen auszuschlie9en, deren T,tigkeit sich nur auf einen
sehr kleinen Bereich erstreckt und satzungsgem,9 be-
grenzt ist.

(16) In jedem Mitgliedstaat unterliegt die Lebensversicherung
der behBrdlichen Zulassung und Aufsicht. Die Vorausset-
zungen f r Erteilung und Widerruf dieser Zulassung be-
d rfen daher einer n,heren Regelung.

(17) Es empfiehlt sich, die Aufsichtsbefugnisse und -mittel der
zust,ndigen BehBrden zu pr,zisieren. Ferner sind beson-
dere Bestimmungen  ber den Zugang zu der im Rahmen
des freien Dienstleistungsverkehrs erfolgenden T,tigkeit
sowie deren Aus bung und Iberwachung vorzusehen.

(18) Die Aufsicht  ber die finanzielle Solidit,t des Versiche-
rungsunternehmens, insbesondere  ber seine Solvabilit,t
und die Bildung ausreichender versicherungstechnischer
R ckstellungen sowie deren Bedeckung durch kongruente
VermBgenswerte, sollte von den zust,ndigen BehBrden
des Herkunftsmitgliedstaats wahrgenommen werden.

(19) Es empfiehlt sich, einen Informationsaustausch zwischen
den zust,ndigen BehBrden und den BehBrden oder Ein-
richtungen zu gestatten, die aufgrund ihrer Funktion zur
St,rkung des Finanzsystems beitragen. Um die Vertraulich-
keit der  bermittelten Informationen zu wahren, mu9 der
Adressatenkreis eng begrenzt bleiben.

(20) Bestimmte rechtswidrige Handlungen wie z. B. Betrugs-
delikte, Insiderdelikte usw. kBnnten, selbst wenn sie an-
dere Unternehmen als Finanzunternehmen betreffen, die
Stabilit,t des Finanzsystems und seine Integrit,t beein-
tr,chtigen.

(21) Es mu9 festgelegt werden, unter welchen Bedingungen
dieser Informationsaustausch zul,ssig ist.

(22) Wenn vorgesehen ist, da9 Informationen nur mit aus-
dr cklicher Zustimmung der zust,ndigen BehBrden wei-
tergegeben werden d rfen, kBnnen diese ihre Zustimmung
gegebenenfalls von der Einhaltung strenger Bedingungen
abh,ngig machen.

(23) Zur verst,rkten Beaufsichtigung von Versicherungsunter-
nehmen und zum besseren Schutz der Kunden von Ver-
sicherungsunternehmen ist vorzuschreiben, da9 ein Rech-
nungspr fer die zust,ndigen BehBrden unverz glich zu
unterrichten hat, wenn er in den in dieser Richtlinie be-
schriebenen F,llen bei der Wahrnehmung seiner Aufgabe
Kenntnis von bestimmten Tatsachen erh,lt, die die finan-
zielle Lage eines Versicherungsunternehmens oder dessen
Gesch,ftsorganisation oder Rechnungswesen ernsthaft be-
eintr,chtigen kBnnten.
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(24) In Anbetracht des angestrebten Ziels ist es w nschens-
wert, da9 die Mitgliedstaaten vorsehen, da9 diese Ver-
pflichtung auf jeden Fall besteht, wenn solche Tatsachen
von einem Rechnungspr fer bei der Wahrnehmung seiner
Aufgabe bei einem Unternehmen festgestellt werden, das
enge Verbindungen zu einem Versicherungsunternehmen
hat.

(25) Durch die Verpflichtung der Rechnungspr fer, den zu-
st,ndigen BehBrden gegebenenfalls bestimmte Tatsachen
betreffend ein Versicherungsunternehmen zu melden, die
sie bei der Wahrnehmung ihrer Aufgabe bei einem Nicht-
finanzunternehmen festgestellt haben, ,ndert sich weder
die Art ihrer Aufgabe bei diesem Unternehmen noch die
Art und Weise, in der sie diese Aufgabe bei diesem Un-
ternehmen wahrzunehmen haben.

(26) Die Durchf hrung der Verwaltung von Pensionsfonds darf
keinesfalls eine Beeintr,chtigung der Befugnisse beinhal-
ten, die den zust,ndigen BehBrden gegen ber den Einrich-
tungen einger,umt wurden, welche diese VermBgenswerte
halten.

(27) In einigen Artikeln dieser Richtlinie sind nur Mindestvor-
schriften festgelegt. Der Herkunftsmitgliedstaat kann f r
die von seinen zust,ndigen BehBrden zugelassenen Ver-
sicherungsunternehmen strengere Regelungen erlassen.

(28) Die zust,ndigen BehBrden der Mitgliedstaaten m ssen
 ber die notwendigen Aufsichtsmittel verf gen, um die
geordnete Aus bung der T,tigkeit des Versicherungsunter-
nehmens in der ganzen Gemeinschaft sowohl im Rahmen
der Niederlassungsfreiheit als auch im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit zu gew,hrleisten. Insbesondere m ssen
sie angemessene Vorbeugema9nahmen ergreifen oder
Sanktionen verh,ngen kBnnen, um Unregelm,9igkeiten
und VerstB9e gegen Vorschriften des Versicherungsauf-
sichtsrechts zu verhindern.

(29) Die Bestimmungen  ber die Bestands bertragung sollten
Bestimmungen enthalten, die speziell auf den Fall abzie-
len, da9 der Bestand von im Rahmen des Dienstleistungs-
verkehrs geschlossenen Vertr,gen einem anderen Unter-
nehmen  bertragen wird.

(30) Die Vorschriften  ber die Bestands bertragung m ssen
mit der rechtlichen Regelung der einheitlichen Zulassung,
die die vorliegende Richtlinie vorsieht,  bereinstimmen.

(31) Unternehmen, die nach einem in Artikel 18 Absatz 3
genannten Datum gegr ndet worden sind, sollte das
gleichzeitige Betreiben von Lebensversicherung und Scha-
denversicherung nicht gestattet werden. Den Mitgliedstaa-
ten ist weiterhin die MBglichkeit zu lassen, Unternehmen,
die zu einem der in Artikel 18 Absatz 3 genannten Zeit-
punkte in beiden Versicherungszweigen t,tig waren, zu
gestatten, ihre T,tigkeit fortzuf hren, wenn sie f r jeden
Versicherungszweig eine getrennte Verwaltung einrichten,
damit die jeweiligen Interessen der Lebensversicherten und
der Schadenversicherten gewahrt und die aufgrund einer
der T,tigkeiten entstehenden finanziellen Mindestver-
pflichtungen nicht durch die andere T,tigkeit getragen
werden. Den Mitgliedstaaten ist weiterhin die MBglichkeit
zu lassen, von den in ihrem Staatsgebiet ans,ssigen Un-
ternehmen, welche die Lebensversicherung und die Scha-
denversicherung zugleich betreiben, zu verlangen, da9 sie

diese Kumulierung beenden. Au9erdem m ssen die spe-
zialisierten Unternehmen einer besonderen Aufsicht unter-
liegen, wenn ein Schadenversicherungsunternehmen dem-
selben Konzern wie ein Lebensversicherungsunternehmen
angehBrt.

(32) Diese Richtlinie hindert ein Kompositunternehmen nicht
daran, sich f r die Lebensversicherung und f r die Scha-
denversicherung in zwei Unternehmen aufzuspalten. Da-
mit eine solche Aufspaltung sich unter bestmBglichen Be-
dingungen vollzieht, sollten die Mitgliedstaaten unter Be-
achtung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts eine
entsprechende steuerliche Regelung namentlich im Hin-
blick auf die bei einer solchen Aufteilung sichtbar wer-
denden stillen Reserven treffen kBnnen.

(33) Mitgliedstaaten, die es w nschen, sollten die MBglichkeit
erhalten, einem Unternehmen Zulassungen sowohl f r die
Versicherungszweige, die im Anhang I genannt sind, als
auch f r Versicherungsgesch,fte zu erteilen, die unter die
im Anhang der Ersten Richtlinie 73/239/EWG des Rates
vom 24. Juli 1973 zur Koordinierung der Rechts- und
Verwaltungsvorschriften betreffend die Aufnahme und
Aus bung der T,tigkeit der Direktversicherung (mit Aus-
nahme der Lebensversicherung) (1) genannten Versiche-
rungszweige 1 und 2 fallen. Diese MBglichkeit kann je-
doch vom Vorliegen bestimmter Voraussetzungen abh,n-
gig gemacht werden, die die Einhaltung der Regeln  ber
die Buchf hrung und die Liquidation betreffen.

(34) Zum Schutz der Versicherten ist es erforderlich, da9 jedes
Versicherungsunternehmen ausreichende technische R ck-
stellungen bildet. Die Berechnung dieser R ckstellungen
basiert im wesentlichen auf versicherungsmathematischen
Grunds,tzen. Um die gegenseitige Anerkennung der in
den einzelnen Mitgliedstaaten geltenden Aufsichtsvor-
schriften zu erleichtern, m ssen die versicherungsmathe-
matischen Grunds,tze aufeinander abgestimmt werden.

(35) Aus die Aufsicht betreffenden Erw,gungen heraus sollte
ein Mindestma9 an Koordinierung der Regeln f r die Be-
grenzung des bei der Berechnung der versicherungstech-
nischen R ckstellungen zugrunde gelegten Zinssatzes fest-
gelegt werden. Da die derzeit f r die Begrenzung verf g-
baren Methoden alle gleicherma9en korrekt sind, den An-
forderungen in bezug auf die Aufsicht gen gen sowie
gleichwertig sind, d rfte es angemessen sein, den Mitglied-
staaten die freie Wahl der zu verwendenden Methode zu
 berlassen.

(36) Es ist angebracht, die Vorschriften  ber die Berechnung
der die versicherungstechnischen R ckstellungen be-
deckenden VermBgenswerte,  ber deren Mischung sowie
die Lokalisierungs- und Kongruenzregeln zu koordinieren,
um die gegenseitige Anerkennung der Vorschriften der
Mitgliedstaaten zu erleichtern. Bei dieser Koordinierung
m ssen die gem,9 Artikel 56 EG-Vertrag zur Liberalisie-
rung des Kapitalverkehrs erlassenen Ma9nahmen sowie
die im Hinblick auf die Vollendung der Wirtschafts- und
W,hrungsunion erzielten Fortschritte der Gemeinschaft
ber cksichtigt werden.
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(37) Der Herkunftsmitgliedstaat darf jedoch von den Versiche-
rungsunternehmen nicht verlangen, die VermBgenswerte,
die die versicherungstechnischen R ckstellungen be-
decken, in bestimmten Kategorien von VermBgenswerten
anzulegen, da derartige Bestimmungen nicht mit den in
Artikel 56 EG-Vertrag vorgesehenen Ma9nahmen zur Li-
beralisierung des Kapitalverkehrs zu vereinbaren sind.

(38) Versicherungsunternehmen m ssen neben versicherungs-
technischen R ckstellungen, einschlie9lich der mathemati-
schen R ckstellungen, die zur Erf llung ihrer vertragli-
chen Verpflichtungen ausreichen, auch  ber eine zus,tz-
liche Reserve, d. h. eine durch Eigenkapital und, mit Zu-
stimmung der zust,ndigen BehBrde, durch implizite Ver-
mBgensbestandteile gedeckte sogenannte Solvabilit,ts-
spanne verf gen, um f r alle Wechself,lle des Gesch,fts-
betriebs ger stet zu sein. Damit sich die diesbez glichen
Anforderungen auf objektive Kriterien st tzen, die f r
Unternehmen gleicher GrB9enordnung gleiche Wett-
bewerbsbedingungen gew,hrleisten, ist vorzusehen, da9
sich diese Spanne nach den gesamten Verpflichtungen
des Unternehmens und der Art und der Schwere der Ri-
siken bemi9t, die mit den verschiedenen in den Anwen-
dungsbereich dieser Richtlinie fallenden T,tigkeiten ver-
bunden sind. Diese Spanne mu9 folglich unterschiedlich
hoch sein, je nachdem, ob es sich um das Anlagerisiko,
das Sterblichkeitsrisiko oder lediglich das Betriebsrisiko
handelt. Sie sollte daher nach Ma9gabe der mathemati-
schen R ckstellungen und des Risikokapitals des Unter-
nehmens, der Beitragseinnahmen, ausschlie9lich nach
Ma9gabe der versicherungstechnischen R ckstellungen
oder nach Ma9gabe des VermBgens der Tontinengemein-
schaften festgesetzt werden.

(39) Die Richtlinie 92/96/EWG liefert eine provisorische Be-
griffsbestimmung eines geregelten Marktes, die von der
Annahme einer Richtlinie  ber Wertpapierdienstleistun-
gen, die dieses Konzept auf Gemeinschaftsebene harmo-
nisieren w rde, ab. Die Richtlinie 93/22/EWG des Rates
vom 10. Mai 1993  ber Wertpapierdienstleistungen (1)
liefert eine Begriffsbestimmung eines geregelten Marktes,
jedoch werden hier Lebensversicherungst,tigkeiten aus-
geschlossen. Es ist angebracht, das Konzept eines geregel-
ten Marktes auch auf Lebensversicherungst,tigkeiten an-
zuwenden.

(40) Es ist angebracht, da9 die Liste der Eigenmittel, die die in
der vorliegenden Richtlinie vorgeschriebene Solvabilit,ts-
spanne bilden neue Finanzinstrumente und die MBglich-
keiten ber cksichtigt, die auch anderen Finanzinstituten
bei der Aufstockung der Eigenmittel zugestanden wurden.

(41) Es ist ferner ein Garantiefonds vorzuschreiben, dessen
HBhe und Zusammensetzung dergestalt sein m ssen,
da9 die Unternehmen bereits bei ihrer Gr ndung  ber
angemessene Mittel verf gen und die Solvabilit,tsspanne
im Laufe der Gesch,ftst,tigkeit nicht unter eine Mindest-

sicherheitsgrenze absinkt. Dieser Garantiefonds mu9 sich
ganz oder zu einem bestimmten Teil aus expliziten Be-
standteilen des VermBgens zusammensetzen.

(42) Die in den Mitgliedstaaten geltenden Vorschriften des Ver-
tragsrechts f r die in dieser Richtlinie genannten T,tig-
keiten sind unterschiedlich. Die Harmonisierung des f r
den Versicherungsvertrag geltenden Rechts ist keine Vor-
bedingung f r die Verwirklichung des Binnenmarkts im
Versicherungssektor. Die den Mitgliedstaaten belassene
MBglichkeit, die Anwendung ihres eigenen Rechts f r Ver-
sicherungsvertr,ge vorzuschreiben, bei denen die Ver-
sicherungsunternehmen Verpflichtungen in ihrem Staats-
gebiet eingehen, stellt deshalb eine hinreichende Siche-
rung f r die Versicherungsnehmer dar. Die Freiheit der
Wahl eines anderen Vertragsrechts als das des Staates
der Verpflichtung kann in bestimmten F,llen nach Regeln
gew,hrt werden, in denen die spezifischen Umst,nde be-
r cksichtigt werden.

(43) Bei Lebensversicherungsvertr,gen sollte dem Versiche-
rungsnehmer die MBglichkeit einger,umt werden, inner-
halb von 14 bis 30 Tagen von dem Vertrag zur ckzutre-
ten.

(44) Im Rahmen des Binnenmarkts liegt es im Interesse des
Versicherungsnehmers, da9 er Zugang zu einer mBglichst
weiten Palette von in der Gemeinschaft angebotenen Ver-
sicherungsprodukten hat, um aus ihnen das seinen Be-
d rfnissen am besten entsprechende Angebot ausw,hlen
zu kBnnen. Der Mitgliedstaat, in dem die Verpflichtung
eingegangen wird, hat darauf zu achten, da9 alle in der
Gemeinschaft angebotenen Versicherungsprodukte unge-
hindert auf seinem Staatsgebiet vertrieben werden kBn-
nen, soweit sie nicht den gesetzlichen Vorschriften, die
in diesem Mitgliedstaat das Allgemeininteresse sch tzen,
zuwiderlaufen und dieses Interesse nicht durch die Regeln
des Herkunftsmitgliedstaats gesch tzt wird; dies gilt je-
doch nur unter der Bedingung, da9 die betreffenden Vor-
schriften in nichtdiskriminierender Weise auf alle Unter-
nehmen angewendet werden, die in diesem Mitgliedstaat
Gesch,fte betreiben, und da9 sie f r das gew nschte Ziel
objektiv erforderlich und angemessen sind.

(45) Die Mitgliedstaaten m ssen in der Lage sein, daf r zu
sorgen, da9 die angebotenen Versicherungsprodukte und
die Vertragsdokumente, die zur Erf llung der in ihrem
Staatsgebiet eingegangenen Verpflichtungen verwendet
werden, den besonderen gesetzlichen, zum Schutz des
Allgemeininteresses erlassenen Vorschriften entsprechen,
wobei es gleichg ltig ist, ob die betreffenden Versiche-
rungsgesch,fte im Rahmen der Niederlassungsfreiheit
oder der Dienstleistungsfreiheit get,tigt werden. Die hier-
f r angewandten Aufsichtssysteme m ssen im Sinne des
Binnenmarkts ausgestaltet werden, aber keine Vorbedin-
gung f r die Aus bung der Versicherungst,tigkeit darstel-
len. In dieser Hinsicht erscheinen Systeme der Vor-
abgenehmigung von Versicherungsbedingungen nicht ge-
rechtfertigt. Es ist folglich angebracht, andere Systeme vor-
zusehen, die den Erfordernissen des Binnenmarkts besser
entsprechen und es den Mitgliedstaaten trotzdem erlau-
ben, einen angemessenen Schutz der Versicherungsneh-
mer zu gew,hrleisten.
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(46) Es sollte eine besondere Zusammenarbeit zwischen den
zust,ndigen BehBrden der Mitgliedstaaten sowie zwischen
diesen BehBrden und der Kommission vorgesehen werden.

(47) Es ist angebracht, Sanktionen f r den Fall vorzusehen, da9
das Versicherungsunternehmen in dem Mitgliedstaat, in
dem die Verpflichtung eingegangen wird, sich nicht an
die Vorschriften zum Schutz des Allgemeininteresses h,lt,
denen es unterliegt.

(48) Es sind Ma9nahmen f r den Fall vorzusehen, da9 sich die
finanzielle Lage des Unternehmens so entwickelt, da9 es
ihm schwerfallen kBnnte, seine Verpflichtungen zu erf l-
len.

(49) Es ist dem Herkunftsmitgliedstaat gestattet, zur Anwen-
dung der dieser Richtlinie entsprechenden versicherungs-
mathematischen Grunds,tze die systematische Ibermitt-
lung der f r die Berechnung der Vertragstarife und der
technischen R ckstellungen verwendeten Grundlagen zu
fordern; bei dieser Ibermittlung der technischen Grund-
lagen ist die Mitteilung der allgemeinen und besonderen
Vertragsbedingungen sowie die Mitteilung der Handels-
tarife des Unternehmens ausgeschlossen.

(50) Im Rahmen eines Versicherungsbinnenmarkts wird dem
Verbraucher eine grB9ere und weiter gef,cherte Auswahl
von Vertr,gen zur Verf gung stehen. Um diese Vielfalt
und den verst,rkten Wettbewerb voll zu nutzen, mu9 er
im Besitz der notwendigen Informationen sein, um den
seinen Bed rfnissen am ehesten entsprechenden Vertrag
auszuw,hlen. Da die Dauer der Verpflichtungen sehr
lang sein kann, ist diese Information f r den Verbraucher
noch wichtiger. Folglich sind die Mindestvorschriften zu
koordinieren, damit er klare und genaue Angaben  ber
die wesentlichen Merkmale der ihm angebotenen Pro-
dukte und  ber die Stellen erh,lt, an die etwaige Be-
schwerden der Versicherungsnehmer, Versicherten oder
Beg nstigten des Vertrages zu richten sind.

(51) Werbung f r Versicherungsprodukte ist ein wesentliches
Mittel, um die effektive Aus bung der Versicherungst,tig-
keit innerhalb der Gemeinschaft zu erleichtern. Die Ver-
sicherungsunternehmen m ssen daher alle normalen Mit-
tel zur Werbung im Mitgliedstaat der Zweigniederlassung
oder der Dienstleistung nutzen kBnnen. Die Mitgliedstaa-
ten kBnnen jedoch verlangen, da9 ihre Regeln  ber die
Form und den Inhalt der Werbung, die entweder aufgrund
gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften  ber die Werbung
oder aufgrund einzelstaatlicher Vorschriften aus Gr nden
des allgemeinen Interesses verabschiedet wurden, respek-
tiert werden.

(52) Im Rahmen des Binnenmarkts ist es keinem Mitgliedstaat
mehr gestattet, die gleichzeitige Aus bung der Versiche-
rungst,tigkeit in seinem Staatsgebiet im Rahmen der Nie-
derlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs
zu verbieten.

(53) In einigen Mitgliedstaaten werden Versicherungsvertr,ge
keiner indirekten Steuer unterworfen, w,hrend die Mehr-
heit der Mitgliedstaaten auf Versicherungsvertr,ge beson-

dere Steuern oder andere Abgaben erhebt. Zwischen den
Mitgliedstaaten, die diese Steuern und Abgaben erheben,
bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Gestal-
tung und der S,tze der Steuern und Abgaben. Diese Un-
terschiede d rfen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen beim
Angebot von Versicherungen zwischen den Mitgliedstaa-
ten f hren. Vorbehaltlich einer weitergehenden Harmoni-
sierung kann dem dadurch begegnet werden, da9 man das
Steuersystem und andere Abgabensysteme des Mitglied-
staats anwendet, in dem die Verpflichtung eingegangen
wird. Es obliegt den Mitgliedstaaten, die Modalit,ten fest-
zulegen, nach denen die Erhebung dieser Steuern und
Abgaben sichergestellt werden kann.

(54) Es ist wichtig, auf dem Staatsgebiet der Liquidation der
Versicherungsunternehmen eine Koordinierung auf Ge-
meinschaftsebene zu erreichen. Bereits jetzt ist es von
wesentlicher Bedeutung vorzusehen, da9 im Falle der Li-
quidation eines Versicherungsunternehmens das in jedem
Mitgliedstaat existierende Schutzsystem eine Gleichbe-
handlung aller Anspruchsberechtigten gew,hrleistet,
ohne da9 ein Unterschied hinsichtlich ihrer StaatsangehB-
rigkeit oder hinsichtlich der Art und Weise des Eingehens
der Verpflichtung gemacht wird.

(55) Die koordinierten Bestimmungen f r die Aus bung der
Direktversicherung innerhalb der Gemeinschaft sollten
grunds,tzlich f r s,mtliche auf dem Markt t,tigen Unter-
nehmen, also auch f r Agenturen und Zweigniederlassun-
gen von Unternehmen mit Sitz au9erhalb der Gemein-
schaft gelten. Hinsichtlich der Aufsicht enth,lt die vorlie-
gende Richtlinie f r diese Agenturen und Zweigniederlas-
sungen Sondervorschriften, weil sich das VermBgen der
Muttergesellschaften au9erhalb der Gemeinschaft befindet.

(56) Der Abschlu9 von Gegenseitigkeitsvereinbarungen mit ei-
nem oder mehreren Drittl,ndern ist erforderlich, um eine
Lockerung dieser Sondervorschriften zu ermBglichen, wo-
bei jedoch der Grundsatz gewahrt bleiben mu9, da9
Agenturen und Zweigniederlassungen solcher Unterneh-
men keine g nstigere Behandlung gew,hrt werden darf
als den in der Gemeinschaft ans,ssigen Unternehmen.

(57) Es sollte ein flexibles Verfahren vorgesehen werden, mit
dem die Gegenseitigkeit im Verh,ltnis zu den Drittl,ndern
auf gemeinschaftlicher Grundlage bewertet werden kann.
Da die Gemeinschaft ihre Finanzm,rkte f r die anderen
L,nder geBffnet halten will, ist das Ziel dieses Verfahrens
nicht deren Abschottung gegen ber den anderen L,ndern,
sondern eine st,rkere Liberalisierung der globalen Finanz-
m,rkte in anderen Drittl,ndern. Zu diesem Zweck sieht
diese Richtlinie Verfahren f r die Verhandlungen mit
Drittl,ndern. Als letztes Mittel sollten Ma9nahmen vor-
gesehen werden, mit denen durch Anwendung des in
Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates (1) nie-
dergelegten Regelungsverfahrens neue Zulassungsantr,ge
ausgesetzt bzw. die Neuzulassungen begrenzt werden kBn-
nen.

(58) Die vorliegende Richtlinie sollte Bestimmungen  ber den
Zuverl,ssigkeitsnachweis und den Nachweis, da9 kein
Konkurs erfolgt ist, enthalten.
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(59) Um klarzustellen, welches Rechtssystem auf die in der
vorliegenden Richtlinie beschriebenen Lebensversiche-
rungst,tigkeiten anzuwenden ist, m ssen einige Bestim-
mungen der Richtlinien 79/267/EWG, 90/619/EWG und
92/96/EWG angepa9t werden. Zu diesem Zweck m ssen
die Bestimmungen betreffend die Solvabilit,tsspanne und
die vor dem 1. Juli 1994 erworbene Rechte von Zweig-
niederlassungen von Versicherungsunternehmen ge,ndert
werden. Der Inhalt des T,tigkeitsplans von Zweignieder-
lassungen von Unternehmen aus Drittstaaten, die sich in
der Gemeinschaft niederlassen, sollte ebenfalls bestimmt
werden.

(60) Um neuen Entwicklungen im Versicherungsbereich Rech-
nung zu tragen, kann es sich von Zeit zu Zeit als erfor-
derlich erweisen, technische Anpassungen an den in dieser
Richtlinie niedergelegten detaillierten Regeln vorzuneh-
men. Die Kommission wird solche Anpassungen, sofern
sie notwendig sind, nach Konsultation des durch die die
Richtlinie 91/675/EWG des Rates (1) eingesetzten Versiche-
rungsausschusses in Aus bung der ihr nach dem Vertrag
 bertragenen Durchf hrungsbefugnisse vornehmen. Da es
sich bei diesen Ma9nahmen um solche von allgemeiner
Tragweite im Sinne von Artikel 2 des Beschlusses
1999/468/EG handelt, sollten sie gem,9 dem in Artikel
5 des genannten Beschlusses niedergelegten Regelungsver-
fahren angenommen werden.

(61) Ferner ist die Schaffung eines gerichtlichen Rechtsbehelfs
gegen ablehnende Entscheidungen oder Widerrufsent-
scheidungen unumg,nglich.

(62) Im Sinne von Artikel 15 EG-Vertrag ist der Umfang der
Anstrengungen, der bestimmten Volkswirtschaften mit
unterschiedlichem Entwicklungsstand abverlangt wird, zu
ber cksichtigen. Deshalb ist f r bestimmte Mitgliedstaaten
eine Ibergangsregelung festzulegen, die eine schrittweise
Anwendung dieser Richtlinie ermBglicht.

(63) Die Richtlinien 79/267/EWG und 90/619/EWG gew,hrten
Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Annahme dieser
Richtlinien bereits bestanden, besondere Ausnahmen.
Diese Unternehmen haben seitdem ihre Struktur ge,ndert.
Daher ist es nicht mehr nBtig, ihnen diese besonderen
Ausnahmen zu gew,hren.

(64) Die vorliegende Richtlinie l,9t die Pflichten der Mitglied-
staaten betreffend die Umsetzungs- und Anwendungs-
fristen der im Anhang IV Teil B enthaltenen Richtlinien
unber hrt �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

TITEL I

BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

(1) Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet:

a) Versicherungsunternehmen: jedes Unternehmen, das gem,9
Artikel 4 die behBrdliche Zulassung erhalten hat;

b) Zweigniederlassung: jede Agentur oder Zweigniederlassung
eines Versicherungsunternehmens.

Jede st,ndige Pr,senz eines Unternehmens im Staatsgebiet
eines Mitgliedstaats ist bei der Anwendung der vorliegenden
Richtlinie einer Agentur oder Zweigniederlassung gleich-
zustellen, und zwar auch dann, wenn diese Pr,senz nicht
die Form einer Zweigniederlassung oder Agentur angenom-
men hat, sondern lediglich durch ein B ro wahrgenommen
wird, das von dem eigenen Personal des Unternehmens
oder einer Person gef hrt wird, die zwar unabh,ngig,
aber beauftragt ist, auf Dauer f r dieses Unternehmen wie
eine Agentur zu handeln;

c) Niederlassung: der Sitz, eine Agentur oder eine Zweignieder-
lassung des Unternehmens;

d) Verpflichtung: die Verpflichtung, die in einer der in Artikel 2
genannten Formen von Versicherungen oder Gesch,ften
konkret zum Ausdruck kommt;

e) Herkunftsmitgliedstaat: der Mitgliedstaat, in welchem sich der
Sitz des Versicherungsunternehmens befindet, das die Ver-
pflichtung eingeht;

f) Mitgliedstaat der Zweigniederlassung: der Mitgliedstaat, in dem
sich die Zweigniederlassung befindet, welche die Verpflich-
tung eingeht;

g) Mitgliedstaat der Verpflichtung: der Mitgliedstaat, in dem der
Versicherungsnehmer seinen gewBhnlichen Aufenthalt hat,
oder, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Per-
son ist, der Mitgliedstaat, in dem sich die Niederlassung
dieser juristischen Person befindet, auf die sich der Vertrag
bezieht;

h) Mitgliedstaat der Dienstleistung: der Mitgliedstaat der Ver-
pflichtung, wenn die Verpflichtung von einem Versiche-
rungsunternehmen oder von einer Zweigniederlassung
mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat eingegangen wird;

i) Kontrolle: das Verh,ltnis zwischen einem Mutterunterneh-
men und einem Tochterunternehmen, wie in Artikel 1
der Richtlinie 83/349/EWG des Rates (2) vorgesehen, oder
ein gleichgeartetes Verh,ltnis zwischen einer nat rlichen
oder juristischen Person und einem Unternehmen;

(2) ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1. Richtlinie zuletzt ge,ndert durch
die Akte  ber den Beitritt Msterreichs, Finnlands und Schwedens.
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j) qualifizierte Beteiligung: das direkte oder indirekte Halten von
wenigstens 10 v. H. des Kapitals oder der Stimmrechte eines
Unternehmens oder jede andere MBglichkeit der Wahrung
eines ma9geblichen Einflusses auf die Gesch,ftsf hrung des
Unternehmens, an dem eine Beteiligung gehalten wird.

Bei der Anwendung dieser Definition im Rahmen der Ar-
tikel 8 und 15 sowie anderen in Artikel 15 der vorliegen-
den Richtlinie bezeichneten Beteiligungsschwellen werden
die in Artikel 7 der Richtlinie 88/627/EWG des Rates (1)
bezeichneten Stimmrechte ber cksichtigt;

k) Mutterunternehmen: ein Mutterunternehmen im Sinne der
Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG;

l) Tochterunternehmen: ein Tochterunternehmen im Sinne der
Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG; jedes Tochter-
unternehmen eines Tochterunternehmens wird ebenfalls als
Tochterunternehmen des Mutterunternehmens angesehen,
das an der Spitze dieser Unternehmen steht;

m) geregelter Markt:

� Im Falle eines Marktes, der in einem Mitgliedstaat liegt,
ein geregelter Markt gem,9 der Definition in Artikel 1
Nummer 13 der Richtlinie 93/22/EWG, und

� im Falle eines Marktes, der in einem Drittland liegt, ein
Finanzmarkt, der von dem Herkunftsmitgliedstaat des
Versicherungsunternehmens anerkannt sein und ver-
gleichbaren Anforderungen entsprechen mu9. Die Qua-
lit,t der dort gehandelten Finanzinstrumente mu9 mit
der Qualit,t der Instrumente vergleichbar sein, die auf
dem geregelten Markt bzw. den geregelten M,rkten des
betreffenden Mitgliedstaats gehandelt werden;

n) zust3ndige Beh4rden: diejenigen einzelstaatlichen BehBrden,
die aufgrund von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
die Aufsichtsbefugnis  ber Versicherungsunternehmen in-
nehaben;

o) Kongruenz: die Bedeckung von Verpflichtungen, deren Er-
f llung in einer bestimmten W,hrung gefordert werden
kann, durch Aktiva, deren Wert in der gleichen W,hrung
ausgedr ckt ist oder die in dieser W,hrung realisierbar
sind;

p) Belegenheit der Aktiva: das Vorhandensein beweglicher oder
nichtbeweglicher Aktiva im Staatsgebiet eines Mitgliedstaats
ohne Hinterlegungszwang f r die beweglichen Aktiva und
ohne da9 f r die nichtbeweglichen Aktiva restriktive Ma9-
nahmen, wie beispielsweise die Eintragung von Hypothe-
ken, vorgeschrieben werden; Aktivwerte, die in Anspr chen
bestehen, gelten als in dem Mitgliedstaat belegen, in dem
sie realisierbar sind;

q) Risikokapital: das gesamte im Todesfall zahlbare Kapital,
abz glich der mathematischen R ckstellungen des Haupt-
risikos;

r) enge Verbindungen: eine Situation, in der zwei oder mehr
nat rliche oder juristische Personen verbunden sind durch

(1) ABl. L 348 vom 17.12.1988, S. 62.

i) Beteiligung, d. h. das direkte Halten oder das Halten im
Wege der Kontrolle von mindestens 20 v. H. der
Stimmrechte oder des Kapitals an einem Unternehmen
oder

ii) Kontrolle, dabei wird jedes Tochterunternehmen eines
Tochterunternehmens ebenfalls als Tochterunterneh-
men des Mutterunternehmens angesehen, das an der
Spitze dieser Unternehmen steht.

Als enge Verbindung zwischen zwei oder mehr nat rlichen
oder juristischen Personen gilt auch eine Situation, in der
die betreffenden Personen mit ein und derselben Person
durch ein Kontrollverh,ltnis dauerhaft verbunden sind.

(2) So oft in dieser Richtlinie auf den Euro bezug genom-
men wird, gilt ab 31. Dezember jedes Jahres als Gegenwert in
Landesw,hrung der Wert des letzten Tages des vorangegange-
nen Monats Oktober, f r den die Gegenwerte des Euro in
s,mtlichen W,hrungen der Gemeinschaft vorliegen.

Artikel 2

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie betrifft die Aufnahme und Aus bung der selb-
st,ndigen T,tigkeit der Direktversicherung durch Unternehmen,
die in einem Mitgliedstaat niedergelassen sind oder sich dort
niederzulassen w nschen, soweit es geht um:

1. folgende Versicherungen, falls sie sich aus einem Vertrag
ergeben:

a) die Lebensversicherung, d. h. insbesondere die Versiche-
rung auf den Erlebensfall, die Versicherung auf den To-
desfall, die gemischte Versicherung, die Lebensversiche-
rung mit Pr,mienr ckgew,hr sowie die Heirats- und Ge-
burtenversicherung;

b) die Rentenversicherung;

c) die von den Lebensversicherungsunternehmen betriebe-
nen Zusatzversicherungen zur Lebensversicherung, d. h.
insbesondere die Versicherung gegen KBrperverletzung
einschlie9lich der Berufsunf,higkeit, die Versicherung ge-
gen Tod infolge Unfalls, die Versicherung gegen Invalidi-
t,t infolge Unfalls und Krankheit, sofern diese Versiche-
rungsarten zus,tzlich zur Lebensversicherung abgeschlos-
sen werden;

d) die in Irland und im Vereinigten KBnigreich betriebene
sogenannte Ðpermanent health insuranceH (unwider-
rufliche langfristige Krankenversicherung);

2. folgende Gesch,fte, falls sie sich aus einem Vertrag ergeben
und soweit sie der Kontrolle durch die f r die Aufsicht  ber
die Privatversicherungen zust,ndigen VerwaltungsbehBrden
unterliegen:

a) Tontinengesch,fte, die die Bildung von Gemeinschaften
umfassen, in denen sich Teilhaber vereinigen, um ihre
Beitr,ge gemeinsam zu kapitalisieren und das so gebil-
dete VermBgen entweder auf die Iberlebenden oder auf
die Rechtsnachfolger der Verstorbenen zu verteilen;

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ,ischen Gemeinschaften C 365 E/7



b) Kapitalisierungsgesch,fte, denen ein versicherungsmathe-
matisches Verfahren zugrunde liegt, wobei gegen im
voraus festgesetzte einmalige oder regelm,9ig wiederkeh-
rende Zahlungen bestimmte Verpflichtungen  bernom-
men werden, deren Dauer und HBhe genau festgelegt
sind;

c) Gesch,fte der Verwaltung von Pensionsfonds, d. h. Ge-
sch,fte, die f r das betreffende Unternehmen in der Ver-
waltung der Anlagen und insbesondere der VermBgens-
werte bestehen, die die Reserven der Einrichtungen dar-
stellen, welche die Leistungen im Todes- oder Erlebensfall
oder bei Arbeitseinstellung oder Minderung der Erwerbs-
t,tigkeit erbringen;

d) unter Buchstabe c) genannte Gesch,fte, wenn sie mit
einer Versicherungsgarantie f r die Erhaltung des Kapitals
oder einer Minimalverzinsung verbunden sind;

e) Gesch,fte, die von Versicherungsunternehmen im Sinne
des Buches IV Titel 4 Kapitel 1 der franzBsischen Ver-
sicherungsordnung durchgef hrt werden;

3. die im Sozialversicherungsrecht bezeichneten oder vorgese-
henen Gesch,fte, die von der Lebensdauer abh,ngen, wenn
sie nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats von Ver-
sicherungsunternehmen auf deren eigenes Risiko betrieben
oder verwaltet werden.

Artikel 3

Ausgeschlossene T�tigkeiten und K/rperschaften

Diese Richtlinie betrifft nicht:

1. vorbehaltlich der Anwendung des Artikels 2 Nummer 1
Buchstabe c) die im Anhang zur Richtlinie 73/239/EWG
bezeichneten Versicherungszweige;

2. die Gesch,fte der f r Versorgungs- und Unterst tzungs-
zwecke geschaffenen Einrichtungen, die unterschiedliche
Leistungen nach Ma9gabe der verf gbaren Mittel erbringen
und die die HBhe der Mitgliedsbeitr,ge pauschal festsetzen;

3. die von anderen Einrichtungen als den in Artikel 2 genann-
ten Unternehmen durchgef hrten Gesch,fte, deren Zweck
darin besteht, den unselbst,ndig oder selbst,ndig t,tigen
Arbeitskr,ften eines Unternehmens oder einer Unterneh-
mensgruppe oder den AngehBrigen eines Berufes oder einer
Berufsgruppe im Todes- oder Erlebensfall oder bei Arbeits-
einstellung oder bei Minderung der Erwerbst,tigkeit Leistun-
gen zu gew,hren, und zwar unabh,ngig davon, ob die sich
aus diesen Gesch,ften ergebenden Verpflichtungen vollst,n-
dig und zu jeder Zeit durch mathematische R ckstellungen
gedeckt sind;

4. vorbehaltlich der Anwendung des Artikels 2 Nummer 3 die
unter ein gesetzliches System der sozialen Sicherheit fallen-
den Versicherungen;

5. Einrichtungen, die nur Todesfallrisiken versichern, soweit
der Betrag ihrer Leistungen den Durchschnittswert der Be-
stattungskosten bei einem Todesfall nicht  bersteigt oder
diese Leistungen in Sachwerten erbracht werden;

6. Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die zugleich fol-
gende Bedingungen erf llen:

� die Satzung sieht die MBglichkeit vor, Beitr,ge nach-
zufordern, die Leistungen herabzusetzen oder die Hilfe
anderer Personen in Anspruch zu nehmen, die eine dies-
bez gliche Verpflichtung eingegangen sind,

� das j,hrliche Beitragsaufkommen f r die von dieser
Richtlinie erfa9ten T,tigkeiten  bersteigt in drei auf-
einanderfolgenden Jahren nicht den Betrag von
500 000 EUR. Wird dieser Betrag in drei aufeinander-
folgenden Jahren  berschritten, so findet diese Richtlinie
vom vierten Jahr an Anwendung;

7. in Deutschland den ÐVersorgungsverband deutscher Wirt-
schaftsorganisationenH und in Luxemburg nicht die ÐCaisse
d’Øpargne de l’QtatH, sofern nicht ihre durch Gesetz oder
Satzung festgelegte Zust,ndigkeit ge,ndert wird;

8. die T,tigkeiten von Rentenversicherungsunternehmen nach
dem Gesetz  ber die Rentenversicherung f r Arbeitnehmer
(TEL) und sonstigen finnischen Rechtsvorschriften, sofern

a) die Rentenversicherungsunternehmen, die nach fin-
nischem Recht bereits zu getrennter Rechtsf hrung und
Verwaltung f r ihre Rentent,tigkeit verpflichtet sind, von
dem Zeitpunkt des Beitritts an getrennte rechtliche Ein-
heiten zur Aus bung dieser T,tigkeit schaffen;

b) die finnischen BehBrden allen AngehBrigen und Unter-
nehmen von Mitgliedstaaten in nichtdiskriminierender
Weise gestatten, gem,9 den finnischen Rechtsvorschrif-
ten, die in Artikel 2 genannten T,tigkeiten bez glich
dieser Ausnahme auszu ben:

� als Eigent mer eines bestehenden Versicherungsunter-
nehmens oder einer bestehenden Versicherungs-
gruppe oder durch Beteiligung daran;

� durch Schaffung neuer Versicherungsunternehmen
oder -gruppen, einschlie9lich Rentenversicherungs-
unternehmen, oder Beteiligung daran;

c) die finnischen BehBrden der Kommission innerhalb von
drei Monaten nach dem Zeitpunkt des Beitritts einen
Bericht zur Genehmigung vorlegen, in dem die Ma9nah-
men zur Trennung der TEL-T,tigkeiten von den norma-
len Versicherungst,tigkeiten der finnischen Versiche-
rungsteilnehmer mit dem Ziel der Erf llung aller Anfor-
derungen dieser Richtlinie aufgef hrt sind.

TITEL II

DIE AUFNAHME DES LEBENSVERSICHERUNGSGESCH˜FTES

Artikel 4

Grundsatz der Zulassung

Die Aufnahme der T,tigkeiten im Sinne dieser Richtlinie ist
von einer vorherigen behBrdlichen Zulassung abh,ngig.
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Diese Zulassung mu9 bei den BehBrden des Herkunftsmitglied-
staats beantragt werden von

a) Unternehmen, die ihren Sitz im Staatsgebiet dieses Mitglied-
staats begr nden,

b) Unternehmen, die die Zulassung gem,9 Unterabsatz 1 be-
reits erhalten haben und ihre T,tigkeit auf einen ganzen
Versicherungszweig oder auf andere Versicherungszweige
ausdehnen.

Artikel 5

Umfang der Zulassung

(1) Die Zulassung gilt f r die gesamte Gemeinschaft. Sie
erlaubt dem Versicherungsunternehmen, dort T,tigkeiten aus-
zu ben, sei es im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, sei es im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit.

(2) Die Zulassung wird f r jeden in Anhang I n,her defi-
nierten Zweig gesondert erteilt. Sie bezieht sich jeweils auf den
ganzen Zweig, es sei denn, da9 der Antragsteller nur einen Teil
der Risiken dieses Versicherungszweigs zu decken beabsichtigt.

Die zust,ndigen BehBrden kBnnen die f r einen Versicherungs-
zweig beantragte Zulassung auf die in dem in Artikel 7 ge-
nannten T,tigkeitsplan aufgef hrten T,tigkeiten beschr,nken.

Jeder Mitgliedstaat kann die Zulassung auch f r mehrere Ver-
sicherungszweige erteilen, sofern das nationale Recht die
gleichzeitige T,tigkeit in diesen Zweigen gestattet.

Artikel 6

Zulassungsvoraussetzungen

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat verlangt, da9 die Versiche-
rungsunternehmen, die ihre Zulassung beantragen,

a) eine der folgenden Formen annehmen:

� im KBnigreich Belgien: ÐsociØtØ anonymeH/Ðnaamloze
vennootschapH, ÐsociØtØ en commandite par actionsH/
Ðcommanditaire vennootschap op aandelenH, Ðassociation
d’assurance mutuelleH/Ðonderlinge verzekeringsvereni-
gingH, ÐsociØtØ coopØrativeH/ÐcoBeperatieve vennoot-
schapH;

� im KBnigreich D,nemark: ÐaktieselskaberH, Ðgensidige
selskaberH, Ðpensionskasser omfattet af lov om forsik-
ringsvirksomhed (tvRrgSende pensionskasser)H;

� in der Bundesrepublik Deutschland: ÐAktiengesellschaftH,
ÐVersicherungsverein auf GegenseitigkeitH, ÐBffentlich-
rechtliches WettbewerbsversicherungsunternehmenH;

� in der FranzBsischen Republik: ÐsociØtØ anonymeH, Ðso-
ciØtØ d’assurance mutuelleH, Ðinstitution de prØvoyance
rØgie par le code de la sØcuritØ socialeH, Ðinstitution de
prØvoyance rØgie par le code ruralH, Ðmutuelles rØgies par
le code de la mutualitØH;

� in Irland: Ðincorporated companies limited by shares or
by guarantee or unlimitedH, Ðsocieties registered under
the Industrial and Provident Societies Acts, societies re-
gistered under the Friendly Societies ActsH;

� in der Italienischen Republik: ÐsocietT per azioniH, Ðso-
cietT cooperativaH, Ðmutua di assicurazioneH;

� im Gro9herzogtum Luxemburg: ÐsociØtØ anonymeH, Ðso-
ciØtØ en commandite par actionsH, Ðassociation d’assu-
rance mutuellesH, ÐsociØtØ coopØrativeH;

� im KBnigreich der Niederlande: Ðnaamloze vennoot-
schapH, Ðonderlinge waarborgmaatschappijH;

� im Vereinigten KBnigreich: Ðincorporated companies li-
mited by shares or by guarantee or unlimitedH, Ðsocieties
registered under the Industrial and Provident Societies
ActsH, Ðsocieties registered or incorporated under the
Friendly Societies ActsH, Ðthe association of underwriters
known as Lloyd’sH;

� in der Griechischen Republik: ÐÆ���ı�� ��ÆØæ�ÆH;

� im KBnigreich Spanien: Ðsociedad anUnimaH, Ðsociedad
mutuaH, Ðsociedad cooperativaH;

� in der Portugiesischen Republik: Ðsociedade anUnimaH,
Ðmœtua de segurosH;

� in der Republik Msterreich: ÐAktiengesellschaftH, ÐVersi-
cherungsverein auf GegenseitigkeitH;

� in der Republik Finnland: Ðkeskin,inen vakuutusyhtiBH/
ÐBmsesidigt fBrs,kringsbolagH, ÐvakuutusosakeyhtiBH/ÐfBr-
s,kringsaktiebolagH, Ðvakuutusyhdistys/fBrs,kringsfBre-
ningH;

� im Schwedischen KBnigreich: ÐfBrs,kringsaktiebolagH,
ÐBmsesidiga fBrs,kringsbolagH, ÐunderstBdsfBreningarH.

Das Versicherungsunternehmen kann ferner die Rechtsform
der Europ,ischen Aktiengesellschaft annehmen, wenn diese
geschaffen wird.

Ferner kBnnen die Mitgliedstaaten gegebenenfalls Bffentlich-
rechtliche Unternehmen schaffen, wenn diese Einrichtungen
zum Ziel haben, Versicherungsgesch,fte unter gleichen Be-
dingungen wie private Unternehmen durchzuf hren;

b) ihren Gesellschaftszweck unter Ausschlu9 jeder anderen Ge-
sch,ftst,tigkeit auf die in dieser Richtlinie genannten T,tig-
keiten und auf solche Gesch,fte beschr,nken, die unmittel-
bar hiermit in Zusammenhang stehen;

c) einen T,tigkeitsplan gem,9 Artikel 7 vorlegen;

d)  ber den Mindestbetrag f r den Garantiefonds nach Artikel
29 Absatz 2 verf gen;

e) wirklich von Personen geleitet werden, die die erforderliche
Zuverl,ssigkeit und die notwendige fachliche Qualifikation
bzw. Berufserfahrung besitzen.
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Bestehen zwischen dem Versicherungsunternehmen und ande-
ren nat rlichen oder juristischen Personen enge Verbindungen,
so erteilen die zust,ndigen BehBrden die Zulassung au9erdem
nur dann, wenn diese Verbindungen sie nicht bei der ordnungs-
gem,9en Erf llung ihrer Beaufsichtigungsaufgabe behindern.

Die zust,ndigen BehBrden lehnen die Zulassung ferner ab,
wenn sie bei der ordnungsgem,9en Erf llung ihrer Beaufsich-
tigungsaufgabe durch die Rechts- und Verwaltungsvorschriften
eines Drittlandes, denen eine oder mehrere nat rliche oder
juristische Personen unterstehen, zu denen das Unternehmen
enge Verbindungen besitzt, oder durch Schwierigkeiten bei de-
ren Anwendung behindert werden.

Die zust,ndigen BehBrden verlangen, da9 die Versicherungs-
unternehmen ihnen die angeforderten Angaben  bermitteln,
damit sie sich davon  berzeugen kBnnen, da9 die Bedingungen
des vorliegenden Absatzes auf Dauer erf llt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen, da9 sich bei Versiche-
rungsunternehmen die Hauptverwaltung im gleichen Mitglied-
staat befindet wie ihr satzungsm,9iger Sitz.

(3) Beantragt ein Versicherungsunternehmen die Genehmi-
gung zur Ausdehnung seiner T,tigkeit auf andere Versiche-
rungszweige oder zur Ausdehnung einer Zulassung, die nur
einen Teil der Risiken eines Versicherungszweigs umfa9t, so
mu9 es einen T,tigkeitsplan gem,9 Artikel 7 vorlegen.

Es mu9 au9erdem nachweisen, da9 es  ber die Solvabilit,ts-
spanne nach Artikel 28 und den Garantiefonds nach Artikel 29
Abs,tze 1 und 2 verf gt.

(4) Die Mitgliedstaaten sehen keine Vorschriften vor, in de-
nen eine vorherige Genehmigung oder eine systematische
Ibermittlung der allgemeinen und besonderen Versicherungs-
bedingungen, der Tarife, der insbesondere f r die Berechnung
der Tarife und versicherungstechnischen R ckstellungen ver-
wendeten technischen Grundlagen sowie der Formbl,tter und
sonstigen Durchstecke, die das Unternehmen im Verkehr mit
den Versicherungsnehmern zu verwenden beabsichtigt, verlangt
wird.

Ungeachtet Unterabsatz 1 und mit dem alleinigen Ziel, die
Einhaltung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bez glich
der versicherungsmathematischen Grunds,tze zu  berwachen,
kann der Herkunftsmitgliedstaat die systematische Ibermitt-
lung der f r die Berechnung der Tarife und versicherungstech-
nischen R ckstellungen verwendeten technischen Grundlagen
fordern, ohne da9 dies f r das Versicherungsunternehmen
eine Voraussetzung f r die Aus bung seiner T,tigkeit darstellen
darf.

Diese Richtlinie steht der MBglichkeit nicht entgegen, da9 die
Mitgliedstaaten Rechts- oder Verwaltungsvorschriften beibehal-
ten oder einf hren, die die Genehmigung der Satzung und die
Ibermittlung aller f r die ordnungsgem,9e Aufsicht erforder-
lichen Dokumente vorschreiben.

Sp,testens am 1. Juli 1999 legt die Kommission dem Rat einen
Bericht  ber die Anwendung dieses Absatzes vor.

(5) In den Vorschriften gem,9 den Abs,tzen 1 bis 4 darf
nicht vorgesehen werden, da9 der Zulassungsantrag nach Ma9-
gabe der wirtschaftlichen Erfordernisse des Marktes gepr ft
wird.

Artikel 7

T�tigkeitsplan

Der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) und Absatz 3 genannte
T,tigkeitsplan mu9 Angaben oder Nachweise zu folgenden
Punkten enthalten:

a) der Art der Verpflichtungen, die das Versicherungsunterneh-
men eingehen will;

b) den Grundz gen der R ckversicherungspolitik;

c) der Zusammensetzung des Mindestgarantiefonds;

d) den voraussichtlichen Kosten f r den Aufbau der Verwaltung
und des Vertreternetzes sowie den hierf r vorgesehenen fi-
nanziellen Mitteln.

Er mu9 au9erdem w,hrend der ersten drei Gesch,ftsjahre An-
gaben enthalten zu

e) einem Plan, aus dem die Sch,tzungen der Einnahmen und
Ausgaben bei Direktgesch,ften wie auch im aktiven und
passiven R ckversicherungsgesch,ft im einzelnen hervor-
gehen;

f) der voraussichtlichen Liquidit,tslage;

g) den finanziellen Mitteln, die voraussichtlich zur Deckung der
Verpflichtungen und der Solvabilit,tsspanne zur Verf gung
stehen.

Artikel 8

Aktion�re und Gesellschafter mit qualifizierten
Beteiligungen

Die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats erteilen
einem Unternehmen die Zulassung f r die Aufnahme der Ver-
sicherungst,tigkeit nur, wenn ihnen die Identit,t und der Betei-
ligungsbetrag der direkten oder indirekten Aktion,re oder Ge-
sellschafter, die als nat rliche oder juristische Personen eine
qualifizierte Beteiligung an dem Unternehmen halten, mitgeteilt
wurden.

Diese BehBrden verweigern die Zulassung, wenn sie nicht da-
von  berzeugt sind, da9 die betreffenden Aktion,re oder Ge-
sellschafter den im Interesse einer soliden und umsichtigen
F hrung des Versicherungsunternehmens zu stellenden Anspr -
chen gen gen.

Artikel 9

Verweigerung der Zulassung

Jede ablehnende Entscheidung ist hinreichend zu begr nden
und mu9 dem betroffenen Unternehmen bekanntgegeben wer-
den.

Alle Mitgliedstaaten sehen einen gerichtlichen Rechtsbehelf ge-
gen jegliche ablehnende Entscheidung vor.
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Ebenso ist ein gerichtlicher Rechtsbehelf f r den Fall vorzuse-
hen, da9 die zust,ndigen BehBrden  ber den Zulassungsantrag
innerhalb von sechs Monaten nach Antragseingang noch nicht
entschieden haben.

TITEL III

BEDINGUNGEN F4R DIE AUS4BUNG DER
VERSICHERUNGST˜TIGKEIT

Kapite l 1

Grunds,tze und Methoden f r die Finanzkontrolle

Artikel 10

Zust�ndige Beh/rden und Gegenstand der Aufsicht

(1) Die Finanzaufsicht  ber ein Versicherungsunternehmen,
einschlie9lich der T,tigkeiten, die es  ber Zweigniederlassungen
und im Dienstleistungsverkehr aus bt, liegt in der alleinigen
Zust,ndigkeit des Herkunftsmitgliedstaats. Haben die zust,ndi-
gen BehBrden des Mitgliedstaats der Verpflichtung Gr nde f r
die Annahme, da9 durch die T,tigkeiten eines Versicherungs-
unternehmens seine finanzielle Solidit,t beeintr,chtigt werden
kBnnte, so unterrichten sie die zust,ndigen BehBrden des Her-
kunftsmitgliedstaats des genannten Unternehmens dar ber. Die
letztgenannten BehBrden pr fen, ob das Unternehmen die in
dieser Richtlinie genannten Vorsichtsregeln einh,lt.

(2) Die Finanzaufsicht umfa9t f r die gesamte Gesch,fts-
t,tigkeit des Versicherungsunternehmens insbesondere die Pr -
fung seiner Solvabilit,t, der Bildung versicherungstechnischer
R ckstellungen, einschlie9lich mathematischer R ckstellungen,
und repr,sentativer VermBgenswerte gem,9 den in dem Her-
kunftsmitgliedstaat bestehenden Regelungen oder Praktiken auf-
grund von auf Gemeinschaftsebene erlassenen Vorschriften.

(3) Die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats
verlangen, da9 jedes Versicherungsunternehmen  ber eine ord-
nungsgem,9e Verwaltung und Buchhaltung sowie  ber ange-
messene interne Kontrollverfahren verf gt.

Artikel 11

Aufsicht �ber eine in einem anderen Mitgliedstaat nieder-
gelassene Zweigniederlassung

Die Mitgliedstaaten der Zweigniederlassung sehen vor, da9 f r
den Fall, da9 ein in einem anderen Mitgliedstaat zugelassenes
Versicherungsunternehmen seine T,tigkeit  ber eine Zweignie-
derlassung aus bt, die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmit-
gliedstaats � nach vorheriger Unterrichtung der zust,ndigen
BehBrden des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung � selbst
oder durch ihre Beauftragten die Pr fung der f r die Finanz-
aufsicht  ber das Unternehmen notwendigen Informationen
vor Ort vornehmen kBnnen. Die BehBrden des Mitgliedstaats
der Zweigniederlassung kBnnen sich an dieser Pr fung betei-
ligen.

Artikel 12

Verbot der obligatorischen Abtretung eines Teils
des Bestands

Die Mitgliedstaaten d rfen die Versicherungsunternehmen nicht
verpflichten, einen Teil ihres Bestands in den in Artikel 2 ge-
nannten Zweigen an eine oder mehrere durch einzelstaatliche
Vorschriften bestimmte Einrichtungen abzutreten.

Artikel 13

Interne Rechnungslegung: Aufsichtsbefugnisse

(1) Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Versicherungsunter-
nehmen mit Sitz in seinem Staatsgebiet, j,hrlich  ber alle
ihre Gesch,fte, ihre wirtschaftliche Lage und ihre Solvabilit,t
zu berichten.

(2) Die Mitgliedstaaten verlangen von den Versicherungs-
unternehmen mit Sitz in ihrem Staatsgebiet, da9 sie in regel-
m,9igen Zeitabst,nden die f r die Aufsicht erforderlichen Do-
kumente sowie statistische Unterlagen vorlegen. Die zust,ndi-
gen BehBrden  bermitteln einander die Ausk nfte und Unter-
lagen, die f r die Aus bung der Aufsicht zweckdienlich sind.

(3) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vorschrif-
ten, damit die zust,ndigen BehBrden  ber die Befugnisse und
Mittel verf gen, die zur Iberwachung der T,tigkeiten der Ver-
sicherungsunternehmen mit Sitz in ihrem Staatsgebiet � ein-
schlie9lich der au9erhalb dieses Staatsgebiets ausge bten T,tig-
keiten � gem,9 den Richtlinien des Rates  ber diese T,tig-
keiten und im Hinblick auf deren Anwendung erforderlich sind.

Diese Befugnisse und Mittel m ssen den zust,ndigen BehBrden
vor allem die MBglichkeit geben,

a) sich eingehend  ber die Lage des Versicherungsunterneh-
mens und seine gesamten T,tigkeiten zu unterrichten, ins-
besondere

� durch Einholung von Ausk nften oder Anforderung von
Versicherungsunterlagen,

� durch Brtliche Pr fungen in den Gesch,ftsr,umen des
Versicherungsunternehmens;

b) gegen ber dem Versicherungsunternehmen, den f r seine
Leitung Verantwortlichen oder den das Versicherungsunter-
nehmen kontrollierenden Personen alle Ma9nahmen zu tref-
fen, die geeignet und erforderlich sind, um sicherzustellen,
da9 der Gesch,ftsbetrieb mit den Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften, die das Unternehmen jeweils in den Mitglied-
staaten zu beachten hat, und insbesondere mit dem T,tig-
keitsplan � sofern er weiter verbindlich ist � in Einklang
bleibt und da9 Mi9st,nde, die eine Gef,hrdung der Ver-
sicherteninteressen darstellen, vermieden oder beseitigt wer-
den;

c) die Anwendung dieser Ma9nahmen, wenn notwendig,
zwangsweise durchzusetzen, gegebenenfalls durch Einschal-
tung der Gerichte.
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Die Mitgliedstaaten kBnnen auch die MBglichkeit vorsehen, da9
die zust,ndigen BehBrden alle Ausk nfte  ber die von den
Versicherungsvermittlern gehaltenen Vertr,ge einholen.

Artikel 14

4bertragung von Vertragsbestand

(1) Jeder Mitgliedstaat gestattet nach Ma9gabe des nationalen
Rechts den Versicherungsunternehmen, die in seinem Staats-
gebiet ihren Sitz haben, den Bestand ihrer im Rahmen der
Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit abge-
schlossenen Vertr,ge ganz oder teilweise an ein  bernehmen-
des Unternehmen in der Gemeinschaft zu  bertragen, sofern
die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats des  ber-
nehmenden Unternehmens bescheinigen, da9 es unter Ber ck-
sichtigung der Ibertragung  ber die erforderliche Solvabilit,ts-
spanne verf gt.

(2) Wenn eine Zweigniederlassung beabsichtigt, den Bestand
ihrer im Rahmen der Niederlassungsfreiheit oder der Dienst-
leistungsfreiheit abgeschlossenen Vertr,ge ganz oder teilweise
zu  bertragen, mu9 der Mitgliedstaat der Zweigniederlassung
konsultiert werden.

(3) In den F,llen der Abs,tze 1 und 2 genehmigen die Be-
hBrden des Herkunftsmitgliedstaats dem  bertragenden Ver-
sicherungsunternehmen die Ibertragung nach Zustimmung
der zust,ndigen BehBrden der Mitgliedstaaten der Verpflich-
tung.

(4) Die zust,ndigen BehBrden der konsultierten Mitgliedstaa-
ten teilen den zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitglied-
staats des  bertragenden Versicherungsunternehmens innerhalb
von drei Monaten nach Erhalt der entsprechenden Anfrage ihre
Stellungnahme oder ihre Zustimmung mit; wenn sich die kon-
sultierten BehBrden bis zum Ablauf dieser Frist nicht ge,u9ert
haben, gilt dies als positive Stellungnahme oder als stillschwei-
gende Zustimmung.

(5) Die nach diesem Artikel genehmigte Ibertragung wird
in dem Mitgliedstaat der Verpflichtung nach Ma9gabe des na-
tionalen Rechts bekanntgemacht. Sie wirkt automatisch gegen-
 ber den betroffenen Versicherungsnehmern oder Versicherten
sowie gegen ber allen anderen Personen, die Rechte oder
Pflichten aus den  bertragenen Vertr,gen haben.

Diese Bestimmung ber hrt nicht das Recht der Mitgliedstaaten,
f r die Versicherungsnehmer die MBglichkeit vorzusehen, den
Vertrag binnen einer bestimmten Frist nach der Ibertragung
zu k ndigen.

Artikel 15

Qualifizierte Beteiligung

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, da9 jede nat rliche
oder juristische Person, die beabsichtigt, an einem Versiche-
rungsunternehmen direkt oder indirekt eine qualifizierte Betei-
ligung zu halten, zuvor die zust,ndigen BehBrden des Her-
kunftsmitgliedstaats unterrichtet und den Betrag dieser Betei-

ligung mitteilt. Jede nat rliche oder juristische Person hat die
zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats ebenfalls zu
unterrichten, wenn sie ihre qualifizierte Beteiligung derart er-
hBhen will, da9 die Schwellen von 20 v. H., 33 v. H. oder
50 v. H. der Stimmrechte oder des Kapitals erreicht oder  ber-
schritten werden oder da9 das Versicherungsunternehmen ihr
Tochterunternehmen wird.

Die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats kBnnen
binnen einer Frist von hBchstens drei Monaten ab der in Unter-
absatz 1 vorgesehenen Unterrichtung Einspruch gegen diese
Absicht erheben, wenn sie nicht davon  berzeugt sind, da9
die in Unterabsatz 1 genannte Person den im Interesse einer
soliden und umsichtigen F hrung des Versicherungsunterneh-
mens zu stellenden Anspr chen gen gt. Erheben die BehBrden
keinen Einspruch, so kBnnen sie einen Termin festsetzen, bis zu
dem die betreffende Absicht verwirklicht werden mu9.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, da9 jede nat rliche
oder juristische Person, die beabsichtigt, ihre an einem Ver-
sicherungsunternehmen direkt oder indirekt gehaltene qualifi-
zierte Beteiligung aufzugeben, zuvor die zust,ndigen BehBrden
des Herkunftsmitgliedstaats unterrichtet und den geplanten
Umfang ihrer Beteiligung mitteilt. Jede nat rliche oder juristi-
sche Person hat die zust,ndigen BehBrden ebenfalls zu unter-
richten, wenn sie ihre qualifizierte Beteiligung derart senken
will, da9 die Schwellen von 20 v. H., 33 v. H oder 50 v. H.
der Stimmrechte oder des Kapitals unterschritten werden oder
das Versicherungsunternehmen nicht mehr ihr Tochterunter-
nehmen ist.

(3) Die Versicherungsunternehmen unterrichten die zust,n-
digen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats  ber Erwerb oder
Abtretung von Kapitalbeteiligungen, aufgrund deren ihre Betei-
ligung eine der in den Abs,tzen 1 oder 2 genannten Schwellen
 ber- bzw. unterschreitet, sobald sie von dem Erwerb oder der
Abtretung Kenntnis erhalten.

Ferner unterrichten sie die BehBrden mindestens einmal j,hr-
lich  ber die Identit,t der Aktion,re oder Gesellschafter, die
qualifizierte Beteiligungen halten, sowie  ber deren Umfang,
wie er sich insbesondere aus den anl,9lich der j,hrlichen
Hauptversammlung der Aktion,re oder Gesellschafter getroffe-
nen Feststellungen oder aus den im Rahmen der Verpflichtun-
gen der bBrsennotierten Gesellschaften erhaltenen Informatio-
nen ergibt.

(4) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, da9, falls der durch die
in Absatz 1 genannten Personen ausge bte Einflu9 sich zum
Schaden einer umsichtigen und soliden Gesch,ftsf hrung des
Versicherungsunternehmens auswirken kBnnte, die zust,ndigen
BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats die erforderlichen Ma9-
nahmen ergreifen, um diesen Zustand zu beenden. Diese Ma9-
nahmen kBnnen vor allem Anordnungen, Sanktionen gegen die
Unternehmensleiter oder die Suspendierung des Stimmrechts
aus den Aktien oder Anteilen der betreffenden Aktion,re
oder Gesellschafter umfassen.
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˜hnliche Ma9nahmen gelten f r nat rliche oder juristische
Personen, die ihren in Absatz 1 festgelegten Verpflichtungen
zur vorherigen Unterrichtung nicht nachkommen. F r den Fall,
da9 eine Beteiligung trotz Einspruchs der zust,ndigen BehBr-
den erworben wurde, sehen die Mitgliedstaaten unabh,ngig
von anderen von ihnen zu verh,ngenden Sanktionen vor, da9
die entsprechenden Stimmrechte ruhen oder da9 die Stimm-
rechtsaus bung ung ltig ist oder f r nichtig erkl,rt werden
kann.

Artikel 16

Berufsgeheimnis

(1) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, da9 alle Personen, die
f r die zust,ndigen BehBrden t,tig sind oder waren, sowie die
von den zust,ndigen BehBrden beauftragten Wirtschaftspr fer
und Sachverst,ndigen dem Berufsgeheimnis unterliegen. Dieses
Berufsgeheimnis hat zum Inhalt, da9 vertrauliche Informatio-
nen, die sie in ihrer beruflichen Eigenschaft erhalten, an keine
Person oder BehBrde weitergegeben werden d rfen, es sei denn,
in zusammengefa9ter oder allgemeiner Form, so da9 die ein-
zelnen Versicherungsunternehmen nicht zu erkennen sind; es
gilt nicht f r F,lle, die unter das Strafrecht fallen.

In F,llen, in denen f r ein Versicherungsunternehmen durch
Gerichtsbeschlu9 das Konkursverfahren erBffnet oder die
Zwangsabwicklung eingeleitet worden ist, kBnnen jedoch ver-
trauliche Informationen, die sich nicht auf Dritte beziehen,
welche an Versuchen zur Rettung des Versicherungsunterneh-
mens beteiligt sind, in zivilgerichtlichen Verfahren weiterge-
geben werden.

(2) Absatz 1 steht dem Informationsaustausch der zust,ndi-
gen BehBrden der einzelnen Mitgliedstaaten gem,9 den f r die
Versicherungsunternehmen geltenden Richtlinien nicht ent-
gegen. Die Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis ge-
m,9 Absatz 1.

(3) Die Mitgliedstaaten kBnnen mit den zust,ndigen BehBr-
den von Drittl,ndern Kooperationsvereinbarungen, die den
Austausch von Informationen vorsehen, nur insoweit treffen,
als hinsichtlich der mitgeteilten Informationen der Schutz des
Berufsgeheimnisses mindestens ebenso gew,hrleistet ist wie
nach dem vorliegenden Artikel.

(4) Die zust,ndige BehBrde, die aufgrund der Abs,tze 1 oder
2 vertrauliche Informationen erh,lt, darf diese im Rahmen der
Durchf hrung ihrer Aufgaben nur f r folgende Zwecke ver-
wenden:

� zur Pr fung der Zulassungsbedingungen f r die Versiche-
rungst,tigkeit und zur leichteren Iberwachung der Bedin-
gungen der T,tigkeitsaus bung, insbesondere hinsichtlich
der Iberwachung der versicherungstechnischen R ckstel-
lungen, der Solvabilit,tsspannen, der verwaltungsm,9igen
und buchhalterischen Organisation und der internen Kon-
trolle, oder

� zur Verh,ngung von Sanktionen oder

� im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens  ber die Anfech-
tung einer Entscheidung der zust,ndigen BehBrde oder

� im Rahmen von Gerichtsverfahren, die aufgrund von Arti-
kel 68 oder aufgrund besonderer Bestimmungen dieser
Richtlinie oder aufgrund anderer auf dem Staatsgebiet der
Versicherungsunternehmen erlassener Richtlinien vorgese-
hen sind, eingeleitet werden.

(5) Die Abs,tze 1 und 4 stehen einem Informationsaus-
tausch innerhalb eines Mitgliedstaats, wenn es dort mehrere
zust,ndige BehBrden gibt, oder zwischen den Mitgliedstaaten
nicht entgegen, und zwar

� mit den im Bffentlichen Auftrag mit der Iberwachung der
Kreditinstitute und der anderen Finanzinstitute betrauten
BehBrden sowie mit den mit der Iberwachung der Finanz-
m,rkte betrauten BehBrden,

� mit den Stellen, die mit der Liquidation oder dem Konkurs
von Versicherungsunternehmen oder ,hnlichen Verfahren
befa9t werden,

� mit den mit der gesetzlichen Kontrolle der Rechnungs-
legung der betreffenden Versicherungsunternehmen und
der sonstigen Finanzinstitute betrauten Personen,

damit sie den ihnen  bertragenen Iberwachungsaufgaben
nachkommen kBnnen. Des weiteren stehen diese Abs,tze
dem nicht entgegen, da9 an die mit der Durchf hrung von
Zwangsliquidationen oder der Verwaltung von Garantiefonds
betrauten Stellen Informationen  bermittelt werden, die diese
zur Erf llung ihrer Iberwachungs- und Offenlegungsaufgaben
benBtigen. Die den genannten BehBrden, Stellen und Personen
 bermittelten Informationen fallen unter das Berufsgeheimnis
nach Absatz 1.

(6) Ungeachtet der Abs,tze 1 bis 4 kBnnen die Mitgliedstaa-
ten einen Informationsaustausch zulassen zwischen den zust,n-
digen BehBrden und

� den BehBrden, denen die Beaufsichtigung der Stellen, die
mit der Liquidation oder dem Konkurs von Versicherungs-
unternehmen oder ,hnlichen Verfahren befa9t werden, ob-
liegt, oder

� den BehBrden, denen die Beaufsichtigung der Personen, die
mit der gesetzlichen Kontrolle der Rechnungslegung von
Versicherungsunternehmen, Kreditinstituten, Wertpapierfir-
men und sonstigen Finanzinstituten betraut sind, obliegt,
oder

� den unabh,ngigen Versicherungsmathematikern der Ver-
sicherungsunternehmen, die kraft Gesetzes diesen gegen-
 ber eine Kontrollaufgabe wahrzunehmen haben, sowie
den mit der Aufsicht  ber diese Versicherungsmathematiker
betrauten Stellen.

Die Mitgliedstaaten, die von der MBglichkeit des Unterabsatzes
1 Gebrauch machen, verlangen zumindest, da9 folgende Bedin-
gungen erf llt werden:

� Die Informationen sind zur Erf llung der Beaufsichtigungs-
oder Kontrollaufgaben nach Unterabsatz 1 bestimmt.

� Die in diesem Rahmen erhaltenen Informationen fallen un-
ter das Berufsgeheimnis nach Absatz 1.
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� Wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat
stammen, d rfen sie nur mit ausdr cklicher Zustimmung
der zust,ndigen BehBrden, die diese Informationen mit-
geteilt haben, und gegebenenfalls nur f r Zwecke weiterge-
geben werden, denen diese BehBrden zugestimmt haben.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten mit, welche BehBrden, Personen oder Stellen
Informationen gem,9 diesem Absatz erhalten d rfen.

(7) Ungeachtet der Abs,tze 1 bis 4 kBnnen die Mitgliedstaa-
ten zur St,rkung der Stabilit,t des Finanzsystems und zur Wah-
rung seiner Integrit,t den Austausch von Informationen zwi-
schen den zust,ndigen BehBrden und den kraft Gesetzes f r die
Aufdeckung und Aufkl,rung von VerstB9en gegen das Gesell-
schaftsrecht zust,ndigen BehBrden oder Organen zulassen.

Die Mitgliedstaaten, die von der MBglichkeit des Unterabsatzes
1 Gebrauch machen, verlangen zumindest, da9 folgende Bedin-
gungen erf llt werden:

� Die Informationen sind zur Erf llung der Aufgabe nach
Unterabsatz 1 bestimmt.

� Die in diesem Rahmen erhaltenen Informationen fallen un-
ter das Berufsgeheimnis nach Absatz 1.

� Wenn die Informationen aus einem anderen Mitgliedstaat
stammen, d rfen sie nur mit ausdr cklicher Zustimmung
der zust,ndigen BehBrden, die diese Informationen mit-
geteilt haben, und gegebenenfalls nur f r Zwecke weiterge-
geben werden, denen diese BehBrden zugestimmt haben.

Wenn in einem Mitgliedstaat die in Unterabsatz 1 genannten
BehBrden oder Organe bei der ihnen  bertragenen Aufdeckung
oder Aufkl,rung von VerstB9en besonders bef,higte und ent-
sprechend beauftragte Personen hinzuziehen, die nicht dem
Bffentlichen Dienst angehBren, so kann die in Unterabsatz 1
vorgesehene MBglichkeit des Austausches von Informationen
unter den in Unterabsatz 2 genannten Bedingungen auf die
betreffenden Personen ausgedehnt werden.

F r die Anwendung des Unterabsatzes 2 dritter Gedankenstrich
teilen die in Unterabsatz 1 genannten BehBrden oder Organe
den zust,ndigen BehBrden, die die Information erteilt haben,
mit, an welche Personen die betreffenden Informationen wei-
tergegeben werden sollen und welches deren genaue Aufgabe
ist.

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission und den anderen
Mitgliedstaaten mit, welche BehBrden oder Organe Informatio-
nen gem,9 diesem Absatz erhalten d rfen.

Die Kommission erstellt vor dem 31. Dezember 2000 einen
Bericht  ber die Anwendung dieses Absatzes.

(8) Die Mitgliedstaaten kBnnen die zust,ndigen BehBrden
erm,chtigen,

� den Zentralbanken und anderen Einrichtungen mit ,hn-
lichen Aufgaben in ihrer Eigenschaft als W,hrungsbehBr-
den,

� gegebenenfalls anderen staatlichen BehBrden, die mit der
Iberwachung der Zahlungssysteme betraut sind,

zur Erf llung ihrer Aufgaben Informationen zu  bermitteln,
und kBnnen diese staatlichen BehBrden oder Einrichtungen er-
m,chtigen, den zust,ndigen BehBrden die Informationen mit-
zuteilen, die diese f r die Zwecke des Absatzes 4 benBtigen.
Die in diesem Rahmen erhaltenen Informationen fallen unter
das Berufsgeheimnis nach diesem Artikel.

(9) Ferner kBnnen die Mitgliedstaaten ungeachtet der Ab-
s,tze 1 und 4 durch Gesetz die Weitergabe bestimmter Infor-
mationen an andere Dienststellen ihrer ZentralbehBrden, die f r
die Rechtsvorschriften  ber die Iberwachung der Kreditinstitu-
te, der Finanzinstitutionen, der Wertpapierdienstleistungen und
der Versicherungsunternehmen zust,ndig sind, sowie an die
von diesen Dienststellen beauftragten Inspektoren gestatten.

Diese Informationen kBnnen jedoch nur geliefert werden, wenn
sich dies aus Gr nden der Versicherungsaufsicht als erforderlich
erweist.

Die Mitgliedstaaten schreiben jedoch vor, da9 die Informatio-
nen, die sie aufgrund der Abs,tze 2 und 5 oder im Wege der in
Artikel 11 genannten Pr fungen vor Ort erlangen, nicht Gegen-
stand der im vorliegenden Absatz genannten Weitergabe sein
d rfen, es sei denn, das ausdr ckliche Einverst,ndnis der zu-
st,ndigen BehBrde, die die Informationen erteilt hat, oder der
zust,ndigen BehBrde des Mitgliedstaats, in dem die Iberpr -
fung vor Ort durchgef hrt worden ist, liegt vor.

Artikel 17

Pflichten des Wirtschaftspr�fers

(1) Die Mitgliedstaaten sehen zumindest vor, da9

a) jede gem,9 der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (1) zuge-
lassene Person, die bei einem Versicherungsunternehmen die
in Artikel 51 der Richtlinie 78/660/EWG des Rates (2), in
Artikel 37 der Richtlinie 83/349/EWG bzw. in Artikel 31
der Richtlinie 85/611/EWG des Rates (3) beschriebenen Auf-
gaben oder andere gesetzliche Aufgaben erf llt, die Ver-
pflichtung hat, den zust,ndigen BehBrden unverz glich
alle Tatsachen oder Entscheidungen zu melden, von denen
sie bei der Wahrnehmung dieser Aufgaben Kenntnis erhalten
hat und die

� eine Verletzung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
darstellen kBnnen, welche die Zulassungsbedingungen
regeln oder im besonderen f r die Aus bung der T,tig-
keit der Versicherungsunternehmen gelten, oder

(1) ABl. L 126 vom 12.5.1984, S. 20.
(2) ABl. L 222 vom 14.8.1978, S. 11. Richtlinie zuletzt ge,ndert durch

die Richtlinie 1999/60/EG (ABl. L 162 vom 26.6.1999, S. 65).
(3) ABl. L 375 vom 31.12.1985, S. 3. Richtlinie zuletzt ge,ndert durch

die Richtlinie 95/26/EG.
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� die Fortsetzung der T,tigkeit des Versicherungsunterneh-
mens beeintr,chtigen kBnnen oder

� die Ablehnung der Best,tigung ordnungsgem,9er Rech-
nungslegung oder Vorbehalte nach sich ziehen kBnnen;

b) die betreffende Person auch zur Meldung der Tatsachen und
Entscheidungen verpflichtet ist, von denen sie im Rahmen
einer Aufgabe im Sinne von Buchstabe a) Kenntnis erh,lt,
die sie bei einem Unternehmen erf llt, das sich aus einem
Kontrollverh,ltnis ergebende enge Verbindungen zu dem
Versicherungsunternehmen hat, bei dem sie die vorgenannte
Aufgabe wahrnimmt.

(2) Machen die gem,9 der Richtlinie 84/253/EWG zugelas-
senen Personen den zust,ndigen BehBrden in gutem Glauben
Mitteilung  ber die in Absatz 1 genannten Tatsachen oder Ent-
scheidungen, so gilt dies nicht als Verletzung einer vertraglich
oder durch Rechts- oder Verwaltungsvorschriften geregelten
Bekanntmachungsbeschr,nkung und zieht f r diese Personen
keine Haftung nach sich.

Artikel 18

Gleichzeitiges Betreiben von Lebens- und
Schadenversicherung

(1) Unbeschadet der Abs,tze 3 und 7 darf kein Unterneh-
men gleichzeitig aufgrund der vorliegenden Richtlinie und auf-
grund der Richtlinie 73/239/EWG zugelassen werden.

(2) Abweichend von Absatz 1 kBnnen die Mitgliedstaaten
vorsehen, da9

� die aufgrund der vorliegenden Richtlinie zugelassenen Un-
ternehmen nach Artikel 6 der Richtlinie 73/239/EWG auch
f r die unter die Nummern 1 und 2 des Anhangs der
genannten Richtlinie aufgef hrten Risiken eine Zulassung
erhalten kBnnen;

� Unternehmen, die aufgrund von Artikel 6 der Richtlinie
73/239/EWG nur f r die unter den Nummern 1 und 2
des Anhangs der genannten Richtlinie aufgef hrten Risiken
zugelassen sind, eine Zulassung aufgrund der vorliegenden
Richtlinie erhalten kBnnen.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 6 kBnnen die in Absatz 2
genannten Unternehmen und

� die am 1. Januar 1981 in Griechenland zugelassenen Un-
ternehmen,

� die am 1. Januar 1986 in Spanien und Portugal zugelasse-
nen Unternehmen,

� die am 2. Mai 1992 in Msterreich, Finnland und Schweden
zugelassenen Unternehmen und

� die am 15. M,rz 1979 in allen anderen F,llen zugelassenen
Unternehmen,

die beiden unter die vorliegende Richtlinie und die Richtlinie
73/239/EWG fallenden T,tigkeiten zugleich aus bten, dies auch
weiterhin tun, sofern sie gem,9 Artikel 19 der vorliegenden
Richtlinie f r jede dieser T,tigkeiten eine getrennte Verwaltung
einrichten.

(4) Die Mitgliedstaaten kBnnen vorsehen, da9 die in Absatz
2 genannten Versicherungsunternehmen hinsichtlich ihres ge-
samten T,tigkeitsbereichs den Rechnungslegungsvorschriften
f r die aufgrund der vorliegenden Richtlinie zugelassenen Un-
ternehmen unterliegen. Ferner kBnnen die Mitgliedstaaten bis
zu einer Koordinierung der Liquiditationsvorschriften vorsehen,
da9 in diesem Bereich die f r die Lebensversicherungst,tigkei-
ten geltenden Vorschriften auch f r die T,tigkeiten gelten, die
die in Absatz 2 genannten Unternehmen in bezug auf die
Risiken unter den Nummern 1 und 2 des Anhangs der Richt-
linie 73/239/EWG aufgef hrten Risiken aus ben.

(5) Ist ein Unternehmen, das die im Anhang der Richtlinie
73/239/EWG genannten T,tigkeiten aus bt, in finanzieller, ge-
sch,ftlicher oder verwaltungsm,9iger Hinsicht mit einem Ver-
sicherungsunternehmen verbunden, das die unter die vorlie-
gende Richtlinie fallenden T,tigkeiten aus bt, so achten die
zust,ndigen BehBrden der Mitgliedstaaten, in deren Staatsgebiet
diese Unternehmen ihren Sitz haben, darauf, da9 das Rech-
nungsergebnis der betreffenden Unternehmen nicht durch ge-
genseitige Abmachungen oder durch irgendwelche Verein-
barungen verf,lscht wird, die die Aufteilung der Kosten und
der Einnahmen beeinflussen kBnnten.

(6) Jeder Mitgliedstaat kann den Versicherungsunternehmen,
die ihren Sitz in seinem Staatsgebiet haben, die Verpflichtung
auferlegen, innerhalb von ihm festgelegten Fristen die gleich-
zeitige Aus bung der T,tigkeiten, die diese Unternehmen zu
den in Absatz 3 genannten Zeitpunkten aus bten, zu beenden.

(7) Die Bestimmungen dieses Artikels werden auf der
Grundlage eines Berichts der Kommission an den Rat im Lichte
der k nftigen Harmonisierung der Liquidationsvorschriften und
auf jeden Fall sp,testens am 31. Dezember 1999  berpr ft.

Artikel 19

Getrennte Verwaltung von Lebens- und
Schadenversicherung

(1) Die getrennte Verwaltung nach Artikel 18 Absatz 3 ist so
einzurichten, da9 die unter diese Richtlinie und die unter die
Richtlinie 73/239/EWG fallenden T,tigkeiten getrennt sind,
damit

� die jeweiligen Interessen der Lebens- und Schadensver-
sicherten nicht gesch,digt werden und insbesondere die
Gewinne aus der Lebensversicherung den Lebensversicher-
ten so zugute kommen, als ob das Versicherungsunterneh-
men ausschlie9lich die Lebensversicherung betreiben w rde;

� die finanziellen Mindestverpflichtungen, insbesondere die
Solvabilit,tsspannen, die in bezug auf eine der T,tigkeiten
entweder nach dieser Richtlinie oder nach der Richtlinie
73/239/EWG bestehen, nicht von der anderen T,tigkeit ge-
tragen werden.
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Sobald jedoch die finanziellen Mindestverpflichtungen gem,9
Unterabsatz 1 zweiter Gedankenstrich erf llt sind, kann das
Unternehmen vorbehaltlich der Benachrichtigung der zust,ndi-
gen BehBrde hiervon die noch zur Verf gung stehenden expli-
ziten Bestandteile der Solvabilit,tsspanne f r die eine oder an-
dere T,tigkeit verwenden.

Die zust,ndigen BehBrden  berwachen durch Untersuchung
der Ergebnisse der beiden T,tigkeiten die Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Absatzes.

(2) a) Die Buchungen werden so vorgenommen, da9 die Quel-
len der Ergebnisse f r die beiden T,tigkeiten ÐLebenH und
ÐSchadenH jeweils ersichtlich sind. Zu diesem Zweck wer-
den s,mtliche Einnahmen (insbesondere Pr,mien, Leis-
tungen der R ckversicherer, Kapitalertr,ge) und Aus-
gaben (insbesondere Versicherungsleistungen, Zuf hrung
zu den versicherungstechnischen R ckstellungen, R ck-
versicherungspr,mien, Betriebsausgaben f r die Versiche-
rungsgesch,fte) jeweils nach ihrem Ursprung gegliedert.
Die den beiden T,tigkeiten gemeinsamen Betr,ge werden
nach einem Verteilungsschl ssel umgelegt, der der Ge-
nehmigung der zust,ndigen AufsichtsbehBrde bedarf.

b) Die Versicherungsunternehmen haben anhand der Bu-
chungen eine Ibersicht zu erstellen, in der die Bestand-
teile, die den einzelnen Solvabilit,tsspannen nach Artikel
27 der vorliegenden Richtlinie und Artikel 16 Absatz 1
der Richtlinie 73/239/EWG entsprechen, gesondert auf-
zuf hren sind.

(3) Bei Unzul,nglichkeit einer der Solvabilit,tsspannen wen-
den die zust,ndigen BehBrden unabh,ngig davon, welche Er-
gebnisse bei der anderen T,tigkeit erzielt worden sind, auf die
defizit,re T,tigkeit die durch die entsprechende Richtlinie vor-
gesehenen Ma9nahmen an. Abweichend von Absatz 1 Unter-
absatz 1 zweiter Gedankenstrich kBnnen diese Ma9nahmen die
Genehmigung zur Ibertragung von einer T,tigkeit auf die an-
dere umfassen.

Kapi te l 2

Versicherungstechnische R ckstellungen

Artikel 20

Festlegung versicherungstechnischer R�ckstellungen

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat verlangt, da9 jedes Versiche-
rungsunternehmen ausreichende versicherungstechnische R ck-
stellungen, einschlie9lich mathematischer R ckstellungen, f r
seine gesamten T,tigkeiten bildet.

Der Betrag dieser versicherungstechnischen R ckstellungen
wird nach folgenden Grunds,tzen festgelegt:

A. i) Die versicherungstechnischen R ckstellungen im Be-
reich der Lebensversicherung sind nach einem ausrei-
chend vorsichtigen prospektiven versicherungsmathe-
matischen Verfahren zu berechnen, das allen k nftigen
Verpflichtungen entsprechend den f r jede bestehende

Police festgelegten Bedingungen Rechnung tr,gt, ins-
besondere

� garantierten Leistungen, einschlie9lich garantierter
R ckkaufswerte;

� Iberschu9anteilen, auf die die Versicherten gemein-
sam oder einzeln bereits Anspruch haben, unabh,n-
gig von der Bezeichnung dieser Iberschu9anteile �
unverfallbar, deklariert oder zugewiesen;

� Optionen, die dem Versicherungsnehmer nach den
Bedingungen des Vertrages zur Verf gung stehen;

� Kosten, einschlie9lich Provisionen;

abz glich der zuk nftig f,lligen Pr,mien.

ii) Die Verwendung einer retrospektiven Methode ist zu-
l,ssig, wenn nachgewiesen werden kann, da9 die daraus
resultierenden versicherungstechnischen R ckstellungen
nicht geringer sind als diejenigen, die sich aufgrund
einer ausreichend vorsichtigen prospektiven Berechnung
ergeben w rden, oder wenn eine prospektive Methode
nicht auf den betreffenden Vertragstyp angewandt wer-
den kann.

iii) Eine vorsichtige Bewertung ist keine Bewertung, die auf
einem Ðbesten Sch,tzwertH beruht; sie beinhaltet viel-
mehr eine angemessene Marge f r eine nachteilige Ab-
weichung von den relevanten Faktoren.

iv) Der Grundsatz der Vorsicht gilt nicht nur f r die Me-
thode zur Bewertung der technischen R ckstellungen
an sich, sondern auch f r die Methode zur Bewertung
der zur Deckung dieser R ckstellungen herangezogenen
Aktiva.

v) Die versicherungstechnischen R ckstellungen m ssen
f r jeden Vertrag getrennt berechnet werden. Es ist zu-
l,ssig, angemessene N,herungswerte oder Verallgemei-
nerungen zu verwenden, sofern davon ausgegangen
werden kann, da9 sie in etwa zu denselben Ergebnissen
f hren wie die Einzelberechnungen. Der Grundsatz der
Einzelberechnung steht der Bildung zus,tzlicher R ck-
stellungen f r allgemeine Risiken, die nicht individuali-
siert werden, in keiner Weise entgegen.

vi) Wird der R ckkaufwert eines Vertrages garantiert, so
m ssen die mathematischen R ckstellungen f r diesen
Vertrag jederzeit mindestens dem zu dem betreffenden
Zeitpunkt garantierten R ckkaufwert entsprechen.

B. Der verwendete Zinssatz mu9 vorsichtig angesetzt werden.
Er wird nach den Vorschriften der zust,ndigen BehBrde des
Herkunftsmitgliedstaats entsprechend den folgenden Grund-
s,tzen festgesetzt:

a) F r alle Vertr,ge setzt die zust,ndige BehBrde des Her-
kunftsmitgliedstaats des Versicherungsunternehmens ei-
nen oder mehrere HBchstzinss,tze fest, wobei folgendes
gilt:
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i) Enthalten die Vertr,ge eine Zinsgarantie, so setzt die
zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitgliedstaats einen
einzigen HBchstzinssatz fest. Er kann je nach der
W,hrung, auf die der Vertrag lautet, variieren, darf
jedoch hBchstens 60 v. H. des Zinssatzes der Anlei-
hen des Staates betragen, auf dessen W,hrung der
Vertrag lautet. Im Falle eines auf Euro lautenden Ver-
trages wird diese Obergrenze unter Bezugnahme auf
die auf Euro lautenden Anleihen der Gemeinschafts-
organe festgelegt.

Beschlie9t der Mitgliedstaat, gem,9 Unterabsatz 1
Satz 2 einen HBchstzinssatz f r Vertr,ge, die auf
eine W,hrung eines Mitgliedstaats lauten, festzuset-
zen, so konsultiert er vorher die zust,ndige BehBrde
des Mitgliedstaats, auf dessen W,hrung der Vertrag
lautet.

ii) Wird das VermBgen des Versicherungsunternehmens
jedoch nicht zum Anschaffungswert angesetzt, so
kann ein Mitgliedstaat vorsehen, da9 ein oder meh-
rere HBchstzinss,tze berechnet werden kBnnen, in-
dem ausgegangen wird von dem Ertrag der zum be-
treffenden Zeitpunkt im Bestand befindlichen Aktiva
abz glich einer Sicherheitsmarge und indem ins-
besondere bei Vertr,gen mit laufenden Pr,mien da-
r ber hinaus der Barwert der Ertr,ge k nftiger Aktiva
ber cksichtigt wird. Die Sicherheitsmarge und der
oder die HBchstzinss,tze zur Berechnung des Bar-
werts der Ertr,ge k nftiger Aktiva werden von den
zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats
festgelegt.

b) Die Festsetzung eines HBchstzinssatzes bedeutet nicht,
da9 es immer angebracht ist, da9 das Versicherungs-
unternehmen einen maximalen Zinssatz verwendet.

c) Der Herkunftsmitgliedstaat kann beschlie9en, Buchstabe
a) nicht auf folgende Arten von Vertr,gen anzuwenden:

� fondsgebundene Vertr,ge,

� Vertr,ge mit Einmalpr,mien bis zu einer Laufzeit
von acht Jahren,

� Vertr,ge ohne Gewinnbeteiligung und Rentenver-
tr,ge ohne R ckkaufwert.

In den in Unterabsatz 1 zweiter und dritter Gedanken-
strich genannten F,llen kBnnen bei Verwendung eines
vorsichtig gew,hlten Zinssatzes die Vertragsw,hrung
und die entsprechenden im Bestand befindlichen Ver-
mBgenswerte sowie � wenn die VermBgenswerte des
Unternehmens zum Zeitwert angesetzt werden � der
erwartete Ertrag der k nftigen VermBgenswerte ber ck-
sichtigt werden.

Der verwendete Zinssatz mu9 auf jeden Fall um einen
angemessenen Wert niedriger sein als die gem,9 den
Rechnungslegungsvorschriften des Herkunftsmitglied-
staats berechneten Ertr,ge der VermBgenswerte.

d) Der Mitgliedstaat schreibt vor, da9 das Versicherungs-
unternehmen eine R ckstellung f r gegen ber den Ver-
sicherten eingegangene Zinssatzverpflichtungen bildet,
sofern die derzeitigen oder zu erwartenden Ertr,ge der
VermBgenswerte des Unternehmens f r die Deckung
dieser Verpflichtungen nicht ausreichen.

e) Die nach Buchstabe a) festgelegten HBchstzinss,tze wer-
den der Kommission sowie den zust,ndigen BehBrden
der Mitgliedstaaten, die dies w nschen, mitgeteilt.

C. Die Elemente der statistischen Grundlagen und der Ansatz
der Kosten m ssen bei der Berechnung der versicherungs-
technischen R ckstellungen vorsichtig gew,hlt werden. Sie
m ssen den Mitgliedstaat der Verpflichtung, den Policentyp
und die erwarteten Verwaltungskosten und Provisionen be-
r cksichtigen.

D. Im Fall von Vertr,gen mit Gewinnbeteiligung kann die Me-
thode zur Berechung versicherungstechnischer R ckstellun-
gen zuk nftige Iberschu9anteile aller Art explizit oder im-
plizit in einer Weise ber cksichtigen, die mit den anderen
Annahmen  ber die zuk nftige Entwicklung und mit der
aktuellen Gewinnverteilungsmethode vereinbar ist.

E. Zuk nftige Kosten kBnnen implizit ber cksichtigt werden,
z. B. durch den Ansatz von k nftigen Pr,mien unter Aus-
schlu9 der Verwaltungskostenzuschl,ge. Jedoch darf ins-
gesamt, implizit oder explizit, der angesetzte Betrag nicht
geringer sein als ein vorsichtiger Sch,tzwert der ma9geb-
lichen zuk nftigen Kosten.

F. Die Berechnungsmethode der versicherungstechnischen
R ckstellungen darf nicht von Jahr zu Jahr Variationen
unterworfen sein, die sich aufgrund willk rlicher ˜nderun-
gen der Bewertungsgrundlagen ergeben, und mu9 die Be-
teiligung am Gewinn in angemessener Weise  ber die Lauf-
zeit jeder Police ber cksichtigen.

(2) Das Versicherungsunternehmen mu9 die zur Berechnung
der versicherungstechnischen R ckstellungen, einschlie9lich der
R ckstellungen f r Iberschu9anteile verwendeten Grundlagen
und Methoden, der Mffentlichkeit zug,nglich machen.

(3) Der Herkunftsmitgliedstaat verpflichtet jedes Versiche-
rungsunternehmen, die versicherungstechnischen R ckstellun-
gen f r seine gesamte Gesch,ftst,tigkeit durch kongruente Ver-
mBgenswerte gem,9 Artikel 26 zu decken. Hinsichtlich der
Gesch,ftst,tigkeit in der Gemeinschaft sind diese VermBgens-
werte auf dem Staatsgebiet der Gemeinschaft zu belegen. Die
Mitgliedstaaten verlangen von den Versicherungsunternehmen
nicht, da9 ihre VermBgenswerte in einem bestimmten Mitglied-
staat belegen sein m ssen. Der Herkunftsmitgliedstaat kann
jedoch Lockerungen hinsichtlich der Belegenheit der Ver-
mBgenswerte zulassen.

(4) Gestattet der Herkunftsmitgliedstaat die Bedeckung der
versicherungstechnischen R ckstellungen durch Forderungen
gegen R ckversicherer, so legt er den hierf r zugelassenen Pro-
zentsatz fest. In diesem Fall darf er die Belegenheit dieser For-
derungen nicht verlangen.
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Artikel 21

Pr�mien f�r neue Gesch�fte

Die Pr,mien f r die neuen Gesch,fte m ssen � von angemes-
senen versicherungsmathematischen Hypothesen ausgehend �
hoch genug sein, damit das Versicherungsunternehmen all sei-
nen Verpflichtungen nachkommen und insbesondere angemes-
sene versicherungstechnische R ckstellungen bilden kann.

Hierbei kann allen Aspekten der Finanzlage des Versicherungs-
unternehmens Rechnung getragen werden, ohne da9 Mittel, die
keine Pr,mien sind und nicht von Pr,mien stammen, systema-
tisch und auf Dauer eingebracht werden, was langfristig die
Solvenz dieses Unternehmens gef,hrden kBnnte.

Artikel 22

Verm/genswerte, die die versicherungstechnischen R�ck-
stellungen decken

Bei den VermBgenswerten, welche die versicherungstechnischen
R ckstellungen decken, ist der Art des von dem Versicherungs-
unternehmen betriebenen Gesch,fts dahin gehend Rechnung
zu tragen, da9 die Sicherheit, der Ertrag und die Realisierbar-
keit der Anlagen des Unternehmens gew,hrleistet werden, wel-
ches f r eine geeignete Mischung und Streuung dieser Anlagen
sorgt.

Artikel 23

Kategorien von zul�ssigen Verm/genswerten

(1) Der Herkunftsmitgliedstaat kann es jedem Versicherungs-
unternehmen gestatten, die versicherungstechnischen R ckstel-
lungen ausschlie9lich durch folgende Kategorien von Ver-
mBgenswerten zu bedecken:

A. Kapitalanlagen

a) Schuldverschreibungen, Anleihen und andere Geld- und
Kapitalmarktpapiere;

b) Darlehen;

c) Aktien und andere Anteile mit schwankendem Ertrag;

d) Anteile an Organismen f r gemeinsame Anlagen in
Wertpapieren (OGAW) und anderen gemeinschaftlichen
Kapitalanlagen;

e) Grundst cke, Geb,ude und grundst cksgleiche Rechte.

B. Forderungen

f) Forderungen an R ckversicherer, einschlie9lich der An-
teile der R ckversicherer an den versicherungstech-
nischen R ckstellungen;

g) Depotforderungen und andere Forderungen aus dem in
R ckdeckung  bernommenen Versicherungsgesch,ft;

h) Forderungen an Versicherungsnehmer und Versiche-
rungsvermittler aus dem Direkt- und R ckversicherungs-
gesch,ft;

i) Vorauszahlung auf Policen;

j) Steuererstattungen;

k) Forderungen gegen ber Garantiefonds.

C. Ibrige

l) andere Sachanlagen als Grundst cke und Geb,ude auf-
grund einer Abschreibung nach dem Grundsatz der
Vorsicht;

m) laufende Guthaben bei Kreditinstituten und Kassen-
bestand sowie Einlagen bei Kreditinstituten oder jedem
anderen zur Entgegennahme von Einlagen berechtigten
Institut;

n) abgegrenzte Abschlu9kosten;

o) abgegrenzte Zinsen und Mieten und sonstige Rech-
nungsabgrenzungsposten;

p) Erbbau- und Nie9brauchrechte.

(2) Bei der ÐLloyd’sH genannten Vereinigung von Einzelver-
sicherern umfassen die Kategorien von VermBgenswerten auch
die Garantien und Kreditbriefe von Kreditinstituten im Sinne
der Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ,ischen Parlaments und des
Rates bzw. von Versicherungsunternehmen sowie die nachpr f-
baren Betr,ge aus Lebensversicherungspolicen, soweit es sich
um Gelder von Mitgliedern handelt.

(3) Die Erw,hnung eines VermBgenswerts oder einer Kate-
gorie von VermBgenswerten in der in Absatz 1 aufgef hrten
Liste bedeutet nicht, da9 alle diese VermBgenswerte zwangs-
l,ufig f r die Bedeckung der versicherungstechnischen R ck-
stellungen zugelassen werden m 9ten. Der Herkunftsmitglied-
staat wird genauer Regelungen erlassen, mit denen die Bedin-
gungen f r die Verwendung der zul,ssigen VermBgenswerte
festgelegt werden; diesbez glich kann er dingliche Sicherheiten
oder Garantien insbesondere f r die Forderungen an R ckver-
sicherer verlangen.

Bei der Festsetzung und Anwendung der von ihm erlassenen
Regelungen stellt der Herkunftsmitgliedstaat insbesondere si-
cher, da9 die folgenden Grunds,tze beachtet werden:

i) VermBgenswerte zur Bedeckung der versicherungstech-
nischen R ckstellungen unterliegen einer Nettobewertung
unter Abzug der Schulden, die beim Erwerb dieser Ver-
mBgenswerte entstanden sind.

ii) Die Bewertung aller Forderungen mu9 nach dem Grund-
satz der Vorsicht unter Ber cksichtigung des Risikos nicht
realisierbarer Betr,ge erfolgen. Insbesondere werden an-
dere Sachanlagen als Grundst cke und Geb,ude zur Be-
deckung der versicherungstechnischen R ckstellungen nur
insoweit zugelassen, als die Bewertung aufgrund der Ab-
schreibung nach dem Grundsatz der Vorsicht erfolgt.
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iii) Darlehen an Unternehmen, an Staaten, internationale In-
stitutionen, Brtliche oder regionale GebietskBrperschaften
oder an nat rliche Personen d rfen zur Bedeckung ver-
sicherungstechnischer R ckstellungen nur zugelassen wer-
den, wenn ausreichende Sicherheiten vorliegen, sei es auf-
grund des Status des Darlehensnehmers, aufgrund von
Grundpfandrechten, Garantien durch Banken oder Ver-
sicherungsunternehmen oder anderer Sicherheiten.

iv) Abgeleitete Instrumente wie Optionen, Terminkontrakte
und Swaps in Verbindung mit VermBgenswerten, die die
versicherungstechnischen R ckstellungen bedecken, kBn-
nen insoweit herangezogen werden, als sie zu einer Ver-
minderung des Anlagerisikos beitragen bzw. eine ord-
nungsgem,9e Verwaltung des Wertpapierbestands erlau-
ben. Diese Instrumente sind nach dem Grundsatz der Vor-
sicht zu bewerten und kBnnen bei der Bewertung der
zugrundeliegenden VermBgenswerte ber cksichtigt wer-
den.

v) Nicht auf einem geregelten Markt gehandelte Wertpapiere
d rfen nicht mit einem hBheren Wert f r die Bedeckung
der versicherungstechnischen R ckstellungen zugelassen
werden als demjenigen, der ihnen f r den Fall einer kurz-
fristigen Ver,u9erung zukommt, es sei denn, es handelt
sich um Anteilspapiere von Kreditinstituten, von Lebens-
versicherungsunternehmen � in dem von Artikel 6 zu-
gelassenen Rahmen � und von in einem Mitgliedstaat
niedergelassenen Wertpapierfirmen.

vi) Forderungen an einen Dritten kBnnen zur Bedeckung der
versicherungstechnischen R ckstellungen nur nach Abzug
aller aufrechenbaren Gegenforderungen an diesen Dritten
zugelassen werden.

vii) Die Bewertung aller Forderungen, die zur Bedeckung der
versicherungstechnischen R ckstellungen zugelassen sind,
mu9 nach dem Grundsatz der Vorsicht unter entsprechen-
der Ber cksichtigung des Risikos nicht realisierbarer Be-
tr,ge erfolgen. Insbesondere werden Forderungen an Ver-
sicherungsnehmer und Versicherungsvermittler aus dem
Direkt- und dem R ckversicherungsgesch,ft nur zugelas-
sen, wenn der F,lligkeitstermin tats,chlich erst weniger als
drei Monate zur ckliegt.

viii) Sofern die VermBgenswerte aus Kapitalanlagen bei Toch-
terunternehmen bestehen, die f r das Versicherungsunter-
nehmen dessen Kapitalanlage ganz oder teilweise durch-
f hren, ber cksichtigt der Herkunftsmitgliedstaat bei der
Anwendung der Regelungen und Grunds,tze dieses Arti-
kels die entsprechenden, vom Tochterunternehmen gehal-
tenen Kapitalanlagen; der Herkunftsmitgliedstaat kann die
von anderen Tochterunternehmen gehaltenen Kapitalanla-
gen ebenso behandeln.

ix) Abgegrenzte Abschlu9kosten werden zur Bedeckung der
mathematischen R ckstellungen nur insoweit zugelassen,
als dies mit der Berechnung der Beitrags bertr,ge im Ein-
klang steht.

(4) Ungeachtet der Abs,tze 1, 2 und 3 kann der Herkunfts-
mitgliedstaat bei Vorliegen au9ergewBhnlicher Umst,nde auf
Antrag des Versicherungsunternehmens und unter Ber cksich-

tigung des Artikels 22 andere Kategorien von VermBgenswer-
ten zur Bedeckung der versicherungstechnischen R ckstellun-
gen zulassen; solche Ausnahmen kBnnen nur vor bergehend
erfolgen und sind von dem Herkunftsmitgliedstaat hinreichend
zu begr nden.

Artikel 24

Bestimmungen f�r die Streuung von Kapitalanlagen

(1) Soweit es die VermBgenswerte zur Bedeckung der ver-
sicherungstechnischen R ckstellungen betrifft, fordert der Her-
kunftsmitgliedstaat von jedem Versicherungsunternehmen,
nicht mehr anzulegen als

a) 10 v. H. der versicherungstechnischen Bruttor ckstellungen
in einem einzigen Grundst ck oder Geb,ude oder mehreren
Grundst cken oder Geb,uden in unmittelbarer N,he, die
tats,chlich als eine einzige Kapitalanlage zu betrachten sind;

b) 5 v. H. der versicherungstechnischen Bruttor ckstellungen in
Aktien und mit Aktien vergleichbaren Wertpapieren, Schuld-
verschreibungen, Anleihen und anderen Geld- und Kapital-
marktpapieren ein und desselben Unternehmens oder in ein
und demselben Darlehensnehmer gew,hrten Darlehen zu-
sammengenommen, wenn es sich dabei um andere als sol-
che Darlehen handelt, die einer staatlichen Stelle, einer re-
gionalen oder Brtlichen GebietskBrperschaft oder einer in-
ternationalen Organisation, der einer oder mehrere Mitglied-
staaten angehBren, gew,hrt werden. Diese Grenze kann auf
10 v. H. erhBht werden, wenn nicht mehr als 40 v. H. der
versicherungstechnischen Bruttor ckstellungen des Versiche-
rungsunternehmens in Darlehen oder Wertpapieren von
Emittenten und Darlehensnehmern bestehen, in die es
mehr als 5 v. H. seiner VermBgenswerte anlegt;

c) 5 v. H. der versicherungstechnischen Bruttor ckstellungen in
nicht gesicherten Darlehen an andere Darlehensnehmer als
Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen � soweit nach
Artikel 6 zul,ssig � und Wertpapierfirmen mit Sitz in
einem Mitgliedstaat, wobei das einzelne ungesicherte Darle-
hen 1 v. H. des genannten Betrages nicht  bersteigen darf;
die Obergrenzen kBnnen auf Beschlu9 der zust,ndigen Be-
hBrde des Herkunftsmitgliedstaats von Fall zu Fall auf 8 v. H.
bzw. 2 v. H. angehoben werden;

d) 3 v. H. des Gesamtbetrags der versicherungstechnischen
Bruttor ckstellungen als Kassenbestand;

e) 10 v. H. der versicherungstechnischen Bruttor ckstellungen
in Aktien, anderen mit Aktien vergleichbaren Wertpapieren
und Schuldverschreibungen, die nicht auf einem geregelten
Markt gehandelt werden.

(2) Das Fehlen einer Beschr,nkung in Absatz 1 f r die Ka-
pitalanlage in einer bestimmten Kategorie bedeutet nicht, da9
VermBgenswerte in dieser Kategorie ohne Beschr,nkung zur
Bedeckung der versicherungstechnischen R ckstellungen zul,s-
sig sind. Der Herkunftsmitgliedstaat erl,9t n,here Regelungen,
die die Bedingungen f r die Heranziehung der zul,ssigen Ver-
mBgenswerte festlegen. Insbesondere stellt er bei der Festset-
zung und Anwendung dieser Regelungen sicher, da9 folgende
Grunds,tze beachtet werden:
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i) Durch Mischung und Streuung der VermBgenswerte, die die
versicherungstechnischen R ckstellungen bedecken, ist
sicherzustellen, da9 keine  berm,9ige Abh,ngigkeit von
einer bestimmten Kategorie von VermBgenswerten, von
einem bestimmten Kapitalanlagemarkt oder von einer
bestimmten Anlage vorliegt.

ii) Die Kapitalanlagen in bestimmte VermBgensarten, die ent-
weder im Hinblick auf die Art des VermBgenswertes oder
die Bonit,t des Ausstellers oder Schuldners ein hohes Risiko
aufweisen, sind auf ein vorsichtiges Ausma9 zu beschr,n-
ken.

iii) Beschr,nkungen f r bestimmte Kategorien von VermBgens-
werten haben die Behandlung der R ckversicherung bei der
Ermittlung der versicherungstechnischen R ckstellungen zu
ber cksichtigen.

iv) Sofern die VermBgenswerte aus Kapitalanlagen bei Tochter-
unternehmen bestehen, die f r das Versicherungsunterneh-
men dessen Kapitalanlage ganz oder teilweise durchf hren,
ber cksichtigt der Herkunftsmitgliedstaat bei der Anwen-
dung der Regelungen und Grunds,tze dieses Artikels die
entsprechenden, vom Tochterunternehmen gehaltenen Ka-
pitalanlagen; der Herkunftsmitgliedstaat kann die von ande-
ren Tochterunternehmen gehaltenen VermBgenswerte
ebenso behandeln.

v) Der Prozentsatz der versicherungstechnischen R ckstellun-
gen bedeckenden VermBgenswerte, mit denen nichtliquide
Anlagen get,tigt wurden, ist auf ein vorsichtiges Ausma9
zu beschr,nken.

vi) GehBren zu den VermBgenswerten Darlehen an bestimmte
Kreditinstitute oder von diesen begebene Anleihen, so kann
der Herkunftsmitgliedstaat bei der Durchf hrung der Re-
geln und Grunds,tze dieses Artikels die zugrundeliegenden
VermBgenswerte, die von diesen Kreditinstituten gehalten
werden, ber cksichtigen. Diese Behandlung ist nur insoweit
zul,ssig, als das Kreditinstitut seinen Sitz in einem Mitglied-
staat hat, sich im ausschlie9lichen Eigentum des betreffen-
den Mitgliedstaats und/oder seiner Brtlichen GebietskBrper-
schaften befindet und seine satzungsgem,9e T,tigkeit darin
besteht, im Rahmen einer Vermittlert,tigkeit dem Staat
oder den Brtlichen GebietskBrperschaften Darlehen oder
von diesen garantierte Darlehen zu gew,hren oder eng
mit dem Staat oder den Brtlichen GebietskBrperschaften
verbundenen Stellen Darlehen zu gew,hren.

(3) Im Rahmen der detaillierten Regelung, in der die Voraus-
setzungen f r die Verwendung der zul,ssigen VermBgensgegen-
st,nde festgelegt werden, behandeln die Mitgliedstaaten folgen-
des einschr,nkender

� die Darlehen, f r die weder eine Bankgarantie noch eine
Garantie von Versicherungsunternehmen, ein Grundpfand-
recht oder eine andere Art von Sicherheit vorliegt, gegen-
 ber den Darlehen, bei denen dies der Fall ist;

� die nichtkoordinierten OGAW im Sinne der Richtlinie
85/611/EWG und die  brigen Investmentfonds gegen ber
den im Sinne derselben Richtlinie koordinierten OGAW;

� die nicht auf einem geregelten Markt gehandelten Wert-
papiere gegen ber denen, die auf einem geregelten Markt
gehandelt werden;

� Schuldverschreibungen, Anleihen und andere Instrumente
des Geld- und Kapitalmarkts, die nicht von Staaten, ihren
regionalen oder Brtlichen GebietskBrperschaften oder Un-
ternehmen der Zone A im Sinne der Richtlinie . . ./. . ./EG
oder die von internationalen Organisationen begeben wer-
den, denen keine Mitgliedstaaten der Gemeinschaft angehB-
ren, gegen ber denselben Finanzinstrumenten, deren Emit-
tenten diese Eigenschaften aufweisen.

(4) Die Mitgliedstaaten d rfen die in Absatz 1 Buchstabe b)
festgesetzte Grenze auf 40 v. H. erhBhen, sofern es sich um
bestimmte Anleihen handelt, die von einem Kreditinstitut aus-
gegeben sind, das seinen Sitz in einem Mitgliedstaat hat und
von Gesetzes wegen einer besonderen Bffentlichen Aufsicht
unterliegt, die den Schutz des Inhabers der Anleihe beabsich-
tigt. Insbesondere m ssen die aus der Begebung der Anleihen
resultierenden Betr,ge dem Gesetz entsprechend in VermBgens-
werten angelegt werden, die w,hrend der gesamten Laufzeit der
Anleihen die Deckung der Anspr che aus den Anleihen ge-
w,hrleisten und die bei Ausfall des Ausstellers vorrangig zur
R ckzahlung des Kapitals und zur Zahlung der anteiligen Zin-
sen verwendet werden.

(5) Die Mitgliedstaaten d rfen Versicherungsunternehmen
nicht zur Anlage in bestimmten VermBgenswerten verpflichten.

(6) Ungeachtet des Absatzes 1 kann der Herkunftsmitglied-
staat bei Vorliegen au9ergewBhnlicher Umst,nde auf Antrag
des Versicherungsunternehmens und vorbehaltlich des Artikels
22 Ausnahmen von den in Absatz 1 Buchstaben a) bis e)
aufgestellten Regelungen zulassen; solche Ausnahmen kBnnen
nur vor bergehend erfolgen und sind von dem Herkunftsmit-
gliedstaat hinreichend zu begr nden.

Artikel 25

An einen OGAW oder Aktienindex gebundene Vertr�ge

(1) Sind die Leistungen aus einem Vertrag direkt an den
Wert von Anteilen an einem OGAW oder an den Wert von
VermBgenswerten gebunden, die in einem von dem Versiche-
rungsunternehmen gehaltenen und in der Regel in Anteile auf-
geteilten internen Fonds enthalten sind, so m ssen die versiche-
rungstechnischen R ckstellungen f r diese Leistungen so weit
wie mBglich durch die betreffenden Anteile oder, sofern keine
Anteile gebildet wurden, durch die betreffenden VermBgens-
werte bedeckt werden.

(2) Sind die Leistungen aus einem Vertrag direkt an einen
Aktienindex oder an einen anderen als den in Absatz 1 ge-
nannten Bezugswert gebunden, so m ssen die versicherungs-
technischen R ckstellungen f r diese Leistungen so weit wie
mBglich entweder durch die Anteile, die den Bezugswert dar-
stellen sollen, oder, sofern keine Anteile gebildet wurden, durch
VermBgenswerte mit angemessener Sicherheit und Realisierbar-
keit bedeckt werden, die so genau wie mBglich denjenigen
Werten entsprechen, auf denen der besondere Bezugswert be-
ruht.
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(3) Die Artikel 22 und 24 gelten nicht f r VermBgenswerte
zur Deckung von Verbindlichkeiten, die unmittelbar an Leis-
tungen im Sinne der Abs,tze 1 und 2 gebunden sind. Bei
Bezugnahmen auf die versicherungstechnischen R ckstellungen
nach Artikel 24 sind versicherungstechnische R ckstellungen
mit Ausnahme der sich auf diese Art von Verbindlichkeiten
beziehenden R ckstellungen gemeint.

(4) Schlie9en die in den Abs,tzen 1 und 2 genannten Leis-
tungen eine Garantie f r ein Anlageergebnis oder eine sonstige
garantierte Leistung ein, so finden die Artikel 22, 23 und 24
auf die entsprechenden zus,tzlichen versicherungstechnischen
R ckstellungen Anwendung.

Artikel 26

Kongruenzvorschriften

(1) Zur Anwendung des Artikels 20 Absatz 3 und des Ar-
tikels 52 richten sich die Mitgliedstaaten bez glich der Kon-
gruenzvorschriften nach Anhang II.

(2) Dieser Artikel gilt nicht f r die in Artikel 25 genannten
Verpflichtungen.

Kapite l 3

Solvabilit,tsspanne und Garantiefonds

Artikel 27

Solvabilit�tsspanne

Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die Versicherungsunternehmen
mit Sitz in seinem Staatsgebiet,  ber eine mit R cksicht auf den
Gesamtumfang ihrer Gesch,ftst,tigkeit ausreichende Solvabili-
t,tsspanne zu verf gen.

Die Solvabilit,tsspanne besteht

1. aus dem freien, unbelasteten Eigenkapital des Versicherungs-
unternehmens unter Nichtber cksichtigung immaterieller
VermBgenswerte. Dieses Kapital umfa9t insbesondere:

� das eingezahlte Grundkapital oder bei Versicherungsver-
einen auf Gegenseitigkeit den tats,chlichen Gr ndungs-
stock zuz glich der Mitgliederkonten, die den folgenden
Kriterien entsprechen:

a) In der Satzung mu9 vorgesehen sein, da9 Zahlungen
an Mitglieder aus diesen Konten nur vorgenommen
werden d rfen, sofern die Solvabilit,tsspanne dadurch
nicht unter die vorgeschriebene HBhe absinkt oder
sofern im Falle der AuflBsung des Unternehmens
alle anderen Schulden des Unternehmens beglichen
worden sind;

b) in der Satzung mu9 vorgesehen sein, da9 bei derarti-
gen Zahlungen, wenn sie aus anderen Gr nden als
der Beendigung einer einzelnen Mitgliedschaft erfol-

gen, die zust,ndigen BehBrden mindestens einen Mo-
nat im voraus zu benachrichtigen sind und innerhalb
dieses Zeitraums berechtigt sind, die Zahlung zu un-
tersagen;

c) es vorgesehen sein mu9, da9 die einschl,gigen Be-
stimmungen der Satzung nur ge,ndert werden d r-
fen, nachdem die zust,ndigen BehBrden mitgeteilt
haben, da9 unbeschadet der unter den Buchstaben
a) und b) genannten Kriterien keine Einw,nde gegen
die ˜nderung bestehen;

� die H,lfte des nicht eingezahlten Grundkapitals oder des
Gr ndungsstocks, sobald der eingezahlte Teil 25 v. H.
des Grundkapitals oder des Gr ndungsstocks erreicht;

� die gesetzlichen und freien R cklagen;

� den Gewinnvortrag;

� kumulative Vorzugsaktien und nachrangige Darlehen
kBnnen einbezogen werden, allerdings nur bis zu einer
HBchstgrenze von 50 v. H. der Solvabilit,tsspanne; von
diesen kBnnen hBchstens 25 v. H. auf nachrangige Dar-
lehen mit fester Laufzeit oder auf kumulative Vorzugs-
aktien von begrenzter Laufzeit entfallen, sofern zumin-
dest die folgenden Kriterien erf llt sind:

a) Es m ssen im Fall des Konkurses oder der Liquidation
des Versicherungsunternehmens bindende Verein-
barungen vorliegen, nach denen die nachrangigen
Darlehen oder die Vorzugsaktien hinter den Forde-
rungen aller anderen Gl,ubiger zur ckstehen und
erst nach der Begleichung aller anderen in diesem
Zeitpunkt bestehenden Verpflichtungen zur ck-
gezahlt werden.

Die nachrangigen Darlehen m ssen zus,tzlich die fol-
genden Bedingungen erf llen:

b) Es werden lediglich die tats,chlich eingezahlten Mittel
ber cksichtigt;

c) bei Darlehen mit fester Laufzeit mu9 die Ursprungs-
laufzeit mindestens f nf Jahre betragen. Sp,testens
ein Jahr vor Ende der Laufzeit legt das Versicherungs-
unternehmen den zust,ndigen BehBrden einen Plan
zu Genehmigung vor, aus dem hervorgeht, wie die
Solvabilit,tsspanne erhalten oder bei Ende der Lauf-
zeit auf das gew nschte Niveau gebracht wird, sofern
der Betrag, bis zu dem das Darlehen in die Solvabi-
lit,tsspanne einbezogen werden kann, nicht innerhalb
der zumindest f nf letzten Jahre vor Ende der Lauf-
zeit allm,hlich verringert worden ist. Die zust,ndigen
BehBrden kBnnen die vorzeitige R ckzahlung dieser
Mittel genehmigen, sofern der Antrag hierzu vom
emittierenden Versicherungsunternehmen gestellt
wird und dessen Solvabilit,tsspanne nicht unter das
geforderte Niveau sinkt;

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ,ischen Gemeinschaften C 365 E/21



d) bei Darlehen ohne feste Laufzeit ist eine K ndigungs-
frist von f nf Jahren vorzusehen, es sei denn, sie
werden nicht l,nger als Bestandteile der Solvabilit,ts-
spanne angesehen oder f r ihre vorzeitige R ckzah-
lung wird ausdr cklich die vorherige Zustimmung
der zust,ndigen BehBrden verlangt. Im letzteren Fall
unterrichtet das Versicherungsunternehmen die zu-
st,ndigen BehBrden mindestens sechs Monate vor
dem vorgeschlagenen R ckzahlungszeitpunkt, wobei
es die tats,chliche und die geforderte Solvabilit,ts-
spanne vor und nach der R ckzahlung angibt. Die
zust,ndigen BehBrden genehmigen die R ckzahlung
nur, wenn die Solvabilit,tsspanne des Versicherungs-
unternehmens nicht unter das geforderte Niveau ab-
zusinken droht;

e) die Darlehensvereinbarung darf keine Klauseln enthal-
ten, wonach die Schuld unter anderen Umst,nden als
einer AuflBsung des Versicherungsunternehmens vor
dem vereinbarten R ckzahlungstermin r ckzahlbar
wird;

f) die Darlehensvereinbarung kann erst ge,ndert wer-
den, wenn die zust,ndigen BehBrden erkl,rt haben,
da9 sie gegen die ˜nderung keine Einw,nde erheben;

� Wertpapiere mit unbestimmter Laufzeit und sonstige In-
strumente, welche die folgenden Bedingungen erf llen,
einschlie9lich anderer als der im f nften Gedankenstrich
erw,hnten kumulativen Vorzugsaktien, bis zu einer
HBchstgrenze von 50 v. H. der Spanne f r den Gesamt-
betrag dieser Wertpapiere und dort genannten nachran-
gigen Darlehen:

a) Sie kBnnen nicht auf Initiative des Inhabers bzw.
ohne vorherige Genehmigung der zust,ndigen Be-
hBrde zur ckgezahlt werden;

b) der Emissionsvertrag mu9 dem Versicherungsunter-
nehmen die MBglichkeit einr,umen, die Zahlung der
Darlehenszinsen zu verschieben;

c) die Forderungen des Darlehensgebers an das Versiche-
rungsunternehmen m ssen den Forderungen aller be-
vorrechtigten Gl,ubiger in vollem Umfang nach-
geordnet sein;

d) in den Dokumenten, in denen die Ausgabe der Wert-
papiere geregelt wird, mu9 vorgesehen werden, da9
Verluste durch Schulden und nicht gezahlte Zinsen
ausgeglichen werden kBnnen, wobei dem Versiche-
rungsunternehmen jedoch gleichzeitig die Fortset-
zung seiner T,tigkeit ermBglicht werden mu9;

e) es werden nur die tats,chlich gezahlten Betr,ge be-
r cksichtigt;

2. in dem Ma9e, in dem das Recht eines Mitgliedstaats es
zul,9t: aus den in der Bilanz erscheinenden Gewinnreser-

ven, sofern diese zur Deckung etwaiger Verluste herangezo-
gen werden kBnnen und soweit die Iberschu9beteiligung
der Versicherten noch keine Deklarierung erfolgt ist;

3. auf Antrag und unter Nachweis durch das Unternehmen bei
der zust,ndigen BehBrde des Mitgliedstaats, in dessen Staats-
gebiet es seinen Sitz hat, sowie mit der Zustimmung dieser
BehBrde:

a) aus einem Wert in HBhe von 50 v. H. der k nftigen
Gewinne des Unternehmens; der Betrag der k nftigen
Gewinne ergibt sich durch Multiplikation des gesch,tzten
Jahresgewinns mit einem Faktor, der der durchschnitt-
lichen Restlaufzeit der Vertr,ge entspricht; dieser Faktor
darf hBchstens zehn betragen; der gesch,tzte Jahres-
gewinn ist das arithmetische Mittel der Gewinne, die in
den letzten f nf Jahren in den in Artikel 2 aufgef hrten
T,tigkeiten erzielt worden sind.

Die Grundlagen f r die Errechnung des Faktors, mit dem
der gesch,tzte Jahresgewinn multipliziert wird, sowie die
Bestandteile des erzielten Gewinns werden in Zusammen-
arbeit mit der Kommission von den zust,ndigen BehBr-
den der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einvernehmen
festgesetzt. Bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Einver-
nehmen erzielt wird, werden diese Bestandteile nach den
Rechtsvorschriften des Herkunftsmitgliedstaats festgelegt.

Nachdem der Begriff des erzielten Gewinns von den zu-
st,ndigen BehBrden festgelegt worden ist, wird die Kom-
mission f r die Harmonisierung des genannten Begriffs
Vorschl,ge im Rahmen einer Richtlinie vorlegen, die die
Harmonisierung der Jahresabschl sse der Versicherungs-
unternehmen vorsieht und die in Artikel 1 Absatz 2 der
Richtlinie 78/660/EWG vorgesehene Koordinierung um-
fa9t;

b) wenn nicht oder zu einem unter dem in der Pr,mie
enthaltenen Abschlu9kostenzuschlag liegenden Zillmer-
satz gezillmert wurde: aus dem Unterschiedsbetrag zwi-
schen der un- oder nur teilweise gezillmerten und einer
mit einem dem in der Pr,mie enthaltenen Abschlu9ko-
stenzuschlag entsprechenden Zillmersatz gezillmerten
mathematischen R ckstellung; dieser Betrag darf jedoch
f r s,mtliche Vertr,ge, bei denen eine Zillmerung mBg-
lich ist, 3,5 v. H. der Summe der Unterschiedsbetr,ge
zwischen dem in Betracht kommenden Kapital der T,tig-
keit ÐLebenH und den mathematischen R ckstellungen
nicht  berschreiten; dieser Unterschiedsbetrag wird aber
gegebenenfalls um die nicht amortisierten Abschlu9kos-
ten gek rzt, die auf der Aktivseite erscheinen;

c) bei Einverst,ndnis der zust,ndigen BehBrden der betref-
fenden Mitgliedstaaten, in denen das Versicherungsunter-
nehmen seine T,tigkeit aus bt: aus den stillen Reserven,
die sich aus der Unterbewertung der Aktiva und der
Iberbewertung von anderen Passiva als den mathemati-
schen R ckstellungen ergeben, soweit diese stillen Reser-
ven nicht Ausnahmecharakter haben.
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Artikel 28

Mindestsolvabilit�tsspanne

Vorbehaltlich des Artikels 29 bestimmt sich die Mindestsolva-
bilit,tsspanne f r die betriebenen Zweige wie folgt:

a) Bei den Versicherungen nach Artikel 2 Nummer 1 Buch-
staben a) und b) au9er fondsgebundenen Versicherungen
sowie den Gesch,ften nach Artikel 2 Nummer 3 mu9 sie
gleich der Summe der beiden folgenden Ergebnisse sein:

� Erstes Ergebnis:

Der Betrag, der 4 v. H. der mathematischen R ckstellun-
gen aus dem Direktversicherungsgesch,ft ohne Abzug
des in R ckversicherung gegebenen Anteils und aus
dem aktiven R ckversicherungsgesch,ft entspricht, ist
mit dem Quotienten zu multiplizieren, der sich f r das
letzte Gesch,ftsjahr aus dem Betrag der mathematischen
R ckstellungen abz glich des in R ckversicherung gege-
benen Anteils und dem obengenannten Bruttobetrag der
mathematischen R ckstellungen ergibt; dieser Quotient
darf jedoch nicht niedriger als 85 v. H. sein.

� zweites Ergebnis:

Bei den Vertr,gen, bei denen das Risikokapital nicht
negativ ist, wird der Betrag, der 0,3 v. H. des vom Ver-
sicherungsunternehmen  bernommenen Risikokapitals
entspricht, mit dem Quotienten multipliziert, der sich
f r das letzte Gesch,ftsjahr aus dem Risikokapital, das
nach Abzug des in R ckversicherung oder Retrozession
gegebenen Anteils bei dem Unternehmen verbleibt, und
dem Risikokapital ohne Abzug der R ckversicherung
ergibt; dieser Quotient darf jedoch nicht niedriger als
50 v. H. sein.

Bei kurzfristigen Versicherungen auf den Todesfall mit
einer HBchstlaufzeit von drei Jahren Betr,gt der oben
genannte Satz 0,1 v. H.; bei derartigen Versicherungen
mit einer Laufzeit von mehr als drei und bis zu f nf
Jahren betr,gt er 0,15 v. H.

b) Bei den Zusatzversicherungen nach Artikel 2 Nummer 1
Buchstabe c) mu9 er gleich dem Ergebnis der folgenden
Berechnung sein:

� Es werden die gesamten zum Soll gestellten Beitragsein-
nahmen im Direktversicherungsgesch,ft des letzten Ge-
sch,ftsjahrs einschlie9lich Nebeneinnahmen zusammen-
gerechnet;

� hinzu kommt der Betrag der im letzten Gesch,ftsjahr
aus R ckversicherung  bernommenen Beitr,ge;

� hiervon wird abgezogen der Gesamtbetrag der im letzten
Gesch,ftsjahr stornierten Beitr,ge sowie der Gesamt-
betrag der Steuern und Geb hren, die auf die Gesamt-
beitragseinnahmen entfallen.

Der sich ergebende Betrag wird in zwei Stufen unterteilt: in
eine erste Stufe, die bis 10 Mio. EUR reicht, und eine
zweite Stufe f r den 10 Mio. EUR  bersteigenden Betrag;

anschlie9end werden die Prozents,tze 18 v. H. und 16 v. H.
auf diese Stufen angewandt und die Ergebnisse addiert.

Die so errechnete Summe wird mit dem Quotienten multi-
pliziert, der sich f r das betreffende Versicherungsunterneh-
men f r das letzte Gesch,ftsjahr aus den Eigensch,den nach
Abgabe in R ckversicherung oder Retrozession und seiner
Bruttoschadensbelastung ergibt; dieser Quotient darf jedoch
nicht niedriger als 50 v. H. sein.

Im Falle der als Lloyd’s bezeichneten Vereinigung von Ver-
sicherern sind bei der Berechnung der Solvabilit,tsspanne
die Nettobeitragseinnahmen ma9gebend; diese werden mit
einem pauschalen Prozentsatz multipliziert, der j,hrlich fest-
gestellt und von der zust,ndigen BehBrde des Sitzmitglied-
staats bestimmt wird. Dieser pauschale Prozentsatz ist an-
hand der j ngsten statistischen Angaben, insbesondere  ber
die gezahlten Provisionen, zu berechnen. Diese Angaben
sowie die vorgenommene Berechnung werden den zust,ndi-
gen BehBrden der L,nder mitgeteilt, in deren Staatsgebiet
Lloyd’s niedergelassen ist.

c) Bei den unwiderruflichen langfristigen Krankenversicherun-
gen nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe d) und bei den
Kapitalisierungsgesch,ften nach Artikel 2 Nummer 2 Buch-
stabe b) mu9 sie gleich sein einem Betrag von 4 v. H. der
mathematischen R ckstellungen, der nach Buchstabe a),
erstes Ergebnis, berechnet wird.

d) Bei den Tontinengesch,ften nach Artikel 2 Nummer 2 Buch-
stabe a) mu9 sie gleich 1 v. H. des VermBgens der Gemein-
schaften sein.

e) Bei den fondsgebundenen Versicherungen nach Artikel 2
Nummer 1 Buchstaben a) und b) und bei den in Artikel 2
Nummer 2 Buchstaben c), d) und e) genannten Gesch,ften
mu9 sie gleich sein:

� einem Betrag von 4 v. H. der mathematischen R ckstel-
lungen, der nach Buchstabe a), erstes Ergebnis, berechnet
wird, soweit das Versicherungsunternehmen ein Anlage-
risiko  bernimmt, und einem so berechneten Betrag von
1 v. H. der R ckstellungen, soweit das Unternehmen
kein Anlagerisiko tr,gt, die Laufzeit des Vertrages  ber
f nf Jahre hinausgeht und die in dem Vertrag vorgese-
hene Zuweisung zur Deckung der Verwaltungskosten f r
einen Zeitraum von mehr als f nf Jahren festgelegt wird;

� eines Betrages von 0,3 v. H. des Risikokapitals, der nach
Buchstabe a), zweites Ergebnis, Unterabsatz 1 berechnet
wird, soweit das Versicherungsunternehmen ein Sterb-
lichkeitsrisiko  bernimmt.

Artikel 29

Garantiefonds

(1) Ein Drittel der in Artikel 28 vorgesehenen Mindestsolva-
bilit,tsspanne bildet den Garantiefonds. Er setzt sich vorbehalt-
lich des Absatzes 2 zu mindestens 50 v. H. aus den in Artikel
27 Nummern 1 und 2 genannten Bestandteilen zusammen.

(2) a) Der Garantiefonds mu9 jedoch mindestens
800 000 EUR betragen.
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b) Jeder Mitgliedstaat kann die Erm,9igung des Mindest-
garantiefonds bei Versicherungsvereinen auf Gegenseitig-
keit, bei Versicherungsgesellschaften, die nach dem Ge-
genseitigkeitsprinzip arbeiten, und bei Tontinengesell-
schaften auf 600 000 EUR vorsehen.

c) Jeder Mitgliedstaat kann bei Versicherungsvereinen auf
Gegenseitigkeit im Sinne des Artikels 3 Nummer 6 zwei-
ter Gedankenstrich Satz 2, sobald sie in den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie fallen, und bei Tontinenge-
sellschaften die Bildung eines Mindestgarantiefonds in
HBhe von mindestens 100 000 EUR zulassen, der
schrittweise durch aufeinanderfolgende Teilbetr,ge von
100 000 EUR auf den unter Buchstabe b) festgelegten
Betrag erhBht wird, und zwar jedesmal, wenn sich das
Beitragsaufkommen um 500 000 EUR erhBht.

d) Der nach den Buchstaben a), b) und c) vorgesehene
Mindestgarantiefonds mu9 sich aus den in Artikel 27
Nummern 1 und 2 genannten Bestandteilen zusammen-
setzen.

(3) Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit, die ihren Ge-
sch,ftsbereich im Sinne des Artikels 6 Absatz 3 oder des Ar-
tikels 38 ausdehnen mBchten, kBnnen dies nur dann tun, wenn
sie den Erfordernissen des Absatzes 2 Buchstaben a) und b) des
vorliegenden Artikels sofort entsprechen.

Artikel 30

Aktiva, die nicht zur Bedeckung der versicherungstech-
nischen R�ckstellungen dienen

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen keinerlei Vorschriften  ber
die Anlage der Aktiva, soweit diese nicht zur Bedeckung der
versicherungstechnischen R ckstellungen nach Artikel 20 die-
nen.

(2) Vorbehaltlich des Artikels 20 Absatz 3, des Artikels 36
Abs,tze 1, 2, 3 und 5 und des Artikels 37 Absatz 1 Unter-
absatz 2 sehen die Mitgliedstaaten davon ab, die freie Ver-
f gung  ber die beweglichen und die unbeweglichen Ver-
mBgenswerte der zugelassenen Versicherungsunternehmen zu
beschr,nken.

(3) Die Abs,tze 1 und 2 stehen den Ma9nahmen nicht ent-
gegen, die ein Mitgliedstaat in seiner Eigenschaft als Eigent mer
oder Gesellschafter eines Versicherungsunternehmens zur Wah-
rung der Interessen der Versicherten zu treffen berechtigt ist.

Kapi te l 4

Vertragsrecht und Versicherungsbedingungen

Artikel 31

Anwendbares Recht

(1) Das Recht, das auf die Vertr,ge  ber die in der vorlie-
genden Richtlinie genannten T,tigkeiten anwendbar ist, ist das
Recht des Mitgliedstaats der Verpflichtung. Jedoch kBnnen die
Parteien, sofern dies nach dem Recht dieses Mitgliedstaats zu-
l,ssig ist, das Recht eines anderen Staates w,hlen.

(2) Handelt es sich bei dem Versicherungsnehmer um eine
nat rliche Person und hat er seinen gewBhnlichen Aufenthalts-

ort in einem anderen Mitgliedstaat als dem, dessen Staatsange-
hBriger er ist, so kBnnen die Parteien das Recht des Mitglied-
staats w,hlen, dessen StaatsangehBriger er ist.

(3) Umfa9t ein Staat mehrere Gebietseinheiten, von denen
jede in bezug auf vertragliche Verpflichtungen ihre eigenen
Rechtsnormen besitzt, so ist f r die Bestimmung des anwend-
baren Rechts nach dieser Richtlinie jede Gebietseinheit als Staat
anzusehen.

Ein Mitgliedstaat, in dem verschiedene Gebietseinheiten in be-
zug auf vertragliche Verpflichtungen ihre eigenen Rechtsnor-
men besitzen, ist nicht verpflichtet, diese Richtlinie auf Streit-
f,lle zwischen den Rechtsordnungen dieser Gebietseinheiten
anzuwenden.

(4) Dieser Artikel ber hrt nicht die Anwendung der nach
dem Recht des Staates des angerufenen Gerichts geltenden Be-
stimmungen, die ohne R cksicht auf das auf den Vertrag an-
zuwendende Recht den Sachverhalt zwingend regeln.

Sieht das Recht eines Mitgliedstaats dies vor, so kBnnen die
zwingenden Vorschriften des Rechts des Mitgliedstaats der Ver-
pflichtung angewandt werden, soweit nach dem Recht dieses
Staates diese Vorschriften ohne R cksicht darauf anzuwenden
sind, welchem Recht der Vertrag unterliegt.

(5) Vorbehaltlich der Abs,tze 1 bis 4 wenden die Mitglied-
staaten auf die unter diese Richtlinie fallenden Versicherungs-
vertr,ge ihre allgemeinen Bestimmungen des internationalen
Privatrechts in bezug auf vertragliche Schuldverh,ltnisse an.

Artikel 32

Allgemeininteresse

Der Mitgliedstaat der Verpflichtung darf den Versicherungsneh-
mer nicht daran hindern, einen Vertrag mit einem gem,9 Ar-
tikel 4 zugelassenen Versicherungsunternehmen abzuschlie9en,
solange der Vertrag nicht im Widerspruch zu den in dem Mit-
gliedstaat der Verpflichtung geltenden Rechtsvorschriften des
Allgemeininteresses steht.

Artikel 33

Versicherungsbedingungen und Tarife

Die Mitgliedstaaten sehen keine Vorschriften vor, in denen eine
vorherige Genehmigung oder eine systematische Ibermittlung
der allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen,
der Tarife, der insbesondere f r die Berechnung der Tarife
und versicherungstechnischen R ckstellungen verwendeten
technischen Grundlagen sowie der Formbl,tter und sonstigen
Druckst cke, die das Unternehmen im Verkehr mit den Ver-
sicherungsnehmern zu verwenden beabsichtigt, verlangt wird.

Ungeachtet Unterabsatz 1 und mit dem alleinigen Ziel, die
Einhaltung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften bez glich
der versicherungsmathematischen Grunds,tze zu  berwachen,
kann der Herkunftsmitgliedstaat die systematische Ibermitt-
lung der f r die Berechnung der Tarife und versicherungstech-
nischen R ckstellungen verwendeten technischen Grundlagen
fordern, ohne da9 dies f r das Versicherungsunternehmen
eine Voraussetzung f r die Aus bung seiner T,tigkeit darstellen
darf.
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Sp,testens bis zum 1. Juli 1999 legt die Kommission dem Rat
einen Bericht  ber die Anwendung dieser Bestimmungen vor.

Artikel 34

R�cktrittszeitraum

(1) Jeder Mitgliedstaat schreibt vor, da9 der Versicherungs-
nehmer eines individuellen Lebensversicherungsvertrags von
dem Zeitpunkt an, zu dem er davon in Kenntnis gesetzt wird,
da9 der Vertrag geschlossen ist,  ber eine Frist verf gt, die
zwischen 14 und 30 Tagen betragen kann, um von dem Ver-
trag zur ckzutreten.

Die Mitteilung des Versicherungsnehmers, da9 er vom Vertrag
zur cktritt, befreit ihn f r die Zukunft von allen aus diesem
Vertrag resultierenden Verpflichtungen.

Die  brigen rechtlichen Wirkungen des R cktritts und die da-
f r erforderlichen Voraussetzungen werden gem,9 dem auf den
Versicherungsvertrag nach Artikel 31 anwendbaren Recht ge-
regelt, insbesondere was die Modalit,ten betrifft, nach denen
der Versicherungsnehmer davon in Kenntnis gesetzt wird, da9
der Vertrag geschlossen ist.

(2) Bei Vertr,gen mit einer Laufzeit von hBchstens sechs
Monaten oder wenn der Versicherungsnehmer aufgrund seines
Status oder wegen der Umst,nde, unter denen der Vertrag
geschlossen wird, dieses besonderen Schutzes nicht bedarf, kBn-
nen die Mitgliedstaaten von der Anwendung von Absatz 1
absehen. Die Mitgliedstaaten legen in ihren Rechtsvorschriften
die F,lle fest, in denen Absatz 1 nicht zur Anwendung gelangt.

Artikel 35

Angaben f�r den Versicherungsnehmer

(1) Vor Abschlu9 des Versicherungsvertrags sind dem Ver-
sicherungsnehmer mindestens die in Anhang III Buchstabe A
aufgef hrten Angaben mitzuteilen.

(2) Der Versicherungsnehmer mu9 w,hrend der gesamten
Vertragsdauer  ber alle ˜nderungen der in Anhang III Buch-
stabe B aufgef hrten Angaben auf dem laufenden gehalten
werden.

(3) Der Mitgliedstaat der Verpflichtung kann von den Ver-
sicherungsunternehmen nur dann die Vorlage von Angaben
zus,tzlich zu den in Anhang III genannten Ausk nften verlan-
gen, wenn diese f r das tats,chliche Verst,ndnis der wesentli-
chen Bestandteile der Versicherungspolice durch den Versiche-
rungsnehmer notwendig sind.

(4) Die Durchf hrungsvorschriften zu diesem Artikel und
zu Anhang III werden von dem Mitgliedstaat der Verpflichtung
erlassen.

Kapi te l 5

Versicherungsunternehmen in Schwierigkeiten oder einer
au9ergewBhnlichen Situation

Artikel 36

Versicherungsunternehmen in Schwierigkeiten

(1) Kommt ein Versicherungsunternehmen den Bestimmun-
gen des Artikels 20 nicht nach, so kann die zust,ndige BehBrde
des Herkunftsmitgliedstaats des Unternehmens die freie Ver-
f gung  ber die VermBgenswerte untersagen, nachdem sie die
zust,ndigen BehBrden der Mitgliedstaaten der Verpflichtung
von ihrer Absicht unterrichtet hat.

(2) Von einem Versicherungsunternehmen, dessen Solvabili-
t,tsspanne nicht mehr den in Artikel 28 vorgesehenen Mindest-
betrag erreicht, fordert die zust,ndige BehBrde des Herkunfts-
mitgliedstaats einen Sanierungsplan zur Wiederherstellung ge-
sunder Finanzverh,ltnisse, der ihr zur Genehmigung vorzule-
gen ist.

Unter au9ergewBhnlichen Bedingungen kann die zust,ndige
BehBrde, wenn sie der Auffassung ist, da9 sich die finanzielle
Lage des Versicherungsunternehmens weiter verschlechtern
wird, auch die freie Verf gung  ber die VermBgenswerte des
Versicherungsunternehmens einschr,nken oder untersagen. Sie
unterrichtet in diesem Fall die BehBrden derjenigen anderen
Mitgliedstaaten, in deren Staatsgebiet das Versicherungsunter-
nehmen seine T,tigkeit aus bt,  ber alle getroffenen Ma9nah-
men, und diese BehBrden ergreifen auf Ersuchen der ersteren
BehBrde die gleichen Ma9nahmen, die diese getroffen hat.

(3) Falls die Solvabilit,tsspanne nicht mehr den in Artikel 29
bestimmten Garantiefonds erreicht, verlangt die zust,ndige Be-
hBrde des Herkunftsmitgliedstaats von dem Versicherungsunter-
nehmen einen kurzfristigen Finanzierungsplan, der ihr zur Ge-
nehmigung vorzulegen ist.

Au9erdem kann sie die freie Verf gung  ber die VermBgens-
werte des Versicherungsunternehmens einschr,nken oder un-
tersagen. Davon unterrichtet sie die BehBrden der Mitgliedstaa-
ten, in deren Staatsgebiet das Versicherungsunternehmen
gleichfalls seine Gesch,ftst,tigkeit aus bt; auf ihren Antrag tref-
fen diese BehBrden die gleichen Ma9nahmen.

(4) In den in den Abs,tzen 1, 2 und 3 vorgesehenen F,llen
kBnnen die zust,ndigen BehBrden ferner alle Ma9nahmen tref-
fen, die geeignet sind, die Interessen der Versicherten zu wah-
ren.

(5) Auf Antrag des Herkunftsmitgliedstaats des Versiche-
rungsunternehmens trifft in den in den Abs,tzen 1, 2 und 3
vorgesehenen F,llen jeder Mitgliedstaat die notwendigen Ma9-
nahmen, um die freie Verf gung  ber die in seinem Staats-
gebiet belegenen VermBgenswerte im Einklang mit dem natio-
nalen Recht untersagen zu kBnnen, wobei der Herkunftsmit-
gliedstaat die VermBgenswerte zu bezeichnen hat, die Gegen-
stand dieser Ma9nahme sein sollen.
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Artikel 37

Widerruf der Zulassung

(1) Die zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitgliedstaats kann
die von ihr einem Versicherungsunternehmen erteilte Zulas-
sung widerrufen, wenn dieses

a) von der Zulassung nicht binnen zwBlf Monaten Gebrauch
macht, ausdr cklich auf sie verzichtet oder seit mehr als
sechs Monaten seine T,tigkeit eingestellt hat, es sei denn,
da9 der betreffende Mitgliedstaat in diesen F,llen das ErlB-
schen der Zulassung vorsieht;

b) die Zulassungsvorausetzungen nicht mehr erf llt;

c) sich au9erstande erweist, innerhalb der gesetzten Frist die
Ma9nahmen durchzuf hren, die der Sanierungsplan oder
der Finanzierungsplan im Sinne von Artikel 36 vorsieht;

d) in schwerwiegender Weise die Verpflichtungen verletzt, die
ihm nach dem f r das Unternehmen geltenden Recht oblie-
gen.

Bei Widerruf oder ErlBschen der Zulassung unterrichtet die
zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitgliedstaats die zust,ndigen
BehBrden aller  brigen Mitgliedstaaten; diese m ssen durch
geeignete Ma9nahmen verhindern, da9 das betroffene Versiche-
rungsunternehmen in ihrem Staatsgebiet neue Rechtsgesch,fte
t,tigt, sei es im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, sei es im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit. Ferner trifft sie im Beneh-
men mit diesen BehBrden alle Ma9nahmen, die geeignet sind,
die Interessen der Versicherten zu wahren, und beschr,nkt ins-
besondere die freie Verf gung  ber die VermBgenswerte des
Versicherungsunternehmens gem,9 Artikel 36 Absatz 1, Ab-
satz 2 Unterabsatz 2 und Absatz 3 Unterabsatz 2.

(2) Jede Entscheidung  ber einen Widerruf der Zulassung ist
hinreichend zu begr nden und dem betreffenden Versiche-
rungsunternehmen bekanntzugeben.

TITEL IV

FREIE NIEDERLASSUNG UND FREIER DIENSTLEISTUNGS-
VERKEHR

Artikel 38

Voraussetzungen f�r die Errichtung einer
Zweigniederlassung

(1) Jedes Versicherungsunternehmen, das eine Zweignieder-
lassung im Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaats errichten
mBchte, teilt dies der zust,ndigen BehBrde des Herkunftsmit-
gliedstaats mit.

(2) Die Mitgliedstaaten schreiben vor, da9 ein Versicherungs-
unternehmen, das eine Zweigniederlassung in einem anderen
Mitgliedstaat errichten mBchte, zusammen mit der in Absatz 1
bezeichneten Mitteilung folgendes anzugeben hat:

a) den Mitgliedstaat, in dessen Staatsgebiet es eine Zweignie-
derlassung errichten mBchte;

b) einen T,tigkeitsplan, in dem insbesondere die Art der vor-
gesehenen Gesch,fte und die Organisationsstruktur der
Zweigniederlassung angegeben sind;

c) die Anschrift, unter der die Unterlagen im Mitgliedstaat der
Zweigniederlassung angefordert werden kBnnen; dies ist
auch die Anschrift, an die die f r den Hauptbevollm,chtig-
ten bestimmten Mitteilungen gerichtet werden;

d) den Namen des Hauptbevollm,chtigten der Zweigniederlas-
sung, der mit ausreichender Vollmacht versehen ist, um das
Versicherungsunternehmen Dritten gegen ber zu verpflich-
ten und es bei VerwaltungsbehBrden und vor den Gerichten
des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung zu vertreten. Im
Falle von Lloyd’s d rfen bei eventuellen Rechtsstreitigkeiten
im Mitgliedstaat der Zweigniederlassung, die sich aus  ber-
nommenen Verpflichtungen ergeben, den Versicherten keine
grB9eren Erschwernisse erwachsen als bei Rechtsstreitigkei-
ten, die herkBmmliche Versicherer betreffen. Zu diesem
Zweck m ssen die Befugnisse des Hauptbevollm,chtigten
insbesondere die Erm,chtigung umfassen, in dieser Eigen-
schaft verklagt zu werden und f r die beteiligten Einzelver-
sicherer von Lloyd’s Verpflichtungen einzugehen.

(3) Sofern die zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitglied-
staats in Anbetracht des betreffenden Vorhabens keinen Grund
hat, die Angemessenheit der Verwaltungsstrukturen und der
Finanzlage des betreffenden Versicherungsunternehmens oder
die Zuverl,ssigkeit, berufliche Qualifikation oder Berufserfah-
rung der verantwortlichen F hrungskr,fte und des Haupt-
bevollm,chtigten anzuzweifeln,  bermittelt sie die in Absatz
2 bezeichneten Angaben innerhalb von drei Monaten nach
Eingang s,mtlicher Angaben der zust,ndigen BehBrde des Mit-
gliedstaats der Zweigniederlassung und teilt dies dem betroffe-
nen Unternehmen mit.

Die zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitgliedstaats bescheinigt
ferner, da9 das Versicherungsunternehmen  ber den gem,9 den
Artikeln 28 und 29 berechneten Mindestbetrag der Solvabili-
t,tsspanne verf gt.

Verweigert die zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitgliedstaats
die Ibermittlung der in Absatz 2 bezeichneten Angaben an die
zust,ndige BehBrde des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung,
so nennt sie dem betroffenen Versicherungsunternehmen inner-
halb von drei Monaten nach Eingang s,mtlicher Angaben die
Gr nde daf r. Bei einer solchen Weigerung oder bei Nicht-
,u9erung kBnnen die Gerichte des Herkunftsmitgliedstaats an-
gerufen werden.

(4) Bevor die Zweigniederlassung des Versicherungsunter-
nehmens ihre T,tigkeit aufnimmt, verf gt die zust,ndige Be-
hBrde des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung  ber einen
Zeitraum von zwei Monaten nach Eingang der in Absatz 3
bezeichneten Mitteilung, um der zust,ndigen BehBrde des Her-
kunftsmitgliedstaats gegebenenfalls die Bedingungen anzuge-
ben, die f r die Aus bung dieser T,tigkeit im Mitgliedstaat
der Zweigniederlassung aus Gr nden des Allgemeininteresses
gelten.

(5) Nach Eingang einer Mitteilung der zust,ndigen BehBrde
des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung oder � bei Nicht-
,u9erung � nach Ablauf der in Absatz 4 genannten Frist kann
die Zweigniederlassung errichtet werden und ihre T,tigkeit auf-
nehmen.
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(6) Im Falle einer ˜nderung des Inhalts von gem,9 Absatz 2
Buchstaben b), c) oder d)  bermittelten Angaben teilt das Ver-
sicherungsunternehmen den zust,ndigen BehBrden des Her-
kunftsmitgliedstaats und des Mitgliedstaats der Zweigniederlas-
sung die betreffende ˜nderung mindestens einen Monat vor
deren Durchf hrung schriftlich mit, damit die zust,ndige Be-
hBrde des Herkunftsmitgliedstaats und die zust,ndige BehBrde
des Mitgliedstaats der Zweigniederlassung ihre Aufgaben gem,9
den Abs,tzen 3 und 4 erf llen kBnnen.

Artikel 39

Dienstleistungsfreiheit: Vorherige Unterrichtung des
Herkunftsmitgliedstaates

Jedes Versicherungsunternehmen, das zum ersten Mal in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten T,tigkeiten im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit aus ben will, ist gehalten, vorher die
zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats davon zu
unterrichten und dabei die Art der Risiken, die es decken will,
anzugeben.

Artikel 40

Dienstleistungsfreiheit: Unterrichtung durch den
Herkunftsmitgliedstaat

(1) Die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitgliedstaats
machen binnen einer Frist von einem Monat ab der in Artikel
39 vorgesehenen Bekanntmachung dem oder den Mitgliedstaa-
ten, in deren Staatsgebiet das Versicherungsunternehmen T,tig-
keiten im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit aus ben will, Mit-
teilung  ber

a) eine Bescheinigung, da9 das Versicherungsunternehmen
 ber die Solvabilit,tsspanne gem,9 Artikel 28 und 29 ver-
f gt;

b) die Versicherungszweige, die das Versicherungsunternehmen
betreiben darf;

c) die Natur der Risiken, die das Versicherungsunternehmen in
dem Mitgliedstaat der Dienstleistung decken will.

Gleichzeitig benachrichtigen sie hiervon das betroffene Ver-
sicherungsunternehmen.

(2) Teilen die zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitglied-
staats nicht innerhalb der vorgesehenen Frist die in Absatz 1
bezeichneten Angaben mit, so machen sie dem Versicherungs-
unternehmen innerhalb derselben Frist die Gr nde f r diese
Ablehnung bekannt. Gegen diese Ablehnung mu9 im Her-
kunftsmitgliedstaat ein gerichtlicher Rechtsbehelf eingelegt wer-
den kBnnen.

(3) Das Versicherungsunternehmen kann seine T,tigkeit ab
dem Zeitpunkt aufnehmen, zu dem es  ber die unter Absatz 1
Unterabsatz 1 vorgesehene Mitteilung in Kenntnis gesetzt wor-
den ist.

Artikel 41

Dienstleistungsfreiheit: ˜nderung der Art der
Verpflichtung

F r jede ˜nderung der in Artikel 39 bezeichneten Angaben,
die das Versicherungsunternehmen vornehmen will, ist das in
den Artikeln 39 und 40 vorgesehene Verfahren einzuhalten.

Artikel 42

Sprache

Die zust,ndigen BehBrden des Mitgliedstaats der Zweignieder-
lassung oder des Mitgliedstaats der Dienstleistung kBnnen ver-
langen, da9 ihnen  ber die T,tigkeit der in diesem Staat t,tigen
Versicherungsunternehmen die Angaben, die sie gem,9 dieser
Richtlinie anfordern d rfen, in der oder den Amtssprachen
dieses Staates gemacht werden.

Artikel 43

Bestimmungen �ber Vertragsbestimmungen und Tarife

Der Mitgliedstaat der Zweigniederlassung oder der Dienst-
leistung sieht keine Vorschriften vor, in denen eine vorherige
Genehmigung oder eine systematische Ibermittlung der all-
gemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen, der Tari-
fe, der technischen Grundlagen, die insbesondere zur Berech-
nung der Tarife und der versicherungstechnischen R ckstellun-
gen herangezogen werden, sowie der Formbl,tter und sons-
tigen Druckst cke, die das Versicherungsunternehmen im Ver-
kehr mit den Versicherungsnehmern zu verwenden beabsich-
tigt, verlangt wird. Um die Einhaltung der nationalen Rechts-
vorschriften  ber die Versicherungsvertr,ge zu  berwachen,
kann er von jedem Unternehmen, das in seinem Staatsgebiet
im Rahmen der Niederlassungs- oder der Dienstleistungsfreiheit
t,tig werden will, nur die nichtsystematische Ibermittlung die-
ser Bedingungen und sonstigen Druckst cke verlangen, ohne
da9 dies f r das Versicherungsunternehmen eine Voraussetzung
f r die Aus bung seiner T,tigkeit darstellen darf.

Artikel 44

Versicherungsunternehmen, die nicht den rechtlichen
Bedingungen entsprechen

(1) Ein Versicherungsunternehmen, das Gesch,fte im Rah-
men der Niederlassungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit
t,tigt, hat den zust,ndigen BehBrden des Mitgliedstaats der
Zweigniederlassung und/oder des Mitgliedstaats der Dienst-
leistung alle zur Anwendung dieses Artikels angeforderten Un-
terlagen vorzulegen, soweit auch ein Unternehmen mit Sitz in
diesem Mitgliedstaat hierzu verpflichtet ist.

(2) Stellen die zust,ndigen BehBrden eines Mitgliedstaats
fest, da9 ein Versicherungsunternehmen, das im Staatsgebiet
dieses Mitgliedstaats eine Zweigniederlassung hat oder Dienst-
leistungen erbringt, die in diesem Mitgliedstaat f r das Versiche-
rungsunternehmen geltenden Vorschriften nicht einh,lt, so
fordern sie das Versicherungsunternehmen auf, diese Unregel-
m,9igkeiten abzustellen.
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(3) Trifft das Versicherungsunternehmen nicht die erforder-
lichen Ma9nahmen, so machen die zust,ndigen BehBrden des
betroffenen Mitgliedstaats hiervon den zust,ndigen BehBrden
des Herkunftsmitgliedstaats Mitteilung. Diese treffen unverz g-
lich alle zweckdienlichen Ma9nahmen, damit das Versiche-
rungsunternehmen diese Unregelm,9igkeit abstellt. Die Art die-
ser Ma9nahmen wird den zust,ndigen BehBrden des betroffe-
nen Mitgliedstaats mitgeteilt.

(4) Verletzt das Versicherungsunternehmen trotz der Ma9-
nahmen des Herkunftsmitgliedstaats � oder weil sich die Ma9-
nahmen als unzureichend erweisen oder der betreffende Staat
keine Ma9nahmen getroffen hat � weiterhin die in dem be-
troffenen Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften, so kann
dieser nach Unterrichtung der zust,ndigen BehBrden des Her-
kunftsmitgliedstaats die geeigneten Ma9nahmen treffen, um
weitere Unregelm,9igkeiten zu verhindern oder zu ahnden,
und, soweit unbedingt erforderlich, das Unternehmen daran
zu hindern, weitere Versicherungsvertr,ge in seinem Staats-
gebiet abzuschlie9en. Die Mitgliedstaaten tragen daf r Sorge,
da9 die f r diese Ma9nahmen erforderlichen Zustellungen an
die Versicherungsunternehmen in ihrem Staatsgebiet mBglich
sind.

(5) Die Abs,tze 2, 3 und 4 ber hren nicht die Befugnis der
Mitgliedstaaten, in dringenden F,llen geeignete Ma9nahmen zu
ergreifen, um Unregelm,9igkeiten in ihrem Staatsgebiet zu ver-
hindern oder zu ahnden. Dies schlie9t die MBglichkeit ein, ein
Versicherungsunternehmen zu hindern, weitere neue Versiche-
rungsvertr,ge in ihrem Staatsgebiet abzuschlie9en.

(6) Die Abs,tze 2, 3 und 4 ber hren nicht die Befugnis der
Mitgliedstaaten, VerstB9e in ihrem Staatsgebiet zu ahnden.

(7) Wenn das Versicherungsunternehmen, das gegen die
Rechtsvorschriften versto9en hat, in dem betroffenen Mitglied-
staat  ber eine Niederlassung verf gt oder VermBgensgegen-
st,nde besitzt, kBnnen die zust,ndigen BehBrden nach Ma9-
gabe des nationalen Rechts die f r einen derartigen Versto9
vorgesehenen Sanktionen an dieser Niederlassung bzw. an die-
sen VermBgensgegenst,nden vollstrecken.

(8) Nach den Abs,tzen 3 bis 7 ergriffene Ma9nahmen, die
Sanktionen und Beschr,nkungen f r die Aus bung der Ver-
sicherungst,tigkeit umfassen, sind hinreichend zu begr nden
und dem betreffenden Versicherungsunternehmen bekannt-
zugeben.

(9) Die Kommission unterbreitet dem Versicherungsaus-
schu9 alle zwei Jahre einen Bericht, aus dem die Zahl und
die Art der F,lle hervorgeht, in denen in den einzelnen Mit-
gliedstaaten eine Ablehnung im Sinne von Artikel 38 oder von
Artikel 40 erfolgte oder Ma9nahmen gem,9 Absatz 4 des vor-
liegenden Artikels getroffen wurden. Die Mitgliedstaaten arbei-
ten dabei mit der Kommission zusammen, indem sie ihr die
zur Erstellung dieses Berichts erforderlichen Angaben  bermit-
teln.

Artikel 45

Werbung

Diese Richtlinie hindert Versicherungsunternehmen mit Sitz in
einem Mitgliedstaat nicht, im Mitgliedstaat der Zweigniederlas-

sung oder im Mitgliedstaat der Dienstleistung mit allen verf g-
baren Kommunikationsmitteln f r ihre Dienstleistungen zu
werben; dabei haben sie etwaige f r Form und Inhalt dieser
Werbung geltende Bestimmungen, die aus Gr nden des All-
gemeininteresses gerechtfertigt sind, einzuhalten.

Artikel 46

Liquidation

Bei der Liquidation eines Versicherungsunternehmens sind die
Verpflichtungen aus Vertr,gen, die im Rahmen der Niederlas-
sungsfreiheit oder der Dienstleistungsfreiheit geschlossen wur-
den, genau so zu erf llen wie die sich aus anderen Versiche-
rungsvertr,gen dieses Unternehmens ergebenden Verpflichtun-
gen, ohne da9 nach der StaatsangehBrigkeit der Versicherten
und der Beg nstigten von Versicherungsleistungen ein Unter-
schied gemacht wird.

Artikel 47

Statistische Angaben �ber grenz�berschreitende
T�tigkeiten

Jedes Versicherungsunternehmen mu9 der zust,ndigen BehBrde
des Herkunftsmitgliedstaats f r im Rahmen der Niederlassungs-
freiheit get,tigte Gesch,fte und getrennt davon f r im Rahmen
der Dienstleistungsfreiheit get,tigte Gesch,fte die gebuchten
Pr,mienbetr,ge � ohne Abzug der R ckversicherung � pro
Mitgliedstaat und pro Versicherungszweig I bis IX gem,9 der
Definition im Anhang I mitteilen.

Die zust,ndige BehBrde des Herkunftsmitgliedstaats teilt den
zust,ndigen BehBrden jedes betroffenen Mitgliedstaats auf An-
trag innerhalb einer vertretbaren Frist die Angaben zusammen-
gefa9t mit.

Artikel 48

Besteuerung von Pr�mien

(1) Unbeschadet einer sp,teren Harmonisierung unterliegen
alle Versicherungsvertr,ge ausschlie9lich den indirekten Steuern
und steuer,hnlichen Abgaben, die in dem Mitgliedstaat der
Verpflichtung auf Versicherungspr,mien erhoben werden; das
gilt hinsichtlich Spanien auch f r die Zuschl,ge, die kraft Ge-
setzes an den spanischen ÐConsorcio de CompensaciUn de Se-
gurosH zum Ausgleich von in diesem Mitgliedstaat aufgrund
au9erordentlicher Ereignisse eintretenden Sch,den abzuf hren
sind.

(2) Die geltende Steuerregelung wird durch das auf den Ver-
sicherungsvertrag nach Artikel 31 anwendbare Recht nicht be-
r hrt.

(3) Jeder Mitgliedstaat wendet vorbehaltlich einer sp,teren
Harmonisierung auf die Versicherungsunternehmen, die Ver-
pflichtungen in seinem Staatsgebiet eingehen, seine einzelstaat-
lichen Bestimmungen an, mit denen die Erhebung der indirek-
ten Steuern und steuer,hnlichen Abgaben, die nach Absatz 1
f,llig sind, sichergestellt werden soll.
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TITEL V

IN DER GEMEINSCHAFT ANS˜SSIGE AGENTUREN UND
ZWEIGNIEDERLASSUNGEN VON VERSICHERUNGSUNTER-

NEHMEN MIT SITZ AUSSERHALB DER GEMEINSCHAFT

Artikel 49

Grunds�tze und Zulassungsvoraussetzungen

(1) Jeder Mitgliedstaat macht die Aufnahme der in Artikel 2
bezeichneten T,tigkeiten in seinem Staatsgebiet durch ein Un-
ternehmen mit Sitz au9erhalb der Gemeinschaft von einer be-
hBrdlichen Zulassung abh,ngig.

(2) Der Mitgliedstaat kann diese Zulassung erteilen, wenn
das betreffende Unternehmen zumindest folgende Vorausset-
zungen erf llt:

a) es ist nach dem f r ihn geltenden nationalen Recht zur
Aus bung der Versicherungst,tigkeit gem,9 Artikel 2 be-
fugt;

b) es errichtet eine Agentur oder Zweigniederlassung im Staats-
gebiet des betreffenden Mitgliedstaats;

c) es verpflichtet sich, am Sitz der Agentur oder Zweignieder-
lassung  ber die dort ausge bte Gesch,ftst,tigkeit gesondert
Rechnung zu legen und dort alle Gesch,ftsunterlagen zur
Verf gung zu halten;

d) es benennt mit Zustimmung der zust,ndigen BehBrde einen
Hauptbevollm,chtigten;

e) es verf gt im T,tigkeitsmitgliedstaat  ber VermBgenswerte
in HBhe von mindestens der H,lfte des in Artikel 29 Absatz
2 Buchstabe a) vorgesehenen Mindestgarantiefonds und hin-
terlegt hiervon ein Viertel als Kaution;

f) es verpflichtet sich,  ber die vorgesehene Solvabilit,tsspanne
nach Artikel 53 zu verf gen;

g) Es legt einen T,tigkeitsplan in Einklang mit den Bestimmun-
gen in Abs,tze 3 und 4 vor.

(3) Der T,tigkeitsplan einer Agentur oder Zweigniederlas-
sung im Sinne des Absatzes 2 Buchstabe g) mu9 folgende
Angaben oder Nachweise enthalten:

a) die Art der Verpflichtung, die das Versicherungsunterneh-
men im Aufnahmeland eingehen will; die allgemeinen und
besonderen Versicherungsbedingungen, die es verwenden
will;

b) die f r die einzelnen Gruppen von Gesch,ften vorgesehenen
technischen Grundlagen, insbesondere die erforderlichen Da-
ten f r die Berechnung der Tarife und der in Artikel 20
genannten versicherungstechnischen R ckstellungen;

c) die Grundz ge der R ckversicherungspolitik;

d) die Solvabilit,tsspanne und den Garantiefonds des Unterneh-
mens gem,9 den Artikeln 27, 28 und 29;

e) die Sch,tzungen der Kosten f r den Aufbau der Verwaltung
und des Vertreternetzes sowie den dazu bestimmten Kosten;

f r die ersten drei Gesch,ftsjahre mu9 er zus,tzlich enthalten:

f) die voraussichtliche Liquidit,tslage der Agentur oder Zweig-
niederlassung;

g) einen Plan, dem die voraussichtlichen Einnahmen und Aus-
gaben im Direktgesch,ft sowie im aktiven und passiven
R ckversicherungsgesch,ft im einzelnen zu entnehmen sind.

(4) Dem T,tigkeitsplan sind die Bilanz sowie die Gewinn-
und Verlustrechung f r jedes der drei letzten Gesch,ftsjahre
beizuf gen. Besteht das Unternehmen noch nicht drei Jahre,
so hat es diese Unterlagen nur f r die bereits abgeschlossenen
Gesch,ftsjahre vorzulegen.

Artikel 50

Zweigniederlassungen von Versicherungsunternehmen
aus Drittl�ndern

(1) a) Vorbehaltlich des Buchstabens b) d rfen unter diesen
Titel fallende Agenturen und Zweigniederlassungen im
Staatsgebiet eines Mitgliedstaats die im Anhang zur
Richtlinie 73/239/EWG genannten T,tigkeiten nicht zu-
gleich mit den unter die vorliegende Richtlinie fallenden
T,tigkeiten aus ben.

b) Vorbehaltlich des Buchstabens c) kBnnen die Mitglied-
staaten vorsehen, da9 die zu den in Artikel 18 Absatz
3 genannten Zeitpunkten unter diesen Titel fallenden
Agenturen und Zweigniederlassungen, die im Staats-
gebiet eines Mitgliedstaats diese beiden T,tigkeiten zu-
gleich aus bten, dies dort auch weiterhin tun, sofern sie
gem,9 Artikel 19 f r jede dieser T,tigkeiten eine ge-
trennte Verwaltung einrichten.

c) Jeder Mitgliedstaat, der gem,9 Artikel 18 Absatz 6 die in
seinem Staatsgebiet ans,ssigen Unternehmen verpflichtet
hat, die gleichzeitige Aus bung der T,tigkeiten, die sie
zu dem in Artikel 18 Absatz 3 genannten Zeitpunkt
aus bten, zu beenden, mu9 diese Verpflichtung auch
den in seinem Staatsgebiet ans,ssigen, unter diesen Titel
fallenden Agenturen und Zweigniederlassungen auferle-
gen, welche die betreffenden T,tigkeiten zugleich aus-
 ben.

d) Die Mitgliedstaaten kBnnen vorsehen, da9 die unter die-
sen Titel fallenden Agenturen und Zweigniederlassungen,
deren Sitz die betreffenden T,tigkeiten zugleich aus bt
und die zu den in Artikel 18 Absatz 3 genannten Zeit-
punkten im Staatsgebiet eines Mitgliedstaats nur die in
dieser Richtlinie genannten T,tigkeiten aus bten, diese
dort fortsetzen kBnnen. Will das Unternehmen die in
der Richtlinie 79/239/EWG genannten T,tigkeiten in
diesem Staatsgebiet aus ben, so darf es die in der vor-
liegenden Richtlinie genannten T,tigkeiten nur noch
 ber ein Tochterunternehmen aus ben.

(2) Die Artikel 13 und 36 sind auf die unter diesen Titel
fallenden Agenturen und Zweigniederlassungen entsprechend
anzuwenden.

F r die Anwendung des Artikels 36 wird die zust,ndige BehBr-
de, die die Gesamtsolvabilit,t dieser Agenturen und Zweignie-
derlassungen pr ft, der zust,ndigen BehBrde des Sitzmitglied-
staats gleichgestellt.
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(3) Bei Widerruf der Zulassung durch die in Artikel 54 Ab-
satz 2 genannte BehBrde unterrichtet diese die zust,ndigen
BehBrden der anderen Mitgliedstaaten, in denen das Unterneh-
men seine Gesch,ftst,tigkeit aus bt; diese ergreifen dann die
geeigneten Ma9nahmen. Wird der Widerruf damit begr ndet,
da9 die nach Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a) berechnete
Solvabilit,tsspanne unzureichend ist, so widerrufen auch die
zust,ndigen BehBrden der anderen betroffenen Mitgliedstaaten
die von ihnen erteilte Zulassung.

Artikel 51

4bertragung von Vertragsbestand

(1) Jeder Mitgliedstaat gestattet nach Ma9gabe des nationalen
Rechts den unter dieses Kapitel fallenden Agenturen und
Zweigniederlassungen, die in seinem Staatsgebiet niedergelassen
sind, ihren Vertragsbestand ganz oder teilweise an ein  ber-
nehmendes Unternehmen in demselben Mitgliedstaat zu  ber-
tragen, sofern die zust,ndigen BehBrden dieses Mitgliedstaats
oder gegebenenfalls des in Artikel 54 genannten Mitgliedstaats
bescheinigen, da9 das  bernehmende Unternehmen unter Be-
r cksichtigung der Ibertragung  ber die erforderliche Solvabi-
lit,tsspanne verf gt.

(2) Jeder Mitgliedstaat gestattet nach Ma9gabe des nationalen
Rechts den unter dieses Kapitel fallenden Agenturen oder
Zweigniederlassungen, die in seinem Staatsgebiet niedergelassen
sind, ihren Vertragsbestand ganz oder teilweise an ein Versiche-
rungsunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat zu
 bertragen, sofern die zust,ndigen BehBrden dieses Mitglied-
staats bescheinigen, da9 das  bernehmende Unternehmen unter
Ber cksichtigung der Ibertragung  ber die erforderliche Solva-
bilit,tsspanne verf gt.

(3) Wenn ein Mitgliedstaat nach Ma9gabe des nationalen
Rechts den unter diesen Titel fallenden Agenturen oder Zweig-
niederlassungen, die in seinem Staatsgebiet niedergelassen sind,
gestattet, ihren Vertragsbestand ganz oder teilweise an eine
unter diesen Titel fallende Agentur oder Zweigniederlassung
zu  bertragen, die in einem anderen Mitgliedstaat errichtet
ist, so vergewissert er sich, da9 die zust,ndigen BehBrden des
 bernehmenden Unternehmens oder gegebenenfalls des in Ar-
tikel 54 genannten Mitgliedstaats bescheinigen, da9 das  ber-
nehmende Unternehmen unter Ber cksichtigung der Ibertra-
gung  ber die erforderliche Solvabilit,tsspanne verf gt, das
Recht des Mitgliedstaats des  bernehmenden Unternehmens
die MBglichkeit einer solchen Ibertragung vorsieht und dieser
Mitgliedstaat mit der Ibertragung einverstanden ist.

(4) In den F,llen der Abs,tze 1, 2 und 3 genehmigt der
Mitgliedstaat, in dem die  bertragende Agentur oder Zweignie-
derlassung niedergelassen ist, die Ibertragung nach Zustim-
mung der zust,ndigen BehBrden des Mitgliedstaats der Ver-
pflichtung, wenn dieser nicht der Mitgliedstaat ist, in dem die
 bertragende Agentur oder Zweigniederlassung niedergelassen
ist.

(5) Die zust,ndigen BehBrden der konsultierten Mitgliedstaa-
ten teilen den zust,ndigen BehBrden des Herkunftsmitglied-
staats des  bertragenden Versicherungsunternehmens innerhalb
von drei Monaten nach Erhalt der entsprechenden Anfrage ihre
Stellungnahme oder ihre Zustimmung mit; wenn sich die kon-
sultierten BehBrden bis zum Ablauf dieser Frist nicht ge,u9ert
haben, gilt dies als positive Stellungnahme oder als stillschwei-
gende Zustimmung.

(6) Die nach diesem Artikel genehmigte Ibertragung wird
in dem Mitgliedstaat der Verpflichtung nach Ma9gabe des na-
tionalen Rechts bekanntgemacht. Sie wirkt automatisch gegen-
 ber den betroffenen Versicherungsunternehmern oder Ver-
sicherten sowie gegen ber allen anderen Personen, die Rechte
oder Pflichten aus den  bertragenen Vertr,gen haben.

Diese Bestimmung ber hrt nicht das Recht der Mitgliedstaaten,
f r die Versicherungsnehmer die MBglichkeit vorzusehen, den
Vertrag binnen einer bestimmten Frist nach der Ibertragung
zu k ndigen.

Artikel 52

Versicherungstechnische R�ckstellungen

Die Mitgliedstaaten verpflichten die Unternehmen, ausrei-
chende R ckstellungen im Sinne des Artikels 20 zu bilden,
die den in ihrem Staatsgebiet eingegangenen Verpflichtungen
entsprechen. Sie wachen dar ber, da9 die Agentur oder Zweig-
niederlassung diese R ckstellungen durch gleichwertige und im
Sinne von Anhang II kongruente Aktiva bedeckt.

F r die Berechnung dieser R ckstellungen, die Bestimmung der
Anlagearten, die Bewertung der Aktiva und gegebenenfalls die
Bestimmung des Umfangs, in dem diese zur Bedeckung der
R ckstellungen zugelassen sind, ist das Recht des betreffenden
Mitgliedstaats ma9gebend.

Der betreffende Mitgliedstaat verlangt, da9 die zur Bedeckung
der R ckstellungen zugelassenen Aktivwerte in seinem Staats-
gebiet belegen sind. Artikel 20 Absatz 4 ist jedoch anzuwen-
den.

Artikel 53

Solvabilit�tsspanne und Garantiefonds

(1) Jeder Mitgliedstaat verpflichtet die in seinem Staatsgebiet
gegr ndeten Agenturen oder Zweigniederlassungen,  ber eine
Solvabilit,tsspanne zu verf gen, die sich aus den in Artikel 27
aufgef hrten Bestandteilen zusammensetzt. Die Mindestsolvabi-
lit,tsspanne bestimmt sich nach Artikel 28. Der Berechnung
werden lediglich die Gesch,fte der Agentur oder Zweignieder-
lassung zugrunde gelegt.

(2) Ein Drittel der Mindestsolvabilit,tsspanne bildet den Ga-
rantiefonds.

Der Betrag dieses Fonds mu9 jedoch mindestens der H,lfte des
sich aus Artikel 29 Absatz 2 Buchstabe a) ergebenden Mindest-
betrags entsprechen. Die bei Aufnahme der T,tigkeit gem,9
Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe e) hinterlegte Kaution wird
auf diesen Betrag angerechnet.

Der Garantiefonds und der Mindestgarantiefonds werden nach
Ma9gabe des Artikels 29 gebildet.

(3) Die VermBgenswerte, die den Gegenwert der Mindestsol-
vabilit,tsspannen bilden, m ssen bis zur HBhe des Garantie-
fonds im T,tigkeitsmitgliedstaat und der Rest in der Gemein-
schaft belegen sein.
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Artikel 54

Vorteile f�r Versicherungsunternehmen bei Zulassung in
mehreren Mitgliedsstaaten

(1) Unternehmen, die in mehreren Mitgliedstaaten die Zulas-
sung beantragt oder erhalten haben, kBnnen die Gew,hrung
folgender Vorteile beantragen, die nur zusammen gew,hrt wer-
den kBnnen:

a) Die Solvabilit,tsspanne nach Artikel 53 wird auf der Grund-
lage der gesamten Gesch,ftst,tigkeit berechnet, die sie im
Bereich der Gemeinschaft aus ben; in diesem Fall werden
nur die Gesch,fte aller Agenturen oder Zweigniederlassun-
gen, die innerhalb der Gemeinschaft ans,ssig sind, bei der
Berechnung zugrunde gelegt.

b) Die Kaution nach Artikel 49 Absatz 2 Buchstabe e) braucht
nur in einem dieser Mitgliedstaaten hinterlegt zu werden.

c) Die VermBgenswerte, die den Gegenwert des Garantiefonds
bilden, sind in irgendeinem der Mitgliedstaaten, in denen sie
ihre T,tigkeit aus ben, belegen.

(2) Der Antrag auf Gew,hrung der Vorteile nach Absatz 1
ist bei den zust,ndigen BehBrden dieser Mitgliedstaaten zu
stellen. In ihm ist die BehBrde anzugeben, die k nftig die Sol-
vabilit,t f r die gesamte Gesch,ftst,tigkeit der in der Gemein-
schaft ans,ssigen Zweigniederlassungen oder Agenturen  ber-
wachen soll. Das Unternehmen hat die Wahl der BehBrde zu
begr nden. Die Kaution ist bei dem betreffenden Mitgliedstaat
zu hinterlegen.

(3) Die Vorteile nach Absatz 1 d rfen nur gew,hrt werden,
wenn die zust,ndigen BehBrden aller Mitgliedstaaten, bei denen
der Antrag gestellt worden ist, zustimmen. Sie werden zu dem
Zeitpunkt wirksam, zu dem sich die gew,hlte zust,ndige Be-
hBrde gegen ber den anderen zust,ndigen BehBrden bereit er-
kl,rt hat, die Iberwachung der Solvabilit,t f r die gesamte
Gesch,ftst,tigkeit der in der Gemeinschaft ans,ssigen Zweig-
niederlassungen oder Agenturen zu  bernehmen.

Die gew,hlte zust,ndige BehBrde erh,lt von den anderen Mit-
gliedstaaten die f r die Iberwachung der Gesamtsolvabilit,t
notwendigen Ausk nfte  ber die in deren Staatsgebiet ans,ssi-
gen Agenturen und Zweigniederlassungen.

(4) Die nach diesem Artikel gew,hrten Vorteile sind auf
Veranlassung eines oder mehrerer der betroffenen Mitgliedstaa-
ten gleichzeitig von allen betroffenen Mitgliedstaaten zu wider-
rufen.

Artikel 55

Abkommen mit Drittl�ndern

Die Gemeinschaft kann in Abkommen, die entsprechend dem
EG-Vertrag mit einem oder mehreren Drittl,ndern geschlossen
werden, die Anwendung von Vorschriften vereinbaren, die von
den in diesem Titel vorgesehenen Vorschriften abweichen, um
auf der Grundlage der Gegenseitigkeit einen ausreichenden
Schutz der Versicherten der Mitgliedstaaten sicherzustellen.

TITEL VI

TOCHTERUNTERNEHMEN MIT EINEM MUTTERUNTERNEH-
MEN, DAS DEM RECHT EINES DRITTLANDES UNTERLIEGT,
UND ERWERB VON BETEILIGUNGEN DURCH EIN SOLCHES

MUTTERUNTERNEHMEN

Artikel 56

Mitteilungen der Mitgliedstaaten an die Kommission

Die zust,ndigen BehBrden der Mitgliedstaaten melden der
Kommission

a) jede Zulassung eines direkten oder indirekten Tochterunter-
nehmens mit zumindest einem Mutterunternehmen, das
dem Recht eines Drittlandes unterliegt. Die Kommission un-
terrichtet hier ber den in Artikel 58 Absatz 2 genannten
Ausschu9;

b) jeden Erwerb einer Beteiligung an einem Versicherungs-
unternehmen der Gemeinschaft durch ein solches Mutter-
unternehmen, durch den dieses Versicherungsunternehmen
zu einem Tochterunternehmen desselben wird bzw. das
Mutterunternehmen die Kontrolle  ber das Tochterunterneh-
men  bernimmt. Die Kommission unterrichtet hier ber den
in Artikel 58 Absatz 2 genannten Ausschu9.

Wird einem direkten oder indirekten Tochterunternehmen ei-
nes oder mehrerer Mutterunternehmen, die dem Recht eines
Drittlandes unterliegen, die Zulassung erteilt, so ist der Aufbau
der Gruppe in der Mitteilung anzugeben, die die zust,ndigen
BehBrden der Kommission zu machen haben.

Artikel 57

Behandlung von Versicherungsunternehmen aus der Ge-
meinschaft in Drittl�ndern

(1) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle allgemei-
nen Schwierigkeiten mit, auf die ihre Versicherungsunterneh-
men bei ihrer Niederlassung oder der Aus bung ihrer T,tig-
keiten in einem Drittland sto9en.

(2) Die Kommission erstellt regelm,9ig einen Bericht, der
die Behandlung von Versicherungsunternehmen in Drittl,ndern
gem,9 den Abs,tzen 3 und 4 bei ihrer Niederlassung und der
Aus bung von Versicherungsgesch,ften sowie dem Erwerb von
Beteiligungen an Versicherungsunternehmen von Drittl,ndern
untersucht. Die Kommission  bermittelt diese Berichte dem Rat
und f gt ihnen gegebenenfalls Vorschl,ge bei.

(3) Stellt die Kommission im Rahmen der in Absatz 2 ge-
nannten Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest,
da9 ein Drittland den Versicherungsunternehmen der Gemein-
schaft nicht effektiven Marktzugang gestattet, der demjenigen
vergleichbar ist, den die Gemeinschaft den Versicherungsunter-
nehmen dieses Drittlandes gew,hrt, so kann die Kommission
dem Rat Vorschl,ge unterbreiten, um ein geeignetes Mandat f r
Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, f r die Versicherungs-
unternehmen der Gemeinschaft vergleichbare Wettbewerbs-
mBglichkeiten zu erreichen. Der Rat beschlie9t hier ber mit
qualifizierter Mehrheit.
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(4) Stellt die Kommission im Rahmen der in Absatz 2 ge-
nannten Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest,
da9 Versicherungsunternehmen der Gemeinschaft in einem
Drittland keine Inl,nderbehandlung erfahren, ihnen also nicht
die gleichen WettbewerbsmBglichkeiten geboten werden wie
inl,ndischen Versicherungsunternehmen, und da9 die Bedin-
gungen f r einen effektiven Marktzugang nicht gegeben sind,
so kann die Kommission Verhandlungen zur Beseitigung der
Diskriminierung aufnehmen.

In dem in Unterabsatz 1 genannten Fall kann nach dem Ver-
fahren des Artikels 58 Absatz 2 zus,tzlich zur Einleitung der
Verhandlungen jederzeit beschlossen werden, da9 die zust,ndi-
gen BehBrden der Mitgliedstaaten folgende Entscheidungen be-
schr,nken oder aussetzen m ssen:

� Entscheidungen  ber zum Zeitpunkt des Beschlusses oder
sp,ter eingereichte Antr,ge auf Zulassung und

� Entscheidungen  ber den Erwerb direkter oder indirekter
Beteiligungen durch dem Recht des betreffenden Drittlandes
unterliegende Mutterunternehmen.

Die Laufzeit dieser Ma9nahmen darf drei Monate nicht  ber-
schreiten.

Vor Ablauf dieser Frist von drei Monaten kann der Rat anhand
der Verhandlungsergebnisse auf Vorschlag der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit die Fortf hrung der Ma9nahmen be-
schlie9en.

Eine solche Beschr,nkung oder Aussetzung ist weder bei der
Gr ndung von Tochterunternehmen durch in der Gemeinschaft
ordnungsgem,9 zugelassene Versicherungsunternehmen oder
ihre Tochterunternehmen noch beim Erwerb von Beteiligungen
an einem Versicherungsunternehmen der Gemeinschaft durch
solche Unternehmen oder Tochterunternehmen zul,ssig.

(5) Trifft die Kommission eine Feststellung im Sinne der
Abs,tze 3 oder 4, so teilen die Mitgliedstaaten der Kommission
auf Verlangen folgendes mit:

a) jeden Antrag auf Zulassung eines direkten oder indirekten
Tochterunternehmens mit mindestens einem Mutterunter-
nehmen, das dem Recht des betreffenden Drittlandes unter-
liegt;

b) jede Absicht des Erwerbs einer Beteiligung an einem Ver-
sicherungsunternehmen der Gemeinschaft durch ein solches
Unternehmen, durch den dieses Versicherungsunternehmen
Tochterunternehmen des letzteren w rde.

Diese Mitteilungspflicht besteht nicht mehr, sobald mit dem in
Absatz 3 oder Absatz 4 genannten Drittland ein Abkommen
geschlossen wurde oder wenn die in Absatz 4 Unterabs,tze 2
und 3 genannten Ma9nahmen nicht mehr zur Anwendung
kommen.

(6) Die nach diesem Artikel getroffenen Ma9nahmen m ssen
mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft vereinbar sein, die
sich aus zwei- oder mehrseitigen internationalen Abkommen
 ber die Aufnahme und Aus bung der T,tigkeiten von Ver-
sicherungsunternehmen ergeben.

Artikel 58

Ausschu:verfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschu9 unterst tzt,
der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt und
in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz f hrt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG in Ibereinstimmung mit dessen Artikel 7 Absatz
3 und Artikel 8 anzuwenden.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

TITEL VII

4BERGANGSBESTIMMUNGEN UND ANDERE BESTIMMUNGEN

Artikel 59

Ausnahmen und Abschaffung einschr�nkender
Ma:nahmen

(1) Die im Vereinigten KBnigreich Ðby royal charterH oder
Ðby private actH oder aber Ðby special public actH gegr ndeten
Unternehmen kBnnen ihre T,tigkeit unter Beibehaltung der am
15. M,rz 1979 erworbenen Rechtsform auf unbegrenzte Zeit
fortsetzen.

Das Vereinigte KBnigreich stellt eine Liste dieser Unternehmen
auf und  bermitteln sie den anderen Mitgliedstaaten und der
Kommission.

(2) Die im Vereinigten KBnigreich Ðunder the Friendly Socie-
ties ActsH registrierten Gesellschaften kBnnen die T,tigkeiten
fortsetzen, die sie am 15. M,rz 1979 ausge bt haben.

Artikel 60

Zuverl�ssigkeitsnachweis

(1) Verlangt ein Mitgliedstaat von den eigenen StaatsangehB-
rigen einen Zuverl,ssigkeitsnachweis und den Nachweis, da9
sie vorher nicht in Konkurs gegangen sind, oder nur einen
dieser beiden Nachweise, so erkennt er bei den StaatsangehB-
rigen der anderen Mitgliedstaaten als ausreichenden Nachweis
die Vorlage eines Strafregisterauszugs oder in Ermangelung
dessen die Vorlage einer von einer zust,ndigen Justiz- oder
VerwaltungsbehBrde des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaats
ausgestellten gleichwertigen Urkunde an, aus der sich ergibt,
da9 diese Anforderungen erf llt sind.

(2) Wird im Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaat die in Ab-
satz 1 genannte Urkunde nicht ausgestellt, so kann sie durch
eine eidesstattliche Erkl,rung � oder in den Staaten, in denen
es keine eidesstattliche Erkl,rung gibt, durch eine feierliche
Erkl,rung � ersetzt werden, die der Betreffende vor einer zu-
st,ndigen Justiz- oder VerwaltungsbehBrde oder gegebenenfalls
vor einem Notar des Heimat- oder Herkunftsmitgliedstaats, der
eine diese eidesstattliche Erkl,rung oder diese feierliche Erkl,-
rung best,tigende Bescheinigung ausstellt, abgegeben hat. Die
Erkl,rung, da9 kein Konkurs erfolgt ist, kann auch vor einem
hierzu befugten Berufsverband dieses Mitgliedstaats abgegeben
werden.
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(3) Die gem,9 den Abs,tzen 1 und 2 ausgestellten Beschei-
nigungen d rfen bei ihrer Vorlage nicht ,lter als drei Monate
sein.

(4) Die Mitgliedstaaten bestimmen die f r die Ausstellung
der in den Abs,tzen 1 und 2 genannten Bescheinigungen zu-
st,ndigen BehBrden und stellen und unterrichten davon unver-
z glich die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission.

Ferner gibt jeder Mitgliedstaat den anderen Mitgliedstaaten und
der Kommission die BehBrden und Stellen an, denen die in
diesem Artikel genannten Bescheinigungen als Unterlage zu
dem Antrag auf Aus bung der in Artikel 2 genannten T,tig-
keiten im Staatsgebiet dieses Mitgliedstaats vorzulegen sind.

Artikel 61

4bergangsregelung f�r Investitionen in Grundst�cke und
Geb�ude

Die Mitgliedstaaten kBnnen den Versicherungsunternehmen, die
ihren Sitz in ihrem Staatsgebiet haben und deren Grundst cke
und Geb,ude, die die versicherungstechnischen R ckstellungen
bedecken am 27. November 1992 den in Artikel 24 Absatz 1
Buchstabe a) genannten Prozentsatz  berstiegen, eine Frist bis
l,ngstens 31. Dezember 1998 einr,umen, innerhalb der sie
dieser Bestimmung nachkommen m ssen.

Artikel 62

4bergangsregelung f�r Schweden

(1) Das KBnigreich Schweden kann eine Ibergangsregelung
bis zum 1. Januar 2000 anwenden, um Artikel 24 Absatz 1
Buchstabe b) nachzukommen; in diesem Zusammenhang be-
steht Einvernehmen, vorausgesetzt da9 die schwedischen Be-
hBrden der Kommission bis zum 1. Juli 1994 eine Aufstellung
der Ma9nahmen zur Genehmigung vorlegen, mit denen die
Grenzwerte des Artikels 24 Absatz 1 Buchstabe b) hinaus-
gehenden Risiken mit den Grenzwerten der vorliegenden Richt-
linie in Ibereinstimmung gebracht werden sollen.

(2) Die schwedischen BehBrden legen der Kommission sp,-
testens zum Zeitpunkt des schwedischen Beitritts und am 31.
Dezember 1997 einen Bericht  ber den Stand der Ma9nahmen
vor, die ergriffen worden sind, um der Richtlinie nachzukom-
men. Die Kommission  berpr ft diese Ma9nahmen anhand
dieser Berichte. Im Lichte der Entwicklungen werden diese
Ma9nahmen gegebenenfalls im Hinblick auf eine raschere Ver-
ringerung der Risiken angepa9t. Die schwedischen BehBrden
fordern die Lebensversicherungsunternehmen auf, die Verringe-
rung der entsprechenden Risiken unmittelbar in Angriff zu
nehmen. Die betreffenden Versicherungsunternehmen werden
diese Risiken zu keiner Zeit erhBhen, es sei denn, da9 sie
bereits im Rahmen der von der vorliegenden Richtlinie vor-
geschriebenen Grenzen bewegen und da9 eine solche ErhBhung
nicht zu einer Iberschreitung dieser Grenze f hrt. Die schwe-
dischen BehBrden legen bis zum Ablauf des Ibergangszeit-
raums einen Abschlu9bericht  ber die Ergebnisse der vor-
genannten Ma9nahmen vor.

TITEL VIII

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 63

Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und der
Kommission

Die Kommission und die zust,ndigen BehBrden der Mitglied-
staaten arbeiten eng zusammen, um die Versicherungsaufsicht
und die sich auf diese Richtlinie beziehenden Versicherungs-
arten und T,tigkeiten auf Gemeinschaftsebene zu erleichtern.

Jeder Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission  ber die
Hauptschwierigkeiten, die sich bei der Anwendung dieser
Richtlinie ergeben, unter anderem  ber diejenigen, die entste-
hen, wenn ein Mitgliedstaat feststellt, da9 Versicherungst,tig-
keiten auf Kosten der in seinem Staatsgebiet niedergelassenen
Unternehmen in anormalem Umfang auf in angrenzenden
Staatsgebieten gelegene Agenturen und Zweigniederlassungen
 bertragen werden.

Die Kommission und die zust,ndigen BehBrden der betreffen-
den Mitgliedstaaten pr fen diese Schwierigkeiten so schnell wie
mBglich, um eine angemessene LBsung zu finden.

Gegebenenfalls unterbreitet die Kommission dem Rat entspre-
chende Vorschl,ge.

Artikel 64

Berichterstattung �ber die Entwicklung des Marktes im
Dienstleistungsverkehr

Die Kommission legt dem Europ,ischen Parlament und dem
Rat regelm,9ig, und zwar erstmals am 20. November 1995,
einen Bericht  ber die Entwicklung des Versicherungsmarktes
und der im freien Dienstleistungsverkehr get,tigten Gesch,fte
vor.

Artikel 65

Technische Anpassungen

Die folgenden technischen Anpassungen in der vorliegenden
Richtlinie werden nach dem Verfahren des Artikels 66 Absatz
2 erlassen:

� Erweiterung der in Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a) vor-
gesehenen Rechtsformen;

� ˜nderungen der Liste im Anhang I oder die Anpassung der
Terminologie dieser Liste, um die Entwicklung der Versiche-
rungsm,rkte zu ber cksichtigen;

� Klarstellung der in Artikel 27 aufgez,hlten, die Solvabilit,ts-
spanne konstituierenden Elemente, um die Schaffung neuer
Finanzinstrumente zu ber cksichtigen;

� ˜nderung des Mindestbetrags f r den in Artikel 29 Absatz
2 vorgesehenen Garantiefonds, um Wirtschafts- und Finanz-
entwicklungen zu ber cksichtigen;
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� ˜nderung der in Artikel 23 vorgesehenen Liste der zur
Bedeckung der versicherungstechnischen R ckstellungen
zugelassenen VermBgenswerte sowie der Streuungsregelun-
gen, die in Artikel 24 festgelegt sind, zwecks Ber cksichti-
gung der Schaffung neuer Finanzinstrumente;

� ˜nderung der in Anhang II vorgesehenen Lockerungen des
Kongruenzprinzips, um die Entwicklung neuer Instrumente
zur Deckung des Wechselkursrisikos oder Fortschritte im
Rahmen der Wirtschafts- und W,hrungsunion zu ber ck-
sichtigen;

� Klarstellung von Begriffsbestimmungen, um zu gew,hrleis-
ten, da9 die vorliegende Richtlinie in der gesamten Gemein-
schaft einheitlich angewandt wird;

� erforderliche technische Anpassungen der Regeln f r die
Festsetzung der HBchstzinss,tze nach Artikel 20 der Fas-
sung der vorliegenden Richtlinie, insbesondere zur Ber ck-
sichtigung der Fortschritte der Wirtschafts- und W,hrungs-
union.

Artikel 66

Ausschu:verfahren

(1) Die Kommission wird von dem durch die Richtlinie
91/675/EWG eingesetzten Versicherungsausschu9 unterst tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG in Ibereinstimmung mit dessen Artikel 7 Absatz
3 und Artikel 8 anzuwenden.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 67

Von bestehenden Zweigniederlassungen und
Versicherungsunternehmen erworbene Rechte

(1) Diejenigen Zweigniederlassungen, die ihre Gesch,ftst,tig-
keit in Ibereinstimmung mit den Vorschriften des Mitglied-
staats der Zweigniederlassung vor dem 1. Juli 1994 aufgenom-
men haben, werden so gestellt, als ob sie Gegenstand des in
Artikel 38 Abs,tze 1 bis 5 vorgesehenen Verfahrens gewesen
w,ren.

Sie unterliegen ab dem genannten Zeitpunkt den Artikeln 13,
20, 36, 37 und 44.

(2) Die Artikel 39 und 40 ber hren nicht die Rechte, die im
Rahmen der Dienstleistungsfreiheit t,tige Versicherungsunter-
nehmen vor dem 1. Juli 1994 erworben haben.

Artikel 68

Rechtsbehelf

Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 gegen Entscheidungen,
die bez glich eines Versicherungsunternehmens aufgrund von
gem,9 dieser Richtlinie erlassenen Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften ergehen, vor Gericht ein Rechtsbehelf eingelegt wer-
den kann.

Artikel 69

Pr�fung der in Euro angegebenen Betr�ge

(1) Die Kommission legt dem Rat vor dem 15. M,rz 1985
einen Bericht dar ber vor, wie sich die finanziellen Anforde-
rungen der Richtlinie auf die Situation der Versicherungsm,rkte
der Mitgliedstaaten auswirken.

(2) Der Rat nimmt auf Vorschlag der Kommission alle zwei
Jahre eine Pr fung und gegebenenfalls eine ˜nderung der in
der vorliegenden Richtlinie in Euro ausgedr ckten Betr,ge vor
und tr,gt dabei der Entwicklung der Wirtschafts- und W,h-
rungslage in der Gemeinschaft Rechnung.

Artikel 70

Durchf�hrung

Die Mitgliedstaaten erlassen bis zum 31. Dezember 2001 die
erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um Artikel
1 Nummer 1, Buchstabe m), Artikel 18 Absatz 3, Artikel 27
Nummer 3 Buchstabe a), Unterabsatz 2, Satz 2, Artikel 49
Absatz 2 Buchstabe g), Abs,tze 3 und 4, Artikel 59 Absatz
2 und Artikel 67 Absatz 1 nachzukommen. Die Mitgliedstaaten
setzen die Kommission unverz glich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 1. Januar 2001 an.

Bei Erla9 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
VerBffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 71

Mitteilung an die Kommission

Die Mitgliedstaaten  bermitteln der Kommission den Wortlaut
der wesentlichen innerstaatlichen Vorschriften, die sie in dem
unter diese Richtlinie fallenden Staatsgebiet erlassen.

Artikel 72

Aufgehobene Richtlinien und ihre Beziehung zu dieser
Richtlinie

(1) Die in Anhang IV Teil A aufgef hrten Richtlinien werden
unbeschadet der Pflichten der Mitgliedstaaten hinsichtlich der
in Anhang IV Teil B genannten Umsetzungsfristen aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Richtlinien gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Richtlinie und sind
nach Ma9gabe der Entsprechungstabelle in Anhang V zu lesen.

Artikel 73

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerBffent-
lichung im Amtsblatt der Europ3ischen Gemeinschaft in Kraft.

Artikel 74

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

VERSICHERUNGSZWEIGE

I. Versicherungen nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstaben a), b) und c) mit Ausnahme der Versicherungen nach II
und III

II. Heiratsversicherung, Geburtenversicherung

III. Fondsgebundene Versicherungen nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstaben a) und b)

IV. ÐPermanent health insuranceH nach Artikel 2 Nummer 1 Buchstabe d)

V. Tontinengesch,fte nach Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe a)

VI. Kapitalisierungsgesch,fte nach Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b)

VII. Gesch,fte der Verwaltung von Pensionsfonds nach Artikel 2 Nummer 2 Buchstaben c) und d)

VIII. Gesch,fte nach Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe e)

IX. Gesch,fte nach Artikel 2 Nummer 3

ANHANG II

KONGRUENZVORSCHRIFTEN

Die W,hrung, in der die Verpflichtungen des Versicherers f,llig sind, wird nach folgenden Vorschriften festgelegt:

1. Werden die Garantieleistungen eines Vertrages in einer bestimmten W,hrung ausgedr ckt, so gelten die Verpflich-
tungen des Versicherers als in dieser W,hrung f,llig.

2. Die Mitgliedstaaten kBnnen zulassen, da9 die Versicherungsunternehmen ihre versicherungstechnischen R ckstel-
lungen, insbesondere ihre mathematischen R ckstellungen, nicht durch kongruente VermBgenswerte bedecken,
wenn sich aus der Anwendung der vorgenannten Bestimmungen ergibt, da9 das Unternehmen zur Einhaltung des
Kongruenzgrundsatzes in einer W,hrung VermBgenswerte von hBchstens 7 v. H. seiner VermBgenswerte in anderen
W,hrungen im Besitz haben m 9te.

3. Die Mitgliedstaaten kBnnen die Versicherungsunternehmen von der Anwendung des Kongruenzgrundsatzes freistel-
len, wenn die Verpflichtungen in einer anderen W,hrung als der eines der Mitgliedstaaten f,llig sind, wenn die
Investitionen in dieser W,hrung reglementiert sind, wenn diese W,hrung Transferbeschr,nkungen unterliegt oder
wenn sie aus ,hnlichen Gr nden nicht f r die Bedeckung der versicherungstechnischen R ckstellungen geeignet ist.

4. Die Versicherungsunternehmen sind berechtigt, bis zu 20 v. H. ihrer auf eine W,hrung lautenden Verpflichtungen
nicht durch kongruente VermBgenswerte zu bedecken.

Die gesamten VermBgenswerte m ssen jedoch � alle W,hrungen zusammengenommen � mindestens die Gesamt-
hBhe der Verpflichtungen � alle W,hrungen zusammengenommen � erreichen.

5. Jeder Mitgliedstaat kann vorsehen, da9 dann, wenn nach den vorgenannten Bestimmungen die Verpflichtungen durch
auf die W,hrung eines Mitgliedstaats lautende VermBgenswerte bedeckt werden m ssen, diese Voraussetzung auch als
eingehalten gilt, wenn die VermBgenswerte auf Euro lauten.
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ANHANG III

INFORMATIONEN F4R VERSICHERUNGSNEHMER

Dem Versicherungsnehmer sind die nachfolgenden Informationen entweder A) vor Abschlu9 des Vertrags oder B)
w,hrend der Laufzeit des Vertrags mitzuteilen. Die Informationen sind eindeutig und detailliert schriftlich in einer
Amtssprache des Mitgliedstaats der Verpflichtung abzufassen.

Diese Informationen kBnnen jedoch in einer anderen Sprache abgefa9t werden, sofern der Versicherungsnehmer dies
w nscht und es nach dem Recht des Mitgliedstaats zul,ssig ist oder sofern der Versicherungsnehmer das anwendbare
Recht frei w,hlen kann.

A. Vor Abschlu9 des Vertrags mitzuteilende Informationen

Informationen  ber das Versicherungsunternehmen Informationen  ber die Versicherungspolicen

a.1 Name der Gesellschaft und ihre Rechtsform

a.2 Name des Mitgliedstaats, in dem sich der Hauptsitz
und gegebenenfalls die Agentur oder Zweignieder-
lassung befindet, die die Police ausstellt

a.3 Anschrift des Hauptsitzes und gegebenenfalls der
Agentur oder der Zweigniederlassung, die die Police
ausstellt

a.4 Beschreibung jeder Garantie und jeder Option

a.5 Laufzeit der Police

a.6 Einzelheiten der Vertragsbeendigung

a.7 Pr,mienzahlungsweise und Pr,mienzahlungsdauer

a.8 Methoden der Gewinnberechnung und Gewinn-
beteiligung

a.9 Angabe der R ckkaufwerte und beitragsfreien Leis-
tungen und das Ausma9, in dem diese Leistungen
garantiert sind

a.10 Informationen  ber die Pr,mien f r jede Leistung,
und zwar sowohl Haupt- als auch Nebenleistungen,
wenn sich derartige Informationen als sinnvoll er-
weisen

a.11 F r fondsgebundene Policen: Angabe der Fonds (in
Rechnungseinheiten), an die die Leistungen gekop-
pelt sind

a.12 Angabe der Art der den fondsgebundenen Policen
zugrundeliegenden VermBgenswerte

a.13 Modalit,ten der Aus bung des Widerrufs und
R cktrittsrechts

a.14 Allgemeine Angaben zu der auf die Policenart an-
wendbaren Steuerregelung

a.15 Bestimmungen zur Bearbeitung von den Vertrag
betreffenden Beschwerden der Versicherungsneh-
mer, der Versicherten oder der Beg nstigten des
Vertrags, gegebenenfalls einschlie9lich des Hinwei-
ses auf eine Beschwerdestelle; dies gilt unbeschadet
der MBglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten

a.16 Das auf den Vertrag anwendbare Recht f r den
Fall, da9 die Parteien keine Wahlfreiheit haben
oder, wenn die Parteien das anwendbare Recht
frei w,hlen kBnnen, das von dem Versicherungs-
unternehmen vorgeschlagene Recht

B. W,hrend der Laufzeit des Vertrags mitzuteilende Informationen

Zus,tzlich zu den allgemeinen und besonderen Versicherungsbedingungen mu9 der Versicherungsnehmer die folgenden
Informationen w,hrend der Laufzeit des Vertrages erhalten:

Informationen  ber das Versicherungsunternehmen Informationen  ber die Versicherungspolicen

b.1 Jede ˜nderung des Namens der Gesellschaft, ihrer
Rechtsform und der Anschrift ihres Hauptsitzes
oder gegebenenfalls der Agentur oder Zweignieder-
lassung, die die Police ausgestellt hat

b.2 Alle Angaben gem,9 a.4 bis a.12 des Teils A im
Falle eines Zusatzvertrages oder einer ˜nderung der
f r den Vertrag geltenden Rechtsvorschriften

b3 Allj,hrlich Informationen  ber den Stand der Ge-
winnbeteiligung
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ANHANG IV

AUFGEHOBENE RICHTLINIEN UND FRISTEN F4R DIE UMSETZUNG IN INNERSTAATLICHES RECHT

TEIL A

Aufgehobene Richtlinien

(gem,9 Artikel 72)

1. Richtlinie 79/267/EWG des Rates

In der Fassung der Richtlinie 95/26/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates

2. Richtlinie 90/619/EWG des Rates

3. Richtlinie 92/96/EWG des Rates

In der Fassung der Richtlinie 95/26/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates

TEIL B

Fristen f�r die Umsetzung und Anwendung

(gem,9 Artikel 72)

Richtlinie Termin der Umsetzung Termin der Anwendung

79/267/EWG
(ABl. L 63 vom 13.3.1979, S. 1)

15. September 1980 15. September 1981

90/619/EWG
(ABl. L 330 vom 29.11.1990, S. 50)

20. November 1992 20. Mai 1993

92/96/EWG
(ABl. L 360 vom 9.12.1992, S. 1)

31. Dezember 1993 1. Juli 1994

95/26/EG
(ABl. L 168 vom 18.7.1995, S. 7)

18. Juli 1996 18. Juli 1996
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ANHANG V

ENTSPRECHUNGSTABELLE

Vorliegende Richtlinie Richtlinie
79/267/EWG

Richtlinie
90/619/EWG

Richtlinie
92/96/EWG

Richtlinie
95/26/EG Andere Richtlinien

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a)

Artikel 1
Buchstabe a)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe b)

Artikel 3 Artikel 1
Buchstabe b)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe c)

Artikel 2
Buchstabe c)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe d)

Artikel 1
Buchstabe c)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe e)

Artikel 1
Buchstabe d)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe f)

Artikel 1
Buchstabe e)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe g)

Artikel 2
Buchstabe e)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben h) bis l)

Artikel 1
Buchstaben f)
bis j)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe m)

Neu

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe n)

Artikel 1
Buchstabe l)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstaben o), p)
und q)

Artikel 5
Buchstaben b), c)
und d)

Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe r)

Artikel 2
Absatz 1

Artikel 1 Absatz 2 Artikel 5
Buchstabe a),
zweiter Satz

Artikel 2 Artikel 1

Artikel 3 Nr. 1
bis 4

Artikel 2

Artikel 3 Nr. 5
und 6

Artikel 3

Artikel 3 Nr. 7 Artikel 4

Artikel 3 Nr. 8 Beitrittsakte Msterreichs, Finnlands
und Schwedens, ge,ndert durch die
Entscheidung 95/1/EG, Euratom,
EGKS

Artikel 4 Artikel 6

Artikel 5 Artikel 7

Artikel 6 Absatz 1 Artikel 8 Absatz 1

Artikel 6 Absatz 2 Artikel 8 Absatz 1
Buchstabe a)

Artikel 6 Absatz 3 Artikel 8 Absatz 2

Artikel 6 Absatz 4 Artikel 8 Absatz 3
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber Lebensmittel-
hygiene

(2000/C 365 E/02)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 438 endg. � 2000/0178(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 14. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf die Artikel 95 und 152 Absatz 4
Buchstabe b),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Der Schutz der Verbrauchergesundheit ist von h=chster
Bedeutung.

(2) Zur Verwirklichung des Binnenmarktes und um die ge-
sundheitliche Unbedenklichkeit von Lebensmitteln im
freien Warenverkehr zu gew*hrleisten, wurde am 14. Juni
1993 die Richtlinie 93/43/EWG des Rates �ber Lebens-
mittelhygiene (1) erlassen.

(3) In der genannten Richtlinie sind die Grunds*tze der Le-
bensmittelhygiene und insbesondere folgendes festgelegt:

� die Hygienenormen, die auf allen Stufen der Zuberei-
tung, Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lage-
rung, Bef=rderung, Verteilung, Behandlung und des
Angebots zum Verkauf oder zur Abgabe an den End-
verbraucher gew*hrleistet sein m�ssen;

� die Notwendigkeit, die Hygienenormen auf Gefahren-
analysen, Risikobewertungen und andere Risikomana-
gementmaCnahmen zur Identifizierung, Beherrschung
und Dberwachung kritischer Punkte im Herstellungs-
verfahren zu st�tzen;

� die M=glichkeit, nach allgemeinen, wissenschaftlich
anerkannten Grunds*tzen f�r bestimmte Kategorien
von Lebensmitteln mikrobiologische und Temperatur-
kriterien festzulegen;

� die Ausarbeitung von Leitlinien f�r eine gute Hygiene-
praxis, an denen sich Lebensmittelunternehmen orien-
tieren k=nnen;

� die Notwendigkeit, daC die zust*ndigen Beh=rden der
Mitgliedstaaten die Einhaltung der Hygienevorschriften
�berwachen, um den Endverbraucher vor Gesundheits-

sch*den durch genuCuntaugliche Lebensmittel zu
sch�tzen;

� die Verpflichtung f�r Unternehmensbetreiber, daf�r
Sorge zu tragen, daC nur gesundheitlich unbedenkliche
Lebensmittel in den Verkehr gebracht werden.

(4) Die Erfahrung hat gezeigt, daC diese Grunds*tze eine so-
lide Grundlage f�r die Gew*hrleistung gesundheitlich un-
bedenklicher Lebensmittel bilden.

(5) Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik sind spezi-
fische Hygienevorschriften f�r das Herstellen und Inver-
kehrbringen von Erzeugnissen festgelegt worden, die in
Anhang I des Vertrags aufgelistet sind.

(6) Mit diesen Vorschriften konnte sichergestellt werden, daC
Hemmnisse im Handel mit den betreffenden Erzeugnissen
beseitigt werden. Sie haben somit zur Schaffung des Bin-
nenmarktes beigetragen und gleichzeitig f�r den Verbrau-
cher ein hohes Gesundheitsschutzniveau gew*hrleistet.

(7) Diese spezifischen Vorschriften sind in vielen verschiede-
nen Richtlinien enthalten.

(8) Zum Schutz der Verbrauchergesundheit enthalten diese
Richtlinien gemeinsame Grundregeln betreffend die Pflich-
ten der Hersteller von Erzeugnissen tierischen Ursprungs,
die Verpflichtungen der zust*ndigen Beh=rden, die tech-
nischen Anforderungen an Struktur und Betrieb der mit
Erzeugnissen tierischen Ursprungs arbeitenden Unterneh-
men, die von diesen Unternehmen zu beachtenden Hygie-
nenormen, die Verfahren f�r die Unternehmenszulassung,
die Lager- und Transportbedingungen, die GenuCtauglich-
keitskennzeichnung der Erzeugnisse usw.

(9) Viele dieser Grundregeln entsprechen den Grundregeln der
Richtlinie 93/43/EWG des Rates.

(10) Die Grundregeln der Richtlinie 93/43/EWG k=nnen daher
als allgemeine Grundlage f�r die hygienische Herstellung
von Lebensmitteln im allgemeinen angesehen werden, also
auch von Erzeugnissen tierischen Ursprungs gem*C An-
hang I des Vertrags.

(11) Neben dieser allgemeinen Grundlage sind spezifische Hy-
gienevorschriften erforderlich, die den besonderen Merk-
malen bestimmter Lebensmittel Rechnung tragen. Die spe-
zifischen Hygienevorschriften f�r Erzeugnisse tierischen
Ursprungs sind Gegenstand der Verordnung . . ./. . ./EG
des Europ*ischen Parlaments und des Rates mit spezi-
fischen Hygienevorschriften f�r Lebensmittel tierischen
Ursprungs.
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(12) Hauptziel der allgemeinen und spezifischen Hygienevor-
schriften ist es, durch gesundheitlich unbedenkliche Le-
bensmittel und insbesondere unter Ber�cksichtigung fol-
gender Aspekte ein hohes Verbraucherschutzniveau zu
gew*hrleisten:

� des Grundsatzes, daC die Hauptverantwortung f�r die
Sicherheit eines Lebensmittels beim Hersteller liegt,

� der Notwendigkeit, die Sicherheit eines Lebensmittels
auf allen Stufen der Nahrungskette, einschlieClich der
Prim*rproduktion, zu gew*hrleisten;

� der Aufrechterhaltung der K�hlkette bei Lebensmitteln,
die nicht ohne Bedenken bei Raumtemperatur gelagert
werden k=nnen;

� der allgemeinen Anwendung des HACCP-Systems, das
zusammen mit einer guten Hygienepraxis den Grund-
satz der Verantwortlichkeit der Lebensmittelhersteller
untermauern sollte;

� der Tatsache, daC Leitlinien f�r eine gute Verfahrens-
praxis ein wertvolles Instrument sind, das es Betrei-
bern von Lebensmittelunternehmen auf allen Stufen
der Nahrungskette gestattet, die einschl*gigen Vor-
schriften der Lebensmittelhygiene einzuhalten;

� der Notwendigkeit, Lebensmittel auf allen Stufen der
Erzeugung, der Herstellung und des Inverkehrbringens
amtlich zu �berwachen;

� der Festlegung von mikrobiologischen und Tempera-
turkriterien auf der Grundlage wissenschaftlicher Risi-
kobewertungen;

� der Notwendigkeit sicherzustellen, daC aus Drittl*n-
dern eingef�hrte Lebensmittel zumindest denselben
oder gleichwertigen Hygienenormen entsprechen.

(13) Zur Gew*hrleistung gesundheitlich unbedenklicher Le-
bensmittel von der Prim*rproduktion bis hin zum Verkauf
an den Endverbraucher ist ein integriertes Vorgehen erfor-
derlich, bei dem alle Unternehmensbetreiber daf�r Sorge
tragen m�ssen, daC die Sicherheit des betreffenden Le-
bensmittels nicht in Frage gestellt wird.

(14) Gesundheitsgefahren, die bereits auf Ebene der Prim*rpro-
duktion gegeben sind, m�ssen identifiziert und unter Kon-
trolle gebracht werden.

(15) Hygiene im landwirtschaftlichen Betrieb kann gew*hrlei-
stet werden, wenn dem Landwirt Leitlinien f�r eine gute
Verfahrenspraxis und erforderlichenfalls spezifische Hygie-
neregeln an die Hand gegeben werden, die bei der Prim*r-
produktion gewahrt werden sollten.

(16) Ein sicheres Lebensmittel ist das Ergebnis des Zusammen-
wirkens mehrerer Faktoren: der Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften, der Durchf�hrung von Programmen
f�r Lebensmittelsicherheit, die von Unternehmensbetrei-

bern erstellt werden, und der Anwendung des HACCP-
Systems.

(17) Das HACCP-System in Lebensmittelbetrieben sollte den
vom Codex Alimentarius bereits festgelegten Grundregeln
Rechnung tragen, gleichzeitig jedoch flexibel genug sein,
um in allen Situationen, vor allem jedoch in Kleinbetrie-
ben, angewendet werden zu k=nnen.

(18) Um den Besonderheiten traditioneller Methoden der Le-
bensmittelherstellung und etwaigen geographisch beding-
ten Versorgungsschwierigkeiten Rechnung zu tragen,
sollte ein gewisses MaC an Flexibilit*t gew*hrleistet sein,
das die Ziele der Lebensmittelsicherheit jedoch nicht in
Frage stellen darf.

(19) F�r Lebensmittel, die nicht ohne Bedenken bei Raumtem-
peratur gelagert werden k=nnen, ist die Aufrechterhaltung
der K�hlkette absolutes Grundprinzip der Lebensmittel-
hygiene.

(20) Die Umsetzung der Hygienevorschriften kann durch Ziel-
vorgaben, z. B. Ziele f�r die Erregerreduzierung oder Lei-
stungsnormen, gelenkt werden. Es m�ssen entsprechende
Verfahrensvorschriften festgelegt werden.

(21) Ein wesentlicher Aspekt der Lebensmittelsicherheit ist die
Sicherung von Herkunft und Verbleib des Lebensmittels
und seiner Zutaten auf allen Stufen der Nahrungskette.

(22) Lebensmittelunternehmen sollten bei der zust*ndigen Be-
h=rde eingetragen sein, um die amtliche Dberwachung zu
erleichtern.

(23) Unternehmensbetreiber sollten der zust*ndigen Beh=rde
bei der amtlichen Dberwachung jede erforderliche Unter-
st�tzung leisten.

(24) In die Gemeinschaft eingef�hrte Lebensmittel m�ssen die-
selben oder gleichwertige Hygienenormen erf�llen, wie sie
f�r gemeinschaftlich erzeugte Lebensmittel gelten.

(25) Um ein hohes Schutzniveau zu gew*hrleisten und Ver-
kehrsverlagerungen zu vermeiden, sollten in Drittl*nder
ausgef�hrte Gemeinschaftserzeugnisse dieselben Hygiene-
normen erf�llen, wie sie f�r in der Gemeinschaft ver-
zehrte Gemeinschaftserzeugnisse gelten.

(26) Hygienevorschriften der Gemeinschaft m�ssen wissen-
schaftlich fundiert sein. Zu diesem Zweck sind erforderli-
chenfalls die mit dem BeschluC 97/579/EG der Kommis-
sion vom 23. Juli 1997 (1) eingesetzten Wissenschaftlichen
Aussch�sse f�r Verbrauchergesundheit und Lebensmittel-
sicherheit und der mit dem BeschluC 97/404/EG der Kom-
mission vom 10. Juni 1997 (2) eingesetzte Wissenschaftli-
che LenkungsausschuC zu konsultieren.

(27) Um dem technischen und wissenschaftlichen Fortschritt
Rechnung zu tragen, sollte ein Verfahren zur Festlegung
bestimmter Vorschriften zur Hand sein, die gem*C dieser
Verordnung erforderlich sind.
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(28) Bei der Erarbeitung dieser Verordnung sind die interna-
tionalen Verpflichtungen der Gemeinschaft im Rahmen
des WTO-SPS-Dbereinkommens und des Codex Alimenta-
rius ber�cksichtigt worden.

(29) Diese Neufassung des Hygienerechts der Gemeinschaft
macht es m=glich, daC bestimmte Hygienevorschriften
durch die Richtlinie . . ./. . ./EG des Rates zur Aufhebung
bestimmter Richtlinien �ber Lebensmittelhygiene bzw. mit
den Hygienevorschriften f�r die Erzeugung und die Ver-
marktung von zum Verzehr bestimmten Erzeugnissen tie-
rischen Ursprungs sowie zur ˜nderung der Richtlinien
89/662/EWG und 91/67/EWG aufgehoben werden k=n-
nen.

(30) Da es sich bei den zur Durchf�hrung dieser Verordnung
erforderlichen MaCnahmen um MaCnahmen allgemeiner
Tragweite im Sinne des Artikels 2 des Beschlusses
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalit*ten f�r die Aus�bung der der Kommission
�bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (1) handelt, sollten
sie nach dem Regelungsverfahren des Artikels 5 des Be-
schlusses erlassen werden �

HABEN DIESE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung enth*lt Hygienevorschriften f�r Lebensmittel,
die auf allen Stufen der Herstellung einschlieClich der Prim*r-
produktion und des Angebots zum Verkauf oder zur Abgabe
an den Endverbraucher gewahrt sein m�ssen. Sie gilt unbescha-
det spezifischerer Vorschriften f�r die Sicherheit von Lebens-
mitteln. Ern*hrungsfragen oder Aspekte der Zusammensetzung
fallen nicht darunter.

Diese Verordnung betrifft Lebensmittelunternehmen; sie gilt
jedoch nicht f�r die Prim*rproduktion von Lebensmitteln
zum Eigenverbrauch bzw. die Zubereitung von Lebensmitteln
zum Eigenverbrauch.

Artikel 2

Definitionen

Zum Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Definitionen:

� ÐLebensmittelhygieneK (im folgenden ÐHygieneK genannt) :
alle MaCnahmen und Vorkehrungen, die notwendig sind,
um eine Gefahr f�r den Menschen unter Kontrolle zu brin-
gen und zu gew*hrleisten, daC ein Lebensmittel unter Be-
r�cksichtigung seines Verwendungszwecks zum GenuC f�r
Menschen tauglich ist;

� ÐLebensmittelsicherheitK: die Gew*hr, daC ein Lebensmittel
der Gesundheit des Endverbrauchers nicht schadet, wenn es
unter Ber�cksichtigung seines Verwendungszwecks zuberei-
tet und/oder verzehrt wird;

� ÐLebensmittelunternehmenK: jeder =ffentliche oder private
Betrieb mit oder ohne Erwerbszweck, der auf einer oder
allen Stufen der Erzeugung einschlieClich der Prim*rpro-
duktion und des Angebots zum Verkauf oder zur Abgabe
an den Endverbraucher verantwortlich ist;

� ÐUnternehmensbetreiberK: die Person(en), die daf�r verant-
wortlich ist (sind), daC die Vorschriften dieser Verordnung
in dem ihrer Kontrolle unterstehenden Lebensmittelunter-
nehmen eingehalten werden;

� ÐPrim*rerzeugnisseK: Anbauerzeugnisse, Erzeugnisse aus der
Tierhaltung, Jagderzeugnisse und Fischereierzeugnisse;

� ÐPrim*rproduktionK: die Gewinnung pflanzlicher und tieri-
scher Prim*rerzeugnisse einschlieClich Ernte, Jagd, Fisch-
fang, Melken sowie s*mtlicher Stufen der tierischen Erzeu-
gung vor dem Schlachten;

� Ðzust*ndige Beh=rde(n)K: f�r die Durchf�hrung der in dieser
Verordnung vorgesehenen MaCnahmen und Kontrollen zu-
st*ndige(n) Zentralbeh=rde(n) eines Mitgliedstaats oder jede
andere Beh=rde oder Stelle, der die zentrale(n) Beh=rde(n)
diese Zust*ndigkeit �bertragen hat (haben);

� ÐBescheinigungK: das Verfahren, nach dem die zust*ndigen
Beh=rden die Einhaltung der Vorschriften schriftlich oder
auf gleichwertige Weise best*tigen;

� ÐGleichwertigkeitK: die Eignung unterschiedlicher Systeme
zur Verwirklichung derselben Ziele;

� ÐGefahrK: ein biologisches, chemisches oder physikalisches
Agens mit der Eigenschaft, die Gesundheit sch*digen zu
k=nnen;

� ÐKontaminationK: das unbeabsichtigte Eindringen eines Stof-
fes in ein Lebensmittel oder dessen Produktionsumfeld, wo-
durch die Sicherheit oder GenuCtauglichkeit des betreffen-
den Lebensmittels in Frage gestellt werden kann;

� ÐVermarktungK: das Vorr*tighalten, Feilhalten oder Anbieten
zum Verkauf, das Verkaufen, die Abgabe oder jede andere
Form des Inverkehrbringens in der Gemeinschaft;

� ÐEinzelhandelK: das Be- und Verarbeiten von Lebensmitteln
und ihre Lagerung am Ort des Verkaufs oder der Abgabe an
den Endverbraucher, einschlieClich GroC-Catering-Betriebe,
Fabrikkantinen, B�rokantinen, Restaurants und Gastst*tten
sowie L*den, deren Hauptt*tigkeit in der Lagerung zum
Verkauf und im Verkauf von Lebensmitteln an den Endver-
braucher besteht, Supermarkt-Belieferungszentren und
GroCm*rkte, die umh�llte und verpackte Lebensmittel ver-
kaufen;

� ÐEndverbraucherK: der letzte Verbraucher eines Lebensmit-
tels, der das Lebensmittel nicht im Rahmen eines Lebens-
mittelunternehmens oder -gewerbes verwendet;

� ÐUmh�llungK: eine MaCnahme zum Schutz eines Erzeugnis-
ses unter Verwendung einer ersten H�lle oder eines ersten
Beh*ltnisses, die das Erzeugnis unmittelbar umgeben, sowie
diese erste H�lle oder dieses erste Beh*ltnis selbst;
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� ÐVerpackungK: das Plazieren eines oder mehrerer umh�llter
Lebensmittel in ein zweites Beh*ltnis sowie dieses Beh*ltnis
selbst; ist die Umh�llung stabil genug, um einen wirksamen
Schutz zu gew*hrleisten, so kann sie als Verpackung gelten;

� ÐErzeugnisse tierischen UrsprungsK: von Tieren gewonnene
Lebensmittel, einschlieClich Honig;

� ÐErzeugnisse pflanzlichen UrsprungsK: von Pflanzen gewon-
nene Lebensmittel;

� ÐUnverarbeitete ErzeugnisseK: Lebensmittel, die keinerlei Be-
handlung unterzogen wurden, einschlieClich Erzeugnisse,
die beispielsweise geteilt, ausgel=st, getrennt, ausgebeint,
fein zerkleinert, enth*utet, gemahlen, geschnitten, ges*u-
bert, zugerichtet, geschliffen oder enth�lst, gek�hlt, gefroren
oder tiefgefroren worden sind;

� ÐVerarbeitungserzeugnisseK: Lebensmittel, die als unverarbei-
tetes Erzeugnis einem Verfahren wie Erhitzen, R*uchern,
Salzen, Reifen, P=keln, Trocknen, Marinieren, Extrahieren,
Extrudieren usw. oder einer Kombination dieser verschiede-
nen Verfahren unterzogen wurden, und/oder eine Kombina-
tion dieser Erzeugnisse; Stoffe, die zu ihrer Herstellung er-
forderlich sind oder die ihnen besondere Merkmale verlei-
hen, d�rfen zugesetzt werden;

� Ðluftdicht verschlossenes Beh*ltnisK: ein Beh*ltnis, das so
konzipiert und dazu bestimmt ist, seinen Inhalt gegen das
Eindringen von Mikroorganismen zu sch�tzen;

� ÐerforderlichenfallsK, ÐgegebenenfallsK und ÐausreichendK: so-
weit im Rahmen des HACCP-Konzepts f�r erforderlich,
zweckdienlich oder ausreichend gehalten.

Artikel 3

Allgemeine Verpflichtung

Unternehmensbetreiber tragen daf�r Sorge, daC auf allen Stufen
ihrer Verantwortung, einschlieClich der Prim*rproduktion und
des Angebots der Lebensmittel zum Verkauf oder zur Abgabe
an den Endverbraucher, gew*hrleistet ist, daC die Arbeitspro-
zesse unter hygienisch einwandfreien Bedingungen im Sinne
dieser Verordnung ablaufen.

Artikel 4

Allgemeine und spezifische Hygienevorschriften

(1) Unternehmensbetreiber auf Ebene der Prim*rproduktion
erf�llen die allgemeinen Hygienevorschriften gem*C Anhang I
dieser Verordnung sowie etwaige andere spezifische Vorschrif-
ten gem*C der Verordnung . . ./. . ./EG (mit spezifischen Hygie-
nevorschriften f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs) und et-
waiger anderer Anh*nge, die nach dem Verfahren des Artikels
15 angef�gt werden k=nnen.

(2) Nicht unter Absatz 1 fallende Unternehmensbetreiber
erf�llen die allgemeinen Hygienevorschriften gem*C Anhang

II sowie etwaige andere spezifische Vorschriften gem*C der
Verordnung . . ./. . ./EG (mit spezifischen Hygienevorschriften
f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs) und etwaiger anderer
Anh*nge, die nach dem Verfahren des Artikels 15 angef�gt
werden k=nnen.

(3) Die Kommission kann nach dem Verfahren des Artikels
15 Ausnahmen von den Bestimmungen der in Absatz 1 und 2
genannten Anh*nge gew*hren, sofern die Verwirklichung der
Ziele dieser Verordnung dadurch nicht in Frage gestellt wird.

(4) Die Mitgliedstaaten k=nnen die Vorschriften gem*C An-
hang II anpassen, um den Erfordernissen von Lebensmittel-
unternehmen in Regionen in schwieriger geographischer Lage
oder Regionen mit Versorgungsschwierigkeiten, die lokale
M*rkte beliefern, oder traditionellen Herstellungsmethoden
Rechnung zu tragen. Die Ziele der Lebensmittelsicherheit d�r-
fen dadurch jedoch nicht in Frage gestellt werden.

(5) Mitgliedstaaten, die von dieser M=glichkeit Gebrauch ma-
chen, teilen dies der Kommission und die anderen Mitgliedstaa-
ten mit. Die Mitgliedstaaten verf�gen ab dem Tag dieser Mit-
teilung �ber einen Monat, um der Kommission etwaige schrift-
liche Bemerkungen zu �bermitteln. In diesem Falle faCt die
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 15 Absatz 2
einen BeschluC.

Artikel 5

Ermittlung von Gefahren und Bestimmung der Proze(stu-
fen im Herstellungsverfahren, an denen Gefahren aus-
geschaltet werden k,nnen - Hazard Analysis and Critical

Control Points . HACCP

(1) Unternehmensbetreiber, ausgenommen Unternehmens-
betreiber auf Stufe der Prim*rproduktion, entwickeln und wen-
den fortw*hrend ein st*ndiges Dberwachungsverfahren an, das
an folgenden Grunds*tzen des HACCP-Konzepts ausgerichtet
ist:

a) Identifizierung von Gesundheitsgefahren, die vermieden,
ausgeschaltet oder auf ein akzeptables MaC reduziert werden
m�ssen,

b) Identifizierung der ProzeCstufe(n), auf der (denen) es not-
wendig ist, eine Gefahr unter Kontrolle zu bringen, d. h.
zu vermeiden, auszuschalten oder auf ein akzeptables MaC
zu reduzieren (Ðcritical control point(s)K),

c) Festlegung von Grenzwerten an den genannten ProzeCstufen
(Ðcritical control pointsK) zur Unterscheidung � zwecks Ver-
meidung, Ausschaltung oder Reduzierung identifizierter Ge-
fahren � zwischen Annahme und Ablehnung;

d) Festlegung und Durchf�hrung eines effizienten Systems zur
Dberwachung der Ðcritical control pointsK;

e) Festlegung von KorrekturmaCnahmen f�r den Fall, daC die
Dberwachung zeigt, daC ein Ðcritical control pointK nicht
mehr fehlerfrei funktioniert.
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(2) Unternehmensbetreiber legen Verifizierungsverfahren
fest, um zu �berpr�fen, ob die Vorschriften gem*C Absatz 1
erf�llt sind. Verifizierungen werden regelm*Cig, auf jeden Fall
jedoch immer dann durchgef�hrt, wenn zu bef�rchten steht,
daC eine ˜nderung des Produktionssprozesses die Sicherheit
des hergestellten Lebensmittels beeintr*chtigen k=nnte.

(3) Unternehmensbetreiber f�hren eine Dokumentation, die
Art und Gr=Ce ihres Unternehmens angemessen sind, um
nachweisen zu k=nnen, daC die Vorschriften gem*C Absatz 1
und 2 erf�llt sind, und um die amtliche Dberwachung zu
erleichtern. Der Unternehmensbetreiber verwahrt diese Doku-
mentation zumindest w*hrend der Haltbarkeitsdauer des Er-
zeugnisses.

(4) Als Teil des Systems gem*C Absatz 1, 2 und 3 k=nnen
Unternehmensbetreiber in Verbindung mit den Leitlinien f�r
die Anwendung des HACCP-Systems gem*C Artikel 7 und 8
auch Leitlinien f�r eine gute Verfahrenspraxis anwenden. Der-
artige Leitlinien m�ssen den betreffenden Produktionsprozessen
und Lebensmitteln angemessen sein.

(5) Nach dem Verfahren des Artikels 15 kann die Kommis-
sion MaCnahmen erlassen, um die Anwendung dieses Artikels,
insbesondere in Kleinbetrieben, zu erleichtern.

Artikel 6

Spezifische Kriterien f�r die Sicherheit von Lebensmitteln

Nach dem Verfahren des Artikels 15 und nach Anh=rung des
(der) zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses (Aussch�sse)

1. k=nnen mikrobiologische Kriterien und Temperaturkriterien
f�r Lebensmittel festgelegt und/oder ge*ndert werden,

2. k=nnen Ziele und/oder Leistungsnormen festgelegt werden,
um die Anwendung dieser Verordnung zu erleichtern.

Artikel 7

Nationale Leitlinien f�r eine gute Verfahrenspraxis und
Leitlinien f�r die Anwendung des HACCP-Systems

(1) Die Mitgliedstaaten f=rdern die Entwicklung von Leit-
linien f�r eine gute Verfahrenspraxis (im folgenden Ðnationale
LeitlinienK genannt), die u. a. eine Richtschnur f�r die ord-
nungsgem*Ce Durchf�hrung der MaCnahmen gem*C Artikel
3 und 4 und � soweit Artikel 5 Anwendung findet � der
Anwendung der Grunds*tze des HACCP-Systems geben sollten.

(2) Werden die in Absatz 1 genannten Leitlinien f�r eine
gute Praxis ausgearbeitet, so erfolgt die Ausarbeitung

� durch die Lebensmittelindustrie und Vertreter sonstiger in-
teressierter Kreise beispielsweise zust*ndige Beh=rden oder
Verbrauchervereinigungen;

� in Beratung mit den im wesentlichen betroffenen Kreisen,
einschlieClich der zust*ndigen Beh=rden;

� gegebenenfalls unter Ber�cksichtigung der empfohlenen in-
ternationalen Verhaltenskodizes des Codex Alimentarius.

Nationale Leitlinien k=nnen unter der Schirmherrschaft eines
nationalen Normungsgremiums gem*C Anhang I der Richtlinie
98/34/EG (1) des Europ*ischen Parlaments und des Rates vom
22. Juni 1998 �ber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet
der Normen und technischen Vorschriften, ge*ndert durch die
Richtlinie 98/48/EG (2), erstellt werden.

(3) Die Mitgliedstaaten pr�fen die nationalen Leitlinien, um
sicherzustellen, daC

� sie in den betreffenden Sektoren effektiv durchf�hrbar sind;

� sie unter Mitwirkung von Vertretern des betreffenden Sek-
tors und anderer Interessengruppen wie zust*ndigen Beh=r-
den und Verbraucherverb*nden erstellt worden sind;

� sie im Einklang mit dem empfohlenen Internationalen Ver-
fahrenskodex mit allgemeinen Grunds*tzen der Lebensmit-
telhygiene (ÐRecommended International Code of Practice,
General Principles of Food HygieneK) des Codex Alimenta-
rius erstellt worden sind;

� die wichtigsten Interessengruppen geh=rt und maCgebliche
Stellungnahmen ber�cksichtigt worden sind;

� sie als Leitlinien f�r die ordnungsgem*Ce Anwendung der
Artikel 3, 4 und 5 in den betreffenden Sektoren und/oder
f�r die betreffenden Lebensmittel geeignet sind.

(4) Zw=lf Monate nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung
und danach j*hrlich �bermitteln die Mitgliedstaaten der Kom-
mission einen Bericht �ber den Stand der Entwicklung der
nationalen Leitlinien gem*C Absatz 1.

(5) Die Mitgliedstaaten �bermitteln der Kommission die Leit-
linien, die nach ihrem Befinden die Anforderungen gem*C Ab-
satz 3 dieses Artikels erf�llen. Die Kommission f�hrt ein Ver-
zeichnis dieser Leitlinien, das sie den Mitgliedstaaten zur Ver-
f�gung stellt.

Artikel 8

Gemeinschaftliche Leitlinien

(1) Sind ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffas-
sung, daC gemeinschaftsweit einheitliche Leitlinien f�r eine gute
Verfahrenspraxis und/oder gemeinschaftliche Leitlinien f�r die
Anwendung der HACCP-Grunds*tze (im folgenden Ðgemein-
schaftliche Leitlinien genanntK) erforderlich sind, so befaCt die
Kommission gem*C Artikel 15 den zust*ndigen AusschuC da-
mit, Notwendigkeit, Anwendungsbereich und Gegenstand der-
artiger Leitlinien zu pr�fen.
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(2) Soweit gemeinschaftliche Leitlinien erstellt werden, ist
daf�r Sorge zu tragen, daC Vertreter des betreffenden Sektors
und anderer Interessengruppen, wie zust*ndige Beh=rden und
Verbraucherverb*nde, am EntwicklungsprozeC beteiligt sind
und der empfohlene internationale Verfahrenskodex des Codex
Alimentarius mit allgemeinen Grunds*tzen f�r Lebensmittel-
hygiene sowie etwaige nationale Leitlinien gem*C Artikel 7
ber�cksichtigt werden.

(3) F�r die Pr�fung der gemeinschaftlichen Leitlinien ist
(sind) der (die) zust*ndige(n) AusschuC (Aussch�sse) gem*C
Artikel 15 zust*ndig. Diese(r) AusschuC (Aussch�sse) tr*gt (tra-
gen) daf�r Sorge, daC

� die Leitlinien in den betreffenden Sektoren gemeinschafts-
weit durchf�hrbar sind;

� die wichtigsten Interessengruppen geh=rt und maCgebliche
Stellungnahmen ber�cksichtigt worden sind;

� nationale Leitlinien, soweit sie entwickelt und der Kommis-
sion gem*C Artikel 7 Absatz 5 �bermittelt wurden, ber�ck-
sichtigt worden sind;

� sie als Leitlinien f�r die ordnungsgem*Ce Anwendung der
Artikel 3, 4 und 5 in den betreffenden Sektoren und/oder
f�r die betreffenden Lebensmittel geeignet sind.

(4) Wurden gem*C Artikel 7 nationale Leitlinien entwickelt
und anschlieCend gem*C diesem Artikel gemeinschaftliche Leit-
linien erstellt, so kann sich der Unternehmensbetreiber auf die
nationalen oder die gemeinschaftlichen Leitlinien st�tzen.

(5) Die Titel und Fundstellen gemeinschaftlicher Leitlinien,
die nach dem Verfahren der Abs*tze 1 bis 3 erstellt wurden,
werden in der C-Reihe des Amtsblatts der Europ*ischen Ge-
meinschaften ver=ffentlicht. Die Mitgliedstaaten tragen daf�r
Sorge, daC die ver=ffentlichten Leitlinien den betreffenden Sek-
toren der Lebensmittelindustrie und den zust*ndigen Beh=rden
zur Kenntnis gebracht werden.

Artikel 9

Eintragung bzw. Zulassung von Lebensmittelunternehmen

(1) Unternehmensbetreiber tragen daf�r Sorge, daC alle ihrer
Kontrolle unterstehenden und unter diese Verordnung fallenden
Unternehmen bei der (den) zust*ndigen Beh=rde(n) unter An-
gabe ihres Gewerbes, des Firmennamens und der Anschrift
s*mtlicher Betriebsst*tten, in denen Lebensmittel bearbeitet
werden, eingetragen sind. Die zust*ndige(n) Beh=rde(n) teilt
(teilen) jedem Lebensmittelunternehmen eine Registernummer
zu und f�hren ein aktuelles Verzeichnis dieser Nummern.

(2) Unternehmensbetreiber, ausgenommen Einzelh*ndler,
tragen daf�r Sorge, daC die von ihnen hergestellten Lebensmit-
tel mit der Registernummer des Unternehmens gekennzeichnet
sind.

(3) Soweit die zust*ndige(n) Beh=rde(n) dies f�r erforderlich
h*lt (halten), um sicherzustellen, daC die Vorschriften dieser
Verordnung erf�llt sind, oder soweit dies in spezifischeren Ge-
meinschaftsvorschriften vorgesehen ist, ist �berdies eine Unter-
nehmenszulassung erforderlich, ohne die das Unternehmen be-

treffende seinen Betrieb nicht aufnehmen darf. Die zust*ndige
Beh=rde l*Ct Unternehmen nur zu, wenn durch eine Kontrolle
der zust*ndige(n) Beh=rde(n) vor Ort sichergestellt wurde, daC
die Vorschriften dieser Verordnung erf�llt sind.

Artikel 10

Marktr�cknahmen/Herkunftssicherung

(1) Unternehmensbetreiber tragen daf�r Sorge, daC Lebens-
mittel vom Markt genommen werden k=nnen, wenn sie die
Gesundheit des Verbrauchers ernsthaft gef*hrden. Stellt ein Un-
ternehmensbetreiber fest, daC ein Lebensmittel ernsthaft ge-
sundheitsgef*hrdend ist, so wird das implizierte Erzeugnis un-
verz�glich vom Markt genommen. Wurde ernsthaftes Gesund-
heitsrisiko festgestellt und wurde ein Lebensmittel aufgrund
einer gesundheitlichen Gef*hrdung des Verbrauchers vom
Markt genommen, so teilt der Unternehmensbetreiber dies
der zust*ndigen Beh=rde unverz�glich mit.

(2) Unternehmensbetreiber f�hren angemessene B�cher, in
denen die Lieferanten der Zutaten und Nahrungsmittel, die
zur Herstellung des betreffenden Lebensmittels verwendet wer-
den, sowie gegebenenfalls die Herkunft der f�r die Lebensmit-
telproduktion erzeugten Tiere eingetragen sind.

(3) Erforderlichenfalls erl*Ct die Kommission nach dem Ver-
fahren des Artikels 15 ausf�hrliche Vorschriften zur Herkunfts-
sicherung von Lebensmitteln bzw. Lebensmittelzutaten.

Artikel 11

Amtliche Kontrollen

Unternehmensbetreiber gew*hren der zust*ndigen Beh=rde bei
der Durchf�hrung der amtlichen Kontrollen jede erforderliche
Unterst�tzung. Sie gew*hrleisten insbesondere

� den Zugang zu Geb*uden, Betriebsst*tten, Anlagen und
sonstigen Infrastrukturen,

� zur den Dokumenten und B�chern, die im Rahmen dieser
Verordnung vorgeschrieben sind oder die von der zust*n-
digen Beh=rde zur Beurteilung der Lage f�r erforderlich
gehalten werden.

Artikel 12

Einfuhr/Ausfuhr

(1) Lebensmittel, die aus Drittl*ndern in die Gemeinschaft
eingef�hrt werden, erf�llen die Vorschriften gem*C Artikel 3,
4 und 5 sowie etwaige Vorschriften gem*C Artikel 6 bzw.
Vorschriften, die den Bestimmungen dieser Verordnung gleich-
wertig sind.

(2) Lebensmittel, die aus der Gemeinschaft in Drittl*nder
ausgef�hrt werden, erf�llen die Vorschriften gem*C Artikel 3,
4, 5 und 9 sowie etwaige Vorschriften gem*C Artikel 6, es sei
denn, das Einfuhrland sieht eine andere Regelung vor.
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Artikel 13

˜nderung der Anh�nge und Durchf�hrungsvorschriften

(1) Die Vorschriften der Anh*nge dieser Verordnung k=nnen
nach dem Verfahren des Artikels 15 aufgehoben, angepaCt,
erg*nzt und/oder ge*ndert werden.

(2) Durchf�hrungsvorschriften zu den Artikeln 4, 5, 9, 10
und 12 k=nnen nach dem Verfahren des Artikels 15 erlassen
werden.

Artikel 14

Verweise auf internationale Normen

Die in dieser Verordnung enthaltenen Verweise auf internatio-
nale Normen � beispielsweise die Normen des Codex Alimen-
tarius � k=nnen nach dem Verfahren des Artikels 15 ge*ndert
werden.

Artikel 15

Verfahren des St�ndigen Ausschusses

(1) Die Kommission wird von dem mit BeschluC
68/361/EWG (1) des Rates eingesetzten St*ndigen Veterin*raus-
schuC und dem mit BeschluC 69/414/EWG (2) des Rates einge-
setzten St*ndigen LebensmittelausschuC unterst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt gem*C
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG
das Regelungsverfahren gem*C Artikel 5 dieses Beschlusses.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf 3 Monate festgesetzt.

Artikel 16

Bericht an den Rat und das Europ�ische Parlament

(1) Die Kommission unterbreitet dem Europ*ischen Par-
lament und dem Rat innerhalb von sieben Jahren nach Inkraft-
treten dieser Verordnung einen Bericht �ber die Ergebnisse der
Anwendung dieser Verordnung, dem sie gegebenenfalls geeig-
nete Vorschl*ge beif�gt.

(2) Damit die Kommission den Bericht gem*C Absatz 1
erstellen kann, �bermitteln die Mitgliedstaaten zw=lf Monate
vor Ablauf der Frist gem*C Absatz 1 alle maCgeblichen Anga-
ben.

Artikel 17

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Ver=ffentlichung im Amts-
blatt der Europ+ischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN F;R DIE PRIM˜RPRODUKTION

Vorbemerkung

Dieser Anhang betrifft die Gewinnung von Prim*rerzeugnissen und alle damit zusammenh*ngenden T*tigkeitsbereiche
(Tierhaltung, Jagd, usw.).

KAPITEL I

Vorschriften f�r Lebensmittel im allgemeinen

1. Potentielle Gefahren, die auf Ebene der Prim*rproduktion auftreten k=nnen, und die Methoden zu ihrer Beherrschung
werden in den Leitlinien f�r eine gute Verfahrenspraxis gem*C Artikel 7 und 8 angegangen. Diese Leitlinien k=nnen
mit anderen Verfahrensleitlinien oder -kodizes kombiniert werden, die insbesondere in anderen einschl*gigen Ge-
meinschaftsvorschriften vorgegeben sind.

2. Prim*rerzeugnisse werden unter Ber�cksichtigung der im AnschluC an die Prim*rproduktion stattfindenden normalen
Verarbeitungsprozesse im Einklang mit den Grunds*tzen einer guten Verfahrenspraxis so gewonnen, daC Gesund-
heitsgefahren �berwacht und erforderlichenfalls ausgeschaltet oder auf ein annehmbares MaC reduziert werden. Dies
beinhaltet gegebenenfalls

� die Einf�hrung von Praktiken und MaCnahmen, die gew*hrleisten, daC Lebensmittel und der ihre Ausgangs-
erzeugnisse unter hygienisch einwandfreien Bedingungen hergestellt werden;

� den ErlaC von MaCnahmen zur Eliminierung von Umweltgefahren;

� die Bek*mpfung von Schadstoffen, Ungeziefer, Krankheiten und Infektionen bei Tier und Pflanze;

� die obligatorische Unterrichtung der zust*ndigen Beh=rde, wenn eine Gefahr f�r die Gesundheit des Verbrauchers
bef�rchtet wird.

KAPITEL II

Vorschriften f�r Erzeugnisse tierischen Ursprungs

1. In den Leitlinien f�r eine gute Verfahrenspraxis sind MaCnahmen vorgesehen, die f�r eine hygienisch einwandfreie
Beschaffenheit von Lebensmitteln erforderlich sind. Diese umfassen gegebenenfalls

� die angemessene Reinigung und Desinfizierung von Stallungen, Ausr�stungen, R*umlichkeiten, Transportkisten,
Fahrzeugen usw.;

� Vorkehrungen beim Einbringen neuer Tiere in einen Haltungssbetrieb, eine Fischfarm, ein Muschelzuchtgebiet,
usw.;

� die vorschriftsgem*Ce Verwendung von Tierarzneimitteln und Futtermittelzusatzstoffen;

� die vorschriftsgem*Ce Entsorgung von verendeten Tieren, Abfall und Einstreu;

� die Durchf�hrung wirksamer Programme zur Ungezieferbek*mpfung;

� die Absonderung kranker Tiere;

� die S*uberung von Schlachttieren,

� MaCnahmen zur Verh�tung der Einschleppung von Infektionskrankheiten und von auf Menschen �bertragbaren
Krankheiten,

� die Identifizierung von Gefahren, die von Futtermitteln ausgehen k=nnten,

� eine Beschreibung potentieller meldepflichtiger Probleme f�r die Verbrauchergesundheit,

� die Durchf�hrung von Hygienekontrollprogrammen, Zoonosenbek*mpfungsprogrammen und Programmen zur
gesundheitlichen Dberwachung von Tierbest*nden.

2. Landwirte f�hren B�cher bzw. Dokumentationen �ber s*mtliche Informationen, die f�r den Gesundheitsschutz von
Belang sind und insbesondere �ber

� Art und Herkunft von Futtermitteln,

� den Gesundheitsstatus ihres Tierbestands und die Tierschutzbedingungen im Haltungsbetrieb,
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� die Verwendung von Tierarzneimitteln (Art der Behandlung und Datum der Verabreichung),

� das Auftreten von Krankheiten, die die gesundheitliche Unbedenklichkeit von Erzeugnissen tierischen Ursprungs
beeintr*chtigen k=nnten (z. B. Euterentz�ndungen);

� die Ergebnisse etwaiger Analysen von Tiermaterialproben oder sonstiger Proben, die f�r die Verbrauchergesund-
heit von Belang sind, insbesondere in bezug auf Programme zur Bek*mpfung bestimmter Zoonosen;

� Berichte des Schlachthofs �ber die Ergebnisse der Schlachttier- und Fleischuntersuchung.

Tier*rzte, Agronomen, Farmtechniker und alle anderen Personen, die in irgendeiner Weise f�r die Tiere des betref-
fenden Haltungsbetriebs zust*ndig sind, unterst�tzen den Landwirt beim F�hren der genannten B�cher bzw. Doku-
mentationen.

Diese B�cher bzw. Dokumentationen k=nnen zusammen mit anderen B�chern gef�hrt werden, die m=glicherweise in
gemeinschafts- oder staatsrechtlich vorgeschrieben sind. Die Landwirte halten der zust*ndigen Beh=rde die genannten
B�cher bzw. Dokumentationen f�r einen von dieser Beh=rde festzulegenden Zeitraum zur Einsicht bereit.

Alle in diesen B�chern bzw. Dokumentationen enthaltenen Informationen, die f�r die Sicherheit von Lebensmitteln
von Belang sind, m�ssen Schlachttiere bzw. Schlachterzeugnisse bis zum Schlachthof bzw. Verarbeitungsbetrieb
begleiten, damit die zust*ndige Beh=rde und das Bestimmungsunternehmen �ber den Gesundheitsstatus des Tier-
bestandes informiert sind.

KAPITEL III

Vorschriften f�r Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs

1. In den Leitlinien f�r eine gute Verfahrenspraxis sind MaCnahmen festgelegt, die f�r die hygienisch einwandfreie
Beschaffenheit von Lebensmitteln erforderlich sind. Diese umfassen gegebenenfalls

� die vorschriftsgem*Ce Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und D�ngemitteln,

� die Anwendung angemessener Gewinnungs-, Bearbeitungs-, Lagerungs- und Bef=rderungsmethoden,

� Verfahren und MaCnahmen zur Vermeidung biologischer, chemischer oder physikalischer Gefahren wie Myko-
toxine, Schwermetalle, Radioaktivit*t usw.,

� die Verwendung von Wasser bei der Prim*rproduktion,

� die Verwendung organischer Abf*lle bei der Prim*rproduktion,

� die Reinigung und erforderlichenfalls Desinfektion von Maschinen, Ausr�stungen und Transportfahrzeugen.

2. Die Landwirte f�hren, erforderlichenfalls mit Unterst�tzung von f�r die Betriebshygiene zust*ndigen Personen (Agro-
nomen, Farmtechniker usw.) B�cher bzw. Dokumentationen �ber s*mtliche Informationen, die f�r den Gesundheits-
schutz von Belang sind und insbesondere �ber

� die vorschriftsgem*Ce Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und D�ngemitteln;

� die Ergebnisse der Analysen von Erzeugnisproben oder anderer Analysen.
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ANHANG II

ALLGEMEINE HYGIENEVORSCHRIFTEN F;R LEBENSMITTELUNTERNEHMEN IM ALLGEMEINEN (AUS-
GENOMMEN UNTERNEHMEN AUF EBENE DER PRIM˜RPRODUKTION)

Vorbemerkungen

Die Kapitel V bis XII dieses Anhangs gelten f�r alle der Prim*rproduktion nachgelagerten Stufen der Zubereitung,
Verarbeitung, Herstellung, Verpackung, Lagerung, Bef=rderung, Verteilung, Bearbeitung und des Anbietens zum Verkauf
oder zur Abgabe an den Endverbraucher.

Die �brigen Kapitel dieses Anhangs gelten wie folgt:

� Kapitel I f�r Betriebsst*tten im allgemeinen, ausgenommen die Betriebsst*tten gem*C Kapitel III;

� Kapitel II f�r alle R*umlichkeiten, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden, ausgenom-
men die Betriebsst*tten gem*C Kapitel III sowie ECbereiche;

� Kapitel III f�r alle in der Dberschrift dieses Kapitels genannten Betriebsst*tten;

� Kapitel IV f�r Bef=rderungen im allgemeinen.

KAPITEL I

Allgemeine Vorschriften f�r Betriebsst�tten im allgemeinen, einschlie(lich Anlagen im Freien (ausgenommen
die Anlagen gem�( Kapitel III)

1. Betriebsst*tten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, m�ssen sauber und stets instand gehalten sein.

2. Betriebsst*tten, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, m�ssen so konzipiert, angelegt, gebaut, gelegen und
bemessen sein, daC

a) eine angemessene Instandhaltung, Reinigung und/oder Desinfektion m=glich ist, aerogene Kontaminationen ver-
mieden oder auf ein MindestmaC beschr*nkt werden und ausreichende Arbeitsfl*chen vorhanden sind, die hygie-
nisch einwandfreie Arbeitsg*nge erm=glichen;

b) die Ansammlung von Schmutz, der Kontakt mit toxischen Stoffen, das Eindringen von Fremdteilchen in Lebens-
mittel, die Bildung von Kondensfl�ssigkeit oder unerw�nschte Schimmelbildung auf Oberfl*chen vermieden wird;

c) gute Lebensmittelhygiene und Schutz gegen Kreuzkontaminationen zwischen und w*hrend den verschiedenen
Arbeitsg*ngen durch Lebensmittel, Umh�llungs- und Verpackungsmaterial, Ausr�stungen, Materialien, Wasser,
Ventilation oder Personal sowie externe Kontaminationsquellen (z. B. durch Ungeziefer) gew*hrleistet ist;

d) soweit dies zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist, geeignete, temperaturkontrollierte Lager-
r*ume von ausreichender Kapazit*t vorhanden sind, damit die Lebensmittel auf einer geeigneten Temperatur
gehalten werden k=nnen und eine Dberwachung der Lagertemperatur m=glich ist.

3. Es m�ssen an geeigneten Standorten gen�gend Handwaschbecken vorhanden sein. Ebenso m�ssen gen�gend Toiletten
mit Wassersp�lung und KanalisationsanschluC vorhanden sein. Toilettenr*ume d�rfen auf keinen Fall in R*ume
=ffnen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird.

4. Handwaschbecken m�ssen Warm- und Kaltwasserzufuhr haben. Dar�ber hinaus m�ssen Mittel zum H*ndewaschen
und zum hygienischen H*ndetrocknen vorhanden sein. Soweit dies zur Vermeidung eines inakzeptablen Kontami-
nationsrisikos erforderlich ist, m�ssen die Vorrichtungen zum Waschen der Lebensmitteln von den Handwaschbecken
getrennt angeordnet sein.

5. Es muC eine ausreichende und angemessene nat�rliche oder k�nstliche Bel�ftung gew*hrleistet sein. K�nstlich
erzeugte Luftstr=mungen aus einem unreinen in einen reinen Bereich sind zu vermeiden. Die L�ftungssysteme
m�ssen so installiert sein, daC Filter und andere Teile, die gereinigt oder ausgetauscht werden m�ssen, leicht zug*ng-
lich sind.

6. Alle sanit*ren Anlagen m�ssen �ber eine angemessene nat�rliche oder k�nstliche Bel�ftung verf�gen.

7. Bereiche, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, m�ssen �ber eine angemessene nat�rliche und/oder k�nst-
liche Beleuchtung verf�gen.

8. Ableitungssysteme m�ssen zweckdienlich und so konzipiert und gebaut sein, daC jedes Risiko der Kontamination von
Lebensmitteln vermieden wird. Offene oder teilweise offene AbfluCrinnen m�ssen so konzipiert sein, daC die
Abw*sser nicht aus einem unreinen zu einem bzw. in einen reinen Bereich oder einen anderen Bereich flieCen
k=nnen, in dem mit Lebensmitteln umgegangen wird, die die Gesundheit des Verbrauchers sch*digen k=nnten.

9. Soweit dies zu Hygienezwecken erforderlich ist, m�ssen angemessene Umkleider*ume f�r das Personal vorhanden
sein.
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KAPITEL II

Spezifische Vorschriften f�r R�ume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden
(ausgenommen E(bereiche und die Betriebsst�tten gem�( Kapitel III)

1. R*ume, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder verarbeitet werden (ausgenommen ECbereiche), m�ssen so
konzipiert und angelegt sein, daC eine gute Lebensmittelhygiene gew*hrleistet ist und Kreuzkontaminationen zwi-
schen und w*hrend Arbeitsg*ngen vermieden werden. Sie m�ssen insbesondere folgende Anforderungen erf�llen:

a) Die Bodenbel*ge sind in einwandfreiem Zustand zu halten und m�ssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls
zu desinfizieren sein. Sie m�ssen entsprechend wasserdicht, wasserabstoCend und abriebfest sein und aus nicht-
toxischem Material bestehen, es sei denn, die Unternehmensbetreiber k=nnen die zust*ndige Beh=rde davon
�berzeugen, daC andere verwendete Materialien in gleicher Weise geeignet sind. Gegebenenfalls m�ssen die B=den
ein angemessenes AbfluCsystem aufweisen.

b) Die Wandfl*chen sind in einwandfreiem Zustand zu halten und m�ssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls
zu desinfizieren sein. Sie m�ssen entsprechend wasserundurchl*ssig, wasserabstoCend und abriebfest sein und aus
nichttoxischem Material bestehen sowie in einer den jeweiligen Arbeitsvorg*ngen angemessenen H=he glatte
Fl*chen aufweisen, es sei denn, die Unternehmensbetreiber k=nnen die zust*ndige Beh=rde davon �berzeugen,
daC andere verwendete Materialien in gleicher Weise geeignet sind.

c) Decken und Deckenstrukturen m�ssen so gebaut sein, daC Schmutzansammlungen vermieden und Kondensation,
unerw�nschter Schimmelbefall sowie das Abl=sen von Materialteilchen auf ein MindestmaC beschr*nkt werden.

d) Fenster und andere Nffnungen m�ssen so gebaut sein, daC Schmutzansammlungen vermieden werden. Soweit sie
nach auCen =ffnen, m�ssen sie erforderlichenfalls mit Insektengittern versehen sein, die zu Reinigungszwecken
leicht entfernt werden k=nnen. Soweit offene Fenster die Kontamination von Lebensmitteln beg�nstigen, m�ssen
sie w*hrend des Herstellungsprozesses geschlossen und verriegelt bleiben.

e) T�ren m�ssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie m�ssen entsprechend aus glattem
und wasserabstoCendem Material bestehen, es sei denn, die Unternehmensbetreiber k=nnen die zust*ndige Be-
h=rde davon �berzeugen, daC andere verwendete Materialien in gleicher Weise geeignet sind.

f) Fl*chen, (einschlieClich Ausr�stungsfl*chen) in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird, sind in
einwandfreiem Zustand zu halten und m�ssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie
m�ssen entsprechend aus glattem, abriebfesten und nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die Unter-
nehmensbetreiber k=nnen die zust*ndige Beh=rde davon �berzeugen, daC andere verwendete Materialien in
gleicher Weise geeignet sind.

2. Falls dies zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist, m�ssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen
und Desinfizieren von Arbeitsger*ten und Ausr�stungen vorhanden sein. Diese Vorrichtungen m�ssen korrosionsfest
und leicht zu reinigen sein und �ber eine angemessene Warm- und Kaltwasserzufuhr verf�gen.

3. Falls dies zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist, m�ssen geeignete Vorrichtungen zum Waschen
der Lebensmittel vorhanden sein. Jedes Waschbecken bzw. jede andere Vorrichtung zum Waschen von Lebensmitteln
muC je nach Bedarf �ber eine angemessene Zufuhr von warmem und/oder kaltem Trinkwasser verf�gen und
saubergehalten werden.

KAPITEL III

Vorschriften f�r ortsver�nderliche und/oder nichtst�ndige Betriebsst�tten (wie Verkaufszelte, Marktst�nde und
mobile Verkaufsfahrzeuge), vorrangig als private Wohngeb�ude genutzte Betriebsst�tten, in denen jedoch
Lebensmittel zu anderen Zwecken als zum privaten Verzehr zubereitet werden, sowie gelegentlich als Gast-

st�tten genutzte Betriebsst�tten und Verkaufsautomaten

1. Die Betriebsst*tten und Verkaufsautomaten sind so gelegen, konzipiert, gebaut, sauber- und instandgehalten, daC das
Risiko der Kontamination von Lebensmitteln und der Einnistung von Ungeziefer weitestgehend vermieden wird.

2. Insbesondere gilt erforderlichenfalls folgendes:

a) Es m�ssen geeignete Vorrichtungen (einschlieClich Vorrichtungen zum hygienischen Waschen und Trocknen der
H*nde sowie hygienisch einwandfreie sanit*re Anlagen und Umkleider*ume) zur Verf�gung stehen, damit eine
angemessene Personalhygiene gew*hrleistet ist;

b) Fl*chen, die mit Lebensmitteln in Ber�hrung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten und m�ssen
einfach zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie m�ssen entsprechend aus glattem, abrieb-
festem und nichttoxischem Material bestehen, es sei denn, die Unternehmensbetreiber k=nnen die zust*ndige
Beh=rde davon �berzeugen, daC andere verwendete Materialien in gleicher Weise geeignet sind;
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c) es m�ssen geeignete Vorrichtungen zum Reinigen und erforderlichenfalls Desinfizieren von Arbeitsger*ten und
Ausr�stungen vorhanden sein;

d) soweit Lebensmittel vor Ort ges*ubert werden m�ssen, m�ssen die jeweiligen Arbeitsg*nge unter hygienisch
einwandfreien Bedingungen ablaufen k=nnen;

e) es muC eine angemessene Zufuhr von warmem und/oder kaltem Trinkwasser gew*hrleistet sein;

f) es m�ssen angemessene Einrichtungen und/oder Vorrichtungen zur hygienischen Lagerung und Entsorgung von
gesundheitlich bedenklichen und/oder ungenieCbaren (fl�ssigen und festen) Stoffen und Abf*llen vorhanden sein;

g) es m�ssen angemessene Vorrichtungen und/oder Einrichtungen zur Haltung und Dberwachung geeigneter Tem-
peraturbedingungen f�r die Lebensmittel vorhanden sein;

h) die Lebensmittel m�ssen so aufbewahrt werden, daC das Risiko einer Kontamination weitestgehend vermieden
wird.

KAPITEL IV

Bef,rderung

1. Transportmittel und/oder Transportcontainer f�r Lebensmittel m�ssen sauber- und instand gehalten werden, damit
die Lebensmittel vor Kontamination gesch�tzt sind, und m�ssen erforderlichenfalls so konzipiert und gebaut sein, daC
eine angemessene Reinigung und/oder Desinfektion m=glich ist.

2. Transportbeh*lter in Fahrzeugen und/oder Containern d�rfen zur Bef=rderung anderer G�ter nur eingesetzt werden,
wenn Lebensmittel dadurch nicht kontaminiert werden k=nnen.

Lebensmittel, die in fl�ssigem, granulat- oder pulverf=rmigem Zustand als Massengut bef=rdert werden, werden in
Transportbeh*ltern und/oder Containern/Tanks bef=rdert, die ausschlieClich der Bef=rderung von Lebensmitteln vor-
behalten sind. Die Container sind in einer oder mehreren Sprachen der Gemeinschaft deutlich sichtbar und dauerhaft
als Bef=rderungsmittel f�r Lebensmittel auszuweisen, oder sie tragen den Aufdruck ÐNur f�r LebensmittelK.

3. Werden in Transportmitteln und/oder Containern neben Lebensmitteln zus*tzlich auch andere Waren bef=rdert oder
werden verschiedene Lebensmittel gleichzeitig bef=rdert, so sind die Erzeugnisse streng voneinander zu trennen,
damit kein Kontaminationsrisiko entsteht.

4. Wurden Transportmittel und/oder Container f�r die Bef=rderung anderer Waren als Lebensmittel oder die Bef=r-
derung verschiedener Lebensmittel verwendet, so sind sie zwischen den einzelnen Ladungsvorg*ngen sorgf*ltig zu
reinigen, damit kein Kontaminationsrisiko entsteht.

5. Lebensmittel sind in Transportmitteln und/oder Containern so zu plazieren und zu sch�tzen, daC das Kontamina-
tionsrisiko so gering wie m=glich ist.

6. Falls dies zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist, m�ssen Transportmittel und/oder Container, die
zur Bef=rderung von Lebensmitteln verwendet werden, so ausger�stet sein, daC die Lebensmittel auf einer geeigneten
Temperatur gehalten werden k=nnen, und so konzipiert sein, daC eine Dberwachung der Bef=rderungstemperatur
m=glich ist.

KAPITEL V

Vorschriften f�r Ausr�stungen

Gegenst*nde, Armaturen und Ausr�stungen, mit denen Lebensmittel in Ber�hrung kommen, m�ssen saubergehalten
werden und m�ssen

a) so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, daC das Risiko einer Lebensmittelskontamination so gering wie
m=glich ist;

b) mit Ausnahme von Einwegbeh*ltern oder -verpackungen so gebaut, beschaffen und instand gehalten sein, daC sie im
Hinblick auf ihre beabsichtigte Verwendung rein gehalten und erforderlichenfalls desinfiziert werden k=nnen;

c) so installiert sein, daC ihr unmittelbares Umfeld angemessen gereinigt werden kann.
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KAPITEL VI

Lebensmittelabf�lle

1. Lebensmittelabf*lle und andere Abfallprodukte d�rfen sich in R*umen, in denen Lebensmittel bearbeitet werden, nur
soweit anh*ufen, wie dies zum reibungslosen Betrieb der Anlage erforderlich ist.

2. Lebensmittelabf*lle, ungenieCbare Nebenprodukte und andere Abfallprodukte sind in verschlieCbaren Containern zu
lagern, es sei denn, die Unternehmensbetreiber k=nnen die zust*ndige Beh=rde davon �berzeugen, daC andere
Containerarten oder andere Entsorgungssysteme in gleicher Weise geeignet sind. Abfallcontainer m�ssen angemessen
gebaut sein, einwandfrei instand gehalten sowie leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein.

3. Es sind geeignete Vorkehrungen f�r die Abholung und Lagerung von Lebensmittelabf*llen und anderen Abfallpro-
dukten zu treffen. Abfallsammelr*ume m�ssen so konzipiert und gef�hrt werden, daC sie sauber und ungezieferfrei
gehalten werden k=nnen.

Abw*sser sind nach geltendem Gemeinschaftsrecht hygienisch einwandfrei und umweltfreundlich zu entsorgen und
d�rfen Lebensmittel weder direkt noch indirekt kontaminieren.

KAPITEL VII

Wasserversorgung

1. Es muC eine angemessene Trinkwasserversorgung im Sinne der Richtlinie 98/83/EG des Rates �ber die Qualit*t von
Wasser f�r den menschlichen Gebrauch (1) gew*hrleistet sein. Trinkwasser im Sinne der genannten Richtlinie ist
immer dann zu verwenden, wenn gew*hrleistet werden muC, daC Lebensmittel nicht kontaminiert werden.

2. Brauchwasser, das beispielsweise zur Brandbek*mpfung, Dampferzeugung, K�hlung oder *hnlichen Zwecken ver-
wendet wird, ist separat zu leiten, und diese separaten Leitungen m�ssen als Brauchwasserleitungen ausgewiesen sein.
Es darf weder eine Verbindung zur Trinkwasserleitung noch die M=glichkeit des R�ckflusses in diese Leitung
bestehen.

3. Wasser, das entweder zur Verarbeitung oder zur Verwendung als Zutat aufbereitet werden soll, darf f�r das betref-
fende Lebensmittel keine mikrobiologische, chemische oder physikalische Gefahrenquelle darstellen und muC den
Trinkwassernormen der Richtlinie 98/83/EWG entsprechen, es sei denn, die zust*ndigen Beh=rden der Mitglied-
staaten haben sich davon �berzeugt, daC die Wasserqualit*t das Lebensmittel in seiner Fertigform in keiner Weise
beeintr*chtigen kann.

4. Eis, das mit Lebensmitteln in Ber�hrung kommt oder das eine Kontaminationsquelle f�r Lebensmittel darstellen kann,
muC aus Wasser hergestellt werden, das die Normen der Richtlinie 98/83/EG erf�llt. Es muC so hergestellt, behandelt
und gelagert werden, daC jegliche Kontamination ausgeschlossen ist.

5. Dampf, der unmittelbar mit Lebensmitteln in Ber�hrung kommt, darf keine potentiell gesundheitsgef*hrdenden oder
kontaminationsf*higen Stoffe enthalten.

KAPITEL VIII

Personalhygiene

1. Personen, die Lebensmittel bearbeiten, halten ein hohes MaC an pers=nlicher Sauberkeit und m�ssen angemessene
und saubere Arbeitskleidung und, soweit dies zum Erreichen der Ziele dieser Verordnung erforderlich ist, geeignete
Schutzkleidung tragen.

2. Personen, die an einer Krankheit leiden oder bekanntermaCen Tr*ger von Ansteckungsstoffen sind, die durch Lebens-
mittel auf den Verbraucher �bertragen werden k=nnen, sowie Personen mit beispielsweise infizierten Wunden,
Hautinfektionen, Geschw�ren oder Diarrh=e ist das Betreten von Bereichen, in denen Lebensmittel bearbeitet werden,
generell verboten, sofern auch nur die geringste M=glichkeit besteht, daC Lebensmittel direkt oder indirekt mit
pathogenen Mikroorganismen kontaminiert werden. Derart infizierte Personen, die in einem Lebensmittelunterneh-
men besch*ftigt sind und die mit Wahrscheinlichkeit mit Lebensmitteln in Ber�hrung kommen, sind verpflichtet, jede
Krankheit bzw. jedes Anzeichen eines Krankheitszustands dem Unternehmensbetreiber unverz�glich zu melden.
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KAPITEL IX

Vorschriften f�r Lebensmittel

1. Rohstoffe bzw. Zutaten werden von einem Lebensmittelunternehmen nicht akzeptiert, wenn sie erwiesenermaCen
oder aller Voraussicht nach mit Parasiten, pathogenen Mikroorganismen oder toxischen, verdorbenen oder fremden
Stoffen derart kontaminiert sind, daC sie auch nach ihrer normalen Aussortierung und/oder nach einer von Lebens-
mittelunternehmen hygienisch einwandfreien Vorbehandlung oder Verarbeitung nicht zum GenuC f�r Menschen
geeignet sind.

2. Rohstoffe und Zutaten, die einem Lebensmittelunternehmen vorr*tig gehalten werden, sind so lagern, daC gesund-
heitsgef*hrdende Verderbnis verhindert wird und Schutz vor Kontamination gew*hrleistet ist.

3. Lebensmittel, die behandelt, gelagert, verpackt, feilgehalten und bef=rdert werden, sind vor Kontaminationen zu
sch�tzen, die sie zum GenuC f�r Menschen ungeeignet oder gesundheitssch*dlich machen bzw. derart kontaminieren,
daC ein Verzehr in diesem Zustand unzumutbar w*re. Ungeziefer ist durch geeignete Verfahren zu bek*mpfen.

4. Rohstoffe, Zutaten, Zwischenerzeugnisse und Enderzeugnisse, die das Wachstum pathogener Mikroorganismen oder
die Bildung von Toxinen f=rdern k=nnen, m�ssen bei Temperaturen aufbewahrt werden, die keiner Gesundheits-
sch*digung Vorschub leisten. Die K�hlkette darf nicht unterbrochen werden. Es darf jedoch f�r begrenzte Zeit von
den Temperaturvorgaben abgewichen werden, sofern dies aus praktischen Gr�nden bei der Zubereitung, Bef=rderung
und Lagerung sowie beim Feilhalten und beim Servieren von Lebensmitteln erforderlich ist und die Gesundheit des
Verbrauchers dadurch nicht gef*hrdet wird. Lebensmittelunternehmen, die Verarbeitungserzeugnisse herstellen, be-
arbeiten und umh�llen, m�ssen zur Vermeidung von Kontaminationen �ber geeignete, ausreichend groCe R*ume zur
getrennten Lagerung der zu verarbeitenden Rohstoffe und ausreichende, separate K�hlr*ume verf�gen.

5. Soweit Lebensmittel k�hl vorr*tig gehalten oder serviert werden sollen, m�ssen sie nach ihrer Erhitzung oder, falls
keine Erhitzung stattfindet, nach fertiger Zubereitung so schnell wie m=glich auf eine Temperatur abgek�hlt werden,
die keiner Gesundheitsgef*hrdung Vorschub leistet.

6. Gefrorene Lebensmittel sind so aufzutauen, daC das Risiko des Wachstums pathogener Mikroorganismen oder der
Bildung von Toxinen in den Lebensmitteln auf ein MindestmaC beschr*nkt wird. Sie m�ssen bei einer Temperatur
auftauen, die keiner Gesundheitsgef*hrdung Vorschub leistet. Potentiell gesundheitsgef*hrdende Taufl�ssigkeit muC
abflieCen k=nnen. Aufgetaute Lebensmittel m�ssen so bearbeitet werden, daC das Risiko des Wachstums pathogener
Mikroorganismen oder der Bildung von Toxinen auf ein MindestmaC beschr*nkt wird.

7. Gesundheitsgef*hrdende und/oder ungenieCbare Stoffe, einschlieClich Futtermittel, sind entsprechend zu etikettieren
und in separaten, verschlossenen Beh*ltnissen zu lagern.

8. Rohstoffe, die zur Herstellung von Verarbeitungserzeugnissen verwendet werden, m�ssen gem*C dieser Verordnung
gewonnen und vermarktet bzw. eingef�hrt worden sein.

KAPITEL X

Vorschriften f�r das Umh�llen und Verpacken von Lebensmitteln

1. Es sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit Umh�llungs- und Verpackungsmaterialien keine Kon-
taminationsquelle f�r Lebensmittel darstellen. Umh�llungs- und Verpackungsmaterial ist so herzustellen und an
Lebensmittelunternehmen zu bef=rdern und zu liefern, daC sie vor potentiellen Kontaminationen, die eine Gefahr
f�r den Verbraucher darstellen k=nnten, gesch�tzt sind.

2. Umh�llungsmaterial muC so gelagert werden, daC kein Risiko besteht, daC sie insbesondere durch Lebensmittel, das
Lagerumfeld, Reinigungsmittel und Ungeziefer kontaminiert werden.

3. Lebensmittelunternehmen, in denen ungesch�tzte Erzeugnisse verpackt werden, tragen daf�r Sorge, daC diese nicht
kontaminiert werden. Der Verpackungsraum muC insbesondere groC genug und im Hinblick auf eine hygienisch
einwandfreie Verpackung gebaut und konzipiert sein. Das Verpackungsmaterial ist vor seiner Verbringung in den
Verpackungsbereich zu montieren und unverz�glich zu verwenden. Gegebenenfalls ist das Verpackungsmaterial auf
hygienische Weise mit einem Umh�llungsmaterial auszukleiden.

4. Umh�llungs- und Verpackungsmaterial darf f�r Lebensmittel nur wiederverwendet werden, wenn es leicht zu rei-
nigen und, soweit dies aus hygienischen Zwecken erforderlich ist, zu desinfizieren ist.
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KAPITEL XI

Sondervorschriften f�r bestimmte Verarbeitungsprozesse

1. Hitzebehandlung

� Das Lebensmittel ist einer vorgegebenen Hitzebehandlung zu unterziehen, eventuell kombiniert mit anderen
Verfahren zur Hemmung des mikrobiellen Verderbs. Die Erhitzungsbeh*lter m�ssen mit den erforderlichen
Reglern zur Steuerung des Erhitzungsprozesses ausgestattet sein.

� Reicht eine Hitzebehandlung, eventuell mit anderen Verfahren zur Hemmung des mikrobiellen Verderbs kom-
biniert, f�r die Haltbarmachung der Erzeugnisse nicht aus, so sind letztere nach dem Erhitzen so schnell wie
m=glich auf die vorgeschriebene Lagertemperatur abzuk�hlen, damit der das Mikrobenwachstum f=rdernde
Temperaturbereich m=glichst schnell unterschritten und die vorgegebene Lagertemperatur erreicht wird.

� Wird das Lebensmittel vor dem Umh�llen hitzebehandelt, so sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen,
um eine Rekontamination des Erzeugnisses nach dem Erhitzen und vor dem Umh�llen zu vermeiden.

� Gegebenenfalls und insbesondere bei Verwendung von Dosen und Gl*sern, ist vor Zugabe des F�llguts sicher-
zustellen, daC die Beh*lter unversehrt und sauber sind.

� Wird das Lebensmittel in hermetisch verschlossenen Beh*ltnissen hitzebehandelt, so ist sicherzustellen, daC das
nach dem Erhitzen zum K�hlen der Beh*ltnisse verwendete Wasser keine Kontaminationsquelle darstellt. Che-
mische Zus*tze zur Verh�tung der Korrosion von Ausr�stungen und Beh*ltern sind unter Ber�cksichtigung der
Leitlinien f�r gute Verfahrenspraxis zu verwenden.

� Bei kontinuierlicher Hitzebehandlung fl�ssiger Lebensmittel ist jede Vermischung von erhitzter mit unvollst*ndig
erhitzter Fl�ssigkeit zu vermeiden.

2. R+uchern

� R*ucherrauch und Hitze d�rfen andere Arbeitsg*nge nicht beeintr*chtigen.

� Die zur Raucherzeugung verwendeten Materialien m�ssen so gelagert und verwendet werden, daC Lebensmittel
nicht kontaminiert werden k=nnen.

� Holz, das mit Farbe, Lack, Leim oder mit sonstigen chemischen Schutzmitteln behandelt worden ist, ist als
Material f�r die Raucherzeugung nicht zul*ssig.

3. Salzen

Salz, das zur Behandlung von Lebensmitteln verwendet wird, muC sauber sein und so gelagert werden, daC jegliche
Kontamination ausgeschlossen ist. Das Salz kann nach einer Reinigung wiederverwendet werden, wenn nach dem
HACCP-System gew*hrleistet werden kann, daC kein Kontaminationsrisiko besteht.

KAPITEL XII

Schulung

Betreiber von Lebensmittelunternehmen gew*hrleisten, daC Betriebsangestellte, die Lebensmittel bearbeiten, entspre-
chend ihrer T*tigkeit �berwacht und in Fragen der Lebensmittelhygiene angewiesen und/oder geschult werden.

Betreiber von Lebensmittelunternehmen gew*hrleisten, daC Betriebsangestellte, die f�r die Entwicklung und Anwendung
des HACCP-Systems im Betrieb zust*ndig sind, in allen Fragen des HACCP-Konzepts angemessen geschult werden.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates mit spezifischen
Hygienevorschriften f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs

(2000/C 365 E/03)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 438 endg. � 2000/0179(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 14. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf die Artikel 152 Absatz 4 Buch-
stabe b),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem*9 dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Verordnung . . ./. . ./EG des Europ*ischen Parlaments
und des Rates (�ber Lebensmittelhygiene) enth*lt die all-
gemeinen Hygienevorschriften, die Lebensmittelunterneh-
men einhalten m�ssen, um die gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit von Lebensmitteln zu gew*hrleisten.

(2) Bestimmte Lebensmittel k?nnen spezifische Gesundheits-
gefahren bergen und machen daher spezifische Hygiene-
vorschriften erforderlich, wenn ihre gesundheitliche Unbe-
denklichkeit gew*hrleistet werden soll.

(3) Dies gilt vor allem f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs,
die nach Angaben oft mikrobiologisch oder chemisch be-
lastet sind.

(4) Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik sind spezi-
fische Hygienevorschriften f�r die Gewinnung und das
Inverkehrbringen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs
festgelegt worden, die in Anhang II des Vertrags aufgelistet
sind.

(5) Mit diesen Vorschriften konnte sichergestellt werden, da9
Hemmnisse im Handel mit den betreffenden Erzeugnissen
beseitigt werden. Sie haben somit zur Schaffung des Bin-
nenmarktes beigetragen und gleichzeitig f�r den Verbrau-
cher ein hohes Gesundheitsschutzniveau gew*hrleistet.

(6) Diese spezifischen Vorschriften sind Gegenstand zahlrei-
cher Richtlinien und insbesondere der

� Richtlinie 64/433/EWG des Rates vom 26. Juni 1964
�ber die gesundheitlichen Bedingungen f�r die Gewin-
nung und das Inverkehrbringen von frischem
Fleisch (1), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie
95/23/EG (2),

� Richtlinie 71/118/EWG des Rates vom 15. Februar
1971 zur Regelung gesundheitlicher Fragen bei der
Gewinnung und dem Inverkehrbringen von frischem
Gefl�gelfleisch (3), zuletzt ge*ndert durch die Richt-
linie 97/79/EG (4),

� Richtlinie 77/96/EG des Rates vom 21. Dezember
1976 �ber die Untersuchung von frischem Schweine-
fleisch auf Trichinen bei der Einfuhr aus Drittl*n-
dern (5), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie
94/59/EG (6),

� Richtlinie 77/99/EWG des Rates vom 21. Dezember
1976 zur Regelung gesundheitlicher Fragen bei der
Herstellung und dem Inverkehrbringen von Fleisch-
erzeugnissen und einigen anderen Erzeugnissen tieri-
schen Ursprungs (7), zuletzt ge*ndert durch die Richt-
linie 97/76/EG (8),

� Richtlinie 89/437/EWG des Rates vom 20. Juni 1989
zur Regelung hygienischer und gesundheitlicher Fra-
gen bei der Herstellung und Vermarktung von Eipro-
dukten (9), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie
96/23/EG,

� Richtlinie 91/492/EWG des Rates vom 15. Juli 1991
zur Festlegung von Hygienevorschriften f�r die Erzeu-
gung und Vermarktung lebender Muscheln (10), zuletzt
ge*ndert durch die Richtlinie 97/79/EG,

� Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. Juli 1991
zur Festlegung von Hygienevorschriften f�r die Erzeu-
gung und die Vermarktung von Fischereierzeugnis-
sen (11), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie
97/79/EG,

� Richtlinie 91/495/EWG des Rates vom 27. November
1990 zur Regelung der gesundheitlichen und tierseu-
chenrechtlichen Fragen bei der Herstellung und Ver-
marktung von Kaninchenfleisch und Fleisch von
Zuchtwild (12), zuletzt ge*ndert durch die Akte �ber
den Beitritt Fsterreichs, Finnlands und Schwedens,
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� Richtlinie 92/45/EWG des Rates vom 16. Juni 1992
zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchen-
rechtlichen Fragen beim Erlegen von Wild und bei
der Vermarktung von Wildfleisch (1), zuletzt ge*ndert
durch die Richtlinie 97/79/EG,

� Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 16. Juni 1992
mit Hygienevorschriften f�r die Herstellung und Ver-
marktung von Rohmilch, w*rmebehandelter Milch
und Erzeugnissen auf Milchbasis (2), zuletzt ge*ndert
durch die Richtlinie 96/23/EG,

� Richtlinie 92/48/EWG des Rates vom 16. Juni 1992
zur Festlegung eines Mindeststandards an Hygienevor-
schriften f�r die Behandlung der F*nge an Bord be-
stimmter Fischereifahrzeuge gem*9 Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe a) Ziffer i) der Richtlinie 91/493/EWG (3),

� Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17. Dezember
1992 �ber die tierseuchenrechtlichen und gesundheit-
lichen Bedingungen f�r den Handel mit Erzeugnissen
tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie f�r
ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbez�g-
lich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen
nach Anhang A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG
und � in bezug auf Krankheitserreger � der Richt-
linie 90/425/EWG unterliegen (4), zuletzt ge*ndert
durch die Richtlinie 97/79/EG,

� Richtlinie 94/65/EG des Rates vom 14. Dezember
1994 zur Festlegung von Vorschriften f�r die Herstel-
lung und das Inverkehrbringen von Hackfleisch/Fa-
schiertem und Fleischzubereitungen (5).

(7) Zum Schutz der Verbrauchergesundheit enthalten diese
Richtlinien gemeinsame Grundregeln betreffend die Pflich-
ten der Hersteller von Erzeugnissen tierischen Ursprungs,
die Verpflichtungen der zust*ndigen Beh?rden, die tech-
nischen Anforderungen an Struktur und Betrieb der mit
Erzeugnissen tierischen Ursprungs arbeitenden Unterneh-
men, die von diesen Unternehmen einzuhaltenden Hygie-
nenormen, die Verfahren f�r die Unternehmenszulassung,
die Lager- und Transportbedingungen, die Genu9tauglich-
keitskennzeichnung der Erzeugnisse usw.

(8) Viele dieser Grundregeln entsprechen den Grundregeln
der Verordnung . . ./. . ./EG (�ber Lebensmittelhygiene),
die allen Lebensmitteln gemeinsam sind.

(9) Diese gemeinsame Grundlage macht es m?glich, die vor-
genannten Richtlinien zu vereinfachen.

(10) Die darin enthaltenen spezifischen Vorschriften lassen sich
durch Beseitigung etwaiger Widerspr�chlichkeiten, die
zum Zeitpunkt ihrer Annahme aufgetreten sind, noch
weiter vereinfachen.

(11) Aufgrund der Einf�hrung des HACCP-Systems m�ssen Be-
treiber von Lebensmittelunternehmen Methoden ent-
wickeln, nach denen sich biologische, chemische oder
physikalische Gefahren f�r den Verbraucher unter Kon-
trolle bringen, reduzieren oder ausschalten lassen.

(12) Diese Argumente sind der Anla9 f�r die vollst*ndige Neu-
fassung der spezifischen Hygienevorschriften, auch im In-
teresse einer gr?9eren Transparenz.

(13) Hauptziel der Neufassung der allgemeinen und spezi-
fischen Hygienevorschriften ist es, durch Gew*hr der ge-
sundheitlichen Unbedenklichkeit von Lebensmitteln ein
hohes Verbraucherschutzniveau zu gew*hrleisten.

(14) Daher ist es angezeigt, detaillierte Hygienevorschriften f�r
Erzeugnisse tierischen Ursprungs beizubehalten und, so-
weit dies zum Verbraucherschutz erforderlich ist, zu ver-
sch*rfen.

(15) Die Bereiche Prim*rproduktion, Tiertransport, Schlach-
tung und Verarbeitung bis einschlie9lich Einzelhandel
sind als interdependente Sektoren anzusehen, in denen
Tiergesundheit, Tierschutz und Verbrauchergesundheit
eng miteinander verflochten sind.

(16) Eine angemessene Kommunikation zwischen den verschie-
denen Interessengruppen des Lebensmittelsektors ist daher
unerl*9lich.

(17) Nach den entsprechenden Verfahren der Verordnung
. . ./. . ./EG (�ber Lebensmittelhygiene) k?nnen mikrobiolo-
gische Kriterien, Ziele und/oder Leistungsnormen fest-
gelegt werden. Bis neue mikrobiologische Kriterien vorlie-
gen, gelten weiterhin die Kriterien der genannten Richt-
linien.

(18) F�r Unternehmen mit begrenzter Produktionskapazit*t f�r
Lebensmittel tierischen Ursprungs, die besonderen Zw*n-
gen unterliegen oder nur lokale M*rkte beliefern, m�ssen
den Mitgliedstaaten die erforderlichen Instrumente an die
Hand gegeben werden, damit sie f�r diese Unternehmen
unter der Voraussetzung, da9 das allgemeine Ziel der Le-
bensmittelsicherheit dadurch nicht in Frage gestellt wird,
und unter Ber�cksichtigung der Tatsache, da9 der lokale
Markt in bestimmten F*llen �ber die nationalen Grenzen
hinausgeht, spezifische Hygienevorschriften festlegen k?n-
nen.

(19) Aus Drittl*ndern eingef�hrte Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs mu9 zumindest dieselben oder gleichwertige Hy-
gienenormen erf�llen, wie sie f�r Gemeinschaftserzeug-
nisse gelten, und es ist angezeigt, einheitliche Verfahren
f�r die Erreichung dieses Ziels festzulegen.

(20) Mit der Neufassung des Hygienerechts werden geltende
Hygienevorschriften �berfl�ssig. Ihre Aufhebung erfolgt
mit der Richtlinie . . ./. . ./EG des Rates zur Aufhebung
bestimmter Richtlinien �ber Lebensmittelhygiene und
mit Hygienevorschriften f�r das Herstellen und Inverkehr-
bringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs und zur ˜nderung der Richtlinien 89/662/EWG
und 91/67/EWG.
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(21) Die unter diese Verordnung fallenden Erzeugnisse sind in
Anhang I des Vertrags aufgef�hrt.

(22) Vorschriften der Gemeinschaft �ber Lebensmittelhygiene
m�ssen wissenschaftlich fundiert sein. Zu diesem Zweck
sind erforderlichenfalls die mit dem Beschlu9
97/579/EG (1) der Kommission vom 23. Juli 1997 einge-
setzten Wissenschaftlichen Aussch�sse f�r Verbraucher-
gesundheit und Lebensmittelsicherheit und der mit dem
Beschlu9 97/404/EG (2) der Kommission vom 10. Juni
1997 eingesetzte Wissenschaftliche Lenkungsausschu9 zu
konsultieren.

(23) Um dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt Rech-
nung zu tragen, sollte ein Verfahren f�r den Erla9 be-
stimmter Vorschriften festgelegt werden, die in dieser Ver-
ordnung vorgesehen sind. Gleicherma9en sollte erforder-
lichenfalls ein Verfahren verf�gbar sein, das gew*hrleistet,
da9 das angestrebte Gesundheitsschutzniveau reibungslos
erreicht wird.

(24) Da es sich bei den zur Durchf�hrung dieser Verordnung
erforderlichen Ma9nahmen um Ma9nahmen allgemeiner
Tragweite im Sinne des Artikels 2 des Beschlusses
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalit*ten f�r die Aus�bung der der Kommission
�bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (3) handelt, sollten
sie nach dem Regelungsverfahren des Artikels 5 dieses
Beschlusses erlassen werden �

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung enth*lt spezifische Hygienevorschriften f�r
Lebensmittel tierischen Ursprungs.

Artikel 2

Definitionen

Zum Zwecke dieser Verordnung gelten die Definitionen der
Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . (�ber Lebensmittelhygiene). Zu-
s*tzlich gelten die Definitionen gem*9 Anhang I dieser Verord-
nung.

Artikel 3

Allgemeine Verpflichtung

Gber die Vorschriften gem*9 der Verordnung . . ./. . ./EG (�ber
Lebensmittelhygiene) hinaus tragen Betreiber von Lebensmittel-
unternehmen daf�r Sorge, da9 Lebensmittel tierischen Ur-
sprungs gem*9 Anhang II dieser Verordnung hergestellt und
vermarktet werden.

Artikel 4

Einfuhr aus Drittl�ndern

Aus Drittl*ndern eingef�hrte Lebensmittel tierischen Ursprungs
erf�llen die Anforderungen gem*9 Anhang III dieser Verord-
nung.

Artikel 5

˜nderung der Anh�nge und Durchf�hrungsma)nahmen

Nach dem Verfahren des Artikels 6 k?nnen

1. die Vorschriften der Anh*nge dieser Verordnung aufgeho-
ben, ge*ndert, angepa9t oder erg*nzt werden, um der Erar-
beitung von Leitlinien f�r eine gute Verfahrenspraxis, der
Durchf�hrung von Programmen f�r Lebensmittelsicherheit,
die von Unternehmensbetreibern selbst erstellt werden,
neuen Risikobewertungen und etwaigen Zielen und/oder
Leistungsnormen f�r die Sicherheit von Lebensmitteln Rech-
nung zu tragen;

2. Durchf�hrungsma9nahmen erlassen werden, um die einheit-
liche Anwendung der Vorschriften der Anh*nge zu gew*hr-
leisten.

Artikel 6

Verfahren des St�ndigen Ausschusses

(1) Die Kommission wird von dem mit Beschlu9
68/361/EWG (4) des Rates eingesetzten St*ndigen Veterin*raus-
schu9 unterst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt gem*9
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG
das Regelungsverfahren gem*9 Artikel 5 dieses Beschlusses.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 7

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Ver?ffentlichung im Amts-
blatt der Europ+ischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

DEC 365 E/60 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften 19.12.2000

(1) ABI. L 237 vom 28.8.1997, S. 18.
(2) ABI. L 169 vom 27.6.1997, S. 85.
(3) ABI. L 184 vom 17.7.1999, S. 23. (4) ABl. L 225 vom 18.10.1968, S. 23.



ANHANG I

DEFINITIONEN

1. Fleisch

1.1 Fleisch: alle genu9tauglichen Teile von Tieren;

1.1.1 Huftierfleisch: Fleisch von Haustieren der Gattungen Rind (einschlie9lich Bubalus und Bison), Schwein, Schaf, Ziege
sowie von als Haustiere gehaltenen Einhufern;

1.1.2 Gefl5gelfleisch: Fleisch von in Farmgefl�gel, einschlie9lich Tiere, die zwar nicht als Haustiere gelten, jedoch wie
Haustiere in Gefl�gelfarmen gehalten werden (Farmfederwild);

1.1.3 Fleisch von Hasentieren: Fleisch von Kaninchen, Hasen und Nagetieren, die zum Genu9 f�r Menschen in Farmen
gehalten werden;

1.1.4 Fleisch von freilebendem Wild: Fleisch von

� jagdbaren freilebenden Lands*ugetieren (Haarwild), einschlie9lich S*ugetieren, die in einem geschlossenen
Gehege unter *hnlichen Bedingungen leben wie freilebendes Wild;

� jagdbaren Vogelarten (Federwild);

1.1.5 Farmwildfleisch: Fleisch von in Wildfarmen gehaltenem paarhufigem Wild (einschlie9lich Schalenwild) und in
Wildfarmen gehaltenen Laufv?geln;

1.2 Hochwild: freilebende S*ugetiere der Ordnung Paarhufer, Unpaarhufer und Beuteltiere sowie andere S*ugetierarten,
die nach nationalen Jagdgesetzen als Hochwild klassifiziert sind;

1.3 Niederwild: freilebende Vogelarten (Federwild) und freilebende S*ugetiere (Haarwild), die nicht als Hochwild klas-
sifiziert sind;

1.4 Schlachtk9rper (von als Haustieren gehaltenen Huftieren): der ganze K?rper eines geschlachteten Huftiers nach dem
Entbluten, Ausweiden und Abtrennen der Gliedma9en in H?he des Karpal- und Tarsalgelenks, des Kopfes, des
Schwanzes und gegebenenfalls des Euters und � bei Rindern, Schafen, Ziegen und Einhufern � nach dem
Enth*uten;

1.5 Gefl5gelschlachtk9rper: der ganze K?rper eines Vogels nach dem Entbluten, Rupfen und Ausnehmen; das Entfernen
von Herz, Leber, Lunge, Magen, Kropf und Nieren sowie das Abtrennen der St*nder in H?he des Tarsalgelenks
und das Abtrennen von Kopf, Speise- und Luftr?hre sind fakultativ;

1.6 New-York-dressed-Gefl5gel: zeitlich verz?gert ausgeweidete Gefl�gelschlachtk?rper;

1.7 frisches Fleisch: Fleisch, einschlie9lich vakuumverpacktes oder in kontrollierter Atmosph*re umh�lltes Fleisch, das
zur Haltbarmachung ausschlie9lich gek�hlt, gefroren oder schnellgefroren wurde;

1.8 Innereien: anderes als frisches Schlachtk?rperfleisch, auch wenn noch ein nat�rlicher Verbund zum Schlachtk?rper
besteht;

1.9 Eingeweide: Organe der Brust-, Bauch- und Beckenh?hle sowie Luft- und Speiser?hre und � bei Gefl�gel � der
Kropf;

1.10 Schlachthof: Betrieb zum Schlachten von Tieren, deren Fleisch zum Genu9 f�r Menschen verkauft werden soll,
einschlie9lich aller angegliederten R*umlichkeiten, in denen die Tiere bis zur Schlachtung untergebracht werden;

1.11 Zerlegungsbetrieb: Betrieb zum Entbeinen und/oder Zerlegen von Schlachtk?rpern, Schlachtk?rperteilen und ande-
ren genie9baren Teilen von Tieren, einschlie9lich Verkaufsstellen angegliederte Zerlegungsr*ume, in denen Fleisch
zur Abgabe an den Verbraucher oder zur Belieferung anderer Verkaufsstellen entbeint und/oder zerlegt wird;

1.12 Wildkammer: Betrieb, in dem erlegtes Wild bis zur Bef?rderung zu einem Wildverarbeitungsbetrieb gesammelt und
verwahrt wird;

1.13 Wildverarbeitungsbetrieb: Betrieb, in dem erlegtes Wild enth*utet und das Wildbret weiter behandelt wird;

1.14 Hackfleisch: Fleisch, das durch Hacken zerkleinert oder durch den Fleischwolf gedreht wurde;

1.15 Separatorenfleisch: Erzeugnis, das durch maschinelle Abl?sung des nach dem Entbeinen noch am Knochen anhaf-
tenden Fleisches so gewonnen wird, da9 die Zellstruktur des Fleisches zerst?rt wird;

1.16 Fleischzubereitungen: frisches Fleisch, einschlie9lich Hackfleisch, dem Lebensmittel, W�rzstoffe oder Zusatzstoffe
zugegeben wurden oder das einer Behandlung unterzogen wurde, die keine Ver*nderung der inneren Zellstruktur
des Fleisches bewirkt, so da9 die Merkmale des frischen Fleisches erhalten bleiben.
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2. Lebende Muscheln

2.1 Muscheln: Lammelibranchia, die sich durch Ausfiltern von Kleinlebewesen aus dem Wasser ern*hren, sowie im
weiteren Sinne Stachelh*uter, Manteltiere und Meeresschnecken;

2.2 marine Biotoxine: giftige Stoffe, die von Muscheln, die sich von toxinhaltigem Plankton ern*hren, gespeichert
werden;

2.3 H+lterung: die Lagerung lebender Muscheln aus Klasse A-Gebieten in Becken oder sonstigen mit sauberem Meer-
wasser gef�llten Anlagen oder an nat�rlichen Pl*tzen, um Sand, Schlick oder Schleim zu entfernen und die
organoleptischen Eigenschaften zu verbessern;

2.4 Erzeuger: jede nat�rliche oder juristische Person, die lebende Muscheln an einem Ernteplatz sammelt, um sie zu
bearbeiten oder in den Verkehr zu bringen;

2.5 Erzeugungsgebiet: Meeres-, M�ndungs- oder Lagunengebiet mit nat�rlichen Muschelb*nken oder zur Muschelzucht
verwendeten Pl*tzen, an denen lebende Muscheln geerntet werden;

2.6 Umsetzgebiet: von der zust*ndigen Beh?rde zugelassenes Meeres-, M�ndungs- oder Lagunengebiet, das durch Bojen,
Pf*hle oder sonstige feste Vorrichtungen deutlich abgegrenzt und markiert ist und ausschlie9lich f�r die nat�rliche
Reinigung lebender Muscheln bestimmt ist;

2.7 Versandzentrum: eine zugelassene Anlage an Land oder im Wasser f�r die Annahme, die H*lterung, das Sp�len, das
S*ubern, die Gr?9ensortierung und das Verpacken von genu9tauglichen lebenden Muscheln;

2.8 Reinigungszentrum: ein zugelassener Betrieb mit Becken, die mit sauberem Meerwasser gespeist werden und in
denen lebende Muscheln so lange gehalten werden, bis sie Mikroorganismen ausscheiden und somit genu9tauglich
werden;

2.9 Umsetzen: Vorgang, bei dem lebende Muscheln w*hrend des f�r die Ausscheidung von Mikroorganismen notwen-
digen Zeitraums unter Gberwachung der zust*ndigen Beh?rde in zugelassene Meeres-, Lagunen- oder M�ndungs-
gebiete verlagert werden. Nicht unter diesen Begriff f*llt der besondere Vorgang des Aussetzens von Muscheln in
geeigneteren Gebieten zu Mastzwecken;

2.10 F+kalcoliforme: fakultativ aerobe, gramnegative, nicht sporenbildende, Cytochromoxydase-negative St*bchenbakte-
rien, die Milchzucker in Gegenwart von Gallensalzen oder anderen oberfl*chenaktiven Substanzen mit *hnlich
wachstumshemmenden Eigenschaften unter Gasbildung bei 44 KC – 0,2 KC innerhalb von 24 Stunden verg*ren
k?nnen;

2.11 E. coli: F*kalcoliforme, die innerhalb von 24 Stunden bei 44 KC – 0,2 KC auch Indol aus Tryptophan bilden;

2.12 sauberes Meerwasser: Meer-, Brack- oder aus S�9wasser hergestellte Salzwasserzubereitungen, in dem keine Mikroor-
ganismen, keine Schadstoffe und/oder toxisches Meeresplankton in Mengen vorhanden sind, die die hygienische
Beschaffenheit von Muscheln und Fischereierzeugnissen nachhaltig beeintr*chtigen k?nnten.

3. Fischereierzeugnisse

3.1 Fischereierzeugnisse: alle Meeres- oder S�9wassertiere, freilebend oder aus Fischfarmen, ausgenommen lebende
Muscheln, Wassers*ugetiere und Fr?sche oder Teile dieser Tiere, einschlie9lich Rogen und Milch;

3.2 Aquakulturerzeugnisse: alle Fischereierzeugnisse, die in Anlagen erzeugt und bis zum Zeitpunkt ihrer Vermarktung
als Lebensmittel dort unter kontrollierten Bedingungen aufgezogen werden. Als Aquakulturerzeugnisse gelten
ferner See- oder S�9wasserfische oder Krebstiere, die als Jungtiere in ihrer nat�rlichen Umgebung gefangen
und anschlie9end gehalten werden, bis sie die handels�bliche Gr?9e erreicht haben. Keine Aquakulturerzeugnisse
sind dagegen in ihrer nat�rlichen Umgebung gefangene und bis zum sp*teren Verkauf gehaltene Fische und
Krebstiere von entsprechender handels�blicher Gr?9e, wenn sie lediglich am Leben gehalten werden und nicht
an Gr?9e oder Gewicht zunehmen sollen;

3.3 Fabrikschiff: Schiff (auch wenn es sich nicht um ein Fischereifahrzeug handelt), auf dem Fischereierzeugnisse einem
oder mehreren der folgenden Arbeitsg*nge unterzogen und anschlie9end umh�llt werden: Filetieren, Zerteilen,
Enth*uten, Zerkleinern oder Verarbeiten. Fischereifahrzeuge, die lediglich Krebs- und Weichtiere an Bord abko-
chen, gelten nicht als Fabrikschiffe;

3.4 Gefrierschiff: Schiff (auch wenn es sich nicht um ein Fischereifahrzeug handelt), auf dem Fischereierzeugnisse �
gegebenenfalls nach vorbereitenden Arbeiten wie Ausbluten, K?pfen, Ausnehmen und Entfernen der Flossen �
eingefroren werden. Erforderlichenfalls werden diese Erzeugnisse anschlie9end umh�llt und/oder verpackt;

3.5 Fischschnitzel: Fischfleisch, das von ausgenommenen ganzen Fischen oder von Gr*ten maschinell gewonnen wird;

3.6 sauberes Meerwasser: siehe Definition gem*9 Nummer 2.12;

3.7 sauberes FluB- bzw. Seewasser: Wasser aus Fl�ssen oder Seen, in denen keine Mikroorganismen oder andere Schad-
stoffe in Mengen vorhanden sind, die die hygienische Beschaffenheit von Fischereierzeugnissen nachhaltig beein-
tr*chtigen k?nnten.
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4. Eier

4.1 Eier: Vogeleier in der Schale, die zum unmittelbaren Verzehr oder zur Herstellung von Eiprodukten geeignet sind,
ausgenommen angeschlagene Eier, bebr�tete Eier und gekochte Eier;

4.2 Fl5ssigei: unbehandelte Eibestandteile nach Entfernen der Schale;

4.3 Eiererzeugerbetrieb: Betrieb zur Erzeugung von Konsumeiern;

4.4 Knickeier: Eier mit verletzter Kalkschale, jedoch intakter Schalenhaut.

5. Milch

5.1 Milch: das Milchdr�sensekret, ohne Kolostrum;

5.2 Rohmilch: Milch, die nicht �ber 40 KC erhitzt wurde. Behandlungen wie Homogenisierung und Standardisierung,
die die Milchqualit*t beeinflussen, sind zul*ssig;

5.3 Milcherzeugerbetrieb: Betrieb mit einer oder mehreren K�hen, Schafen, Ziegen, B�ffelk�hen oder weiblichen Tieren
anderer Arten, die zur Milcherzeugung gehalten werden;

5.4 Molkerei: Betrieb, in dem Milch verarbeitet bzw. bereits verarbeitete Milch weiterverarbeitet wird.

6. Froschschenkel und Schnecken

6.1 Froschschenkel: die hinteren K?rperteile von Fr?schen der Art Rana (Familie der Ranidae), im Querschnitt hinter
den Vordergliedma9en abgetrennt, ausgeweidet und enth*utet;

6.2 Schnecken: Landlungenschnecken der Arten Helix Pomatia LinnØ, Helix Aspersa Muller, Helix Lucorum sowie der
Arten der Familie der Achatschnecken.

7. Verarbeitungserzeugnisse

7.1 Verarbeitungserzeugnisse: Lebensmittel, die als unverarbeitetes Erzeugnis einem Verfahren wie Erhitzen, R*uchern,
Salzen, Reifen, P?keln, Trocknen, Marinieren usw. oder einer Kombination dieser verschiedenen Verfahren unter-
zogen wurden, und/oder eine Kombination dieser Erzeugnisse; Stoffe, die zu ihrer Herstellung erforderlich sind
oder die ihnen besondere Merkmale verleihen, d�rfen zugesetzt werden;

7.2 Fleischerzeugnisse: aus der Behandlung von Fleisch hervorgehende Erzeugnisse;

7.3 verarbeitete Fischprodukte: Fischereierzeugnisse, die einer Behandlung unerzogen wurden;

7.4 Eiprodukte: aus der Behandlung von Eiern oder von verschiedenenen Eibestandteilen oder von Mischungen davon
hervorgehende Erzeugnisse, nach Entfernen von Schale und Schalenhaut. Andere Lebensmittel oder Zusatzstoffe
k?nnen zum Teil zugesetzt werden. Eiprodukte k?nnen fl�ssig, konzentriert, getrocknet, kristallisiert, gefroren,
tiefgefroren oder geronnen sein;

7.5 Milcherzeugnisse: aus der die Behandlung von Rohmilch hervorgehende Erzeugnisse wie w*rmebehandelte Kon-
summilch, Milchpulver, Molke, Butter, K*se, Joghurt (auch mit Zusatz von S*ure, Salz, Gew�rzen oder Fr�chten)
und rekonstituierte Konsummilch;

7.6 ausgelassene tierische Fette: durch Ausschmelzen von Fleisch, einschlie9lich Knochen, gewonnene Fette zum Genu9
f�r Menschen;

7.7 Grieben: die eiwei9haltigen festen R�ckst*nde des Ausschmelzens von Fleisch, die sich nach teilweiser Abscheidung
von Fett und Wasser absetzen;

7.8 Gelatine: nat�rliches, l?sliches Protein, gelierend oder nichtgelierend, das durch die teilweise Hydrolyse von Kol-
lagen aus Knochen, H*uten und Fellen, Sehnen und B*ndern von Tieren (einschlie9lich Fisch und Gefl�gel)
gewonnen wird;

7.9 Bearbeitete M+gen, Blasen und D+rme: M*gen, Blasen und D*rme, die nach ihrer Gewinnung und Reinigung
gesalzen, erhitzt oder getrocknet wurden.

8. Sonstige Definitionen

8.1 zusammengesetzte Erzeugnisse: Lebensmittel, die unverarbeitete Erzeugnisse oder Vearbeitungserzeugnisse tierischen
oder pflanzlichen Ursprungs enthalten;

8.2 Wiederumh5llung: das Entfernen der urspr�nglichen Umh�llung des Erzeugnisses, um sie, nachdem das von seiner
Umh�llung befreite Erzeugnis eventuell rein physikalischen Vorg*ngen wie Schneiden oder Zerteilen unterzogen
wurde, durch eine neue Umh�llung zu ersetzen;

8.3 GroBmarkt: ein aus mehreren separaten Einheiten, die sich gemeinsame Anlagen teilen, bestehendes Lebensmittel-
unternehmen mit R*umlichkeiten, in denen Lebensmittel an andere Lebensmittelunternehmen, jedoch nicht an
den Endverbraucher verkauft werden.
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ANHANG II

SPEZIFISCHE VORSCHRIFTEN

Vorbemerkung

1. Dieser Anhang gilt f�r naturbelassene und verarbeitete Erzeugnisse tierischen Ursprungs. Zusammengesetzte Erzeug-
nisse fallen nicht darunter. Es mu9 jedoch sichergestellt werden, da9 potentielle Gefahren f�r den Verbraucher
aufgrund der Verwendung von Zutaten tierischen Ursprungs identifiziert und unter Kontrolle gebracht und erfor-
derlichfalls ausgeschaltet oder auf ein akzeptables Ma9 reduziert werden.

2. Soweit anderweitig nicht anders geregelt, gelten die Vorschriften dieses Anhangs nicht f�r den Einzelhandel.

3. Soweit Betriebe gem*9 diesem Anhang zugelassen werden m�ssen, gilt folgendes:

a) Jeder zugelassene Betrieb erh*lt eine Zulassungsnummer, die um Codenummern zur Identifizierung der Art von
diesem Betrieb hergestellten Erzeugnisse tierischen Ursprungs erg*nzt wird. Bei Gro9m*rkten kann die Zulas-
sungsnummer um eine zweite Nummer erg*nzt werden, damit auch einzelne oder Gruppen von Verkaufs- oder
Produktionseinheiten der betreffenden Erzeugnisse tierischen Ursprungs identifiziert werden k?nnen;

b) die Mitgliedstaaten f�hren aktuelle Listen der zugelassenen Betriebe und ihrer Zulassungsnummern.

Dar�ber hinaus ist auch f�r Gro9m*rkte eine Zulassung erforderlich, soweit unverarbeitete Erzeugnisse bzw. Ver-
arbeitungserzeugnisse tierischen Ursprungs bearbeitet werden.

4. Soweit dies gem*9 diesem Anhang erforderlich ist, tragen Erzeugnisse tierischen Ursprungs ein ovales Genu9tauglich-
keitskennzeichen, das folgende Anforderungen erf�llt:

a) Es wird w*hrend oder unmittelbar nach der Herstellung des betreffenden Erzeugnisses so angebracht, da9 es nicht
wiederverwendet werden kann;

b) es wird gut lesbar, unverwischbar, leicht zu entziffern und zur Kontrolle durch die zust*ndigen Beh?rden deutlich
sichtbar angebracht;

c) es enth*lt folgende Angaben:

� den Namen des Versandlandes, entweder ausgeschrieben oder in Form folgender Abk�rzung:

A, B, DK, D, EL, E, F, FIN, IRL, I, L, NL, P, S, UK,

� die Zulassungsnummer des Betriebs;

d) es kann je nach Aufmachung der verschiedenen Erzeugnisse tierischen Ursprungs auf das Erzeugnis selbst, seine
Umh�llung bzw. seine Verpackung aufgebracht oder auf das Etikett des Erzeugnisses, der Umh�llung bzw. Ver-
packung aufgedruckt werden. Es kann auch aus einer nicht entfernbaren Plombe aus widerstandsf*higem Material
bestehen.

Bei Erzeugnissen tierischen Ursprungs in Transportbeh*ltern oder Gro9packungen, die f�r eine weitere Behand-
lung, Verarbeitung oder Umh�llung in einem anderen Betrieb bestimmt sind, kann das Genu9tauglichkeitskenn-
zeichen auf die Au9enfl*che des Beh*ltnisses oder der Packung aufgebracht werden. In diesem Falle f�hrt der
Bestimmungsbetrieb Buch �ber Menge, Art, Herkunft und Bestimmung der betreffenden Erzeugnisse;

e) die Genu9tauglichkeitskennzeichnung einzelner Erzeugnisse tierischen Ursprungs, die in einer f�r den Einzelhandel
bestimmten Packeinheit enthalten sind, er�brigt sich, wenn das Genu9tauglichkeitskennzeichen auf der Au9enfl*-
che dieser Packeinheit aufgebracht wird;

f) wird das Genu9tauglichkeitskennzeichen direkt auf das Erzeugnis selbst aufgebracht, so m�ssen die verwendeten
Farbstoffe gem*9 den Gemeinschaftsvorschriften f�r die Verwendung von Farbstoffen in Lebensmitteln zugelassen
sein;

g) soweit Erzeugnisse tierischen Ursprungs in einem anderen Betrieb ausgepackt und anschlie9end wieder eingepackt,
bearbeitet oder weiterverarbeitet werden, m�ssen diese Betriebe zugelassen sein und ihr eigenes Genu9tauglich-
keitskennzeichen aufbringen.

Erzeugnisse, auf die das genannte Genu9tauglichkeitskennzeichen nicht aufgebracht werden darf, werden mit einem
anderen Kennzeichen versehen, mit dem sich die Herkunft der Erzeugnisse ermitteln l*9t. Dieses Kennzeichen mu9
sich von dem ovalen Genu9tauglichkeitskennzeichen deutlich unterscheiden.

5. Jeder Stoff, ausgenommen Trinkwasser, mit dem Erzeugnisse zum Zweck der Gefahrenreduzierung behandelt werden,
und die Bedingungen f�r seine Verwendung m�ssen nach dem Verfahren des Artikels 6 nach Stellungnahme des
zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses genehmigt werden. Die Vorschriften dieser Nummer gelten unbeschadet
der ordnungsgem*9en Anwendung der Vorschriften dieser Verordnung.

6. Erforderlichenfalls kann die zust*ndige Beh?rde Sonderbedingungen gew*hren, um insbesondere tradtionellen Her-
stellungsmethoden Rechnung zu tragen.
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7. Dieser Anhang gilt unbeschadet der einschl*gigen Tiergesundheitsvorschriften und unbeschadet strengerer Vorschrif-
ten, die zur Vorbeugung und Bek*mpfung bestimmter transmissibler spongiformer Enzephalopathien erlassen wur-
den.

A B S C H N I T T I

Fleisch von als Haustiere gehaltenen Huftieren

Tiere bzw. Partien von Tieren, die zum Schlachthof gesendet werden, sind so zu kennzeichnen, da9 ihr Herkunftsbetrieb
identifiziert werden kann.

Die Tiere d�rfen nicht aus einem aus tierseuchenrechtlichen Gr�nden gesperrten Betrieb oder Gebiet stammen, es sei
denn, es liegt eine entsprechende Genehmigung der zust*ndigen Beh?rde vor.

KAPITEL I

VORSCHRIFTEN F3R SCHLACHTH4FE

F�r Schlachth?fe gilt folgendes:

1. Sie verf�gen �ber ausreichend gro9e und hygienische Stallungen oder, falls die klimatischen Bedingungen es erlauben,
Wartebuchten zur Unterbringung der Schlachttiere. Es sind Anlagen zum Tr*nken und erforderlichenfalls zum F�ttern
der Tiere vorhanden. Die Abwasserableitung darf die Sicherheit von Lebensmitteln nicht gef*hrden.

Soweit die zust*ndige Beh?rde dies f�r erforderlich h*lt, verf�gen sie ferner �ber getrennte, abschlie9bare R*ume
oder, falls die klimatischen Bedingungen es erlauben, �ber Buchten mit separater Abwasserableitung zur Unterbrin-
gung kranker und krankheitsverd*chtiger Tiere, die so gelegen sind, da9 eine Ansteckung anderer Tiere vermieden
wird.

Die Stallungen sollen so gro9 sein, da9 die Tiere artgerecht untergebracht werden k?nnen. Ihr Layout darf die
Schlachttieruntersuchung und die Identifizierung von Tieren bzw. Tiergruppen nicht behindern.

2. Sie verf�gen �ber einen Schlachtraum und ggf. �ber gen�gend andere R*ume f�r mit der Schlachtung zusammen-
h*ngende andere Arbeiten, die so gebaut sind, da9 eine Kontamination des erschlachteten Fleisches vermieden wird.
Insbesondere ist folgendes gew*hrleistet:

a) ein separater Bet*ubungs- und Entblutungsbereich;

b) im Schweineschlachthof: ein von der Schlachtlinie separater Bereich zum Br�hen, Entborsten, Abschaben und
Sengen der Schlachtk?rper;

c) Installationen, die gew*hrleisten, da9 das Fleisch nicht mit B?den, W*nden oder Ausr�stungen in Ber�hrung
kommt;

d) Schlachtlinien, die so konzipiert sind, da9 der Schlachtprozess kontinuierlich abl*uft und Kreuzkontaminationen
zwischen den verschiedenen Arbeitsbereichen der Schachtlinie vermieden werden;

Werden in ein und derselben Schlachtanlage verschiedene Schlachtlinien betrieben, so mu9 eine angemessene
Trennung dieser Schlachtlinien gew*hrleistet werden, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden;

e) eine Abgrenzung der folgenden Arbeitsbereiche vom Bereich der Fleischgewinnung:

� Leeren von M*gen und D*rmen; bei nicht voll ausgelasteten Schlachth?fen kann die zust*ndige Beh?rde
genehmigen, da9 M*gen und D*rme zu Zeiten, in denen nicht geschlachtet wird, im Schlachtraum geleert
werden;

� Weiterbearbeiten von M*gen und D*rmen, soweit dies im Schlachthof geschieht;

� Bearbeiten und Waschen anderer Innereien; K?pfe sind in angemessener Entfernung von Fleisch und Innereien
zu enth*uten, soweit dies im Schlachthof geschieht und nicht bereits an der Schlachtlinie stattfindet;

f) ein separater Raum zum Verpacken von Innereien, soweit dies im Schlachthof geschieht;

g) ein angemessener und ausreichend gesch�tzter Bereich f�r den Fleischversand.

3. Sie verf�gen �ber Sterilisationsvorrichtungen f�r Arbeitsger*te mit einer Wassertemperatur von mindestens 82 KC
oder ein *quivalentes alternatives System.

4. Handwaschvorrichtungen f�r das mit frisch erschlachtetem Fleisch umgehende Personal d�rfen auf keinen Fall hand-
bedienbar sein.

5. Sie verf�gen �ber abschlie9bare R*ume f�r die K�hllagerung von vorl*ufig beschlagnahmtem Fleisch und die
Lagerung von Konfiskaten.
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6. Sie verf�gen �ber einen separaten Ort mit geeigneten Anlagen f�r das Reinigen und Desinfizieren von Tiertrans-
portmitteln. Diese Auflage er�brigt sich, wenn es in Schlachthofn*he entsprechende amtlich zugelassene Anlagen
gibt.

7. Sie verf�gen �ber abschlie9bare R*ume f�r das Schlachten kranker und krankheitsverd*chtiger Tiere. Diese Auflage
er�brigt sich, wenn die Schlachtung in anderen beh?rdlich entsprechend zugelassenen Betrieben oder im Anschlu9
an die normalen Schlachtungen stattfindet. Die R*ume werden vor erneuter Benutzung zur Schlachtung unter
amtlicher Aufsicht gereinigt und desinfiziert.

8. Werden G�lle sowie Magen- oder Darminhalt auf dem Schlachthofgel*nde gelagert, so ist ein spezieller Lagerbereich
oder Lagerplatz vorhanden.

KAPITEL II

VORSCHRIFTEN F3R ZERLEGUNGSBETRIEBE

F�r Zerlegungsbetriebe gilt folgendes:

1. Sie sollen so konzipiert sein, da9 die Zerlegung ununterbrochen vorangeht oder eine zeitliche Trennung zwischen
den verschiedenen Produktionspartien gew*hrleistet ist.

2. Sie verf�gen �ber getrennte R*ume f�r die Lagerung von verpacktem und unverpacktem Fleisch, es sei denn, die
Erzeugnisse werden zu verschiedenen Zeitpunkten gelagert.

3. Sie verf�gen �ber Zerlegungsr*ume, deren Ausr�stung gew*hrleistet, da9 die K�hlkette w*hrend der Zerlegung nicht
unterbrochen wird.

4. Handwaschvorrichtungen f�r das mit unverpacktem Fleisch umgehende Personal d�rfen auf keinen Fall handbedien-
bar sein.

5. Sie verf�gen �ber Sterilisationsvorrichtungen f�r Arbeitsger*te mit einer Wassertemperatur von mindestens 82 KC
oder ein *quivalentes alternatives System.

KAPITEL III

SCHLACHTHYGIENE

1. Nach ihrer Anlieferung im Schlachthof sollten die Tiere so bald wie m?glich geschlachtet werden. Soweit dies aus
Tierschutzgr�nden erforderlich ist, wird den Tieren vor der Schlachtung eine gewisse Ruhezeit einger*umt. In die
Schlachtanlage d�rfen nur lebende Schlachttiere verbracht werden, ausgenommen au9erhalb des Schlachthofs not-
geschlachtete Tiere, im Haltungsbetrieb geschlachtetes Zuchtwild und Jagdwild.

Tiere, die w*hrend des Transports oder in den Wartestallungen verendet sind, d�rfen nicht zum Genu9 f�r
Menschen geschlachtet werden.

2. Die Tiere m�ssen so sauber sein, da9 das Risiko einer Kontamination des Fleisches w*hrend der Schlachtung so
gering wie m?glich ist.

3. Vor der Schlachtung m�ssen die Tiere der zust*ndigen Beh?rde zur Schlachttieruntersuchung gestellt werden.
Schlachthofbetreiber halten sich dabei an die Weisungen der zust*ndigen Beh?rde, damit diese Untersuchung unter
bestm?glichen Bedingungen ablaufen kann.

4. Schlachttiere, die in die Schlachthalle verbracht werden, m�ssen unverz�glich geschlachtet werden.

5. Das Bet*uben, Entbluten, Enth*uten und Ausschlachten sind ohne Verz?gerung so vorzunehmen, da9 jede Kon-
tamination des Fleisches vermieden wird. Dabei ist insbesondere zu gew*hrleisten, da9

� Luft- und Speiser?hre beim Entbluten nicht verletzt werden, ausgenommen bei der rituellen Schlachtung;

� die Au9enhaut w*hrend des Enth*utens nicht mit dem Schlachtk?rper in Ber�hrung kommt und die mit der
Au9enseite der H*ute und Felle in Ber�hrung kommenden Arbeitskr*fte und Ger*te auf keinen Fall das Fleisch
ber�hren;

� Vorkehrungen getroffen werden, um das Auslaufen von Magen- und Darminhalt w*hrend des Ausweidens zu
verh�ten, und da9 das Ausweiden nach dem Bet*uben m?glichst schnell erfolgt;

� der Schlachtk?rper beim Entfernen des Euters nicht mit Milch verunreinigt wird.

6. Der Schlachtk?rper mu9 vollst*ndig enth*utet werden. Das Enth*uten des Kopfes er�brigt sich jedoch

� bei K*lbern und Schafen, sofern die K?pfe so behandelt werden, da9 jede Kontamination des Fleisches ver-
mieden wird;
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� wenn die K?pfe, einschlie9lich Zunge und Gehirn, nicht zum Genu9 f�r Menschen bestimmt sind.

Werden Schweine nicht enth*utet, so sind sie unverz�glich zu entborsten. Das Risiko einer Kontamination des
Fleisches mit Br�hwasser mu9 so gering wie m?glich gehalten werden. Es d�rfen nur zugelassene Br�hf?rderer
verwendet werden, vorausgesetzt, die Schlachtk?rper werden anschlie9end gr�ndlich mit Trinkwasser abgesp�lt.

7. Die Schlachtk?rper d�rfen nicht sichtbar mit Kot kontaminiert sein. Jede sichtbare Verunreinigung ist wegzuschnei-
den.

8. Schlachtk?rper und Innereien d�rfen nicht mit B?den, W*nden oder Arbeitsb�hnen in Ber�hrung kommen.

9. Die Schlachtk?rper m�ssen der zust*ndigen Beh?rde zur Fleischuntersuchung gestellt werden. Schlachthofbetreiber
halten sich an die Weisungen der zust*ndigen Beh?rde, damit diese Untersuchung unter bestm?glichen Bedingungen
ablaufen kann.

Alle K?rperteile, die vor der Fleischuntersuchung aus dem Schlachtk?rper entfernt wurden, m�ssen identifizierbar
bleiben, d. h. sie m�ssen dem betreffenden Schlachtk?rper zugeordnet werden k?nnen. Der Penis kann jedoch,
sofern er keine pathologischen Ver*nderungen oder Verletzungen aufweist, sofort beseitigt werden.

Beide Nieren sind vom Nierenfett zu befreien und aus der Nierenkapsel zu l?sen.

Werden Blut oder Innereien verschiedener Tiere vor Abschlu9 der Fleischuntersuchung in einem einzigen Beh*ltnis
gesammelt, so ist der gesamte Inhalt f�r genu9untauglich zu erkl*ren, wenn auch nur ein einziger dieser Tierk?rper
f�r genu9untauglich erkl*rt wurde.

Schlachtk?rper und Innereien d�rfen einander nicht ber�hren, so lange die Fleischuntersuchung nicht abgeschlossen
ist.

10. Im Anschlu9 an die Fleischuntersuchung

� sind bei weniger als sechs Wochen alten Rindern und bei Schweinen die Tonsillen hygienisch zu entfernen:

� sind f�r genu9untauglich erkl*rte Tierk?rperteile sofort aus dem reinen Bereich des Schlachthofs zu entfernen;

� ist daf�r Sorge zu tragen, da9 vorl*ufig beschlagnahmtes oder f�r genu9untauglich erkl*rtes Fleisch sowie
ungenie9bare Nebenprodukte der Schlachtung nicht mit genu9tauglichem Fleisch in Ber�hrung kommen;

� sind Baucheingeweide oder Baucheingeweideteile, die nicht vor der Fleischuntersuchung aus dem Schlachtk?rper
gel?st wurden, ausgenommen Nieren oder anderweitig genannte K?rperteile, so bald wie m?glich vollst*ndig zu
entfernen.

11. Nach abgeschlossener Schlachtung und Fleischuntersuchung ist das erschlachtete Fleisch gem*9 Kapitel IX dieses
Abschnitts zu lagern.

12. Soweit ein Schlachtbetrieb zur Schlachtung verschiedener Tierarten oder zur Behandlung von Schlachtk?rpern von
Zucht- und Jagdwild zugelassen ist, ist durch geeignete Vorkehrungen daf�r Sorge zu tragen, da9 Kreuzkontami-
nationen vermieden werden, indem die Bearbeitung der verschiedenen Tierarten entweder zeitlich oder r*umlich
getrennt erfolgt. Es m�ssen separate R*umlichkeiten f�r die Annahme und Lagerung von Schlachtk?rpern von im
Haltungsbetrieb geschlachtetem Zuchtwild und von Jagdwildk?rpern vorhanden sein.

KAPITEL IV

ZERLEGUNGS- UND ENTBEINUNGSHYGIENE

1. Schlachtk?rper von als Haustieren gehaltenen Huftieren k?nnen in zugelassenen Schlachth?fen in H*lften, und
Schlachtk?rperh*lften k?nnen in Viertel bzw. ein Maximum von drei Teilen zerlegt werden. Das weitere Zerlegen
und Entbeinen mu9 in einem Zerlegungsbetrieb stattfinden.

2. Das Fleisch mu9 so bearbeitet werden, da9 die Vermehrung pathogener Mikroorganismen bzw. die Bildung von
Toxinen oder anderer pathogener Stoffe verhindert wird. Insbesondere gilt folgendes:

a) Zum Zerlegen bestimmtes Fleisch darf nur je nach Bedarf nach und nach in die Arbeitsr*ume verbracht werden;

b) beim Zerlegen, Entbeinen, Zerschneiden in Scheiben oder W�rfel, Umh�llen und Verpacken darf die K�hlkette auf
keinen Fall unterbrochen werden.

Soweit Fleisch vor Erreichen der Lager- und Transporttemperatur gem*9 Kapitel IX dieses Abschnitts entbeint und
zerlegt wird, ist es entweder unverz�glich und auf direktem Wege vom Schlachtbetrieb in den Zerlegungsraum zu
verbringen oder zun*chst im K�hlraum auf die gew�nschte Temperatur abzuk�hlen. Nach abgeschlossener Zer-
legung und ggf. Verpackung sind Fleisch auf 7 KC und Innereien auf 3 KC abzuk�hlen;

c) soweit Betriebe zum Zerlegen von Fleisch verschiedener Tierarten zugelassen sind, ist durch geeignete Vorkeh-
rungen daf�r Sorge zu tragen, da9 Kreuzkontaminationen vermieden werden, indem die Bearbeitung der ver-
schiedenen Tierarten entweder zeitlich oder r*umlich getrennt erfolgt.
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KAPITEL V

SONDERREGELUNGEN

Die Mitgliedstaaten k?nnen die Vorschriften der Kapitel I und II anpassen, um den besonderen Erfordernissen von
Unternehmen in Regionen Rechnung zu tragen, die aufgrund ihrer geographischen Lage oder aufgrund von Versor-
gungsschwierigkeiten benachteiligt sind oder die nur lokale M*rkte beliefern. Die Hygiene darf jedoch in keinem Fall in
Frage gestellt werden. Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission �ber die Einzelheiten derartiger Sonderregelungen in
Kenntnis.

Als lokale M*rkte beliefernde Unternehmen gelten Schlachth?fe und Zerlegungsbetriebe, die das von ihnen produzierte
ihr Fleisch in der n*heren Umgebung des Unternehmenssitzes vermarkten.

KAPITEL VI

NOTSCHLACHTUNG

1. Fleisch von Tieren, die aufgrund schwerer physiologischer oder funktioneller St?rungen notgeschlachtet wurden, wird
nicht zum Verzehr freigegeben.

2. Fleisch von Tieren, die infolge eines Unfalls au9erhalb des Schlachthofs notgeschlachtet wurden, wird zum Verzehr
auf dem lokalen Markt nur freigegeben, wenn folgende Anforderungen erf�llt sind:

� Das Tier wurde vor der Notschlachtung von einem Tierarzt untersucht. Es kann jedoch aus Tierschutzgr�nden
auch vor der tier*rztlichen Untersuchung notgeschlachtet werden;

� das Tier wurde nach der Bet*ubung get?tet, entblutet und gegebenenfalls an Ort und Stelle ausgeweidet; der
Tierarzt kann in Sonderf*llen veranlassen, da9 das Tier erschossen wird;

� das get?tete und entblutete Tier mu9 nach der Notschlachtung unter hygienisch einwandfreien Bedingungen so
schnell wie m?glich zu einem entsprechend zugelassenen Schlachthof bef?rdert werden. Kann der Tierk?rper
nicht innerhalb einer Stunde zu einem derartigen Schlachthof verbracht werden, so mu9 es in einem Beh*lter
oder einem Transportmittel bef?rdert werden, in dem eine Innentemperatur zwischen 0 und 4 KC gew*hrleistet
ist, und anschlie9end so schnell wie m?glich ausgeweidet werden. Ist die Zeitspanne zwischen dem T?ten und
Ausweiden zu gro9, so kann der amtliche Tierarzt veranlassen, da9 im Rahmen der Fleischuntersuchung eine
Sonderkontrolle durchgef�hrt wird. Erfolgt das Ausweiden an Ort und Stelle, so m�ssen die Baucheingeweide den
Schlachtk?rper bis zum Schlachthof begleiten;

� das notgeschlachtete Tier und gegebenenfalls seine Eingeweide mu9 unter hygienisch einwandfreien Bedingungen
zum Schlachthof bef?rdert werden. Sie sind von einer Bescheinigung des Tierarztes begleitet, der die Notschlach-
tung veranla9t hat, in der das Ergebnis der Schlachttieruntersuchung, der Zeitpunkt der Notschlachtung, jegliche
Behandlung des Tieres und gegebenenfalls die Ergebnisse der Eingeweidebeschau vermerkt sind;

� der Tierk?rper wird ganz oder teilweise f�r genu9tauglich erkl*rt, nachdem er einer eingehenden Fleischunter-
suchung � gegebenenfalls erg*nzt durch eine bakteriologische Untersuchung und eine R�ckstandsuntersuchung
� unterzogen wurde;

� das Fleisch notgeschlachteter Tiere wird nicht mit dem Genu9tauglichkeitskennzeichen, sondern mit einem von
der zust*ndigen Beh?rde zugelassenen anderen Kennzeichen versehen.

3. Fleisch von Tieren, die infolge eines Unfalls in einem Schlachthof notgeschlachtet wurden, kann vermarktet werden,
sofern die Tiere einer Schlachttieruntersuchung unterzogen wurden, sofern au9er L*sionen, die unmittelbar vor der
Schlachtung aufgetreten sind, keine anderen schweren L*sionen festgestellt wurden, und sofern das Fleisch nach einer
eingehenden Fleischuntersuchung f�r insgesamt oder teilweise genu9tauglich erkl*rt wurde.

KAPITEL VII

ZULASSUNG UND EINTRAGUNG VON BETRIEBEN

Schlachth?fe, Zerlegungsbetriebe und K�hlh*user m�ssen von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen werden und erhalten
eine Zulassungsnummer. Betriebe mit geringer Kapazit*t, die ihre Erzeugnisse auf dem lokalen Markt vertreiben,
brauchen jedoch lediglich eingetragen zu werden. Erzeugnisse aus solchen Betrieben werden nicht mit dem Genu9-
tauglichkeitskennzeichen gem*9 Kapitel VIII versehen.

KAPITEL VIII

GENUSSTAUGLICHKEITSKENNZEICHNUNG

1. Fleisch mu9 unter der Verantwortung und Gberwachung eines amtlichen Tierarztes gekennzeichnet werden, der zu
diesem Zweck das Siegel verwahrt, mit dem das Fleisch abzustempeln ist und das tier*rztlichen Hilfskr*ften oder
anderen zust*ndigen Betriebsangestellten zum Zeitpunkt und f�r die Dauer der Kennzeichnung ausgeh*ndigt wird.
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Genu9tauglichkeitskennzeichen d�rfen nicht entfernt werden, es sei denn, das Fleisch wird in einem anderen zu-
gelassenen Betrieb weiterbearbeitet; in diesem Fall wird die urspr�ngliche Kennnummer durch die Nummer dieses
anderen Betriebs ersetzt.

2. Nach abgeschlossener Fleischuntersuchung sind Schlachtk?rper, Schlachtk?rperh*lften, Schlachtk?rperviertel und in
drei Teile zerteilte Schlachtk?rper auf ihrer Au9enseite so mit einem Farb- oder Brandstempel zu kennzeichnen, da9
der Herkunftsschlachthof jederzeit identifiziert werden kann.

3. Lebern sind mit einem Brandstempel zu kennzeichnen, es sei denn, sie werden umh�llt oder verpackt.

4. Bei zerlegtem Fleisch und zerlegten und abgepackten Innereien, die aus einem Zerlegungsbetrieb stammen, ist das
Genu9tauglichkeitskennzeichen auf einem Etikett anzubringen, das auf die Verpackung aufgeklebt wird, oder direkt
auf die Verpackung aufzudrucken. Sind das zerlegte Fleisch bzw. die zerlegten Innereien umh�llt, so kann das Etikett
auch auf der Umh�llung befestigt werden, sofern es beim Fffnen der Umh�llung automatisch zerst?rt wird.

5. Das Genu9tauglichkeitskennzeichen kann einen Verweis auf den amtlichen Tierarzt enthalten, der die Fleischunter-
suchung vorgenommen hat.

KAPITEL IX

LAGERUNG, BEF4RDERUNG UND REIFUNG

1. Au9er im Falle des Warmzerlegens und -entbeinens ist Fleisch nach der Fleischuntersuchung auf eine Kerntemperatur
von mindestens 7 KC im Falle von Fleisch und mindestens 3 KC im Falle von Innereien abzuk�hlen, und zwar nach
einer Abk�hlungskurve, die eine kontinuierliche Temperatursenkung gew*hrleistet. W*hrend der K�hlung mu9 eine
angemessene Bel�ftung gew*hrleistet sein, um die Bildung von Kondenswasser auf der Fleischoberfl*che zu verhin-
dern.

Aus technischen Gr�nden der Fleischreifung kann die zust*ndige Beh?rde hinsichtlich der Bef?rderung von Fleisch zu
Zerlegungsbetrieben oder Metzgereien in unmittelbarer N*he des Schlachthofes fallweise Ausnahmen von dieser
Bestimmung gew*hren, sofern die Bef?rderung nicht l*nger als eine Stunde dauert.

2. Fleisch, das zum Einfrieren bestimmt ist, mu9 unverz�glich eingefroren werden, wobei vor dem Gefrieren erforder-
lichenfalls eine gewisse Stabilisationszeit zu ber�cksichtigen ist.

3. Unverpacktes Fleisch darf nicht im selben Raum gelagert werden wie verpacktes Fleisch, es sei denn, es wird zu
unterschiedlichen Zeiten gelagert.

4. Schlachtk?rper, Schlachtk?rperh*lften, in maximal drei gro9markt�bliche Teile zerteilte Schlachtk?rperh*lften sowie
Schlachtk?rperviertel k?nnen unter Bedingungen, die nach Anh?rung des zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschus-
ses nach dem Verfahren des Artikels 6 festzulegen sind, auch bei h?heren als den unter Nummer 1 genannten
Temperaturen bef?rdert werden.

5. Das Fleisch darf nicht mit dem Boden in Ber�hrung kommen. Fleischbeh*ltnisse d�rfen nicht direkt auf dem Boden
abgestellt werden.

6. Verpacktes Fleisch darf nicht zusammen mit unverpacktem Fleisch bef?rdert werden, es sei denn, im Transportmittel
ist eine r*umliche Trennung gew*hrleistet. M*gen d�rfen nur in gebr�htem oder gereinigtem Zustand bef?rdert
werden, und K?pfe und F�9e nur, wenn sie enth*utet bzw. gebr�ht und enthaart wurden.

KAPITEL X

ZUS˜TZLICHE GARANTIEN

Zum Schutz vor Salmonella-Infektionen gilt f�r Rind-, Kalb- und Schweinefleisch, das zum Versand nach Schweden und
Finnland bestimmt ist, folgendes:

a) Die Fleischsendungen m�ssen im Herkunftsbetrieb einer mikrobiologischen Stichprobenuntersuchung unterzogen
worden sein;

b) bei Rind- und Schweinefleischsendungen, die f�r Betriebe bestimmt sind, in denen eine Pasteurisierung, Sterilisierung
oder eine vergleichbare Behandlung durchgef�hrt wird, er�brigt sich die Untersuchung gem*9 Buchstabe a);

c) die Untersuchung gem*9 Buchstabe a) er�brigt sich bei Fleisch aus einem Betrieb, der unter ein operationelles
Programm f*llt, das von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6 als dem f�r Schweden und Finnland
genehmigten Programm gleichwertig anerkannt wurde.

Die operationellen Programme der Mitgliedstaaten k?nnen von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6
ge*ndert und aktualisiert werden.
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A B S C H N I T T I I

Gefl�gelfleisch

Die Vorschriften dieses Abschnitts Kapitels gelten analog f�r Fleisch von Hasentieren.

F�r Laufv?gel gelten die folgenden Vorschriften f�r Gefl�gel, jedoch mit der zus*tzlichen Auflage, da9 die Unterbringung
aus Hygienegr�nden der Gr?9e der Tiere angepa9t sein mu9.

KAPITEL I

BEF4RDERUNG VON GEFL3GEL ZUM SCHLACHTHOF

1. Bei der Abholung im Haltungsbetrieb und w*hrend der Bef?rderung m�ssen die Tiere umsichtig behandelt werden,
um ihnen unn?tige Leiden zu ersparen. Es d�rfen nur Tiere bef?rdert werden, die weder Krankheitssymptome noch
andere Mangelerscheinungen zeigen. Gegebenenfalls m�ssen Tiere, die Krankheitssymptome zeigen oder aus Herden
stammen, die bekannterma9en mit Krankheitserregern kontaminiert sind, die f�r die Verbrauchergesundheit von
Belang sind, unter Gberwachung der zust*ndigen Beh?rde bef?rdert werden.

2. Die Transportbeh*lter zur Abholung und Bef?rderung lebender Tiere m�ssen vor jeder Wiederverwendung gereinigt
und desinfiziert werden. Transportk*fige f�r die Bef?rderung von Gefl�gel zum Schlachthof m�ssen aus korrosions-
best*ndigem Material sowie leicht zu reinigen und zu desinfizieren sein.

3. Nach ihrer Ankunft im Schlachthof d�rfen die Tiere erst nach einer angemessenen Ruhezeit geschlachtet werden.

KAPITEL II

VORSCHRIFTEN F3R SCHLACHTH4FE

F�r Schlachth?fe gilt folgendes:

1. Sie verf�gen �ber einen Raum oder einen �berdachten Ort f�r die Anlieferung der Tiere und die Schlachttierunter-
suchung.

2. Sie sind so gebaut, da9 jede Kontamination des Fleisches vermieden wird. Insbesondere ist folgendes gew*hrleistet:

� ein Schlachtraum mit gesonderten Arbeitsbereichen zum Bet*uben und Entbluten einerseits und zum Rupfen und
Br�hen andererseits;

� ein Raum f�r das Ausnehmen und weitere Zurichten, der gro9 genug ist, damit das Ausnehmen in einem Bereich
erfolgen kann, der von den anderen Arbeitsbereichen so weit entfernt bzw. durch eine Trennwand von diesen
getrennt ist, da9 eine Kontamination ausgeschlossen ist;

� Schlachtlinien, die so konzipiert sind, da9 der Schlachtvorgang ununterbrochen vorangeht und Kreuzkontami-
nationen zwischen verschiedenen Arbeitsbereichen der Schlachtlinie sowie jegliche Ber�hrung zwischen Schlacht-
k?rpern und W*nden, Ausr�stungen usw. vermieden wird;

� ein geeigneter und ausreichend gesch�tzter Bereich f�r den Fleischversand.

3. Sie verf�gen �ber K�hlanlagen, die dem Produktionsvolumen angemessen sind.

4. Sie verf�gen �ber abschlie9bare R*ume zur K�hllagerung von vorl*ufig beschlagnahmtem Fleisch.

5. Sie verf�gen �ber Sterilisationsvorrichtungen f�r Arbeitsger*te mit einer Wassertemperatur von mindestens 82K oder
ein *quivalentes alternatives System.

6. Handwaschvorrichtungen f�r das mit unverpacktem Fleisch umgehende Personal d�rfen auf keinen Fall handbedien-
bar sein.

7. Sie verf�gen �ber einen separaten Ort mit geeigneten Anlagen f�r das Reinigen und Desinfizieren von Transport-
mitteln und gegebenenfalls Transportbeh*ltern wie Kisten usw. Diese Anlagen sind nur erforderlich, wenn in der
N*he keine amtlich zugelassenen Anlagen gibt.

KAPITEL III

VORSCHRIFTEN F3R ZERLEGUNGSBETRIEBE

F�r Zerlegungsbetriebe gilt folgendes:

1. Sie sind so konzipiert, da9 die Zerlegung ununterbrochen vorangeht oder eine zeitliche Trennung zwischen den
verschiedenen Produktionspartien gew*hrleistet ist.
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2. Sie verf�gen �ber getrennte R*ume f�r die Lagerung von verpacktem und unverpacktem Fleisch, es sei denn, die
Erzeugnisse werden zu verschiedenen Zeitpunkten gelagert.

3. Sie verf�gen �ber Zerlegungsr*ume, deren Ausr�stung gew*hrleistet, da9 die K�hlkette w*hrend der Zerlegung nicht
unterbrochen wird.

4. Handwaschvorrichtungen f�r das mit unverpacktem Fleisch umgehende Personal d�rfen auf keinen Fall handbedien-
bar sein.

5. Sie verf�gen �ber Sterilisationsvorrichtungen f�r Arbeitsger*te mit einer Wassertemperatur von mindestens 82 KC
oder ein *quivalentes alternatives System.

Soweit in einem Zerlegungsbetrieb

� Enten und G*nse, die zur Herstellung von Stopflebern (foie gras) gehalten werden und im Mastbetrieb bet*ubt,
ausgeblutet und gerupft wurden, ausgeweidet werden,

� ÐNew-York-dressedS-Gefl�gel ausgeweidet wird,

m�ssen f�r diesen Zweck separate R*ume zur Verf�gung stehen, es sei denn, das Ausweiden wird zeitlich vom Zerlegen
getrennt und die R*umlichkeiten und Anlagen werden anschlie9end ordnungsgem*9 gereinigt und desinfiziert.

KAPITEL IV

SCHLACHTHYGIENE

1. Transportk*fige f�r lebendes Gefl�gel sind vor ihrer Wiederverwendung zu reinigen und zu desinfizieren.

2. Nur lebende Schlachttiere d�rfen in die Schlachthalle gebracht werden, ausgenommen im Haltungsbetrieb geschlach-
tete Laufv?gel, im Haltungsbetrieb geschlachtetes, verz?gert ausgenommenes (ÐNew York-dressedS-) Gefl�gel, Nieder-
wild und Enten, die zur Erzeugung von Stopflebern (Ðfoie grasS) im Mastbetrieb bet*ubt, entblutet und gerupft
werden.

W*hrend des Transports bzw. vor der Schlachtung verendete Tiere d�rfen nicht zum Genu9 f�r Menschen ge-
schlachtet werden.

3. Soweit gemeinschaftsrechtlich vorgesehen, werden die Tiere vor der Schlachtung der zust*ndigen Beh?rde zur
Schlachttieruntersuchung gestellt. Schlachthofbetreiber halten sich an die Weisungen der zust*ndigen Beh?rde,
damit diese Untersuchung unter bestm?glichen Bedingungen stattfinden kann.

4. Soweit ein Schlachtbetrieb zur Schlachtung verschiedener Tierarten oder zur weiteren Zurichtung von Zuchtlauf-
v?geln und Niederwild zugelassen ist, ist durch geeignete Vorkehrungen daf�r Sorge zu tragen, da9 Kreuzkon-
taminationen vermieden werden, indem die Bearbeitung der verschiedenen Tierarten entweder zeitlich oder r*um-
lich getrennt erfolgt. Es m�ssen separate R*umlichkeiten f�r die Annahme und Lagerung von Schlachtk?rpern von
im Erzeugerbetrieb geschlachteten Zuchtlaufv?geln sowie Niederwild verf�gbar sein.

5. In die Schlachthalle verbrachte Tiere sind nach ihrer Bet*ubung sofort zu schlachten, au9er im Falle ritueller
Schlachtungen.

6. Das Bet*uben, Entbluten, Enth*uten oder Rupfen, das Ausnehmen und alle weiteren Arbeitsg*nge m�ssen ohne
Verz?gerung vorgenommen werden, damit jede Kontamination des Fleisches vermieden wird. Beim Ausnehmen ist
insbesondere daf�r Sorge zu tragen, da9 das Fleisch nicht durch Magen- und Darminhalt kontaminiert wird.

7. Die Schlachtk?rper m�ssen unter Aufsicht der zust*ndigen Beh?rde einer Fleischuntersuchung unterzogen werden.
Schlachthofbetreiber halten sich an die Weisungen der zust*ndigen Beh?rde, damit diese Untersuchung unter
bestm?glichen Bedingungen stattfinden kann. Insbesondere ist daf�r Sorge zu tragen, da9 die Gefl�gelschlachtk?rper
ordnungsgem*9 untersucht werden k?nnen.

8. Baucheingeweide oder -eingeweideteile, die nicht vor der Fleischuntersuchung aus dem Schlachtk?rper entfernt
wurden, sind � mit Ausnahme der Nieren � nach Abschlu9 der Untersuchung m?glichst vollst*ndig zu entfernen.

9. Nach dem Ausnehmen und der Fleischuntersuchung werden die Schlachtk?rper ges*ubert und so schnell wie
m?glich auf eine Temperatur von maximal 4 KC abgek�hlt.

Zeitlich verz?gert ausgenommenes Gefl�gel (ÐNew York-dressedS-Gefl�gel) darf h?chstens 15 Tage bei einer Tem-
peratur von mindestens 4 KC k�hlgelagert werden. Sp*testens nach Ablauf dieser 15 Tage sind die Tierk?rper in
einem Schlachthof oder einem Zerlegungsbetrieb auszuweiden. Diesen Tierk?rpern mu9 eine von der zust*ndigen
Beh?rde unterzeichnete Bescheinigung beiliegen, aus der hervorgeht, da9 die nicht ausgenommenen Schlachtk?rper
von Tieren stammen, die vor der Schlachtung im Herkunftsbetrieb untersucht und zum Zeitpunkt der Untersuchung
f�r gesund befunden worden sind.
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10. Bei Tauchk�hlung von Gefl�gelschlachtk?rpern gilt folgendes:

a) Unter Ber�cksichtigung von Parametern wie Schlachtk?rpergewicht, Wassertemperatur, Menge und Richtung des
Wasserflusses sowie K�hlzeit werden alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen, um eine Kreuzkontamination
der Schlachtk?rper zu vermeiden;

b) alle Teile der Anlage werden, wann immer dies erforderlich ist, vollst*ndig entleert, gereinigt und desinfiziert;

c) ein geeichtes Kontrollger*t registriert kontinuierlich folgende Daten:

� den Wasserverbrauch beim Abbrausen der Schlachtk?rper vor dem Eintauchen in die K�hlbecken,

� die Wassertemperatur in den oder dem Becken zu Beginn und am Ende des Durchlaufs der Schlachtk?rper,

� den Wasserverbrauch f�r das Tauchbad,

� das Gesamtgewicht der eingetauchten Schlachtk?rper.

11. Kranke und krankheitsverd*chtige Tiere oder Tiere, die im Rahmen von Seuchentilgungs- oder Seuchenbek*mp-
fungsprogrammen get?tet werden, d�rfen nur mit Ausnahmegenehmigung im Schlachtbetrieb geschlachtet werden.
In diesem Falle erfolgt die Schlachtung unter amtlicher Aufsicht, und es sind alle erforderlichen Ma9nahmen zu
treffen, um Kontaminationen zu vermeiden; die Schlachtr*ume sind vor ihrer Wiederverwendung zu reinigen und
zu desinfizieren.

KAPITEL V

ZERLEGUNGS- UND ENTBEINUNGSHYGIENE

Das Fleisch mu9 so bearbeitet werden, da9 die Vermehrung pathogener Mikroorganismen bzw. die Bildung von Toxinen
oder anderen pathogenen Stoffen verhindert wird. Insbesondere gilt folgendes.

1. Zum Zerlegen bestimmtes Fleisch darf nur je nach Bedarf nach und nach in die Arbeitsr*ume verbracht werden.

2. Beim Zerlegen, Entbeinen, Zerschneiden in Scheiben oder W�rfel, Umh�llen und Verpacken darf die K�hlkette auf
keinen Fall unterbrochen werden.

Soweit Fleisch vor Erreichen einer Temperatur von 4 KC entbeint und zerlegt wird, ist es entweder unverz�glich und
auf direktem Wege vom Schlachtbetrieb in den Zerlegungsraum zu verbringen oder zun*chst im K�hlraum auf die
gew�nschte Temperatur abzuk�hlen. Das Zerlegen erfolgt unmittelbar nach der Verbringung in den Zerlegungsraum.

3. Das Fleisch wird unmittelbar nach dem Zerlegen und ggf. Umh�llen und Verpacken auf 4 KC abgek�hlt.

4. Soweit Betriebe zum Zerlegen von Fleisch verschiedener Tierarten oder zur Bearbeitung von verz?gert ausgeweidetem
(ÐNew York-dressedS-) Gefl�gel und Niederwild zugelassen sind, ist durch geeignete Vorkehrungen daf�r Sorge zu
tragen, da9 Kreuzkontaminationen vermieden werden, indem die Bearbeitung der verschiedenen Tierarten entweder
zeitlich oder r*umlich getrennt erfolgt.

KAPITEL VI

SONDERREGELUNG

1. Die Mitgliedstaaten k?nnen die Vorschriften der Kapitel I und II anpassen, um den besonderen Erfordernissen von
Unternehmen in Regionen Rechnung zu tragen, die aufgrund ihrer geographischen Lage oder aufgrund von Ver-
sorgungsschwierigkeiten benachteiligt sind oder die nur lokale M*rkte beliefern. Die Hygiene darf jedoch in keinem
Fall in Frage gestellt werden. Die Mitgliedstaaten setzen die Kommission �ber die Einzelheiten einer derartigen
Sonderregelung in Kenntnis.

Als lokale M*rkte beliefernde Unternehmen gelten Haltungsbetriebe mit einer Jahresproduktion von weniger als
10 000 Tieren, die kleine Mengen frisches Gefl�gelfleisch direkt ab Hof verkaufen, und zwar

� entweder direkt an den Endverbraucher oder auf Wochenm*rkten in der n*heren Umgebung des Hofes,

� oder an Einzelh*ndler zum Direktverkauf an den Endverbraucher, sofern diese Einzelh*ndler ihr Gesch*ft am Ort
des Hofes oder in einem Nachbarort betreiben.

2. Die Mitgliedstaaten k?nnen,

� genehmigen, da9 im Haltungsbetrieb geschlachtetes und entblutetes Farmfederwild und Niederwild in entspre-
chend zugelassenen Betrieben weiter zugerichtet wird;

� f�r teilweise ausgenommenes oder nicht ausgenommenes Farmfederwild eine Ausnahme von den Schlacht- und
Ausschlachtbestimmungen gew*hren.
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3. Das T?ten, Entbluten und Rupfen von Gefl�gel, das zur Erzeugung von Stopflebern (Ðfoie grasS) gehalten und
geschlachtet wird, kann im Haltungsbetrieb erfolgen, sofern diese Arbeitsg*nge in einem separaten Raum und unter
hygienisch einwandfreien Bedingungen stattfinden. Die unausgenommenen Schlachtk?rper werden unverz�glich
unter Einhaltung der K�hlkette in einen Schlachthof oder Zerlegungsbetrieb verbracht, der �ber gesonderte R*umlich-
keiten verf�gt, in denen diese Schlachtk?rper innerhalb von 24 Stunden unter Aufsicht der zust*ndigen Beh?rde
ausgenommen werden k?nnen. W*hrend ihrer Bef?rderung liegt diesen Gefl�gelschlachtk?rpern eine vom amtlichen
Tierarzt unterzeichnete Bescheinigung bei, aus der hervorgeht, da9 der Herkunftsbestand gesund und die Produkti-
onshygiene gew*hrleistet war.

4. Soweit die zust*ndige Beh?rde die Schlachtung von Tieren im Haltungsbetrieb gem*9 Nummer 3 genehmigt, gilt
folgendes:

� Der Betrieb wird regelm*9ig veterin*rhygienisch untersucht und darf nicht aus tierseuchen- oder hygienerecht-
lichen Gr�nden gesperrt sein;

� die zust*ndige Beh?rde wird im voraus �ber das Datum der Schlachtung von Gefl�gel unterrichtet;

� der Betrieb verf�gt �ber eine Sammelstelle, an der vor der Schlachtung einer Tiergruppe die Schlachttierunter-
suchung durchgef�hrt werden kann;

� der Betrieb verf�gt �ber geeignete R*umlichkeiten zur hygienischen Schlachtung der Tiere und die weitere
Zurichtung der Schlachtk?rper;

� die Tierschutzvorschriften sind eingehalten.

KAPITEL VII

ZULASSUNG UND EINTRAGUNG VON BETRIEBEN

Schlachth?fe, Zerlegungsbetriebe und K�hlh*user m�ssen von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen werden und erhalten
eine Zulassungsnummer. Betriebe gem*9 Kapitel VI mit geringer Kapazit*t, die ihre Erzeugnisse auf dem lokalen Markt
vertreiben, brauchen jedoch lediglich eingetragen zu werden.

KAPITEL VIII

ZUS˜TZLICHE GARANTIEN

Zum Schutz vor Salmonella-Infektionen gelten f�r Fleisch von Hausgefl�gel, Truth�hnern, Perlh�hnern, Enten und
G*nsen, das zum Versand nach Schweden und Finnland bestimmt ist, folgendes:

a) Die Sendungen m�ssen im Herkunftsbetrieb einer mikrobiologischen Stichprobenuntersuchung unterzogen worden
sein;

b) die Untersuchung gem*9 Buchstabe a) er�brigt sich bei Fleisch aus einem Betrieb, der unter ein operationelles
Programm f*llt, das von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6 als dem f�r Schweden und Finnland
genehmigten Programm gleichwertig anerkannt wurde.

Die operationellen Programme der Mitgliedstaaten k?nnen von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6
ge*ndert und aktualisiert werden.

A B S C H N I T T I I I

Farmwildfleisch

1. Die Vorschriften f�r Fleisch von als Haustieren gehaltenen Huftieren gelten analog f�r die Erzeugung und Vermark-
tung von Fleisch von in Wildfarmen gehaltenem Schalenwild (Cervidae und Suidae).

2. Die Vorschriften f�r Gefl�gelfleisch gelten analog f�r die Erzeugung und Vermarktung von Fleisch von Laufv?geln.

3. Unbeschadet der Regelung gem*9 Absatz 1 und 2 kann die zust*ndige Beh?rde genehmigen, da9 Farmwild, wenn es
transportunf*hig ist, aus Tierschutzgr�nden oder, um jegliches Risiko f�r den Transporteur zu vermeiden, am
Herkunftsort get?tet wird. Diese Genehmigung kann erteilt werden, wenn folgende Anforderungen erf�llt sind:

� Die Herde wird regelm*9ig veterin*rhygienisch untersucht und der Zuchtbetrieb ist nicht aus tierseuchen- oder
hygienerechtlichen Gr�nden gesperrt;

� der Besitzer der Tiere stellt einen entsprechenden Antrag;

� die zust*ndige Beh?rde wird im voraus �ber das Datum der Schlachtung unterrichtet;
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� der Betrieb verf�gt �ber eine Sammelstelle, an der die betreffende Tiergruppe der Schlachttieruntersuchung
unterzogen werden kann;

� der Betrieb verf�gt �ber geeignete R*umlichkeiten f�r das T?ten, Anstechen und Entbluten und, soweit Laufv?gel
gerupft werden m�ssen, das Rupfen der Tiere;

� der T?tung durch Entbluten geht eine Bet*ubung im Sinne der Richtlinie 93/119/EG voraus; die T?tung durch
Erschie9en kann genehmigt werden;

� get?tete und entblutete Tiere werden unter zufriedenstellenden Hygienebedingungen so schnell wie m?glich
h*ngend zu einem zugelassenen Betrieb bef?rdert. K?nnen im Aufzuchtbetrieb get?tete Tiere nicht innerhalb
einer Stunde in einen zugelassenen Betrieb verbracht werden, so sind sie in einem Beh*lter oder in einem
Transportmittel zu bef?rdern, in dem eine Innentemperatur zwischen 0 und 4 KC gew*hrleistet ist. Die Tierk?rper
sind nach dem Bet*uben und Entbluten so bald wie m?glich auszuweiden;

� den Tierk?rper liegt bei der Bef?rderung zum zugelassenen Betrieb eine vom amtlichen Tierarzt ausgestellte und
unterzeichnete Bescheinigung bei, in der das zufriedenstellende Ergebnis der Schlachttieruntersuchung, das vor-
schriftsgem*9e T?ten und Entbluten sowie der Zeitpunkt der T?tung attestiert sind.

4. Die T?tung von Rentieren, die f�r den innergemeinschaftlichen Handel bestimmt sind, und alle damit zusammen-
h*ngenden Arbeitsg*nge k?nnen entsprechend den Vorschriften f�r die Gewinnung von Fleisch von als Haustieren
gehaltenen Huftieren in mobilen Schlachtanlagen stattfinden. Nach dem Verfahren des Artikels 6 und nach Stellung-
nahme des zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses wird festgelegt, unter welchen Bedingungen mobile Schlacht-
anlagen auch f�r die T?tung von Tieren anderer Arten verwendet werden k?nnen.

A B S C H N I T T I V

Fleisch von freilebendem Wild

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht f�r Jagdtroph*en oder von Reisenden erlegtes und mitgef�hrtes Wild,
soweit es sich nur um eine kleine Menge Niederwild oder um ein einzelnes St�ck Hochwild handelt, wenn es den
Umst*nden entsprechend ausgeschlossen werden kann, da9 das Wild f�r gewerbliche Zwecke bestimmt ist und sofern
das betreffende Wild nicht aus einem Gebiet bzw. einer Region stammt, das bzw. die aus tierseuchenrechtlichen Gr�nden
gesperrt ist oder wegen bedenklichen R�ckst*nden im Wildfleisch anderweitigen Beschr*nkungen unterliegt.

KAPITEL I

AUSBILDUNG VON J˜GERN IN GESUNDHEITS- UND HYGIENEFRAGEN

1. Personen, die Wild bejagen und Wildbret zum Genu9 f�r Menschen in den Verkehr bringen, m�ssen auf dem Gebiet
der Wildpathologie ausreichend geschult sein, um das Wild vor Ort einer ersten Untersuchung unterziehen zu
k?nnen.

Zu diesem Zweck veranstalten die Mitgliedstaaten Aus- und Fortbildungslehrg*nge f�r J*ger, Wildheger, Wildh�ter
usw., die zumindest folgende Gebiete umfassen:

� normale Anatomie, Physiologie und Verhaltensweisen freilebender Tiere;

� abnorme Verhaltensweisen und pathologische Ver*nderungen beim Wild infolge von Krankheiten, Umweltver-
schmutzung oder sonstigen Faktoren, die die Verbrauchergesundheit bei Verzehr von Wildbret sch*digen k?nnen;

� Hygiene- und Verfahrensvorschriften f�r den Umgang mit Wildk?rpern nach dem Erlegen, ihr Bef?rdern, Aus-
weiden usw.;

� Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf gesundheitlichem und hygienerechtlichem Gebiet, die f�r das Inverkehr-
bringen von Wildbret von Belang sind.

Diese Lehrg*nge werden, soweit m?glich, in Zusammenarbeit mit amtlich anerkannten Jagdverb*nden ausgearbeitet
und durchgef�hrt, um zu gew*hrleisten, da9 J*ger jederzeit �ber potentielle Gesundheitsrisiken beim Verzehr von
Wildbret informiert sind.

2. J*ger m�ssen f�r die Untersuchung des Gesundheitszustands bejagter Tiere qualifiziert sein. Bei Jagdgesellschaft mu9
mindestens eine Person �ber diese Qualifikation verf�gen.

KAPITEL II

ERLEGEN, AUSWEIDEN UND BEF4RDERN VON WILD ZU EINEM ZUGELASSENEN BETRIEB

1. Hochwild mu9 nach dem Erlegen versorgt und ausgeweidet werden; M*gen und Eingeweide sind zu entfernen;
Niederwild kann entweder an Ort und Stelle oder in einem Wildverarbeitungsbetrieb vollst*ndig oder teilweise
ausgeweidet werden.

DEC 365 E/74 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften 19.12.2000



2. Bejagtes Wild ist nach dem Erlegen und Aufbrechen vom J*ger, von einer qualifizierten Person gem*9 Kapitel I
Nummer 2 oder gegebenenfalls von einem Tierarzt so bald wie m?glich auf Merkmale zu untersuchen, die darauf
schlie9en lassen, da9 das Fleisch gesundheitlich bedenklich ist.

a) Werden keine derartigen Merkmale festgestellt oder besteht kein Verdacht auf eine Umweltkontamination, so kann
das Wild entweder zum Direktverbrauch im eigenen Haushalt freigegeben werden, oder es wird so bald wie
m?glich zu einer Wildkammer oder zu einem Wildverarbeitungsbetrieb bef?rdert. Jegliche Bearbeitung von
Wildk?rpern in der Wildkammer ist verboten. Im Wildverarbeitungsbetrieb werden die Tierk?rper von der
zust*ndigen Beh?rde untersucht. Es sei denn, dem Wildk?rper liegt eine von einem qualifizierten J*ger oder
von einer qualifizierten Person gem*9 Kapitel I Nummer 2 ausgestellte Bescheinigung bei, aus der hervorgeht,
da9 das Tier keine anomalen Merkmale aufwies und kein Verdacht auf Umweltkontamination vorliegt, m�ssen, bei
Hochwild, die Brustorgane T auch wenn sie vom Wildk?rper gel?st wurden T sowie die Nieren und gegebenenfalls
Leber und Milz den Tierk?rper bis zum Wildverarbeitungsbetrieb begleiten und so gekennzeichnet werden, da9 die
Eingeweide zusammen mit dem �brigen Tierk?rper untersucht werden k?nnen; der Kopf kann als Jagdtroph*e
abgesetzt worden sein.

b) Werden bei der Augenscheinnahme Verhaltensst?rungen vor dem Erlegen oder pathologische Ver*nderungen
festgestellt oder besteht Verdacht auf eine Umweltkontamination, so sind Wildk?rper und Eingeweide zusammen
zum Wildverarbeitungsbetrieb zu bef?rdern, um dort einer vollst*ndigen Fleischuntersuchung unterzogen zu
werden; die zust*ndige Beh?rde mu9 sicherstellen, da9 der J*ger den amtlichen Tierarzt �ber seine Feststellungen
informiert. Der amtliche Tierarzt untersucht den Wildk?rper, um die Art der Anomalie festzustellen, und ent-
scheidet nach Stellung seiner Diagnose, ob der Wildk?rper zum Genu9 f�r Menschen geeignet ist.

Es ist daf�r Sorge zu tragen, da9 Wildarten, die mit Trichinella spiralis kontaminiert sein k?nnten, in einem amtlich
anerkannten Labor auf ein etwaiges Vorhandensein dieses Parasiten untersucht werden, bevor sie zum Genu9 f�r
Menschen freigegeben werden.

Der J*ger oder die qualifizierte Person gem*9 Kapitel I Nummer 2 tr*gt die Verantwortung f�r jede Entscheidung, die
er (sie) im Zuge der Untersuchung von Wildk?rpern auf m?gliche Gesundheitsgefahren trifft.

Ist der J*ger nicht qualifiziert oder findet sich in der Jagdgesellschaft keine qualifizierte Person im Sinne von Kapitel I
Nummer 2, so ist das bejagte Tier zusammen mit seinen Eingeweiden der zust*ndigen Beh?rde in einem Wildver-
arbeitungsbetrieb zur Untersuchung zu gestellen.

3. Die Wildk?rper und ihre Eingeweide sind innerhalb von 12 Stunden nach dem Erlegen des betreffenden Tieres zu
einem Wildverarbeitungsbetrieb oder zu einer Wildkammer zu bef?rdern, wo sie auf die vorgeschriebene Temperatur
abgek�hlt werden. Soweit Wildk?rper zuerst in einer Wildkammer gesammelt werden, sind sie nach ihrer Anliefe-
rung in der Wildkammer innerhalb von 12 Stunden bzw. T in abgelegenen Regionen, in denen die klimatischen
Verh*ltnisse dies gestatten, T innerhalb einer von der zust*ndigen Beh?rde festzusetzenden Frist zu einem Wildver-
arbeitungsbetrieb zu bef?rdern. Wildk?rper d�rfen w*hrend der Bef?rderung zur Wildkammer oder zum Wildver-
arbeitungsbetrieb auf keinen Fall �bereinandergelegt oder gestapelt werden.

4. Wildk?rper sind auf eine Innentemperatur von mindestens 7 KC (Hochwild) und mindestens 4 KC (Niederwild) ab-
zuk�hlen.

5. Wird Hochwild nicht enth*utet vermarktet, so

a) m�ssen die Eingeweide des betreffenden Tieres in einem Wildverarbeitungsbetrieb einer Fleischuntersuchung
unterzogen worden sein;

b) mu9 den Wildk?rpern eine vom amtlichen Tierarzt unterzeichnete Genu9tauglichkeitsbescheinigung beiliegen, in
der das zufriedenstellende Ergebnis der Fleischuntersuchung attestiert ist;

c) mu9 es auf eine Innentemperatur

� von mindestens + 7 KC abgek�hlt und f�r maximal sieben Tage nach der Fleischuntersuchung unter dieser
Temperatur gehalten worden sein, oder

� von mindestens + 1 KC abgek�hlt und f�r maximal 15 Tage nach der Fleischuntersuchung unter dieser Tem-
peratur gehalten worden sein;

d) mu9 es von anderen Lebensmitteln getrennt gelagert und hantiert werden.

Fleisch von nicht enth*utetem Wild darf kein Genu9tauglichkeitskennzeichen tragen, es sei denn, es ist nach dem
Enth*uten in einem Wildverarbeitungsbetrieb einer Fleischuntersuchung unterzogen und f�r genu9tauglich befunden
worden.
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KAPITEL III

HYGIENEVORSCHRIFTEN F3R WILDVERARBEITUNGSBETRIEBE

1. Wildbret mu9 in einem zugelassenen Wildverarbeitungsbetrieb zugerichtet werden.

2. Der Wildk?rper mu9 unverz�glich nach dem Eintreffen im Wildbearbeitungsbetrieb ausgeweidet werden, sofern dies
nicht an Ort und Stelle geschehen ist. Lunge, Herz, Nieren, Mittelfell und gegebenenfalls Leber und Milz k?nnen
entweder ausgel?st werden oder in nat�rlichem Verbund mit dem Tierk?rper bleiben.

3. Beim Zerlegen, Entbeinen, Umh�llen und Verpacken darf die Innentemperatur des Wildbrets bei Hochwild + 7 KC
bzw. bei Niederwild 4 KC nicht �berschreiten.

KAPITEL IV

EINTRAGUNG UND ZULASSUNG VON BETRIEBEN

1. Wildkammern m�ssen eingetragen sein.

2. Wildverarbeitungsbetriebe m�ssen zugelassen sein.

A B S C H N I T T V

Hackfleisch, Fleischzubereitungen und Separatorenfleisch

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht f�r die Herstellung und Vermarktung von Hackfleisch, das f�r die
Verarbeitungsindustrie bestimmt ist; f�r Fleisch dieser Art gelten analog die Vorschriften f�r frisches Fleisch.

KAPITEL I

HERSTELLUNGSBETRIEBE

1. Die Produktionsr*ume m�ssen so ausger�stet sein, da9 die K�hlkette w*hrend der Arbeitsg*nge aufrechterhalten
bleibt.

2. Es ist daf�r Sorge zu tragen, da9 die Erzeugnisse mikrobiologisch unbedenklich sind.

3. Herstellungsbetriebe m�ssen von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen sein.

KAPITEL II

HACKFLEISCH

1. Vorschriften f�r Rohstoffe:

a) Hackfleisch wird aus Muskelfleisch (einschlie9lich dem anhaftenden Fettgewebe) hergestellt;

b) gefrorenes oder tiefgefrorenes Fleisch, das zur Herstellung von Hackfleisch verwendet wird, ist vor dem Einfrieren
entbeint und nach dem Entbeinen f�r eine begrenzte Zeit gelagert worden;

c) die zust*ndige Beh?rde kann genehmigen, da9 Fleisch unmittelbar vor dem Hacken an Ort und Stelle entbeint
wird, soweit dies unter einwandfreien Hygiene- und Qualit*tsbedingungen erfolgt;

d) soweit Hackfleisch aus gek�hltem Fleisch hergestellt wurde, mu9 es innerhalb folgender Fristen verwendet werden:

� innerhalb von h?chstens 6 Tagen nach seiner Erschlachtung oder

� bei entbeintem, vakuumverpacktem Rind-/Kalbfleisch: innerhalb von h?chstens 15 Tagen nach seiner Er-
schlachtung;

e) Fleisch mit organoleptischen M*ngeln wird in jedem Fall von der Hackfleischherstellung ausgeschlossen;

f) Hackfleisch darf nicht hergestellt werden aus

� Fleischabschnitten, die beim Zerlegen und Zerschneiden anfallen (ausgenommen ganze Muskelst�cke), oder
Separatorenfleisch;
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� Fleisch von folgenden Teilen von Rinder-, Schweine-, Schaf- oder Ziegenschlachtk?rpern: Kopffleisch (mit
Ausnahme der Kaumuskeln), die nicht muskul*rer Teile der Linea alba, Hand- und Fu9wurzelbereich sowie
Knochenputz. Die Muskeln des Zwerchfells � nach Entfernen der ser?sen H*ute � und die Kaumuskeln
d�rfen nur nach einer Untersuchung auf Cysticercose verwendet werden;

� Fleisch, das Knochensplitter oder Hautreste enth*lt.

Schweine- oder Pferdefleisch, das zur Herstellung von Hackfleisch verwendet wird, mu9 zuvor auf Trichinen unter-
sucht worden sein.

2. Das Hacken mu9 binnen einer Stunde nach dem Verbringen des Fleisches in den Verarbeitungsraum erfolgen. In
Einzelf*llen, in denen die Beigabe von Salz dies aus technologischen Gr�nden rechtfertigt, oder wenn eine Risiko-
analyse erkennen l*9t, da9 kein gr?9eres Gesundheitsrisiko besteht, kann eine l*ngere Frist zugelassen werden.

Dauern die genannten Arbeitsg*nge l*nger als in Unterabsatz 1 vorgesehen, so darf das frische Fleisch erst verwendet
werden, wenn es auf eine Kerntemperatur von maximal + 4 KC abgek�hlt worden ist.

3. Unmittelbar nach der Herstellung mu9 Hackfleisch hygienisch umh�llt und/oder verpackt und anschlie9end auf
maximal 2 KC abgek�hlt und bei dieser Temperatur gelagert werden.

4. Hackfleisch darf nur einmal tiefgefroren werden.

5. Diese Vorschriften gelten analog f�r Hackfleisch, dem h?chstens 1 % Salz hinzugef�gt wurde. Wurde mehr als 1 %
Salz hinzugef�gt, so gilt das Erzeugnis als Fleischzubereitung.

6. Um besonderen Ern*hrungsgewohnheiten Rechnung zu tragen und sofern die Erzeugnisse tierischen Ursprungs die
Verbrauchergesundheit nicht gef*hrden, k?nnen die Mitgliedstaaten Ausnahmen von den Bestimmungen gem*9
Nummern 1 bis 5 gew*hren. In diesem Fall darf das Hackfleisch jedoch nicht mit dem gemeinschaftlichen Genu9-
tauglichkeitskennzeichen versehen werden.

KAPITEL III

FLEISCHZUBEREITUNGEN

1. Die Vorschriften f�r Hackfleisch gelten analog f�r aus Hackfleisch hergestellte Fleischzubereitungen.

2. Es kann genehmigt werden, da9 ganze Gefl�gelschlachtk?rper in einem eigens dazu bestimmten Raum gew�rzt
werden, der vom Schlachtraum r*umlich getrennt ist.

3. Soweit das Fleisch gefroren oder tiefgefroren wurde, mu9 es nach der Schlachtung innerhalb relativ kurzer Zeit
verwendet werden.

4. Das Entbeinen von Fleisch unmittelbar vor der Zubereitung an Ort und Stelle kann genehmigt werden, sofern dies
unter hygienisch einwandfreien Bedingungen erfolgt.

5. Fleischzubereitungen d�rfen nur einmal tiefgefroren werden.

6. Unmittelbar nach ihrer Herstellung, Umh�llung und Verpackung m�ssen Fleischzubereitungen binnen k�rzester Zeit
auf eine Kerntemperatur von 4 KC abgek�hlt werden.

Bei Zubereitungen in tiefgefrorener Form mu9 gem*9 Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 89/108/EWG eine Kern-
temperatur von weniger als T 18 KC gew*hrleistet sein.

KAPITEL IV

SEPARATORENFLEISCH

F�r die Gewinnung von Separatorenfleisch gilt folgendes:

1. Rohstoffe:

a) F�r Rohstoffe f�r die Gewinnung von Separatorenfleisch gelten analog die Vorschriften f�r frisches Fleisch;

b) folgende Erzeugnisse d�rfen zur Gewinnung von Separatorenfleisch nicht verwendet werden:

� bei Gefl�gel: St*nder, Halshaut, Halsknochen und Kopf;

� bei anderen Tieren: Kopfknochen, F�9e, Schw*nze (ausgenommen Rinderschw*nze), Oberschenkelhals,
Schienbein, Wadenbein, Oberarmbein, Speiche und Elle, die Wirbels*ule von Rindern, Schafen und Ziegen;
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c) gek�hlte, nicht entbeinte Rohstoffe aus einem angegliederten Schlachtbetrieb d�rfen nicht *lter als 7 Tage sein.

Gek�hlte, nicht entbeinte Rohstoffe aus einem anderen Schlachthof d�rfen nicht *lter als 5 Tage sein.

Fleischtragende Knochen von gefrorenen Schlachtk?rpern k?nnen verwendet werden.

2. Vorschriften f�r die Gewinnung von Separatorenfleisch

a) Die maschinelle Gewinnung von Separatorenfleisch mu9 ohne unn?tige Verz?gerung nach dem Entbeinen erfol-
gen. Andernfalls m�ssen die ausgebeinten, fleischtragenden Knochen

� entweder auf 2 KC abgek�hlt und bei einer Raumtemperatur vom maximal 2 KC gelagert werden,

� oder nach dem Entbeinen binnen 24 Stunden auf eine Temperatur von T 18 KC eingefroren werden. Diese
Knochen sind alsdann binnen drei Monaten nach dem Einfrieren zu verwenden. Das Wiedereinfrieren fleisch-
tragender Knochen von gefrorenen Tierk?rpern ist nicht zul*ssig;

b) w*hrend der maschinellen Gewinnung des Separatorenfleisches darf die Raumtemperatur 12 KC nicht �berschrei-
ten;

c) wird das Separatorenfleisch nicht binnen einer Stunde nach seiner Gewinnung verwendet, so ist es sofort auf eine
Temperatur von mindestens 2 KC abzuk�hlen.

Nach dem K�hlen kann es binnen 24 Stunden verarbeitet werden; andernfalls mu9 es binnen 12 Stunden nach
seiner Gewinnung eingefroren werden.

Wird das Separatorenfleisch eingefroren, so m�ssen die einzufrierenden Schichten binnen 6 Stunden eine Kern-
temperatur von mindestens T 18 KC erreichen. Gefrorenes Separatorenfleisch darf nicht l*nger als drei Monate
gelagert werden. Bei der Bef?rderung und Lagerung von gefrorenem Separatorenfleisch mu9 eine Temperatur von
mindestens T 18 KC gew*hrleistet sein.

Separatorenfleisch kann von seiner Produktionsst*tte zu einem Verarbeitungsbetrieb bef?rdert werden. W*hrend
der Bef?rderung darf die K�hlkette nicht unterbrochen werden und die Temperatur des Erzeugnisses darf 2 KC auf
keinen Fall �berschreiten.

3. Verwendung von Separatorenfleisch

Separatorenfleisch darf nur in Fleischerzeugnissen verwendet werden, die f�r 30 Minuten auf + 70 KC oder nach
einem anderen Zeit-/Temperaturverfahren erhitzt werden, das die gleiche Garantie bietet.

A B S C H N I T T V I

Fleischerzeugnisse

KAPITEL I

VORSCHRIFTEN F3R ROHSTOFFE

Folgende Rohstoffe d�rfen f�r die Herstellung von Fleischerzeugnissen nicht verwendet werden:

a) Geschlechtsorgane weiblicher und m*nnlicher Tiere, ausgenommen Hoden,

b) Harnorgane, ausgenommen Nieren und Blase,

c) Knorpel des Kehlkopfs, der Luftr?hre und der extralobul*ren Bronchien,

d) Augen und Augenlider,

e) *u9ere Geh?rg*nge,

f) Hornhaut,

g) bei Gefl�gel: Kopf (ausgenommen Kamm, Ohren, Kehllappen und Fleischwarzen), Speiser?hre, Kropf, Eingeweide und
Geschlechtsorgane.

KAPITEL II

ZULASSUNG VON BETRIEBEN

Fleischerzeugnisbetriebe m�ssen von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen werden. Betriebe mit geringer Produktions-
kapazit*t, die ihre Erzeugnisse auf dem lokalen Markt vertreiben, brauchen dagegen nur eingetragen zu werden.
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A B S C H N I T T V I I

Lebende Muscheln

Die Vorschriften f�r die Reinigung lebender Muscheln gelten nicht f�r Stachelh*uter, Manteltiere und Meeresschnecken.

Es ist daf�r Sorge zu tragen, da9 in freien Gew*ssern geerntete lebende Muscheln, die zum unmittelbaren Verzehr
bestimmt sind, die Anforderungen gem*9 Kapitel IV dieses Abschnitts erf�llen.

KAPITEL I

BESONDERE HYGIENEVORSCHRIFTEN F3R DIE ERZEUGUNG UND ERNTE LEBENDER MUSCHELN

A. Vorschriften f5r Erzeugungsgebiete

1. Lebende Muscheln d�rfen nur in Gebieten geerntet werden, deren Lage und Abgrenzung von der zust*ndigen
Beh?rde festgelegt und die entsprechend klassifiziert wurden:

a) Klasse-A-Gebiete: Gebiete, aus denen lebende Muscheln f�r den unmittelbaren Verzehr geerntet werden k?nnen.
Lebende Muscheln aus diesen Gebieten m�ssen die Anforderungen von Kapitel IV dieses Abschnitts erf�llen;

b) Klasse-B-Gebiete: Gebiete, aus denen lebende Muscheln geerntet, aber erst nach Aufbereitung in einem Reinigungs-
zentrum oder nach dem Umsetzen zum Verzehr in den Verkehr gebracht werden d�rfen;

c) Klasse-C-Gebiete: Gebiete, aus denen lebende Muscheln geerntet, aber erst nach dem Umsetzen �ber einen langen
Zeitraum (mindestens zwei Monate) in den Verkehr gebracht werden d�rfen.

Die Kriterien f�r die Einteilung in Klasse-B- oder Klasse-C-Gebiete werden von der Kommission nach dem Verfahren
des Artikels 6 und nach Stellungnahme des zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses festgelegt.

Nach der Reinigung oder dem Umsetzen m�ssen Muscheln aus Klasse-B- oder Klasse-C-Gebieten alle Anforderungen
des Kapitel IV dieses Abschnitts erf�llen.

Jedoch k?nnen lebende Muscheln aus diesen Gebieten, die weder gereinigt noch umgesetzt worden sind, in einen
Verarbeitungsbetrieb gesandt werden, um zur Hemmung der Entwicklung pathogener Mikroorganismen behandelt zu
werden. Eine solche Behandlung mu9 von der Kommission nach Stellungnahme des zust*ndigen Wissenschaftlichen
Ausschusses nach dem Verfahren des Artikels 6 genehmigt werden.

2. Die Erzeugung und Ernte von Muscheln in Gebieten, die aus hygienischen Gr�nden als f�r diesen Zweck ungeeignet
gelten oder die nicht in eine der Klassen gem*9 Nummer 3 eingeteilt wurden, ist verboten. Marktteilnehmer
informieren sich bei der zust*ndigen Beh?rde �ber die zur Erzeugung und Ernte von Muscheln geeigneten Gebiete.

3. Die Bestimmungen gem*9 Nummer 1 gelten im Falle von Pilgermuscheln nur f�r Aquakulturerzeugnisse; wenn
Daten vorliegen, die eine Klassifizierung der Fanggr�nde zulassen, gelten sie auch f�r wilde Pilgermuscheln. Ist jedoch
keine Klassifizierung der Fanggr�nde m?glich, so gelten die Vorschriften des Kapitels IV auch f�r wilde Pilgermu-
scheln.

B. Vorschriften f5r die Ernte und die Bef9rderung lebender Muscheln zu einem Versandzentrum, einem Reinigungszentrum, einem
Umsetzgebiet oder einem Verarbeitungsbetrieb

1. Erntemethoden und Weiterbehandlung d�rfen weder einer zus*tzlichen Verunreinigung und �berm*9igen Besch*di-
gung von Schalen und Gewebe lebender Muscheln Vorschub leisten noch dazu f�hren, da9 die Muscheln so ver*ndert
werden, da9 sie f�r die Reinigung, Verarbeitung oder Umsetzung nicht mehr geeignet sind. Die Muscheln

� sind vielmehr gegen Quetschungen, Reibungen oder Vibrationen zu sch�tzen,

� d�rfen keinen Temperaturextremen ausgesetzt werden und

� d�rfen nicht wieder in Wasser getaucht werden, das sie zus*tzlich verunreinigen k?nnte.

2. Transportmittel m�ssen �ber ein angemessenes Ableitungssystem verf�gen, optimale Gberlebensbedingungen gew*hr-
leisten und die Muscheln vor Verunreinigungen sch�tzen.

3. Jeder Partie lebender Muscheln ist ein Registrierschein zur Identifizierung der Partie w*hrend der Bef?rderung vom
Erzeugungsgebiet zu einem Versandzentrum, einem Reinigungszentrum, einem Umsetzgebiet oder einem Verarbei-
tungsbetrieb beizuf�gen. Das Dokument wird auf Antrag des Erzeugers von der zust*ndigen Beh?rde ausgestellt. F�r
jede Partie mu9 der Erzeuger die entsprechenden Abschnitte des Registrierscheins gut leserlich und unl?schbar
ausf�llen; der Schein mu9 dem Muster entsprechen, das nach dem Verfahren des Artikels 6 festgelegt wird. Dieses
Dokument mu9 zumindest in einer der Sprachen des Bestimmungslandes ausgestellt werden.
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Die Registrierscheine sind durchlaufend zu numerieren. Die zust*ndige Beh?rde erfa9t die Anzahl der Registrier-
scheine und die Namen der Personen, die die lebenden Muscheln gesammelt haben und auf deren Namen die Scheine
ausgestellt worden sind, in einem Register. Jeder Registrierschein f�r eine Partie lebender Muscheln ist bei Anlieferung
der Partie an ein Versandzentrum, ein Reinigungszentrum, ein Umsetzgebiet oder einen Verarbeitungsbetrieb mit
einem Tagesstempel zu versehen. Er mu9 vom Betreiber des Zentrums, Gebietes bzw. Betriebs �ber einen Zeitraum
von mindestens zw?lf Monaten oder auf Verlangen der zust*ndigen Beh?rde �ber einen l*ngeren Zeitraum auf-
bewahrt werden. Dar�ber hinaus ist auch der Erzeuger gehalten, diesen Schein w*hrend dieses Zeitraums aufzube-
wahren.

Wird die Ernte jedoch von Betriebsangeh?rigen des Versandzentrums, des Reinigungszentrums, des Umsetzgebiets
oder des Verarbeitungsbetriebs, f�r die die Muscheln bestimmt sind, selbst durchgef�hrt, so kann der Registrierschein
durch eine unbefristete Transportgenehmigung der zust*ndigen Beh?rde ersetzt werden.

4. Wird ein Erzeugungsgebiet oder ein Umsetzgebiet vor�bergehend geschlossen, so stellt die zust*ndige Beh?rde f�r
dieses Gebiet keine weiteren Registrierscheine mehr aus und setzt die G�ltigkeit bereits ausgestellter Registrierscheine
unverz�glich aus.

C. Vorschriften f5r das Umsetzen lebender Muscheln

F�r das Umsetzen lebender Muscheln gilt folgendes:

1. Lebende Muscheln d�rfen nur in von der zust*ndigen Beh?rde entsprechend zugelassene Gebiete umgesetzt werden.
Die Abgrenzungen der Gebiete sind durch Bojen, Stangen oder andere feste Vorrichtungen deutlich zu markieren;
zwischen den Umsetzgebieten sowie zwischen Umsetzgebieten und Erzeugungsgebieten mu9 ein Mindestabstand
eingehalten werden, um zu gew*hrleisten, da9 die Wasserqualit*t nicht beeintr*chtigt wird.

2. Die Umsetzbedingungen m�ssen eine optimale Reinigung der Muscheln gew*hrleisten. Insbesondere gilt folgendes:

� Die Methoden zur Behandlung lebender Muscheln, die umgesetzt werden sollen, m�ssen gew*hrleisten, da9 die
Muscheln wieder mit der Nahrungsaufnahme durch Ausfiltern beginnen, nachdem sie in nat�rlichen Gew*ssern
ausgesetzt worden sind;

� die lebenden Muscheln d�rfen nicht in einer Dichte ausgesetzt werden, die den Reinigungsvorgang unm?glich
macht;

� die lebenden Muscheln m�ssen im Umsetzgebiet �ber einen ausreichend langen Zeitraum in Meerwasser lagern,
der nach Ma9gabe der Wassertemperatur festgesetzt wird. Dieser Zeitraum mu9 l*nger dauern als die Zeit, die
zum Abbau von F*kalbakterien auf die nach Kapitel IV dieses Abschnitts zul*ssigen Werte ben?tigt wird;

� die Mindestwassertemperatur f�r ein erfolgreiches Umsetzen mu9 erforderlichenfalls festgesetzt und von der
zust*ndigen Beh?rde f�r jede Art lebender Muscheln und jedes zugelassene Umsetzgebiet bekanntgegeben wer-
den;

� einzelne Pl*tze innerhalb eines Umsetzgebiets sind deutlich voneinander zu trennen, um ein Vermischen der
Partien zu verhindern.

3. Betreiber von Umsetzgebieten m�ssen zu Zwecken der Kontrolle durch die zust*ndige Beh?rde �ber die Herkunft der
lebenden Muscheln, die Umsetzdauer, den Umsetzplatz und die anschlie9ende Bestimmung der Partien Buch f�hren.

4. Nach der Ernte im Umsetzgebiet mu9 den Partien w*hrend des Transports vom Umsetzgebiet zu dem zugelassenen
Versandzentrum, Reinigungszentrum oder Verarbeitungsbetrieb ein Registrierschein mitgegeben werden, dessen
Muster nach dem Verfahren des Artikels 6 festgelegt wird. Dieser Schein er�brigt sich, wenn dasselbe Personal
sowohl im Umsetzgebiet als auch im Versandzentrum, im Reinigungszentrum bzw. im Verarbeitungsbetrieb t*tig
ist. Dieses Dokument mu9 zumindest in einer der Sprachen des Bestimmungslandes ausgestellt werden.

KAPITEL II

ZULASSUNG VON VERSAND- UND REINIGUNGSZENTREN

A. Standort

1. Der Standort der Zentren darf nicht durch normalen Tidenhub oder Wasserl*ufe aus der Umgebung �berflutet
werden.

2. Soweit Meerwasser verwendet wird, m�ssen Vorrichtungen zur S*uberung des Meerwassers vorhanden sein.

B. Sondervorschriften f5r Reinigungszentren

Zus*tzlich zu den Vorschriften gem*9 Abschnitt A gilt f�r Reinigungszentren folgendes:

� B?den und W*nde der Reinigungsbecken und Wasserbeh*lter m�ssen glatte, feste und undurchl*ssige Oberfl*chen
haben und sich durch Schrubben oder mit Druckwasser leicht reinigen lassen.
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� Reinigungsbecken m�ssen so gebaut sein, da9 das Wasser vollst*ndig abflie9en kann.

� Die Reinigungsbecken m�ssen entsprechend dem Volumen der zu reinigenden Muscheln �ber eine ausreichende
Zufuhr von sauberem Meerwasser und ausreichende Abfl�sse verf�gen.

� Wenn das Reinigungszentrum nicht �ber eine Eigenzufuhr sauberen Wassers durch Direktpumpen verf�gt, mu9 es
eine Vorrichtung zur S*uberung des Meerwassers haben.

KAPITEL III

HYGIENEVORSCHRIFTEN F3R VERSAND- UND REINIGUNGSZENTREN

A. Hygienevorschriften f5r Reinigungszentren

1. Lebende Muscheln m�ssen vor dem Reinigen mit sauberem Meerwasser oder Trinkwasser unter Druck von
Schlamm und angesammelten Schmutzpartikeln befreit werden.

2. Den Reinigungsbecken ist st�ndlich eine ausreichende Menge Meerwasser je Tonne aufzubereitender lebender
Muscheln zuzuf�hren. Der Wasserzulauf mu9 in ausreichender Entfernung von den Abwasserabfl�ssen liegen,
um jede Verunreinigung zu vermeiden.

3. Der Betrieb der Reinigungsanlage mu9 sicherstellen, da9 die lebenden Muscheln ihre Filtert*tigkeit rasch wieder-
aufnehmen, noch verbleibende Verunreinigungen ausscheiden und nicht erneut verunreinigt werden und da9 die
Muscheln nach dem Reinigen unter einwandfreien Bedingungen lebensf*hig sind, damit sie das Umh�llen, das
Lagern und den Transport vor der Vermarktung �berstehen.

4. Die Menge zu reinigender Muscheln darf die Kapazit*t des Reinigungszentrums nicht �bersteigen. Die lebenden
Muscheln sind w*hrend eines f�r die Einhaltung der mikrobiologischen Normen gem*9 Kapitel IV dieses Abschnitts
ausreichenden Zeitraums ununterbrochen zu reinigen.

5. Enth*lt ein Reinigungsbecken mehrere Arten von Muscheln, so richtet sich die Behandlungsdauer nach der Art, f�r
die die l*ngste Reinigungsdauer erforderlich ist.

6. Die Beh*ltnisse zur Aufnahme der lebenden Muscheln in der Reinigungsanlage m�ssen so beschaffen sein, da9 das
Meerwasser ungehindert durchflie9en kann. Die lebenden Muscheln d�rfen nicht so hoch aufeinandergeschichtet
werden, da9 sie ihre Schalen w*hrend des Reinigungsprozesses nicht mehr ungehindert ?ffnen k?nnen.

7. Nach Beendigung des Reinigungsvorgangs m�ssen die Schalen der lebenden Muscheln gr�ndlich mit Trinkwasser
oder sauberem Meerwasser abgespritzt werden.

8. In einem Reinigungsbecken, in dem sich lebende Muscheln zur Reinigung befinden, d�rfen weder Krebstiere, Fische
noch andere Meerestiere gehalten werden.

9. Die Reinigungszentren d�rfen nur solche Partien von lebenden Muscheln annehmen, denen ein Registrierschein
beigef�gt ist, dessen Muster nach dem Verfahren des Artikels 6 festzulegen ist.

10. Reinigungszentren, die Partien von lebenden Muscheln in Versandzentren versenden, m�ssen einen Registrierschein
beif�gen, dessen Muster nach dem Verfahren des Artikels 6 festzulegen ist.

11. Jedes an ein Versandzentrum geschickte Packst�ck, das gereinigte lebende Muscheln enth*lt, ist mit einem Etikett zu
versehen, auf dem bescheinigt ist, da9 alle Muscheln gereinigt wurden.

B. Hygienevorschriften f5r Versandzentren

1. Das Hantieren von Muscheln (Verpacken oder Gr?9ensortieren) darf nicht dazu f�hren, da9 das Erzeugnis verunrei-
nigt wird, oder die Lebensf*higkeit der Muscheln in Frage stellen.

2. Lebende Muscheln m�ssen stets mit sauberem Meerwasser oder Trinkwasser unter Druck abgespritzt bzw. gereinigt
werden; dieses Wasser darf nicht wiederverwendet werden.

3. Versandzentren d�rfen nur Partien von lebenden Muscheln, denen ein Registrierschein gem*9 Kapitel I Unterabschnitt
B Nummer 4 beigef�gt ist, aus einem zugelassenen Erzeugungsgebiet (Klasse A), Umsetzgebiet oder Reinigungs-
zentrum annehmen.

4. Muscheln d�rfen nicht an Orten hantiert werden, zu denen Haustiere Zugang haben.

5. Versandzentren auf Schiffen unterliegen den Vorschriften gem*9 Nummern 1, 2 und 4. Die Muscheln m�ssen aus
einem zugelassenen Erzeugungsgebiet (Klasse A) stammen. Die Vorschriften des Kapitels II Unterabschnitt A gelten
entsprechend f�r diese Versandzentren; jedoch k?nnen von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6
Sonderbedingungen festgelegt werden.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften C 365 E/81



KAPITEL IV

HYGIENEVORSCHRIFTEN F3R LEBENDE MUSCHELN

F�r lebende Muscheln, die zum Genu9 f�r Menschen in den Verkehr gebracht werden, gilt folgendes:

1. Sie m�ssen organoleptische Merkmale aufweisen, die auf Frischezustand und Lebensf*higkeit schlie9en lassen, d. h.
schmutzfreie Schalen, eine Klopfreaktion und, au9er bei Pilgermuscheln, normale Mengen von Schalenfl�ssigkeit.

2. Sie m�ssen mikrobiologische Kriterien erf�llen bzw. nach mikrobiologischen Leitlinien erzeugt worden sein, die nach
dem Verfahren des Artikels 6 festzulegen sind.

3. Sie d�rfen nicht mit nat�rlich vorkommenden oder in die Umwelt ausgesetzten toxischen bzw. sch*dlichen Stoffen in
einem Ma9e belastet sein, da9 die errechnete Aufnahme �ber Lebensmittel die f�r den Menschen zul*ssige Tagesdosis
(ADI) �bersteigt.

4. Der H?chstgehalt an Radionukleiden darf die gemeinschaftsrechtlich vorgeschriebenen Grenzwerte f�r Lebensmittel
nicht �bersteigen.

5. Grenzwerte f�r marine Biotoxine:

a) Der Gesamtgehalt an L*hmungen hervorrufenden Algentoxinen (Paralytic Shellfish Poison � PSP) in den e9baren
Muschelteilen (ganze K?rper oder einzeln verzehrbare Teile) darf nach einer von der Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 6 anerkannten Methode 80 �g je 100 g Muschelfleisch nicht �bersteigen.

b) Der Gesamtgehalt an Amnesie hervorrufenden Algentoxinen (Amnesic Shellfish Poison � ASP) in den e9baren
Muschelteilen (ganze K?rper oder einzeln verzehrbare Teile) darf nach der HPLC-Methode 20 �g domoische S*ure
je Gramm nicht �bersteigen.

c) Nach den g*ngigen biologischen Analysemethoden d�rfen e9bare Muschelteile (ganze K?rper oder einzeln ver-
zehrbare Teile) hinsichtlich Diarrh?e hervorrufender Algentoxine (Diarrhetic Shellfish Poison � DSP) nicht positiv
testen.

In Zusammenarbeit mit dem zust*ndigen gemeinschaftlichen Referenzlabor und nach Stellungnahme des zust*ndigen
Wissenschaftlichen Ausschusses legt die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6 folgendes fest:

� Grenzwerte und Analysemethoden f�r andere marine Biotoxine, soweit sich dies als erforderlich erweist;

� virologische Nachweisverfahren und virologische Normen;

� Stichprobenpl*ne sowie die Methoden und Analysetoleranzen zur Gberpr�fung der Einhaltung der Gesundheits-
normen. Bis die entsprechenden Entscheidungen getroffen sind, darf die Gberpr�fung der Einhaltung der Gesund-
heitsnormen nur nach wissenschaftlich fundierten Methoden erfolgen;

� weitere Gesundheitsnormen oder Kontrollen, wenn wissenschaftlich erwiesen ist, da9 dies zum Schutz der Ver-
brauchergesundheit erforderlich ist.

KAPITEL V

UMH3LLUNG LEBENDER MUSCHELN

1. Austern sind mit der konkaven Seite nach unten zu umh�llen.

2. Alle Umh�llungen lebender Muscheln, einschlie9lich der Vakuumverpackung in Meerwasser, m�ssen ab Versandzen-
trum bis zur Abgabe an den Verbraucher oder Einzelh*ndler fest verschlossen sein und fest verschlossen bleiben. Die
Umh�llungen d�rfen jedoch in einem zugelassenen Versand- oder Reinigungszentrum ge?ffnet und die Muscheln dort
wiederumh�llt werden.

KAPITEL VI

ZULASSUNG VON BETRIEBEN

Versand- und Reinigungszentren m�ssen von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen sein.

KAPITEL VII

GENUSSTAUGLICHKEITSKENNZEICHNUNG UND ETIKETTIERUNG

1. Das Genu9tauglichkeitskennzeichen mu9 wasserfest sein.

2. Zus*tzlich zu den gesetzlich vorgegebenen Angaben mu9 das Etikett Angaben enthalten �ber:

� die Muschelart (gemeine und wissenschaftliche Bezeichnung),
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� das Umh�llungsdatum (zumindest Tag und Monat).

Abweichend von den Bestimmungen der Richtlinie 79/112/EWG kann das Haltbarkeitsdatum durch folgende Angabe
ersetzt werden: ÐDiese Tiere m�ssen zum Zeitpunkt des Kaufs lebend seinS.

3. Etikette auf umh�llten Lieferpackungen lebender Muscheln, die keine verbrauchergerechten Einzelpackungen enthal-
ten, sind vom Einzelh*ndler nach Aufteilung des Inhalts der Sendung f�r mindestens 60 Tage aufzubewahren.

KAPITEL VIII

LAGERUNG UND BEF4RDERUNG LEBENDER MUSCHELN

1. In Lagerr*umen m�ssen lebende Muscheln bei einer Temperatur gelagert werden, die ihre gesundheitliche Unbedenk-
lichkeit und Lebensf*higkeit nicht beeintr*chtigt.

2. Lebende Muscheln d�rfen nach dem Umh�llen und nach ihrem Versand nicht mehr ins Wasser eingetaucht oder mit
Wasser besprengt werden, es sei denn, sie werden vom Versandzentrum selbst an den Endverbraucher verkauft.

A B S C H N I T T V I I I

Fischereierzeugnisse

KAPITEL I

VORSCHRIFTEN F3R FISCHEREIFAHRZEUGE

Fischereierzeugnisse, die in ihrem nat�rlichen Lebensraum gefangen werden, m�ssen gem*9 den Vorschriften dieses
Kapitels gefangen und gegebenenfalls an Bord der Fischereifahrzeuge ausgeblutet, gek?pft, ausgenommen, von Flossen
befreit sowie gek�hlt, gefroren oder verarbeitet und/oder umh�llt/verpackt worden sein.

I. Vorschriften f�r die Ausstattung von Fischereifahrzeugen

A. Vorschriften f5r Fischereifahrzeuge im Allgemeinen

1. Fischereifahrzeuge m�ssen so konzipiert und gebaut sein, da9 die Erzeugnisse nicht mit Schmutzwasser aus dem
Kielraum, Abw*ssern, Rauch, Kraftstoff, Fl, Schmiermitteln oder anderen Schadstoffen verunreinigt werden k?nnen.

2. Die Fl*chen, mit denen die Fische in Ber�hrung kommen, m�ssen aus geeigneten korrosionsfestem Material sein, das
glatt und einfach zu reinigen ist. Die Oberfl*chenbeschichtung mu9 haltbar und ungiftig sein.

3. Ausr�stungsgegenst*nde und Materialien, die zur Bearbeitung der Fische verwendet werden, m�ssen aus korrosions-
festem, leicht zu reinigendem Material sein.

B. Fabrikschiffe

1. Fabrikschiffe m�ssen zumindest �ber folgende Einrichtungen verf�gen:

a) einen Bereich zur Aufnahme der F*nge an Bord, der so konzipiert ist, da9 die einzelnen F*nge r*umlich von-
einander getrennt werden k?nnen. Der Bereich mu9 leicht zu reinigen und so ausgerichtet sein, da9 die Erzeug-
nisse vor Sonneneinstrahlung und jegliche Verunreinigung gesch�tzt sind;

b) ein hygienisch einwandfreies System zur Bef?rderung der Fischereierzeugnisse vom Aufnahme- zum Arbeits-
bereich;

c) ausreichend gro9e Arbeitsbereiche, die eine hygienisch einwandfreie Zubereitung und Verarbeitung der Fischerei-
erzeugnisse erm?glichen. Die Bereiche m�ssen leicht zu reinigen und so konzipiert und angeordnet sein, da9
jegliche Verunreinigung der Erzeugnisse ausgeschlossen ist;

d) ausreichend gro9e und leicht zu reinigende R*ume f�r die Lagerung der fertigen Erzeugnisse. Wird an Bord eine
Abfallverarbeitungsanlage betrieben, so ist f�r die Lagerung des Abfalls ein gesonderter Laderaum vorzusehen;

e) einen r*umlich von den Zubereitungs- und Verarbeitungsr*umen getrennter Raum f�r die Lagerung des Ver-
packungsmaterials;

f) spezielle Vorrichtungen f�r die Beseitigung von Abf*llen oder genu9untauglichen Fischereierzeugnissen entweder
durch direktes Abpumpen ins Meer oder, falls die Umst*nde dies erfordern, in einen nur hierf�r bestimmten
wasserdichten Tank. Werden Abf*lle zwecks Aufbereitung an Bord gelagert und behandelt, so sind hierf�r ge-
sonderte R*ume vorzusehen;
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g) eine Anlage zur Versorgung mit Trinkwasser im Sinne der Richtlinie 98/83/EG des Rates oder mit sauberem
Meerwasser, Seewasser oder Flu9wasser (Druckwasser). Die Einla9?ffnung der Pumpstation f�r das Ansaugen des
Meerwassers mu9 sich an einer Stelle befinden, an der die Qualit*t des angesaugten Wassers nicht durch ins Meer
zur�ckgef�hrte Abw*sser oder Abf*lle oder durch abgeleitetes K�hlwasser der Antriebsmaschinen beeintr*chtigt
werden kann;

h) Vorrichtungen zur Reinigung und Desinfektion der H*nde, wobei die H*hne nicht handbedienbar sein d�rfen, es
sei denn, andere Verfahren bieten gleichwertige Hygienegarantien, und hygienisch einwandfreie Mittel zum Trock-
nen der H*nde.

2. Fabrikschiffe, auf denen Fischereierzeugnisse eingefroren werden, m�ssen �ber folgende Einrichtungen verf�gen:

a) eine Gefrieranlage mit ausreichender Leistung, um die Temperatur der Erzeugnisse rasch auf eine Kerntemperatur
von T 18 KC oder weniger abzusenken;

b) eine K�hlanlage mit ausreichender Leistung, um die Erzeugnisse in den Lagerr*umen auf einer Temperatur von
T 18 KC oder weniger zu halten. Die Lagerr*ume m�ssen �ber Temperaturschreiber verf�gen, die so angebracht
sind, da9 sie leicht abgelesen werden k?nnen. Der Temperaturf�hler dieser Ger*te mu9 in dem Teil des Raums
angebracht sein, in dem die h?chste Temperatur herrscht.

Ganze Fische, die in Salzlake eingefroren und zum Eindosen bestimmt sind, d�rfen jedoch bei einer Temperatur von
T 9 KC oder weniger aufbewahrt werden.

C. Gefrierschiffe und Fischereifahrzeuge, die so konzipiert und ausger5stet sind, daB Fischereierzeugnisse an Bord f5r 5ber als 24
Stunden pr+serviert werden k9nnen

1. Die Fischereifahrzeuge m�ssen mit Lader*umen, Tanks oder Containern zur Lagerung gek�hlter oder gefrorener
Fischereierzeugnisse bei den in diesem Abschnitt festgelegten Temperaturen ausgestattet sein. Die Lader*ume m�ssen
vom Maschinenraum und von den Mannschaftsr*umen durch ausreichend dichte Schotten abgetrennt sein, um
jegliche Verunreinigung der gelagerten Fischereierzeugnisse zu verhindern. F�r Gefrier- und K�hlanlagen gelten
analog die Vorschriften f�r Fabrikschiffe gem*9 Unterabschnitt B Nummer 3.

2. Die Lader*ume m�ssen so ausgestattet sein, da9 die Fischereierzeugnisse nicht mit dem Schmelzwasser in Ber�hrung
bleiben.

3. Die zur Lagerung der Erzeugnisse verwendeten Beh*ltnisse m�ssen die Haltbarkeit der Erzeugnisse unter einwand-
freien Hygienebedingungen gew*hrleisten und insbesondere sauber sein und den Abflu9 des Schmelzwassers erm?g-
lichen.

4. Bei Fischereifahrzeugen, die zum K�hlen von Fischereierzeugnissen in gek�hltem Meerwasser ausger�stet sind,
m�ssen die hierf�r vorgesehenen Tanks mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die im ganzen Tank gleiche Tem-
peraturbedingungen gew*hrleistet. Es mu9 eine K�hlleistung erreicht werden, bei der die Mischung von Fischen und
Meerwasser h?chstens sechs Stunden nach dem Laden eine Temperatur von 3 KC und 16 Stunden nach dem Laden
eine Temperatur von 0 KC erreicht.

II. Hygienevorschriften f�r Fischereifahrzeuge

F�r Fischereierzeugnisse an Bord von Fischereifahrzeugen gelten folgende Hygienevorschriften:

1. Die zur Lagerung von Fischereierzeugnissen bestimmten Schiffsbereiche oder Beh*ltnisse m�ssen sich zum Zeitpunkt
ihres Gebrauchs in v?llig sauberem Zustand befinden, und insbesondere mu9 ausgeschlossen sein, da9 sie durch den
zum Antrieb des Schiffs verwendeten Kraftstoff oder durch Schmutzwasser aus dem Kielraum verunreinigt werden.

2. Sobald Fischereierzeugnisse an Bord genommen wurden, m�ssen sie vor Verunreinigung, Sonneneinstrahlung oder
anderen W*rmequellen gesch�tzt werden. Soweit sie gewaschen werden, mu9 das verwendete Wasser entweder
S�9wasser im Sinne der Richtlinie 98/83/EG oder ggf. sauberes Meer-, See- oder Flu9wasser sein.

3. Bei der Behandlung und Lagerung von Fischereierzeugnissen mu9 vermieden werden, da9 sie gequetscht werden.
Zum Bewegen von gro9en Fischen oder von Fischen, bei denen eine Verletzungsgefahr f�r die mit dem Fisch
umgehende Person besteht, ist die Verwendung spitzer Arbeitsger*te zul*ssig, sofern die Weichteile der Erzeugnisse
dabei nicht besch*digt werden.

4. Alle Fischereierzeugnisse, die nicht am Leben gehalten werden, m�ssen so rasch wie m?glich nach ihrer Verbringung
an Bord gek�hlt werden. Ist eine K�hlung an Bord eines Fischereifahrzeugs jedoch nicht m?glich, so m�ssen die
Fischereierzeugnisse so bald wie m?glich angelandet werden.

5. Wird zur K�hlung der Erzeugnisse Eis verwendet, so mu9 dieses aus Trinkwasser oder sauberem Meer-, See- oder
Flu9wasser hergestellt werden. Vor seiner Verwendung mu9 es so gelagert werden, da9 eine Kontamination aus-
geschlossen ist.
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6. Soweit Fische an Bord gek?pft und/oder ausgenommen werden, mu9 dies so schnell wie m?glich nach dem Fang
unter hygienischen einwandfreien Bedingungen erfolgen. Unmittelbar danach sind die Erzeugnisse sorgf*ltig mit
Trinkwasser oder sauberem Meer-, See- oder Flu9wasser zu waschen. In diesem Falle sind Eingeweide und solche
Teile, die die Verbrauchergesundheit gef*hrden k?nnen, so rasch wie m?glich von den zum Verzehr bestimmten
Erzeugnissen zu trennen und fernzuhalten. Zum Verzehr bestimmte Fischlebern, Fischrogen und Fischmilch m�ssen
in Eis gek�hlt, bei der Schmelzeistemperatur aufbewahrt oder gefroren werden.

7. Beim Einfrieren von zum Eindosen bestimmten ganzen Fischen in Salzlake mu9 das Erzeugnis auf eine Temperatur
von T 9 KC gebracht werden. Die Salzlake darf keine Verunreinigungsquelle f�r die Fische darstellen.

8. F�r das Garen von Krebstieren und Weichtieren an Bord gelten analog die Vorschriften gem*9 Kapitel III Ziffer VI.

KAPITEL II

W˜HREND UND NACH DER ANLANDUNG GELTENDE HYGIENEVORSCHRIFTEN

1. Entlade- und Anlandungsvorrichtungen m�ssen aus leicht zu reinigendem und zu desinfizierendem Material sein und
vorschriftsm*9ig gewartet und saubergehalten werden.

2. Beim Entladen und bei der Anlandung ist jegliche Verunreinigung der Fischereierzeugnisse zu vermeiden. Insbeson-
dere ist zu gew*hrleisten, da9

� das Entladen und die Anlandung so rasch wie m?glich ablaufen;

� die Fischereierzeugnisse unter Einhaltung der Temperaturvorschriften unverz�glich in ein gesch�tztes Milieu
gebracht werden;

� keine Ger*te und Techniken zul*ssig sind, die die genie9baren Teile der Fischereierzeugnisse unn?tig besch*digen.

3. Versteigerungshallen und Gro9m*rkte oder Bereiche von Versteigerungshallen und Gro9m*rkten, in denen Fischerei-
erzeugnisse zum Verkauf feilgehalten werden, m�ssen nachstehende Anforderungen erf�llen:

a) Sie d�rfen w*hrend der Feilhaltung bzw. Lagerung von Fischereierzeugnissen nicht f�r andere Zwecke genutzt
werden. Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren, deren Abgase die Qualit*t der Fischereierzeugnisse beeintr*chtigen
k?nnten, d�rfen die Hallen nicht befahren. Personen, die Zugang zu den R*umlichkeiten haben, d�rfen keine Tiere
mitbringen;

b) soweit Meerwasser verwendet wird, m�ssen Anlagen zur Wassers*uberung vorhanden sein.

4. Nach der Anlandung bzw. nach dem Erstverkauf m�ssen Fischereierzeugnisse unverz�glich an ihren Bestimmungsort
bef?rdert oder vor der Feilhaltung zum Verkauf bzw. nach dem Verkauf und bis zur Bef?rderung an den Bestim-
mungsort in K�hlr*umen gelagert werden. In diesen F*llen sind die Fischereierzeugnisse bei Schmelzeistemperatur zu
lagern.

KAPITEL III

SONDERVORSCHRIFTEN

I. Vorschriften f�r frische Erzeugnisse

1. Gek�hlte unverpackte Erzeugnisse, die nicht unmittelbar nach ihrer Ankunft im Bestimmungsbetrieb verteilt, ver-
sendet, zubereitet oder verarbeitet werden, sind in den K�hlr*umen dieser Betriebe in Eis zu lagern; nach Bedarf ist
neues Eis nachzuf�llen. Das mit oder ohne Salz verwendete Eis mu9 aus Trinkwasser oder sauberem Meer-, See- oder
Flu9wasser hergestellt und unter hygienisch einwandfreien Bedingungen in speziell hierf�r bestimmten Beh*ltnissen
gelagert werden. Umh�llte frische Erzeugnisse m�ssen mit Eis oder maschinell durch eine K�hlanlage, die *hnliche
Temperaturen gew*hrleistet, gek�hlt werden.

2. Arbeitsg*nge wie K?pfen und Ausnehmen m�ssen unter hygienisch einwandfreien Bedingungen erfolgen. Unmittelbar
nach diesen Arbeiten sind die Erzeugnisse sorgf*ltig mit Trinkwasser oder sauberem Meer-, See- oder Flu9wasser zu
waschen.

3. Bei Arbeitsg*ngen wie Filetieren und Zerteilen ist darauf zu achten, da9 die Filets und St�cke nicht verunreinigt
werden und da9 diese Arbeiten an einer anderen Stelle als das K?pfen und Ausnehmen stattfinden. Die Filets und
St�cke d�rfen nur w*hrend der f�r ihre Herstellung erforderlichen Zeit auf den Arbeitstischen verbleiben und m�ssen
durch eine geeignete Umh�llung gegen Verunreinigung gesch�tzt werden. Fertige Filets und St�cke m�ssen unver-
z�glich nach ihrer Herstellung gek�hlt werden.

4. Beh*ltnisse f�r den Versand oder die Lagerung von frischen Fischereierzeugnissen m�ssen so beschaffen sein, da9
Schmelzwasser ablaufen kann.
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II. Vorschriften f�r gefrorene Erzeugnisse

F�r Gefrieranlagen in Betrieben, in denen Fischereierzeugnisse eingefroren werden, gelten analog die Gefrier- und
Lagervorschriften f�r Fabrikschiffe, auf denen Fischereierzeugnisse eingefroren werden.

III. Vorschriften f�r Fischschnitzel

1. Die maschinelle Gewinnung von Fischschnitzeln mu9 ohne �berm*9ige Verz?gerung nach dem Filetieren erfolgen;
das Rohmaterial darf keine Eingeweidereste enthalten. Wird der ganze Fisch verwendet, so ist dieser vorher aus-
zunehmen und zu waschen.

2. Nach der Herstellung sind die Schnitzel so rasch wie m?glich einzufrieren oder Erzeugnissen beizumischen, die zum
Einfrieren bestimmt sind oder auf andere Weise haltbar gemacht werden sollen.

IV. Vorschriften zum Schutz vor gesundheitsgef�hrdenden Endoparasiten

1. Die nachstehend genannten Fischereierzeugnisse m�ssen �ber einen Zeitraum von mindestens 24 Stunden bei einer
Kerntemperatur von mindestens T 20 KC eingefroren werden. Diese Gefrierbehandlung ist auf das rohe Erzeugnis oder
das Enderzeugnis anzuwenden:

a) Fisch, der roh oder � wie Junghering (Matjes) � quasi roh verzehrt wird;

b) folgende Arten, sofern sie kalt ger*uchert werden und die Kerntemperatur des Fisches w*hrend dieses Vorgangs
weniger als 60 KC betr*gt:

� Hering,

� Makrele,

� Sprotte,

� atlantischer und pazifischer (freilebender) Lachs;

c) marinierte und/oder gesalzene Heringe, wenn die gew*hlte Behandlung nicht ausreicht, um Nematodenlarven
abzut?ten.

2. Soweit epidemiologische Daten vorliegen, die belegen, da9 die Herkunftsfanggr�nde die Verbrauchergesundheit nicht
wegen Parasitenvorkommen gef*hrden, k?nnen die Mitgliedstaaten Ausnahmen von vorgenannten Behandlungen
gew*hren. Mitgliedstaaten, die diese Regelung in Anspruch nehmen, unterrichten die Kommission und die anderen
Mitgliedstaaten entsprechend.

3. Den vorgenannten Fischereierzeugnissen mu9 bei ihrer Vermarktung eine Bescheinigung des Herstellers beiliegen, aus
der hervorgeht, welcher Art von Behandlung sie unterzogen wurden.

4. Vor ihrer Vermarktung m�ssen Fische und Fischerzeugnisse einer Sichtkontrolle unterzogen werden, um mit blo9em
Auge sichtbare Endoparasiten festzustellen. Eindeutig von Parasiten befallene Fische oder Fischteile sind zu entfernen
und d�rfen nicht f�r Ern*hrungszwecke verwendet werden.

V. Gegarte Krebstiere und Weichtiere

F�r das Garen von Krebs- und Weichtieren gelten folgende Vorschriften:

a) Nach dem Garen sind die Erzeugnisse rasch abzuk�hlen. Dazu ist ausschlie9lich Trinkwasser im Sinne der Richtlinie
98/83/EG bzw. sauberes Meer-, See- oder Flu9wasser zu verwenden. Wird kein anderes Verfahren zur Haltbarma-
chung angewandt, so m�ssen die Erzeugnisse auf Schmelzeistemperatur abgek�hlt werden.

b) Das Entfernen der Schalen mu9 unter hygienisch einwandfreien Bedingungen unter Vermeidung jeglicher Verunrei-
nigung der Erzeugnisse erfolgen. Geschieht dies von Hand, so mu9 das Personal auf sorgf*ltiges H*ndewaschen
achten; s*mtliche Arbeitsfl*chen sind gr�ndlich zu reinigen. Bei Einsatz von Maschinen sind diese in kurzen Ab-
st*nden zu reinigen und nach einem im Rahmen des HACCP-Verfahrens aufgestellten Zeitplan zu desinfizieren.

c) Nach dem Entfernen der Schalen sind die gegarten Erzeugnisse unverz�glich einzufrieren oder in hierf�r vorgese-
henen R*umen so k�hl zu lagern, da9 sich keine Krankheitserreger entwickeln k?nnen.
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KAPITEL IV

HYGIENENORMEN F3R FISCHEREIERZEUGNISSE

1. Organoleptische Merkmale von Fischereierzeugnissen

Um ihre hygienische Qualit*t gew*hrleisten zu k?nnen, m�ssen Fischereierzeugnisse organoleptisch untersucht werden.
Erforderlichenfalls legt die Kommission nach Stellungnahme des zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses nach dem
Verfahren des Artikels 6 Frischekriterien fest.

2. Histamin

Der Histamingehalt bestimmter Fischereierzeugnisse mu9 bei neun aus einer Partie entnommenen Proben folgenden
Grenzwerten entsprechen:

� Der Mittelwert darf 100 ppm nicht �berschreiten.

� zwei Proben d�rfen einen Wert von �ber 100 ppm aufweisen, aber 200 ppm nicht �berschreiten;

� keine Probe darf 200 ppm �berschreiten.

Diese Grenzwerte gelten lediglich f�r Fischarten folgender Familien: Scombridae, Clupeidae, Engraulidae, Coryfenidae,
Pomatomidae und Scombraesosidae. Sardellen, die einem enzymatischen Reifungsproze9 in Salzl?sung unterzogen
wurden, d�rfen jedoch einen h?heren Histamingehalt aufweisen, der indes das Doppelte der genannten Werte nicht
�berschreiten darf. Die Untersuchungen m�ssen mit Hilfe bew*hrter, wissenschaftlich anerkannter Methoden, z. B. der
Hochleistungsfl�ssigchromatographie (HPLC), durchgef�hrt werden.

3. Fl�chtiger basischer Stickstoff (Total Volatile Nitrogen ; TVB-N)

Unverarbeitete Fischereierzeugnisse sind zum Genu9 f�r Menschen nicht geeignet, wenn chemische Tests, die durch-
gef�hrt wurden, weil die organoleptische Pr�fung Zweifel an der Frische des Erzeugnisses entstehen lie9, belegen, da9
die nach dem Verfahren des Artikels 6 festzulegenden TVB-N-Grenzwerte �berschritten wurden.

4. Gesundheitssch�dliche Toxine

Folgende Fischereierzeugnisse d�rfen nicht in den Verkehr gebracht werden:

� giftige Fische der folgenden Familien: Tetraodontidae, Molidae, Diodontidae, Canthigasteridae,

� Fischereierzeugnisse, die Biotoxine wie Ciguatoxin oder Muskell*hmungen bewirkende Toxine enthalten.

KAPITEL V

UMH3LLUNG UND VERPACKUNG VON FISCHEREIERZEUGNISSEN

Beh*ltnisse, in denen Fischereierzeugnisse in Eis frischgehalten werden, m�ssen wasserfest sein; Schmelzwasser mu9
abflie9en k?nnen.

An Bord von Fischereifahrzeugen zubereitete Gefrierbl?cke m�ssen vor dem Anlanden angemessen umh�llt werden.

KAPITEL VI

LAGERUNG VON FISCHEREIERZEUGNISSEN

1. Frische oder aufgetaute Fischereierzeugnisse sowie gegarte und gek�hlte Krebs- und Weichtiererzeugnisse sind bei
Schmelzeistemperatur zu lagern.

2. Gefrorene Fischereierzeugnisse sind bei einer Kerntemperatur von mindestens T 18 KC zu lagern; ganze Fische, die in
Salzlake eingefroren und zum Eindosen bestimmt sind, d�rfen jedoch bei einer Temperatur von mindestens T 9 KC
gelagert werden.

KAPITEL VII

BEF4RDERUNG VON FISCHEREIERZEUGNISSEN

1. W*hrend der Bef?rderung m�ssen Fischereierzeugnisse auf der vorgeschriebenen Temperaturen gehalten werden.
Insbesondere gilt folgendes:

a) Frische oder aufgetaute Fischereierzeugnisse sowie gegarte und gek�hlte Krebs- und Weichtiererzeugnisse sind auf
Schmelzeistemperatur zu halten;
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b) gefrorene Fischereierzeugnisse, ausgenommen Fische, die in Salzlake eingefroren und zum Eindosen bestimmt
sind, sind auf einer konstanten Kerntemperatur von mindestens T 18 KC zu halten; kurze Temperaturschwankun-
gen von h?chstens 3 KC nach oben sind zul*ssig.

2. Soweit gefrorene Fischereierzeugnisse von einem K�hllager zu einem zugelassenen Betrieb bef?rdert werden, um dort
unmittelbar nach der Ankunft zwecks Zubereitung und/oder Verarbeitung aufgetaut zu werden, und es sich nur um
eine kurze Strecke handelt, kann die zust*ndige Beh?rde eine Ausnahme von den Bestimmungen unter Nummer 1
Buchstabe b) gew*hren.

3. Wird zum K�hlen der Erzeugnisse Eis verwendet, so mu9 das Abflie9en des Schmelzwassers gew*hrleistet sein, damit
ein st*ndiger Kontakt dieses Wassers mit den Erzeugnissen vermieden wird.

4. Fischereierzeugnisse, die lebend in den Verkehr gebracht werden, sind so zu bef?rdern, da9 die hygienische Qualit*t
der Erzeugnisse in keiner Weise beeintr*chtigt wird.

KAPITEL VIII

ZULASSUNG UND EINTRAGUNG VON BETRIEBEN

Fabrikschiffe, Gefrierschiffe und Landbetriebe m�ssen von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen werden. Landbetriebe, die
ihre Erzeugnisse jedoch ausschlie9lich auf dem lokalen Markt vertreiben, brauchen nur eingetragen zu werden.

Gro9handelsm*rkte, auf denen Fischereierzeugnisse nicht bearbeitet, sonderen lediglich zum Verkauf feilgeboten werden,
sowie Auktionshallen m�ssen eingetragen werden.

A B S C H N I T T I X

Milch und Milcherzeugnisse

KAPITEL I

ROHMILCH ; PRIM˜RPRODUKTION

I. Hygienevorschriften f�r die Milcherzeugung

1. Rohmilch mu9 von folgenden Tieren stammen:

a) K�hen oder B�ffelk�hen, die folgende Anforderungen erf�llen:

i) Sie geh?ren einem gem*9 Anhang A Abschnitte I und II der Richtlinie 64/432/EWG amtlich anerkannt
tuberkulosefreien, brucellosefreien bzw. amtlich anerkannt brucellosefreien Bestand an;

ii) sie sind frei von Anzeichen einer Infektionskrankheit, die �ber die Milch auf den Menschen �bertragen werden
kann;

iii) ihr allgemeiner Gesundheitszustand ist gut, und sie sind frei von sichtbaren Krankheitsanzeichen;

iv) sie leiden nicht an eitrigen Genitalinfektionen, an Magen-Darm-Erkrankungen mit Durchfall und Fieber oder
an einer sichtbaren Euterentz�ndung;

v) sie haben keine Euterwunden, die die Milch nachteilig beeinflussen k?nnten;

vi) sie wurden nicht mit Stoffen behandelt, die die Verbrauchergesundheit gef*hrden oder gef*hrden k?nnten und
die �ber die Milch �bertragen werden k?nnen, es sei denn, die Milch wurde nach Ablauf einer amtlich
festgesetzten Wartezeit gewonnen, wie sie in Gemeinschaftsvorschriften oder � in Ermangelung solcher
Vorschriften � in nationalen Vorschriften vorgesehen ist;

b) Schafen oder Ziegen, die folgende Anforderungen erf�llen:

i) Sie geh?ren einem Bestand an, der im Sinne von Artikel 2 Nummern 4 und 5 der Richtlinie 91/68/EWG
amtlich anerkannt brucellosefrei (Brucella melitensis) bzw. brucellosefrei ist;

ii) sie erf�llen die Anforderungen gem*9 Buchstabe a), ausgenommen Ziffer i);

c) weiblichen Tieren anderer Arten, die folgende Anforderungen erf�llen:

i) Sie geh?ren, im Falle brucellose- oder tuberkuloseempf*nglicher Arten, einem Bestand an, der im Rahmen eines
von den zust*ndigen Beh?rden genehmigten Kontrollprogramms regelm*9ig auf diese Krankheiten untersucht
wird;

ii) sie erf�llen Anforderungen gem*9 Buchstabe a), ausgenommen Ziffer i).
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2. Rohmilch von Tieren, die

a) mit Positivbefund auf Tuberkulose oder Brucellose getestet wurden, jedoch einem Bestand angeh?ren, der die
Anforderungen gem*9 Nummer 1 Buchstabe a) Ziffer i) nicht erf�llt, darf nur verwendet werden, wenn sie so
w*rmebehandelt wurde, da9 der unter Aufsicht der zust*ndigen Beh?rde durchgef�hrte Phosphatasetest negativ
ausf*llt;

b) mit Positivbefund auf Brucellose getestet wurden und keine Anzeichen dieser Krankheit zeigen, jedoch einem
Bestand angeh?ren, der die Anforderungen gem*9 Nummer 1 Buchstabe b) Ziffer i) nicht erf�llt,

i) darf nur zur Herstellung von K*se mit einer Reifedauer von mindestens zwei Monaten verwendet werden oder

ii) mu9 zuvor an Ort und Stelle einer W*rmebehandlung unterzogen worden sein, und der unter Aufsicht der
zust*ndigen Beh?rde durchgef�hrte Phosphatasetest mu9 negativ ausfallen;

c) mit Positivbefund auf Tuberkulose oder Brucellose getestet wurden und keine Anzeichen dieser Krankheiten
zeigen, jedoch einem Bestand angeh?ren, bei dem im Rahmen der Untersuchungen gem*9 Nummer 1 Buchstabe
c) Ziffer i) Brucellose oder Tuberkulose festgestellt wurde, mu9 unter Aufsicht der zust*ndigen Beh?rde so
behandelt werden, da9 ihre gesundheitliche Unbedenklichkeit gew*hrleistet ist;

d) einzeln auf die Vorbeugeuntersuchung auf Tuberkulose und Brucellose gem*9 der Richtlinien 64/432/EWG und
91/68/EWG positiv reagiert haben, ist vom Verzehr auszuschlie9en.

3. Soweit Ziegen zusammen mit K�hen gehalten werden, m�ssen sie ebenfalls auf Tuberkulose untersucht und getestet
werden.

4. Tiere, die mit einer der Krankheiten gem*9 Nummer 1 infiziert oder der Infektion verd*chtigt werden, sind zu
quarant*nisieren, um eine nachteilige Beeinflussung der Milch anderer Tiere zu vermeiden.

II. Hygienevorschriften f�r Milcherzeugerbetriebe

A. Hygienevorschriften f5r Milcherzeugerbetriebe

1. Bewegliches Melkgeschirr und R*ume, in denen Milch gelagert, behandelt oder gek�hlt wird, m�ssen so gelegen und
beschaffen sein, da9 das Risiko einer Milchkontamination begrenzt ist.

2. Gegebenenfalls m�ssen die Milchlagerr*ume �ber eine geeignete K�hlanlage verf�gen sowie vor Ungeziefer gesch�tzt
und von R*umen, in denen Tiere untergebracht sind, r*umlich getrennt sein.

B. Hygienevorschriften f5r das Melken sowie Sammeln und Bef9rdern von Rohmilch

1. Das Melken mu9 unter hygienisch einwandfreien Bedingungen erfolgen. Insbesondere mu9 folgendes gew*hrleistet
sein:

� Vor Melkbeginn werden Zitzen, Euter und erforderlichenfalls die angrenzenden K?rperteile ges*ubert;

� Die Milch wird kontrolliert; abnorme Milch darf nicht abgegeben werden;

� Milch von Tieren mit klinischen Anzeichen einer Eutererkrankung darf nicht abgegeben werden;

� K�he, die einer Behandlung unterzogen wurden, die Arzneimittelr�ckst*nde in der Milch nach sich ziehen kann,
werden identifiziert, und ihre Milch darf nicht abgegeben werden;

� Bestandteile von Zitzenb*dern oder -sprays d�rfen keine R�ckst*nde in der Milch hinterlassen.

2. Unmittelbar nach dem Melken ist die Milch an einen sauberen Ort zu verbringen, der so konzipiert ist, da9 eine
nachteilige Beeinflussung der Milchqualit*t ausgeschlossen ist. Wird die Milch nicht innerhalb von zwei Stunden nach
Ende des Melkvorgangs gesammelt oder verarbeitet, so ist sie im Fall der t*glichen Sammlung auf eine Temperatur
von mindestens 8 KC und bei gr?9eren Sammlungsintervallen auf mindestens 6 KC abzuk�hlen.

3. W*hrend der Bef?rderung zu einer Molkerei mu9 die K�hlkette aufrechterhalten bleiben, und beim Eintreffen in der
Molkerei darf die Milchtemperatur + 10 KC nicht �berschreiten, es sei denn, sie wurde binnen zwei Stunden nach dem
Melken gesammelt.

4. Aus technischen Gr�nden im Zusammenhang mit der Herstellung bestimmter Milcherzeugnisse k?nnen die Mitglied-
staaten Ausnahmen von den Temperaturanforderungen gem*9 Nummer 2 und 3 gew*hren, sofern das Enderzeugnis
die Normen dieser Verordnung erf�llt.

C. Hygienevorschriften f5r R+ume, Ausr5stungen und Ger+tschaften

1. Ausr�stungen und Ger*te bzw. ihre Fl*chen, wenn sie mit Milch in Ber�hrung kommen (Melkgeschirr, Beh*lter,
Tanks usw. zur Sammlung und Bef?rderung von Milch) m�ssen leicht zu reinigen und desinfizieren sein und
einwandfrei instandgehalten werden. Entsprechend sollten sie aus glatten, waschbaren und nicht toxischen Materialien
bestehen.
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2. Nach dem Melken m�ssen das Melkgeschirr, die Maschinenmelkanlage und alle Beh*lter, die mit der Milch in
Ber�hrung gekommen sind, gereinigt und desinfiziert werden. Nach jeder Benutzung oder, bei sehr kurzen Zeit-
spannen zwischen dem Entleeren und dem Nachf�llen, nach mehreren Benutzungen, auf jeden Fall jedoch einmal pro
Arbeitstag, m�ssen die Beh*lter und Tanks, die zur Bef?rderung der Rohmilch zur Molkerei verwendet wurden,
gereinigt und desinfiziert werden, bevor sie erneut verwendet werden d�rfen.

D. Personalhygiene

1. Personen, die f�r das Melken und/oder die weitere Behandlung der Milch zust*ndig sind, m�ssen geeignete saubere
Arbeitskleidung tragen.

2. Die Melker haben unmittelbar vor dem Melken ihre H*nde zu waschen und nach M?glichkeit auch w*hrend des
Melkens sauberzuhalten. Zu diesem Zweck sind am Melkplatz geeignete Waschvorrichtungen vorzusehen, damit die
f�r das Melken oder die Behandlung der Rohmilch zust*ndigen Personen ihre H*nde und Arme reinigen k?nnen.

III. Rohmilchnormen

Bis im Rahmen spezifischerer Vorschriften f�r Milch und Milcherzeugnisse Kriterien f�r Rohmilch festgelegt werden,
gelten die nachstehenden Werte. Ihre Einhaltung wird anhand einer repr*sentativen Anzahl Proben kontrolliert, die nach
dem Zufallsprinzip gezogen werden:

Keimzahl und Gehalt an somatischen Zellen:

Rohe Kuhmilch mu9 folgende Werte erf�llen:

Keimzahl bei 30 KC (pro ml) £ 100 000 (1)

Somatische Zellen (pro ml) £ 400 000 (2)

(1) Gber drei Monate ermittelter geometrischer Mittelwert bei mindestens einer Probenahme je Monat.
(2) Gber drei Monate ermittelter geometrischer Mittelwert bei mindestens einer Probenahme je Monat. Ist das Produktionsvolumen

starken saisonbedingten Schwankungen unterworfen, so kann ein Mitgliedstaat von der Kommission nach dem Verfahren des Artikels
6 erm*chtigt werden, w*hrend eines Zeitraums mit niedriger Laktation eine andere Berechnungsmethode anzuwenden.

Andere wissenschaftlich fundierte Methoden sind zul*ssig.

F�r die Herstellung von K*se mit einer Reifezeit von mindestens 60 Tagen k?nnen die Mitgliedstaaten einzelne oder
allgemeine Ausnahmen gew*hren.

Werden die Werte f�r Rohmilch �berschritten, so ist durch geeignete Ma9nahmen Abhilfe zu schaffen. Werden diese
Werte wiederholt oder exzessiv �berschritten, so ist die zust*ndige Beh?rde zu informieren, die daf�r Sorge tr*gt, da9
geeignete Abhilfema9nahmen getroffen werden.

IV. Mikrobiologische Kriterien f�r Rohmilch

Die Mitgliedstaaten tragen daf�r Sorge, da9 Rohmilch, die zum unmittelbaren Verzehr oder zur Herstellung von Erzeug-
nissen bestimmt ist, deren Herstellungsproze9 keine Behandlung zur Abt?tung pathogener Mikroorganismen vorsieht,
auf mikrobiologische Unbedenklichkeit getestet wird.

KAPITEL II

MILCHERZEUGNISSE

I. Vorschriften f�r Betriebe

Um traditionellen Produktionsmethoden Rechnung zu tragen, kann die zust*ndige Beh?rde erforderlichenfalls Sonder-
vorschriften festlegen.

II. Kriterien f�r w�rmebehandelte Konsummilch

1. Die Milch mu9 unmittelbar nach der Anlieferung in der Molkerei auf mindestens + 6 KC gek�hlt und/oder auf dieser
Temperatur gehalten werden, es sei denn, sie wurde binnen vier Stunden nach der Anlieferung behandelt.

2. Bis im Rahmen spezifischerer Vorschriften Qualit*tsnormen f�r Milch und Milcherzeugnisse festgelegt werden, gelten
folgende Normen:

a) Pasteurisierte Milch:

� Sie mu9 durch kurze Hocherhitzung (mindestens 15 Sekunden bei 71,7 KC) oder durch ein Pasteurisierungs-
verfahren hergestellt worden sein, bei dem unterschiedliche Zeit- und Temperaturkombinationen gleicher
Wirkung angewendet werden;
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� sie mu9 im Phosphatasetest negativ reagieren;

� sie mu9 unmittelbar nach der Pasteurisierung so schnell wie m?glich auf eine Temperatur von h?chstens 6 KC
gek�hlt werden;

� sie mu9 aus Rohmilch hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei 30 KC von weniger
als 300 000 pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt, oder sie mu9 aus thermisierter Milch
gem*9 Ziffer III Nummer 2 Buchstabe a) hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei
30 KC von weniger als 100 000 pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt;

b) Ultrahocherhitzte (UHT-)Milch:

� Sie mu9 durch kurzzeitige Applikation eines kontinuierlichen Hitzestroms hoher Temperatur auf die Rohmilch
(mindestens 1 Sekunde bei mindestens 135 KC oder ein Verfahren, bei dem unterschiedliche Zeit- und Tem-
peraturkombinationen gleicher Wirkung angewendet werden) hergestellt werden, um die Abt?tung residueller
Verderbniserreger und ihrer Sporen zu gew*hrleisten, und unter aseptischen Bedingungen in undurchsichtigen
bzw. durch die Verpackung undurchsichtig gemachten Beh*ltnissen so umh�llt werden, da9 keine nennens-
werten chemischen, physikalischen und organoleptischen Ver*nderungen auftreten;

� sie mu9 so haltbar gemacht sein, da9 nach f�nfzehnt*gigem Aufbewahren in einem geschlossenen Beh*ltnis
bei einer Temperatur von 30 KC keine Ver*nderung festzustellen ist; erforderlichenfalls kann auch eine sieben-
t*gige Aufbewahrung in einem geschlossenen Beh*ltnis bei einer Temperatur von 55 KC vorgesehen werden;

� sie mu9 aus Rohmilch hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei 30 KC von weniger
als 300 000 pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt, oder aus thermisierter oder pasteurisierter
Milch hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei 30 KC von weniger als 100 000
pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt;

� wird bei der Ultrahocherhitzung Dampf in die Milch eingeblasen, so mu9 dieser aus Trinkwasser erzeugt
worden sein und darf keine Fremdstoffr�ckst*nde in der Milch hinterlassen oder diese nachteilig beeinflussen.

c) Sterilisierte Milch:

� Sie mu9 in luftdicht verschlossenen Beh*ltnissen erhitzt und sterilisiert werden, wobei der Verschlu9 intakt
bleiben mu9;

� sie mu9 so haltbar gemacht sein, da9 nach f�nfzehnt*gigem Aufbewahren in einem geschlossenen Beh*ltnis
bei einer Temperatur von 30 KC keine Ver*nderung festzustellen ist; erforderlichenfalls kann auch eine sieben-
t*gige Aufbewahrung in einem geschlossenen Beh*ltnis bei einer Temperatur von 55 KC vorgesehen werden;

� sie mu9 aus Rohmilch hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei 30 KC von weniger
als 300 000 pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt, oder aus thermisierter oder pasteurisierter
Milch hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei 30 KC von weniger als 100 000
pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt.

III. Vorschriften f�r andere Milcherzeugnisse

1. Die Milch mu9 nach der Anlieferung in der Molkerei auf mindestens + 6 KC abgek�hlt und/oder bis zur Verarbeitung
auf dieser Temperatur gehalten werden. Zur Herstellung von Milcherzeugnissen aus Rohmilch mu9 der Betreiber oder
Gesch*ftsf�hrer der Molkerei alle erforderlichen Ma9nahmen treffen, um zu gew*hrleisten, da9 die Rohmilch bis zu
ihrer Verarbeitung auf einer Temperatur von nicht mehr als + 6 KC gehalten oder unmittelbar nach dem Melken
verarbeitet wird. Aus technischen Gr�nden im Zusammenhang mit der Herstellung bestimmter Milcherzeugnisse
kann die zust*ndige Beh?rde jedoch eine Gberschreitung der vorgenannten Temperatur genehmigen.

2. Bis im Rahmen spezifischerer Vorschriften Qualit*tskriterien f�r Milch und Milcherzeugnisse Kriterien f�r Rohmilch
festgelegt werden, gelten f�r Milch, die w*rmebehandelt oder zu Milcherzeugnissen verarbeitet werden soll, folgende
Normen:

a) Thermisierte Milch:

� Sie mu9 aus Rohmilch hergestellt werden, die vor der W*rmebehandlung eine Keimzahl bei 30 KC von
weniger als 300 000 pro ml aufweist, soweit es sich um Kuhmilch handelt;

� sie mu9 aus Rohmilch hergestellt werden, die f�r mindestens 15 Sekunden auf eine Temperatur zwischen
57 KC und 68 KC erhitzt wurde, damit die Milch nach dieser Behandlung im Phosphatasetest positiv reagiert;

� sie mu9, soweit sie zur Herstellung von pasteurisierter, ultrahocherhitzter oder sterilisierter Milch zur Her-
stellung von Milcherzeugnissen verwendet wird, vor der Behandlung eine Keimzahl bei 30 KC von weniger als
100 000 pro ml aufweisen;
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b) Pasteurisierte Milch:

� Sie mu9 durch kurze Hocherhitzung (f�r mindestens 15 Sekunden bei 71,7 KC) oder durch ein Pasteurisie-
rungsverfahren hergestellt werden, bei dem unterschiedliche Zeit- und Temperaturkombinationen gleicher
Wirkung angewendet werden;

� sie mu9 im Phosphatasetest negativ reagieren;

c) UHT-Milch:

Sie mu9 durch kurzzeitige Applikation eines kontinuierlichen Hitzestroms hoher Temperatur auf die Rohmilch
(mindestens 1 Sekunde bei mindestens 135 KC oder ein Verfahren, bei dem unterschiedliche Zeit- und Temperatur-
kombinationen gleicher Wirkung angewendet werden) hergestellt werden, um die Abt?tung s*mtlicher Verderb-
niserreger und ihrer Sporen zu gew*hrleisten, und unter aseptischen Bedingungen in undurchsichtigen bzw. durch
die Verpackung undurchsichtig gemachten Beh*ltnissen so umh�llt werden, da9 keine nennenswerten chemischen,
physikalischen und organoleptischen Ver*nderungen auftreten.

KAPITEL III

UMH3LLUNG UND VERPACKUNG

Milchbeh*ltnisse sind unmittelbar nach dem Abf�llen in dem Betrieb, in dem die letzte W*rmebehandlung der Kon-
summilch und/oder der fl�ssigen Milcherzeugnisse stattgefunden hat, fest zu verschlie9en, damit die Milch vor nach-
teiligen *u9eren Einfl�ssen gesch�tzt wird. Das Verschlu9system mu9 so beschaffen sein, da9 jedes Fffnen deutlich
erkennbar ist und leicht zu kontrollieren ist.

KAPITEL IV

ETIKETTIERUNG

Unbeschadet der diesbez�glichen Vorschriften der Richtlinie 79/112/EWG m�ssen Etikette zu Kontrollzwecken folgende
Angaben enthalten:

1. bei Rohmilch f�r den unmittelbaren Konsum: das Wort ÐRohmilchS;

2. bei w*rmebehandelter Milch und w*rmebehandelten fl�ssigen Milcherzeugnissen:

� die Art der W*rmebehandlung, z. B. Thermisierung, Pasteurisierung, Ultrahocherhitzung oder Sterilisierung;

� eine Angabe zur Feststellung des Zeitpunkts der letzten W*rmebehandlung, in unverschl�sselter oder verschl�s-
selter Form;

� bei pasteurisierter Milch die vorgeschriebene Lagertemperatur;

3. bei Milcherzeugnissen:

� bei aus nicht w*rmebehandelter Milch oder thermisierter Milch hergestellten Milcherzeugnissen oder Erzeug-
nissen, deren Herstellung keinerlei W*rmebehandlung umfa9t, die Worte Ðaus RohmilchS bzw. Ðaus thermisierter
MilchS;

� bei Milcherzeugnissen, die am Ende des Herstellungsprozesses einer W*rmebehandlung unterzogen wurden, die
Art dieser Behandlung;

� bei pasteurisierten fl�ssigen Milcherzeugnissen die vorgeschriebene Lagertemperatur.

KAPITEL V

GENUSSTAUGLICHKEITSKENNZEICHNUNG

Abweichend von den diesbez�glichen Vorschriften in der Vorbemerkung zu diesem Anhang kann die auf dem Genu9-
tauglichkeitskennzeichen angegebene Zulassungsnummer durch einen Verweis auf die Stelle ersetzt werden, an der die
Zulassungsnummer des Betriebs vermerkt ist.

KAPITEL VI

ZULASSUNG UND EINTRAGUNG VON BETRIEBEN

Molkereien m�ssen nach Ma9gabe der Vorbemerkung zu diesem Anhang von der zust*ndigen Beh?rde zugelassen
werden.

Molkereien, die ihre Erzeugnisse auf dem lokalen Markt vertreiben, k?nnen eingetragen werden.
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A B S C H N I T T X

Eier und Eiprodukte

KAPITEL I

EIER

1. Eier m�ssen im Erzeugerbetrieb bis hin zum Verkauf an den Endverbraucher sauber, trocken und frei von Fremd-
geruch gehalten sowie wirksam vor St?9en und vor Sonneneinstrahlung gesch�tzt werden. Sie m�ssen bei einer
Temperatur aufbewahrt und bef?rdert werden, die hygienische Beschaffenheit des Erzeugnissen am besten gew*hr-
leistet.

2. Die Eier m�ssen binnen maximal 21 Tagen nach dem Legen an den Verbraucher abgegeben werden.

3. Zum Schutz vor Salmonella-Infektionen gilt f�r Eier, die f�r Schweden und Finnland bestimmt sind, folgendes:

a) Die Eier m�ssen aus Legebest*nden stammen, die nach dem Verfahren des Artikels 6 einer mikrobiologischen
Stichprobenkontrolle unterzogen wurden;

b) die Kontrolle gem*9 Buchstabe a) er�brigt sich bei Eiersendungen, die in einem Eierverarbeitungsbetrieb zu
Eiprodukten verarbeitet werden sollen;

c) die Garantieanforderungen gem*9 Buchstabe a) gelten nicht f�r Eier aus einem Betrieb, in dem ein operationelles
Programm durchgef�hrt wird, das von der Kommission nach dem Verfahren des Artikel 6 als dem f�r Schweden
und Finnland genehmigten Programm gleichwertig anerkannt wurde. Die operationellen Programme der Mitglied-
staaten k?nnen von der Kommission nach demselben Verfahren ge*ndert und aktualisiert werden.

KAPITEL II

EIPRODUKTE

I. Vorschriften f�r Betriebe

Eierverarbeitungsbetriebe m�ssen zumindest �ber folgende Einrichtungen verf�gen:

1. geeignete R*ume mit angemessenen Vorrichtungen zum

a) Waschen und Desinfizieren verschmutzter Eier, soweit erforderlich;

b) Aufschlagen der Eier zur Gewinnung des Eiinhalts und zur Beseitigung der Schalen und Schalenh*ute;

2. einen gesonderten Raum f�r andere als die in Nummer 1 genannten Arbeiten.

Werden Eiprodukte pasteurisiert, so kann die Pasteurisierung in dem Raum gem*9 Nummer 1 Buchstabe b) erfolgen,
wenn der Betrieb �ber ein geschlossenes Pasteurisierungssystem verf�gt. Es sind alle geeigneten Vorkehrungen zu treffen,
um eine Kontamination der Eier nach dem Pasteurisieren zu vermeiden.

II. Rohstoffe f�r die Herstellung von Eiprodukten

F�r die Herstellung von Eiprodukten d�rfen lediglich nicht angebr�tete Konsumeier verwendet werden. Ihre Schale mu9
voll entwickelt und unbesch*digt sein. Knickeier sind jedoch zul*ssig, sofern sie von der Packstelle oder dem Erzeuger-
betrieb auf direktem Wege an einen zugelassenen Betrieb geliefert und so schnell wie m?glich aufgeschlagen werden.

Fl�ssigei aus zugelassenen Betrieben kann als Rohstoff f�r Eiprodukte verwendet werden, sofern es unter folgenden
Bedingungen gewonnen wurde:

1. Die Vorschriften gem*9 Abschnitt III Nummern 1 bis 4 m�ssen eingehalten werden.

2. Eiprodukte m�ssen sofort nach ihrer Gewinnung entweder tiefgefroren oder auf eine Temperatur abgek�hlt worden
sein, die 4 KC nicht �berschreitet; in letzterem Falle werden sie am Bestimmungsort innerhalb von 48 Stunden nach
Aufschlagen der Eier, von denen sie stammen, behandelt werden; dies gilt nicht f�r Bestandteile, die entzuckert
werden;

3. Die Erzeugnisse sind wie folgt zu etikettieren: ÐNichtpasteurisiertes Eiprodukt � am Bestimmungsort zu behandeln
� Datum und Uhrzeit des AufschlagensS.

III. Besondere Hygienevorschriften f�r die Herstellung von Eiprodukten

Alle Arbeitsg*nge sind so auszuf�hren, da9 w*hrend der Herstellung, Bearbeitung und Lagerung der Eiprodukte Kon-
taminationen vermieden werden. Insbesondere ist folgendes zu gew*hrleisten:

1. Schmutzige Eier sind vor dem Einschlag na9 zu reinigen.
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2. Die Eier werden in einem entsprechend vorgesehenen Raum aufgeschlagen; Knickeier sind umgehend zu verarbeiten.

3. Eier, die nicht von H�hnern, Puten oder Perlh�hnern stammen, sind im Betrieb getrennt zu be- und zu verarbeiten.
Vor Wiederaufnahme der Verarbeitung von H�hner-, Puten- oder Perlh�hnereier werden Ausr�stungen gereinigt und
desinfiziert.

4. Eiinhalt darf nicht durch Zentrifugieren oder Zerdr�cken der Eier gewonnen werden; auch das Zentrifugieren der
leeren Schalen zur Gewinnung von Eiwei9resten ist unzul*ssig, soweit sie zum Verzehr bestimmt sind.

5. Nach dem Aufschlagen sind alle Teile des Eiprodukts unverz�glich einer Behandlung zu unterziehen, die mikrobio-
logische Gefahren ausschaltet oder auf ein annehmbares Ma9 reduziert. Unzul*nglich behandelte Partien k?nnen
unverz�glich in demselben Betrieb erneut behandelt werden, sofern diese erneute Behandlung sie genu9tauglich
macht. Wird eine Partie f�r genu9untauglich befunden, so mu9 sie denaturiert werden.

Eiwei9 zur Herstellung von getrocknetem oder kristallisiertem Albumin, das sp*ter pasteurisiert werden soll, braucht
nicht behandelt zu werden.

6. Erfolgt die Behandlung nicht umgehend nach dem Aufschlagen, so ist der Eiinhalt entweder einzufrieren oder bei
einer Temperatur von h?chstens 4 KC zu lagern. Die Lagerzeit bei 4 KC darf 48 Stunden nicht �berschreiten. Dies gilt
nicht f�r stabilisierte Erzeugnisse (z. B. Salz- oder Zuckerzusatz) und Eiprodukte, die entzuckert werden sollen.

7. Produkte, die nicht zwecks Haltbarkeit bei Raumtemperatur stabilisiert wurden, sind auf eine Temperatur abzuk�hlen,
die 4 KC nicht �berschreitet. Gefrierprodukte m�ssen unmittelbar nach der Behandlung eingefroren werden.

IV. Analysespezifikationen

1. Der Gehalt unver*nderter Eiprodukte an 3-OH-Butters*ure darf 10 mg/kg in der Trockenmasse nicht �berschreiten.

2. Der Milchs*uregehalt der Eiprodukte darf 1 000 mg/kg Trockenmasse nicht �berschreiten (gilt nur f�r unbehandelte
Erzeugnisse).

Bei fermentierten Erzeugnissen entspricht dieser Wert jedoch dem vor der Fermentierung ermittelten Wert.

3. Die Reste von Schalen, Membranen und anderen Teilchen in den Eiprodukten d�rfen 100 mg/kg Eiprodukt nicht
�berschreiten.

V. Etiketterierung von Eiprodukten

Beim Verlassen des Betriebs mu9 jede Sendung Eiprodukte zus*tzlich zu dem allgemein vorgeschriebenen Genu9taug-
lichkeitskennzeichen ein Etikett tragen, auf dem angegeben ist, bei welcher Temperatur die Eiprodukte aufbewahrt
werden m�ssen und f�r wie lange die Haltbarkeit des Erzeugnisses bei Einhaltung dieser Temperatur gew*hrleistet
werden kann.

VI. Zulassung und Eintragung von Betrieben

Eiersammel- und -packstellen m�ssen eingetragen werden. Eiproduktherstellungsbetriebe m�ssen zugelassen werden und
erhalten gem*9 der Vorbemerkung zu diesem Anhang eine Zulassungsnummer.

A B S C H N I T T X I

Froschschenkel

1. Fr?sche d�rfen nur nach humanen Methoden und nur von entsprechend zugelassenen Betrieben get?tet werden.
Fr?sche, die bereits vor dem T?ten verendet sind, d�rfen auf keinen Fall zum Verzehr zugerichtet werden.

2. F�r die Zwischenlagerung, das Waschen, das T?ten und das Ausbluten der Fr?sche mu9 ein gesonderter Raum zur
Verf�gung stehen. Dieser Raum mu9 physisch vom Bearbeitungsraum getrennt sein.

3. Unmittelbar nach ihrer Gewinnung sind die Froschschenkel unter flie9endem Trinkwasser im Sinne der Richtlinie
98/83/EG des Rates gr�ndlich zu waschen und unverz�glich auf Schmelzeistemperatur abzuk�hlen oder auf eine
Mindesttemperatur von T 18 KC einzufrieren oder zu verarbeiten.

4. Der Schadstoffgehalt der genie9baren Froschschenkelteile, beispielsweise an Schwermetallen und Organohalogenver-
bindungen, mu9 so gering sein, da9 die berechnete Aufnahme dieser Stoffe �ber die Nahrung die f�r den Menschen
zul*ssige Tages- oder Wochendosis nicht �berschreitet.
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A B S C H N I T T X I I

Schnecken

1. Schnecken d�rfen nur nach humanen Methoden und nur in entsprechend zugelassenen Betrieben get?tet werden.
Schnecken, die bereits vor dem T?ten verendet sind, d�rfen auf keinen Fall zum Verzehr zugerichtet werden.

2. Der Leber-Bauchspeicheldr�sen-Komplex ist zu entfernen und darf nicht zum Verzehr verwendet werden.

3. Der Schadstoffgehalt der genie9baren Schneckenteile, beispielsweise an Schwermetallen und Organohalogenverbin-
dungen, mu9 so gering sein, da9 die berechnete Aufnahme dieser Stoffe �ber die Nahrung die f�r den Menschen
zul*ssige Tages- oder Wochendosis nicht �berschreitet.

A B S C H N I T T X I I I

Ausgeschmolzene tierische Fette und Grieben

A. Vorschriften f5r Betriebe, die Rohstoffe sammeln oder verarbeiten

1. Sammelstellen f�r rohe Schlachtfette und deren Weiterbef?rderung zu Verarbeitungsbetrieben m�ssen �ber ein K�hl-
haus verf�gen, in dem die Rohstoffe bei einer Temperatur von h?chstens 7 KC gelagert werden, es sei denn, die
Rohstoffe werden innerhalb von 12 Stunden nach ihrer Gewinnung gesammelt und ausgeschmolzen.

2. Verarbeitungsbetriebe m�ssen zugelassen sein und zumindest �ber folgendes verf�gen:

a) ein K�hlhaus, es sei denn, die Rohfette werden innerhalb von 12 Stunden nach ihrer Gewinnung gesammelt und
ausgeschmolzen;

b) einen Versandraum, es sei denn, der Betrieb versendet ausgeschmolzene tierische Fette nur in Tankwagen;

c) gegebenenfalls geeignete Ger*tschaften f�r die Zubereitung von Erzeugnissen, die unter Zusatz anderer Lebens-
mittel und/oder Gew�rze aus ausgeschmolzenen tierischen Fetten hergestellt werden.

B. Hygienevorschriften f5r ausgeschmolzene tierische Fette, Grieben und Nebenprodukte des Ausschmelzens

1. Die Rohfette m�ssen von Tieren stammen, die nach der Schlachttier- und der Fleischuntersuchung f�r genu9tauglich
befunden wurden.

2. Die Rohfette m�ssen aus Fettgewebe oder Knochen bestehen, die m?glichst frei von Blutspuren und Verunreinigun-
gen sind.

3. a) Tierische Fette d�rfen nur aus Fettgewebe oder Knochen erschmolzen werden, die in Schlachth?fen, Zerlegungs-
betrieben oder Fleischverarbeitungsbetrieben anfallen. Die Rohfette sind hygienisch einwandfrei bei einer Kern-
temperatur von h?chstens 7 KC zu bef?rdern und bis zum Ausschmelzen zu lagern;

b) abweichend von Buchstabe a) k?nnen

� Rohfette ungek�hlt gelagert und bef?rdert werden, sofern sie innerhalb von zw?lf Stunden nach ihrer Ge-
winnung ausgeschmolzen werden;

� f�r die Herstellung von Speisefetten Rohfette verwendet werden, die in Einzelhandelsl*den oder unmittelbar an
Verkaufsstellen angrenzenden R*umlichkeiten anfallen, in denen Fleisch lediglich zur unmittelbaren Abgabe an
den Endverbraucher zerlegt und gelagert wird, sofern die Rohfette hygienisch einwandfrei und sachgem*9
verpackt sind. Werden die Rohfette nicht t*glich abgeholt, so sind sie unmittelbar nach ihrer Abholung
abzuk�hlen.

4. Rohfette sind zun*chst durch Erhitzen, durch Druckanwendung oder nach einem anderen geeigneten Verfahren
auszuschmelzen; anschlie9end werden die festen Bestandteile durch Abkl*ren, Zentrifugieren, Filtrieren oder ein
anderes geeignetes Verfahren vom fl�ssigen Fett getrennt. Der Gebrauch von L?sungsmitteln ist verboten.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften C 365 E/95



5. Tierische Fette, die gem*9 Nummer 1, 2, 3 und 4 erschmolzen werden, k?nnen zur Verbesserung ihrer physika-
lisch-chemischen Eigenschaften entweder im selben oder in einem anderen Betrieb verfeinert werden, wenn sie den
unter Nummer 6 festgelegten Fettkennzahlen entsprechen.

6. Ausgeschmolzene tierische Fette m�ssen je nach Erzeugnistyp folgenden Kennzahlen entsprechen:

Wiederk*uerfett Schweinefett Andere tierische Fette

Speisetalg

Talg zum
Verfeinern

Speisefett Schmalz und
anderes

Schweinefett
zum

Verfeinern

Speisefette Fette zum
Verfeinern

Feintalg
(Premier
jus) (1)

anderer Schmalz (2) anderes

SZ (m/m
Fls*ure in %)
max.

0,75 1,25 3,0 0,75 1,25 2,0 1,25 3,0

POZ max. 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 4 meq/kg 6 meq/kg 4 meq/kg 10 meq/kg

Unl?sliche
Unreinheiten
insgesamt

Max. 0,15 % Max. 0,5 %

Geruch,
Geschmack,
Farbe

Normal

(1) Tierisches Speisefett, das durch Ausschmelzen von frischem Herz-, Netz-, Nieren- und Gekr?sefett von Rindern und in Zerle-
gungsbetrieben anfallenden Fetten bei niedriger Temperatur gewonnen wird.

(2) Frisches Fett, das durch Ausschmelzen von Schweinefettgewebe gewonnen wird.

7. F�r Griebenschmalz gelten folgende Lagervorschriften:

i) Griebenschmalz, das bei maximal 70 KC gewonnen wird: Lagerung bei h?chstens 7 KC f�r maximal 24 Stunden
oder bei mindestens T 18 KC;

ii) Griebenschmalz, das bei �ber 70 KC gewonnen wird und einen Feuchtigkeitsgehalt von mindestens 10 % (m/m)
aufweist:

� Lagerung bei h?chstens 7 KC f�r maximal 48 Stunden oder einer anderen Zeit-/Temperaturkombination, die
dieselbe Gew*hr bietet;

� Lagerung bei mindestens T 18 KC;

iii) Griebenschmalz, das bei �ber 70 KC gewonnen werden und einen Feuchtigkeitsgehalt von h?chstens 10 % (m/m)
aufweist: keine besonderen Lagervorschriften.

A B S C H N I T T X I V

Bearbeitete M�gen, Blasen und D�rme

1. Betriebe, in denen M*gen, Blasen und D*rme bearbeitet werden, tragen daf�r Sorge, da9 Erzeugnisse, die nicht bei
Raumtemperatur aufbewahrt werden k?nnen, bis zu ihrer Versendung in entsprechenden R*umen gelagert werden.
Insbesondere nicht gesalzene oder nicht getrocknete Erzeugnisse sind bei h?chstens 3 KC aufzubewahren.

2. Tierd*rme, -blasen und -m*gen d�rfen nur in den Verkehr gebracht werden, wenn folgende Anforderungen erf�llt
sind:

a) Sie stammen von Tieren, die in einem Schlachthof unter Aufsicht der zust*ndigen Beh?rde geschlachtet und der
Schlachttier- und Fleischuntersuchung unterzogen wurden;

b) sie stammen aus beh?rdlich zugelassenen Betrieben;

c) sie wurden gereinigt und ausgeschabt und anschlie9end gesalzen, erhitzt oder getrocknet;

d) nach der Bearbeitung gem*9 Buchstabe c) wurde durch geeignete Vorkehrungen sichergestellt, da9 die D*rme,
Blasen bzw. M*gen nicht rekontaminiert wurden.

Die Einfuhr von Tierd*rmen, -blasen und -m*gen aus Drittl*ndern ist nur zul*ssig, wenn der Sendung eine von einem
amtlichen Tierarzt des Ausfuhrdrittlandes ausgestellte und unterzeichnete Bescheinigung beiliegt.
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A B S C H N I T T X V

Gelatine

KAPITEL I

VORSCHRIFTEN F3R ROHSTOFFE

1. Speisegelatine darf nur aus folgenden Rohstoffen hergestellt werden:

� Knochen,

� H*uten und Fellen von Wiederk*uern aus Haltungsbetrieben,

� Schweineh*uten,

� Gefl�gelh*uten,

� B*ndern und Sehnen,

� H*uten und Fellen von jagdbaren Wildtieren,

� Fischh*uten und Gr*ten.

2. Die Verwendung von Knochen von Wiederk*uern, die in L*ndern oder Regionen geboren, aufgezogen oder ge-
schlachtet wurden, die nach geltendem Gemeinschaftsrecht stark BSE-gef*hrdet sind, ist verboten.

3. Die Verwendung von gegerbten H*uten und Fellen ist verboten.

4. Die unter den ersten f�nf Gedankenstrichen von Nummer 1 genannten Rohstoffe m�ssen von Tieren stammen, die in
einem Schlachthof geschlachtet und der Schlachttieruntersuchung unterzogen wurden und deren Schlachtk?rper nach
der Fleischuntersuchung f�r genu9tauglich befunden wurden, oder sie m�ssen � im Falle von H*uten und Fellen von
jagdbaren Wildtieren � von Wildk?rpern stammen, die f�r genu9tauglich befunden wurde.

5. Die Rohstoffe m�ssen aus Lebensmittelunternehmen stammen, die gem*9 dieser Verordnung zugelassen bzw. einge-
tragen sind.

Sammelstellen und Gerbereien, die Rohstoffe f�r die Herstellung von Speisegelatine abgeben wollen, m�ssen eine
entsprechende Genehmigung der zust*ndigen Beh?rde vorlegen oder bei dieser Beh?rde entsprechend eingetragen
sein und folgende Anforderungen erf�llen:

a) Sie verf�gen �ber Lagerr*ume mit festen B?den und glatten W*nden, die leicht zu reinigen und desinfizieren sind
und ggf. geeignete K�hlanlagen;

b) die Lagerr*ume sind einwandfrei sauber und so instand zu halten, da9 eine Kontamination der Rohstoffe aus-
geschlossen ist;

c) soweit Rohstoffe gelagert und/oder verarbeitet werden, die die Kriterien dieses Unterabschnitts nicht erf�llen,
m�ssen sie w*hrend der Annahme, Lagerung, Verarbeitung und Versendung ununterbrochen von konformen
Rohstoffen getrennt gehalten werden.

6. F�r die Einfuhr von Rohstoffen f�r die Herstellung von Speisegelatine aus Drittl*ndern gilt folgendes:

� Die Mitgliedstaaten k?nnen die Einfuhr von Rohstoffen zur Herstellung von Speisegelatine nur aus Drittl*ndern
zulassen, die auf einer entsprechend festgelegten Drittlandliste stehen;

� jeder Einfuhrsendung mu9 eine Bescheinigung beiliegen, die dem nach dem Verfahren des Artikels 6 erstellten
Muster entspricht.

KAPITEL II

BEF4RDERUNG UND LAGERUNG VON ROHSTOFFEN

1. Bei der Bef?rderung und bei Anlieferung in der Sammelstelle, der Gerberei und dem Gelatineherstellungsbetrieb mu9
den Rohstoffen ein Dokument beiliegen, aus dem ihre Herkunft hervorgeht.

2. Die Rohstoffe sind gek�hlt oder gefroren zu bef?rdern und zu lagern, soweit ihre Verarbeitung nicht innerhalb von
24 Stunden nach ihrer Absendung erfolgt.

Entfettete und getrocknete Knochen oder Ossein, gesalzene, getrocknete und gekalkte H*ute sowie H*ute und Felle,
die mit Lauge oder S*ure behandelt wurden, k?nnen jedoch bei Raumtemperatur bef?rdert und gelagert werden.
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KAPITEL III

VORSCHRIFTEN F3R DIE GELATINEHERSTELLUNG

1. Gelatine mu9 nach einem Verfahren hergestellt werden, das folgendes gew*hrleistet:

� Knochenmaterial von Wiederk*uern, die in L*ndern oder Regionen geboren, aufgezogen und geschlachtet wur-
den, die nach geltendem Gemeinschaftsrecht wenig BSE-gef*hrdet sind, ist einem Verarbeitungsproze9 zu unter-
ziehen, wobei das gesamte Knochenmaterial fein vermahlen, mit hei9em Wasser entfettet und f�r mindestens
zwei Tage mit verd�nnter Salzs*ure (mindestens 4 % konzentriert und pH < 1,5) behandelt sowie anschlie9end
f�r mindestens 20 Tage mit ges*ttigter Kalkl?sung (pH > 12,5) laugenbehandelt und f�r vier Sekunden bei
138�140 KC sterilisiert wird, oder es wird ein gleichwertiges Verfahren angewandt, das die Kommission nach
Anh?rung des zust*ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses genehmigt hat;

� andere Rohstoffe sind einer S*uren- oder Laugenbehandlung zu unterziehen und anschlie9end ein- oder mehr-
mals abzusp�len. Der pH-Wert ist entsprechend anzupassen. Die Gelatine ist durch einmaliges oder mehrmals
aufeinander erfolgendes Erhitzen zu extrahieren, anschlie9end durch Filtrieren zu reinigen und zu sterilisieren.

2. Als Konservierungsstoffe sind nur Schwefeldioxid und Wasserstoffperoxid zul*ssig.

3. Soweit f�r nicht zum Verzehr bestimmte Gelatine dieselben Vorschriften gelten wie f�r Speisegelatine, k?nnen beide
Arten von Gelatine im selben Betrieb hergestellt und gelagert werden.

KAPITEL IV

VORSCHRIFTEN F3R ENDERZEUGNISSE

R�ckstandsgrenzwerte:

Element Grenzwert

As 1 ppm

Pb 5 ppm

Cd 0,5 ppm

Hg 0,15 ppm

Cr 10 ppm

Cu 30 ppm

Zn 50 ppm

Feuchtigkeit (105 KC) 15 %

Asche (550 KC) 2 %

SO2 (Reith Williams) 50 ppm

H2O2 (Europ*isches Arzneibuch 1986 (V2O2)) 10 ppm

DEC 365 E/98 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften 19.12.2000



ANHANG III

EINFUHR VON ERZEUGNISSEN TIERISCHEN URSPRUNGS AUS DRITTL˜NDERN

Die Vorschriften dieses Anhangs gelten unbeschadet der Tiergesundheitsvorschriften f�r die Einfuhr von Erzeugnissen
tierischen Ursprungs gem*9 der Verordnung . . ./. . . des Rates mit tierseuchenrechtlichen Vorschriften f�r das Herstellen
und Inverkehrbringen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs und ihre Einfuhr aus Drittl*ndern.

I. Vorschriften f�r die Aufstellung von Listen der Drittl�nder, aus denen die Einfuhr von Erzeugnissen tieri-
schen Ursprungs zugelassen ist

Um die Einhaltung der allgemeinen Vorschriften gem*9 Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . ./EG (�ber Lebens-
mittelhygiene) zu gew*hrleisten, gilt folgendes:

Nach dem Verfahren des Artikels 6 trifft die Kommission folgende Ma9nahmen:

a) Sie stellt im Zuge einer Kontrolle der Gemeinschaft vor Ort Listen der Drittl*nder oder Regionen von Drittl*ndern
auf, aus denen die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen Ursprungs zugelassen ist.

Bei der Aufstellung dieser Listen ist insbesondere folgendes zu ber�cksichtigen:

i) die Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlandes;

ii) der Aufbau der zust*ndigen Beh?rde des betreffenden Drittlandes und seiner Kontrolldienste, die Befugnisse
dieser Dienste und die Aufsicht, der sie unterliegen, sowie die Kompetenz dieser Dienste, die Einhaltung der
geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu �berpr�fen;

iii) die in dem betreffenden Drittland geltenden Hygienevorschriften f�r die Erzeugung, Herstellung, Behandlung,
Lagerung und Versendung von zum Versand in die Gemeinschaft bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs;

iv) die Garantien des betreffenden Drittlands hinsichtlich der Einhaltung der einschl*gigen Hygienevorschriften oder
der Gleichwertigkeit von Hygienevorschriften;

v) die praktischen Erfahrungen mit der Vermarktung des Erzeugnisses aus dem betreffenden Drittland und die
Ergebnisse der Einfuhrkontrollen;

vi) die Ergebnisse der Kontrollen und/oder Audits der Gemeinschaft vor Ort und insbesondere die Ergebnisse der
Beurteilung der zust*ndigen Beh?rden;

vii) der Gesundheitsstatus des betreffenden Tierbestands sowie anderer Haustiere und des Wildbestands in dem
betreffenden Drittland und die allgemeine Gesundheitslage des Landes, soweit sie den Gemeinschaftsverbraucher
gef*hrden k?nnte;

viii) die Regelm*9igkeit und Z�gigkeit, mit der das betreffende Drittland Angaben �ber das Auftreten von biologi-
schen Gefahren, einschlie9lich des Auftretens mariner Biotoxine in Fischfang- oder Aquakulturzonen, �bermit-
telt;

ix) das Vorhandensein, die Durchf�hrung und Mitteilung eines Zoonosenbek*mpfungsprogramms;

x) die Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlandes hinsichtlich der Verwendung von Stoffen und Tierarznei-
mitteln, insbesondere in bezug auf das Verbot bzw. die Zulassung, die Abgabe und die Vermarktung dieser Stoffe
und Arzneimittel sowie die entsprechenden Verwaltungs- und Kontrollvorschriften;

xi) das Vorhandensein, die Durchf�hrung und Mitteilung eines R�ckstandskontrollprogramms;

xii) die Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlandes hinsichtlich der Herstellung und Verwendung von Futter-
mitteln, einschlie9lich der Verfahren f�r die Verwendung von Zusatzstoffen, sowie die Hygienevorschriften f�r
die zur Herstellung von Futtermitteln verwendeten Ausgangserzeugnisse und das Enderzeugnis.

b) Sie legt je nach Gesundheitslage des betreffenden Drittlandes f�r jedes Erzeugnis bzw. jede Erzeugnisgruppe beson-
dere Einfuhrvorschriften f�r die betreffenden Drittl*nder oder Gruppen von Drittl*ndern fest.

Diese besonderen Einfuhrvorschriften sehen insbesondere folgendes vor:

i) Angabe der f�r die amtliche Gberwachung der betreffenden Erzeugnisse und die Unterzeichnung der Genu9-
tauglichkeitsbescheinigungen zust*ndigen Beh?rde;

ii) Einzelheiten der Genu9tauglichkeitsbescheinigung, die jeder f�r die Gemeinschaft bestimmten Sendung beiliegt;
diese Bescheinigung mu9

� zumindest in einer der Sprachen des Versand- und des Bestimmungslandes und in einer der Sprachen des
Mitgliedstaats ausgestellt sein, an dessen Grenz�bergangsstellen die Einfuhrkontrolle stattfindet;

� die Sendung im Original begleiten;
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� aus einem einzigen Blatt bestehen;

� f�r einen einzigen Empf*nger bestimmt sein.

Die Bescheinigung mu9 an dem Tag ausgestellt werden, an dem die Erzeugnisse zum Versand in das Bestimmungs-
land verladen werden;

iii) die Anbringung eines Genu9tauglichkeitskennzeichens zur Identifizierung der Erzeugnisse tierischen Ursprungs,
insbesondere mit Angabe des Versanddrittlands (vollst*ndiger Name oder ISO-Code) sowie der Zulassungsnummer,
des Namens und der Anschrift des Herkunftsbetriebs.

c) Sie legt f�r ein bestimmtes Erzeugnis gegebenenfalls allgemeine Einfuhrvorschriften fest.

II. Vorschriften f�r die Aufstellung und Aktualisierung von Listen von Betrieben, einschlie)lich Fabrik- und
Gefrierschiffen

Betriebe, Fabrikschiffe oder Gefrierschiffe und � bei lebenden Muscheln � Erzeugungs- und Erntegebiete werden f�r
die Versendung von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die Gemeinschaft nur zugelassen, wenn sie auf einer nach
folgendem Verfahren aufzustellenden aktuellen Liste stehen:

1. Gleichwertigkeitsabkommen

Die Aufstellung und Aktualisierung der Betriebslisten mu9 nach den Vorschriften des jeweiligen Abkommens erfol-
gen.

2. Kommissionslisten:

Soweit die Kommissionskontrollen vor Ort gem*9 Abschnitt I zufriedenstellend ausfallen, gilt folgendes:

a) Die Kommission legt nach dem Verfahren des Artikels 6 und nach Mitteilung der zust*ndigen Beh?rden des
betreffenden Drittlands Listen.

i) Ein Betrieb kann in eine Liste nur aufgenommen werden, wenn er von der zust*ndigen Beh?rde des in die
Gemeinschaft ausf�hrenden Drittlandes amtlich zugelassen ist. Voraussetzung f�r diese Zulassung ist die
Erf�llung nachstehender Bedingungen:

� Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften;

� Gberwachung durch einen amtlichen Kontrolldienst des betreffenden Drittlands.

ii) Erzeugungs- bzw. Erntegebiete f�r lebende Muscheln m�ssen die einschl*gigen Gemeinschaftsvorschriften
erf�llen.

iii) Die Zulassung von Fabrik- und Gefrierschiffen erfolgt

� durch die zust*ndige Beh?rde des Drittlands, dessen Flagge das Schiff f�hrt, oder

� durch die zust*ndige Beh?rde eines anderen Drittlands, sofern dieses Drittland auf der Gemeinschaftsliste
der Drittl*nder steht, die Fischereierzeugnisse in die Gemeinschaft einf�hren d�rfen, und die Fischerei-
erzeugnisse regelm*9ig im Hoheitsgebiet dieses Landes angelandet und von seiner zust*ndigen Beh?rde
kontrolliert werden, die auch f�r die Genu9tauglichkeitskennzeichnung der Erzeugnisse und die Ausstel-
lung der Genu9tauglichkeits-bescheinigungen zust*ndig ist, oder

� durch einen Mitgliedstaat;

b) Genehmigte Listen werden wie folgt ge*ndert:

� Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten die ˜nderungsvorschl*ge des betreffenden Drittlands f�r die Be-
triebslisten innerhalb von f�nf Arbeitstagen nach Erhalt der Vorschl*ge mit;

� die Mitgliedstaaten �bermitteln der Kommission innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Erhalt der ˜nde-
rungsvorschl*ge f�r die Betriebslisten etwaige schriftliche Bemerkungen;

� liegen von wenigstens einem Mitgliedstaat schriftliche Bemerkungen vor, so informiert die Kommission die
anderen Mitgliedstaaten innerhalb von f�nf Arbeitstagen und setzt diesen Punkt auf die Tagesordnung f�r die
n*chste Sitzung des St*ndigen Veterin*rausschusses, der nach dem Verfahren des Artikels 6 einen Beschlu9
fa9t;

� liegen innerhalb der unter dem zweiten Gedankenstrich genannten Frist von keinem Mitgliedstaat schriftlichen
Bemerkungen vor, so gelten die ˜nderungsvorschl*ge als von den Mitgliedstaaten angenommen. Die Kommis-
sion unterrichtet die Mitgliedstaaten innerhalb von f�nf Arbeitstagen entsprechend, und die Einfuhr aus den
betreffenden Betrieben wird ab dem f�nften Tag nach dieser Unterrichtung genehmigt;

� die Kommission ver?ffentlicht die Listen im Amtsblatt der Europ+ischen Gemeinschaften.
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3. Erm*chtigung eines Drittlandes zur Erstellung und Aktualisierung von Betriebslisten

Die zust*ndige Beh?rde eines Drittlandes kann im Anschlu9 an eine Kontrolle vor Ort und/oder ein Audit zur
Gberpr�fung der Kriterien gem*9 Abschnitt I erm*chtigt werden, Betriebslisten aufzustellen und zu aktualisieren,
sofern folgende Anforderungen erf�llt sind:

a) Ein Betrieb wird in eine Betriebsliste nur aufgenommen, wenn er von der zust*ndigen Beh?rde des in die
Gemeinschaft ausf�hrenden Drittlandes amtlich zugelassen ist. Voraussetzung f�r diese Zulassung ist die Erf�llung
folgender Bedingungen:

� Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften;

� Gberwachung durch einen amtlichen Kontrolldienst des Drittlandes.

Jeder Betrieb mu9 eine Zulassungsnummer erhalten;

b) Fabrik- und Gefrierschiffe werden von der zust*ndigen Beh?rde des Drittlandes zugelassen, dessen Flagge das
Schiff f�hrt;

c) Erzeugungs- und Erntegebiete f�r lebende Muscheln unterliegen den entsprechenden Gemeinschaftsvorschriften;

d) werden die Gemeinschaftsvorschriften nicht eingehalten, so mu9 die zust*ndige Beh?rde sicherstellen k?nnen, da9

� M*ngel innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden, und

� die Ausfuhr in die Gemeinschaft ausgesetzt bzw. die Zulassung eines von ihr zugelassenen Betriebs, Fabrik-
schiffs, Gefrierschiffs, Erzeugungs- und Erntegebiets f�r lebende Muscheln entzogen wird, wenn diese M*ngel
nicht innerhalb einer angemessenen Frist behoben werden k?nnen oder wenn die Verbrauchergesundheit
nachweislich gef*hrdet ist;

e) die zust*ndige Beh?rde des betreffenden Drittlands �bermittelt der Kommission eine aktuelle Liste; die Kommis-
sion macht diese Liste allen interessierten Parteien �ber das Internet zug*nglich.

Nur auf dieser Liste stehende Betriebe d�rfen Erzeugnisse tierischen Ursprungs in die Gemeinschaft versenden.

4. Einzelfallentscheidungen

Unter besonderen Umst*nden kann nach dem Verfahren des Artikels 6 genehmigt werden, da9 Erzeugnisse direkt aus
einem Drittlandbetrieb eingef�hrt werden, wenn das betreffende Drittland nicht in der Lage ist, die Garantieanfor-
derungen gem*9 Abschnitt I zu erf�llen. In diesem Falle mu9 dem betreffende Betrieb vorbehaltlich einer Gemein-
schaftskontrolle vor Ort eine Sonderzulassung erteilt werden. Bei der Entscheidung �ber die Zulassung sind die
besonderen Einfuhrbedingungen f�r die Erzeugnisse dieses Betriebs festzulegen.

III. Sonstige Bestimmungen

1. In die Gemeinschaft eingef�hrt werden d�rfen nur Drittlanderzeugnisse, die

� im Versanddrittland zubereitet werden oder, falls es sich um Fischereierzeugnisse handelt, auf Fabrik- oder
Gefrierschiffen des Versanddrittlands zubereitet werden;

� in einem anderen Drittland als dem Versanddrittland gewonnen und zubereitet werden, vorausgesetzt, das
Erzeugnis stammt aus einem zugelassenen Betrieb in einem Drittland, das auf einer Gemeinschaftsliste steht;

� gegebenenfalls in der Gemeinschaft zubereitet oder hergestellt werden.

2. F�r Erzeugnisse, die einem bestimmten Verwendungszweck zugef�hrt werden sollen, kann die Kommission nach dem
Verfahren des Artikels 6 besondere Einfuhrvorschriften festlegen.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften C 365 E/101



Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates mit Verfahrens-
vorschriften f�r die amtliche �berwachung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs

(2000/C 365 E/04)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 438 endg. � 2000/0180(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 14. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 152 Absatz 4 Buch-
stabe b),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Grundregeln f�r die amtliche Lebensmittel�ber-
wachung sind bereits in Gemeinschaftsvorschriften fest-
gelegt.

(2) Zus+tzlich zu diesen Grundregeln m�ssen Verfahrensvor-
schriften f�r die amtliche >berwachung von Erzeugnissen
tierischen Ursprungs festgelegt werden, um den von die-
sen Erzeugnissen m?glicherweise ausgehenden Gefahren
f�r die Gesundheit von Mensch und Tier Rechnung zu
tragen.

(3) Bei der Erarbeitung der Verfahrensvorschriften f�r die
amtliche >berwachung von Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs sollten alle Aspekte ber�cksichtigt werden, die
die gesundheitliche Unbedenklichkeit dieser Erzeugnisse
f�r Mensch und Tier in Frage stellen k?nnten. Zu regeln
sind insbesondere die Prim+rproduktion und weitere Be-
arbeitung, die Herstellung, Verarbeitung, Lagerung und
Bef?rderung von Tieren und Erzeugnissen, die Schlacht-
tieruntersuchung, der Tierschutz, die Fleischuntersuchung,
die Einhaltung der Hygienevorschriften in Betrieben, die
Behandlung von Erzeugnissen tierischen Ursprungs zur
Ausschaltung von Gesundheitsgefahren sowie sonstige
MaBnahmen zum Schutz der Gesundheit von Mensch
und Tier.

(4) Die amtliche >berwachung ist vor allem angezeigt in Be-
reichen, die f�r den Schutz der Gesundheit von Mensch
und Tier von besonderer Bedeutung sind, und sollte sich
an aktuellsten wissenschaftlichen Informationen �ber die
Aspekte orientieren, die eine Gefahr f�r die Gesundheit
des Verbrauchers darstellen k?nnten.

(5) Ziel der amtlichen >berwachung sollte es sein, potentielle
Gesundheitsrisiken, denen Personen, die Erzeugnisse tieri-
schen Ursprungs bearbeiten oder konsumieren, ausgesetzt
sind, zu identifizieren und zu analysieren.

(6) Den Verfahrensvorschriften f�r die amtliche Lebensmittel-
�berwachung muB eine angemessene Risikoanalyse und
eine entsprechende Stellungnahme des zust+ndigen Wis-
senschaftlichen Ausschusses zugrundeliegen. Daher ist es
angezeigt, eine Risikobewertung der g+ngigen Verfahren
der Schlachttier- und Fleischuntersuchung vorzunehmen.
Bis die Ergebnisse dieser Bewertung vorliegen, sollten die
�blichen Verfahren beibehalten werden.

(7) Es muB sichergestellt werden, daB die Tierschutzvorschrif-
ten, insbesondere hinsichtlich humaner T?tungsmethoden,
eingehalten werden.

(8) Gem+B der Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom
11. Dezember 1989 zur Regelung der veterin+rrechtlichen
Kontrollen im innergemeinschaftlichen Handel im Hin-
blick auf den gemeinsamen Binnenmarkt (1), zuletzt ge+n-
dert durch die Akte �ber den Beitritt Fsterreichs, Finn-
lands und Schwedens, m�ssen Erzeugnisse tierischen Ur-
sprungs zur Gew+hrleistung des freien Warenverkehrs in
der Gemeinschaft am Versandsort amtlich kontrolliert
werden; Stichprobekontrollen am Bestimmungsort im Be-
stimmungsmitgliedstaat sind fakultativ. Besteht jedoch be-
gr�ndeter Verdacht auf eine Unregelm+Bigkeit, so k?nnen
die betreffenden Erzeugnisse bereits auf dem Transportweg
kontrolliert werden.

(9) Gemeinschaftsvorschriften f�r die Sicherheit von Lebens-
mitteln m�ssen wissenschaftlich fundiert sein. Erforderli-
chenfalls m�ssen daher die mit dem BeschluB 97/579/EG
der Kommission (2) eingesetzten Wissenschaftlichen Aus-
sch�sse f�r Verbrauchergesundheit und Lebensmittel-
sicherheit konsultiert werden.

(10) Da es sich bei den MaBnahmen zur Durchf�hrung dieser
Verordnung um MaBnahmen allgemeiner Tragweite im
Sinne des Artikels 2 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit+ten
f�r die Aus�bung der der Kommission �bertragenen
Durchf�hrungsbefugnisse (3) handelt, sollten sie nach
dem Regelungsverfahren des Artikels 5 dieses Beschlusses
erlassen werden �
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Verordnung enth+lt Verfahrensvorschriften f�r die amtli-
che >berwachung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs zur
Kontrolle der Einhaltung der geltenden Tiergesundheits- und
Hygienevorschriften.

Artikel 2

Zum Zwecke dieser Verordnung gelten analog die Definitionen
der

� Richtlinie 89/662/EWG des Rates zur Regelung der veteri-
n+rrechtlichen Kontrollen im innergemeinschaftlichen Han-
del im Hinblick auf den gemeinsamen Binnenmarkt,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ+ischen Parlaments
und des Rates vom . . . mit tierseuchenrechtlichen Vorschrif-
ten f�r das Herstellen und Inverkehrbringen von Lebens-
mitteln tierischen Ursprungs und ihre Einfuhr aus Drittl+n-
dern,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ+ischen Parlaments
und des Rates �ber Lebensmittelhygiene.

Artikel 3

Zus+tzlich zu den allgemeineren Gemeinschaftsvorschriften f�r
die amtliche Lebensmittel�berwachung tragen die Mitgliedstaa-
ten daf�r Sorge, daB die amtliche >berwachung von Erzeug-
nissen tierischen Ursprungs nach MaBgabe dieser Verordnung
erfolgt.

Artikel 4

Nach dem Verfahren des Artikels 5 und erforderlichenfalls nach
Stellungnahme des zust+ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses
wird die Kommission

a) die Anh+nge dieser Verordnung +ndern oder erg+nzen, um
dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt, insbesondere
hinsichtlich der Verfahren der Schlachttier- und Fleischunter-
suchung, Rechnung zu tragen;

b) Durchf�hrungsvorschriften erlassen, soweit sie zur gemein-
schaftsweit einheitlichen Anwendung dieser Verordnung er-
forderlich sind.

Artikel 5

(1) Die Kommission wird von dem mit BeschluB
68/361/EWG (1) des Rates eingesetzten St+ndigen Veterin+raus-
schuB unterst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt gem+B
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG
das Regelungsverfahren gem+B Artikel 5 dieses Beschlusses.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Ver?ffentlichung im Amts-
blatt der Europ)ischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

VORSCHRIFTEN F�R DIE �BERWACHUNG VON ERZEUGNISSEN IM ALLGEMEINEN

1. Die amtliche >berwachung betrifft alle Stufen der Herstellung von Erzeugnissen tierischen Ursprungs, einschlieBlich
der Prim+rproduktion und der Vermarktung, und umfaBt insbesondere folgendes:

a) die >berwachung von Haltungsbetrieben zur Kontrolle der Einhaltung der geltenden Hygiene- und Tiergesund-
heitsvorschriften. Diese Kontrollen werden zusammen mit den gemeinschaftsrechtlich vorgesehenen Tierschutz-,
R�ckstands- und Futtermittelkontrollen abgewickelt.

Wird im Rahmen dieser Kontrollen festgestellt, daB die geltenden Hygiene-, Tierschutz- oder R�ckstandsvorschrif-
ten nicht eingehalten werden, oder daB auf Mensch oder Tier �bertragbare Krankheiten vorliegen, so werden
geeignete AbhilfemaBnahmen getroffen.

Im Falle von Schlachttieren wird die f�r die Schlachttier- und Fleischuntersuchung im Schlachthof zust+ndige
amtliche Stelle �ber jedes Problem im Haltungsbetrieb informiert, das die Sicherheit von Lebensmitteln in Frage
stellen k?nnte;

b) die >berwachung von Betrieben zur Kontrolle oder >berpr�fung der Einhaltung der spezifischen Hygienevor-
schriften der Verordnung . . . (mit spezifischen Hygienevorschriften f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs) und
insbesondere

� (ggf.) der Einhaltung der Zulassungsbedingungen,

� der ordnungsgem+Ben GenuBtauglichkeitskennzeichnung oder der Zulassungsnummern,

� der hygienischen Beschaffenheit der Erzeugnisse,

� der Einhaltung der Temperaturvorschriften und gegebenenfalls der mikrobiologischen Kriterien;

c) unbeschadet der Vorschriften der Richtlinie 89/662/EWG des Rates: Kontrollen auf Vermarktungsebene, insbeson-
dere zur Kontrolle oder >berpr�fung

� der Einhaltung der Vorschriften f�r die GenuBtauglichkeitskennzeichnung,

� der Aufrechterhaltung der K�hlkette,

� (ggf.) der Begleitpapiere der betreffenden Erzeugnissendung;

d) alle weitere >berwachungsmaBnahmen, die zur Kontrolle der Einhaltung der geltenden Gemeinschaftsvorschriften
erforderlich sind.

2. W+hrend die amtlichen >berwachungsmaBnahmen durchgef�hrt werden,

a) tragen Unternehmensbetreiber (Betriebsinhaber oder deren Vertreter) sowie die auf Ebene der Vermarktung f�r die
Erzeugnisse verantwortlichen Personen zur Erleichterung der Kontrollen daf�r Sorge, daB die Kontrollen unter
angemessenen Bedingungen ablaufen, und stellen alle erforderlichen R+ume und Einrichtungen zur Verf�gung;

b) hat die zust+ndige Beh?rde freien Zugang zu den betreffenden Unternehmen und allen anderen Infrastrukturen
wie Haltungsbetrieben, Schiffen, Transportmitteln, Auktionshallen usw.
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ANHANG II

FLEISCHUNTERSUCHUNG

KAPITEL I

VORSCHRIFTEN F�R FLEISCH IM ALLGEMEINEN

Die amtliche >berwachung von Lebensmitteln tierischen Ursprungs betrifft sowohl die Schlachttier- als auch die Fleisch-
untersuchung. Bis eine Stellungnahme des zust+ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses zu den angewandten Unter-
suchungsverfahren vorliegt und eine >berarbeitung beschlossen wurde, werden Schlachttier- und Fleischuntersuchung
nach den in diesem Anhang festgelegten Verfahren durchgef�hrt.

I. H�ufigkeit der �berwachungsma2nahmen und Zust�ndigkeit

1. Amtliche >berwachungsmaBnahmen werden unter der Aufsicht und Verantwortung des amtlichen Tierarztes durch-
gef�hrt, der sich bei folgenden T+tigkeiten von weisungsgebundenen und seiner Verantwortung unterstehenden
Hilfskr+ften unterst�tzen lassen kann:

a) soweit die Schlachttieruntersuchung im Haltungsbetrieb stattfinden soll: beim Zusammentragen von Informatio-
nen, die der amtliche Tierarzt zur Beurteilung des Gesundheitsstatus der Herkunftsherde oder des Herkunfts-
bestands und zur Diagnosestellung ben?tigt;

b) bei der Schlachttieruntersuchung im Schlachthof, vorausgesetzt, der amtliche Tierarzt kann die Arbeit seiner
Hilfskr+fte in persona und vor Ort �berwachen, wobei die Aufgabe einer Hilfskraft darin besteht, die Tiere einer
ersten Untersuchung zu unterziehen und in rein praktischen Dingen zu helfen;

c) bei der Fleischuntersuchung, vorausgesetzt, der amtliche Tierarzt kann die Arbeit seiner Hilfskr+fte in persona und
vor Ort �berwachen;

d) bei der Hygienekontrolle von zerlegtem und eingelagertem Fleisch;

e) bei der Kontrolle und >berwachung von zugelassenen Betrieben, Transportmitteln usw.

2. Um den Tierarzt in obigem Sinne angemessen unterst�tzen zu k?nnen, bilden die Hilfskr+fte ein weisungsgebundenes
und der Verantwortung des amtlichen Tierarztes unterstehendes Untersuchungsteam, das in jedem Fall betriebs-
unabh+ngig sein muB. Die zust+ndige Beh?rde des betreffenden Mitgliedstaats legt die Zusammensetzung des Unter-
suchungsteams so fest, daB der amtliche Tierarzt die genannten T+tigkeiten �berwachen kann.

3. Die H+ufigkeit der amtlichen >berwachungsmaBnahmen richtet sich nach dem Risiko der gesundheitlichen Gef+hr-
dung. Insbesondere gilt folgendes:

a) Im Schlachthof muB w+hrend der gesamten Dauer der Schlachttier- und der Fleischuntersuchung wenigstens ein
amtlicher Tierarzt anwesend sein. Die Mitgliedstaaten k?nnen eine Ausnahme von dieser Bestimmung beantragen,
um den Erfordernissen kleiner und mittlerer Schlachth?fe Rechnung zu tragen. Zur Begr�ndung ihres Antrags
legen sie der Kommission ein voll dokumentiertes Dossier vor, das Informationen �ber die Qualifikationen der den
amtlichen Tierarzt ersetzenden Kontrolleure, die Art der Schlachth?fe, in denen sie t+tig sein werden, und die
Bedingungen, unter denen sie ihre Kontrollt+tigkeit durchf�hren, enth+lt. Die Kommission wird das Dossier pr�fen
und den Antrag gegebenenfalls nach dem Verfahren des Artikels 5 genehmigen. Im Rahmen dieser Genehmigung
kann auch festgelegt werden, unter welchen Bedingungen von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht
werden kann;

b) im Zerlegungsbetrieb muB, wenn Fleisch bearbeitet wird, wenigstens einmal t+glich ein Mitglied des Unter-
suchungsteams anwesend sein;

c) in zugelassenen K�hlh+usern und Umpackzentren muB regelm+Big ein Mitglied des Untersuchungsteams anwesend
ist.

4. Nach dem Verfahren des Artikels 5 werden erforderlichenfalls Verfahrensvorschriften f�r die Unterst�tzung amtlicher
Tier+rzte erlassen.

II. Schlachttieruntersuchung

1. Vor der Schlachtung sind Schlachttiere einer Schlachttieruntersuchung zu unterziehen. Entsprechend muB eine
ausreichende Beleuchtung gew+hrleistet sein.

2. Soweit in dieser Verordnung vorgesehen, wird die Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbetrieb der Schlachttiere
durchgef�hrt.

3. Die Schlachttieruntersuchung dient insbesondere der Feststellung, ob

a) die Tiere ordnungsgem+B gekennzeichnet sind und nicht aus einem Betrieb oder einem Gebiet stammen, der (das)
aus tierseuchenrechtlichen Gr�nden gesperrt ist, es sei denn, die Gemeinschaftsvorschriften lassen dies zu;
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b) die Tiere an einer auf Mensch oder Tier �bertragbaren Krankheit leiden, Symptome einer solchen Krankheit zeigen
oder ihr Allgemeinbefinden den Ausbruch einer solchen Krankheit bef�rchten l+Bt;

c) die Tiere Krankheitssymptome oder eine St?rung ihres Allgemeinbefindens erkennen lassen, aufgrund derer das
Fleisch m?glicherweise f�r genuBuntauglich erkl+rt werden muB;

d) die Tierschutzvorschriften eingehalten wurden;

e) die Schlachttiere sauber sind; sind sie es nicht, so veranlaBt der amtliche Tierarzt, daB die Tiere ges+ubert werden
oder er tr+gt durch andere Vorkehrungen daf�r Sorge, daB das Fleisch w+hrend des Schlachtvorgangs nicht
verunreinigt werden kann;

f) die Tiere aus einem Betrieb oder einem Gebiet stammen, der (das) aus tierseuchen- oder hygienerechtlichen
Gr�nden gesperrt ist;

g) andere Zust+nde vorliegen, die die Gesundheit von Mensch oder Tier beeintr+chtigen k?nnten;

h) die Vorschriften �ber die Verwendung von Tierarzneimitteln eingehalten wurden.

4. Tiere, die

� an einer anzeigepflichtigen oder an einer auf Mensch oder Tier �bertragbaren Krankheit leiden,

� Anzeichen daf�r zeigen, daB ihnen Stoffe verabreicht wurden oder daB sie Stoffe aufgenommen haben, die die
Verbrauchergesundheit infolge des Fleischkonsums gef+hrden k?nnen,

d�rfen nicht zum GenuB f�r Menschen geschlachtet werden. Diese Tiere sind separat zu t?ten, und ihr Fleisch ist
hygienisch einwandfrei zu beseitigen.

5. Die Schlachtung von Tieren, die an einer Krankheit leiden oder die Anzeichen von Zust+nden aufweisen, die eine
Gefahr f�r die Gesundheit von Mensch und Tier darstellen k?nnten, muB zur�ckgestellt werden. Zur Diagnosestellung
m�ssen diese Tiere erforderlichenfalls gr�ndlich untersucht werden. Ist zur Diagnose eine Fleischuntersuchung er-
forderlich, so kann der amtliche Tierarzt veranlassen, daB die betreffenden Tiere separat oder im AnschluB an die
Normalschlachtungen geschlachtet werden. Die Tierk?rper sind alsdann einer Fleischuntersuchung zu unterziehen, die
erforderlichenfalls durch Probenahmen und geeignete Laboruntersuchungen erg+nzt wird.

6. Die T?tung von Tieren im Rahmen eines Programms zur Tilgung oder Bek+mpfung von Tierseuchen wie Brucellose
oder Tuberkulose oder von anderen Zoonosenerregern wie Salmonellen erfolgt nach Weisung und unter direkter
Aufsicht des amtlichen Tierarztes.

III. Fleischuntersuchung

1. Schlachtk?rper werden sofort nach der Schlachtung einer wissenschaftlich fundierten Fleischuntersuchung unterzo-
gen, die insbesondere folgendes umfaBt:

a) die Besichtigung des Schlachtk?rpers und seiner Organe zur Feststellung sichtbarer Verunreinigungen oder anderer
M+ngel;

b) das Abtasten und, falls der amtliche Tierarzt dies f�r erforderlich h+lt, Anschneiden von Schlachtk?rperteilen mit
Gewebever+nderungen oder aus anderen Gr�nden verd+chtiger Schlachtk?rperteile;

c) eine organoleptische Pr�fung;

d) erforderlichenfalls Laboruntersuchungen, insbesondere zum Nachweis etwa vorhandener Zoonosenerreger;

e) andere MaBnahmen, die f�r erforderlich gehalten werden, um zu �berpr�fen, ob die Gemeinschaftsvorschriften f�r
die Verwendung von Tierarzneimitteln und anderen chemischen Stoffen in der Tierhaltung und die Vorschriften
f�r R�ckst+nde eingehalten werden.

2. Zur Diagnosestellung oder durch Durchf�hrung zus+tzlicher Untersuchungen kann der amtliche Tierarzt erforderli-
chenfalls veranlassen, daB das Schlachttempo verlangsamt oder der Schlachtvorgang vor�bergehend gestoppt wird.

3. Wird bei der Schlachttier- oder Fleischuntersuchung ein Zustand festgestellt, der m?glicherweise eine Gefahr f�r die
Gesundheit von Mensch und Tier darstellt, so kann der amtliche Tierarzt veranlassen, daB Laboruntersuchungen
durchgef�hrt werden, wenn er dies zur Untermauerung seiner Diagnose oder zum Nachweis von R�ckst+nden
pharmakologisch wirksamer Stoffe, die aufgrund der festgestellten Symptome mit Wahrscheinlichkeit pr+sent sind,
f�r erforderlich h+lt.

Bleiben Zweifel bestehen, so sind weitere Schnitte und Untersuchungen durchzuf�hren, bis die Diagnose feststeht.

4. Anschnittpflichtige Lymphknoten sind systematisch mehrfach anzuschneiden und zu besichtigen.

5. W+hrend der Untersuchung sind alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, daB das Fleisch
beim Abtasten, Schneiden oder Anschneiden nicht kontaminiert wird.

DEC 365 E/106 Amtsblatt der Europ+ischen Gemeinschaften 19.12.2000



IV. Notschlachtung

Vom Fleisch notgeschlachteter Tiere m�ssen zus+tzlich zur regul+ren Fleischuntersuchung Proben entnommen werden,
die einer weiteren Untersuchung oder jeder anderen f�r erforderlich gehaltenen Untersuchung unterzogen werden.

V. Erkl�rung der Genu2untauglichkeit von Fleisch aufgrund des Befunds von Schlachttier- und Fleischunter-
suchung

Im AnschluB an die Schlachttier- und Fleischuntersuchung werden folgende Erzeugnisse f�r genuBuntauglich erkl+rt:

a) Fleisch von

� Tieren, die an einer Krankheit leiden, bei deren Auftreten SperrmaBnahmen in Kraft treten, es sei denn, nach
geltendem Gemeinschaftsrecht sind MaBnahmen getroffen worden, um jedes tiergesundheitlich bedingte Risiko
auszuschalten;

� abgezehrten Tieren;

� zu jung geschlachteten Tieren;

b) Fleisch mit Anzeichen folgender Zust+nde:

� Abzehrung (Kachexie),

� eine generalisierte Infektionskrankheit;

� Septik+mie, Py+mie, Tox+mie oder Vir+mie;

� Pr+senz von R�ckst+nden verbotener Stoffe oder von R�ckst+nden, die die in der Gemeinschaft zul+ssigen
H?chstwerte �berschreiten;

� b?sartige oder mehrfache Tumoren;

� mehrfache Abszesse,

� schwere Verletzungen an verschiedenen Stellen des Schlachtk?rpers oder in verschiedenen Eingeweiden;

� unzul+ngliches Entbluten;

� extensive Blut- oder Seruminfiltration;

� ausgedehnter subkutaner oder muskul+rer Parasitenbefall;

� Ecchymose;

� ggf. organoleptische Anomalien;

� Anomalien des Fleischgef�ges, insbesondere Fdeme oder gravierende Abmagerung;

� ausgedehnte L+sionen, Verunreinigungen oder Kontaminationen;

c) Schlachtk?rperteile, die lokalisierte L+sionen, Kontaminationen oder Entz�ndungen aufweisen, die die GenuBtauglich-
keit des �brigen Fleisches nicht beeintr+chtigen;

d) Blut von Tieren, deren Fleisch gem+B den vorangegangenen Buchstaben f�r genuBuntauglich erkl+rt wurde, sowie
durch Mageninhalt oder andere Stoffe kontaminiertes Blut;

e) soweit in dieser Verordnung nicht anderweitig geregelt: Schlachtk?rper, deren Innereien nicht der Fleischuntersuchung
unterzogen wurden;

f) Schlachtk?rper von Tieren, die an anderen Zust+nden leiden, die nach Sachkenntnis des amtlichen Tierarztes die
Verbrauchergesundheit gef+hrden k?nnen.

Der amtliche Tierarzt kann veranlassen, daB das Fleisch nur einem bestimmten Verwendungszweck, wie beispielsweise
der Verarbeitung, zugef�hrt werden darf.

VI. Mitteilung von Untersuchungsbefunden

Der amtliche Tierarzt h+lt die Befunde der Schlachttier- und der Fleischuntersuchungen schriftlich fest. Falls bei den
Untersuchungen verbraucher- oder tiergesundheitlich relevante Krankheiten und Zust+nde oder R�ckst+nde festgestellt
werden, so wird dies der amtlichen Stelle, die f�r die >berwachung des Herkunftsbetriebs der Tiere zust+ndig ist, sowie
der f�r die Tiere verantwortlichen Person mitgeteilt. Auf diese Mitteilung m�ssen unverz�glich geeignete AbhilfemaB-
nahmen folgen.
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VII. Berufliche Qualifikation von Hilfskr�ften

1. Nur Personen, die eine von der zust+ndigen Beh?rde des betreffenden Mitgliedstaats organisierte Pr�fung absolviert
haben, k?nnen als Hilfskr+fte eingesetzt werden.

2. Pr�fungsf+hig sind nur Bewerber, die

a) mindestens 400 Stunden theoretische Ausbildung, einschlieBlich Laborpraxis, sowie

b) mindestens 200 Stunden praktische Ausbildung

nachweisen k?nnen. Die praktische Ausbildung muB in Schlachth?fen, Zerlegungsbetrieben, K�hllagern und Fleisch-
kontrollstellen oder, falls die Pr�fung die Schlachttieruntersuchung betrifft, in einem Haltungsbetrieb stattgefunden
haben.

3. Die Pr�fungen f�r Hilfskr+fte bestehen aus einem theoretischen und einem praktischen Teil und betreffen folgende
Themenbereiche:

a) f�r Untersuchungen in Haltungsbetrieben:

i) theoretischer Teil:

� Kenntnis der landwirtschaftlichen Betriebswirtschaft: Organisation, wirtschaftliche Bedeutung, Produktions-
methoden, internationaler Handel usw.,

� Anatomie und Pathologie,

� Grundkenntnis der Tierseuchen: Virus-, Bakterien-, Parasitenerkrankungen usw.,

� >berwachung zur Seuchenerkennung, Anwendung von Arzneimitteln und Impfstoffen, R�ckstandsunter-
suchungen,

� Hygiene- und Gesundheitskontrollen,

� Schutz von Tieren im Haltungsbetrieb, beim Transport und bei der Schlachtung,

� Umweltnormen: f�r Geb+ude, Haltungsbetriebe und im allgemeinen,

� nationale und internationale Rechtsvorschriften,

� Verbraucherbelange und Qualit+tskontrolle;

ii) praktischer Teil:

� Besichtigung landwirtschaftlicher Betriebe mit verschiedenen Haltungsformen und Aufzuchtmethoden,

� Besichtigung von Herstellungsbetrieben,

� Be- und Entladen von Transportmitteln,

� Laborbesichtigungen,

� Veterin+rkontrollen,

� Dokumentation,

� praktische Arbeitserfahrung;

b) f�r Untersuchungen im Schlachthof:

i) theoretischer Teil:

� Grundkenntnisse der Schlachttieranatomie und -physiologie,

� Grundkenntnisse der Schlachttierpathologie,

� Grundkenntnisse der pathologischen Schlachttieranatomie,

� Grundkenntnisse der Hygiene und insbesondere der Industriehygiene, der Schlacht-, Zerlegungs- und
Lagerhygiene, der Arbeitshygiene und der >berwachung der Anwendung des HACCP-Systems,

� Kenntnis der Methoden und Verfahren der Schlachtung, Untersuchung, Zubereitung, Umh�llung, Ver-
packung und Bef?rderung von frischem Fleisch,

� Kenntnis der einschl+gigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften,

� Probenahmemethoden;
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ii) praktischer Teil:

� Identifizierung von Tieren,

� Untersuchung und Beurteilung von Schlachttieren,

� Identifizierung von Tierarten durch Untersuchung artentypischer Tierk?rperteile,

� Identifizierung bestimmter Schlachtk?rperteile, an denen sich Ver+nderungen zeigen � mit Erl+uterung,

� Fleischuntersuchung im Schlachthof,

� Hygienekontrolle, einschlieBlich >berwachung der der Anwendung des HACCP-Systems,

� Probenahmen,

� Identifizierung von Fleisch.

VIII. Sonstige Verpflichtungen im Rahmen der Untersuchungen

Tierbesitzer bzw. die f�r Tiere verantwortlichen Personen sind verpflichtet, den f�r die Durchf�hrung der Schlachttier-
und Fleischuntersuchung zust+ndigen Beamten jede erforderliche Unterst�tzung zu leisten. Sie gew+hrleisten insbeson-
dere den Zugang zu Tieren, Fleisch und B�chern und tragen daf�r Sorge, daB sich diese in angemessenem Zustand
befinden. Auf Verlangen des amtlichen Tierarztes oder einer seiner Hilfskr+fte leisten sie auch weitere Unterst�tzung. Bei
Unterlassung wird die Untersuchung ausgesetzt, bis die Tierbesitzer bzw. die anderen f�r die Tiere verantwortlichen
Personen ihre Unterst�tzung in dem f�r die Untersuchung erforderlichen MaBe zusagen.

KAPITEL II

FLEISCH VON ALS HAUSTIERE GEHALTENEN HUFTIEREN

Zus+tzlich zu den allgemeinen Vorschriften gilt folgendes:

I. Schlachttieruntersuchung

Soweit die Schlachttieruntersuchung im Schlachthof vorgenommen wird, m�ssen die Tiere innerhalb von 24 Stunden
nach ihrer Ankunft im Schlachthof, auf jeden Fall jedoch weniger als 24 Stunden vor der Schlachtung untersucht
werden. Dar�ber hinaus kann der amtliche Tierarzt auch zu jeder anderen Zeit eine Untersuchung verlangen.

II. Fleischuntersuchung

1. Die Fleischuntersuchung umfaBt erforderlichenfalls folgendes:

� Anschneiden bestimmter Organe und Lymphknoten und � je nach Untersuchungsbefund � des Uterus;

� Besichtigung oder Abtasten. Werden dabei L+sionen festgestellt, die Schlachtk?rper, Arbeitsger+t, Personal oder
Umgebung kontaminieren k?nnten, so d�rfen diese Organe nicht im Schlachtraum oder in einem anderen
Bereich des Betriebes, in dem Fleisch kontaminiert werden k?nnte, angeschnitten werden.

2. Verfahren der Untersuchung:

A. 1ber sechs Wochen alte Rinder:

a) Besichtigung von Kopf und Rachen; Anschneiden und Untersuchung der Schlundkopf-, Kehlgangs- und Ohr-
speicheldr�senlymphknoten (Lnn. retropharyngiales, mandibulares und parotidei); Untersuchung der +uBeren
Kaumuskeln durch zwei Einschnitte parallel zum Unterkiefer, der inneren Kaumuskeln (innere Musculi ptery-
goidei) durch Einschnitt auf einer Ebene. L?sung der Zunge zur eingehenden Besichtigung von Maul und
Schlund sowie Besichtigung und Abtasten der Zunge selbst;

b) Untersuchung der Luftr?hre; Besichtigung und Abtasten von Lunge und Speiser?hre; Anschneiden und Unter-
suchung der Lymphknoten an der Lungenwurzel (Lnn. bifurcationes und eparteriales) und im Mittelfell (Lnn.
mediastinales); Fffnung der Luftr?hre und der Hauptluftr?hren+ste durch L+ngsschnitt; Quereinschnitt der
Lunge im hinteren Drittel durch die Hauptluftr?hren+ste; das Anschneiden der Lunge ist jedoch nicht erfor-
derlich, wenn sie vom Verzehr ausgeschlossen wird;

c) Besichtigung von Herzbeutel und Herz; Anschneiden des Herzens durch L+ngsschnitt zur Fffnung der Kam-
mern und Durchtrennung der Scheidewand;

d) Besichtigung des Zwerchfells;
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e) Besichtigung und Abtasten der Leber und ihrer Lymphknoten an der Leberpforte und der Bauchspeicheldr�se
(Lnn. portales); Anschneiden der Magenfl+che der Leber und an der Basis des ÐSpigelschen LappensM zur
Untersuchung der Galleng+nge;

f) Besichtigung des Magen-Darm-Trakts, des Mesenteriums, der gastrischen und mesenterischen Lymphknoten
(Lnn. Gastrici, mesenterici, craniales und caudales); Abtasten und erforderlichenfalls Anschneiden der gastri-
schen und mesenterischen Lymphknoten;

g) Besichtigung und erforderlichenfalls Abtasten der Milz;

h) Besichtigung der Nieren; erforderlichenfalls Anschnitt der Nieren und der renalen Lymphknoten (Lnn. renales);

i) Besichtigung von Brust- und Bauchfell;

j) Besichtigung der Genitalien;

k) Besichtigung und erforderlichenfalls Abtasten und Anschneiden des Euters und seiner Lymphknoten (Lnn.
supramammarii); bei K�hen Fffnung jeder Euterh+lfte durch langen, tiefen Einschnitt bis zu den Zisternen
(Sinus lactiferes); Einschneiden der Euterlymphknoten, es sei denn, das Euter ist vom Verzehr ausgeschlossen.

B. Unter sechs Wochen alte Rinder:

a) Besichtigung von Kopf und Rachen; Anschneiden und Untersuchen der Schlundkopflympfknoten (Lnn retro-
pharyngiales); Untersuchung von Maul und Schlund; Abtasten der Zunge; Entfernen der Tonsillen;

b) Besichtigung von Lunge, Luft- und Speiser?hre; Abtasten der Lunge; Anschneiden und Untersuchen der
Lymphknoten an der Lungenwurzel (Lnn. bifurcationes und eparteriales) und im Mittelfell (Lnn. mediastinales);
Fffnen der Luftr?hre und der Hauptluftr?hren+ste durch L+ngsschnitt; Quereinschnitt im hinteren Drittel der
Lunge durch die Hauptluftr?hren+ste; diese Anschnitte sind jedoch nicht erforderlich, wenn die Lunge vom
Verzehr ausgeschlossen wird;

c) Besichtigung von Herzbeutel und Herz; L+ngseinschnitt am Herzen zur Fffnung der Kammern und Durch-
trennung der Scheidewand;

d) Besichtigung des Zwerchfells;

e) Besichtigung der Leber und der Lymphknoten an der Leberpforte und Bauchspeicheldr�se (Lnn. portales);
Abtasten und erforderlichenfalls Anschneiden der Leber und ihrer Lymphknoten;

f) Besichtigung des Magen-Darm-Trakts, des Mesenteriums sowie der gastrischen und mesenterischen Lymph-
knoten (Lnn. Gastrici, mesenterici, craniales und caudales); Abtasten und erforderlichenfalls Anschneiden der
gastrischen und mesenterischen Lymphknoten;

g) Besichtigung und erforderlichenfalls Abtasten der Milz;

h) Besichtigung der Nieren; erforderlichenfalls Anschneiden der Nieren und ihrer Lymphknoten (Lnn. renales);

i) Besichtigung von Brust- und Bauchfell;

j) Besichtigung und Abtasten der Nabelgegend und der Gelenke. Im Verdachtsfall Einschnitt in der Nabelgegend
und Fffnung der Gelenke. Untersuchen der Gelenkfl�ssigkeit.

C. Schweine

a) Besichtigung von Kopf und Rachen; Anschnitt und Untersuchung der Unterkieferlympfknoten (Lnn mandibu-
lares); Besichtigung von Maul, Schlund und Zunge;

b) Besichtigung von Lunge, Luft- und Speiser?hre; Abtasten der Lunge und der Lymphknoten an der Lungen-
wurzel (Lnn. bifurcationes und eparteriales) und im Mittelfell (Lnn. mediastinales); Fffnung der Luftr?hre und
der Hauptluftr?hren+ste durch L+ngsschnitt; Quereinschnitt im hinteren Drittel der Lunge durch die Haupt-
luftr?hren+ste; diese Anschnitte sind jedoch nicht erforderlich, wenn die Lunge vom Verzehr ausgeschlossen
wird;

c) Besichtigung von Herzbeutel und Herz; L+ngseinschnitt am Herzen zur Fffnung der Kammern und Durch-
trennung der Scheidewand;

d) Besichtigung des Zwerchfells;

e) Besichtigung der Leber und der Lymphknoten an der Leberpforte und Bauchspeicheldr�se (Lnn. portales);
Abtasten der Leber und ihrer Lymphknoten;

f) Besichtigung des Magen-Darm-Trakts, des Mesenteriums, der gastrischen und mesenterischen Lymphknoten
(Lnn. Gastrici, mesenterici, craniales und caudales); Abtasten und erforderlichenfalls Anschneiden der gastri-
schen und mesenterischen Lymphknoten;

g) Besichtigung und erforderlichenfalls Abtasten der Milz;
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h) Besichtigung der Nieren; erforderlichenfalls Anschnitt der Nieren und ihrer Lymphknoten (Lnn. renales);

i) Besichtigung von Brust- und Bauchfell;

j) Besichtigung der Genitalien;

k) Besichtigung des Euters und seiner Lymphknoten (Lnn. supramammarii); bei Sauen Anschnitt der Lymph-
knoten des Ges+uges;

l) Besichtigung und Abtasten der Nabelgegend und der Gelenke bei jungen Tieren. Im Verdachtsfall erforderli-
chenfalls Einschnitt in der Nabelgegend und Fffnung der Gelenke.

D. Schaf- und Ziegen

a) Besichtigung des Kopfes nach dem Enth+uten und, im Verdachtsfall, Untersuchung von Rachen, Maul, Zunge,
Schlundkopf- und Ohrspeicheldr�senlymphknoten; unbeschadet der tierseuchenrechtlichen Vorschriften er�b-
rigen sich diese Untersuchungen, wenn die zust+ndige Beh?rde gew+hrleisten kann, daB der Kopf � ein-
schlieBlich Zunge und Gehirn � vom Verzehr ausgeschlossen wird;

b) Besichtigung von Lunge, Luft- und Speiser?hre; Abtasten der Lunge und der Lymphknoten an der Lungen-
wurzel (Lnn. bifurcationes und eparteriales) und im Mittelfell (Lnn. mediastinales); im Zweifelsfall Anschnitt
und Untersuchung dieser Organe und Lymphknoten;

c) Besichtigung von Herzbeutel und Herz; im Zweifelsfall Anschnitt und Untersuchung des Herzes;

d) Besichtigung des Zwerchfells;

e) Besichtigung der Leber und der Lymphknoten an der Leberpforte und Bauchspeicheldr�se (Lnn. portales);
Abtasten der Leber und ihrer Lymphknoten; Anschnitt der Magenfl+che der Leber zur Untersuchung der
Galleng+nge;

f) Besichtigung des Magen-Darm-Trakts, des Mesenteriums, der gastrischen und mesenterischen Lympfknoten
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales und caudales);

g) Besichtigung und erforderlichenfalls Abtasten der Milz;

h) Besichtigung der Nieren; erforderlichenfalls Anschnitt der Nieren und ihrer Lymphknoten (Lnn. renales);

i) Besichtigung von Brust- und Bauchfell;

j) Besichtigung des Euters und seiner Lymphknoten;

k) Besichtigung und Durchtasten der Nabelgegend und der Gelenke bei jungen Tieren; im Verdachtsfall Anschnitt
der Nabelgegend und Fffnung der Gelenke.

E. Als Haustiere gehaltene Einhufer

a) Besichtigung des Kopfes und � nach L?sen der Zunge � des Rachens; Abtasten und erforderlichenfalls
Anschnitt der Unterkiefer-, Schlundkopf- und Ohrspeicheldr�senlymphknoten (Lnn. Mandibulares, retropha-
ryngiales und parotidei); L?sung der Zunge zur eingehenden Besichtigung von Maul und Schlund; Besichti-
gung und Abtasten der Zunge selbst; Entfernung der Tonsillen;

b) Besichtigung von Lunge, Luft- und Speiser?hre; Abtasten der Lunge; Abtasten und erforderlichenfalls An-
schnitt der Lymphknoten an der Lungenwurzel (Lnn. bifurcationes und eparteriales) und im Mittelfell (Lnn.
mediastinales); Fffnung der Luftr?hre und der Hauptluftr?hren+ste durch L+ngsschnitt; Quereinschnitt im
hinteren Drittel der Lunge durch die Hauptluftr?hren+ste; diese Anschnitte sind jedoch nicht erforderlich,
wenn die Lunge vom Verzehr ausgeschlossen wird;

c) Besichtigung von Herzbeutel und Herz; L+ngsschnitt am Herzen zur Fffnung der Kammern und Durch-
trennung der Scheidewand;

d) Besichtigung des Zwerchfells;

e) Besichtigung, Abtasten und erforderlichenfalls Anschnitt der Leber und der Lymphknoten an der Leberpforte
und der Bauchspeicheldr�se (Lnn. portales);

f) Besichtigung des Magen-Darm-Trakts, des Mesenteriums, der gastrischen und mesenterischen Lymphknoten
(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales und caudales); erforderlichenfalls Anschnitt der gastrischen und mesen-
terischen Lymphknoten;

g) Besichtigung und erforderlichenfalls Abtasten der Milz;

h) Besichtigung der Nieren; erforderlichenfalls Anschnitt der Nieren und ihrer Lymphknoten (Lnn. renales);

i) Besichtigung von Brust- und Bauchfell;
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j) Besichtigung der Genitalien bei Hengsten und Stuten;

k) Besichtigung des Euters und seiner Lymphknoten (Lnn. supramammarii) und erforderlichenfalls Anschnitt der
Lymphknoten des Ges+uges;

l) Besichtigung und Abtasten der Nabelgegend und der Gelenke bei jungen Tieren. Im Zweifelsfall erforderli-
chenfalls Anschnitt der Nabelgegend und Fffnung der Gelenke;

m) Untersuchung aller Schimmel oder Grauschimmel auf Melanose und Melanomata durch Untersuchung von
Muskeln und Lymphknoten der Schulter (Lnn. lymphonodi subrhomboidei) unter dem Schulterblattknorpel
nach Abheben der Muskelb+nder einer Schulter; Freilegen der Nieren und Untersuchung nach Einschnitt der
gesamten Niere.

III. Besondere �berwachungsma2nahmen

A. Trichinose

Fleisch von Schweinen (Haustiere, Zuchtwild und jagdbares Wild) und Einhufern wird entweder auf Trichinen
(Trichinella spp) untersucht oder muB einer K+ltebehandlung unterzogen werden.

B. Cysticercose bei Schweinen und Rindern

Die Untersuchung auf Cysticercus bovis und Cysticercus cellulosae muB sich auf alle empf+nglichen Tierk?rperteile
erstrecken.

Nach Entfernen der genuBuntauglichen Tierk?rperteile muB Fleisch von Tieren mit nicht generalisiertem Befall einer
K+ltebehandlung unterzogen werden.

C. Rotz bei Einhufern

Die Untersuchung von Einhufern auf Rotz umfaBt eine sorgf+ltige Besichtigung der Schleimh+ute von Luftr?hre,
Kehlkopf, Nasenh?hle und ihrer Nebenh?hlen nach Spaltung des Kopfes l+ngs der Medianebene und Ausl?sen der
Nasenscheidewand.

Nach dem Verfahren des St+ndigen Veterin+rausschusses und nach Stellungnahme des zust+ndigen Wissenschaftli-
chen Ausschusses wird erforderlichenfalls folgendes festgelegt:

a) die Untersuchungsmethoden f�r die in diesem Abschnitt genannten Zust+nde;

b) die K+ltebehandlung, der trichinen- und Cysticercus-infiziertes Fleisch zu unterziehen ist;

c) die Bedingungen, unter denen Gemeinschaftsregionen, die entsprechend epidemiologischer Untersuchungen tri-
chinose- bzw. rotzfrei sind, Ausnahmen gew+hrt werden k?nnen.

IV. Erkl�rung der Genu2untauglichkeit von Fleisch aufgrund des Befunds der Schlachttier- und Fleischunter-
suchung

1. Zus+tzlich zu den F+llen gem+B Kapitel I Abschnitt V werden folgende Erzeugnisse f�r genuBuntauglich erkl+rt:

a) Fleisch von

i) Tieren, bei denen einer der folgenden Zust+nde festgestellt wurde:

� generalisierte Aktinobazillose oder Aktinomykose,

� Milzbrand und Rauschbrand,

� generalisierte Tuberkulose,

� generalisierte Lymphadenitis,

� Rotz,

� Tollwut,

� Tetanus,

� akute Salmonellose,

� akute Brucellose,

� Rotlauf (Erysipelas),

� Botulismus;
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ii) Tieren mit akuten L+sionen aufgrund von Bronchopneumonie, Brustfell-, Bauchfell-, Geb+rmutter-, Euter-,
Gelenk-, Herzbeutel-, Darm- oder Hirnhaut- und Hirnentz�ndung, soweit eine gr�ndliche Untersuchung, die
gegebenenfalls durch eine bakteriologische Untersuchung und eine Untersuchung auf R�ckst+nde pharmako-
logisch wirksamer Stoffe erg+nzt wird, diesen Befund best+tigt. Fallen diese besonderen Untersuchungen
jedoch negativ aus, so werden die Tierk?rper nach dem Entfernen der genuBuntauglichen Teile als zum
GenuB f�r Menschen tauglich erkl+rt;

iii) Tieren mit folgenden parasit+ren Erkrankungen: generalisierte Sarkosporidiose, generalisierte Cystycercose
und Trichinose;

iv) verendeten, totgeborenen oder ungeborenen Tieren;

v) zu jung geschlachteten Tieren mit ?demat?sem Fleisch;

vi) Tieren mit Anzeichen von Abmagerung oder ausgepr+gter An+mie;

vii) Tieren, bei denen die Tuberkulinprobe positiv oder unschl�ssig ausfiel und bei denen bei der Fleischunter-
suchung an mehreren Organen oder mehreren K?rperteilen lokalisierte Tuberkulosel+sionen festgestellt wur-
den. Wird jedoch eine Tuberkulosel+sion in den Lymphknoten ein und desselben Organs oder K?rperteils
festgestellt, so werden nur das befallene Organ bzw. der befallene K?rperteil sowie die entsprechenden
Lymphknoten f�r genuBuntauglich erkl+rt;

viii) Tieren, bei denen die Untersuchung auf Brucellose positiv oder unschl�ssig ausfiel und bei denen dieser
Befund durch L+sionen best+tigt wurde, die auf eine akute Infektion hindeuten. Auch wenn keine L+sion
festgestellt wurde, werden Euter, Genitaltrakt und Blut dieser Tiere dennoch f�r genuBuntauglich erkl+rt;

b) Schlachtk?rperteile mit Anzeichen gr?Berer ser?ser Infiltrationen oder Blutungen, lokaler Abszesse oder lokaler
Kontaminationen;

c) Innereien und Eingeweide mit pathologischen L+sionen infekti?sen, parasit+ren oder traumatischen Ursprungs;

d) soweit ein Schlachtk?rper oder Innereien Anzeichen von Pseudotuberkulose (Lymphadenitis caseosa) oder einer
anderen eitrigen Erkrankung zeigen, diese Erkrankung jedoch nicht generalisiert ist oder mit Abmagerung ein-
hergeht:

i) alle Organe und zugeh?rigen Lymphknoten, soweit der genannte Zustand auf der Oberfl+che oder im Gewe-
beinneren des Organs oder des Lymphknotens festgestellt wird;

ii) in F+llen, in nicht unter Ziffer i) fallen: die L+sion sowie alle angrenzenden Teile, soweit dies unter Ber�ck-
sichtigung des Alters und der Aktivit+t der L+sion f�r notwendig befunden wird, wobei eine alte, fest ver-
kapselte L+sion als inaktiv gilt;

e) Fleischabschnitte von der Stichstelle;

f) Leber und Nieren von �ber zwei Jahre alten Tieren aus Regionen, in denen bei der Durchf�hrung der gem+B
Artikel 5 der Richtlinie 96/23/EG genehmigten Pl+ne festgestellt wurde, daB die Umwelt allgemein mit Schwer-
metallen belastet ist;

g) Fleisch mit ausgepr+gtem Geschlechtsgeruch.

2. Folgende Erzeugnisse sind besonders zu kennzeichnen und zu bearbeiten:

i) Fleisch von Zuchtebern,

ii) Fleisch von nicht kastrierten m+nnlichen Schweinen, von Kryptorchiden und Zwittern mit einem Schlachtk?rper-
gewicht von �ber 80 kg, es sei denn, der Betrieb kann garantieren, daB Schlachtk?rper mit ausgepr+gtem
Geschlechtsgeruch nach einer vom St+ndigen Veterin+rausschuB anerkannten oder � falls eine solche nicht
existiert � nach einer von den zust+ndigen Beh?rden anerkannte Methode, einwandfrei identifiziert werden
k?nnen,

V. Sondervorschriften f�r Schlachth4fe mit geringer Schlachtausbeute

a) Schlachth?fe in Regionen, die besonderen geographischen Zw+ngen unterliegen oder unter Versorgungsschwierig-
keiten leiden, und Schlachth?fe, die lokale M+rkte mit Fleisch beliefern, sind verpflichtet, dem zust+ndigen Veterin+r-
amt den Zeitpunkt der Schlachtung sowie Zahl und Herkunft der angelieferten Schlachttiere mitzuteilen, damit die
Schlachttieruntersuchung entweder im landwirtschaftlichen Betrieb oder unmittelbar vor der Schlachtung stattfinden
kann.

b) Der amtliche Tierarzt bzw. eine Hilfskraft f�hrt die Fleischuntersuchung durch. Weist das Fleisch L+sionen oder
Ver+nderungen auf, so muB es vom amtlichen Tierarzt untersucht werden. Der amtliche Tierarzt oder � unter
seiner Verantwortung � eine Hilfskraft kontrolliert regelm+Big, ob die in dieser Verordnung festgelegten Hygiene-
vorschriften eingehalten werden.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ+ischen Gemeinschaften C 365 E/113



KAPITEL III

GEFL�GELFLEISCH

Zus+tzlich zu den allgemeinen Vorschriften gilt folgendes:

I. Schlachttieruntersuchung

1. Der Gefl�gelbestand eines Betriebs darf nur geschlachtet werden, soweit folgende Anforderungen erf�llt sind:

a) Die zur Schlachtung bestimmten Tiere sind entweder im Haltungsbetrieb der Schlachttieruntersuchung unterzogen
worden und dem Gefl�gel liegt die Gesundheitsbescheinigung gem+B Abschnitt V bei,

b) oder dem amtlichen Tierarzt liegt 24 bis 72 Stunden vor Eintreffen des Gefl�gels im Schlachthof ein von der
zust+ndigen Beh?rde festzulegendes Dokument vor, das folgende Informationen enth+lt:

� einschl+gige, aktuelle Angaben zum Herkunftsbestand und insbesondere Einzelheiten aus den Betriebsb�chern
zur Art des Schlachtgefl�gels;

� den Nachweis, daB der Herkunftsbetrieb von einem regul+ren Hoftierarzt �berwacht wird.

Diese Informationen m�ssen gepr�ft werden, bevor entschieden wird, welche MaBnahmen in bezug auf die Tiere aus
dem fraglichen Betrieb getroffen werden m�ssen, und insbesondere, welche Art der Schlachttieruntersuchung erfor-
derlich ist.

Sind die Anforderungen gem+B Buchstabe a) oder b) nicht erf�llt, so kann beschlossen werden,

� die Schlachtung entweder zur�ckzustellen, bis der Herkunftsbetrieb zwecks Einholung der erforderlichen Infor-
mationen kontrolliert wurde,

� oder die Schlachtung im AnschluB an die Untersuchungen gem+B Nummer 2 Buchstabe b) dieses Kapitels zu
genehmigen.

Kosten, die infolge der Anwendung der Vorschriften dieses Buchstabens anfallen, werden nach einer von der zu-
st+ndigen Beh?rde festzulegenden Regelung dem Gefl�gelhalter in Rechnung gestellt.

Im Falle von Gefl�gelhaltern, deren Jahreserzeugung 20 000 H�hner, 15 000 Enten, 10 000 Truth�hner oder 10 000
G+nse oder eine entsprechende Anzahl Tiere anderer Gefl�gelarten nicht �berschreitet, kann die Schlachttierunter-
suchung jedoch im Schlachthof durchgef�hrt werden. In diesem Fall muB der Gefl�gelhalter eine Erkl+rung dahin-
gehend abgeben, daB seine Jahreserzeugung die genannten Werte nicht �bersteigt.

2. Die Schlachttieruntersuchung im Herkunftsbetrieb umfaBt folgendes:

a) eine Kontrolle der Betriebsb�cher oder anderer betrieblicher Unterlagen;

b) zus+tzliche Untersuchungen, wenn festgestellt werden soll, ob das Gefl�gel

i) an einer auf Mensch oder Tier �bertragbaren Krankheit leidet oder ob einzelne Tiere bzw. der gesamte Bestand
Verhaltensst?rungen zeigen, die den Ausbruch einer solchen Krankheit zu bef�rchten lassen;

ii) St?rungen des Allgemeinbefindens oder Krankheitsanzeichen zeigt, die bewirken k?nnten, daB das Fleisch f�r
genuBuntauglich erkl+rt wird;

c) regelm+Bige Probenahmen von Trinkwasser und Futter zur Kontrolle der Einhaltung der Karenzzeiten;

d) Untersuchungen auf Zoonoseerreger.

3. Soweit Zweifel an der Identit+t einer Gefl�gelsendung bestehen und die Tiere im Schlachtbetrieb der Schlachttier-
untersuchung unterzogen werden m�ssen, ist der amtliche Tierarzt verpflichtet, jeden K+fig zu untersuchen, in dem
Tiere Symptome im Sinne von Nummer 2 Buchstabe b) dieses Kapitels zeigen.

4. Werden die Tiere nicht innerhalb von drei Tagen nach Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung gem+B Nummer 1
Buchstabe a) geschlachtet, so

� muB eine neue Gesundheitsbescheinigung ausgestellt werden, soweit die Tiere den Herkunftsbetrieb noch nicht
verlassen haben,

� kann die Schlachtung, soweit sich die Tiere bereits im Schlachthof befinden und der Grund f�r die Verz?gerung
gepr�ft wurde, genehmigt werden, vorausgesetzt es wird eine neue Gesundheitsbescheinigung ausgestellt oder die
Tiere werden erneut untersucht.

5. Klinisch gesunde Tiere aus einem Bestand, der im Rahmen eines Seuchen- oder Zoonosentilgungsprogramms get?tet
werden muB, sind am Ende des Arbeitstags im AnschluB an die Normalschlachtungen oder so zu schlachten, daB
anderes Gefl�gel auf keinen Fall kontaminiert werden kann.
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Tiere aus derartigen Best+nden mit klinischen Anzeichen von

a) Ornithose,

b) Salmonellose,

d�rfen nicht zum GenuB f�r Menschen geschlachtet werden.

Schlachtungen am Ende des Arbeitstages im AnschluB an die Normalschlachtungen sind zul+ssig, sofern alle erfor-
derlichen Vorkehrungen getroffen werden, um die Verschleppung krankheitserregender Bakterien auf ein MindestmaB
zu reduzieren, und die Schlachtanlage nach der Schlachtung gereinigt und desinfiziert wird. Das erschlachtete Fleisch
muB auf gleiche Weise behandelt werden wie Fleisch, das f�r genuBuntauglich erkl+rt wurde.

6. F�r Schlachth?fe in Regionen, die besonderen geographischen Zw+ngen unterliegen oder unter Versorgungsschwie-
rigkeiten leiden oder lokale M+rkte mit Fleisch beliefern, gilt folgendes:

a) Der Schlachthof ist verpflichtet, dem zust+ndigen Veterin+ramt den Zeitpunkt der Schlachtung sowie Zahl und die
Herkunft der Tiere mitzuteilen.

b) Der amtliche Tierarzt bzw. eine Hilfskraft muB bei der Schlachtung anwesend sein. Ist dies nicht m?glich, so darf
das Fleisch den Schlachtbetrieb erst verlassen, wenn die Fleischuntersuchung ordnungsgem+B vorgenommen
wurde. Der amtliche Tierarzt oder � unter seiner Verantwortung � eine Hilfskraft kontrolliert regelm+Big, ob
die Hygienevorschriften eingehalten werden.

c) Die zust+ndige Beh?rde ist verpflichtet, den Vermarktungsweg des Fleisches ab Schlachthof zu �berwachen, und
tr+gt daf�r Sorge, daB f�r genuBuntauglich erkl+rte Erzeugnisse als solche gekennzeichnet und entsorgt werden.

II. Fleischuntersuchung

1. Im Rahmen der Fleischuntersuchung f�hrt der amtliche Tierarzt folgende MaBnahmen durch:

a) Besichtigung der Baucheingeweide und K?rperh?hlen einer repr+sentativen Anzahl Tiere aus jeder Gefl�gelsen-
dung ein und derselben Herkunft;

b) eingehende Stichprobenuntersuchung von Tieren, deren Fleisch bei der Fleischuntersuchung f�r genuBuntauglich
erkl+rt wurde;

c) andere Untersuchungen, die f�r erforderlich gehalten werden, wenn der Verdacht besteht, daB das Fleisch der
betreffenden Tiere genuBuntauglich sein k?nnte.

2. Bei teilweise ausgeweideten Schlachtk?rpern, deren Eingeweide sofort entfernt werden (entdarmtes Gefl�gel), sind
nach dem Ausweiden von einer repr+sentativen Anzahl Tiere jeder Sendung Eingeweide und K?rperh?hlen zu
untersuchen. Soweit bei dieser Untersuchung bei mehreren Tieren Anomalien festgestellt werden, m�ssen alle Tiere
der betreffenden Sendung gem+B Nummer 1 untersucht werden.

3. Bei zeitlich verz?gertem Ausweiden gilt folgendes:

a) Die Fleischuntersuchung gem+B Nummer 1 findet sp+testens 15 Tage nach der Schlachtung statt; w+hrend dieses
Zeitraums muB das Gefl�gel bei einer Temperatur von mindestens + 4 OC gelagert werden;

b) das Ausweiden findet sp+testens nach Ablauf dieses Zeitraums in einem entsprechend zugelassenen Betrieb statt;
in diesem Falle muB den Schlachtk?rpern die Gesundheitsbescheinigung gem+B Abschnitt VI beiliegen;

c) das Gefl�gelfleisch darf erst mit dem GenuBtauglichkeitskennzeichen versehen werden, wenn das Ausweiden
gem+B Buchstabe b) erfolgt ist.

III. Erkl�rung der Genu2untauglichkeit von Fleisch aufgrund des Befunds der Fleischuntersuchung

Zus+tzlich zu den F+llen gem+B Kapitel I Abschnitt V wird Gefl�gelfleisch f�r genuBuntauglich erkl+rt, wenn die
Fleischuntersuchung folgendes ergibt:

� systematische Mykose und lokale L+sionen in Organen, bei denen der Verdacht besteht, daB sie durch Erreger von
auf den Menschen �bertragbaren Krankheiten oder die von ihnen erzeugten Toxine verursacht worden sind,

� Abzehrung (Kachexie),

� ausgedehnte mechanisch verursachte L+sionen, auch aufgrund von Verbr�hungen,
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� Bauchwassersucht (Aszites),

� ausgedehnter subkutaner oder muskul+rer Parasitenbefall und systematischer Parasitenbefall.

IV. Technische Unterst�tzung

Die zust+ndige Beh?rde kann Betriebsangestellte erm+chtigen, im Rahmen der Untersuchungen und unter direkter
Aufsicht des amtlichen Tierarztes technische Hilfe zu leisten, sofern sie vom amtlichen Tierarzt entsprechend geschult
wurden. Die allgemeinen Kriterien f�r diese Schulung werden nach dem Verfahren des Artikels 5 festgelegt.

V. Muster der Gesundheitsbescheinigung

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG (1)

für Schlachtgeflügel, das vom Haltungsbetrieb zum Schlachtbetrieb befördert wird

Zuständige Dienststelle: .......................................................................... Nr. (2) ..........................................................................

I. Angaben zur Identifizierung der Tiere

Tierart: .....................................................................................................................................................................................................

Anzahl Tiere: ..........................................................................................................................................................................................

II. Angaben zur Herkunft der Tiere

Anschrift des Herkunftsbetriebs: .......................................................................................................................................................

Kennummer der Geflügelfarm: ..........................................................................................................................................................

III. Angaben zur Bestimmung der Tiere

Die Tiere werden mit folgendem Transportmittel: .......................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

zu folgendem Schlachthof befördert: ...............................................................................................................................................

IV. Erklärung

Der unterzeichnete Tierarzt erklärt, die oben bezeichneten Tiere am ........................... (Datum) um ............... Uhr im
vorgenannten Herkunftsbetrieb der Schlachttieruntersuchung unterzogen und für gesund befunden zu haben.

Ausgestellt in ............................................... , am ...............................................
(Ort) (Datum)

Amtssiegel

........................................................................................................
(Unterschrift des Tierarztes)

(1) Diese Gesundheitsbescheinigung hat eine Gültigkeitsdauer von 72 Stunden.
(2) Fakultativ.
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VI. Muster der Gesundheitsbescheinigung

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

für im Mastbetrieb betäubtes, entblutetes und gerupftes Geflügel, das zur Gewinnung von Stopflebern (foie
gras) und zur Beförderung zu einem Zerlegungsbetrieb mit separatem Ausweideraum bestimmt ist

Zuständige Dienststelle: .......................................................................... Nr. (1) ..........................................................................

I. Angaben zur Identifizierung der nicht ausgeweideten Schlachtkörper

Tierart: ......................................................................................................................................................................................................

Anzahl: .....................................................................................................................................................................................................

II. Angaben zur Herkunft der nicht ausgeweideten Schlachtkörper

Anschrift des Mastbetriebs: .................................................................................................................................................................

III. Bestimmung der nicht ausgeweideten Schlachtkörper

Die nicht ausgeweideten Schlachtkörper werden zu folgendem Zerlegungsbetrieb befördert: ..........................................

....................................................................................................................................................................................................................

IV. Erklärung

Der unterzeichnete Tierarzt erklärt, die oben vorstehend bezeichneten nicht ausgeweideten Schlachtkörper von
Tieren stammen, die am ......................................................... (Datum) um ............... Uhr im vorgenannten Mastbetrieb
der Schlachttieruntersuchung unterzogen und für gesund befunden zu haben.

Ausgestellt in ............................................... , am ...............................................

(Ort) (Datum)

Amtssiegel

........................................................................................................
(Unterschrift des Tierarztes)

(1) Fakultativ.

KAPITEL IV

FLEISCH VON IN ZUCHTBETRIEBEN GEHALTENEN HASENTIEREN

Im allgemeinen gelten analog die Vorschriften f�r Gefl�gelfleisch. Soweit die Schlachttieruntersuchung jedoch nicht im
Herkunftsbetrieb stattfindet, m�ssen die Tiere innerhalb von 24 Stunden nach ihrer Ankunft im Schlachthof der
Schlachttieruntersuchung unterzogen werden. Vergehen zwischen der Schlachttieruntersuchung und der Schlachtung
mehr als 24 Stunden, so sind die Tiere unmittelbar vor der Schlachtung erneut zu untersuchen.

KAPITEL V

ZUCHTWILDFLEISCH

Zus+tzlich zu den allgemeinen Vorschriften gilt folgendes:

I. Schlachttieruntersuchung

1. Die Schlachttieruntersuchung muB entweder im Schlachthof oder vor der Schlachtung im Haltungsbetrieb bzw. vor
der Versendung zum Schlachthof im Herkunftsbetrieb durchgef�hrt werden. In letzterem Fall kann sich die Schlacht-
tieruntersuchung im Schlachthof darauf beschr+nken, transportbedingte Verletzungen festzustellen und die Kenn-
zeichnung der Tiere zu �berpr�fen.
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Lebenden Tieren, die im Haltungsbetrieb untersucht wurden, muB eine Bescheinigung nach dem Muster in Abschnitt
III beiliegen, aus der hervorgeht, daB die Tiere im Haltungsbetrieb untersucht und f�r gesund befunden wurden.

2. Wurde die Schlachttieruntersuchung nicht im Herkunftsbetrieb durchgef�hrt, so sind die Tiere innerhalb von 24
Stunden nach ihrer Ankunft im Schlachthof der Schlachttieruntersuchung zu unterziehen. Die Untersuchung ist
unmittelbar vor der Schlachtung zu wiederholen, wenn zwischen der Untersuchung und der Schlachtung mehr als
24 Stunden vergehen.

Jedes Schlachttier bzw. jede Schlachttiersendung muB entsprechend gekennzeichnet sein, damit die zust+ndige Be-
h?rde die Herkunft der Tiere bzw. der Sendung jederzeit feststellen kann.

II. Fleischuntersuchung

Fleisch von trichinoseempf+nglichen Tierarten muB auf Trichinen untersucht werden.

III. Muster der Gesundheitsbescheinigung

GESUNDHEITSBESCHEINIGUNG

f�r lebendes Zuchtwild, das zur Bef4rderung vom Haltungsbetrieb zum Schlachthof bestimmt ist

Zust+ndige Dienststelle: .......................................................................... Nr. (1) ..........................................................................

I. Angaben zur Identifizierung der Tiere

Tierart: ......................................................................................................................................................................................................

Anzahl Tiere: ..........................................................................................................................................................................................

Kennzeichen: ...........................................................................................................................................................................................

II. Angaben zur Herkunft der Tiere

Anschrift des Herkunftsbetriebs: ........................................................................................................................................................

III. Angaben zur Bestimmung der Tiere

Die Tiere werden mit folgendem Transportmittel: ........................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

zu folgendem Schlachthof bef?rdert: ................................................................................................................................................

IV. Erkl�rung

Der unterzeichnete Tierarzt bescheinigt, die vorstehend bezeichneten Tiere am ............................................... (Datum)
um ............... Uhr der Schlachttieruntersuchung unterzogen und f�r gesund befunden zu haben.

Ausgestellt in ............................................... , am ...............................................
(Ort) (Datum)

Amtssiegel

........................................................................................................
(Unterschrift des Tierarztes)

(1) Fakultativ.
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KAPITEL VI

FLEISCH VON FREILEBENDEM WILD

Zus+tzlich zu den allgemeinen Vorschriften gilt folgendes:

I. Fleischuntersuchung

1. Freilebendes Wild muB nach seiner Verbringung in den Wildverarbeitungsbetrieb so schnell wie m?glich untersucht
werden.

2. Bei der Fleischuntersuchung f�hrt der amtliche Tierarzt folgende MaBnahmen durch:

a) Besichtigung des Wildk?rpers, seiner K?rperh?hlen und gegebenenfalls seiner Organe

� zur Feststellung etwaiger Anomalien, wobei sich die Diagnose auf Angaben des J+gers zum Verhalten des
Tieres vor dem Erlegen st�tzen kann;

� zur Kontrolle, daB das Tier effektiv erlegt wurde und nicht aus anderen Gr�nden verendet ist.

Reicht die Besichtigung f�r eine Beurteilung nicht aus, so sind weitergehende Laboruntersuchungen durchzuf�h-
ren;

b) Untersuchung auf organoleptische Anomalien;

c) Abtasten der Organe, soweit dies f�r erforderlich gehalten wird;

d) stichprobenweise R�ckstandsuntersuchung, auch auf Umweltschadstoffe, insbesondere, wenn ein begr�ndeter Ver-
dacht auf R�ckst+nde oder Schadstoffbelastung besteht. Wird wegen begr�ndeten Verdachts eine weitergehende
Untersuchung durchgef�hrt, so ist die Beurteilung aller anderen Tiere einer gemeinsamen Strecke oder von Teilen
dieser Tiere, bei denen den Umst+nden nach angenommen werden kann, daB sie dieselben Anomalien aufweisen,
so lange zur�ckzustellen, bis die weitergehende Untersuchung abgeschlossen ist;

e) Untersuchung auf Merkmale, die darauf hinweisen, daB das Fleisch gesundheitlich bedenklich ist, insbesondere:

i) vom J+ger mitgeteilte abnorme Verhaltensweisen und St?rungen des Allgemeinbefindens des lebenden Tieres;

ii) generalisierte Tumore oder Abszesse, wenn sie in verschiedenen inneren Organen oder in der Muskulatur
vorkommen;

iii) Arthritis, Orchitis, Ver+nderungen der Leber oder Milz, Darm- oder Nabelentz�ndungen;

iv) Fremdstoffe in den K?rperh?hlen, insbesondere im Magen und Darm oder im Harn, soweit Brust- oder
Bauchfell verf+rbt sind;

v) �berm+Bige Gasbildung im Magen- und Darmkanal mit Verf+rbung der inneren Organe;

vi) erhebliche Abweichungen der Muskulatur oder der Organe in Farbe, Konsistenz oder Geruch;

vii) alte, offene Knochenbr�che;

viii) Abzehrung (Kachexie) und/oder generalisierte oder lokalisierte Hydr+mie;

ix) frische Verklebungen oder Verwachsungen mit Brust- oder Bauchfell;

x) sonstige augenf+llige und groBfl+chige Ver+nderungen wie beispielsweise Verwesung.

3. Auf Verlangen des amtlichen Tierarztes sind Wirbels+ule und Kopf l+ngs zu spalten.

4. Bei Niederwild, das nicht unmittelbar nach dem Erlegen ausgeweidet wurde, f�hrt der amtliche Tierarzt die Fleisch-
untersuchung an einer repr+sentativen Stichprobe von Tieren derselben Strecke durch. Ergibt die Untersuchung eine
auf den Menschen �bertragbare Krankheit oder eine Anomalie im Sinne von Nummer 2, so wird die gesamte Partie
weiter untersucht, um festzustellen, ob die Wildk?rper f�r genuBuntauglich erkl+rt oder einzeln untersucht werden
m�ssen.

5. Im Verdachtsfall kann der amtliche Tierarzt an den betreffenden Tierk?rperstellen weitere Schnitte und Untersuchun-
gen vornehmen, soweit dies f�r eine endg�ltige Diagnose erforderlich ist.

6. Bei Schwarzwild oder anderen trichinoseempf+nglichen Arten sind von jedem einzelnen Tier mehrere Proben zu
untersuchen, die auf jeden Fall von der Kiefer- und Zwerchfellmuskulatur, der Unterschenkelmuskulatur des Vorder-
laufs, der Zwischenrippenmuskulatur und der Zungenmuskulatur entnommen werden m�ssen. Die Proben sind nach
Methoden zu analysieren, die nach dem Verfahren des Artikels 5 und auf der Grundlage einer Stellungnahme des
Wissenschaftlichen Veterin+rausschusses zugelassen sind.
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II. Erkl�rung der Genu2untauglichkeit von Fleisch aufgrund des Untersuchungsbefunds

Zus+tzlich zu den F+llen gem+B Kapitel I Abschnitt V wird folgendes Fleisch von freilebendem Wild f�r genuBuntauglich
erkl+rt:

� Fleisch mit L+sionen, ausgenommen frische erlegungsbedingte Verletzungen, und lokalisierten MiBbildungen oder
Anomalien, soweit diese das Fleisch zum GenuB f�r Menschen untauglich machen oder gesundheitsgef+hrdend sind;

� Fleisch mit Merkmalen im Sinne von Abschnitt I Nummer 2 Buchstabe e) dieses Kapitels, die bei der Fleischunter-
suchung festgestellt werden,

� Fleisch mit eindeutigem Trichenenbefall,

� Fleisch mit Anomalien, die seine GenuBtauglichkeit beeintr+chtigen k?nnen.

ANHANG III

LEBENDE MUSCHELN

1. Die zust+ndige Beh?rde legt die Lage und Abgrenzung der Erzeugungsgebiete von Muscheln fest. Die Gebiete, in
denen Muscheln geerntet werden d�rfen, werden von der zust+ndigen Beh?rde je nach Niveau der Verunreinigung
durch F+kalbakterien in folgende drei Klassen eingeteilt:

a) Klasse-A-Gebiete: Gebiete, aus denen lebende Muscheln f�r den unmittelbaren Verzehr geerntet werden k?nnen.
Lebende Muscheln aus diesen Gebieten m�ssen die Anforderungen des Kapitel IV dieses Abschnitts erf�llen;

b) Klasse-B-Gebiete: Gebiete, aus denen lebende Muscheln geerntet, aber erst nach Aufbereitung in einem Reinigungs-
zentrum oder nach dem Umsetzen zum Verzehr in den Verkehr gebracht werden d�rfen;

c) Klasse-C-Gebiete: Gebiete, aus denen lebende Muscheln geerntet, aber erst nach dem Umsetzen �ber einen langen
Zeitraum (mindestens zwei Monate) in den Verkehr gebracht werden d�rfen.

2. Um das Niveau der Verunreinigung durch F+kalbakterien in einem Gebiet feststellen zu k?nnen, trifft die zust+ndige
Beh?rde folgende MaBnahmen:

� Sie erstellt ein Inventar der Verschmutzungsquellen menschlichen oder tierischen Ursprungs, die auch f�r die
Verunreinigung des Erzeugungsgebiets verantwortlich sein k?nnte;

� sie pr�ft die Mengen organischer Schadstoffe, die in den verschiedenen Jahresabschnitten freigesetzt werden, nach
MaBgabe der saisonbedingten Variationen der menschlichen und tierischen Populationen im Einzugsgebiet, der
erfaBten Niederschl+ge, der Abwasserbehandlung usw.;

� sie bestimmt die Merkmale des Schadstoffkreislaufs nach g+ngigen Mustern, nach der Tiefseemessung und dem
Gezeitenzyklus im Erzeugungsgebiet;

� sie erstellt ein Probenahmeprogramm f�r Muscheln im Erzeugungsgebiet, das sich auf die Pr�fung vorhandener
Daten st�tzt, wobei die Zahl der Proben, die geographische Verteilung der Probenahmepunkte und die Pro-
benahmeh+ufigkeit gew+hrleisten m�ssen, daB die Analyseergebnisse f�r das Gebiet so repr+sentativ wie m?glich
sind.

3. Im Rahmen der Hygienekontrollen m�ssen auch Erzeugungsgebiete und die Umsetzgebiete f�r lebende Muscheln
periodisch �berwacht werden, um

a) rechtswidrige Praktiken in bezug auf Ursprung, Herkunft und Bestimmung der lebenden Muscheln verhindern zu
k?nnen;

b) die mikrobiologische Beschaffenheit der lebenden Muscheln in Verbindung mit dem Erzeugungsgebiet und dem
Umsetzgebiet zu kontrollieren;

c) toxinproduzierendes Plankton in den Erzeugungs- und Umsetzgew+ssern und Biotoxine in lebenden Muscheln
nachzuweisen;

d) chemische Verunreinigungen nachzuweisen, wobei die zul+ssigen H?chstwerte nach dem Verfahren des Artikels 5
festzusetzen sind.

Zur Anwendung der Vorschriften gem+B Buchstaben b), c) und d) sind Stichprobenpl+ne f�r die Kontrollen auf-
zustellen, die in regelm+Bigen Abst+nden oder � wenn in unregelm+Bigen Intervallen geerntet wird � fallweise
durchgef�hrt werden.
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4. Die Stichprobenpl+ne f�r Erzeugungs- und Umsetzgebiete m�ssen insbesondere folgenden Aspekten Rechnung tra-
gen:

a) der Wahrscheinlichkeit einer ungleichm+Bigen Verunreinigung durch F+kalbakterien;

b) den m?glichen Schwankungen im Vorkommen von marine Biotoxine enthaltendem Plankton; die Probenahmen
sind wie folgt vorzunehmen:

i) Plankton�berwachung: regelm+Bige Stichproben zur Ermittlung von ˜nderungen in der Zusammensetzung des
toxinhaltigen Planktons und dessen geographischer Verteilung. Ergebnisse, die auf eine Anh+ufung von Toxinen
in Muschelfleisch schlieBen lassen, erfordern intensive Probenahmen, wobei die Zahl der Probenahmepunkte
und die Zahl der Proben, die in Zucht- und Erntegew+ssern entnommen werden, erh?ht werden;

ii) regelm+Bige Toxizit+tstests bei den am st+rksten kontaminationsgef+hrdeten Muscheln aus dem betroffenen
Gebiet.

Muscheln aus dem betroffenen Gebiet d�rfen erst in den Verkehr gebracht werden, wenn weitergehende Unter-
suchungen zufriedenstellende Toxizit+tsergebnisse erbringen;

c) einer etwaigen Verunreinigung der Muscheln:

Zeigen die Stichproben, daB die Vermarktung lebender Muscheln f�r den Verbraucher gesundheitsgef+hrdend sein
k?nnte, so muB die zust+ndige Beh?rde das Erzeugungsgebiet f�r die betreffenden Muscheln sperren, bis sich die
Lage wieder normalisiert hat.

5. Die zust+ndige Beh?rde �berwacht Erzeugungsgebiete, in denen die Ernte lebender Muscheln verboten ist oder f�r die
Sonderbedingungen gelten, um zu gew+hrleisten, daB keine potentiell gesundheitsgef+hrdenden Erzeugnisse auf den
Markt gelangen.

6. Es ist ein Kontrollsystem einzurichten, bei dem anhand von Laboruntersuchungen �berpr�ft wird, ob die Enderzeug-
niskriterien eingehalten und insbesondere die Grenzwerte f�r marine Biotoxine und Schadstoffe nicht �berschritten
werden und daB die mikrobiologische Qualit+t der Muscheln kein Gesundheitsrisiko darstellt.

7. Die zust+ndige Beh?rde trifft folgende MaBnahmen:

a) Sie erstellt und f�hrt eine aktuelle Liste der zugelassenen Erzeugungs- und Umsetzgebiete mit Angabe des Stand-
orts und der Abgrenzungen sowie der Klasse, in die das Gebiet eingeteilt ist, aus denen lebende Muscheln gem+B
den Bestimmungen dieses Abschnitts geerntet werden d�rfen.

Diese Liste ist den von diesem Abschnitt betroffenen Personen, insbesondere den Erzeugern und den Betreibern
von Reinigungszentren und Versandzentren, mitzuteilen.

b) Sie unterrichtet die von diesem Abschnitt betroffenen Personen, insbesondere Erzeuger und Betreiber von Rei-
nigungszentren und Versandzentren, unverz�glich �ber jegliche ˜nderung des Standorts, der Abgrenzungen oder
der Klasse von Erzeugungsgebieten wie auch �ber deren vor�bergehende oder endg�ltige SchlieBung.

ANHANG IV

FISCHEREIERZEUGNISSE

Zus+tzlich zu den allgemeinen >berwachungsvorschriften gilt folgendes:

1. Die amtliche >berwachung von Fischereierzeugnissen erfolgt bei der Anlandung bzw. vor dem ersten Verkauf in
einer Auktionshalle oder auf einem GroBmarkt.

2. Die amtlichen >berwachungsmaBnahmen umfassen folgendes:

a) organoleptische Pr�fungen:

Zur Kontrolle der Einhaltung der gemeinschaftsrechtlich festgelegten Frischekriterien werden Stichprobekontrollen
durchgef�hrt. Bestehen Zweifel an der Frische eines Erzeugnisses, muB die organoleptische Pr�fung wiederholt
werden;

b) chemische Analysen:

l+Bt die organoleptische Pr�fung Zweifel an der Frische der Fischereierzeugnisse aufkommen, so k?nnen Proben
entnommen und im Labor auf ihren Gehalt an TVB-N (fl�chtiger basischer Stickstoff) untersucht werden.

Der TVB-N-Gehalt wird f�r jede Kategorie von Arten nach dem Verfahren des Artikels 5 festgelegt.

L+Bt die organoleptische Pr�fung auf andere f�r den Menschen potentiell gesundheitsgef+hrdende Zust+nde
schlieBen, so k?nnen zur >berpr�fung Proben entnommen werden;

c) Histamintests zur >berpr�fung der Einhaltung der gemeinschaftsrechtlich festgesetzten Grenzwerte;
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d) Schadstofftests:

Es werden >berwachungstests eingef�hrt, um den Gehalt von Fischereierzeugnissen beispielsweise an Schwer-
metallen und chlororganischen Stoffen, die im aquatischen Milieu vorhanden sind, zu �berwachen;

e) erforderlichenfalls mikrobiologische Kontrollen;

f) >berwachungstests zur >berpr�fung der Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften f�r Endoparasiten.

Nach dem Verfahren des Artikels 5 und nach Stellungnahme des zust+ndigen Wissenschaftlichen Ausschusses wird
erforderlichenfalls folgendes festgelegt:

� Frischekriterien f�r die organoleptische Pr�fung von Fischereierzeugnissen, insbesondere, wenn in den gelten-
den Gemeinschaftsvorschriften keine derartigen Kriterien festgelegt sind;

� die analytischen Grenzwerte, die Analysemethoden und die Probenahmepl+ne zur Durchf�hrung der genann-
ten amtlichen >berwachungsmaBnahmen.

3. Folgende Erzeugnisse werden f�r genuBuntauglich erkl+rt:

a) Fischereierzeugnisse, deren organoleptische, chemische, physikalische oder mikrobiologische Pr�fung ergibt, daB
sie zum GenuB f�r Menschen nicht tauglich sind;

b) Fische oder Teile von Fischen, die nicht vorschriftsgem+B auf Endoparasiten untersucht wurden;

c) Fischereierzeugnisse, deren genieBbaren Teile Schadstoffe aus dem aquatischen Milieu wie Schwermetalle und
chlororganische Stoffe in einem solchen MaBe aufweisen, daB die errechnete Aufnahme �ber die Nahrungsmittel
die annehmbare Tages- oder Wochendosis f�r den Menschen �berschreitet;

d) giftige Fische und Biotoxine enthaltende Fischereierzeugnisse;

e) Fischereierzeugnisse oder Teile davon, die als gesundheitssch+dlich gelten.

ANHANG V

MILCH UND MILCHERZEUGNISSE

Zus+tzlich zu den allgemeinen >berwachungsvorschriften gilt folgendes:

Betriebskontrollen

Rohmilch muB aus Betrieben stammen, die von den zust+ndigen Beh?rden des betreffenden Mitgliedstaats auf Ein-
haltung der tierseuchen- und hygienerechtlichen Vorschriften f�r die Milcherzeugung kontrolliert werden. Die H+ufigkeit
dieser Kontrollen muB in einem angemessenen Verh+ltnis zum Risiko stehen. Diese >berwachungsmaBnahmen k?nnen
mit Kontrollen im Rahmen anderer Gemeinschaftsvorschriften kombiniert werden.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Rates mit tierseuchenrechtlichen Vorschriften f�r das Herstel-
len und Inverkehrbringen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs und ihre Einfuhr aus Dritt-

l�ndern

(2000/C 365 E/05)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 438 endg. � 2000/0181(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 14. Juli 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ(ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ(ischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

in Erw(gung nachstehender Gr�nde:

(1) Im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik sind f�r den
innergemeinschaftlichen Handel mit unter Anhang II des
Vertrags fallenden Erzeugnissen tierischen Ursprungs und
f�r ihre Einfuhr aus Drittl(ndern spezifische Hygienevor-
schriften festgelegt worden.

(2) Mit diesen Vorschriften konnten Hemmnisse im Handel
mit den betreffenden Erzeugnissen beseitigt werden. Sie
haben somit zur Schaffung des Binnenmarktes beigetragen
und gew(hrleisten gleichzeitig ein hohes Gesundheits-
schutzniveau.

(3) Diese spezifischen Vorschriften sind Gegenstand folgender
Richtlinien:

� Richtlinie 72/461/EWG des Rates vom 12. Dezember
1972 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit fri-
schem Fleisch (1), zuletzt ge(ndert durch die Akte �ber
den Beitritt @sterreichs, Finnlands und Schwedens,

� Richtlinie 80/215/EWG des Rates vom 22. Januar
1980 zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen
beim innergemeinschaftlichen Handelsverkehr mit
Fleischerzeugnissen (2), zuletzt ge(ndert durch die
Akte �ber den Beitritt @sterreichs, Finnlands und
Schwedens,

� Richtlinie 91/67/EWG des Rates vom 28. Januar 1991
betreffend die tierseuchenrechtlichen Vorschriften f�r
die Vermarktung von Tieren und anderen Erzeugnissen
der Aquakultur (3), zuletzt ge(ndert durch die Richt-
linie 98/45/EG (4),

� Richtlinie 91/494/EWG des Rates vom 26. Juni 1991
�ber die tierseuchenrechtlichen Bedingungen f�r den

innergemeinschaftlichen Handel mit frischem Gefl�-
gelfleisch und f�r seine Einfuhr aus Drittl(ndern (5),
zuletzt ge(ndert durch die Richtlinie 93/121/EG (6),

� Richtlinie 91/495/EWG des Rates vom 27. November
1990 zur Regelung der gesundheitlichen und tierseu-
chenrechtlichen Fragen bei der Herstellung und Ver-
marktung von Kaninchenfleisch und Fleisch von
Zuchtwild (7), zuletzt ge(ndert durch die Akte �ber
den Beitritt @sterreichs, Finnlands und Schwedens,

� Richtlinie 92/45/EWG des Rates vom 16. Juni 1992
zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchen-
rechtlichen Fragen beim Erlegen von Wild und bei
der Vermarktung von Wildfleisch (8), zuletzt ge(ndert
durch die Richtlinie 97/79/EG (9),

� Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 16. Juni 1992
mit Hygienevorschriften f�r die Herstellung und Ver-
marktung von Rohmilch, w(rmebehandelter Milch
und Erzeugnissen auf Milchbasis (10), zuletzt ge(ndert
durch die Richtlinie 96/23/EG (11),

� Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17. Dezember
1992 �ber die tierseuchenrechtlichen und gesundheit-
lichen Bedingungen f�r den Handel mit Erzeugnissen
tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie f�r
ihre Einfuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbez�g-
lich nicht den spezifischen Gemeinschaftsregelungen
nach Anhang A Kapitel I der Richtlinie 89/662/EWG
und � in bezug auf Krankheitserreger � der Richt-
linie 90/425/EWG unterliegen (12), zuletzt ge(ndert
durch die Richtlinie 97/79/EG.

(4) Ziel dieser Richtlinien ist es, die Verbreitung von Tierseu-
chen durch die Vermarktung von Erzeugnissen tierischen
Ursprungs zu verhindern.

(5) Die Richtlinien enthalten gemeinsame Vorschriften, wie
beispielsweise hinsichtlich der Beschr(nkung des Inver-
kehrbringens von Erzeugnissen aus infizierten Betrieben
oder Gebieten, sowie die Auflage, daE Erzeugnisse aus
Sperrgebieten zur AbtFtung des Krankheitserregers behan-
delt werden m�ssen.
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(6) Durch Harmonisierung dieser gemeinsamen Vorschriften
kFnnen etwaige Unstimmigkeiten, die im Zuge der Ein-
f�hrung der spezifischen Tierseuchenvorschriften entstan-
den sind, beseitigt werden. Die Harmonisierung der Vor-
schriften wird auch gew(hrleisten, daE die tierseuchen-
rechtlichen Vorschriften gemeinschaftsweit einheitlich an-
gewendet und die Gemeinschaftsvorschriften insgesamt
transparenter werden.

(7) Die Veterin(rkontrollen von zum Handel bestimmten Er-
zeugnissen tierischen Ursprungs sind in der Richtlinie
89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989 zur Re-
gelung der veterin(rrechtlichen Kontrollen im inner-
gemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemein-
samen Binnenmarkt (1), zuletzt ge(ndert durch die Richt-
linie 92/118/EWG, geregelt. Diese Richtlinie sieht f�r den
Fall einer ernsthaften Gesundheitsgef(hrdung von Tier-
best(nden SchutzmaEnahmen vor.

(8) Aus Drittl(ndern eingef�hrte Erzeugnisse d�rfen keine Ge-
fahr f�r den Tierbestand der Gemeinschaft darstellen.

(9) Entsprechend m�ssen zur Verh�tung der Seuchenein-
schleppung Verfahren festgelegt werden, die auch eine
Hberpr�fung der Tiergesundheitslage in den betreffenden
Drittl(ndern umfassen sollten.

(10) Es m�ssen Verfahren zur Festlegung allgemeiner oder spe-
zifischer Vorschriften oder Kriterien f�r die Einfuhr von
Erzeugnissen tierischen Ursprungs eingef�hrt werden.

(11) Die Einfuhr von Fleisch von als Haustiere gehaltenen Huf-
tieren und von Fleischerzeugnissen, die aus oder mit die-
sem Fleisch hergestellt werden, ist bereits in der Richtlinie
72/462/EWG des Rates vom 12. Dezember 1972 zur Re-
gelung tierseuchenrechtlicher und gesundheitlicher Fragen
bei der Einfuhr von Rindern, Schweinen, Schafen und
Ziegen, von frischem Fleisch oder von Fleischerzeugnissen
aus Drittl(ndern (2), zuletzt ge(ndert durch die Richtlinie
97/79/EG, geregelt.

(12) Die Verfahren f�r die Einfuhr von Fleisch und Fleisch-
erzeugnissen kFnnen auch f�r die Einfuhr anderer Erzeug-
nisse tierischen Ursprungs zugrunde gelegt werden.

(13) Die Veterin(rkontrollen von Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs, die aus Drittl(ndern in die Gemeinschaft einge-
f�hrt werden, sind in der Richtlinie 97/78/EG des Rates
vom 18. Dezember 1997 zur Festlegung von Grundregeln
f�r die Veterin(rkontrollen von aus Drittl(ndern in die
Gemeinschaft eingef�hrten Erzeugnissen (3) geregelt. Diese
Richtlinie sieht f�r den Fall einer ernsthaften Gesundheits-
gef(hrdung von Tierbest(nden SchutzmaEnahmen vor.

(14) Die Bestimmungen des Internationalen Tierseuchenamtes
(OIE) m�ssen, soweit sie den internationalen Handel be-
treffen, ber�cksichtigt werden.

(15) Um die gemeinschaftsweit einheitliche Anwendung der
Tierseuchenvorschriften zu gew(hrleisten, sollten Gemein-
schaftsaudits und Gemeinschaftskontrollen vorgesehen
werden.

(16) Die unter diese Verordnung fallenden Erzeugnisse sind in
Anhang I des Vertrags aufgef�hrt.

(17) Da es sich bei den zur Durchf�hrung dieser Verordnung
erforderlichen MaEnahmen um MaEnahmen allgemeiner
Tragweite im Sinne des Artikels 2 des Beschlusses
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalit(ten f�r die Aus�bung der der Kommission
�bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (4) handelt, sollten
sie nach dem Regelungsverfahren des Artikels 5 dieses
Beschlusses erlassen werden �

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Diese Verordnung enth(lt die tierseuchenrechtlichen Vorschrif-
ten f�r das Inverkehrbringen von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs und ihre Einfuhr aus Drittl(ndern.

Artikel 2

Zum Zwecke dieser Verordnung gelten die Definitionen der
Richtlinien gem(E Anhang I und gegebenenfalls der Verord-
nung . . ./. . ./EG des Europ(ischen Parlaments und des Rates
�ber Lebensmittelhygiene.

KAPITEL I

TIERGESUNDHEITSVORSCHRIFTEN F,R DAS HERSTELLEN
UND INVERKEHRBRINGEN VON GEMEINSCHAFTSERZEUG-

NISSEN

Artikel 3

Das Inverkehrbringen von Erzeugnissen tierischen Ursprungs
darf nicht dazu f�hren, daE auf Tiere �bertragbare Krankheiten
verschleppt werden. Entsprechend gilt folgendes:

1. Erzeugnisse tierischen Ursprungs m�ssen von Tieren stam-
men, die die in den einschl(gigen Gemeinschaftsrechtsakten
festgelegten Gesundheitsanforderungen erf�llen.

2. Erzeugnisse tierischen Ursprungs m�ssen von Tieren stam-
men, die

a) in einem Betrieb, einem Gebiet oder einem Gebietsteil
bzw. bei Aquakulturerzeugnissen in einem Zuchtbetrieb,
einem Gebiet oder einem Gebietsteil gehalten wurden,
die nicht in bezug auf die betreffenden Tiere oder Erzeug-
nisse und insbesondere aufgrund der Vorschriften gem(E
Anhang I oder anderer gemeinschaftsrechtlich vorgesehe-
ner MaEnahmen zur Bek(mpfung von Tierseuchen ge-
sperrt sind;
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b) nicht in einem Schlachthof geschlachtet wurden, in dem
sich zum Zeitpunkt der Schlachtung Tiere befanden, mit
einer der Tierseuchen, f�r unter die Regelung gem(E
Buchstabe a) fallen, erkrankt oder seuchenverd(chtig wa-
ren.

3. Unbeschadet der Regelung gem(E Absatz 2 und vorbehalt-
lich der Einhaltung der Seuchenbek(mpfungsvorschriften ge-
m(E Anhang I gilt folgendes:

a) Das Inverkehrbringen von Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs, die aus einem aus tierseuchenrechtlichen Gr�n-
den gesperrten Gebiet oder Gebietsteil, jedoch weder aus
einem verseuchten noch aus einem seuchenverd(chtigen
Betrieb stammen, ist zul(ssig, sofern je nach Fall folgende
Anforderungen erf�llt sind:

� Die Erzeugnisse werden, bevor sie der nachstehend
vorgesehenen Behandlung unterzogen werden, von
tierseuchenrechtlich konformen Erzeugnissen, r(um-
lich oder zeitlich getrennt gewonnen, behandelt, be-
fFrdert und gelagert;

� die Erzeugnisse wurden einer Behandlung unterzo-
gen, die gew(hrleistet, daE etwa vorhandene Seuchen-
erreger abgetFtet werden;

� diese Behandlung wird in einem Betrieb vorgenom-
men, der von dem von der Tierseuche betroffenen
Mitgliedstaat entsprechend zugelassen wurde;

� die behandlungspflichtigen Erzeugnisse sind ord-
nungsgem(E gekennzeichnet.

Die MaEnahmen dieses Absatzes werden nach MaEgabe
von Anhang II und Anhang III Nummern 1 und 2 dieser
Verordnung bzw. nach MaEgabe ausf�hrlicher Durchf�h-
rungsvorschriften durchgef�hrt, die nach dem Verfahren
des Artikels 11 festzulegen sind.

b) Das Inverkehrbringen von Aquakulturerzeugnissen, die
die Anforderungen gem(E Absatz 2 nicht erf�llen, ist
zul(ssig, sofern die Anforderungen gem(E Anhang III
Nummer 3 und erforderlichenfalls weitere Anforderun-
gen, die nach dem Verfahren des Artikels 11 festzulegen
sind, erf�llt sind.

4. Unter besonderen Umst(nden kFnnen nach dem Verfahren
des Artikels 11 Ausnahmen von den Vorschriften gem(E
Absatz 2 gew(hrt werden. In diesem Falle wird insbesondere
folgenden Aspekten Rechnung getragen:

a) etwaigen MaEnahmen oder Untersuchungen, denen die
Tiere unterzogen werden sollen;

b) den artspezifischen Merkmalen der Krankheit.

Soweit derartige Ausnahmen gew(hrt werden, werden et-
waige MaEnahmen, die zum Schutz der Gesundheit der
gemeinschaftlichen Tierbest(nde erforderlich sind, nach
demselben Verfahren erlassen.

5. Soweit

� aus tierseuchenrechtlichen Gr�nden im Rahmen von Ar-
tikel 9 der Richtlinie 89/662/EWG Vorschriften erlassen
wurden, denen zufolge aus einem Mitgliedstaat stam-
menden Erzeugnissen tierischen Ursprungs eine GenuE-
tauglichkeitsbescheinigung beiliegen muE, oder

� den Erzeugnissen aufgrund der Tiergesundheitslage in
einem Mitgliedstaat oder einem Teil eines Mitgliedstaats
eine Bescheinigung beiliegen muE,

m�ssen diese Bescheinigungen nach einem nach dem Ver-
fahren des Artikels 11 festgelegten Muster ausgestellt wer-
den. Sie sind zumindest in der Sprache des f�r die Beschei-
nigung zust(ndigen Beamten und in der Sprache des Be-
stimmungsortes auszustellen. Die Bescheinigung, die nur
aus einem einzigen Blatt bestehen und nur f�r einen ein-
zigen Empf(nger ausgestellt sein darf, muE die Erzeugnisse
im Original begleiten.

Artikel 4

Amtliche ,berwachung

Die zust(ndigen BehFrden der Mitgliedstaaten f�hren amtliche
Kontrollen durch, um zu gew(hrleisten, daE die Vorschriften
dieser Verordnung, ihre Durchf�hrungsvorschriften sowie
SchutzmaEnahmen, die mFglicherweise gegen bestimmte Er-
zeugnisse tierischen Ursprungs erlassen wurden, eingehalten
werden.

Verfahrensvorschriften f�r diese Kontrollen, ihre Ergebnisse und
die auf der Grundlage dieser Ergebnisse zu treffenden Entschei-
dungen werden nach dem Verfahren des Artikels 11 festgelegt.

Artikel 5

Folgema2nahmen zur amtlichen ,berwachung und
Rechtsmittel

Soweit VerstFEe gegen die Tiergesundheitsvorschriften fest-
gestellt werden, sind geeignete AbhilfemaEnahmen getroffen.

Unternimmt (unternehmen) die in den VerstoE verwickelte(n)
nat�rliche(n) oder juristische(n) Person(en) innerhalb der von
der zust(ndigen BehFrde gesetzten Frist nichts, um der Lage
abzuhelfen, oder wird eine schwerwiegende Gefahr f�r die Tier-
gesundheit festgestellt, so werden Herstellung und Vermarktung
der betreffenden Erzeugnisse beschr(nkt. Beschr(nkungen die-
ser Art kFnnen auch ein Herstellungs- und Vermarktungsverbot
f�r Erzeugnisse tierischen Ursprungs sowie die R�cknahme und
erforderlichenfalls Vernichtung bereits vermarkteter Erzeugnisse
umfassen.

VerstFEe gegen diese Verordnung, ihre Durchf�hrungsvorschrif-
ten oder SchutzmaEnahmen, die mFglicherweise gegen Erzeug-
nisse tierischen Ursprungs erlassen wurden, sowie jede Nicht-
unterst�tzung der zust(ndigen BehFrde wird von den zust(n-
digen nationalen BehFrden straf- bzw. verwaltungsrechtlich ge-
ahndet.

Bei der Entscheidung �ber AbhilfemaEnahmen bzw. straf- und/
oder verwaltungsrechtliche Sanktionen tragen die Mitgliedstaa-
ten den Ergebnissen von Gemeinschaftskontrollen Rechnung.
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Die in den geltenden Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
vorgesehenen Rechtsmittel gegen Entscheidungen der zust(ndi-
gen BehFrden bleiben von dieser Verordnung unber�hrt.

Artikel 6

Audits und Kontrollen der Gemeinschaft

(1) Sachverst(ndige der Kommission kFnnen in Zusammen-
arbeit mit den zust(ndigen nationalen BehFrden auf allen Stu-
fen der Herstellung und des Inverkehrbringens von Erzeugnis-
sen tierischen Ursprungs Audits und/oder Kontrollen durchf�h-
ren und auch den Aufbau und die T(tigkeit der zust(ndigen
nationalen BehFrden �berpr�fen, um die einheitliche Anwen-
dung der Vorschriften dieser Verordnung, ihrer Durchf�hrungs-
vorschriften und etwa erlassener SchutzmaEnahmen zu ge-
w(hrleisten. Die Sachverst(ndigen der Kommission kFnnen
sich von der zust(ndigen BehFrde des betreffenden Mitglied-
staats und von Sachverst(ndigen, die die Kommission mit ei-
nem Audit und/oder einer Kontrolle beauftragt hat, begleiten
lassen.

(2) Die Kommission teilt den Mitgliedstaaten das allgemeine
Programm f�r Audits und/oder Kontrollen in den Mitgliedstaa-
ten und die entsprechenden Ergebnisse mit.

(3) Das Verfahren f�r Audits und/oder Kontrollen gem(E
Artikel 1 kann nach den Verfahren des Artikels 11 festgelegt
oder ge(ndert werden.

(4) Im Interesse einer ordnungsgem(Een Durchf�hrung der
Audits und/oder Kontrollen gem(E Artikel 1 gew(hrt der Mit-
gliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet ein Audit und/oder eine
Kontrolle durchgef�hrt wird, den Kommissionssachverst(ndigen
jede erforderliche Unterst�tzung und stellt ihnen alle zweck-
dienlichen Unterlagen zur Verf�gung.

(5) Die Kommission tr(gt daf�r Sorge, daE die Sachverst(n-
digen gem(E Absatz 1 in Fragen der Lebensmittelhygiene und
Lebensmittelsicherheit, den anzuwendenden Pr�fverfahren und,
soweit dies zur ordnungsgem(Een Durchf�hrung ihres Auftrags
erforderlich ist, in allen Aspekten des HACCP-Systems ange-
messen geschult sind.

(6) Die Mitgliedstaaten tragen daf�r Sorge, daE die Sachver-
st(ndigen gem(E Absatz 1 zu allen Anlagen oder Bereichen
und allen Informationen Zugang haben, die zur ordnungs-
gem(Een Durchf�hrung ihres Auftrags von Belang sind.

Wird im Rahmen eines Audits oder einer Kontrolle der Kom-
mission eine ernste Gefahr f�r die Tiergesundheit festgestellt, so
trifft der betreffende Mitgliedstaat unverz�glich alle erforderli-
chen MaEnahmen, um seinen Tierbestand zu sch�tzen. Werden
keine SchutzmaEnahmen getroffen, oder werden die getroffe-
nen MaEnahmen f�r unzureichend gehalten, so trifft die Kom-
mission alle MaEnahmen, die zum Schutz der Tiergesundheit
erforderlich sind und unterrichtet die Mitgliedstaaten entspre-
chend.

KAPITEL II

EINFUHR AUS DRITTL˜NDERN

Artikel 7

Allgemeine Vorschriften

Die Vorschriften f�r die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen
Ursprungs aus Drittl(ndern m�ssen den Vorschriften f�r das
Herstellen und Inverkehrbringen von Gemeinschaftserzeugnis-
sen entsprechen oder ihnen gleichwertig sein.

Artikel 8

Einhaltung von Gemeinschaftsvorschriften

Um zu gew(hrleisten, daE der allgemeinen Verpflichtung ge-
m(E Artikel 7 nachgekommen wird, wird nach dem Verfahren
des Artikels 11 folgendes festgelegt:

1. Listen der Drittl(nder bzw. der Teile von Drittl(ndern, aus
denen die Einfuhr bestimmter Erzeugnisse tierischen Ur-
sprungs zugelassen ist.

Bei der Erstellung dieser Listen sind insbesondere zu ber�ck-
sichtigen:

� die Rechtsvorschriften des betreffenden Drittlandes;

� der Aufbau der zust(ndigen BehFrde des betreffenden
Drittlandes und seiner Kontrolldienste, die Befugnisse
dieser Dienste und die Aufsicht, der sie unterliegen, so-
wie die Kompetenz dieser Dienste, die Anwendung der
geltenden Rechtsvorschriften wirksam zu �berpr�fen;

� die in dem betreffenden Drittland derzeit geltenden Tier-
gesundheitsvorschriften f�r die Erzeugung, Herstellung,
Behandlung, Lagerung und Versendung von f�r die Ge-
meinschaft bestimmten Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs;

� die Garantien des betreffenden Drittlands hinsichtlich
der Einhaltung der einschl(gigen Tiergesundheitsvor-
schriften;

� die praktischen Erfahrungen mit der Vermarktung von
Erzeugnissen aus dem betreffenden Drittland und die
Ergebnisse der Einfuhrkontrollen;

� die Ergebnisse von Gemeinschaftskontrollen in dem be-
treffenden Drittland;

� der Gesundheitsstatus des betreffenden Tierbestands so-
wie anderer Haustiere und des Wildbestands in dem
betreffenden Drittland, insbesondere hinsichtlich exo-
tischer Tierkrankheiten, und die allgemeine Gesundheits-
lage des Landes, soweit sie die Gesundheit von Mensch
oder Tier in der Gemeinschaft gef(hrden kFnnte;

� die Regelm(Eigkeit und Z�gigkeit, mit der das Drittland
Informationen �ber die das Vorhandensein von Tierseu-
chen in seinem Hoheitsgebiet, insbesondere von Tierseu-
chen der Listen A und B des Internationalen Tierseu-
chenamtes (OIE) oder, im Falle von Fischseuchen, der
anzeigepflichtigen Seuchen im Sinne des Internationalen
Gesundheitskodex f�r Wassertiere (Aquatic Animal
Health Code) des OIE �bermittelt;
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� die Vorschriften des betreffenden Drittlands zur Ver-
h�tung und Bek(mpfung von Tierseuchen und die ein-
schl(gigen Durchf�hrungsvorschriften, einschlieElich
Vorschriften f�r die Einfuhr aus anderen L(ndern.

Die in diesem Absatz vorgesehene Liste kann zusammen mit
anderen Listen gef�hrt werden, die aus Gr�nden des Ver-
braucherschutzes bereits erstellt wurden.

2. Je nach Gesundheitslage des betreffenden Drittlandes bzw.
der betreffenden Gruppe von Drittl(ndern werden f�r jedes
Land bzw. L(ndergruppe besondere Einfuhrbedingungen
festgelegt. Diese besonderen Einfuhrbedingungen umfassen
die Einzelheiten der Tiergesundheitsbescheinigung, die jeder
f�r die Gemeinschaft bestimmten Sendung beiliegen muE;
diese Bescheinigungen m�ssen

� in der Sprache oder den Sprachen des Bestimmungsmit-
gliedstaats und des Mitgliedstaats ausgestellt sein, in dem
die Grenzkontrolle stattfindet; der Kontroll- oder Bestim-
mungsmitgliedstaat kann zulassen, daE eine andere Ge-
meinschaftssprache als seine Sprache verwendet wird;

� die Sendung im Original begleiten;

� aus einem einzigen Blatt bestehen;

� f�r einen einzigen Empf(nger bestimmt sein.

Die Bescheinigungen m�ssen an dem Tag ausgestellt werden,
an dem die Erzeugnisse zum Versand in das Bestimmungsland
verladen werden, und von einem Vertreter der zust(ndigen
BehFrde unterzeichnet sein. Sie kFnnen mit der etwa erforder-
lichen GenuEtauglichkeitsbescheinigung kombiniert werden.

3. Erforderlichenfalls wird folgendes festgelegt:

� ausf�hrliche Durchf�hrungsbestimmungen zu diesem
Artikel;

� Kriterien zur Bestimmung des Seuchenstatus von Dritt-
l(ndern und Teilen von Drittl(ndern und ihre Einstufung
in Statusklassen.

Artikel 9

Audits und Kontrollen der Gemeinschaft

(1) Sachverst(ndige der Kommission kFnnen in Drittl(ndern
auf allen unter diese Verordnung fallenden Stufen des Herstel-
lens und Inverkehrbringens von Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs und ihrer Einfuhr aus Drittl(ndern Audits und/oder
Kontrollen durchf�hren, um die Einhaltung der Tiergesund-
heitsvorschriften der Gemeinschaft bzw. die Gleichwertigkeit
der Drittlandvorschriften zu �berpr�fen. Sachverst(ndige der
Kommission kFnnen sich von anderen Sachverst(ndigen, die
die Kommission mit einem Audit und/oder einer Kontrolle
beauftragt hat, begleiten lassen.

(2) Die Audits und/oder Kontrollen in Drittl(ndern gem(E
Absatz 1 werden im Namen der Kommission durchgef�hrt, die
alle anfallenden Kosten tr(gt.

(3) Das Verfahren f�r die Audits und/oder Kontrollen in
Drittl(ndern gem(E Absatz 1 kann nach dem Verfahren des
Artikels 11 festgelegt oder ge(ndert werden.

(4) Wird bei einem Audit und/oder einer Kontrolle der
Gemeinschaft eine ernsthafte Gefahr f�r die Tiergesundheit fest-
gestellt, so trifft die Kommission unverz�glich alle erforderli-
chen MaEnahmen zum Schutz der Tiergesundheit und unter-
richtet die Mitgliedstaaten entsprechend.

(5) Die Kommission tr(gt daf�r Sorge, daE ihre Sachverst(n-
digen und andere Sachverst(ndige im Sinne von Absatz 1 in
Fragen der Tiergesundheit und der anzuwendenden Pr�fverfah-
ren angemessen geschult sind.

KAPITEL III

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 10

Die Anh(nge zu dieser Verordnung kFnnen nach dem Verfah-
ren des Artikels 11 ge(ndert oder erg(nzt werden. Dieses Ver-
fahren gilt insbesondere f�r die Festlegung der Kriterien f�r die
Einstufung � in bezug auf bestimmte Tierseuchen � von
Drittl(ndern und Teilen von Drittl(ndern in Statusklassen.

Artikel 11

Verfahren des St�ndigen Veterin�rausschusses

(1) Die Kommission wird von dem mit BeschluE
68/361/EWG (1) des Rates eingesetzten St(ndigen Veterin(raus-
schuE unterst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt gem(E
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 des Beschlusses 1999/468/EG
das Regelungsverfahren gem(E Artikel 5 dieses Beschlusses.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 12

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission alle speziell zur
Durchf�hrung dieser Verordnung erlassenen Vorschriften sowie
alle angewandten Rechtsinstrumente und MaEnahmen zu ihrer
Umsetzung mit.

Artikel 13

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerFffent-
lichung im Amtsblatt der Europ+ischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG I

HANDELSSEUCHEN

I. Tierseuchen, deren Bek�mpfung bereits gemeinschaftsrechtlich geregelt ist

Seuche Richtlinie

Klassische Schweinepest Richtlinie 80/217/EWG des Rates �ber MaEnahmen der
Gemeinschaft zur Bek(mpfung der klassischen Schweine-
pest

Maul- und Klauenseuche Richtlinie 85/511/EWG des Rates zur Einf�hrung von
MaEnahmen der Gemeinschaft zur Bek(mpfung der Maul-
und Klauenseuche

Gefl�gelpest Richtlinie 92/40/EWG des Rates mit GemeinschaftsmaE-
nahmen zur Bek(mpfung der Gefl�gelpest

Newcastle Disease Richtlinie 92/66/EWG des Rates �ber GemeinschaftsmaE-
nahmen zur Bek(mpfung der Newcastle-Krankheit

Rinderpest Richtlinie 92/119/EWG des Rates mit allgemeinen Ge-
meinschaftsmaEnahmen zur Bek(mpfung bestimmter
Tierseuchen sowie besonderen MaEnahmen bez�glich
der vesikul(ren Schweinekrankheit

Pest der kleinen Wiederk(uer
Vesikul(re Schweinekrankheit

InfektiFse An(mie der Lachse Richtlinie 93/53/EWG des Rates zur Festlegung von Min-
destmaEnahmen der Gemeinschaft zur Bek(mpfung be-
stimmter Fischseuchen

InfektiFse h(matopoetische Nekrose (IHN)
Virale h(morrhagische Septik(mie (VHS)

Muschelkrankheiten Richtlinie 95/70/EG des Rates zur Festlegung von Min-
destmaEnahmen der Gemeinschaft zur Bek(mpfung be-
stimmter Muschelkrankheiten

II. Ma2nahmen zur Bek�mpfung der afrikanischen Schweinepest

Bis spezifische MaEnahmen zur Bek(mpfung der afrikanischen Schweinepest vorliegen, gelten f�r den Fall des Ausbruchs
der afrikanischen Schweinepest analog die MaEnahmen der Richtlinie 80/217/EWG. Unbeschadet der Richtlinie
80/217/EWG werden Entscheidungen zur Aufhebung der auf der Grundlage dieses Abschnitts verh(ngten SperrmaE-
nahmen nach dem Verfahren des Artikels 11 getroffen.

1. Fleisch

Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet afrikanische Schweinepest festgestellt wurde, sperren unverz�glich jede Ver-
bringung von frischem Schweinefleisch aus dem verseuchten Landesteil in die anderen Mitgliedstaaten.

Bei der Abgrenzung der Sperrgebiete wird insbesondere folgendes ber�cksichtigt:

� die Methoden zur Bek(mpfung der Seuche und insbesondere zur R(umung verseuchter oder angesteckter bzw.
seuchen- oder ansteckungsverd(chtiger Betriebe;

� die Fl(che des betroffenen Gebiets sowie dessen Bezirks- und geographischen Grenzen;

� die Inzidenzziffer und die Ausbreitungstendenz;

� die zur Verh�tung der Seuchenverschleppung getroffenen MaEnahmen;

� die MaEnahmen, die zur Beschr(nkung und Kontrolle der Verbringung von Schweinen in den und aus dem
betroffenen Landesteil getroffen wurden.

2. Fleischerzeugnisse

Mitgliedstaaten, in deren Hoheitsgebiet afrikanische Schweinepest festgestellt wurde, sperren unverz�glich jede Ver-
bringung von Fleischerzeugnissen aus dem verseuchten Landesteil in die anderen Mitgliedstaaten. F�r Fleischerzeug-
nisse, die einer der in Anhang III Nummer 1 Buchstaben a) und e) genannten Behandlungen unterzogen wurden,
kann jedoch eine Ausnahme gem(E Artikel 3 Absatz 3 gew(hrt werden.
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ANHANG II

Sonderkennzeichnung von frischem Fleisch aus Gebieten oder Gebietsteilen, die die einschl�gigen Tiergesund-
heitsanforderungen nicht insgesamt erf�llen

Frisches Fleisch von Tieren aus einem Betrieb, der in einem wegen Auftretens einer der Tierseuchen gem(E Anhang I
gesperrten Gebiet liegt, das zur AbtFtung etwa vorhandener Seuchenerreger behandelt werden soll, muE wie folgt
gekennzeichnet werden:

1. Das GenuEtauglichkeitskennzeichen f�r frisches Fleisch muE mit einem Kreuz, bestehend aus zwei senkrecht zu-
einander verlaufenden Linien, so �berstempelt werden, daE der Schnittpunkt des Kreuzes im Mittelpunkt des Stem-
pels liegt, die Angaben des Stempels jedoch lesbar bleiben.

2. Der Stempelaufdruck kann auch mit einem einzigen Stempel angebracht werden. Der Stempel muE in diesem Falle
folgende deutlich lesbare Angaben enthalten:

� im oberen Teil: den Namen des Versandlandes in GroEbuchstaben;

� in der Mitte: die Veterin(rkontrollnummer des zugelassenen Schlachthofs;

� im unteren Teil: eine der folgenden Abk�rzungen: CE � EF � EK � EC � EY � EG;

� zwei senkrecht zueinander und durch den Stempel verlaufende Linien, deren Schnittpunkt in der Stempelmitte
liegt; die Angaben des Stempels m�ssen jedoch lesbar bleiben;

� Angaben zur Identifizierung des Tierarztes, der die Fleischuntersuchung durchgef�hrt hat.

Das Kennzeichen muE von dem amtlichen Tierarzt, der f�r die Kontrolle der Einhaltung der Tiergesundheitsvor-
schriften zust(ndig ist, selbst oder unter seiner Verantwortung angebracht werden.
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ANHANG III

1. Behandlungen zur Abt6tung von Seuchenerregern in Fleisch

Behandlung (*)

Krankheit

Maul- und
Klauenseuche

Klassische
Schweinepest

Vesikul(re
Schweine-
krankheit

Afrikanische
Schweinepest Rinderpest Newcastle-

Krankheit Gefl�gelpest
Pest der
kleinen

Wiederk(uer

a) Hitzebehandlung in einem luftdichten
verschlossenen Beh(lter bei einem Fc-
Wert von mindestens 3

+ + + + + + + +

b) Hitzebehandlung, wobei das Fleisch
durch und durch auf mindestens 70 OC
erhitzt werden muE

+ + + � + + + +

c) Hitzebehandlung, wobei das Fleisch
durch und durch auf mindestens 80 OC
erhitzt werden muE

+ + + + + + + +

d) Hitzebehandlung in einem luftdichten
verschlossenen Beh(lter bei mindestens
60 OC f�r mindestens 4 Stunden, wobei
f�r 30 Minuten eine Kerntemperatur
von f�r 30 Minuten 70 OC gew(hrleistet
sein muE

+ + + + + + + +

e) Behandlung in Form einer nat�rlichen
G(rung und Reifung von mindestens
neun Monaten bei entbeintem Fleisch,
wobei folgende Werte erreicht werden
m�ssen: aw-Wert von hFchstens 0,93
oder pH-Wert von hFchstens 6,0

+ + � + + + � �

f) Wie unter Buchstabe e); das Fleisch darf
jedoch Knochen enthalten. Es m�ssen
alle erforderlichen Vorkehrungen getrof-
fen werden, um eine Kreuzkontamina-
tion zu vermeiden

+ � � � � � � �

g) Verarbeitung von Salami nach Kriterien,
die gem(E der Stellungnahme des zu-
st(ndigen Wissenschaftlichen Ausschus-
ses nach dem Verfahren des St(ndigen
Veterin(rausschusses festgelegt werden

+ + � + + � � �

h) Behandlung von Schinken und Lenden
w(hrend mindestens 190 bzw. 140 Ta-
gen, die einen nat�rlichen G(rungs- und
ReifungsprozeE einschlieEt

� � � + � � � �

i) Hitzebehandlung, die f�r die zum Errei-
chen eines Pasteurisierungswertes (pv)
von mindestens 40 erforderliche Zeit
eine Kerntemperatur von mindestens
65 OC gew(hrleistet

+ � � � � � � +

Ð+Q: Wirksamkeit anerkannt.

(*) Es m�ssen alle erforderlichen Vorkehrungen getroffen werden, um eine Kreuzkontamination zu vermeiden.

2. Behandlung zur Abt6tung von Seuchenerregern in Milch

Milch von Tierarten, die f�r die Maul- und Klauenseuche empf(nglich sind, sowie Milcherzeugnisse, die ganz oder
teilweise aus solcher Milch hergestellt werden, d�rfen nicht aus einer Hberwachungszone im Sinne der Richtlinie
85/511/EWG stammen, es sei denn, die Milch bzw. das Milcherzeugnis wurde unter Hberwachung der zust(ndigen
BehFrde einer der folgenden Behandlungen unterzogen:

a) einer Sterilisierung, wobei ein Fc-Wert von mindestens 3 erreicht werden muE, oder

b) einer einmaligen Ultrahocherhitzung auf 130 OC f�r 2R3 Sekunden;

c) einer ersten W(rmebehandlung, wobei zumindest derselbe W(rmeeffekt erzielt wird wie beim Pasteurisieren und das
Erzeugnis f�r mindestens 15 Sekunden auf einer Temperatur von mindestens 72 OC gehalten wird, bis ein negatives
Phosphatase-Testergebnis gew(hrleistet ist, gefolgt von

i) einer zweiten W(rmebehandlung, bis ein negatives Peroxidase-Testergebnis gew(hrleistet ist, oder

DEC 365 E/130 Amtsblatt der Europ(ischen Gemeinschaften 19.12.2000



ii) im Falle von Milchpulver oder Milchpulvererzeugnissen: einer zweiten W(rmebehandlung, wobei zumindest
derselbe Effekt erzielt wird wie bei der ersten W(rmebehandlung und ein negatives Phosphatase-Testergebnis
gew(hrleistet ist, gefolgt von einem Trocknungsverfahren, oder

iii) einem S(uerungsverfahren, das gew(hrleistet, daE der pH-Wert auf unter 6 gesenkt und f�r mindestens eine
Stunde auf diesem Niveau gehalten wird;

iv) einer zweiten W(rmebehandlung, wobei zumindest derselbe Effekt erzielt wird wie bei der ersten W(rmebehand-
lung; die Milch muE bei beiden W(rmebehandlungen einen pH-Wert von �ber 7,0 aufweisen (diese Behandlung
ist nicht zul(ssig bei Milch aus Schutz- und Hberwachungszonen);

d) der ersten W(rmebehandlung gem(E Buchstabe c) im Falle von Milch mit einem pH-Wert von unter 7,0 (diese
Behandlung ist nicht zul(ssig bei Milch aus Schutz- und Hberwachungszonen).

3. Behandlung zur Abt6tung von Seuchenerregern in Aquakulturerzeugnissen

a) Aquakulturfische, die f�r infektiFse h(matopoetische Nekrose und virale h(morrhagische Septik(mie empf(nglich sind
und aus einem Gebiet stammen, das hinsichtlich dieser Fischseuchen nicht zugelassen ist, d�rfen nur in ein zuge-
lassenes Gebiet verbracht werden, wenn die Fische vor dem Versand getFtet, gekFpft und ausgenommen wurden.
Diese Anforderung gilt nicht, wenn die Fische aus einem zugelassenen Betrieb in einem nicht zugelassenen Gebiet
stammen.

b) Lebende Muscheln, die f�r Bonamiose und Marteiliose empf(nglich sind und aus einem Gebiet stammen, das hinsicht-
lich dieser Muschelseuchen nicht zugelassen ist, d�rfen nur in ein zugelassenes Gebiet verbracht werden, wenn sie
entweder zum unmittelbaren Verzehr oder zur Abgabe an die Konservenindustrie bestimmt sind. Sie d�rfen nicht
umgesetzt werden, es sei denn, sie

� stammen aus einem zugelassenen Betrieb in einem nicht zugelassenen Gebiet, oder

� werden vor�bergehend in besonders ausger�stete Zwischenbecken oder Reinigungsanlagen eingesetzt, die von der
zust(ndigen BehFrde entsprechend zugelassen sind und die insbesondere �ber ein Abwasserbehandlungs- und
Desinfektionssystem verf�gen.

Erforderlichenfalls werden nach dem Verfahren des Artikels 11 Durchf�hrungsvorschriften zu dieser Regelung erlas-
sen.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ(ischen Gemeinschaften C 365 E/131



Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur Aufhebung bestimm-
ter Richtlinien �ber Lebensmittelhygiene und mit Hygienevorschriften f�r Herstellen und Inver-
kehrbringen von bestimmten Lebensmitteln tierischen Ursprungs und zur ˜nderung der Richt-

linien 89/662/EWG und 91/67/EWG

(2000/C 365 E/06)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 438 endg. � 2000/0182(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 14. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 37, 95 und Artikel 152
Absatz 4 Buchstabe b),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

nach dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Richtlinie 93/43/EWG des Rates vom 14. Juni 1993
�ber Lebensmittelhygiene (1) enth*lt allgemeine Vorschrif-
ten f�r die Herstellung gesundheitlich unbedenklicher Le-
bensmittel.

(2) Die Tiergesundheits- und Hygienevorschriften f�r das Her-
stellen und Inverkehrbringen von Erzeugnissen tierischen
Ursprungs sind verschiedenen Richtlinien des Rates fest-
gelegt.

(3) Diese Vorschriften der betreffenden Richtlinien gelten im
wesentlichen Erzeugnissen wie frischem Fleisch, Gefl�gel-
fleisch, Fleischerzeugnissen, Eiprodukten, lebenden Mu-
scheln, Fischereierzeugnissen, Kaninchen- und Wildfleisch,
Milch und Milcherzeugnissen, Hackfleisch sowie bestimm-
ten anderen Lebensmitteln.

(4) Diese Vorschriften der betreffenden Richtlinien sind neuge-
faBt und als folgende Rechtsakte veabschiedet worden:

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates �ber Lebensmittelhygiene,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates spezifischen Hygienevorschriften
f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates mit Verfahrensvorschriften f�r

die amtliche Cberwachung von Lebensmitteln tierischen
Ursprungs,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Rates mit tierseuchen-
rechtlichen Vorschriften f�r das Herstellen und Inver-
kehrbringen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs
und ihre Einfuhr aus Drittl*ndern.

(5) Die betreffenden Richtlinien sollten daher aufgehoben wer-
den.

(6) Um der Neufassung Rechnung zu tragen, m�ssen auch die
Richtlinie 89/662/EWG des Rates vom 11. Dezember 1989
zur Regelung der veterin*rrechtlichen Kontrollen im inner-
gemeinschaftlichen Handel im Hinblick auf den gemein-
samen Binnenmarkt (2), zuletzt ge*ndert durch die Richt-
linie 92/118/EWG (3), und die Richtlinie 91/67/EWG des
Rates vom 28. Januar 1991 betreffend die tierseuchenrecht-
lichen Vorschriften f�r die Vermarktung von Tieren und
anderen Erzeugnissen der Aquakultur (4), zuletzt ge*ndert
durch die Richtlinie 98/45/EG (5), ge*ndert werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die folgenden Richtlinien werden aufgehoben:

1. Richtlinie 93/43/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 �ber
Lebensmittelhygiene.

2. Richtlinie 64/433/EWG des Rates vom 26. Juni 1964 �ber
die gesundheitlichen Bedingungen f�r die Gewinnung und
das Inverkehrbringen von frischem Fleisch (6), zuletzt ge*n-
dert durch die Richtlinie 95/23/EG (7).

3. Richtlinie 71/118/EWG des Rates vom 15. Februar 1971
zur Regelung gesundheitlicher Fragen bei der Gewinnung
und dem Inverkehrbringen von frischem Gefl�gelfleisch (8),
zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie 97/79/EG (9).
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4. Richtlinie 72/461/EWG des Rates vom 12. Dezember 1972
zur Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim inner-
gemeinschaftlichen Handelsverkehr mit frischem Fleisch (1),
zuletzt ge*ndert durch die Akte �ber den Beitritt Fster-
reichs, Finnlands und Schwedens.

5. Richtlinie 77/96/EG des Rates vom 21. Dezember 1976
�ber die Untersuchung von frischem Schweinefleisch auf
Trichinen bei der Einfuhr aus Drittl*ndern (2), zuletzt ge-
*ndert durch die Akte �ber den Beitritt Fsterreichs, Finn-
lands und Schwedens.

6. Richtlinie 77/99/EWG des Rates vom 21. Dezember 1976
zur Regelung gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung
und dem Inverkehrbringen von Fleischerzeugnissen und
einigen anderen Erzeugnissen tierischen Ursprungs (3), zu-
letzt ge*ndert durch die Richtlinie 97/76/EG (4).

7. Richtlinie 80/215/EWG des Rates vom 22. Januar 1980 zur
Regelung viehseuchenrechtlicher Fragen beim innergemein-
schaftlichen Handelsverkehr mit Fleischerzeugnissen (5), zu-
letzt ge*ndert durch die Akte �ber den Beitritt Fsterreichs,
Finnlands und Schwedens.

8. Richtlinie 89/362/EWG der Kommission vom 26. Mai
1989 �ber die allgemeinen Hygienevorschriften f�r Milch-
erzeugerbetriebe (6).

9. Richtlinie 89/437/EWG des Rates vom 20. Juni 1989 zur
Regelung hygienischer und gesundheitlicher Fragen bei der
Herstellung und Vermarktung von Eiprodukten (7), zuletzt
ge*ndert durch die Richtlinie 96/23/EG (8).

10. Richtlinie 91/492/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 zur
Festlegung von Hygienevorschriften f�r die Erzeugung und
Vermarktung lebender Muscheln (9), zuletzt ge*ndert durch
die Richtlinie 97/79/EG.

11. Richtlinie 91/493/EWG des Rates vom 22. Juli 1991 zur
Festlegung von Hygienevorschriften f�r die Erzeugung und
die Vermarktung von Fischereierzeugnissen (10), zuletzt ge-
*ndert durch die Richtlinie 97/79/EG.

12. Richtlinie 91/494/EWG des Rates vom 26. Juni 1991 �ber
die tierseuchenrechtlichen Bedingungen f�r den inner-
gemeinschaftlichen Handel mit frischem Gefl�gelfleisch
und f�r seine Einfuhr aus Drittl*ndern (11) zuletzt ge*ndert
durch die Richtlinie 93/121/EG (12).

13. Richtlinie 91/495/EWG des Rates vom 27. November 1990
zur Regelung der gesundheitlichen und tierseuchenrecht-
lichen Fragen bei der Herstellung und Vermarktung von

Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (13), zuletzt
ge*ndert durch die Akte �ber den Beitritt Fsterreichs,
Finnlands und Schwedens.

14. Richtlinie 92/45/EWG des Rates vom 16. Juni 1992 zur
Regelung der gesundheitlichen und tierseuchenrechtlichen
Fragen beim Erlegen von Wild und bei der Vermarktung
von Wildfleisch (14), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie
97/79/EG.

15. Richtlinie 92/46/EWG des Rates vom 16. Juni 1992 mit
Hygienevorschriften f�r die Herstellung und Vermarktung
von Rohmilch, w*rmebehandelter Milch und Erzeugnissen
auf Milchbasis (15), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie
96/23/EG.

16. Richtlinie 92/48/EWG des Rates vom 16. Juni 1992 zur
Festlegung eines Mindeststandards an Hygienevorschriften
f�r die Behandlung der F*nge an Bord bestimmter Fische-
reifahrzeuge gem*B Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a) Zif-
fer i) der Richtlinie 91/493/EWG (16).

17. Richtlinie 94/65/EG des Rates vom 14. Dezember 1994
zur Festlegung von Vorschriften f�r die Herstellung und
das Inverkehrbringen von Hackfleisch/Faschiertem und
Fleischzubereitungen (17).

Artikel 2

Anhang II der Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom
17. Dezember 1992 �ber die tierseuchenrechtlichen und ge-
sundheitlichen Bedingungen f�r den Handel mit Erzeugnissen
tierischen Ursprungs in der Gemeinschaft sowie f�r ihre Ein-
fuhr in die Gemeinschaft, soweit sie diesbez�glich nicht den
spezifischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Kapitel I
der Richtlinie 89/662/EWG und � in bezug auf Krankheits-
erreger � der Richtlinie 90/425/EWG unterliegen (18), zuletzt
ge*ndert durch die Richtlinie 97/79/EG (19), wird aufgehoben.

Artikel 3

Unbeschadet der Regelung gem*B Artikel 1 gilt folgendes:

1. Bis nach dem Verfahren des Artikels 6 der Verordnung
. . ./. . ./EG des Europ*ischen Parlaments und des Rates
�ber Lebensmittelhygiene, Temperaturvorschriften und mi-
krobiologische Normen f�r die Lagerung und BefHrderung
von Erzeugnissen tierischen Ursprungs festgelegt sind, gelten
weiterhin die Vorschriften und Normen der in Artikel 1
und 2 genannten Richtlinien bzw. ihrer Durchf�hrungs-
vorschriften.
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2. Durchf�hrungsvorschriften, die auf der Grundlage der in
Artikel 1 und 2 genannten Richtlinien erlassen wurden,
bleiben in Kraft, bis auf Grundlage folgender Verordnungen
Vorschriften gleicher Wirkung erlassen wurden:

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates �ber Lebensmittelhygiene,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates mit spezifischen Hygienevor-
schriften f�r Lebensmittel tierischen Ursprungs,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates mit Verfahrensvorschriften f�r
die amtliche Cberwachung von Lebensmitteln tierischen
Ursprungs,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Rates mit tierseuchen-
rechtlichen Vorschriften f�r das Herstellen und Inver-
kehrbringen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs
und ihre Einfuhr aus Drittl*ndern.

3. Weicht das in den Richtlinien gem*B Artikel 1 vorgesehene
GenuBtauglichkeitskennzeichen von dem in der Verordnung
(EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Parlaments und des Rates
mit spezifischen Hygienevorschriften f�r Lebensmittel tieri-
schen Ursprungs vorgegebenen Kennzeichen ab, so tragen
die Mitgliedstaaten daf�r Sorge, daB das fr�here GenuBtaug-
lichkeitskennzeichen sp*testens f�nf Jahre nach Inkrafttreten
der genannten Verordnung durch das neue Kennzeichen
ersetzt wird.

Artikel 4

Anhang A der Richtlinie 89/662/EWG des Rates erh*lt fol-
gende Fassung:

ÐANHANG A

KAPITEL I

� Verordnung . . ./. . ./EG des Rates mit tierseuchenrecht-
lichen Vorschriften f�r das Herstellen und Inverkehr-
bringen von Lebensmitteln tierischen Ursprungs und
ihre Einfuhr aus Drittl*ndern,

� Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Europ*ischen Par-
laments und des Rates vom . . . �ber Lebensmittelhygie-
ne.

KAPITEL II

Richtlinie 92/118/EWG des Rates vom 17. Dezember 1992
�ber die tierseuchenrechtlichen und gesundheitlichen Bedin-
gungen f�r den Handel mit Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs in der Gemeinschaft sowie f�r ihre Einfuhr in die
Gemeinschaft, soweit sie diesbez�glich nicht den spezi-
fischen Gemeinschaftsregelungen nach Anhang A Kapitel I
der Richtlinie 89/662/EWG und J in bezug auf Krankheits-
erreger J der Richtlinie 90/425/EWG (mit Ausnahme der
Krankheitserreger) unterliegen.K

Artikel 5

Artikel 9 der Richtlinie 91/67/EWG erh*lt folgende Fassung:

ÐArtikel 9

Das Inverkehrbringen zum GenuB f�r Menschen von Aqua-
kulturerzeugnissen und Weichtieren aus einem nicht zuge-
lassenen in einem zugelassenen Gebiet ist an die einschl*-
gigen Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des
Rates (mit tierseuchenrechtlichen Vorschriften f�r das Her-
stellen und Inverkehrbringen von Lebensmitteln tierischen
Ursprungs und ihre Einfuhr aus Drittl*ndern) gebunden.K

Artikel 6

Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften, um dieser Richtlinie sp*testens am
1. Januar 2004 nachzukommen. Sie setzen die Kommission
unverz�glich davon in Kenntnis.

Beim ErlaB dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amt-
lichen VerHffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Sie regeln
die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 7

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerHffent-
lichung im Amtsblatt der Europ-ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 8

Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet.
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Vorschlag f�r einen Beschlu� des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur Verl�ngerung be-
stimmter Aktionsprogramme der Gemeinschaft im Bereich der  ffentlichen Gesundheit, die mit
den Beschl�ssen Nr. 645/96/EG, Nr. 646/96/EG, Nr. 647/96/EG, Nr. 102/97/EG, Nr. 1400/97/EG und

Nr. 1296/1999/EG erlassen wurden, und zur ˜nderung dieser Beschl�sse

(2000/C 365 E/07)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 448 endg. � 2000/0192(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 25. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 152,

gest�tzt auf den Vorschlag der Kommission,

nach Anh7rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Anh7rung des Ausschusses der Regionen

gem+9 dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Eine Reihe von Aktionsprogrammen der Gemeinschaft
innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der 7ffentlichen
Gesundheit l+uft in K�rze aus.

(2) Die Folgenden laufen Ende 2000 aus:

� das mit Beschlu9 Nr. 645/96/EG des Europ+ischen
Parlaments und des Rates erlassene Aktionsprogramm
der Gemeinschaft zur Gesundheitsf7rderung, -aufkl+-
rung, -erziehung und -ausbildung (1),

� der mit Beschlu9 Nr. 646/96/EG des Europ+ischen
Parlaments und des Rates (2) erlassene Aktionsplan
der Gemeinschaft zur Krebsbek+mpfung,

� das mit Beschlu9 Nr. 647/96/EG des Europ+ischen
Parlaments und des Rates (3) erlassene Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Pr+vention von Aids
und bestimmten anderen �bertragbaren Krankheiten,

� das mit Beschlu9 Nr. 102/97/EG des Europ+ischen Par-
laments und des Rates (4) erlassene Aktionsprogramm
der Gemeinschaft zur Suchtpr+vention.

(3) Die Folgenden laufen Ende 2001 aus:

� das mit Beschlu9 Nr. 1400/97/EG des Europ+ischen
Parlaments und des Rates (5) erlassene Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Gesundheitsbericht-
erstattung,

� das mit Beschlu9 Nr. 1296/1999/EG des Europ+ischen
Parlaments und des Rates (6) erlassene Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft betreffend durch Umweltver-
schmutzung bedingte Krankheiten.

(4) Der Rat betonte in seiner Entschlie9ung vom 8. Juni 1999
zur k�nftigen Gemeinschaftsaktion im Bereich der 7ffent-
lichen Gesundheit (7), da9 angesichts des Auslaufens be-
stehender Programme die Kontinuit+t der T+tigkeit der
Gemeinschaft im Bereich der 7ffentlichen Gesundheit zu
gew+hrleisten sei.

(5) Die Kommission wies in ihrer Mitteilung vom 15. April
1998 an den Rat, das Europ+ische Parlament, den Wirt-
schafts- und Sozialausschu9 sowie den Ausschu9 der Re-
gionen �ber die Entwicklung der Gemeinschaftspolitik im
Bereich der 7ffentlichen Gesundheit (8) darauf hin, da9
bestehende Programme im Bereich der 7ffentlichen Ge-
sundheit ab Ende 2000 auslaufen und da9 ein Vakuum
der Gemeinschaftspolitik in diesem wichtigen Bereich zu
vermeiden sei. Die Debatte im Anschlu9 an diese Mittei-
lung f�hrte unter den Gemeinschaftsinstitutionen zu einer
�bereinstimmenden Bef�rwortung der Ausarbeitung einer
neuen gesundheitspolitischen Strategie mit einem all-
gemeinen Aktionsprogramm im Bereich der 7ffentlichen
Gesundheit.

(6) W+hrend eine neue Strategie und Vorschl+ge f�r ein neues
umfassendes Programm im Bereich der 7ffentlichen Ge-
sundheit gepr�ft werden, sollten die laufenden Programme
bis Ende 2002 verl+ngert werden, um eine Unterbrechung
der T+tigkeit der Gemeinschaft in den genannten Berei-
chen zu vermeiden.

(7) Das Abkommen �ber den Europ+ischen Wirtschaftsraum
(EWR-Abkommen) sieht eine st+rkere Zusammenarbeit im
Bereich der 7ffentlichen Gesundheit zwischen der Ge-
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den
Staaten der Europ+ischen Freihandelszone, die am EWR
teilnehmen (EFTA-/EWR-Staaten) andererseits vor. Es soll-
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ten auch Bestimmungen vorgesehen werden, durch die die
Programme im Bereich der 7ffentlichen Gesundheit f�r
eine Teilnahme der assoziierten mittel- und osteurop+i-
schen L+nder entsprechend den in den Europa-Abkom-
men, deren zus+tzlichen Protokollen und den Beschl�ssen
der jeweiligen Assoziationsr+te festgelegten Bedingungen,
eine Teilnahme Zyperns mit einer Finanzierung durch
zus+tzliche Mittelzuweisungen entsprechend den mit die-
sem Staat zu vereinbarenden Verfahren sowie eine Teil-
nahme Maltas und der T�rkei mit einer Finanzierung
durch zus+tzliche Mittelzuweisungen entsprechend den
Bestimmungen des Vertrags ge7ffnet werden.

(8) Bei der Verl+ngerung der Programme sollten folgende Do-
kumente ber�cksichtigt werden: die Mitteilung der Kom-
mission vom 15. Juni 2000 an den Rat, das Europ+ische
Parlament, den Wirtschafts- und Sozialausschu9 sowie
den Ausschu9 der Regionen �ber die gesundheitspoliti-
sche Strategie der Europ+ischen Gemeinschaft (1), die
Schlu9folgerungen des Rates vom 26. November 1998
�ber den k�nftigen gemeinschaftlichen Aktionsrahmen
im Bereich der 7ffentlichen Gesundheit (2), die Entschlie-
9ung des Rates vom 8. Juni 1999 zur k�nftigen Gemein-
schaftsaktion im Bereich der 7ffentlichen Gesundheit, die
Entschlie9ung des Europ+ischen Parlaments vom 12. M+rz
1999 (3), die Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses vom 9. September 1998 (4) und die Stellung-
nahme des Ausschusses der Regionen vom 19. November
1998 (5); au9erdem sollten der Zwischenbericht der Kom-
mission vom 14. Oktober 1999 an das Europ+ische Par-
lament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschu9 so-
wie den Ausschu9 der Regionen �ber die Durchf�hrung
der Aktionsprogramme der Gemeinschaft zur Krebs-
bek+mpfung, zur Pr+vention von Aids und bestimmten
anderen �bertragbaren Krankheiten sowie zur Suchtpr+-
vention innerhalb des Aktionsrahmens im Bereich der
7ffentlichen Gesundheit (6) sowie der Zwischenbericht
der Kommission vom 22. M+rz 2000 an das Europ+ische
Parlament, den Rat, den Wirtschafts- und Sozialausschu9
sowie den Ausschu9 der Regionen �ber die Durchf�hrung
des Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Gesund-
heitsf7rderung, -aufkl+rung, -erziehung und -ausbil-
dung (7) ber�cksichtigt werden.

(9) Der vorliegende Beschlu9 legt f�r die verl+ngerte Laufzeit
der Programme den Finanzrahmen fest, der gem+9 Num-
mer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen
dem Europ+ischen Parlament, dem Rat und der Kommis-
sion vom 6. Mai 1999 �ber die Haushaltsdisziplin und die
Verbesserung des Haushaltsverfahrens (8) f�r die Haus-
haltsbeh7rdem Rahmen des j+hrlichen Haushaltsverfah-
rens den vorrangigen Bezugsrahmen bilden sollte.

(10) Die Beschl�sse Nr. 645/96/EG, Nr. 646/96/EG, Nr.
647/96/EG, Nr. 102/97/EG, Nr. 1400/97/EG und Nr.

1296/1999/EG sollten ge+ndert werden, so da9 sie den
Beschlu9 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999
zur Festlegung der Modalit+ten f�r die Aus�bung der
der Kommission �bertragenen Durchf�hrungsbefugnis-
se (9) ber�cksichtigen.

(11) Die Aktionsprogramme sollten in Zusammenarbeit zwi-
schen der Kommission und den Mitgliedstaaten �berwacht
und st+ndig evaluiert werden �

BESCHLIESSEN:

Artikel 1

Verl�ngerung

(1) Die folgenden Aktionsprogramme und der folgende Plan
werden vom 1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2002
verl+ngert:

a) das mit dem Beschlu9 Nr. 645/96/EG erlassene Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Gesundheitsf7rderung, -aufkl+-
rung, -erziehung und -ausbildung,

b) der mit dem Beschlu9 Nr. 646/96/EG erlassene Aktionsplan
zur Krebsbek+mpfung,

c) das mit dem Beschlu9 Nr. 647/96/EG erlassene Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Pr+vention von Aids und be-
stimmten anderen �bertragbaren Krankheiten,

d) das mit dem Beschlu9 Nr. 102/97/EG erlassene Aktionspro-
gramm der Gemeinschaft zur Suchtpr+vention.

(2) Die folgenden Programme werden vom 1. Januar 2002
bis zum 31. Dezember 2002 verl+ngert:

a) das mit dem Beschlu9 Nr. 1400/97/EG erlassene Aktions-
programm der Gemeinschaft zur Gesundheitsberichterstat-
tung,

b) das mit dem Beschlu9 Nr. 1296/1999/EG erlassene Aktions-
programm der Gemeinschaft betreffend durch Umweltver-
schmutzung bedingte Krankheiten.

Artikel 2

Haushaltsmittel

(1) Die Gesamthaushaltsmittel f�r die Durchf�hrung der in
Artikel 1 genannten Programme werden f�r den Zeitraum vom
1. Januar 2001 bis zum 31. Dezember 2002 auf
79,1 Mio. EUR festgesetzt.

(2) Der finanzielle Rahmen f�r die Durchf�hrung des Akti-
onsprogramms zur Gesundheitsf7rderung, -aufkl+rung, -erzie-
hung und -ausbildung wird f�r den Zeitraum vom 1. Januar
2001 bis 31. Dezember 2002 auf 8,5 Mio. EUR festgelegt, f�r
den Aktionsplan zur Krebsbek+mpfung auf 31,142 Mio. EUR,
f�r das Aktionsprogramm zur Suchtpr+vention auf
11,434 Mio. EUR und f�r das Aktionsprogramm zur Pr+ven-
tion von Aids und bestimmten anderen �bertragbaren Krank-
heiten auf 22,324 Mio. EUR.
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(3) F�r den Zeitraum 1. Januar 2002 bis 31. Dezember
2002 wird der finanzielle Rahmen f�r die Durchf�hrung des
Aktionsprogramms zur Gesundheitsberichterstattung auf
4,4 Mio. EUR festgelegt und f�r das Aktionsprogramm betref-
fend durch Umweltverschmutzung bedingte Krankheiten auf
1,3 Mio. EUR.

(4) Die j+hrlichen Mittel werden von der Haushaltsbeh7rde
innerhalb der durch die finanzielle Vorausschau gesetzten Gren-
zen bewilligt.

Artikel 3

Anpassung des Ausschu�verfahrens

(1) Artikel 5 der Beschl�sse Nr. 645/96/EG, Nr. 646/96/EG,
Nr. 647/96/EG, Nr. 102/97/EG und Nr. 1400/97/EG wird wie
folgt ge+ndert:

a) Absatz 1 erh+lt folgende Fassung:

Ð(1) Die Kommission wird von einem Ausschu9 unter-
st�tzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz f�hrt.I

b) In Absatz 2 erhalten die Unterabs+tze 2 und 3 folgende
Fassung:

ÐF�r den Erla9 der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes auf-
gef�hrten Ma9nahmen ist das Verwaltungsverfahren nach
Artikel 4 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung
von dessen Artikel 7 und Artikel 8 des Beschlusses
1999/468/EG anzuwenden. Der in Artikel 4 Absatz 3 des
Beschlusses 1999/468/EG genannte Zeitraum betr+gt zwei
Monate.I

c) Absatz 3 erh+lt folgende Fassung:

Ð(3) Die Kommission kann den Ausschu9 ferner zu allen
anderen Fragen h7ren, die die Durchf�hrung dieses Be-
schlusses betreffen. In diesem Fall ist das Beratungsverfahren
nach Artikel 3 des Beschlusses 1999/468/EG unter Ber�ck-
sichtigung von dessen Artikel 7 und Artikel 8 anzuwenden.I

(2) Artikel 5 des Beschlusses Nr. 1296/1999/EG wird wie
folgt ge+ndert:

a) Absatz 1 erh+lt folgende Fassung:

Ð(1) Die Kommission wird von einem Ausschu9 unter-
st�tzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt und in dem der Vertreter der Kommission den
Vorsitz f�hrt.I

b) In Absatz 2 erhalten die Unterabs+tze 2, 3 und 4 folgende
Fassung:

Ð(2) F�r den Erla9 der in Unterabsatz 1 dieses Absatzes
genannten Ma9nahmen ist das Beratungsverfahren nach Ar-
tikel 3 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von
dessen Artikel 7 und Artikel 8 anzuwenden.I

Artikel 4

Teilnahme der EFTA-/EWR-Staaten, der assoziierten mit-
tel- und osteurop�ischen Staaten, Zyperns, Maltas und der

T�rkei

Die Teilnahme an den in Artikel 1 genannten Programmen
steht folgenden Staaten offen:

a) den EFTA-/EWR-Staaten entsprechend den im EWR-Abkom-
men festgelegten Bedingungen;

b) den assoziierten mittel- und osteurop+ischen Staaten ent-
sprechend den in den Europa-Abkommen, deren zus+tzli-
chen Protokollen und in den Beschl�ssen des jeweiligen As-
soziationsrates festgelegten Bedingungen;

c) Zypern mit einer Finanzierung durch zus+tzliche Mittel-
zuweisungen entsprechend den mit diesem Land zu verein-
barenden Verfahren;

d) Malta und der T�rkei mit Finanzierung durch zus+tzliche
Mittelzuweisungen entsprechend den Bestimmungen des
Vertrags.

Artikel 5

;berwachung und Evaluierung

(1) Bei der Umsetzung dieses Beschlusses unternimmt die
Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten die
erforderlichen Schritte zur Jberwachung und Evaluierung der
Ma9nahmen, die im Rahmen der in Artikel 1 genannten Pro-
gramme und des Aktionsplans durchgef�hrt werden.

(2) Die Kommission legt dem Europ+ischen Parlament und
dem Rat nach Abschlu9 der in Artikel 1 genannten Programme
und des Aktionsplans einen Bericht vor. Dieser wird die Ergeb-
nisse der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Evaluierungen
enthalten. Der Bericht wird auch dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschu9 sowie dem Ausschu9 der Regionen vorgelegt.

Artikel 6

Inkrafttreten

Dieser Beschlu9 tritt am Tage seiner Ver7ffentlichung im Amts-
blatt der Europ*ischen Gemeinschaften in Kraft.

Er gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2001.
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Ge�nderter Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur ˜nde-
rung der Richtlinie 82/714/EWG vom 4. Oktober 1982 �ber die technischen Vorschriften f�r

Binnenschiffe (1)

(2000/C 365 E/08)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 419 endg. � 97/0335(COD)

(Gem�� Artikel 250 Absatz 2 des EG-Vertrags von der Kommission vorgelegt am 19. Juli 2000)

(1) ABl. C 105 vom 6.4.1998, S. 1.

URSPR�NGLICHER VORSCHLAG GE˜NDERTER VORSCHLAG

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION & DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION &

gest,tzt auf den Vertrag zur Gr,ndung der Europ5ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 75 Absatz 1,

gest,tzt auf den Vertrag zur Gr,ndung der Europ5ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 71 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission, Unver5ndert

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses, nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gem5? dem Verfahren des Artikels 189c des Vertrags, in Zu-
sammenarbeit mit dem Europ5ischen Parlament,

gem5? dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw5gung nachstehender Gr,nde: Unver5ndert

Mit der Richtlinie 82/714/EWG des Rates vom 4. Oktober
1982 ,ber die technischen Vorschriften f,r Binnenschiffe (1)
wurden die Bedingungen f,r die Erteilung von Schiffszeugnis-
sen in allen Mitgliedstaaten harmonisiert. Im Interesse der Si-
cherheit m,ssen diese Bedingungen an den technischen Fort-
schritt angepa?t werden. Hierbei m,ssen auch Ver5nderungen
des Wasserstra?ennetzes der Gemeinschaft ber,cksichtigt wer-
den.

(1) Mit der Richtlinie 82/714/EWG des Rates vom 4. Oktober
1982 ,ber die technischen Vorschriften f,r Binnenschiffe (2)
wurden die Bedingungen f,r die Erteilung von Schiffszeug-
nissen in allen Mitgliedstaaten harmonisiert. Diese Schiffs-
zeugnisse gew5hrten allerdings keinen Zugang zur Rhein-
schiffahrt. Europaweit gelten indessen weiterhin unter-
schiedliche technische Vorschriften f,r Binnenschiffe. Das
Nebeneinanderbestehen verschiedener internationaler und
einzelstaatlicher Regelungen hat die Bem,hungen um die
gegenseitige Anerkennung nationaler Schiffszeugnisse ohne
zus5tzliche Inspektionen ausl5ndischer Schiffe bisher er-
schwert. Au?erdem entsprechen die in der Richtlinie
82/714/EWG enthaltenen Standards zum Teil nicht mehr
dem heutigen Stand der Technik.

___________
(1) ABl. L 301 vom 28.10.1982, S. 1.

___________
(1) ABl. C 157 vom 25.5.1998, S. 17.
(2) ABl. L 301 vom 28.10.1982, S. 1.
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URSPR�NGLICHER VORSCHLAG GE˜NDERTER VORSCHLAG

Ab dem 1. Januar 1995 gelten die ,berarbeiteten Bedingungen
und technischen Vorschriften f,r die Erteilung von Schiffszeug-
nissen gem5? Artikel 22 der Revidierten Rheinschiffahrtsakte.
Aus Gr,nden des Wettbewerbs und der Sicherheit sollten Gel-
tungsbereich und Inhalt dieser technischen Vorschriften f,r das
gesamte Binnenwasserstra?ennetz der Gemeinschaft angepa?t
werden.

(2) Die in den Anh5ngen der Richtlinie 82/714/EWG enthalte-
nen technischen Vorschriften ,bernehmen im wesentlichen
die auf dem Rhein geltenden Bestimmungen im Rahmen
der revidierten Rheinschiffahrtsakte in der von der Zentral-
kommission f,r die Rheinschiffahrt (CCNR) im Jahre 1982
verabschiedeten Fassung. Ab dem 1. Januar 1995 gelten die
,berarbeiteten Bedingungen und technischen Vorschriften
f,r die Erteilung von Schiffszeugnissen gem5? Artikel 22
der Revidierten Rheinschiffahrtsakte, die anerkannterma?en
dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Aus Gr,nden
des Wettbewerbs und der Sicherheit ebenso wie im Inte-
resse einer europaweiten Harmonisierung sollten Geltungs-
bereich und Inhalt dieser technischen Vorschriften f,r das
gesamte Binnenwasserstra?ennetz der Gemeinschaft ange-
pa?t werden. Hierbei m,ssen auch Ver5nderungen des Bin-
nenwasserstra?ennetzes der Gemeinschaft ber,cksichtigt
werden.

Es empfiehlt sich, da? die Gemeinschaftszeugnisse f,r Binnen-
schiffe, mit denen die vollst5ndige Einhaltung der oben erw5hn-
ten technischen Vorschriften bescheinigt wird, f,r alle Wasser-
stra?en der Gemeinschaft gelten.

(3) Es empfiehlt sich, da? die Gemeinschaftszeugnisse f,r Bin-
nenschiffe, mit denen die vollst5ndige Einhaltung der oben
erw5hnten technischen Vorschriften bescheinigt wird, f,r
alle Wasserstra?en der Gemeinschaft gelten.

Die Bedingungen f,r die Erteilung zus5tzlicher Gemeinschafts-
zeugnisse durch die Mitgliedstaaten f,r den Verkehr auf den
Wasserstra?en der Zonen 1 und 2 (M,ndungsgebiete) sowie auf
den Wasserstra?en der Zone 4 sollten in st5rkerem Ma?e har-
monisiert werden.

(4) Die Bedingungen f,r die Erteilung zus5tzlicher Gemein-
schaftszeugnisse durch die Mitgliedstaaten f,r den Verkehr
auf den Wasserstra?en der Zonen 1 und 2 (M,ndungs-
gebiete) sowie auf den Wasserstra?en der Zone 4 sollten
in st5rkerem Ma?e harmonisiert werden.

(5) Im Interesse der Sicherheit des Personenverkehrs sollte der
Anwendungsbereich der Richtlinie auch auf Schiffe aus-
gedehnt werden, die mehr als zwFlf Fahrg5ste befFrdern,
und damit dem Beispiel der Untersuchungsregelung f,r
Rheinschiffe folgen.

Es empfiehlt sich, f,r schon in Dienst gestellte Schiffe, die noch
kein Gemeinschaftszeugnis f,r Binnenschiffe besitzen, eine
�bergangsregelung zu treffen, wenn sie einer ersten tech-
nischen Untersuchung im Rahmen der durch diese Richtlinie
,berarbeiteten technischen Vorschriften unterzogen werden
m,ssen.

(6) Es empfiehlt sich, f,r schon in Dienst gestellte Schiffe, die
noch kein Gemeinschaftszeugnis f,r Binnenschiffe besitzen,
eine �bergangsregelung zu treffen, wenn sie einer ersten
technischen Untersuchung im Rahmen der durch diese
Richtlinie ,berarbeiteten technischen Vorschriften unterzo-
gen werden m,ssen.

Es empfiehlt sich, innerhalb bestimmter Grenzen und entspre-
chend der Kategorie des betreffenden Schiffes in jedem Einzel-
fall die G,ltigkeitsdauer der Gemeinschaftszeugnisse festzule-
gen.

(7) Es empfiehlt sich, innerhalb bestimmter Grenzen und ent-
sprechend der Kategorie des betreffenden Schiffes in jedem
Einzelfall die G,ltigkeitsdauer der Gemeinschaftszeugnisse
festzulegen.

Um eine schnellere Anpassung der Anh5nge der Richtlinie an
den technischen Fortschritt zu ermFglichen, m,ssen die zu
diesem Zweck vorgesehenen Verfahren gem5? dem Beschlu?
des Rates 87/373/EWG eingef,hrt werden.

(8) Gem5? Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit5ten f,r die
Aus,bung der der Kommission ,bertragenen Durchf,h-
rungsbefugnisse (1) sollten die zur Durchf,hrung der vor-
liegenden Richtlinie erforderlichen Ma?nahmen nach dem
Beratungsverfahren des Artikels 3 des Beschlusses erlassen
werden.

___________
(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Die in der Richtlinie 76/135/EWG vom 20. Januar 1976 ,ber
die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten f,r Bin-
nenschiffe (1) enthaltenen Ma?nahmen m,ssen weiterhin f,r
die Schiffe gelten, die nicht von dieser Richtlinie abgedeckt
werden &

(9) Die in der Richtlinie 76/135/EWG vom 20. Januar 1976
,ber die gegenseitige Anerkennung von Schiffsattesten f,r
Binnenschiffe (1) enthaltenen Ma?nahmen m,ssen weiterhin
f,r die Schiffe gelten, die nicht von dieser Richtlinie abge-
deckt werden &

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1 Unver5ndert

Die Richtlinie 82/714/EWG wird wie folgt ge5ndert:

1. Der dritte Gedankenstrich von Artikel 1 wird wie folgt
ge5ndert:

Ð& Zone 4: Die ,brigen Wasserstra?en der Gemeinschaft
der Liste in Anhang I Kapitel 3.I

2. Artikel 2 erh5lt folgende Fassung:

Ð(1) Diese Richtlinie gilt f,r:

& Schiffe mit einer L5nge von 20 m oder mehr;

& Schiffe, bei denen das Produkt von L K B K T gem5?
Anhang II Artikel 1.01 100 m3 oder mehr betr5gt;

& Schleppboote und Schubboote, die dazu gebaut sind,
die im ersten Gedankenstrich aufgef,hrten Schiffe zu
schleppen, zu schieben oder seitlich gekuppelt mit-
zuf,hren, einschlie?lich solcher, deren L5nge 20 m
nicht ,berschreitet oder bei denen das Produkt von
L K B K T gem5? Anhang II Artikel 1.01 weniger als
100 m3 betr5gt.

(2) Diese Richtlinie gilt nicht f,r

& Fahrgastschiffe, die zus5tzlich zur Besatzung nicht
mehr als 12 Fahrg5ste befFrdern;

& F5hren;

& Wassersportfahrzeuge, deren L5nge 24 m nicht ,ber-
schreitet;

& Dienstschiffe der AufsichtsbehFrden und FeuerlFsch-
boote;

& Milit5rschiffe;

___________
(1) ABl. L 21 vom 29.1.1976, S. 10.

___________
(1) ABl. L 21 vom 29.1.1976, S. 10.
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& Seeschiffe, einschlie?lich Seeschleppboote und -schub-
boote, die auf Seeschiffahrtsstra?en fahren oder halten
oder die sich vor,bergehend auf Binnenwasserstra?en
aufhalten und die nachstehend aufgef,hrten g,ltigen
Seef5higkeits- oder Sicherheitszeugnisse mit sich f,h-
ren:

& Zeugnis ,ber die Einhaltung der Vorschriften des
Internationalen �bereinkommens von 1974 zum
Schutz des menschlichen Lebens auf See (SOLAS)
oder ein gleichwertiges Zeugnis;

& Zeugnis ,ber die Einhaltung der Vorschriften des
Internationalen �bereinkommens von 1966 ,ber
den Freibord oder ein gleichwertiges Zeugnis; und
IOPP-Zeugnis ,ber die Einhaltung der Vorschrif-
ten des Internationalen �bereinkommens zur Ver-
h,tung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
(MARPOL) in seiner ge5nderten Fassung,

oder

& f,r Fahrgastschiffe, die nicht unter eines dieser
�bereinkommen fallen, ein gem5? der Richtlinie
97/. . ./EG des Rates erteiltes Zeugnis ,ber Sicher-
heitsvorschriften und -normen f,r Fahr-
gastschiffe.I

& f,r Fahrgastschiffe, die nicht unter eines dieser
�bereinkommen fallen, ein gem5? der Richtlinie
98/18/EG des Rates erteiltes Zeugnis ,ber Sicher-
heitsvorschriften und -normen f,r Fahr-
gastschiffe.I

3. Der erste und zweite Gedankenstrich von Artikel 3 erhal-
ten folgende Fassung:

Unver5ndert

Ð& auf den Wasserstra?en der Zone R ein gem5? Artikel
22 der Revidierten Rheinschiffahrtsakte erteiltes
Schiffsattest oder ein nach dem 1. Juli 1998 gem5?
Artikel 8 erteiltes Gemeinschaftszeugnis f,r Binnen-
schiffe, die den technischen Vorschriften des Anhangs
II voll entsprechen, mit sich f,hren;

& auf den Wasserstra?en der ,brigen Zonen ein gem5?
den Bestimmungen dieser Richtlinie und den tech-
nischen Vorschriften des Anhangs II erteiltes Gemein-
schaftszeugnis f,r Binnenschiffe mit sich f,hren.I

4. Artikel 5 erh5lt folgende Fassung:

Ð(1) Jeder Mitgliedstaat kann vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Revidierten Rheinschiffahrtsakte und der Zu-
stimmung der Kommission gem5? dem Verfahren des Ar-
tikels 19 Absatz 3 ,ber die in Anhang II genannten Vor-
schriften hinaus weitere technische Vorschriften f,r Schiffe
erlassen, die in seinem Gebiet auf Wasserstra?en der Zone
1 und 2 verkehren.
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Diese erg5nzenden Vorschriften sind auf die in Anhang Va
aufgef,hrten Bereiche beschr5nkt und m,ssen gem5? den
darin enthaltenen Bestimmungen ausgearbeitet werden.

(2) Die �bereinstimmung des Schiffes mit diesen erg5n-
zenden Vorschriften wird auf dem Gemeinschaftszeugnis
nach Artikel 3 oder & in dem in Artikel 4 Absatz 2
bezeichneten Fall & auf dem zus5tzlichen Gemeinschafts-
zeugnis bescheinigt. Der Nachweis dieser �bereinstimmung
mu? auf den Wasserstra?en der Gemeinschaft der jeweili-
gen Zone anerkannt werden.

(3) Jeder Mitgliedstaat kann vorbehaltlich der Zustim-
mung der Kommission und gem5? dem Verfahren des Ar-
tikels 19 Absatz 3 eine Einschr5nkung der technischen
Vorschriften des Anhangs II f,r Schiffe gestatten, die in
seinem Gebiet ausschlie?lich auf Wasserstra?en der Zone
4 verkehren. Eine solche Einschr5nkung betrifft nur die in
Anhang Vb aufgef,hrten Bereiche. Entsprechen die tech-
nischen Merkmale eines Schiffes diesen eingeschr5nkten
technischen Vorschriften, wird auf dem Gemeinschafts-
zeugnis oder & in dem in Artikel 4 Absatz 2 bezeichneten
Fall & auf dem zus5tzlichen Gemeinschaftszeugnis ange-
geben, da? dessen G,ltigkeit auf die jeweiligen Wasser-
stra?en der Zone 4 beschr5nkt ist.I

5. Artikel 8 Absatz 2 werden folgende Unterabs5tze hin-
zugef,gt:

ÐIn den F5llen, in denen diese erste technische Unter-
suchung nach dem 1. Juli 1998 durchgef,hrt wird, mu?
eine Nichteinhaltung der technischen Vorschriften des An-
hangs II im Gemeinschaftszeugnis angegeben werden. Sind
die zust5ndigen BehFrden der Ansicht, da? diese Unzul5ng-
lichkeiten keine ernsthafte Gefahr darstellen, kann das be-
treffende Schiff seinen Betrieb solange fortsetzen, bis die als
unzul5nglich ausgewiesenen Bauteile oder Bereiche des
Schiffes ersetzt oder ge5ndert worden sind. Danach m,ssen
diese Bauteile oder Bereiche den Vorschriften des Anhangs
II entsprechen.

Die Ersetzung bestehender Bauteile durch identische Teile
oder Teile von gleichwertiger Technologie und Bauart w5h-
rend routinem5?ig durchgef,hrter Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten gilt nicht als Ersetzung im Sinne dieses
Absatzes.I
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6. Artikel 8 wird folgender Absatz hinzugef,gt:

Ð(4) Nach einer technischen Untersuchung, die nach Ab-
lauf des g,ltigen Schiffszeugnisses, jedoch sp5testens bis
zum 30. Juni 2008 durchgef,hrt werden, mu? um zu
pr,fen, ob das Schiff den technischen Vorschriften des
Anhangs II entspricht, wird das Gemeinschaftszeugnis
Schiffen erteilt, die urspr,nglich vom Geltungsbereich die-
ser Richtlinie ausgeschlossen waren und diesem jetzt auf-
grund der durch die Richtlinie 98/. . ./EG eingef,hrten
˜nderungen des Artikels 2 Abs5tze 1 und 2 unterliegen.
Sind die zust5ndigen BehFrden der Ansicht, da? diese Un-
zul5nglichkeiten keine ernsthafte Gefahr darstellen, kann
das betreffende Schiff seinen Betrieb solange fortsetzen,
bis die als unzul5nglich ausgewiesenen Bauteile oder Berei-
che des Schiffes ersetzt oder ge5ndert worden sind. Danach
m,ssen diese Bauteile oder Bereiche den Vorschriften des
Anhangs II entsprechen.

Die Ersetzung bestehender Bauteile durch identische Teile
oder Teile von gleichwertiger Technologie und Bauart w5h-
rend routinem5?ig durchgef,hrter Instandsetzungs- und
Wartungsarbeiten gilt nicht als Ersetzung im Sinne dieses
Absatzes.I

7. Artikel 11 erh5lt folgende Fassung:

Ð(1) Die G,ltigkeitsdauer des Gemeinschaftszeugnisses
wird in jedem Einzelfall von der f,r die Erteilung des Zeug-
nisses zust5ndigen BehFrde festgelegt. Die G,ltigkeitsdauer
darf f,r Fahrgastschiffe nicht mehr als 5 Jahre und f,r
andere Schiffe nicht mehr als 10 Jahre betragen.

(2) Jeder Mitgliedstaat kann in den in Artikel 12 und 16
dieser Richtlinie und in Kapitel 2.05 des Anhangs II auf-
gef,hrten F5llen vorl5ufige Gemeinschaftszeugnisse ertei-
len, deren G,ltigkeitsdauer 6 Monate nicht ,berschreiten
darf.I

8. Artikel 13 wird folgender Satz angef,gt:

ÐF,r die Erneuerung der vor dem 1. Juli 1998 erteilten
Gemeinschaftszeugnisse gelten die �bergangsbestimmun-
gen des Kapitels 24 des Anhangs II.I

9. Der erste Satz des zweiten Unterabsatzes von Artikel 15
erh5lt folgende Fassung:

ÐNach dieser Untersuchung wird ein neues Zeugnis aus-
gestellt, in dem die technischen Merkmale des Schiffes auf-
gef,hrt sind, oder das bestehende Zeugnis wird entspre-
chend ge5ndert.I
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10. Artikel 19 erh5lt folgende Fassung:

Ð(1) Alle ˜nderungen, die erforderlich sind, um die An-
h5nge der Richtlinie an den technischen Fortschritt oder an
Entwicklungen in diesem Bereich anzupassen, die sich aus
der Arbeit anderer internationaler Organisationen, ins-
besondere der Zentralkommission f,r die Rheinschiffahrt
ergeben, oder mit denen gew5hrleistet wird, da? die beiden
in Artikel 3 erster Gedankenstrich aufgef,hrten Zeugnisse
aufgrund der technischen Vorschriften erteilt werden, die
ein gleichwertiges Sicherheitsniveau gew5hrleisten oder um
die in Artikel 5 aufgef,hrten F5lle zu ber,cksichtigen, wer-
den von der Kommission gem5? dem in den Abs5tzen 2
und 3 dieses Artikels festgelegten Verfahren verabschiedet.

(2) Die Kommission wird von dem gem5? Artikel 7 der
Richtlinie des Rates 91/672/EWG (1) eingesetzten Aus-
schu?, nachstehend als ,der Ausschu?L bezeichnet, un-
terst,tzt.

(2) Die Kommission wird von dem gem5? Artikel 7 der
Richtlinie des Rates 91/672/EWG (1) eingesetzten Ausschu?
unterst,tzt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zu-
sammensetzt und in dem der Vertreter der Kommission
den Vorsitz f,hrt.

(3) Der Vertreter der Kommission unterbreitet dem Aus-
schu? einen Entwurf der zu treffenden Ma?nahmen. Der
Ausschu? gibt seine Stellungnahme zu diesem Entwurf
innerhalb einer Frist ab, die der Vorsitzende unter Ber,ck-
sichtigung der Dringlichkeit der betreffenden Frage festset-
zen kann. Die Stellungnahme wird im Protokoll festgehal-
ten; ferner kann jeder Mitgliedstaat verlangen, da? sein
Standpunkt im Protokoll festgehalten wird. Die Kommis-
sion wird die Stellungnahme des Ausschusses so weit wie
mFglich ber,cksichtigen. Sie unterrichtet den Ausschu?
dar,ber, in welcher Form seine Stellungnahme ber,cksich-
tigt wurde.I

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Beratungsverfahren nach Artikel 3 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 7 Absatz
3 und Artikel 8 anzuwenden.I

11. Artikel 20 erh5lt folgende Fassung: Unver5ndert

ÐF,r Schiffe, die nicht in den Geltungsbereich des Artikels
2 Absatz 1, sondern in den Geltungsbereich des Artikels 1
Buchstabe a) der Richtlinie 76/135/EWG fallen, gelten die
Bestimmungen der vorgenannten Richtlinie.I

12. Die Anh5nge I, II und III werden durch die im Anhang
dieser Richtlinie enthaltenen Neufassungen ersetzt. Die im
Anhang dieser Richtlinie enthaltenen Anh5nge Va, Vb und
VI werden dieser Richtlinie hinzugef,gt.

___________
(1) ABl. L 373 vom 31.12.1991.

___________
(1) ABl. L 373 vom 31.12.1991.
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Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die zur Durchf,hrung dieser
Richtlinie erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
gleichzeitig und sp5testens bis zum 1. Juli 1998 in Kraft. Sie
setzen die Kommission hiervon unverz,glich in Kenntnis. Sie
wenden diese Rechts- und Verwaltungsvorschriften ab dem
1. Juli 1998 an.

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die zur Durchf,hrung dieser
Richtlinie erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften
gleichzeitig und sp5testens ein Jahr nach dem Inkrafttreten
der Richtlinie in Kraft. Sie setzen die Kommission hiervon
unverz,glich in Kenntnis.

(2) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen,
nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hin-
weis bei der amtlichen VerFffentlichung auf diese Richtlinie
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezug-
nahme.

(3) Die Mitgliedstaaten werden Strafma?nahmen im Fall ei-
nes Versto?es gegen die gem5? dieser Richtlinie verabschiede-
ten einzelstaatlichen Vorschriften festlegen und alle Ma?nah-
men treffen um sicherzustellen, da? diese Strafen angewandt
werden. Die festgelegten Strafma?nahmen m,ssen wirksam,
angemessen und abschreckend sein.

(4) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unverz,glich
alle innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. Die Kommis-
sion setzt die Mitgliedstaaten davon in Kenntnis.

Unver5ndert

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

LISTE DER IN GEOGRAPHISCHE ZONEN 1, 2, 3 UND 4 EINGETEILTEN BINNENWASSERSTRASSEN DES
GEMEINSCHAFTSNETZES

KAPITEL I

Zone 1

Bundesrepublik Deutschland

Ems: von der Verbindungslinie zwischen dem Kirchturm Delfzijl und dem Leuchtfeuer Knock seew5rts bis zum Brei-
tenparallel 53M 30’ Nord und dem Meridian 6M 45’ Ost, d. h. geringf,gig seew5rts des Leichterplatzes f,r Trockenfrachter
in der Alten Ems, unter Ber,cksichtigung des Ems-Dollard-Vertrages.

Zone 2

Bundesrepublik Deutschland

Ems: von der bei der Hafeneinfahrt nach Papenburg ,ber die Ems gehenden Verbindungslinie zwischen dem Diemer
SchFpfwerk und dem Deichdurchla? bei Halte bis zur Verbindungslinie zwischen den Leuchtt,rmen Delfzijl und Knock,
unter Ber,cksichtigung des Ems-Dollard-Vertrages.

Jade: binnenw5rts der Verbindungslinie zwischen dem Oberfeuer Schillig und dem Kirchturm Langwarden.

Weser: von der Eisenbahnbr,cke in Bremen bis zur Verbindungslinie zwischen den Kircht,rmen Langwarden und
Cappel mit den Nebenarmen Westergate, Rekumer Loch, Rechter Nebenarm und Schweiburg.

Elbe: von der unteren Grenze des Hamburger Hafens bis zur Verbindungslinie zwischen der Kugelbake bei DFse und der
nordwestlichen Spitze des Hohen Ufers (Dieksand) mit den Nebenelben sowie die Nebenfl,sse Este, L,he, Schwinge,
Oste, Pinnau, Kr,ckau und StFr (jeweils vom Sperrwerk bis zur M,ndung).

Meldorfer Bucht: binnenw5rts der Verbindungslinie von der nordwestlichen Spitze des Hohen Ufers (Dieksand) zum
Westmolenkopf B,sum.

Flensburger FFrde: binnenw5rts der Verbindungslinie zwischen dem KegnOs-Leuchtturm und Birknack.

EckernfFrder Bucht: binnenw5rts der Verbindungslinie von Boknis-Eck zur Nordostspitze des Festlandes bei D5nisch
Nienhof.

Kieler FFrde: binnenw5rts der Verbindungslinie zwischen dem Leuchtturm B,lk und dem Marine-Ehrenmal Laboe.

Leda: von der Einfahrt in den Vorhafen der Seeschleuse von Leer bis zur M,ndung.

Hunte: vom Hafen Oldenburg und von 140 m unterhalb der Amalienbr,cke in Oldenburg bis zur M,ndung.

Lesum: von der Eisenbahnbr,cke in Bremen-Burg bis zur M,ndung.

Este: vom Unterwasser der Schleuse Buxtehude bis zum Este-Sperrwerk.

L,he: von der M,hle 250 m oberhalb der Stra?enbr,cke am Marschdamm in Horneburg bis zum L,he-Sperrwerk.

Schwinge: von der Fu?g5ngerbr,cke unterhalb der G,ldensternbastion in Stade bis zum Schwinge-Sperrwerk.

Freiburger Hafenpriel: von der Deichschleuse in Freiburg an der Elbe bis zur M,ndung.

Oste: vom M,hlenwehr BremervFrde bis zum Oste-Sperrwerk.

Pinnau: von der Eisenbahnbr,cke in Pinneberg bis zum Pinnau-Sperrwerk.

Kr,ckau: von der Wasserm,hle Elmshorn bis zum Kr,ckau-Sperrwerk.

StFr: vom Pegel Rensing bis zum StFr-Sperrwerk.

Eider: vom Gieselaukanal bis zum Eider-Sperrwerk.

Nord-Ostsee-Kanal: von der Verbindungslinie zwischen den MolenkFpfen in Brunsb,ttel bis zu der Verbindungslinie
zwischen den Einfahrtsfeuern in Kiel-Holtenau mit Schirnauer See, Bergstedter See, Audorfer See, Obereidersee mit Enge,
Achterwehrer Schiffahrtskanal und Flemhuder See.
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Trave: von der Eisenbahnbr,cke und Holstenbr,cke (Stadttrave) in L,beck bis zur Verbindungslinie der beiden 5u?eren
MolenkFpfe in Travem,nde mit dem PFtenitzer Wiek und dem Dassower See.

Schlei: binnenw5rts der Verbindungslinie der MolenkFpfe Schleim,nde.

Wismarbucht, Kirchsee.

Breitling, Salzhaff und Wismarer Hafengebiet: seew5rts von den Verbindungslinien zwischen Hohen Wieschendorf Huk
und dem Leuchtfeuer Timmendorf sowie zwischen dem Leuchtfeuer Gollwitz auf der Insel Poel und der S,dspitze der
Halbinsel Wustrow.

Unterwarnow und Breitling: seew5rts begrenzt durch die Verbindungslinie zwischen den nFrdlichsten Punkten der West-,
Mittel- und Ostmole in Warnem,nde.

Gew5sser, die vom Festland und den Halbinseln Dar? und Zingst sowie den Inseln Hiddensee und R,gen (einschlie?lich
Stralsunder Hafengebiet) eingeschlossen sind:

seew5rts begrenzt zwischen:

& Halbinsel Zingst und Insel Bock durch den Breitenparallel 54M 27’ N,

& Insel Bock und Insel Hiddensee: durch die Verbindungslinie von der Nordspitze der Insel Bock zur S,dspitze der
Insel Hiddensee,

& Insel Hiddensee und Insel R,gen (Bug): durch die Verbindungslinie von der S,dostspitze Neubessin zum Buger
Haken.

Greifswalder Bodden und Greifswalder Hafengebiet (mit Ryck): seew5rts begrenzt durch die Verbindungslinie von der
Ostspitze Thie?ower Haken (S,dperd) ,ber die Ostspitze Insel Ruden zur Nordspitze Insel Usedom (54M 10’ 37’’ Nord,
13M 47’ 51’’ Ost).

Gew5sser, die vom Festland und der Insel Usedom eingeschlossen sind (Peenestrom einschlie?lich Wolgaster Hafengebiet,
Achterwasser, Stettiner Haff): Fstlich begrenzt durch die Grenze zur Republik Polen im Stettiner Haff.

Franz4sische Republik

Seine: von der Jeanne-d’Arc-Br,cke in Rouen bis zur M,ndung.

Garonne und Gironde: von der Steinbr,cke in Bordeaux bis zur M,ndung.

RhRne: von der Trinquetaille-Br,cke in Arles und dar,ber hinaus in Richtung Marseille.

Dordogne: von der Steinbr,cke in Libourne bis zur M,ndung.

Loire: von der Haudaudine-Br,cke ,ber den Madeleine-Nebenarm bis zur M,ndung und von der Pirmil-Br,cke ,ber den
Pirmil-Nebenarm.

K4nigreich der Niederlande

Dollard.

Ems.

Wattenmeer: einschlie?lich der Verbindungen zur Nordsee.

IJsselmeer: einschlie?lich Markermeer und IJmeer, aber ohne Gouwzee.

Nieuwe Waterweg und Scheur.

Calandkanaal westlich des Benelux-Hafens.

Hollandsch Diep.

Breediep, Beerkanaal und die daran angebundenen H5fen.
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Haringvliet und Vuile Gat: einschlie?lich der Wasserstra?en zwischen Goeree-Overflakkee einerseits und Voorne-Putten
und Hoeksche Waard andererseits.

Hellegat.

Volkerak.

Krammer.

Grevelingenmeer und Brouwershavensche Gat: einschlie?lich aller Binnenwasserstra?en zwischen Schouwen-Duiveland
und Goeree-Overflakkee.

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Osterschelde und Roompot: einschlie?lich die Binnenwasserstra?en zwischen
Walcheren, Noord-Beveland und Zuid-Beveland einerseits und Schouwen-Duiveland und Tholen andererseits, ausgenom-
men der Rhein-Schelde-Kanal.

Schelde und Westerschelde und M,ndungsgebiet: einschlie?lich der Binnenwasserstra?en zwischen Zeeuwsch-Vlaanderen
einerseits und Walcheren und Zuid-Beveland andererseits, ausgenommen der Rhein-Schelde-Kanal.

KAPITEL II

Zone 3

Republik 6sterreich

Donau: von der Fsterreichisch-deutschen Grenze zur Fsterreichisch-slowakischen Grenze.

Inn: von der M,ndung bis zum Kraftwerk Passau-Ingling.

Traun: von der M,ndung bis km 1,80.

Enns: von der M,ndung bis km 2,70.

March: bis km 6,00.

K4nigreich Belgien

Seeschelde: von der Antwerpener Reede flu?abw5rts.

Bundesrepublik Deutschland

Donau: von Kelheim (km 2414,72) bis zur deutsch-Fsterreichischen Grenze.

Rhein: von der deutsch-schweizerischen Grenze bis zur deutsch-niederl5ndischen Grenze.

Elbe: von der Einm,ndung des Elbe-Seiten-Kanals bis zur unteren Grenze des Hamburger Hafens.

M,ritz.

Franz4sische Republik

Rhein.

K4nigreich der Niederlande

Rhein.

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep,
Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten IJ, Afgesloten IJ, Noord-
zeekanaal, Hafen von IJmuiden, Hafengebiet Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe
Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche IJssel,
Neder Rijn, Lek, Amsterdam-Rhein-Kanal, Veerse Meer, Rhein-Schelde-Kanal von der Landesgrenze bis zur Einm,ndung
in den Volkerak, Amer, Bergsche Maas, die Maas abw5rts von Venlo, Gooimeer, Europort, Calandkanaal (Fstlich des
Benelux-Hafens), Hartelkanaal.
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KAPITEL III

Zone 4

Republik 6sterreich

Thaya: bis Bernhardsthal.

March: oberhalb km 6,00.

K4nigreich Belgien

Alle belgischen Binnenwasserstra?en au?er denen der Zone 3.

Bundesrepublik Deutschland

Alle Binnenwasserstra?en au?er denen der Zonen 1, 2 und 3.

Franz4sische Republik

Alle franzFsischen Binnenwasserstra?en au?er denen der Zonen 1, 2 und 3.

K4nigreich der Niederlande

Alle ,brigen Fl,sse, Kan5le und Seen, die nicht unter den Zonen 1, 2 und 3 aufgef,hrt sind.

Italienische Republik

Po: von Piacenza bis zur M,ndung.

Mailand-Kanal: Cremona-Po-Endabschnitt, Verbindung zum Po, auf 15 km L5nge.

Mincio: von Mantua, Governolo bis zum Po.

Idrovia Ferrarese: vom Po (Pontelagoscuro), Ferrara bis Porto Garibaldi.

Brondolo-Kanal und Valle-Kanal: vom Po di Levante zur Lagune von Venedig.

Fissero-Tartaro-Canalbianco-Kanal: von der Adria zum Po di Levante.

Venezianisches K,stenland: von der Lagune von Venedig bis Grado.

Gro�herzogtum Luxemburg

Mosel.
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ANHANG II

Technische Mindestbestimmungen f�r Schiffe auf Binnenwasserstra=en der Zonen 1, 2, 3 und 4

TEIL I

KAPITEL 1

ALLGEMEINES

Artikel 1.01

Begriffsbestimmungen

Nach den Bestimmungen der Richtlinie gelten als

Fahrzeugarten

1. ÐFahrzeugI ein Schiff oder ein schwimmendes Ger5t;

2. ÐSchiffI ein Binnenschiff oder ein Seeschiff;

3. ÐBinnenschiffI ein Schiff, das ausschlie?lich oder vorwiegend f,r die Fahrt auf Binnengew5ssern bestimmt ist;

4. ÐSeeschiffI ein Schiff, das zur See- oder K,stenfahrt zugelassen und vorwiegend daf,r bestimmt ist;

5. ÐMotorschiffI ein Tankmotorschiff oder ein G,termotorschiff;

6. ÐTankmotorschiffI ein zur G,terbefFrderung in festverbundenen Tanks bestimmtes Schiff, das mit eigener Triebkraft
allein fahren kann;

7. ÐG,termotorschiffI ein zur G,terbefFrderung bestimmtes Schiff, das mit eigener Triebkraft allein fahren kann und
kein Tankmotorschiff ist;

8. ÐKanalpenicheI ein Binnenschiff, das eine L5nge von 38,5 m und eine Breite von 5,05 m nicht ,berschreitet;

9. ÐSchleppbootI ein eigens zum Schleppen gebautes Schiff;

10. ÐSchubbootI ein eigens zur Fortbewegung eines Schubverbandes gebautes Schiff;

11. ÐSchleppkahnI ein Tankschleppkahn oder ein G,terschleppkahn;

12. ÐTankschleppkahnI ein zur G,terbefFrderung in festverbundenen Tanks bestimmtes und zur Fortbewegung durch
Schleppen gebautes Schiff ohne eigene Triebkraft oder mit eigener Triebkraft, die nur erlaubt, kleine Ortsver5nde-
rungen vorzunehmen;

13. ÐG,terschleppkahnI ein zur G,terbefFrderung bestimmtes und zur Fortbewegung durch Schleppen gebautes Schiff
ohne eigene Triebkraft oder mit eigener Triebkraft, die nur erlaubt, kleine Ortsver5nderungen vorzunehmen und
kein Tankschleppkahn ist;

14. ÐSchubleichterI ein Tankschubleichter oder ein G,terschubleichter oder ein Tr5gerschiffsleichter;

15. ÐTankschubleichterI ein zur G,terbefFrderung in festverbundenen Tanks bestimmtes und zur Fortbewegung durch
Schieben gebautes oder eigens eingerichtetes Schiff ohne eigene Triebkraft oder mit eigener Triebkraft, die nur
erlaubt, au?erhalb eines Schubverbandes kleine Ortsver5nderungen vorzunehmen;

16. ÐG,terschubleichterI ein zur G,terbefFrderung bestimmtes und zur Fortbewegung durch Schieben gebautes oder
eigens eingerichtetes Schiff ohne eigene Triebkraft oder mit eigener Triebkraft, die nur erlaubt, au?erhalb eines
Schubverbandes kleine Ortsver5nderungen vorzunehmen und kein Tankschubleichter ist;

17. ÐTr5gerschiffsleichterI ein Schubleichter, der f,r die BefFrderung an Bord eines Seeschiffes und f,r die Fahrt auf
Binnengew5ssern gebaut ist;

18. ÐFahrgastschiffI ein zur BefFrderung von mehr als 12 Fahrg5sten gebautes und eingerichtetes Schiff;

19. ÐTagesausflugschiffI ein Fahrgastschiff ohne Kabinen f,r die �bernachtung von Fahrg5sten;

DEC 365 E/150 Amtsblatt der Europ5ischen Gemeinschaften 19.12.2000



19. a) Ðmit Segeln betriebenes FahrgastschiffI: ein Fahrgastschiff, das in erster Linie f,r die Fortbewegung mit Hilfe von
Segeln gebaut und eingerichtet ist;

20. ÐKabinenschiffI ein Fahrgastschiff mit Kabinen f,r die �bernachtung von Fahrg5sten;

21. ÐSchwimmendes Ger5tI eine schwimmende Konstruktion mit auf ihm vorhandenen Arbeitseinrichtungen wie Krane,
Bagger, Rammen, Elevatoren;

22. ÐBaustellenfahrzeugI ein Schiff, das aufgrund seiner Bauweise und Ausr,stung f,r die Verwendung auf Baustellen
geeignet und bestimmt ist, wie eine Sp,l-, Klapp- oder Deckschute, ein Ponton oder ein Steinst,rzer;

23. ÐSportfahrzeugI ein f,r Sport- oder Erholungszwecke bestimmtes Schiff, das kein Fahrgastschiff ist;

24. ÐSchwimmende AnlageI eine schwimmende Einrichtung, die in der Regel nicht zur Fortbewegung bestimmt ist, wie
eine Badeanstalt, ein Dock, eine Landebr,cke, ein Bootshaus;

25. ÐSchwimmkFrperI ein Flo? sowie andere einzeln oder in Verbindungen fahrtauglich gemachte Gegenst5nde, soweit
er nicht ein Schiff, ein schwimmendes Ger5t oder eine schwimmende Anlage ist;

Fahrzeugzusammenstellungen

26. ÐVerbandI ein starrer Verband oder ein Schleppverband;

27. ÐFormationI Form der Zusammenstellung eines Verbandes;

28. Ðstarrer VerbandI ein Schubverband oder gekuppelte Fahrzeuge;

29. ÐSchubverbandI eine starre Verbindung von Fahrzeugen, von denen sich mindestens eines vor dem oder den beiden
Fahrzeugen mit Maschinenantrieb befindet, das oder die den Verband fortbewegt oder fortbewegen und als Ðschie-
bendes FahrzeugI oder Ðschiebende FahrzeugeI bezeichnet werden; als starr gilt auch ein Verband aus einem
schiebenden und einem geschobenen Fahrzeug, deren Kupplungen ein gesteuertes Knicken ermFglichen;

30. Ðgekuppelte FahrzeugeI eine Zusammenstellung von l5ngsseits starr gekuppelten Fahrzeugen, von denen sich keines
vor dem Fahrzeug mit Maschinenantrieb befindet, das die Zusammenstellung fortbewegt;

31. ÐSchleppverbandI eine Zusammenstellung von einem oder mehreren Fahrzeugen, schwimmenden Anlagen oder
SchwimmkFrpern, die von einem oder mehreren zum Verband gehFrigen Fahrzeugen mit Maschinenantrieb ge-
schleppt wird;

Besondere Bereiche der Fahrzeuge

32. ÐHauptmaschinenraumI der Raum, in dem die Antriebsmaschinen aufgestellt sind;

33. ÐMaschinenraumI ein Raum, in dem Verbrennungskraftmaschinen aufgestellt sind;

34. ÐKesselraumI ein Raum, in dem eine mit Brennstoff betriebene Anlage zur Dampferzeugung oder zur Erhitzung von
ThermoFl aufgestellt ist;

35. Ðgeschlossener AufbauI ein durchgehender fester und wasserdichter Aufbau mit festen W5nden, die mit dem Deck
dauernd und wasserdicht zusammengef,gt sind;

36. ÐSteuerhausI der Raum, in dem die zur F,hrung des Schiffes notwendigen Bedienungs- und �berwachungseinrich-
tungen vereinigt sind;

37. ÐWohnungI die f,r die gewFhnlich an Bord lebenden Personen bestimmten R5ume einschlie?lich K,chen, Vorrats-
r5umen, Toiletten, Waschr5ume, Waschk,chen, Dielen, Fluren, jedoch nicht des Steuerhauses;

38. ÐLaderaumI ein nach vorn und hinten durch Schotten begrenzter, offener oder durch Lukendeckel geschlossener Teil
des Schiffes, der f,r die BefFrderung von G,tern in Versandst,cken, in loser Sch,ttung oder f,r die Aufnahme vom
SchiffskFrper unabh5ngiger Tanks bestimmt ist;
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39. Ðfestverbundener TankI ein mit dem Schiff verbundener Tank, wobei die Tankw5nde durch den SchiffskFrper selbst
oder durch vom SchiffskFrper unabh5ngige Wandungen gebildet sein kFnnen;

40. ÐArbeitsplatzI ein Bereich, in dem die Besatzung ihre berufliche T5tigkeit auszu,ben hat, einschlie?lich Landsteg,
Schwenkbaum und Beiboot;

41. ÐVerkehrswegI ein Bereich, der gewFhnlich dem Personen- und Warenverkehr dient;

Schiffstechnische Begriffe

42. ÐEbene der grF?ten EinsenkungI die Schwimmebene, die der grF?ten Einsenkung, bei der das Fahrzeug fahren darf,
entspricht;

43. ÐSicherheitsabstandI der Abstand zwischen der Ebene der grF?ten Einsenkung und der zu dieser Ebene parallelen
Ebene durch den tiefsten Punkt, ,ber dem das Fahrzeug nicht mehr wasserdicht ist;

44. ÐFreibordI oder ÐFI der Abstand zwischen der Ebene der grF?ten Einsenkung und der zu dieser Ebene parallelen
Ebene durch den tiefsten Punkt des Gangbordes oder, in Ermangelung des Gangbordes, durch den tiefsten Punkt der
oberen Kante der Bordwand;

45. ÐTauchgrenzeI eine gedachte Linie auf der Bordwand, die mindestens 10 cm unterhalb des Schottendecks und
mindestens 10 cm unterhalb des tiefsten, nicht wasserdichten Punktes der Bordwand verl5uft. In Ermangelung eines
Schottendecks ist eine Linie anzunehmen, die mindestens 10 cm unterhalb der niedrigsten Linie, bis zu der die
Au?enhaut wasserdicht ist, verl5uft;

46. ÐWasserverdr5ngungI oder Ð[�]I das eingetauchte Volumen des Schiffes in m3;

47. ÐLadeverdr5ngungI oder ÐDI Gesamtgewicht des Schiffes einschlie?lich der Ladung in t;

48. ÐVFlligkeitsgrad der Verdr5ngungI oder ÐdI Verh5ltnis der Wasserverdr5ngung zum Produkt aus L5nge LWL K Breite
BWL K Tiefgang T;

49. Ð�berwasserlateralplanI oder ÐAI die Seitenfl5che des Schiffes ,ber der Wasserlinie in m2;

50. ÐSchottendeckI das Deck, bis zu dem die vorgeschriebenen wasserdichten Schotten hinaufgef,hrt sind und von dem
der Freibord gemessen wird;

51. ÐSchottI eine gewFhnlich senkrechte Wand zur Unterteilung des Schiffes, die durch den Schiffsboden, Bordw5nde
oder andere Schotten begrenzt und bis zu einer bestimmten HFhe hochgef,hrt wird;

52. ÐQuerschottI ein von Bordwand zu Bordwand reichendes Schott;

53. ÐWandI eine gewFhnlich senkrechte Trennfl5che;

54. ÐTrennwandI eine nicht wasserdichte Wand;

55. ÐL5ngeI oder ÐLI die grF?te L5nge des SchiffskFrpers in m, ohne Ruder und Bugspriet;

56. ÐL5nge ,ber allesI die grF?te L5nge des Fahrzeuges in m einschlie?lich aller festen Anbauten wie Teile von Ruder-
und Antriebsanlagen, maschinelle Einrichtungen und 5hnliches;

57. ÐL5ngeI oder ÐLWLI die in der Ebene der grF?ten Einsenkung des Schiffes gemessene grF?te L5nge des SchiffskFrpers
in m;

58. ÐBreiteI oder ÐBI die grF?te Breite des SchiffskFrpers in m, gemessen an der Au?enseite der Beplattung (ohne
Schaufelr5der, Scheuerleisten und 5hnliches);

59. ÐBreite ,ber allesI die grF?te Breite des Fahrzeuges in m einschlie?lich aller festen Anbauten wie Schaufelr5der,
Scheuerleisten, maschinelle Einrichtungen und 5hnliches;

60. ÐBreiteI oder ÐBWLI die in der Ebene der grF?ten Einsenkung des Schiffes an der Au?enseite der Beplattung
gemessene grF?te Breite des SchiffskFrpers in m;
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61. ÐSeitenhFheI oder ÐHI kleinster senkrechter Abstand zwischen Unterkante oder Bodenbeplattung oder des Kiels und
dem tiefsten Punkt des Decks an der Seite des Schiffes in m;

62. ÐTiefgangI oder ÐTI der senkrechte Abstand vom tiefsten Punkt des SchiffskFrpers an der Unterkante der Bodenbe-
plattung oder des Kiels bis zur Ebene der grF?ten Einsenkung des SchiffskFrpers in m;

63. ÐVorderes LotI die Senkrechte durch den vorderen Schnittpunkt des SchiffskFrpers mit der Ebene der grF?ten
Einsenkung;

64. Ðlichte Breite des GangbordsI der Abstand zwischen einer Senkrechten durch das am weitesten in das Gangbord
hineinragende Bauteil am Lukens,ll und einer Senkrechten durch die Innenkante der Absturzsicherung (Gel5nder,
Fu?leiste) an der Au?enseite des Gangbords

Steuereinrichtungen

65. ÐSteuereinrichtungI jede zum Steuern des Schiffes erforderliche Einrichtung, die f,r das Erreichen der ManFvrier-
eigenschaften nach Kapitel 5 eingesetzt werden mu?;

66. ÐRuderI der oder die RuderkFrper mit Ruderschaft, einschlie?lich des Quadranten und der Verbindungselemente mit
der Rudermaschine;

67. ÐRudermaschineI der Teil der Steuereinrichtung, der die Bewegung des Ruders bewirkt;

68. ÐRudermaschinenantriebI der Antrieb der Rudermaschine zwischen der Energiequelle und der Rudermaschine;

69. ÐEnergiequelleI die Energieversorgung des Rudermaschinenantriebs und der Steuerung aus dem Bordnetz, aus
Batterien oder von einem Verbrennungsmotor;

70. ÐSteuerungI die Bauteile und Schaltkreise zur Steuerung eines motorischen Rudermaschinenantriebs;

71. ÐAntriebsanlage der RudermaschineI der Rudermaschinenantrieb, dessen Steuerung und deren Energiequelle;

72. ÐHandantriebI ein Antrieb, bei dem die Bewegung des Ruders ,ber eine vom Steuerrad von Hand bet5tigte mecha-
nische �bertragung bewirkt wird, ohne zus5tzliche Energiequelle;

73. Ðhandhydraulischer AntriebI ein Handantrieb mit hydraulischer �bertragung;

74. ÐWendegeschwindigkeitsreglerI eine Einrichtung, die nach Vorgabe von Eingangswerten eine bestimmte Wende-
geschwindigkeit des Schiffes automatisch bewirkt und beibeh5lt;

75. ÐRadareinmannsteuerstandI ein Steuerstand, der derart eingerichtet ist, da? das Schiff bei Radarfahrt durch eine
einzige Person gef,hrt werden kann;

Eigenschaften von Bauteilen und Werkstoffen

76. ÐwasserdichtI Bauteile oder Vorrichtungen, die so eingerichtet sind, da? das Durchdringen von Wasser verhindert
wird;

77. Ðspr,hwasser- und wetterdichtI Bauteile oder Vorrichtungen, die so eingerichtet sind, da? sie unter den ,blicher-
weise vorkommenden Verh5ltnissen nur eine unbedeutende Menge Wasser durchlassen;

78. ÐgasdichtI Bauteile oder Vorrichtungen, die so eingerichtet sind, da? das Durchdringen von Gasen oder D5mpfen
verhindert wird;

79. Ðfeuerbest5ndigI ein Werkstoff, der nicht brennbar ist und keine entz,ndbaren D5mpfe in solcher Menge entwickelt,
da? sie sich bei einer Erhitzung auf etwa 750 MC selbst entz,nden;

80. Ðschwer entflammbarI ein Werkstoff, der selbst oder bei dem mindestens dessen Oberfl5che schwer entz,ndbar ist
und der die Ausbreitung eines Brandes in geeigneter Weise einschr5nkt;

81. ÐfeuerhemmendI Bauteile oder Vorrichtungen, die bestimmten Feuerwiderstandsanforderungen entsprechen.
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Sonstige Begriffe

82. Als Ðanerkannte KlassifikationsgesellschaftI werden zur Zeit gef,hrt: Germanischer Lloyd, Bureau Veritas und Lloyd’s
Register of Shipping.

83. a) ÐGemeinschaftszeugnisI ist das Schiffszeugnis, das gem5? Artikel 3 der Richtlinie von den zust5ndigen BehFrden
eines Mitgliedstaats der Gemeinschaft f,r Binnenschiffe erteilt wird, die den nachfolgend aufgef,hrten technischen
Vorschriften dieses Anhangs entsprechen.

83. b) ÐZus5tzliches GemeinschaftszeugnisI ist das Schiffszeugnis, das gem5? Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie f,r die
Binnenwasserstra?en der Zonen 1 und 2 sowie der Zonen 3 und 4, soweit die dort vorgesehenen sicherheits-
technischen Erleichterungen in Anspruch genommen werden, neben dem Rheinschiffzeugnis zus5tzlich erforder-
lich ist.

84. ÐUntersuchungskommissionenI sind die von den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft eingesetzten zust5ndigen BehFr-
den, die die Untersuchung nach Ma?gabe der in diesem Anhang aufgef,hrten Bestimmungen durchf,hren und
das/die Schiffszeugnis(se) erteilen.

Artikel 1.02

(ohne Inhalt)

Artikel 1.03

(ohne Inhalt)

Artikel 1.04

(ohne Inhalt)

Artikel 1.05

(ohne Inhalt)

Artikel 1.06

Anordnungen vor�bergehender Art

Die zust5ndige BehFrde kann Anordnungen vor,bergehender Art gem5? dem Verfahren des Artikels 19 der Richtlinie
erlassen, wenn dies unerl5?lich erscheint, um Versuche zu ermFglichen, ohne die Sicherheit und den reibungslosen
Ablauf des Schiffsverkehrs dadurch zu beeintr5chtigen. Diese Anordnungen gelten hFchstens drei Jahre.

Artikel 1.07

Dienstanweisungen f�r die Untersuchungskommissionen

Zur Erleichterung und Vereinheitlichung der Anwendung dieser Richtlinie kFnnen nach dem Verfahren des Artikels 19
der Richtlinie Dienstanweisungen f,r die Untersuchungskommissionen beschlossen werden.

Diese Dienstanweisungen werden durch die zust5ndigen BehFrden den Untersuchungskommissionen zur Kenntnis
gebracht.

Die Untersuchungskommissionen sind an diese Dienstanweisungen gebunden.
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TEIL II

KAPITEL 15

SONDERBESTIMMUNGEN F>R FAHRGASTSCHIFFE

Artikel 15.01

Allgemeine Bestimmungen

1. Die Artikel 4.01 bis 4.03 und 8.06 Nr. 7 gelten nicht.

2. Schiffe ohne eigene Triebkraft d,rfen zur BefFrderung von Fahrg5sten nicht zugelassen werden.

3. F,r Schiffe mit LWL von 25 m oder mehr mu? der Nachweis der Schwimmf5higkeit im Leckfall nach Artikel 15.02
f,r alle vorgesehenen Beladungszust5nde erbracht werden.

4. Fahrgastr5ume m,ssen sich auf allen Decks hinter der Ebene des Kollisionsschotts befinden.

5. R5ume, in denen Bordpersonal untergebracht ist, m,ssen den Artikel 15.07 und 15.09 sinngem5? entsprechen.

6. a) Abweichend von Artikel 3.02 Nr. 1 Buchstabe b bestimmt sich die Mindestdicke tmind der Boden-, Kimm- und
Seitenbeplattung der Au?enhaut von Fahrgastschiffen nach dem grF?eren Wert der folgenden Formeln:

t1mind ¼ 0,006 � a � pT ½mm�;

t2mind ¼ f � 0,55 � pLWL ½mm�.

In diesen Formeln bedeuten:

f = 1 + 0,0013 K (a Y 500), a ‡ 400 mm;

a = L5ngs- oder Querspantabstand [mm], bei einem geringeren Spantabstand als 400 mm ist a = 400 mm zu
setzen.

Der sich aus den Formeln ergebende grF?te Wert ist als Mindestdicke einzusetzen. Plattenerneuerungen sind
durchzuf,hren, wenn Boden- oder Seitenplatten den vorstehend ermittelten Mindestwert unterschritten haben.

b) Der sich nach den Formeln ergebende Mindestwert f,r die Plattendicke kann unterschritten werden, wenn der
zul5ssige Wert auf Basis eines rechnerischen Nachweises f,r die gen,gende Festigkeit des SchiffskFrpers festgelegt
und bescheinigt ist.

c) An keiner Stelle der Au?enhaut darf die Plattenst5rke jedoch den Wert von 3 mm unterschreiten.

Artikel 15.01a

Mit Segeln betriebene Fahrgastschiffe

Die Sonderbestimmungen f,r Fahrgastschiffe gelten nicht f,r mit Segeln betriebene Fahrgastschiffe. F,r mit Segeln
betriebene Fahrgastschiffe werden gem5? den Verfahren des nach Artikel 19 dieser Richtlinie vorgesehenen Ausschusses
angepa?te Sonderbestimmungen festgelegt, die in den vorliegenden Anhang aufgenommen werden.

Artikel 15.02

Grundbedingungen zur Unterteilung des Schiffes

1. Die Schotteinteilung mu? so gew5hlt sein, da? der SchiffskFrper nach dem Fluten jeder beliebigen wasserdichten
Abteilung nicht ,ber die Tauchgrenze hinaus eintaucht und Artikel 15.04 Nr. 7 erf,llt ist.

2. Wasserdichte Fenster d,rfen unterhalb der Tauchgrenze liegen, wenn sie sich nicht Fffnen lassen, eine ausreichende
Festigkeit besitzen und Artikel 15.07 Nr. 7 entsprechen.

3. Bei der Leckrechnung m,ssen die baulichen Gegebenheiten ber,cksichtigt werden.

Im allgemeinen ist mit einer Flutbarkeit von 95 % zu rechnen.
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Wird durch eine Berechnung nachgewiesen, da? die mittlere Flutbarkeit in irgendeiner Abteilung kleiner ist als 95 %,
kann der errechnete Wert eingesetzt werden. Bei einer solchen Berechnung sind jedoch mindestens folgende Werte
f,r die Flutbarkeit einzusetzen:

Fahrgast- und Besatzungsr5ume 95 %;

Maschinenr5ume (einschlie?lich Kesselr5ume) 85 %;

Lade-, Gep5ck- und Vorratsr5ume 75 %;

DoppelbFden, [ltanks und sonstige Tanks je nachdem, ob sie ihrer Be-
stimmung entsprechend f,r das auf der Ebene der tiefsten Einsenkung
schwimmende Schiff als voll oder leer angenommen werden m,ssen, 0 oder 95 %.

4. Zwischen Kollisionsschott und Heckschott gelten als wasserdichte Abteilungen nach Nr. 1 nur solche, die mindestens
eine L5nge von 0,10 LWL haben, jedoch 4 m nicht unterschreiten. Die Untersuchungskommission kann geringf,gige
Abweichungen zulassen.

Ist eine wasserdichte Abteilung l5nger als nach Nr. 1 erforderlich und erh5lt sie Frtliche Unterteilungen, die wasser-
dichte Teilr5ume bilden und zwischen denen die Mindestl5nge wiederum vorhanden ist, kFnnen diese f,r die Leck-
rechnung angerechnet werden.

Die L5nge der ersten Abteilung hinter dem Kollisionsschott darf kleiner sein als 0,10 LWL oder 4 m. In diesem Fall
sind die Vorpiek und die angrenzende Abteilung in der Leckrechnung als zusammenflutend anzusehen. Der Abstand
zwischen dem vorderen Lot und dem hinteren Querschott dieser Abteilung darf jedoch 0,10 LWL nicht unterschreiten,
mu? jedoch mindestens 4 m betragen.

Der Abstand des Kollisionsschotts vom vorderen Lot darf 0,04 LWL nicht unterschreiten und 0,04 LWL + 2 m nicht
,berschreiten.

5. Hat ein Fahrgastschiff wasserdichte L5ngsunterteilungen, m,ssen Asymmetrien zwischen Kollisionsschott und Heck-
schott wie folgt ber,cksichtigt werden:

a) wenn die L5ngsschotten mindestens 1/5 BWL von der Au?enhaut in der Linie der grF?ten Einsenkung entfernt sind
und dabei mindestens 1/6 BWL aber nicht weniger als 1,5 m voneinander entfernt sind, m,ssen in der Leckrech-
nung die Abteilungen A, B und C einzeln und die Abteilungen A + B und B + C zusammen als geflutet angesehen
werden (Bild 1);

b) wenn in der mittleren Abteilung B ein wasserdichtes Deck auf mehr als 0,50 m Abstand vom Schiffsboden
vorhanden ist, braucht die Abteilung D ,ber diesem Deck nicht als geflutet gerechnet zu werden (Bild 2). Dabei
gelten hinsichtlich der Lage der L5ngsschotten die Voraussetzungen nach a)

Bild 1 Bild 2

a = mindestens 1/5 BWL;

b = mindestens 1/6 BWL, aber nicht weniger als 1,50 m;

c = mindestens 1/5 BWL;

d = mindestens 0,50 m.
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Artikel 15.03

Querschotten

1. Zus5tzlich zu den Schotten nach Artikel 3.03 Nr. 1 m,ssen Querschotten vorhanden sein, die sich aus der Leck-
rechnung ergeben.

Vorgeschriebene Querschotten m,ssen wasserdicht und bis zum Schottendeck hochgef,hrt sein. Fehlt ein Schotten-
deck, m,ssen diese Schotten mindestens 20 cm ,ber die Tauchgrenze hochgef,hrt sein. Artikel 15.04 Nr. 8 gilt
entsprechend.

Fahrgastr5ume und Wohnr5ume f,r Bordpersonal m,ssen von Maschinen- und Kesselr5umen gasdicht getrennt sein.

2. Die Anzahl der [ffnungen in wasserdichten Querschotten nach Nr. 1 mu? so gering gehalten sein, wie es die Bauart
und der ordnungsgem5?e Betrieb des Schiffes zulassen. [ffnungen und Durchf,hrungen d,rfen die wasserdichte
Funktion der Schotten nicht nachteilig beeinflussen.

Kollisionsschotten d,rfen keine [ffnungen und Schott,ren haben.

Schotten, die Maschinenr5ume von Fahrgastr5umen oder Wohnr5umen f,r Bordpersonal trennen, d,rfen keine
Schott,ren haben.

3. Handbet5tigte, wasserdichte Schott,ren ohne Fernbedienung sind nur au?erhalb des Fahrgastbereichs zul5ssig. Sie
m,ssen dauernd geschlossen bleiben und d,rfen nur zum Durchgang kurzfristig geFffnet werden. Ihre schnelle und
sichere Verschlie?barkeit mu? durch geeignete Vorrichtungen sichergestellt sein. Beide Seiten der T,ren m,ssen mit
der Aufschrift versehen sein: ÐT,r unmittelbar nach Durchgang schlie?enI.

Abweichend von Satz 1 ist eine handbet5tigte Schott,r im Fahrgastbereich zul5ssig, wenn

a) LWL 40 m nicht ,berschreitet;

b) die Fahrgastzahl nicht grF?er ist als LWL;

c) das Schiff ,ber nur ein Deck verf,gt;

d) diese T,r unmittelbar vom Deck aus zu erreichen und nicht mehr als 10 m vom Zugang zum Deck entfernt ist;

e) die Unterkante der T,rFffnung mindestens 30 cm ,ber dem Boden des Fahrgastbereiches liegt und

f) die beiden benachbarten Abteilungen mit Bilgenalarm ausger,stet sind.

4. Schott,ren, die langfristig geFffnet sind, m,ssen an Ort und Stelle von beiden Seiten des Schotts und von einer gut
zug5nglichen Stelle oberhalb des Schottendecks geschlossen werden kFnnen. Nach einem fernbet5tigten Schlie?en
mu? sich die T,r an Ort und Stelle erneut Fffnen und sicher schlie?en lassen. Der Schlie?vorgang darf insbesondere
nicht durch Teppiche oder Fu?leisten beeintr5chtigt werden.

Die Dauer des fernbet5tigten Schlie?vorgangs mu? mindestens 30 Sekunden betragen und darf 60 Sekunden nicht
,berschreiten. W5hrend des Schlie?vorgangs mu? automatisch ein akustischer Alarm bei der T,r gegeben werden. Es
mu? sichergestellt sein, da? T,rantrieb und Alarm auch unabh5ngig vom Bordnetz funktionieren. Am Ort der
Fernbet5tigung mu? eine Vorrichtung vorhanden sein, die anzeigt, ob die T,r offen oder geschlossen ist.

5. Schott,ren und ihre Bet5tigungsorgane m,ssen in einem sicheren Bereich liegen, der nach au?en durch eine
senkrechte Fl5che begrenzt wird, die im Abstand von 1/5 BWL parallel zum Verlauf der Au?enhaut in der Linie
der grF?ten Einsenkung verl5uft. Im Steuerhaus mu? eine optische Warnanlage als �berwachungseinrichtung vor-
handen sein, die bei geFffneter Schott,r aufleuchtet.

6. Rohrleitungen mit offenen M,ndungen und L,ftungskan5le m,ssen so verlegt sein, da? ,ber sie in keinem betrach-
teten Leckfall weitere R5ume oder Tanks geflutet werden. Stehen mehrere Abteilungen ,ber Rohrleitungen oder
L,ftungskan5le in offener Verbindung miteinander, so m,ssen diese an geeigneter Stelle ,ber die ung,nstigste Leck-
wasserlinie hinaufgef,hrt werden. Geschieht dies bei Rohrleitungen nicht, so m,ssen an den durchbrochenen Schot-
ten Absperrarmaturen mit Fernbet5tigung von oberhalb des Schottendecks vorgesehen werden.

Hat ein Rohrleitungssystem in einer Abteilung keine offene M,ndung, gilt die Rohrleitung bei Besch5digung dieser
Abteilung als unbesch5digt, wenn sie innerhalb des in Nr. 5 definierten sicheren Bereichs verl5uft und vom Boden
mehr als 0,50 m Abstand hat.
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7. Werden die in Nr. 2 bis 6 genannten [ffnungen und T,ren zugelassen, ist in das Schiffszeugnis als Betriebsvorschrift
aufzunehmen:

ÐDurch Anweisung an das Schiffspersonal mu? sichergestellt sein, da? alle [ffnungen und T,ren in wasserdichten
Querschotten im Gefahrenfall unverz,glich wasserdicht geschlossen werden.I

8. Ein Querschott darf mit einer Schottversetzung versehen sein, wenn alle Teile dieser Versetzung innerhalb des in Nr.
5 definierten sicheren Bereichs liegen.

Artikel 15.04

Nachweis der Stabilit�t des intakten Schiffes und der Leckstabilit�t

1. Der Antragsteller hat den Nachweis der hinreichenden Intaktstabilit5t durch eine Berechnung aufgrund der Ergebnisse
eines Kr5ngungsversuches und, auf Verlangen der Untersuchungskommission, eines Drehkreisversuches zu erbringen.

2. Der rechnerische Nachweis der gen,genden Intaktstabilit5t gilt als erbracht, wenn die Kr5ngung bei voller Ausr,stung
des Schiffes, bei halber F,llung der Brennstoff-, Wasserbeh5lter und Abwassersammeltanks und bei Einhaltung eines
Restfreibordes und eines Restsicherheitsabstandes nach Nr. 7 unter gleichzeitiger Einwirkung

a) der seitlichen Verschiebung der Personen nach Nr. 4

b) des Winddruckes nach Nr. 5

c) der Zentrifugalkraft bei der Drehbewegung nach Nr. 6

einen Winkel von 12M nicht ,berschreitet. Der allein durch die seitliche Verschiebung der Personen hervorgerufene
Kr5ngungswinkel darf 10M nicht ,berschreiten.

Die Untersuchungskommission kann verlangen, da? der Berechnung auch andere F,llungsgrade der Tanks zugrunde
gelegt werden.

3. Bei Schiffen mit LWL von weniger als 25 m kann die hinreichende Intaktstabilit5t anstelle des rechnerischen Nach-
weises nach Nr. 2 durch eine Belastungsprobe mit dem halben Gewicht der hFchstzul5ssigen Personenzahl und bei
der ung,nstigsten F,llung der Brennstoff- und Wasserbeh5lter nachgewiesen werden. Dieses Gewicht ist, von der
Seite aus beginnend, auf der f,r Fahrg5ste verf,gbaren freien Decksfl5che mit einer Verdichtung von 3\ Personen je
m2 unter-zubringen. Dabei darf der Kr5ngungswinkel von 7M nicht ,berschritten sowie ein Restfreibord von 0,05 B +
0,20 m und ein Restsicherheitsabstand von 0,05 B + 0,10 m nicht unterschritten werden.

4. Das kr5ngende Moment aus der Verschiebung der Personen Mp ist die Summe der Einzelmomente f,r alle Decks, die
Fahrg5sten zug5nglich sind. Die jeweiligen Einzelmomente berechnen sich:

a) f,r freie Decks:

Mpn ¼ cp � b � P ½kNm�

In dieser Formel bedeuten:

cp Beiwert (cp = 1,5) [m/s2];

b grF?te nutzbare Breite des jeweiligen Decks in 0,50 m HFhe;

P Gesamtmasse der zul5ssigen Personen auf dem jeweiliegen Deck in t.

b) f,r belegte Decks:

F,r die Berechnung der seitlichen Verschiebung der Personen auf Decks, die teilweise mit festmontierten B5nken
oder Tischen, mit Booten, kleinen Decksh5usern oder dergleichen besetzt sind, sind 3\ Personen je m2 freier
Decksfl5che anzunehmen. Bei B5nken ist je Fahrgast mit einer Sitzbreite von 0,50 m und einer Sitztiefe von
0,75 m zu rechnen.
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Die Berechnung ist f,r eine Verschiebung nach Steuerbord und nach Backbord auszuf,hren.

Bei mehreren Decks ist die hinsichtlich Stabilit5t ung,nstigste Verteilung des Gesamtgewichts der Personen auf die
Decks anzunehmen. Auf Kabinenschiffen werden f,r die Berechnung der seitlichen Verschiebung der Personen die
Kabinen als unbesetzt angenommen.

Der HFhenschwerpunkt einer Person ist mit 1 m ,ber dem tiefsten Punkt des jeweiligen Decks auf ‰ LWL ohne
Ber,cksichtigung von Sprung und Bucht und ihre Masse mit 75 kg einzusetzen.

5. Das kr5ngende Moment infolge des Winddruckes Mw ist nach folgender Formel zu berechnen:

Mw ¼ pw � A ðlw þ T
2Þ ½kNm�

In dieser Formel bedeuten:

pw spezifische Winddruck von 0,1 kN/m2];

A Lateralplan des Schiffes ,ber der Ebene der grF?ten Einsenkung in m2;

lw Abstand des Schwerpunktes des Lateralplanes A von der Ebene der grF?ten Einsenkung in m.

6. Das kr5ngende Moment durch Zentrifugalkraft bei der Drehbewegung Mdr ist nach folgender Formel zu berechnen

Mdr ¼ Cdr � D
LWL

ðKG Y T
2Þ ½kNm�

In dieser Formel bedeuten:

Cdr Beiwert (Cdr = 5) [m2/s2];

KG HFhe des Gewichtsschwerpunktes ,ber Oberkante Kiel in m.

Wird der Kr5ngungswinkel im Drehkreis durch Versuch nachgewiesen, kann der hierbei ermittelte Wert in die
Berechnung eingesetzt werden. Dieser Versuch mu? bei halber HFchstgeschwindigkeit des Schiffes bei voller Beladung
und dem dabei kleinstmFglichen Drehkreisdurchmesser durchgef,hrt werden.

7. In der durch die Kr5ngungskr5fte nach Nr. 2 Buchstaben a bis c hervorgerufenen Lage des Schiffes mu? ein Rest-
freibord von mindestens 200 mm verbleiben.

Bei Schiffen, deren Seitenfenster geFffnet werden kFnnen oder bei denen sonstige ungesicherte [ffnungen in der
Au?enhaut vorhanden sind, mu? der Restsicherheitsabstand mindestens 100 mm betragen.

8. Der rechnerische Nachweis der gen,genden Leckstabilit5t gilt als erbracht, wenn f,r alle Stadien des Vollaufens und
f,r den Endzustand der �berflutung das aufrichtende Moment Ma grF?er ist als das kr5ngende Moment Mk nach
folgenden Formeln:

Ma ¼ Ca � MGrest � sin’ � D ½kNm�

Mk ¼ 0,2 Mp ½kNm�:

In diesen Formeln bedeuten:

Ca Beiwert (Ca = 10) [m/s2];

MGrest reduzierte metazentrische HFhe im Leckzustand in m;

� kleinerer der beiden folgenden Winkel in M: Winkel, bei dem die erste [ffnung einer nicht gefluteten
Abteilung zu Wasser kommt, oder Winkel, bei dem das Schottendeck zu Wasser kommt;

Mp kr5ngendes Moment aus der Verschiebung der Personen nach Nr. 4.
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Artikel 15.05

Berechnung der sich aus der freien Decksfl�che ergebenden Anzahl der Fahrg�ste

1. Sind die Artikel 15.04 und 15.06 erf,llt, setzt die Untersuchungskommission die hFchstzul5ssige Anzahl der Fahr-
g5ste wie folgt fest:

a) Der Berechnung wird die Summe der an Bord vorhandenen freien Decksfl5chen zugrunde gelegt, die zum
regelm5?igen Aufenthalt der Fahrg5ste bestimmt sind.

Davon abweichend werden Decksfl5chen von Schlafr5umen und Toiletten sowie Decksfl5chen von R5umen, die
dauernd oder zeitweilig dem Schiffsbetrieb dienen, nicht in die Berechnung einbezogen, auch wenn sie den
Fahrg5sten zug5nglich sind. Nicht einzubeziehen sind ferner R5ume unter dem Hauptdeck. Im Hauptdeck ver-
senkte R5ume mit gro?en Fenstern ,ber Deck d,rfen jedoch mitgerechnet werden.

b) Von der Summe der nach Buchstabe a berechneten Fl5che sind abzuziehen:

& Fl5chen von Verbindungsg5ngen, Treppen und sonstigen Verkehrswegen;

& Fl5chen unter Treppen;

& Fl5chen, die dauernd mit Ausr,stungsgegenst5nden oder MFbeln belegt sind;

& Fl5chen unter Beibooten, RettungsflF?en und Rettungsbooten, auch wenn diese so aufgestellt sind, da? sich
Fahrg5ste darunter aufhalten kFnnen;

& kleine Fl5chen insbesondere zwischen Sitzen und Tischen, die tats5chlich nicht nutzbar sind.

c) Auf den Quadratmeter der nach Buchstaben a und b ermittelten freien Decksfl5che werden 2,5 Fahrg5ste ge-
rechnet, bei Schiffen mit LWL von weniger als 25 m jedoch 2,8.

2. Die hFchstzul5ssige Anzahl der Fahrg5ste mu? an Bord an auffallender Stelle deutlich lesbar angeschlagen sein. F,r
Kabinenschiffe, die auch f,r Tagesausfl,ge eingesetzt werden, sind die Fahrgastzahlen als Tagesausflugsschiff und als
Kabinenschiff zu berechnen und im Schiffszeugnis einzutragen.

F,r jede dieser Fahrgastzahlen m,ssen die Artikel 15.02 und 15.04 erf,llt sein.

F,r Kabinenschiffe, die nur f,r Reisen mit �bernachtung benutzt werden, ist als Fahrgastzahl die Anzahl der
Schlafpl5tze ma?gebend.

Artikel 15.06

Sicherheitsabstand, Freibord und Einsenkungsmarken

1. Der Sicherheitsabstand mu? mindestens der Summe entsprechen

a) aus der zus5tzlichen seitlichen Eintauchung, die sich, gemessen an der Au?enhaut, durch die zul5ssige Kr5ngung
ergibt und

b) aus dem Restsicherheitsabstand nach Artikel 15.04 Nr. 2 und 7.

Bei Schiffen ohne Schottendeck mu? der Sicherheitsabstand mindestens 500 mm betragen.

2. Der Freibord mu? mindestens der Summe entsprechen

a) aus der zus5tzlichen seitlichen Eintauchung, die sich, gemessen an der Au?enhaut, durch die Kr5ngung nach
Artikel 15.04 Nr. 2 ergibt und

b) dem Restfreibord nach Artikel 15.04 Nr. 2 und 7.

Der Freibord mu? jedoch mindestens 300 mm betragen.

3. Die Ebene der grF?ten Einsenkung ist so festzusetzen, da? der Sicherheitsabstand nach Nr. 1, der Freibord nach Nr. 2
und die Artikel 15.02 bis 15.04 eingehalten sind. Die Untersuchungskommission kann jedoch aus Sicherheitsgr,nden
einen grF?eren Sicherheitsabstand oder Freibord festsetzen.
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4. An jeder Seite eines Schiffes sind Einsenkungsmarken nach Artikel 4.04 anzubringen. Die Anbringung zus5tzlicher
Markenpaare oder einer durchgehenden Markierung ist zul5ssig. Die Lage aller Marken mu? im Schiffszeugnis
eindeutig bezeichnet sein.

Artikel 15.07

Einrichtungen f�r Fahrg�ste

1. F,r Fahrg5ste bestimmte, nicht geschlossene Teile der Decks m,ssen mit einem festen Schanzkleid oder einer Reling
von mindestens 1,00 m HFhe umgeben sein. Die Reling ist so auszuf,hren, da? Kinder nicht hindurchfallen kFnnen.
[ffnungen und Einrichtungen f,r das Anbord- oder Vonbordgehen sowie [ffnungen f,r das Ein- oder Ausladen
m,ssen entsprechend gesichert sein.

Landstege m,ssen mindestens 0,60 m breit und an beiden Seiten durch Gel5nder gesichert sein.

2. a) Verbindungsg5nge und Treppen sowie T,ren und Ausg5nge, die f,r die Benutzung durch Fahrg5ste bestimmt sind,
m,ssen eine lichte Breite von mindestens 0,80 m haben. Bei T,ren von Fahrgastkabinen und sonstigen kleinen
R5umen darf dieses Ma? bis auf 0,70 m herabgesetzt werden.

F,hrt zu einem f,r Fahrg5ste bestimmten Teil oder Raum nur ein Verbindungsgang oder eine Verbindungstreppe,
mu? deren lichte Breite mindestens 1 m betragen. Die Untersuchungskommission kann bei Schiffen mit LWL von
weniger als 25 m ein Ma? von 0,80 m zulassen.

Bei R5umen oder Gruppen von R5umen, die f,r mehr als 80 Fahrg5ste vorgesehen sind, mu? die Summe der
Breiten aller Ausg5nge, die f,r Fahrg5ste bestimmt sind und von diesen im Notfall benutzt werden m,ssen,
mindestens 0,01 m je Fahrgast betragen.

b) R5ume oder Gruppen von R5umen, die f,r 30 oder mehr Fahrg5ste vorgesehen oder eingerichtet sind oder f,r 12
oder mehr Fahrg5ste Schlafgelegenheit aufweisen, m,ssen mindestens zwei Ausg5nge haben. Eine wasserdichte
Schott,r nach Artikel 15.03 Nr. 2, 4 oder 5 zu einer benachbarten Abteilung, von der aus das hFherliegende Deck
unmittelbar erreicht werden kann, gilt als Ausgang.

Diese Ausg5nge m,ssen zweckm5?ig angeordnet sein. Ist die Anzahl der Fahrg5ste nach Buchstabe a f,r die
Gesamtbreite der Ausg5nge ma?gebend, mu? die Breite jedes Ausgangs mindestens 0,005 m je Fahrgast betragen.
Au?er auf Kabinenschiffen darf einer dieser zwei Ausg5nge durch zwei Notausg5nge ersetzt sein.

Befinden sich R5ume unter dem Hauptdeck, m,ssen sie mindestens einen unmittelbaren Ausgang oder, wenn
gestattet, einen Notausgang nach diesem oder ins Freie aufweisen. Dies gilt nicht f,r die einzelnen Kabinen.

Notausg5nge m,ssen eine lichte [ffnung von mindestens 0,36 m2 und eine kleinste Seitenl5nge von mindestens
0,50 m aufweisen.

c) Treppen unter dem Hauptdeck m,ssen innerhalb senkrechter Ebenen liegen, die von der Au?enhaut mindestens
1/5 BWL entfernt sind. Dieser Abstand ist nicht erforderlich, wenn auf jeder Schiffsseite im gleichen Raum min-
destens eine Treppe vorhanden ist. Treppen m,ssen an beiden Seiten mit Handl5ufen versehen sein; bei einer
Treppenbreite bis 0,90 m gen,gt ein Handlauf.

3. T,ren von Aufenthaltsr5umen f,r Fahrg5ste, mit Ausnahme der T,ren, die nach Verbindungsg5ngen f,hren, m,ssen
sich nach au?en Fffnen lassen oder als Schiebet,ren gebaut sein; sie d,rfen w5hrend der Fahrt von Unbefugten nicht
abgeschlossen oder verriegelt werden kFnnen.

Kabinent,ren m,ssen so beschaffen sein, da? sie jederzeit auch von der Au?enseite aufgeschlossen werden kFnnen.

4. Fluchtwege und -ausg5nge m,ssen deutlich markiert sein. Die Markierungen m,ssen von der Notbeleuchtung erfa?t
werden.

5. Auf Schiffen, die bis zu 300 Fahrg5ste befFrdern d,rfen, mu? f,r je 150 Fahrg5ste mindestens eine Toilette vor-
handen sein. Auf Schiffen f,r mehr als 300 Fahrg5ste sind f,r die beiden Geschlechter getrennte Toiletten und zwar
mindestens eine f,r je 200 Fahrg5ste einzurichten.

6. Die nicht f,r Fahrg5ste bestimmten Teile der Schiffe, insbesondere die Zug5nge zum Steuerhaus und zu Maschinen-
und Motorenr5umen, sind gegen Zutritt Unbefugter zu sichern. An diesen Zug5ngen mu? au?erdem an auff5lliger
Stelle die Aufschrift ÐZutritt verbotenI oder ein entsprechendes Bildsymbol angebracht sein.

7. Im Fahrgastbereich d,rfen nur Fensterscheiben aus vorgespanntem Glas, Verbundglas oder, wenn hinsichtlich Feuer-
schutz zul5ssig, Kunststoff verwendet werden.
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Artikel 15.08

Besondere Vorschriften f�r Rettungsmittel

1. An Bord der Fahrgastschiffe m,ssen Rettungsringe in der sich aus folgender Tabelle ergebenden Anzahl vorhanden
sein:

LWL in m HFchstzul5ssige Anzahl der Fahrg5ste Anzahl der Rettungsringe

bis 25 bis 200 3

,ber 25 bis 35 ,ber 200 bis 300 4

,ber 35 bis 50 ,ber 300 bis 600 6

,ber 50 ,ber 600 bis 900 8

& ,ber 900 bis 1 200 10

& ,ber 1 200 12

F,r die Festlegung der Anzahl der Rettungsringe ist jeweils der hFhere Wert ma?gebend, der sich aus der ersten oder
zweiten Spalte ergibt.

Die H5lfte der vorgeschriebenen Rettungsringe mu? mit einer mindestens 30 m langen, schwimmf5higen Leine
versehen sein.

2. An Bord der Schiffe mit LWL von weniger als 25 m m,ssen zus5tzlich zu den Rettungsringen nach Nr. 1 f,r die
gesamte der je nach Verwendungszweck hFchstzul5ssigen Anzahl der Fahrg5ste sowie f,r das zum Schiff gehFrende
Bedienungspersonal Einzel- oder Sammelrettungsmittel vorhanden sein. Wenn die Schwimmf5higkeit bei Wasserein-
bruch ,berpr,ft wurde, gelten die Vorschriften nach Absatz 3.

3. Rettungsmittel m,ssen an Bord so untergebracht sein, da? sie im Bedarfsfall leicht und sicher erreicht werden
kFnnen. Verdeckte Aufbewahrungsstellen m,ssen deutlich gekennzeichnet sein.

4. Einzelrettungsmittel sind die Rettungsringe und Rettungswesten nach Artikel 10.05 sowie RettungsblFcke und Aus-
r,stungsgegenst5nde, die zum Tragen einer sich im Wasser befindlichen Person geeignet sind.

RettungsblFcke und Ausr,stungsgegenst5nde m,ssen

a) einen Auftrieb im Frischwasser von mindestens 100 N haben;

b) aus geeigneten Werkstoffen gefertigt und widerstandsf5hig gegen [l und [lerzeugnisse sowie gegen Temperaturen
bis zu 50 MC sein;

c) mit geeigneten Haltevorrichtungen versehen sein und

d) r,ckstrahlend orangefarbig sein oder dauerhaft angebrachte r,ckstrahlende Fl5chen von mindestens 100 cm2
haben.

Aufblasbare Einzelrettungsmittel m,ssen entsprechend den Herstellerangaben gepr,ft sein.

5. Sammelrettungsmittel sind Beiboote, RettungsflF?e und Ausr,stungsgegenst5nde, die zum Tragen mehrerer sich im
Wasser befindlicher Personen geeignet sind. Sie m,ssen

a) ,ber eine Beschriftung verf,gen, aus der der Verwendungszweck und die Anzahl der Personen hervorgeht, f,r die
sie geeignet sind;

b) einen Auftrieb im Frischwasser von mindestens 100 N je Person haben;

c) eine stabile Schwimmlage einnehmen sowie beibehalten kFnnen und dabei ,ber geeignete Haltevorrichtungen f,r
die angegebene Personenzahl verf,gen;

d) aus geeigneten Werkstoffen gefertigt und widerstandsf5hig gegen [l und [lerzeugnisse sowie gegen Temperaturen
bis zu 50 MC sein;

e) r,ckstrahlend orangefarbig sein oder dauerhaft angebrachte r,ckstrahlende Fl5chen von mindestens 100 cm2
haben und

f) von ihrem Aufstellungsort rasch und sicher von einer Person ,ber Bord gelassen werden kFnnen.

DEC 365 E/162 Amtsblatt der Europ5ischen Gemeinschaften 19.12.2000



6. Aufblasbare Sammelrettungsmittel m,ssen dar,ber hinaus

a) aus mindestens zwei getrennten Luftkammern bestehen;

b) beim Zuwasserbringen selbstt5tig oder durch HandauslFsung aufgeblasen werden kFnnen;

c) bei jeder vorkommenden Belastung, auch wenn nur die H5lfte der Luftkammern aufgeblasen ist, eine stabile
Schwimmlage einnehmen und beibehalten und

d) entsprechend den Herstelleranweisungen gepr,ft sein.

Artikel 15.09

Feuerschutz und Feuerbek�mpfung im Fahrgastbereich

1. Decks zwischen Fahrgastr5umen unter sich sowie zwischen Fahrgastr5umen, Maschinenr5umen und Steuerhaus,
Schotten und W5nde zwischen Fahrgast- und Maschinenr5umen sowie zwischen Fahrgastr5umen und K,chen
m,ssen feuerhemmend sein.

Trennw5nde und T,ren zwischen G5ngen und Kabinen sowie zwischen Kabinen unter sich m,ssen feuerhemmend
sein.

Trennw5nde zwischen G5ngen und Kabinen m,ssen von Deck zu Deck durchlaufend oder bis zu einer feuerhem-
menden Decke hochgef,hrt sein.

Sind geeignete Sprinkleranlagen eingebaut, m,ssen die Vorschriften der Unterabs5tze 2 und 3 nicht erf,llt werden.

Zwischenr5ume ,ber Decken, unter Fu?bFden und hinter Wandverschalungen m,ssen in Abst5nden von hFchstens
10 m durch feuerbest5ndige Konstruktionsteile abgeschlossen sein.

2. Bei der Anordnung von Treppen, Ausg5ngen und Notausg5ngen mu? ber,cksichtigt sein, da? bei Feuer in einem
beliebigen Raum alle anderen R5ume sicher verlassen werden kFnnen.

Treppen einschlie?lich der Stufen m,ssen eine tragende Konstruktion aus Stahl oder einem anderen gleichwertigen
feuerbest5ndigem Werkstoff haben. Die Treppenstufen m,ssen schwerentflammbar sein.

Auf Kabinenschiffen m,ssen sie innerhalb eines durch feuerhemmende W5nde mit feuerhemmenden, selbstschlie-
?enden T,ren versehenen Schachtes liegen.

Eine nur zwei Decks verbindende Treppe braucht nicht eingeschachtet zu sein, wenn eines dieser Decks durch
feuerhemmende W5nde mit feuerhemmenden, selbstschlie?enden T,ren umschlossen ist oder geeignete Sprinkler-
anlagen vorhanden sind.

Treppensch5chte m,ssen eine unmittelbare Verbindung zu den G5ngen und den Au?endecks haben.

3. Dem erhFhten Brandrisiko in K,chen, Frisiersalons und Parf,merien ist nach Ma?gabe der zust5ndigen BehFrde
Rechnung zu tragen.

4. In Innenr5umen verwendete Farben, Lacke und andere Anstrichstoffe sowie Verkleidungen und Isolierungen m,ssen
schwerentflammbar sein. Im Brandfall d,rfen sie Rauch oder giftige Gase nicht in gef5hrlichem Ma?e entwickeln.

T,rklinken m,ssen im Brandfall gen,gend lange funktionsf5hig bleiben.

5. �ber 40 m lange G5nge m,ssen in Abst5nden von hFchstens 40 m mit feuerhemmenden Trennw5nden und
entsprechenden selbstschlie?enden T,ren versehen sein.

6. Feuerhemmende selbstschlie?ende T,ren, die im normalen Betrieb offen sind, m,ssen von einer st5ndig von Schiffs-
personal besetzten Stelle aus und vor Ort geschlossen werden kFnnen.

7. L,ftungs- und Luftversorgungsanlagen m,ssen so ausgef,hrt sein, da? einer Ausbreitung von Feuer durch diese
Systeme vorgebeugt ist. [ffnungen f,r Zu- und Abluft m,ssen geschlossen werden kFnnen.
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Durchgehende Kan5le m,ssen in Abst5nden von hFchstens 40 m durch Feuerklappen unterteilt sein.

Werden Luftversorgungskan5le durch Trennw5nde von Treppenh5usern sowie durch Maschinenraumschotten ge-
f,hrt, m,ssen sie an diesen W5nden mit Feuerklappen versehen sein.

Eingebaute Ventilatoren m,ssen von einer zentralen Stelle au?erhalb des Maschinenraums aus abstellbar sein.

8. Auf Kabinenschiffen m,ssen alle Kabinen und Aufenthaltsr5ume f,r Fahrg5ste und Besatzungsmitglieder sowie
K,chen und Maschinenr5ume an ein zweckm5?iges Feuermeldesystem angeschlossen sein. Das Vorhandensein eines
Brandes sowie der Brandbereich m,ssen selbstt5tig an einer st5ndig von Schiffspersonal besetzten Stelle angezeigt
werden.

9. Fahrgastschiffe m,ssen mit einer FeuerlFschanlage versehen sein, bestehend aus:

a) einer festinstallierten FeuerlFschpumpe mit motorischem Antrieb,

b) einer FeuerlFschleitung mit einer ausreichenden Anzahl von Hydranten,

c) einer ausreichenden Anzahl von Feuerwehrschl5uchen.

FeuerlFschanlagen m,ssen so ausgef,hrt und bemessen sein, da? jede beliebige Stelle des Schiffes von mindestens
zwei Frtlich verschiedenen Hydranten aus mit je einer einzigen Schlauchl5nge von hFchstens 20 m L5nge erreicht
werden kann. Der Druck mu? bei den Hydranten mindestens 3 bar betragen. Auf dem hFchsten Deck mu? eine
Wasserstrahll5nge von mindestens 6 m erreicht werden kFnnen.

FeuerlFschpumpen d,rfen nicht vor dem Kollisionsschott aufgestellt sein. Wenn die FeuerlFschpumpe im Haupt-
maschinenraum installiert ist, mu? eine zweite FeuerlFschpumpe mit motorischem Antrieb vorhanden sein, die
au?erhalb dieses Raumes aufgestellt ist und unabh5ngig von den Maschinenraumsystemen betrieben werden kann.
Diese Pumpe darf tragbar sein.

Allgemeine Betriebs- und Deckwaschpumpen sowie Deckwaschleitungen d,rfen, wenn sie dazu geeignet sind, in die
FeuerlFschanlage einbezogen sein.

F,r Kabinenschiffe mit LWL von weniger als 25 m und f,r Tagesausflugschiffe mit LWL von weniger als 40 m gilt
abweichend:

a) die FeuerlFschpumpe braucht nicht festinstalliert zu sein;

b) ist die FeuerlFschpumpe im Hauptmaschinenraum installiert, braucht keine zweite Pumpe vorhanden zu sein;

c) es gen,gt, wenn jede beliebige Stelle des Schiffes von einem Hydranten aus mit einer einzigen Schlauchl5nge von
hFchstens 20 m erreicht werden kann.

10. Zus5tzlich zu den HandfeuerlFschern nach Artikel 10.03 Nr. 1 m,ssen mindestens folgende HandfeuerlFscher an
Bord vorhanden sein:

a) ein HandfeuerlFscher je angefangene 120 m2 Brutto-Fu?bodenfl5che der Gesellschaftsr5ume, E?zimmer und
derartiger Aufenthaltsr5ume;

b) ein HandfeuerlFscher je angefangene Gruppe von 10 Kabinen.

Diese zus5tzlichen FeuerlFscher m,ssen so aufgestellt und auf dem Schiff verteilt sein, da? bei einem Feuerherd an
jeder beliebigen Stelle zu jeder Zeit ein FeuerlFscher unmittelbar erreicht werden kann.

Artikel 15.10

Zus�tzliche Bestimmungen

1. F,r die Beleuchtung sind nur elektrische Anlagen zul5ssig.

2. Eine elektrische Notstromanlage nach Artikel 9.18 Nr. 2 mu? vorhanden sein.

3. Besteht keine direkte Verst5ndigung vom Steuerhaus zu den Aufenthaltsr5umen der Besatzung, den Betriebsr5umen
sowie zum Vor- und Achterschiff und den Einstiegen f,r Fahrg5ste, sind zur sicheren und einwandfreien Verbindung
Nachrichten,bermittlungsanlagen vorzusehen.
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4. Auf Fahrgastschiffen mit LWL von 40 m oder mehr oder f,r mehr als 75 Fahrg5ste m,ssen Lautsprecher vorhanden
sein, mit denen alle Fahrg5ste erreicht werden kFnnen.

5. Auf Kabinenschiffen mu? eine Alarmanlage vorhanden sein. Diese mu? unterteilt sein in:

a) eine Anlage zur Alarmierung von Schiffsf,hrung und Besatzung.

Dieser Alarm soll nur in den R5umen f,r Schiffsf,hrung und Besatzung erfolgen und mu? durch die Schiffs-
f,hrung abgestelltt werden kFnnen. Der Alarm mu? mindestens an den folgenden Stellen ausgelFst werden
kFnnen:

& in jeder Kabine;

& in G5ngen, Aufz,gen und Treppensch5chten derart, da? der Weg zum n5chsten AuslFser hFchstens 10 m
betr5gt, mit mindestens einem AuslFser je wasserdichte Abteilung;

& in Gesellschaftsr5umen, Speises5len und 5hnlichen Aufenthaltsr5umen;

& in Maschinenr5umen, K,chen und 5hnlichen feuergef5hrdeten R5umen.

b) eine Anlage zur Alarmierung der Fahrg5ste.

Dieser Alarm mu? in allen f,r Fahrg5ste zug5nglichen R5umen deutlich und unverkennbar wahrnehmbar sein. Er
mu? im Steuerhaus und an einer st5ndig von Personal besetzten Stelle ausgelFst werden kFnnen.

Die AlarmauslFser m,ssen gegen unbeabsichtigten Gebrauch gesch,tzt sein.

6. Kabinenschiffe m,ssen mit einer Sprechfunkanlage ausger,stet sein, die den Sprechverkehr im Fffentlichen Fern-
sprechnetz zul5?t.

7. Eine ausreichende Beleuchtung mu? mindestens f,r folgende R5ume und Stellen vorhanden sein:

a) Stellen, an denen Sammelrettungsmittel aufbewahrt werden und an denen sie gewFhnlich zum Einsatz vorbereitet
werden;

b) Fluchtwege, Einstiege f,r Fahrg5ste, Zu- und Ausg5nge, Verbindungsg5nge, Aufz,ge und Treppen von Wohnun-
gen, Kabinen- und Wohnbereichen;

c) Markierungen der Fluchtwege und -ausg5nge;

d) Maschinenr5ume und ihre Ausg5nge;

e) Steuerhaus;

f) Raum f,r die Notstromquelle;

g) Stellen, an denen sich FeuerlFschger5te und FeuerlFschpumpen befinden;

h) R5ume, in denen sich Fahrg5ste und Besatzung im Notfall sammeln.

8. Auf Kabinenschiffen mu? die f,r Notf5lle erforderliche Sicherheitsrolle nach den geltenden verkehrspolizeilichen
Vorschriften mit Aufgaben der Besatzung und des Personals vorhanden sein. Die Aufgaben m,ssen angegeben sein
f,r die folgenden F5lle:

a) Leckhavarie;

b) Feuer an Bord;

c) Evakuierung der Fahrg5ste;

d) Mann ,ber Bord.
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Zur Sicherheitsrolle gehFrt ein Sicherheitsplan des Schiffes, auf dem deutlich und ,bersichtlich unter anderem
bezeichnet sind:

a) Rettungs- und Sicherheitsausr,stung;

b) wasserdichte T,ren unterdecks und ihre Bedienungsstellen, sowie sonstige [ffnungen nach Artikel 15.03 Nr. 2
und 6;

c) feuerhemmende T,ren;

d) Feuerklappen;

e) Alarmanlagen;

f) Feuermeldesystem;

g) FeuerlFschanlagen und FeuerlFscher;

h) Fluchtwege und -ausg5nge;

i) Notstromanlage;

j) Bedienungsorgane der L,ftungsanlagen;

k) Landanschl,sse;

l) Absperrorgane der Brennstoffzufuhrleitungen;

m) Fl,ssiggasanlagen;

n) Lautsprecheranlagen;

o) Sprechfunkanlagen.

Sicherheitsrolle und Sicherheitsplan m,ssen den Sichtvermerk der Untersuchungskommission tragen und an geeig-
neten Stellen deutlich sichtbar aufgeh5ngt sein.

9. Auf Kabinenschiffen mu? an dazu geeigneten Stellen ein �bersichtsplan der Fluchtwege f,r die Fahrg5ste aufgeh5ngt
sein. Dieser Plan kann mit dem Sicherheitsplan nach Nr. 8 kombiniert sein.

In jeder Kabine m,ssen sich die notwendigen Angaben f,r das Verhalten der Fahrg5ste bei Alarm, Feuer, Havarie
und Evakuierung sowie ,ber den Aufstellungsort der Rettungsmittel befinden.

Diese Angaben m,ssen in Deutsch, Englisch, FranzFsisch und Niederl5ndisch vorhanden sein.

10. Bei SchiffskFrpern aus Holz, Aluminium oder Kunststoff m,ssen die Maschinenr5ume entweder aus Werkstoffen
nach Artikel 3.04 Nr. 3 und 5 hergestellt oder mit einer festeingebauten FeuerlFschanlage nach Artikel 10.03 Nr. 5
versehen sein.

Artikel 15.11

Einrichtungen zum Sammeln und Entsorgen von Abw�ssern

1. Kabinenschiffe mit mehr als 50 Schlafpl5tzen m,ssen mit Abwassersammeltanks oder Bordkl5ranlagen ausger,stet
sein.

2. Abwassersammeltanks m,ssen einen ausreichenden Inhalt haben. Die Tanks m,ssen mit einer Einrichtung zur Fest-
stellung des F,llstandes oder des F,llungsgrades versehen sein. Zur Entleerung der Tanks m,ssen bordeigene Pumpen
und Leitungen vorhanden sein, mit denen das Abwasser an Anlegestellen auf beiden Seiten des Schiffes abgeleitet
werden kann. Die Leitungen m,ssen mit einem Abgabeanschlu? nach der europ5ischen Norm EN 1306 versehen
sein.

3. Bordkl5ranlagen m,ssen an ihrem Auslauf die Grenzwerte entsprechend den geltenden verkehrspolizeilichen Vor-
schriften ohne vorherige Verd,nnung st5ndig einhalten kFnnen. Unmittelbar vor dem Auslauf mu? eine Probeent-
nahmeeinrichtung vorhanden sein.
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Vorschlag f�r einen Beschlu� des Rates zur ˜nderung des Beschlusses 2000/24/EG zwecks Ein-
richtung eines EIB-Sonderaktionsprogramms zur Unterst�tzung der Konsolidierung und Intensi-

vierung der Zollunion EG(T�rkei

(2000/C 365 E/09)

KOM(2000) 479 endg. � 2000/0197(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 26. Juli 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ)ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 308,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ)ischen Parlaments,

in Erw)gung nachstehender Gr�nde:

(1) Am 23. Dezember 1963 verabschiedete der Rat den Be-
schlu; Nr. 64/732/EWG �ber den Abschlu; des Abkom-
mens zur Gr�ndung einer Assoziation zwischen der Eu-
rop)ischen Wirtschaftsgemeinschaft und der T�rkei (1). In
dem seit 1. Januar 1973 geltenden und dem Assoziie-
rungsabkommen beigef�gten Zusatzprotokoll (2) wurden
die Modalit)ten und der Zeitplan f�r die allm)hliche Ein-
richtung der Zollunion in drei Stufen �ber einen Zeitraum
von 22 Jahren niedergelegt.

(2) Am 6. M)rz 1995 beschlo; der Rat ein Gesamtpaket zur
Entwicklung der k�nftigen Beziehungen zur T�rkei, das
unter anderem auch den Entwurf des Beschlusses des As-
soziationsrats EG�T�rkei �ber die Durchf�hrung der
Endphase der Zollunion und eine Erkl)rung der Gemein-
schaft zur finanziellen Zusammenarbeit umfa;te.

(3) Nach der Erkl)rung zur finanziellen Zusammenarbeit
sollte sich diese unter anderem auf Ðzus)tzliche EIB-Dar-
lehen �ber einen 1996 beginnenden F�nfjahreszeitraum
zur Verbesserung der Wettbewerbsf)higkeit der t�rkischen
Wirtschaft nach dem Inkrafttreten der ZollunionE st�tzen.

(4) Am 25. Juli 1995 legte die Kommission auf der Grundlage
der vorerw)hnten Erkl)rung einen Vorschlag f�r eine Ver-
ordnung des Rates �ber die Durchf�hrung einer besonde-
ren Aktion der finanziellen Zusammenarbeit zugunsten
der T�rkei vor. Im selben Vorschlag lud die Kommission
den Rat ein, eine EIB-Sonderdarlehensfazilit)t einzurich-
ten, um die Wettbewerbsf)higkeit der t�rkischen Wirt-
schaft nach dem Inkrafttreten der Zollunion zu st)rken.
Der Vorschlag der Kommission stie; im Legislativproze;
auf grundlegende Schwierigkeiten, und die Rechtsgrund-
lage wurde niemals verabschiedet.

(5) Auf seiner Tagung am 12. und 13. Dezember 1997 in
Luxemburg forderte der Europ)ische Rat, eine Strategie
zur Vorbereitung der T�rkei auf den Beitritt festzulegen,
und zwar durch eine Ann)herung an die Europ)ische
Union in allen Bereichen. Am 4. M)rz 1998 legte die
Kommission dem Rat eine Mitteilung �ber die ÐEurop)i-
sche Strategie f�r die T�rkeiE vor, die ein Arbeitspro-
gramm zur Vertiefung der Zollunion sowie zur Intensi-
vierung der Zusammenarbeit in anderen f�r die Weiter-
entwicklung der Beziehungen zur T�rkei bedeutenden Be-
reichen enthielt.

(6) Auf seiner Tagung am 15. und 16. Juni 1998 in Cardiff
begr�;te der Europ)ische Rat diese Strategie und vertrat
die Auffassung, da; sie in ihrer Gesamtheit die Grundlage
f�r eine Entwicklung der Beziehungen zwischen der Eu-
rop)ischen Union und der T�rkei auf einer soliden und
auf Weiterentwicklung angelegten Basis darstellt. Unter
Hinweis auf die Notwendigkeit finanzieller Unterst�tzung
f�r die Europ)ische Strategie nahm der Europ)ische Rat
die Absicht der Kommission zur Kenntnis, �ber Mittel und
Wege nachzudenken, um die Umsetzung der Europ)i-
schen Strategie zu unterst�tzen, und geeignete Vorschl)ge
zu diesem Zweck vorzulegen.

(7) Auf seiner Tagung am 10. und 11. Dezember 1999 in
Helsinki stellte der Europ)ische Rat fest, da; die T�rkei
ein beitrittswilliges Land ist, das auf der Grundlage der-
selben Kriterien, die auch f�r die �brigen beitrittswilligen
L)nder gelten, Mitglied der Union werden soll.

(8) Entsprechend der Europ)ischen Strategie f�r die T�rkei
und ihrem neuen Status als beitrittswilligem Land nach
dem Europ)ischen Rat von Helsinki soll mit dem vorlie-
genden Beschlu; ein EIB-Sonderaktionsprogramm zur
Konsolidierung und Intensivierung der Zollunion
EG�T�rkei eingerichtet werden. Das Programm sollte
Fortschritte in den im regelm);igen Bericht der Kommis-
sion zu den Fortschritten der T�rkei auf dem Weg zum
Beitritt genannten Bereichen, denen im Hinblick auf die
Umsetzung und effektive Anwendung bestimmter f�r die
Zollunion relevanter Rechtsvorschriften noch Aufmerk-
samkeit gewidmet werden mu;, wie auch in relevanten
in der Europ)ischen Strategie f�r die T�rkei genannten
Bereichen erleichtern.

(9) Dieser Beschlu; ersetzt den Vorschlag von 1995 f�r ein
Sonderaktionsprogramm der EIB. Mit dem vorliegenden
Beschlu; und der erwarteten Zulassung der T�rkei zur
Vorbeitrittsfazilit)t der EIB soll die im Zusammenhang
mit der Zollunion von 1995 �bernommene Verpflichtung
der EU zu EIB-Sonderdarlehen in der T�rkei erf�llt wer-
den.
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(10) Die Ma;nahmen der EIB im Rahmen dieses Beschlusses
sollten mit den anderen in der T�rkei verf�gbaren EIB-
Fazilit)ten im Einklang stehen und folgende Investitionen
unterst�tzen: Investitionen, die die Wettbewerbsf)higkeit
der t�rkischen Industrie, insbesondere des KMU-Sektors,
st)rken; Infrastrukturinvestitionen in den Bereichen Ver-
kehr, Energie und Telekommunikation zur Verbesserung
der Infrastrukturverbindungen zwischen der EU und der
T�rkei, gegebenenfalls und im Rahmen der verf�gbaren
Mittel einschlie;lich von Projekten im Zusammenhang
mit dem TINA-Netz, dem ÐTracecaE-Korridor und den
ÐInogateE-Energieverbindungen; Investitionen zur FIr-
derung von Direktinvestitionen durch EU-Unternehmen
in der T�rkei; und Investitionen in technische Einrichtun-
gen, die die Funktionsweise der Zollunion erleichtern, so-
fern EIB-Darlehen als Finanzierungsinstrument geeignet
sind.

(11) Mit dem Beschlu; 2000/24/EG des Rates vom 29. Dezem-
ber 1999 (1) wird der EIB eine Garantie der Gemeinschaft
f�r etwaige Verluste aus Darlehen f�r Vorhaben au;erhalb
der Gemeinschaft (Mittel- und Osteuropa, Mittelmeerl)n-
der, Lateinamerika und Asien sowie Republik S�dafrika)
gew)hrt.

(12) Mit dem Beschlu; 2000/24/EG des Rates wird der durch
Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2728/94 des Rates vom 31.
Oktober 1994 (2), ge)ndert durch Verordnung (EG, Eura-
tom) Nr. 1149/1999 des Rates vom 25. Mai 1999 (3),
eingerichtete Garantiefonds f�r Ma;nahmen im Zusam-
menhang mit den Au;enbeziehungen in Anspruch ge-
nommen.

(13) Die Garantieleistung der Gemeinschaft f�r das allgemeine
EIB-Mandat f�r die Darlehenst)tigkeit in L)ndern au-
;erhalb der Gemeinschaft gem); Beschlu; 2000/24/EG
sollte auf ein EIB-Sonderaktionsprogramm zur Unterst�t-
zung der Konsolidierung und Intensivierung der Zoll-
union EG�T�rkei ausgedehnt werden. Der Beschlu;
2000/24/EG sollte daher entsprechend ge)ndert werden.

(14) Die Bestimmungen dieses Beschlusses basieren auf der
Wahrung der Grunds)tze der Demokratie und des Rechts-
staates sowie der Achtung der Menschenrechte, der
Grundfreiheiten und des VIlkerrechts, von denen sich
die Europ)ische Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten
in ihrer Politik leiten lassen. Die Gemeinschaft mi;t der
Notwendigkeit zur Verbesserung und FIrderung der de-
mokratischen Praktiken, der Achtung der Menschenrechte
und einer st)rkeren Beteiligung der Zivilgesellschaft an
diesem Proze; seitens der T�rkei gro;e Bedeutung bei.

(15) Der Vertrag sieht nur in Artikel 308 Befugnisse f�r den
Erla; dieses Beschlusses vor �

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 1 Absatz 1 zweiter Unterabsatz zweiter Satz des Be-
schlusses 2000/24/EWG wird wie folgt ge)ndert:

a) In der Einleitung wird Ð18 410 Mio. EURE durch
Ð18 860 Mio. EURE ersetzt;

b) hinter ÐRepublik S�dafrikaE wird folgender f�nfter Gedan-
kenstrich eingef�gt:

Ð� Sonderaktion zur Unterst�tzung der Konsolidierung
und Intensivierung der Zollunion EG�T�rkei:
450 Mio. EUR.E

Artikel 2

Dieser Beschlu; wird im Amtsblatt der Europ(ischen Gemeinschaf-
ten verIffentlicht. Er tritt am Tage seiner Annahme in Kraft.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber Ma�nahmen der
Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des �ffentlichen Dienstes und der Vergabe
�ffentlicher Dienstleistungsauftr�ge f�r den Personenverkehr auf der Schiene, der Stra�e und auf

Binnenschiffahrtswegen

(2000/C 365 E/10)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 7 endg. � 2000/0212(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 26. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf die Artikel 71 und 89,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Anh9rung des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Anh9rung des Ausschusses der Regionen,

gem+; dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Entwicklung m9glichst hoher Standards f�r die Er-
bringung 9ffentlicher Versorgungsleistungen im Personen-
verkehr auf der Schiene, der Stra;e und auf Binnenschiff-
fahrtswegen ist eines der vorrangigen Ziele der Gemein-
schaft im Rahmen der gemeinsamen Verkehrspolitik.

(2) Die zust+ndigen Beh9rden in den Mitgliedstaaten wenden
vor allem drei Verfahren an, um dieses Ziel zu erreichen:
den Abschlu; 9ffentlicher Dienstleistungsauftr+ge mit Be-
treibern, die Gew+hrung ausschlie;licher Rechte f�r einen
Betreiber sowie die Festlegung von Mindeststandards f�r
9ffentliche Verkehrsdienstleistungen.

(3) Die rechtliche Stellung solcher Verfahren in bezug auf das
Gemeinschaftsrecht mu; gekl+rt werden.

(4) Hinsichtlich der Bef9rderung im Inland verweist Artikel
73 EG-Vertrag auf bestimmte, mit dem Begriff des 9ffent-
lichen Dienstes zusammenh+ngende Verpflichtungen. Die
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni
1969 �ber das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem
Begriff des 9ffentlichen Dienstes verbundenen Verpflich-
tungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Stra;en- und Bin-
nenschiffsverkehrs (1) legt den gemeinschaftsrechtlichen
Rahmen f�r den 9ffentlichen Personenverkehr fest, indem
sie Artikel 73 EG-Vertrag durchf�hrt und angibt, wie die
zust+ndigen Beh9rden der Mitgliedstaaten angemessene
Verkehrsdienste gew+hrleisten k9nnen, die zu einer nach-
haltigen Entwicklung, zu sozialer Integration, zu Verbes-
serungen im Bereich der Umwelt und regionaler Ausgewo-
genheit beitragen.

(5) Zahlreiche Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften erlas-
sen, die zumindest f�r einen Teilbereich ihres Marktes des
9ffentlichen Verkehrs die Gew+hrung ausschlie;licher

Rechte und die Vergabe 9ffentlicher Dienstleistungsauf-
tr+ge mit befristeter Geltungsdauer im Rahmen offener,
transparenter und fairer Vergabeverfahren vorsehen. Auf-
grund dieser Entwicklungen und der Anwendung gemein-
schaftlicher Vorschriften in bezug auf die Niederlassungs-
freiheit und auf das 9ffentliche Auftragswesen wurden
hinsichtlich des gemeinschafts-/EWR-weiten Marktzugangs
im Bereich des 9ffentlichen Verkehrs betr+chtliche Fort-
schritte erzielt. Dies hatte zur Folge, da; der Handel zwi-
schen den Mitgliedstaaten erheblich zunahm und mehrere
Betreiber inzwischen 9ffentliche Verkehrsdienstleistungen
in mehr als einem Mitgliedstaat erbringen.

(6) Die Effnung des Marktes auf der Grundlage einzelstaatli-
cher Rechtsvorschriften f�hrte jedoch zu uneinheitlichen
Verfahren und Rechtsunsicherheit hinsichtlich der Rechte
der Betreiber und der Pflichten der zust+ndigen Beh9rden.

(7) Im Auftrag der Kommission durchgef�hrte Studien (2) so-
wie die Erfahrungen der Mitgliedstaaten, in denen es
schon seit einigen Jahren Wettbewerb im 9ffentlichen Ver-
kehr gibt, zeigen, da; � sofern angemessene Schutzma;-
nahmen vorgesehen werden � nach Einf�hrung des kon-
trollierten Wettbewerbs zwischen EU-Betreibern in diesem
Bereich das Dienstleistungsangebot attraktiver und billiger
wird und nachteilige Auswirkungen auf die Leistungen im
Bereich der spezifischen den Betreibern �bertragenen Auf-
gaben nicht zu erwarten sind.

(8) Eine Aktualisierung der gemeinschaftlichen Rahmenvor-
schriften ist erforderlich, um die Weiterentwicklung des
Wettbewerbs im Bereich der Dienstleistungen im 9ffent-
lichen Personenverkehr zu gew+hrleisten und um dem
neuen Ansatz Rechnung zu tragen, den die Mitgliedstaaten
beim Erla; von Vorschriften f�r die Erbringung von
Dienstleistungen im 9ffentlichen Personenverkehr anwen-
den. Dies entspricht den Schlu;folgerungen des Europ+i-
schen Rates von Lissabon vom 28. M+rz 2000, in denen
die Kommission, der Rat und die Mitgliedstaaten aufgefor-
dert werden, jeweils im Rahmen ihrer Befugnisse die Li-
beralisierung in Bereichen wie . . . Verkehr zu beschleuni-
gen. Die Gberarbeitung der gemeinschaftlichen Rahmen-
vorschriften bietet eine Gelegenheit, die reibungslose Eff-
nung des Marktes auf Gemeinschaftsebene sicherzustellen
und die grundlegenden Elemente der wettbewerbsorien-
tierten Verfahren in allen Mitgliedstaaten zu harmonisie-
ren.
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(9) Nach Artikel 16 EG-Vertrag ist daf�r Sorge zu tragen, da;
die Grunds+tze und Bedingungen f�r das Funktionieren
der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse
so gestaltet sind, da; sie ihren Aufgaben nachkommen
k9nnen. Die Entwicklung des Wettbewerbs sollte daher
durch gemeinschaftliche Vorschriften geregelt werden,
die den Schutz des allgemeinen Interesses in bezug auf
eine angemessene Qualit+t und ein ausreichendes Angebot
des 9ffentlichen Verkehrs sicherstellen. Dabei ist es wich-
tig, da; den Verbrauchern und Beteiligten integrierte In-
formationen �ber die bereitgestellten Dienste zur Ver-
f�gung stehen.

(10) Die Niederlassungsfreiheit ist eines der Grundprinzipien
der gemeinsamen Verkehrspolitik und beinhaltet, da; f�r
Betreiber eines Mitgliedstaates, die in einem anderen Mit-
gliedstaat niedergelassen sind, der Zugang zum Markt des
9ffentlichen Verkehrs in diesem Staat in transparenter und
nichtdiskriminierender Weise gew+hrleistet ist.

(11) Der EG-Vertrag enth+lt besondere Bestimmungen �ber
Wettbewerbsbeschr+nkungen. Artikel 86 Absatz 1 ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten, diese Vorschriften im Falle
von 9ffentlichen Unternehmen sowie von Unternehmen,
denen sie besondere oder ausschlie;liche Rechte gew+h-
ren, zu beachten. Gem+; Artikel 86 Absatz 2 gelten diese
Vorschriften unter bestimmten Bedingungen f�r Unterneh-
men, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse betraut sind.

(12) Zur Sicherstellung der Anwendung der Grunds+tze der
Nichtdiskriminierung und der Gleichbehandlung von mit-
einander im Wettbewerb stehenden Betreibern m�ssen
einheitliche Basisverfahren festgelegt werden, die von
den zust+ndigen Beh9rden bei der Vergabe 9ffentlicher
Dienstleistungsauftr+ge oder bei der Festlegung von Min-
destkriterien f�r Dienstleistungen im 9ffentlichen Verkehr
anzuwenden sind. Entsprechend den Grunds+tzen des Ge-
meinschaftsrechts m�ssen die zust+ndigen Beh9rden bei
der Anwendung dieser Verfahren die Prinzipien der gegen-
seitigen Anerkennung technischer Normen und der Ver-
h+ltnism+;igkeit der Auswahlkriterien anzuwenden. Auf-
grund des Subsidiarit+tsprinzips sollten solche einheitli-
chen Basisverfahren den zust+ndigen Beh9rden in den
Mitgliedstaaten jedoch gestatten, bei der Vergabe 9ffent-
licher Dienstleistungsauftr+ge oder bei der Festlegung
von Mindestkriterien f�r Dienstleistungen im 9ffentlichen
Verkehr spezifische, auf nationaler oder regionaler Ebene
gegebene rechtliche oder tats+chliche Umst+nde zu be-
r�cksichtigen.

(13) Studien und Erfahrungen zeigen, da; die Vergabe 9ffent-
licher Dienstleistungsauftr+ge im Wege der Ausschreibung
ein wirksames Mittel ist, um die Vorteile des Wettbewerbs
in bezug auf Kosten, Effizienz und Innovation zu nutzen,
ohne die Betreiber an der Leistung besonderer, ihnen im
allgemeinen 9ffentlichen Interesse �bertragener Aufgaben
zu hindern.

(14) Die Ausschreibungsvorschriften f�r die Vergabe bestimm-
ter Auftr+ge sind in den Richtlinien 92/50/EWG vom 18.
Juni 1992 �ber die Koordinierung von Verfahren zur Ver-

gabe 9ffentlicher Dienstleistungsauftr+ge (1) und 93/38/
EWG vom 14. Juni 1993 zur Koordinierung der Auftrags-
vergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Ener-
gie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikati-
onssektor (2) festgelegt. Finden solche Vorschriften Anwen-
dung, so gelten die in dieser Verordnung enthaltenen Be-
stimmungen nicht, in denen geregelt ist, ob Auftr+ge nur
nach Ausschreibung vergeben werden d�rfen und welche
Methoden bei der Auswahl der Betreiber angewendet wer-
den sollten.

(15) Das Ausschreibungsverfahren sollte f�r die Vergabe 9ffent-
licher Dienstleistungsauftr+ge dann nicht vorgeschrieben
werden, wenn dadurch die Einhaltung von Sicherheitsstan-
dards bei der Erbringung von Schienenverkehrsdiensten
oder die Koordinierung eines Metro- oder Stadtbahnnetzes
gef+hrdet w�rde. Die Beteiligten sollten dennoch die Ge-
legenheit erhalten, sich zu Pl+nen, Auftr+ge in dieser
Weise zu vergeben, so fr�hzeitig zu +u;ern, da; ihre
Stellungnahmen noch ber�cksichtigt werden k9nnen.
Sind in Schienenverkehrsdienste, die im Rahmen von auf
diese Weise vergebenen Auftr+gen erbracht werden, Bus-
verkehrsdienste voll integriert, sollten die Busverkehrs-
dienste in den gleichen Auftrag einbezogen werden k9n-
nen.

(16) Auch f�r die Vergabe 9ffentlicher Dienstleistungsauftr+ge
von geringem Wert sollte die Ausschreibung nicht vor-
geschrieben werden. Dieser Wert sollte f�r die Ausschrei-
bung eines ganzen Netzes h9her sein als f�r die Aus-
schreibung eines Teils des Netzes oder einer einzelnen
Stra;e.

(17) Angesichts der Tatsache, da; bestimmte Bereiche des 9f-
fentlichen Verkehrsmarktes auch bei kommerziellem Be-
trieb wirtschaftlich tragbar sind, sollten die zust+ndigen
Beh9rden die M9glichkeit haben, zur F9rderung neuer
Initiativen, die der Markt hervorbringt, und durch die
L�cken geschlossen werden, die bisher von keinem Betrei-
ber bedient wurden, auf Antrag des Betreibers ein aus-
schlie;liches Recht zur Erbringung von Diensten auf einer
bestimmten Strecke zu gew+hren. Dies kann ohne Aus-
schreibungsverfahren geschehen, sofern das Recht befristet
und nicht erneuerbar ist.

(18) Die Beh9rden sollten ein ausschlie;liches Recht ohne di-
rekten finanziellen Ausgleich im Wege eines vereinfachten
Verfahrens gew+hren k9nnen, bei dem jedoch der nicht-
diskriminierende Wettbewerb zwischen den Betreibern ge-
w+hrleistet ist.

(19) Die Beh9rden sollten die M9glichkeit haben, den Betrei-
bern einen finanziellen Ausgleich f�r die Kosten zu ge-
w+hren, die ihnen durch die Einhaltung der Mindestkrite-
rien f�r 9ffentliche Verkehrsdienste entstehen, sofern die-
ser Ausgleich gerecht berechnet werden kann und nicht
eine solche Gr9;enordnung erreicht, da; der Druck auf
die Betreiber gemindert wird, ihre Dienste in erster Linie
auf den Bedarf der Fahrg+ste auszurichten.
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(20) Die f�r die Betreiber geltenden Bestimmungen dieser Ver-
ordnung sollten auch in den F+llen Anwendung finden, in
denen die 9ffentlichen Verkehrsdienste von einer staatli-
chen Einrichtung erbracht werden, die keine Rechtsper-
s9nlichkeit hat, die von der staatlichen Einrichtung unter-
schieden werden kann, die als zust+ndige Beh9rde t+tig
wird. Andere L9sungen, bei denen diese Bestimmungen
nicht f�r die F+lle gelten, in denen der Staat als Unterneh-
mer auftritt, k9nnten eine nichtdiskriminierende Anwen-
dung des Gemeinschaftsrechts nicht gew+hrleisten.

(21) Studien und Erfahrungswerte zeigen, da; in den F+llen, in
denen Dienstleistungen im Rahmen von 9ffentlichen
Dienstleistungsauftr+gen erbracht werden, die auf f�nf
Jahre befristet sind, sich dies nicht unbedingt nachteilig
auf die Leistungen im Rahmen der den Betreibern �ber-
tragenen Aufgaben auswirkt. Um den Wettbewerb m9g-
lichst wenig zu beeintr+chtigen und gleichzeitig die Qua-
lit+t der Dienste zu sch�tzen sollten gemeinwirtschaftliche
Vertr+ge daher in der Regel auf diese Laufzeit befristet
sein. L+ngere Laufzeiten k9nnen jedoch erforderlich sein,
wenn der Betreiber Investitionen in Infrastruktur, rollendes
Material oder andere Fahrzeuge t+tigen mu;, die an spezi-
fische, geographisch festgelegte Verkehrsdienste gebunden
sind und eine lange Amortisationsdauer haben.

(22) Entsprechend dem Grundsatz der Nichtdiskriminierung
sollten die zust+ndigen Beh9rden sicherstellen, da; 9ffent-
liche Dienstleistungsauftr+ge kein gr9;eres geographisches
Gebiet abdecken, als es das allgemeine Interesse � ins-
besondere die Notwendigkeit, integrierte Dienste f�r gro;e
Gruppen von Fahrg+sten bereitzustellen, die gew9hnlich
w+hrend der gleichen Fahrt mehr als eine Verbindung
im 9ffentlichen Verkehrsnetz benutzen � erfordert.

(23) K9nnte der Abschlu; eines 9ffentlichen Dienstleistungs-
auftrags zu einem Wechsel des Betreibers f�hren und hal-
ten es die zust+ndigen Beh9rden im Sinne des allgemeinen
Interesses f�r erforderlich, die Arbeitnehmer zu sch�tzen,
sollten sie die Betreiber verpflichten k9nnen, die einschl+-
gigen Bestimmungen der Richtlinie 77/187/EWG des Rates
vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten �ber die Wahrung von An-
spr�chen der Arbeitnehmer beim Gbergang von Unter-
nehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (1) anzuwenden.

(24) Die gem+; dieser Verordnung eingef�hrten Verfahren
m�ssen transparent sein und es m�ssen Rechtsbehelfe ge-
gen die Entscheidungen der zust+ndigen Beh9rden vor-
gesehen sein. Ferner sollten die Beh9rden die Unterlagen
ihrer Entscheidungen entsprechend der in Artikel 15 der
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates (2) �ber Verfah-
ren f�r staatliche Beihilfen vorgesehenen Frist zehn Jahre
lang aufbewahren.

(25) Gem+; der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 sind Betriebs-
kosten und Ertr+ge, Gemeinkosten, Wirtschaftsg�ter und
Passiva, die mit der Erf�llung der Anforderungen des 9f-
fentlichen Dienstes in Zusammenhang stehen, buchhalte-
risch getrennt zu erfassen. Diese Anforderung sollte in
modernisierter Form beibehalten werden, damit sicher-
gestellt ist, da; die Beh9rden ein angemessenes Preis/Lei-
stungs-Verh+ltnis erzielen und als Ausgleich gedachte Mit-
telzuwendungen nicht zur Verf+lschung des Wettbewerbs
mi;braucht werden.

(26) Gbersteigen die Ausgleichszahlungen die Nettokosten, die
einem Betreiber durch die Erf�llung einer Anforderung
des 9ffentlichen Dienstes entstehen, so werden sie an
Hand der gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften f�r staat-
liche Beihilfen gepr�ft. Daher ist es angebracht, da; die
Gemeinschaft Regeln daf�r festlegt, wann ein Ausgleich als
nicht �berm+;ig zu betrachten ist. Durch die Vergabe von
Auftr+gen im Wege der Ausschreibung kann wirkungsvoll
sichergestellt werden, da; kein �berm+;iger Ausgleich ge-
w+hrt wird, sofern die Ergebnisse der Ausschreibung fai-
ren und realistischen Marktbedingungen entsprechen.

(27) Nach der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 sind Ausgleichs-
zahlungen im Rahmen dieser Verordnung aus dem Melde-
verfahren f�r staatliche Beihilfen gem+; Artikel 88 Absatz
3 des Vertrags ausgenommen. Die vorliegende Verordnung
legt neue detaillierte Vorschriften, unter anderem moder-
nisierte Anforderungen in bezug auf die getrennte Rech-
nungsf�hrung, f�r die spezifischen Bedingungen des 9f-
fentlichen Personenverkehrs fest, um zu gew+hrleisten,
da; der Ausgleich im Einklang mit den gemeinschaftlichen
Rechtsvorschriften f�r staatliche Beihilfen steht. Dar�ber
hinaus legt sie im einzelnen neue Verfahren fest, die es
der Kommission erm9glichen, diese Zahlungen zu �ber-
wachen. Daher ist es angemessen, da; Ausgleichszahlun-
gen im Rahmen dieser Verordnung auch weiterhin aus
dem Meldeverfahren f�r staatliche Beihilfen ausgenommen
bleiben.

(28) Zur Verbesserung des Wirkungsgrades dieser Verordnung
sollte die Kommission im Lichte neuer Erfahrungswerte
�ber die Wirkung der Rechtsvorschriften der Gemein-
schaft und �ber die Anwendung dieser Verordnung be-
richten.

(29) Da die zust+ndigen Beh9rden in den Mitgliedstaaten und
die Betreiber Zeit brauchen, um den Bestimmungen dieser
Verordnung Folge zu leisten, sollten Gbergangsregelungen
vorgesehen werden.

(30) Aufgrund der internationalen Verpflichtungen der Ge-
meinschaft wurde bestimmten Drittlandsbetreibern unter
bestimmten Umst+nden Zugang zu den M+rkten des 9f-
fentlichen Verkehrs der Mitgliedstaaten gew+hrt. Dieser
Marktzugang wird durch diese Verordnung nicht einge-
schr+nkt.

(31) Die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 wird durch diese Ver-
ordnung ersetzt und sollte daher aufgehoben werden.
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(32) Die Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vom 4. Juni
1970 �ber Beihilfen im Eisenbahn-, Stra;en- und Binnen-
schiffsverkehr (1), enth+lt eine Vorschrift f�r die Abgeltung
von Leistungen, die mit dem Begriff des 9ffentlichen
Dienstes zusammenh+ngen. Diese Vorschrift, die ausdr�ck-
lich bis zum Inkrafttreten entsprechender gemeinschaftli-
cher Regelungen befristet ist, wird nun �berfl�ssig und
sollte gestrichen werden �

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt f�r den innerstaatlichen und grenz�ber-
schreitenden 9ffentlichen Personenverkehr auf der Schiene, der
Stra;e und auf Binnenschiffahrtswegen. Sie legt fest, unter wel-
chen Bedingungen die zust+ndigen Beh9rden den Betreibern
einen Ausgleich f�r die ihnen durch die Erf�llung der Anfor-
derungen des 9ffentlichen Dienstes entstehenden Kosten sowie
ausschlie;liche Rechte f�r 9ffentliche Personenverkehrsdienste
gew+hren k9nnen. Dabei ber�cksichtigt sie in angemessener
Form die Verfolgung berechtigter Ziele des 9ffentlichen Dien-
stes im Rahmen eines geordneten Wettbewerbs.

Artikel 2

Verh�ltnis zum Recht der �ffentlichen Auftragsvergabe

Diese Verordnung ber�hrt nicht die Verpflichtungen der zu-
st+ndigen Beh9rden nach den Richtlinien 92/50/EWG und
93/38/EWG.

Schreibt eine dieser Richtlinien f�r einen 9ffentlichen Dienst-
leistungsauftrag das Ausschreibungsverfahren vor, so finden
Artikel 6 Absatz 1 und die Artikel 7, 8, 12, 13 Abs+tze 1
und 2 sowie Artikel 14 dieser Verordnung keine Anwendung
auf die Vergabe dieses Auftrags.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

F�r die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

a) Ðzust+ndige Beh9rdeI ist jede staatliche Einrichtung, die be-
fugt ist, in die M+rkte des 9ffentlichen Personenverkehrs
einzugreifen, oder jede andere Einrichtung, der solche staat-
lichen Befugnisse �bertragen wurden;

b) ÐDirektvergabeI ist die Vergabe eines Auftrags an einen be-
stimmten Betreiber nach einem Verfahren, an dem sich kein
anderer Betreiber beteiligen kann;

c) Ðausschlie;liches RechtI ist ein Recht, das einen Betreiber
berechtigt, eine bestimmte Art von Personenverkehrsdien-
sten auf einer bestimmten Strecke oder in einem bestimm-
ten Streckennetz oder Gebiet unter Ausschlu; anderer m9g-
licher Betreiber durchzuf�hren;

d) Ðintegrierte DiensteI sind Schienen- und Busverkehrsdienste,
die von einem Betreiber zusammen und unmittelbar im
Rahmen eines einzigen 9ffentlichen Dienstleistungsauftrags,
von demselben Personal mit demselben vertraglichen Status,
unter Verwendung eines einzigen Betriebskontos und mit
einem einzigen Informationsdienst, einer einzigen Fahraus-
weisregelung und einem einzigen Fahrplan erbracht werden;

e) ÐBetreiberI ist ein privatrechtliches oder 9ffentlich-recht-
liches Unternehmen, das 9ffentlichen Personenverkehr
durchf�hrt, oder ein Teil einer 9ffentlichen Verwaltung, die
9ffentlichen Personenverkehr durchf�hrt;

f) ÐAmortisationsdauerI eines Wirtschaftsguts f�r einen Betrei-
ber ist der Zeitraum, w+hrend desssen, unter Zugrundele-
gung angemessener Abzinsungss+tze, zu erwarten ist, da;
die Kosten des Wirtschaftsguts f�r den Betreiber abz�glich
des Wiederverkaufswerts die Nettoeinnahmen des Betreibers
im Zusammenhang mit dem Wirtschaftsgut, insbesondere
aus Fahrgastentgelten und von Beh9rden, �bersteigen;

g) Ð9ffentlicher PersonenverkehrI ist ein Verkehrsdienst, der
fortlaufend f�r die Effentlichkeit erbracht wird;

h) Ð9ffentlicher DienstleistungsauftragI ist jede rechtlich durch-
setzbare Vereinbarung zwischen einer zust+ndigen Beh9rde
und einem Betreiber �ber die Erf�llung der Anforderungen
des 9ffentlichen Dienstes. F�r die Zwecke dieser Verordnung
ist ein 9ffentlicher Dienstleistungsauftrag dar�ber hinaus:

i) eine Vereinbarung im Rahmen einer rechtlich durchsetz-
baren Entscheidung, die mit vorheriger Zustimmung des
Betreibers getroffen wird, und mit der eine zust+ndige
Beh9rde einen Betreiber mit der Erbringung von Dien-
sten betraut, oder

ii) Bedingungen, die einer Entscheidung einer zust+ndigen
Beh9rde, einen Betreiber, der Teil der gleichen 9ffent-
lichen Stelle ist, mit der Erbringung von Dienstleistungen
zu betrauen, angef�gt sind;

i) ÐAnforderung des 9ffentlichen DienstesI ist eine von einer
zust+ndigen Beh9rde festgelegte Anforderung, mit der ange-
messene 9ffentliche Personenverkehrsdienste sichergestellt
werden sollen;

j) der ÐWertI eines Verkehrsdienstes, einer Strecke, eines Auf-
trags, einer Ausgleichsregelung oder eines Markts des 9ffent-
lichen Personenverkehrs entspricht den Gesamteinnahmen
ohne Mehrwertsteuer des Betreibers oder der Betreiber, ein-
schlie;lich insbesondere der Ausgleichszahlungen der 9ffent-
lichen Hand und aller Einnahmen aus Fahrgastentgelten, die
nicht an die betroffene zust+ndige Beh9rde abgef�hrt wer-
den.
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KAPITEL II

GEW˜HRLEISTUNG DER QUALIT˜T DES 5FFENTLICHEN
PERSONENVERKEHRS

Artikel 4

(1) In Anwendung dieser Verordnung gew+hrleisten die zu-
st+ndigen Beh9rden angemessene 9ffentliche Personenverkehrs-
dienste von hoher Qualit+t und Verf�gbarkeit, indem sie 9ffent-
liche Dienstleistungsauftr+ge gem+; Abschnitt 3 vergeben oder
Mindestkriterien f�r den 9ffentlichen Personenverkehr gem+;
Abschnitt 4 festlegen.

(2) Bei der Bewertung der Angemessenheit 9ffentlicher Per-
sonenverkehrsdienste, der Festlegung von Auswahl- und Ver-
gabekriterien und bei der Vergabe 9ffentlicher Dienstleistungs-
auftr+ge ber�cksichtigen die zust+ndigen Beh9rden zumindest
die folgenden Kriterien:

a) Verbraucherschutzfaktoren einschlie;lich der Zug+nglichkeit
der Dienste hinsichtlich ihrer H+ufigkeit, Schnelligkeit,
P�nktlichkeit und Zuverl+ssigkeit sowie den Umfang des
Streckennetzes und die bereitgestellten Fahrgastinformatio-
nen;

b) die H9he der Tarife f�r verschiedene Gruppen von Nutzern
und die Tariftransparenz;

c) die Integration verschiedener Verkehrsdienste, einschlie;lich
der Integration der Information, Fahrausweise, Fahrpl+ne
und Verbraucherrechte sowie der Umsteigem9glichkeiten;

d) die Zug+nglichkeit f�r in ihrer Mobilit+t eingeschr+nkte Per-
sonen;

e) die Umweltfaktoren, unter anderem lokale, nationale und
internationale Normen f�r Emissionen von Luftschadstoffen,
L+rm und Treibhausgasen;

f) die ausgewogene Entwicklung der Regionen;

g) die Bef9rderungsbed�rfnisse der Menschen in weniger dicht
bev9lkerten Regionen;

h) die Gesundheit und Sicherheit der Fahrg+ste;

i) die Qualifikation des Personals;

j) die Art, in der Beschwerden bearbeitet und Streitigkeiten
zwischen Fahrg+sten und Betreibern beigelegt werden sowie
ein Ausgleich f�r M+ngel des Dienstes geleistet wird.

(3) Die Betreiber 9ffentlicher Personenverkehrsdienste stellen
auf Anfrage vollst+ndige und aktuelle Informationen zu den
Fahrpl+nen, den Tarifen und der Zug+nglichkeit der Verkehrs-
dienste f�r Personen mit verschiedenen Mobilit+tshandicaps be-
reit. Das von den Betreibern daf�r verlangte Entgelt darf nur

die administrativen Grenzkosten der Bereitstellung der Informa-
tionen abdecken.

KAPITEL III

5FFENTLICHE DIENSTLEISTUNGSAUFTR˜GE

Artikel 5

Zwingend vorgeschriebene Verwendung der Form des
�ffentlichen Dienstleistungsauftrags

Ein 9ffentlicher Dienstleistungsauftrag ist zu vergeben f�r die
Auszahlung jeglichen finanziellen Ausgleichs f�r die durch die
Erf�llung der Anforderungen des 9ffentlichen Dienstes entstan-
denen Kosten, auch von Ausgleich in Form der unter Markt-
wert berechneten Nutzung von Wirtschaftsg�tern, im Rahmen
eines gemeinwirtschaftlichen Vertrages, mit Ausnahme des Aus-
gleichs f�r die Einhaltung der allgemeinen Vorschriften f�r den
9ffentlichen Personenverkehr gem+; Artikel 10.

Ein 9ffentlicher Dienstleistungsauftrag ist ferner zu vergeben
f�r die Gew+hrung s+mtlicher ausschlie;licher Rechte.

Artikel 6

Die Vergabe �ffentlicher Dienstleistungsauftr�ge

Die im Rahmen dieser Verordnung vergebenen 9ffentlichen
Dienstleistungsauftr+ge m�ssen folgende Anforderungen erf�l-
len:

a) Die Auftr+ge werden, au;er in den in den Artikeln 7 und 8
vorgesehenen F+llen, im Wege der Ausschreibung vergeben.

b) In den Auftr+gen ist festgelegt, da; der Betreiber zumindest
die Kosten f�r die Erbringung der Verkehrsdienste tr+gt, auf
die sich der 9ffentliche Dienstleistungsauftrag bezieht, ein-
schlie;lich insbesondere der Personalkosten, der Energieko-
sten sowie der Kosten f�r Wartung und Instandsetzung von
Fahrzeugen und rollendem Material.

c) Die Auftr+ge sind befristet und haben eine Laufzeit von
h9chstens f�nf Jahren. Die Laufzeit kann jedoch der Amor-
tisationsdauer Rechnung tragen, wenn

i) der Auftrag den Betreiber zur Bereitstellung von rollen-
dem Material, anderen Fahrzeugen technisch besonders
fortschrittlicher Art oder Infrastruktur verpflichet, die
an spezifische, geographisch festgelegte Verkehrsdienste
gebunden sind, und

ii) diese Wirtschaftsg�ter f�r den Betreiber eine Amortisati-
onsdauer von mehr als f�nf Jahren haben.

In solchen F+llen ber�cksichtigt der Auftrag dar�ber hinaus
die relative wirtschaftliche Bedeutung des Wertes der betref-
fenden Wirtschaftsg�ter im Verh+ltnis zum gesch+tzten Ge-
samtwert der von dem Auftrag abgedeckten Verkehrsdienste.
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d) Die Auftr+ge verpflichten die Betreiber, den zust+ndigen
Beh9rden j+hrlich f�r jede Strecke getrennt Informationen
�ber die erbrachten Dienste, die angewendeten Tarife, die
Zahl der bef9rderten Fahrg+ste und der eingegangenen Be-
schwerden vorzulegen.

Artikel 7

Direktvergabe �ffentlicher Dienstleistungsauftr�ge

(1) Die zust+ndigen Beh9rden k9nnen im Einzelfall gem+;
Absatz 3 entscheiden, 9ffentliche Dienstleistungsauftr+ge f�r
Eisenbahn-, Metro- oder Stadtbahnverkehrsdienste direkt zu
vergeben, wenn nationale oder internationale Sicherheitsstan-
dards f�r den Schienenverkehr nicht anders gew+hrleistet wer-
den k9nnen.

(2) Die zust+ndigen Beh9rden k9nnen im Einzelfall gem+;
Absatz 3 entscheiden, 9ffentliche Dienstleistungsauftr+ge f�r
Metro- oder Stadtbahnverkehrsdienste direkt zu vergeben,
wenn eine andere L9sung zus+tzliche Kosten f�r die Koordinie-
rung zwischen dem Betreiber und dem Verwalter der Infra-
struktur mit sich bringen w�rde, die nicht durch einen zus+tz-
lichen Nutzen ausgeglichen werden.

(3) Die zust+ndigen Beh9rden, die einen Auftrag gem+; Ab-
satz 1 oder 2 zu vergeben beabsichtigen, machen diese vor-
bereitende Entscheidung mindestens ein Jahr zuvor gem+; Ar-
tikel 13 bekannt und ver9ffentlichen das Beweismaterial und
Untersuchungen, auf denen sie beruht.

(4) Erbringt ein Betreiber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung unmittelbar integrierte Dienste und sind die
Bedingungen der Abs+tze 1 und 2 erf�llt, so kann die zust+n-
dige Beh9rde die nicht schienengebundenen Dienste, einschlie;-
lich Busdienste, des Betreibers in den 9ffentlichen Dienstlei-
stungsauftrag einbeziehen, der direkt an den Betreiber vergeben
wird, sofern der betroffene Mitgliedstaat dies genehmigt und
die Kommission unter Angabe der Gr�nde und Vorlage geeig-
neter vergleichender Leistungsindikatoren davon unterrichtet.

(5) Die zust+ndigen Beh9rden k9nnen im Einzelfall entschei-
den, 9ffentliche Dienstleistungsauftr+ge f�r Dienste mit einem
gesch+tzten j+hrlichen Wert unter 400 000 EUR direkt zu ver-
geben. Fa;t eine zust+ndige Beh9rde alle ihre Anforderungen
des 9ffentlichen Dienstes in einem einzigen 9ffentlichen Dienst-
leistungsauftrag zusammen, so kann sie diesen 9ffentlichen
Dienstleistungsauftrag direkt vergeben, sofern sein gesch+tzter
j+hrlicher Wert weniger als 800 000 EUR betr+gt.

Die Aufteilung einer Anforderung f�r Dienste eines bestimmten
Betrags zur Umgehung einer Ausschreibung ist unzul+ssig.

(6) Schl+gt ein Betreiber eine Initiative vor, durch die in
einem bestimmten Bereich ein v9llig neuer Dienst eingerichtet
wird, kann die zust+ndige Beh9rde diesem Betreiber das aus-
schlie;liche Recht zur Erbringung dieses neuen Dienstes direkt
gew+hren, sofern f�r diesen Dienst kein finanzieller Ausgleich

im Rahmen eines 9ffentlichen Dienstleistungsauftrags vorgese-
hen ist.

Ein 9ffentlicher Dienstleistungsauftrag kann f�r einen Dienst
nur einmal nach den Bestimmungen von Unterabsatz 1 direkt
vergeben werden.

Artikel 8

Vergabe �ffentlicher Dienstleistungsauftr�ge nach Quali-
t�tsvergleich

Eine zust+ndige Beh9rde kann einen 9ffentlichen Dienstlei-
stungsauftrag f�r einen Verkehrsdienst, der auf eine einzelne
Strecke beschr+nkt ist und f�r den kein finanzieller Ausgleich
im Rahmen eines gemeinwirtschaftlichen Vertrags gew+hrt
wird, ohne Ausschreibung vergeben, sofern

a) eine Aufforderung zur Einreichung von Vorschl+gen ver-
9ffentlicht wurde und

b) die Beh9rde durch Vergleich der Qualit+t der daraufhin ein-
gegangenen Vorschl+ge den Betreiber oder die Betreiber mit
der besten Dienstleistung f�r die Effentlichkeit ausgew+hlt
hat.

Artikel 9

Schutzma�nahmen

(1) Eine zust+ndige Beh9rde kann den gew+hlten Betreiber
verpflichten, Unterauftr+ge f�r einen festgelegten Teil der ver-
tragsgegenst+ndlichen Dienste an Dritte zu vergeben, mit denen
er nicht verbunden ist. Die Verpflichtung der Unterauftragsver-
gabe darf sich nicht auf mehr als die H+lfte des Werts der
vertragsgegenst+ndlichen Dienste erstrecken.

(2) Eine zust+ndige Beh9rde kann entscheiden, keine 9ffent-
lichen Dienstleistungsauftr+ge an einen Betreiber zu vergeben,
wenn dieser dadurch mehr als ein Viertel des relevanten Mark-
tes der 9ffentlichen Personenverkehrsdienste erh+lt.

(3) Umfa;t ein 9ffentlicher Dienstleistungsauftrag ein aus-
schlie;liches Recht, kann die zust+ndige Beh9rde den gew+hl-
ten Betreiber verpflichten, den Arbeitnehmern, die vor der
Auftragsvergabe eingestellt wurden, die Rechte anzubieten,
auf die sie Anspruch gehabt h+tten, wenn ein Gbergang im
Sinne der Richtlinie 77/187/EWG des Rates stattgefunden h+tte.
Die Beh9rde f�hrt die Arbeitnehmer und ihre vertraglich fest-
gelegten Rechte im einzelnen auf.

(4) Die zust+ndigen Beh9rden k9nnen den gew+hlten Betrei-
ber verpflichten, sich in dem betreffenden Mitgliedstaat nieder-
zulassen, sofern nicht bereits auf der Grundlage von Artikel 71
EG-Vertrag erlassene gemeinschaftliche Rechtsvorschriften die
Dienstleistungsfreiheit vorsehen. Die zust+ndigen Beh9rden
d�rfen jedoch bei der Vergabe 9ffentlicher Dienstleistungsauf-
tr+ge potentielle Betreiber, die in einem anderen Mitgliedstaat
niedergelassen sind, nicht deshalb diskriminieren, weil sie noch
nicht in dem fraglichen Mitgliedstaat niedergelassen oder noch
nicht im Besitz der f�r die Erbringung von Verkehrsdiensten
erforderlichen Lizenz sind.
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(5) Wenden die zust+ndigen Beh9rden eine der in den Ab-
s+tzen 1 bis 4 genannten Vorschriften an, so unterrichten sie
die potentiellen Betreiber bei Einleitung des Vergabeverfahrens
f�r 9ffentliche Dienstleistungsauftr+ge �ber alle sachdienlichen
Einzelheiten.

KAPITEL IV

MINDESTKRITERIEN F9R 5FFENTLICHE PERSONEN-
VERKEHRSDIENSTE

Artikel 10

Unbeschadet der gem+; Kapitel III vergebenen 9ffentlichen
Dienstleistungsauftr+ge k9nnen die zust+ndigen Beh9rden all-
gemeine Vorschriften oder Mindestkriterien festlegen, die von
allen Betreibern einzuhalten sind. Diese Vorschriften und Kri-
terien gelten in dem geographischen Bereich, f�r den die Be-
h9rde zust+ndig ist, ohne Diskriminierung auch f�r alle Ver-
kehrsdienste mit +hnlichem Charakter. Solche allgemeinen Vor-
schriften oder Mindestkriterien k9nnen auch den Ausgleich f�r
die Kosten umfassen, die aus ihrer Einhaltung entstehen, sofern
folgende Voraussetzungen erf�llt sind:

a) Die Regelung gilt nur f�r bestimmte Kategorien von Fahr-
g+sten, sofern durch die allgemeine Vorschrift oder das Kri-
terium Tarife begrenzt werden,

b) der Ausgleichsbetrag f�r die Erf�llung allgemeiner Vorschrif-
ten oder Mindestkriterien, der einem Betreiber innerhalb
eines Jahres f�r den Bereich gew+hrt werden kann, f�r den
die betreffende Vorschriften oder das betreffende Mindest-
kriterium gilt, darf h9chstens einem F�nftel des Wertes der
Dienste des Betreibers in diesem Bereich entsprechen, und

c) Ausgleich wird allen Betreibern in nichtdiskriminierender
Weise gew+hrt.

KAPITEL V

VERFAHREN

Artikel 11

Anmeldung

Ausgleichszahlungen im Rahmen dieser Verordnung sind vom
Anmeldungsverfahren gem+; Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
ausgenommen.

Artikel 12

Vergabeverfahren

(1) Das f�r die Ausschreibung beziehungsweise f�r den
Qualtit+tsvergleich angewandte Verfahren mu; gerecht, offen
und nichtdiskriminierend sein.

(2) Zu diesem Verfahren geh9rt die Ver9ffentlichung gem+;
Artikel 13.

(3) Das Ausschreibungsverfahren umfa;t folgendes:

a) Auswahlkriterien, unter Ber�cksichtigung der Kriterien des
Artikels 4 Absatz 2, die die Mindestanforderungen der Be-
h9rde festlegen,

b) Vergabekriterien, unter Ber�cksichtigung der Kriterien ge-
m+; Artikel 4 Absatz 2, die festlegen, aufgrund welcher
Elemente die Beh9rde zwischen den Angeboten ausw+hlt,
die die Auswahlkriterien erf�llen, und

c) technische Spezifikationen, die die Anforderungen des 9f-
fentlichen Dienstes auff�hren, die Gegenstand des Auftrags
sind, und gegebenenfalls die Wirtschaftsg�ter beschreiben,
die dem erfolgreichen Bieter zur Verf�gung gestellt werden
und die hierf�r geltenden Bestimmungen und Bedingungen
angeben.

Die Frist f�r den Eingang der Angebote betr+gt mindestens 52
Tage, gerechnet vom Tag der Absendung der Ausschreibung an.

(4) Die zust+ndigen Beh9rden f�gen den Informationen, die
sie den potentiellen Betreibern �bermitteln, die ihnen gem+;
den Bedingungen f�r 9ffentliche Dienstleistungsauftr+ge vorlie-
genden sachdienlichen Informationen �ber die Dienste der Be-
treiber, Tarife und Fahrgastzahlen in den letzten f�nf Jahren bei.

Artikel 13

Transparenz

(1) Mitteilungen, Entscheidungen und vorbereitende Ent-
scheidungen gem+; dieser Verordnung werden in geeigneter
Weise ver9ffentlicht, im Falle von Entscheidungen und vor-
bereitenden Entscheidungen unter Angabe der Gr�nde, auf de-
nen sie beruhen.

(2) Die zust+ndigen Beh9rden �bermitteln dem Amt f�r
amtliche Ver9ffentlichungen der Europ+ischen Gemeinschaften
zur Ver9ffentlichung im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaf-
ten auf dem geeignetsten Wege Mitteilungen und Entscheidun-
gen im Zusammenhang mit 9ffentlichen Dienstleistungsauftr+-
gen und Ausgleichsregelungen mit einem gesch+tzten j+hr-
lichen Wert von 400 000 EUR oder mehr, oder von
800 000 EUR oder mehr.

Der h9here in Unterabsatz 1 genannte H9chstbetrag kommt
nur zur Anwendung, wenn eine zust+ndige Beh9rde alle ihre
Anforderungen des 9ffentlichen Dienstes in einem einzigen
9ffentlichen Dienstleistungsauftrag zusammengefa;t hat.

(3) Die zust+ndigen Beh9rden stellen auf Anfrage zur Ver-
f�gung:

a) die Bestimmungen aller von ihnen vergebenen 9ffentlichen
Dienstleistungsauftr+ge;

b) alle von ihnen festgelegten allgemeinen Vorschriften f�r 9f-
fentliche Verkehrsdienste; und

c) die Informationen, die ihnen aufgrund der 9ffentlichen
Dienstleistungsauftr+ge �ber die Dienste der Betreiber, Tarife
und Fahrgastzahlen vorliegen.
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(4) Die Beh9rden bewahren mindestens zehn Jahre lang die
Unterlagen zu allen Vergabeverfahren f�r 9ffentliche Dienstlei-
stungsauftr+ge auf, die f�r eine Rechtfertigung der Entscheidun-
gen zu einem sp+teren Zeitpunkt ausreichen. Zusammenfassun-
gen dieser Unterlagen sind den Beteiligten auf Antrag zur Ver-
f�gung zu stellen.

(5) Die Mitgliedstaaten �bermitteln der Kommission bis zum
Ende des Monats M+rz jeden Jahres:

a) jeweils f�r das vorhergehende Jahr eine Aufstellung von
Anzahl, gesch+tztem Wert und Geltungsdauer der von den
zust+ndigen Beh9rden vergebenen 9ffentlichen Dienstlei-
stungsauftr+ge, aufgeschl�sselt nach Schienen-, Bus- und
Binnenschiffahrtsdiensten sowie nach Auftr+gen, die im
Wege der Ausschreibung, des Qualit+tsvergleichs oder direkt
vergeben wurden, und

b) eine Zusammenfassung von Anwendungsbereich und Inhalt
der allgemeinen Vorschriften oder Mindestkriterien, die im
vorhergehenden Jahr in Kraft waren und f�r die Ausgleich
geleistet wurde, sowie der H9he der Ausgleichszahlungen.

Artikel 14

Rechtsbehelfe

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da; die Betreiber und
andere Beteiligte bei einer 9ffentlichen Stelle einen Rechtsbehelf
gegen Entscheidungen und vorl+ufige Entscheidungen einlegen
k9nnen, die zust+ndige Beh9rden im Rahmen dieser Verord-
nung getroffen haben. Diese Stelle mu; hinsichtlich ihrer Or-
ganisation, Finanzierung, rechtlichen Struktur und Entschei-
dungsprozesse unabh+ngig von allen betroffenen zust+ndigen
Beh9rden und Betreibern sein.

(2) Die Stellen, die Rechtsbehelfe bearbeiten, sind befugt,
einschl+gige Informationen von zust+ndigen Beh9rden, Unter-
nehmen und anderen Beteiligten in dem betreffenden Mitglied-
staat einzuholen. Diese Informationen sind ohne unangemes-
sene Verz9gerung zu �bermitteln.

(3) Die Stellen, die Rechtsbehelfe bearbeiten, bearbeiten
diese und ergreifen Abhilfema;nahmen innerhalb einer Frist
von zwei Monaten ab Eingang aller Informationen.

(4) Unbeschadet Absatz 5 sind Entscheidungen von Stellen,
die Rechtsbehelfe bearbeiten, f�r alle von diesen Entscheidun-
gen betroffenen Parteien verbindlich.

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Ma;nah-
men, um sicherzustellen, da; Entscheidungen von Stellen, die
Rechtsbehelfe bearbeiten, gerichtlich �berpr�fbar sind.

Artikel 15

Rechnungslegung

(1) Dienste, die Gegenstand 9ffentlicher Dienstleistungsauf-
tr+ge mit einer besonderen zust+ndigen Beh9rde sind, werden
f�r die Zwecke der Rechnungslegung als eine gesonderte T+tig-

keit angesehen und als gesonderte, von den anderen T+tigkeiten
des Unternehmens getrennte Rechnungslegungseinheit betrie-
ben, unabh+ngig davon, ob die anderen T+tigkeiten mit dem
Personenverkehr im Zusammenhang stehen.

(2) Jede Rechnungslegungseinheit mu; die folgenden Vor-
aussetzungen erf�llen:

a) Es werden getrennte Betriebskonten gef�hrt;

b) die Anteile an den Gemeinkosten, Wirtschaftsg�tern und
Passiva f�r jede T+tigkeit werden entsprechend ihrer tats+ch-
lichen Inanspruchnahme zugewiesen;

c) die Kostenrechnungsgrunds+tze, nach denen getrennte Kon-
ten gef�hrt werden, werden eindeutig festgelegt;

d) die Ausgaben f�r jede T+tigkeit werden durch die Betriebs-
einnahmen der betreffenden Dienste und durch Ausgleichs-
zahlungen staatlicher Beh9rden f�r die Kosten der Erf�llung
der betreffenden Anforderungen des 9ffentlichen Dienstes
gedeckt, ohne da; die M9glichkeit besteht, Finanzmittel
auf eine andere T+tigkeit zu �bertragen.

(3) Die Betreiber, die gem+; Artikel 10 einen Ausgleich f�r
die Erf�llung von Mindestkriterien f�r Verkehrsdienste erhalten,
weisen in ihrer Rechnungslegung getrennt aus, welche Kosten
ihnen durch die Erf�llung der betreffenden allgemeinen Vor-
schriften beziehungsweise Kriterien entstanden sind, welche
zus+tzlichen Ertr+ge sie aufgrund der Erf�llung dieser Vorschrift
oder dieses Kriteriums erzielt haben und welche Ausgleichszah-
lungen erfolgt sind. Die Ausgleichszahlungen und die erzielten
zus+tzlichen Ertr+ge sollen die entstandenen Kosten ausglei-
chen, ohne da; eine Gbertragung auf eine T+tigkeit, die nicht
Gegenstand der betreffenden Vorschrift beziehungsweise des
Kriteriums ist, m9glich ist.

KAPITEL VI

SCHLUSSVORSCHRIFTEN

Artikel 16

Ausgleich

Die zust+ndigen Beh9rden gew+hren keinen h9heren Ausgleich
und wenden keine weniger strengen Verfahren an als in An-
hang I vorgesehen; ausgenommen hiervon sind 9ffentliche
Dienstleistungsauftr+ge, die im Wege der Ausschreibung ver-
geben werden.

Artikel 17

9bergangsvorschriften

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Ma;nah-
men, um sicherzustellen, da; geltende Regelungen, Vertr+ge
oder Vereinbarungen, die nicht mit dieser Verordnung in Ein-
klang stehen, innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttreten die-
ser Verordnung au;er Kraft gesetzt werden.
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(2) Ist ein Betreiber zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser
Verordnung aufgrund eines 9ffentlichen Dienstleistungsauftrags
verpflichtet, Investitionen in Schieneninfrastruktur zu t+tigen,
und betr+gt die Amortisationsdauer f�r diese Schieneninfra-
struktur noch mehr als drei Jahre, so kann die zust+ndige
Beh9rde die in Absatz 1 festgesetzte Gbergangsfrist von drei
Jahren unter Ber�cksichtigung dieser Amortisationsdauer und
der relativen wirtschaftlichen Bedeutung der betreffenden Wirt-
schaftsg�ter gegen�ber dem gesch+tzten Gesamtwert der von
dem Auftrag betroffenen Dienste um bis zu drei Jahre zu ver-
l+ngern.

(3) Bis zu dem Zeitpunkt, an dem die in Absatz 1 und
Absatz 2 genannten Regelungen, Vertr+ge oder Vereinbarungen
au;er Kraft treten, gelten f�r sie weiterhin die Vorschriften der
Verordnung (EWG) Nr. 1191/69, die vor Inkrafttreten dieser
Verordnung auf sie Anwendung fanden.

Artikel 18

Betreiber der in Anhang II aufgef�hrten L�nder

F�r die Zwecke dieser Verordnung und unbeschadet des Arti-
kels 9 Absatz 4 gelten die Betreiber der in Anhang II aufgef�hr-
ten L+nder, gem+; den Bestimmungen des Abkommens zwi-
schen dem jeweiligen Land und der Gemeinschaft, als Unter-
nehmen der Gemeinschaft. Die Kommission aktualisiert diesen
Anhang, wenn eine ˜nderung der internationalen Verpflichtun-
gen der Gemeinschaft dies erfordert, durch Ver9ffentlichung
eines Vermerks im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften
(Reihe L).

Artikel 19

(1) Die Mitgliedstaaten konsultieren die Kommission bez�g-
lich aller f�r die Durchf�hrung dieser Verordnung erforderli-
chen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

(2) Die Kommission erstellt innerhalb von f�nf Jahren nach
Inkrafttreten dieser Verordnung einen Bericht �ber die Anwen-
dung der Verordnung in den Mitgliedstaaten und die Auswir-
kungen f�r die Fahrg+ste, und schl+gt erforderlichenfalls ˜nde-
rungen vor. Dieser Bericht umfa;t eine Pr�fung der Funktions-
weise der Ausnahmeregelung des Artikels 7 Absatz 4.

Artikel 20

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 wird aufgehoben.

(2) Artikel 3 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70
wird gestrichen.

Artikel 21

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
9ffentlichung im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

ANHANG I

Regeln f�r die Gew�hrung eines Ausgleichs bei Vergabe ohne Ausschreibung

1. Gew+hrt eine zust+ndige Beh9rde einem Betreiber einen finanziellen Ausgleich f�r die Erf�llung einer Anforderung
des 9ffentlichen Dienstes aufgrund dieser Verordnung und wird dieser Ausgleich nicht im Rahmen eines im Wege der
Ausschreibung vergebenen 9ffentlichen Dienstleistungsauftrags geleistet, darf der entsprechende Ausgleichsbetrag
nicht den nach den Regeln dieses Anhangs berechneten finanziellen Nettoeffekt der Erf�llung der Anforderung des
9ffentlichen Dienstes �bersteigen.

2. Der finanzielle Nettoeffekt entspricht der Summe

i) der Effekte, die die Erf�llung der Anforderung des 9ffentlichen Dienstes f�r die Ausgaben des Betreibers hat
(vermiedene Kosten abz�glich get+tigte zus+tzliche Ausgaben); und

ii) der Effekte, die die Erf�llung der Anforderung des 9ffentlichen Dienstes f�r die Einnahmen des Betreibers hat
(zus+tzliche Einnahmen abz�glich entgangene Einnahmen).

3. Bei der Bestimmung des finanziellen Nettoeffekts wird ber�cksichtigt, welche Effekte die Erf�llung der Anforderung
des 9ffentlichen Dienstes f�r die Aktivit+ten des Betreibers insgesamt hat.

4. Zur Berechnung des finanziellen Nettoeffekt wird ein Vergleich angestellt zwischen der Situation, in der die Anfor-
derung des 9ffentlichen Dienstes erf�llt wird, und der Situation, die eingetreten w+re, wenn diese Anforderung nicht
erf�llt worden w+re und die Kosten der von dieser Anforderung betroffenen Dienste statt dessen auf kommerzieller
Grundlage festgelegt worden w+ren.

5. F�r die Situation, die eingetreten w+re, wenn die Anforderung des 9ffentlichen Dienstes nicht erf�llt worden w+re
(der Referenzfall), sollten Sch+tzwerte f�r Tarifs+tze, Fahrgastzahlen und Kosten berechnet werden.

6. Der Referenzfall kann berechnet werden:

i) anhand von Angaben �ber die Situation, bevor der Betreiber die Anforderung des 9ffentlichen Dienstes erf�llte,
sofern sich die Umst+nde nicht in einem Ma;e ge+ndert haben, da; diese Angaben als Referenzwert f�r die
derzeitigen Tarifs+tze, Fahrgastzahlen und Kosten unzuverl+ssig sind; oder
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ii) durch Vergleich mit Angaben �ber vergleichbare Dienste, die auf kommerzieller Grundlage betrieben werden;
oder

iii) durch Absch+tzung der Kosten der Dienste und der Nachfrage daf�r.

Bei der Berechnung des Referenzfalls sollte den Entwicklungen, die den entsprechenden Verkehrsmarkt beeinflussen,
angemessen Rechnung getragen werden.

7. Bei der Berechnung der Effekte der Erf�llung einer Anforderung des 9ffentlichen Dienstes f�r die Einkommen sind
insbesondere ˜nderungen der Tarife und der Fahrgastzahlen zu ber�cksichtigen. Die Berechnung mu; den Effekten
der Erf�llung der Anforderung und den sich daraus ergebenden ˜nderungen hinsichtlich der Qualit+t, der Quantit+t
und der Preise der erbrachten Dienste auf die Nachfrage nach Verkehrsdiensten Rechnung tragen. Diese Bewertung
beschr+nkt sich nicht auf den Teil des Netzes, in dem die Anforderung direkt erf�llt wird, sondern bezieht auch
Effekte in anderen Teilen des Netzes mit ein.

8. Die Berechnung der Effekte der Erf�llung einer Anforderung des 9ffentlichen Dienstes f�r die Kosten erfolgt analog
zur Berechnung der Effekte f�r die Einnahmen. Betrifft die Anforderung nur einige der Dienste, die ein Betreiber
erbringt, werden die nur einmal anfallenden Kosten wie beispielsweise Gemeinkosten auf diese und die anderen
Dienste entsprechend dem Wert jedes Dienstleistungspakets aufgeteilt.

9. Bei der Berechnung der Kosten, die durch die Erf�llung der Anforderungen des 9ffentlichen Dienstes entstehen, geht
man von einem effizienten Management seitens des Betreibers und von der Erbringung von Verkehrsdiensten
angemessener Qualit+t aus.

Der Ausgleichsbetrag wird im voraus f�r die Laufzeit des Vertrags oder der Ausgleichsregelung festgelegt, ausgenom-
men die F+lle, in denen im Vertrag oder in der Ausgleichsregelung vorgesehen ist, da; der Ausgleichsbetrag anhand
vorher festgelegter Faktoren angepa;t wird. In jedem Fall bleiben die Ausgleichsbetr+ge mindestens ein Jahr lang
unver+ndert.

Ein Ausgleich f�r die Erf�llung der Anforderungen des 9ffentlichen Dienstes kann nur gew+hrt werden, wenn der
betreffende Betreiber unter Ber�cksichtigung seiner eigenen kommerziellen Interessen diese Anforderung nicht oder
nicht im gleichen Umfang oder unter den gleichen Bedingungen erf�llen w�rde, wenn er keinen Ausgleich erhielte.

ANHANG II

Betreiber aus folgenden L�ndern werden gem�� Artikel 18 f�r die Zwecke dieser Verordnung als Unterneh-
men der Gemeinschaft behandelt

Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, Rum+nien, Slowakei, Slowenien.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber die Gew�hrung
von Beihilfen f�r die Koordinierung des Eisenbahnverkehrs, des Stra!enverkehrs und der Binnen-

schiffahrt

(2000/C 365 E/11)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 5 endg. � 2000/0023(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 71, 73 und 89,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem+: dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Beseitigung von Unterschieden, die zu einer Verf+l-
schung der Wettbewerbsbedingungen auf dem Verkehrs-
markt f�hren k?nnen, ist ein wesentliches Ziel der ge-
meinsamen Verkehrspolitik.

(2) Bei der Liberalisierung der Landverkehrssektoren sind er-
hebliche Fortschritte erzielt worden:

a) im G�terkraftverkehr wurde der Wettbewerb im inter-
nationalen Verkehr am 1. Januar 1993 eingef�hrt, und
Kabotaget+tigkeiten, wie sie erstmals am 1. Juli 1990
eingef�hrt wurden, unterliegen seit dem 1. Juli 1998
keiner Quotenregelung mehr (1),

b) die Personenbef?rderung im Stra:enverkehr ist libera-
lisiert; ausgenommen sind nationale Liniendienste (2),

c) im Eisenbahnsektor ist der Zugang zur Infrastruktur
f�r internationale Gruppierungen sowie Eisenbahn-
unternehmen, die Verkehrsleistungen im grenz�ber-
schreitenden kombinierten G�terverkehr erbringen,
eingef�hrt worden, und die Unabh+ngigkeit der Ge-
sch+ftsf�hrung sowie die Trennung der Rechnungsf�h-
rung f�r den Betrieb der Infrastruktur einerseits und
die Erbringung von Verkehrsleistungen andererseits
wurden geregelt (3),

d) die Binnenschiffahrt wurde stufenweise liberalisiert, so
da: im innerstaatlichen und grenz�berschreitenden
Binnenschiffsg�terverkehr in der Gemeinschaft seit
dem 1. Januar 2000 die Vertr+ge frei geschlossen
und die Frachtraten frei ausgehandelt werden (4), und

e) der Markt f�r Verkehrsleistungen im kombinierten
Verkehr ist seit dem 1. Juli 1993 vollst+ndig liberali-
siert (5).

(3) Der Proze: der Liberalisierung ist jedoch noch nicht in
allen Sektoren des Landverkehrs abgeschlossen, und har-
monisierte Verfahren zur Erhebung von Wegeentgelten als
Ausgleich f�r nicht gedeckte Kosten der einzelnen Ver-
kehrstr+ger wurden noch nicht eingerichtet; unter diesen
Umst+nden k?nnen staatliche Beihilfen bestehen, die dem
Koordinierungsbedarf im Bereich Verkehr gerecht werden
und aus diesem Grunde auch weiterhin mit dem EG-Ver-
trag im Einklang stehen, sofern die Beihilfe nicht gegen
andere Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts verst?:t.
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(1) Verordnung (EWG) Nr. 4059/89 des Rates vom 21. Dezember 1989
zur Festlegung der Bedingungen f�r die Zulassung von Verkehrs-
unternehmen zum G�terkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats,
in dem sie nicht ans+ssig sind (ABl. L 390 vom 30.12.1989, S. 3),
ersetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 3118/93 des Rates vom 25.
Oktober 1993 zur Festlegung der Bedingungen f�r die Zulassung
von Verkehrsunternehmen zum G�terkraftverkehr innerhalb eines
Mitgliedstaats, in dem sie nicht ans+ssig sind (ABl. L 279 vom
12.11.1993, S. 1) bzw. die Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates
vom 26. M+rz 1992 �ber den Zugang zum G�terkraftverkehrsmarkt
in der Gemeinschaft f�r Bef?rderungen aus oder nach einem Mit-
gliedstaat oder durch einen oder mehrere Mitgliedstaaten (ABl. L 95
vom 9.4.1992, S. 1).

(2) Verordnung (EWG) Nr. 684/92 des Rates vom 16. M+rz 1992 zur
Einf�hrung gemeinsamer Regeln f�r den grenz�berschreitenden Per-
sonenverkehr mit Kraftomnibussen (ABl. L 74 vom 20.3.1992, S. 1),
zuletzt ge+ndert durch Verordnung (EG) Nr. 11/98 des Rates vom
11. Dezember 1997 (ABl. L 4 vom 8.1.1998, S. 1) und Verordnung
(EG) Nr. 12/98 des Rates vom 11. Dezember 1997 �ber die Bedin-
gungen f�r die Zulassung von Verkehrsunternehmern zum Per-
sonenkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht
ans+ssig sind (ABl. L 4 vom 8.1.1998, S. 10).

(3) Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur Entwick-
lung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft (ABl. L 237 vom
24.8.1991, S. 25).

(4) Richtlinie 96/75/EG des Rates vom 19. November 1996 �ber die
Einzelheiten der Befrachtung und der Frachtratenbildung im inner-
staatlichen und grenz�berschreitenden Binnenschiffsg�terverkehr in
der Gemeinschaft (ABl. L 304 vom 27.11.1996, S. 12).

(5) Richtlinie 92/106/EWG des Rates �ber die Festlegung gemeinsamer
Regeln f�r bestimmte Bef?rderungen im kombinierten G�terverkehr
zwischen Mitgliedstaaten (ABl. L 68 vom 17.12.1992, S. 38).



(4) Die Artikel 87 bis 89 EG-Vertrag und die Verordnung
(EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. M+rz 1999 �ber
besondere Vorschriften f�r die Anwendung von Artikel 93
des EG-Vertrags (1) gelten f�r Beihilfen, die f�r den Eisen-
bahnverkehr, den Stra:enverkehr und die Binnenschiffahrt
bestimmt sind.

(5) Artikel 73 enth+lt eine Ausnahmeregelung zu dem in
Artikel 87 Absatz 1 ausgedr�ckten Verbot; diese Verord-
nung pr+judiziert daher nicht die Frage, ob eine Beihilfe
im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 vorliegt. Diese Verord-
nung gilt ebenfalls unbeschadet anderer Artikel des Ver-
trags, wie z. B. Artikel 86 Absatz 2.

(6) Insofern als durch Artikel 73 EG-Vertrag Beihilfen, die der
Abgeltung mit dem Begriff des ?ffentlichen Dienstes zu-
sammenh+ngender Leistungen entsprechen, f�r vereinbar
mit dem Gemeinsamen Markt erkl+rt werden, erfolgt seine
Umsetzung durch die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des
Rates (2) in der ge+nderten Fassung. Insofern als durch
Artikel 73 Beihilfen f�r vereinbar mit dem Gemeinsamen
Markt erkl+rt werden, die den Erfordernissen der Koor-
dinierung des Verkehrs dienen, sollten dementsprechend
in einer Verordnung des Rates die Voraussetzungen fest-
gelegt werden, unter denen davon ausgegangen wird, da:
Beihilfen diesen Erfordernissen dienen.

(7) Die Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates (3) sollte die
weiter oben beschriebenen Ziele verwirklichen; sie mu:
jedoch nunmehr an den derzeitigen Rahmen f�r den
Marktzugang angepa:t werden.

(8) Die Gemeinschaftspolitik ist nunmehr darauf ausgerichtet,
?ffentlich-private Partnerschaften f�r neue Verkehrsinfra-
strukturprojekte, insbesondere f�r Projekte, die als wichtig
f�r den Ausbau des Transeurop+ischen Netzes (4) angese-
hen werden, zu f?rdern; die Bestimmungen �ber staatliche
Beihilfen sollten in einer Weise angewandt werden, durch
die Infrastrukturprojekte, an denen die Privatwirtschaft
beteiligt ist, gegen�ber Projekten ohne eine solche Betei-
ligung nicht benachteiligt werden; dementsprechend ist es
angemessen, anstelle einer auf spezifische Arten von Pro-
jekten gerichteten Ausnahmeregelung eine allgemeine
Ausnahmeregelung f�r an Betreiber der Infrastruktur zu
gew+hrende Beihilfen zu erlassen.

(9) Die ?ffentliche Finanzierung des Betriebs, der Instandhal-
tung oder der Bereitstellung von Teilen der Landverkehrs-
infrastruktur, die allen potentiellen Nutzern im Einklang
mit dem Gemeinschaftsrecht offenstehen, und deren Be-
treiber der Staat ist, fallen nicht unter Artikel 87 Absatz 1
EG-Vertrag, da in diesem Fall eine Beg�nstigung eines
Unternehmens, das mit anderen Unternehmen im Wett-
bewerb steht, nicht vorliegt.

(10) Staatliche Beihilfen, die einem � ?ffentlichen oder pri-
vaten, aber vom Staat getrennten � Infrastrukturbetreiber
f�r den Betrieb, die Instandhaltung oder die Bereitstellung
von Teilen der Landverkehrsinfrastruktur gew+hrt werden,
wird als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ange-
nommen, wenn der Betreiber mit Hilfe eines offenen,
nichtdiskriminierenden Ausschreibungsverfahren aus-
gew+hlt wurde, weil dadurch gew+hrleistet ist, da: die
H?he der staatlichen F?rdermittel dem zur Erreichung
des gew�nschten Ergebnisses erforderlichen Marktpreis
entspricht.

(11) Falls jedoch eine bestimmte Beihilfe an einen Infrastruk-
turbetreiber nicht unter diese Annahme f+llt, sollte diese
weiterhin in dem Umfang als mit dem EG-Vertrag verein-
bar zugelassen werden, der f�r die Verwirklichung des
Projekts oder der T+tigkeit notwendig ist, vorausgesetzt,
da: dadurch der Wettbewerb nicht in einem Ma: ver-
f+lscht wird, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderl+uft.
So wird zum Beispiel davon ausgegangen, da: staatliche
Unterst�tzung f�r Bau und Betrieb der Infrastruktur eines
Terminals f�r den kombinierten Verkehr, der erhebliche
Verkehrsstr?me von anderen Terminals abziehen w�rde,
anstatt zu einer Verkehrsverlagerung von der Stra:e auf
umweltfreundliche Verkehrstr+ger zu f�hren, den Wett-
bewerb in einem Ma:e verzerrt, das dem gemeinsamen
Interesse zuwiderl+uft.

(12) Dar�ber hinaus sollten die Bestimmungen aller geltenden
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften �ber die Erhebung
von Wegeentgelten bei der Feststellung der angemessenen
H?he der F?rdermittel Ber�cksichtigung finden. Im Eisen-
bahnsektor ist dieses Konzept mit Artikel 7 Absatz 3 der
Richtlinie 91/440/EWG des Rates vereinbar, wo es hei:t,
da: die Mitgliedstaaten dem Betreiber der Infrastruktur
unter Wahrung der Artikel 73, 87 und 88 EG-Vertrag
Mittel zuweisen k?nnen, die in angemessenem Verh+ltnis
zu den Aufgaben, der Gr?:e und dem Finanzbedarf, ins-
besondere f�r Neuinvestitionen, stehen; dieselben Grund-
s+tze sollten f�r Infrastrukturbetreiber in allen Sektoren
des Landverkehrs gelten.

(13) Die Gemeinschaft verfolgt seit einiger Zeit eine Politik, die
auf die Schaffung eines dauerhaft tragf+higen Verkehrssy-
stems ausgerichtet ist; diese Politik erm?glicht und f?rdert
Ausgleichsma:nahmen f�r anderweitig nicht gedeckte Zu-
satzkosten anderer konkurrierender Verkehrstr+ger, bei-
spielsweise f�r die durch Besch+digung der Infrastruktur
entstehenden Kosten, Kosten f�r Umweltbelastungen,
L+rm, Verkehrs�berlastung, gesundheitliche Sch+den und
Unf+lle.
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(14) Im Hinblick auf die Bef?rderung von G�tern sollten Bei-
hilferegelungen, die solche Ma:nahmen in Verbindung mit
der Nutzung von Infrastruktur vorsehen und nicht in un-
verh+ltnism+:iger Weise das Erreichen von Gemein-
schaftszielen behindern, unterst�tzt werden. Dementspre-
chend sollten die Mitgliedstaaten verpflichtet werden,
halbwegs durchschaubar nachzuweisen, da: solche Rege-
lungen geeignet sind, spezifische, nichtgedeckte Grenzko-
sten konkurrierender Verkehrstr+ger zu decken, wobei
diese Regelungen befristet sein sollten. Allerdings sollte
jede derartige staatliche Ma:nahme, die von der Kommis-
sion genehmigt worden ist, im Prinzip verl+ngert werden
d�rfen, bis die spezifischen, nichtgedeckten externen und
Infrastrukturkosten f�r die einzelnen Landverkehrstr+ger
oder auch verkehrstsr+ger�bergreifend internalisiert wor-
den sind. Im Personenverkehr kann diese Frage in Betracht
gezogen werden, wenn Verkehrsbetreiber im Einklang mit
dem Gemeinschaftsrecht und insbesondere der Verord-
nung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates Exklusivrechte oder
finanzielle Ausgleichszahlungen beantragen.

(15) Andere Beihilfen, die in den liberalisierten Sektoren ge-
zahlt werden, sollten nach Artikel 87 EG-Vertrag, ins-
besondere auf ihren Beitrag zur Entwicklung gewisser
Wirtschaftszweige gem+: Absatz 3 Buchstabe c), �ber-
pr�ft werden.

(16) Sofern in dieser Verordnung nichts Gegenteiliges festgelegt
ist, m�ssen Beihilfen, die nach den Bestimmungen dieser
Verordnung gew+hrt werden, nach Artikel 87 Absatz 3
EG-Vertrag und Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates
�ber besondere Vorschriften f�r die Anwendung von Ar-
tikel 93 (jetzt Artikel 88) des EG-Vertrags gew+hrt wer-
den, der Kommission notifiziert werden.

(17) Beihilfen f�r den Betrieb, die Instandhaltung oder die Be-
reitstellung von Infrastruktureinrichtungen � mit Aus-
nahme von Terminals f�r den kombinierten Verkehr, die
Binnenschiffahrt oder den Stra:enverkehr �, die ein in-
tegraler Bestandteil eines vorhandenen offenen Verkehrs-
netzes mit einem einzigen Betreiber sind, k?nnen von der
Kommission anhand in regelm+:igen Abst+nden vorgeleg-
ter allgemeiner Angaben wirksam �berwacht werden, so
da: sich eine spezielle Verpflichtung zur Vorabnotifizie-
rung er�brigt.

(18) Bei Beihilfen f�r den Betrieb, die Instandhaltung oder die
Bereitstellung der obengenannten Terminals oder in F+llen,
wo der Betreiber der Infrastruktur nicht mit dem Betreiber
des Netzes identisch ist, oder wo die Kapazit+t der betrof-
fenen Infrastruktur vollst+ndig oder zum Teil per Vertrag
f�r ein oder mehrere Verkehrsunternehmen reserviert ist
(was nicht mit der Zuweisung von Zugangsrechten zur
offenen Infrastruktur zu verwechseln ist), ist mit gr?:eren
Auswirkungen auf den Wettbewerb zu rechnen, so da:
die Verpflichtung zur Vorabnotifizierung aufrechterhalten
werden sollte.

(19) Um Transparenz und eine wirksame Kberwachung zu
gew+hrleisten, sollten Regeln festgelegt werden, nach de-
nen die Mitgliedstaaten die durch diese Verordnung aus-
genommenen Beihilfen dokumentieren sollten; es ist an-
gemessen, da: die Kommission f�r den Jahresbericht, den

die Mitgliedstaaten der Kommission vorlegen m�ssen, spe-
zifische Anforderungen festlegt, was in Anbetracht der
allgemeinen Verf�gbarkeit der notwendigen Technologien
auch computergest�tzte Informationen beinhaltet.

(20) Die Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates (1) wurde
erlassen, um Unterschiede zu beseitigen, die sich dadurch
ergeben, da: der Staat den Eisenbahnunternehmen Lasten
auferlegt oder Vorteile einr+umt; gem+: der Richtlinie
91/440/EWG des Rates sind die Mitgliedstaaten nunmehr
verpflichtet, daf�r zu sorgen, da: die Eisenbahnunterneh-
men den Status unabh+ngiger Betreibergesellschaften er-
halten, die unternehmerisch handeln und sich den Erfor-
dernissen des Marktes anpassen, weswegen solche Unter-
schiede entweder beseitigt worden sind oder beseitigt wer-
den sollten.

(21) Die Bestimmungen von Artikel 4 Abs+tze 2, 3 und 4 der
Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates sind inzwischen
�berholt; insofern als die Mitgliedstaaten Eisenbahnunter-
nehmen f�r einen Kbergangszeitraum auch weiterhin
nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr.
1192/69 des Rates f?rdern, wird die Kommission daf�r
sorgen m�ssen, da: die H?he der F?rdermittel streng
auf den Betrag begrenzt bleibt, der notwendig ist, um
die Eisenbahnunternehmen f�r die noch verbleibenden
finanziellen Lasten zu entsch+digen; deshalb m�ssen sol-
che Ausgleichszahlungen der Kommission gem+: Artikel
88 Absatz 3 EG-Vertrag notifiziert werden; die in der
Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 enthaltene Ausnahme-
regelung zur Notifizierungsverpflichtung sollte aufgeho-
ben werden �

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

Diese Verordnung gilt f�r Beihilfen, die der Koordinierung des
Eisenbahnverkehrs, des Stra:enverkehrs und der Binnenschiff-
fahrt dienen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung gelten nachstehende Begriffs-
bestimmungen:

� Verkehrsinfrastruktur: ortsfeste Anlagen zur Bef?rderung und
zum Umschlag von Personen und G�tern und damit ver-
bundene Sicherheits- und Navigationssysteme, die f�r den
Betrieb dieser Anlagen erforderlich sind;

� Betreiber der Infrastruktur: jedes ?ffentliche, private oder ?f-
fentlich-private Unternehmen, das Teile der Verkehrsinfra-
struktur betreibt, instand h+lt oder bereith+lt;
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� Verkehrsunternehmen: jedes Unternehmen, das einen be-
stimmten Teil der Verkehrsinfrastruktur entweder aus-
schlie:lich zu seinem eigenen Nutzen oder als Anbieter
von Dienstleistungen f�r andere Personen oder Unterneh-
men in Anspruch zu nehmen w�nscht;

� Spezifische, nichtabgegoltene externe und Infrastruktur-Kosten:
Kosten, die nicht �ber spezifische Entgelte vom Nutzer
der Verkehrsinfrastruktur eingefordert werden. Dazu k?n-
nen Besch+digungen der Infrastruktur, Umweltverschmut-
zung, L+rm, Stau, Gesundheits- und Unfallkosten geh?ren.

Artikel 3

Infrastrukturbeihilfen

(1) Beihilfen, die einem Betreiber der Infrastruktur f�r den
Betrieb, die Instandhaltung oder die Bereitstellung von Teilen
der Landverkehrsinfrastruktur gew+hrt werden, ist mit dem EG-
Vertrag vereinbar, sofern die Beihilfe in Relation zur Gesamt-
finanzierung des Projekts

a) notwendig ist, damit das Projekt oder die T+tigkeit verwirk-
licht werden kann, und

b) nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung f�hrt, die aufgrund
ihres Umfangs dem gemeinschaftlichen Interesse zuwider-
l+uft.

(2) Bei der Bewertung gem+: diesem Artikel sollen die Be-
stimmungen aller zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beihilfe ge-
w+hrt wird, geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
�ber die Erhebung von Infrastrukturgeb�hren ber�cksichtigt
werden.

Artikel 4

Beihilfen f�r die Nutzung der Infrastruktur

(1) Eine Regelung zur Gew+hrung von Beihilfen an Ver-
kehrsunternehmen zum Zwecke der Nutzung der Infrastruktur
f�r den G�terverkehr ist mit dem EG-Vertrag vereinbar, sofern

a) die Regelung f�r die Dauer von h?chstens drei Jahren gilt,

b) auf der Grundlage einer vergleichenden Kostenanalyse nach-
gewiesen wird, da: solche Beihilfen auf Ausgleichszahlungen
f�r spezifische, sonst nicht gedeckte externe und Infrastruk-
turkosten f�r die Nutzung der konkurrierenden Verkehrs-
infrastruktur beschr+nkt sind und keine solchen sonst nicht
gedeckten Kosten f�r die Nutzung der betreffenden Infra-
struktur enthalten,

c) die Regelung gew+hrleistet, da: die Beihilfen auf nichtdis-
kriminierende Weise an Verkehrsunternehmen innerhalb
desselben Verkehrstr+gers gew+hrt werden, und

d) die Beihilfe nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung f�hrt, die
aufgrund ihres Umfangs dem gemeinschaftlichen Interesse
zuwiderl+uft.

(2) Bei Bewertungen gem+: diesem Artikel sollen die Be-
stimmungen der zu dem Zeitpunkt, zu dem die Beihilfe ge-
w+hrt wird, geltenden gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
zur Definition oder Veranschlagung externer Kosten ber�ck-
sichtigt werden.

Artikel 5

Allgemeine Bedingungen

(1) Geht ein Unternehmen, dem gem+: dieser Verordnung
eine Beihilfe gew+hrt wurde, nicht nur der subventionierten
T+tigkeit, sondern auch noch einer anderen Wirtschaftst+tigkeit
nach, so werden die F?rdermittel �ber getrennte Konten ver-
bucht und dahingehend verwaltet, da: eine Umbuchung zu
anderen T+tigkeiten nicht m?glich ist.

(2) Bei der Berechnung der zul+ssigen H?he der gem+: den
Bestimmungen dieser Verordnung zu gew+hrenden Beihilfen
sind alle anderen f�r denselben Zweck gew+hrten Beihilfen
aus staatlichen oder aus Gemeinschaftsmitteln zu ber�cksichti-
gen.

Artikel 6

Notifizierung

(1) Beihilfen, die f�r den Betrieb, die Instandhaltung oder die
Bereitstellung von Teilen einer Landverkehrsinfrastruktur, mit
Ausnahme von Terminals f�r Transportvorg+nge im kombinier-
ten Verkehr, auf Binnenwasserstra:en oder Stra:en, gew+hrt
werden, brauchen nicht nach Artikel 88 Absatz 3 EG-Vertrag
notifiziert zu werden, sofern folgende Voraussetzungen erf�llt
sind:

a) die Infrastruktur ist integraler Bestandteil eines Netzes, das
denselben Betreiber hat wie die besagte Infrastruktur und
das auf nicht diskriminierende Weise allen nat�rlichen
oder juristischen Personen zug+nglich ist, die es nutzen wol-
len,

b) die Kapazit+t der Infrastruktur wird nicht vollst+ndig oder
teilweise einem oder mehreren Verkehrsunternehmen vor-
behalten.

(2) Verkehrstr+gerspezifische Eisenbahnterminals und Bahn-
h?fe gelten als integrale Bestandteile des Eisenbahnnetzes.

Artikel 7

Informationsanforderungen

(1) Im Zusammenhang mit Beihilfen im Sinne von Artikel 6

a) m�ssen die Mitgliedstaaten eine ausf�hrliche Dokumentation
erstellen. Diese Dokumentation mu: alle Angaben enthalten,
die erforderlich sind, um zu belegen, da: die in dieser Ver-
ordnung dargelegten Voraussetzungen f�r die Gew+hrung
einer Ausnahmeregelung erf�llt sind. Die Mitgliedstaaten un-
terliegen dieser Dokumentationspflicht f�r einen Zeitraum
von 10 Jahren ab dem Datum der Gew+hrung der Beihilfe.
Auf schriftlichen Antrag �bermitteln die Mitgliedstaaten der
Kommission innerhalb von 20 Arbeitstagen oder einer im
Antrag der Kommission genannten l+ngeren Frist Kopien
dieser Dokumentation;
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b) sind die Mitgliedstaaten au:erdem verpflichtet, der Kommis-
sion j+hrlich bis sp+testens zum 31. M+rz f�r das voran-
gegangene Kalenderjahr zusammenfassende Angaben �ber
umgesetzte Beihilferegelungen sowie �ber au:erhalb solcher
Regelungen gew+hrte Einzelbeihilfen in der laut Anhang
vorgesehenen Form zu �bermitteln, und zwar insbesondere

� eine Beschreibung des gef?rderten Projekts einschlie:lich
des genauen Beihilfebetrags, der Gesamtkosten des Pro-
jekts, Name des Beg�nstigten und Zeitplan,

� k�nftige Pl+ne oder Regelungen f�r den Betrieb der be-
treffenden Infrastruktur und f�r den Zugang zu dieser
Infrastruktur,

� alle weiteren f�r die Pr�fung einer staatlichen Beihilfe
m?glicherweise relevanten Angaben.

(2) Diese Angaben sind erstmals am 31. M+rz des Jahres
vorzulegen, das auf das erste volle Kalenderjahr nach Inkraft-
treten dieser Verordnung folgt. Die zu jenem Termin vorzule-
genden Angaben sollten den Zeitraum vom Inkrafttreten der
Verordnung bis zum Ende jenes Kalenderjahres abdecken und
auch in computergest�tzter Form vorgelegt werden.

Artikel 8

,berwachung dieser Verordnung

Ein beratender Ausschu: wird hiermit gem+: Artikel 79 EG-
Vertrag eingesetzt. Er setzt sich aus Vertretern der Mitgliedstaa-
ten zusammen, und den Vorsitz f�hrt der Vertreter der Kom-
mission. Der Ausschu: darf alle allgemeinen Fragen, die die

Durchf�hrung dieser Verordnung betreffen, pr�fen und dazu
Stellung nehmen.

Artikel 9

Aufhebung

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates in ihrer
ge+nderten Fassung wird aufgehoben.

(2) Artikel 4 Abs+tze 2, 3 und 4 sowie Artikel 13 Abs+tze 2
und 3 der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates in ihrer
ge+nderten Fassung werden gestrichen.

Artikel 10

,bergangsregelungen und Inkrafttreten

(1) Beihilfenregelungen, welche aufgrund von Artikel 5 der
Verordnung 1107/70, wie abge+ndert, vom dem in Artikel 88
Absatz 3 des Vertrags vorgesehenen Verfahren ausgenommen
wurden, sollen f�r die Dauer von 12 Monaten ab Inkrafttreten
dieser Verordnung weiterhin von diesem Verfahren ausgenom-
men sein.

(2) Die Mitgliedsstaaten +ndern solche Beihilfenregelungen
um sie mit Artikel 6 dieser Verordnung in Einklang zu bringen,
und sie benachrichtigen die Kommission von den diesbez�gli-
chen Ma:nahmen.

(3) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach dem
Datum ihrer Ver?ffentlichung im Amtsblatt der Europ5ischen Ge-
meinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen
verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

ANHANG

Begleitbogen zu den zusammenfassenden Angaben �ber gew�hrte Einzelbeihilfen oder umgesetzte Beihilfe-
regelungen

Mitgliedstaat (Region):

Datum der Umsetzung (Beihilferegelung) oder Gewährung (Einzelbeihilfe):

Name und Anschrift der zuständigen Behörde:

Bezeichnung der umgesetzten Beihilferegelung oder Name des Empfängers der Einzelbeihilfe:

Beihilfezweck:

Rechtsgrundlage:

Haushaltsmittel:

Beihilfeintensität:

Laufzeit:

Sonstige Angaben (fakultativ):
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber Elektro- und Elek-
tronikaltger�te

(2000/C 365 E/12)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 347 endg. � 2000/0158(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 175 Absatz 1,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem+8 dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Umweltpolitik der Europ+ischen Gemeinschaft ist ins-
besondere auf die Erhaltung und den Schutz der Umwelt
sowie die Verbesserung ihrer Qualit+t, den Schutz der
menschlichen Gesundheit und die umsichtige und ratio-
nelle Verwendung der nat�rlichen Ressourcen ausgerich-
tet. Sie beruht auf dem Grundsatz der Vorbeugung, dem
Grundsatz, Umweltbeeintr+chtigungen mit Vorrang an ih-
rem Ursprung zu bek+mpfen, sowie auf dem Verursacher-
prinzip.

(2) Im Programm der Europ+ischen Gemeinschaft f�r Um-
weltpolitik und Ma8nahmen im Hinblick auf eine umwelt-
gerechte und nachhaltige Entwicklung (ÐF�nftes Aktions-
programm f�r den Umweltschutz?) (1) wird festgestellt,
da8 eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung
eine sp�rbare ˜nderung der heutigen Entwicklungs-, Pro-
duktions-, Verbrauchs- und Verhaltensmuster erfordert
und unter anderem die Reduzierung der Verschwendung
nat�rlicher Ressourcen und die Verhinderung der Umwelt-
verschmutzung bef�rwortet. Elektro- und Elektronikaltge-
r+te werden in diesem Programm als einer der Bereiche
genannt, in dem hinsichtlich der Anwendung der Grund-
s+tze der Vermeidung, der Behandlung und der sicheren
Entsorgung von Abf+llen noch Regelungsbedarf besteht.

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 30. Juli 1996 zur
Dberpr�fung der Gemeinschaftsstrategie f�r die Abfall-
wirtschaft (2) wird festgestellt, da8 in jenen F+llen, in de-
nen die Abfallentstehung nicht vermieden werden kann,
dieser wiederverwendet oder sein Stoff- oder Energie-
gehalt verwertet werden soll.

(4) Der Rat forderte in seiner Entschlie8ung vom 24. Februar
1997 �ber eine Gemeinschaftsstrategie f�r die Abfall-
bewirtschaftung (3) die Kommission auf, mGglichst bald
geeignete Folgema8nahmen zu den Projekten des Pro-
gramms �ber priorit+re AbfallstrGme, unter anderem f�r
Elektro- und Elektronikaltger+te, auszuarbeiten.

(5) In seiner Entschlie8ung vom 14. November 1996 (4) for-
derte das Europ+ische Parlament die Kommission auf,
Richtlinien f�r einige als vorrangig einzustufende Abfall-
strGme, unter anderem f�r Elektro- und Elektronikaltger+-
te, vorzulegen, die sich auf den Grundsatz der Herstel-
lerhaftung st�tzen. In derselben Entschlie8ung forderte
es den Rat und die Kommission auf, Vorschl+ge zur Ver-
ringerung der Abfallmengen vorzulegen.

(6) Die Richtlinie 75/442/EWG des Rates vom 15. Juli 1975
�ber Abf+lle (5), zuletzt ge+ndert durch die Entscheidung
96/350/EG der Kommission (6), sieht vor, da8 zur Rege-
lung der Bewirtschaftung bestimmter Abfallgruppen in
Einzelrichtlinien besondere oder erg+nzende Vorschriften
zur Richtlinie 75/442/EWG erlassen werden kGnnen.

(7) In der Gemeinschaft fallen immer schneller immer mehr
Elektro- und Elektronikaltger+te an, die in diesen Ger+ten
enthaltenen gef+hrlichen Bestandteile stellen ein gro8es
Problem bei der Abfallentsorgung dar, und es werden zu
wenig Elektro- und Elektronikaltger+te dem Recycling zu-
gef�hrt.

(8) Die Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltger+ten
kann durch einzelstaatliche Ma8nahmen der Mitgliedstaa-
ten nicht wirksam verbessert werden. Insbesondere die
uneinheitliche Anwendung des Grundsatzes der Herstel-
lerhaftung f�hrt zu wesentlichen Unterschieden in der
finanziellen Belastung der Wirtschaftsbeteiligten. Die
Wirksamkeit der nationalen Recyclingkonzepte ist einge-
schr+nkt, weil die Mitgliedstaaten bei der Entsorgung von
Elektro- und Elektronikaltger+ten unterschiedliche Strate-
gien verfolgen.

(9) Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten f�r Produkte
und Produzenten gelten, unabh+ngig von der konkreten
Verkaufsmethode, die auch Distanzverk+ufe und Verk+ufe
�ber das Internet umfassen kGnnen.
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(10) Diese Richtlinie sollte f�r s+mtliche privat und gewerblich
genutzten Elektro- und Elektronikger+te gelten, bei denen
die Gefahr besteht, da8 sie in den Strom der kommunalen
Abf+lle gelangen. Diese Richtlinie sollte unbeschadet der
Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften der Gemein-
schaft und unbeschadet ihrer einschl+gigen Abfallvor-
schriften unter anderem der Richtlinie 91/157/EWG des
Rates vom 18. M+rz 1991 �ber gef+hrliche Stoffe enthal-
tende Batterien und Akkumulatoren (1), ge+ndert durch
die Richtlinie 98/101/EG der Kommission (2), gelten.

(11) Es ist notwendig sobald wie mGglich Bestimmungen f�r
die Konzeption und die Produktion von elektrischen und
elektronischen Ger+ten festzulegen, um deren Umweltaus-
wirkungen �ber den gesamten Lebenszyklus zu verrin-
gern. Im Interesse einer Koh+renz zwischen Richtlinien
zu elektrischen und elektronischen Ger+ten sollten diese
Bestimmungen im Einklang mit den Prinzipien ausgear-
beitet werden, die in der Entschlie8ung des Rates vom 7.
Mai 1985 �ber eine neue Konzeption auf dem Gebiet der
technischen Harmonisierung und der Normung (3) nieder-
gelegt sind.

(12) Die getrennte Sammlung ist eine Voraussetzung f�r die
spezifische Behandlung und das spezifische Recycling
von Elektro- und Elektronikaltger+ten und ist dementspre-
chend notwendig, um das angestrebte Niveau des Schut-
zes der Gesundheit von Mensch und Tier sowie der Um-
welt in der Gemeinschaft zu erreichen. Die Verbraucher
m�ssen aktiv zum Erfolg der Sammlungen beitragen und
sollten Anreize bekommen, Elektro- und Elektronikaltge-
r+te zur�ckzugeben. Daf�r sollten geeignete Einrichtungen
f�r die R�ckgabe von Elektro- und Elektronikaltger+ten
geschaffen werden, unter anderem Gffentliche R�cknah-
mestellen, bei denen der Abfall aus Privathaushalten kos-
tenlos zur�ckgegeben werden kann.

(13) Es sollten Sammelziele f�r Elektro- und Elektronikaltger+te
aus privaten Haushalten festgelegt werden, um das ange-
strebte Niveau des Schutzes der Gesundheit von Mensch
und Tier sowie der Umwelt in der Gemeinschaft zu errei-
chen und insbesondere sicherzustellen, da8 sich die Mit-
gliedstaaten um die Ausarbeitung wirkungsvoller Sammel-
konzepte bem�hen.

(14) Eine spezifische Behandlung von Elektro- und Elektronik-
altger+ten ist unabdingbar, um zu vermeiden, da8 Schad-
stoffe in das rezyklierte Material oder in den Abfallstrom
gelangen. Eine solche Behandlung ist das wirksamste Mit-
tel, um das angestrebte Niveau des Schutzes der Gesund-
heit von Mensch und Tier sowie der Umwelt in der Ge-
meinschaft zu erreichen. Die Recyclinganlagen sollten be-
stimmte Mindeststandards erf�llen, damit Umweltsch+den
im Zusammenhang mit der Behandlung von Elektro- und
Elektronikaltger+ten vermieden werden.

(15) Es sollte eine mGglichst hohe Wiederverwendungs- oder
Recyclingquote erreicht und ein Anreiz f�r die Hersteller
geschaffen werden, bei der Herstellung neuer Ger+te re-
zyklierte Werkstoffe zu verwenden.

(16) Die wichtigsten Grunds+tze f�r die Finanzierung der Ent-
sorgung von Elektro- und Elektronikaltger+ten sind auf
Gemeinschaftsebene festzulegen, wobei durch die Finan-
zierungskonzepte sowohl hohe Sammelquoten als auch
die Durchsetzung des Grundsatzes der Herstellerhaftung
gefGrdert werden m�ssen. Um dem Konzept der Herstel-
lerhaftung einen mGglichst hohen Wirkungsgrad zu ver-
leihen, sollten Anreize f�r die Hersteller geschaffen wer-
den, ihre Verantwortlichkeiten individuell zu erf�llen, so-
fern sie zur Finanzierung der Behandlung von Abf+llen
von Produkten beitragen, die vor Inkrafttreten der durch
diese Richtlinie eingef�hrten Finanzierungsverpflichtung
in Verkehr gebracht wurden.

(17) Private Nutzer von Elektro- und Elektronikger+ten sollten
die MGglichkeit haben, die Altger+te kostenlos zur�ck-
zugeben. Die Hersteller sollten daher die Behandlung, Ver-
wertung und Beseitigung von Elektro- und Elektronikalt-
ger+ten finanzieren. Zur Senkung der Kosten, die dem
Hersteller aus der Behandlung der Abf+lle von Produkten
entstehen, die sich schon im Verkehr befinden (histori-
scher Abfall), sollte eine Dbergangsfrist von f�nf Jahren
bestimmt werden. Die Finanzierung und Behandlung hi-
storischer Abf+lle sollte von allen bestehenden Herstellern
getragen und durch individuelle oder kollektive Systeme
sichergestellt werden. Kollektive Systeme sollten jedoch so
angelegt sein, da8 Hersteller von Nischenprodukten und
Hersteller kleinerer Mengen, Importeure und neue Markt-
teilnehmer nicht ausgeschlossen werden.

(18) Unverzichtbare Voraussetzung f�r die erfolgreiche Samm-
lung von Elektro- und Elektronikaltger+ten ist, da8 die
Verbraucher �ber die Sammelsysteme und ihre Rolle bei
der Elektro- und Elektronikaltger+teentsorgung informiert
werden. Diese Informationen beinhalten auch die sachge-
rechte Kennzeichnung der Elektro- und Elektronikger+te,
die sonst �ber die Abfalltonnen oder +hnliche Einrichtun-
gen f�r die Sammlung kommunaler Abf+lle entsorgt w�r-
den.

(19) Die vom Hersteller �bermittelten Informationen �ber Be-
handlungsanlagen sind wichtig, um die Entsorgung und
insbesondere die Behandlung von Elektro- und Elektronik-
altger+ten zu vereinfachen.

(20) Informationen �ber die Anzahl und das Gewicht der Elek-
tro- und Elektronikger+te, die in der Gemeinschaft in Ver-
kehr gebracht werden, sowie �ber die Sammel- und Re-
cyclingquoten der Elektro- und Elektronikaltger+te sind
nGtig, um die Wirksamkeit der Sammelsysteme zu �ber-
wachen.

(21) Da die f�r die Durchf�hrung der vorliegenden Richtlinie
erforderlichen Ma8nahmen von allgemeiner Tragweite im
Sinne des Artikels 2 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit+ten
f�r die Aus�bung der der Kommission �bertragenen
Durchf�hrungsbefugnisse (4) sind, sollten sie nach dem
Regelungsverfahren des Artikels 5 des Beschlusses erlassen
werden �
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

Ziel dieser Richtlinie ist vorrangig die Vermeidung von Abf+llen
von Elektro- und Elektronikaltger+ten und dar�ber hinaus die
Wiederverwertung, das Recycling und andere Formen der Ver-
wertung solcher Abf+lle, um die zu beseitigende Abfallmenge
zu reduzieren. Sie soll dar�ber hinaus die Umweltschutzlei-
stung aller in den Lebenskreislauf von Elektro- und Elektronik-
ger+ten einbezogenen Wirtschaftsbeteiligten und insbesondere
der unmittelbar mit der Behandlung von Elektro- und Elektro-
nikaltger+ten befa8ten Wirtschaftsbeteiligten verbessern.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt f�r Elektro- und Elektronikger+te, die
unter die in Anhang I Teil A aufgef�hrten Kategorien fallen.

(2) Die Artikel 4 Abs+tze 1, 3, 4 und 5 sowie Artikel 7 und
9 gelten nicht f�r Elektro- und Elektronikger+te, die unter die
Kategorien 8, 9 und 10 des Anhangs I Teil A fallen.

(3) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften der Gemeinschaft und unbeschadet ih-
rer einschl+gigen Abfallvorschriften.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet der Ausdruck:

a) ÐElektro- und Elektronikger+te? Ger+te, die zu ihrem ord-
nungsgem+8en Betrieb elektrische StrGme oder elektromag-
netische Felder benGtigen, sowie Ger+te zur Erzeugung,
Dbertragung und Messung solcher StrGme und Felder, die
unter die in Anhang I Teil A genannten Kategorien fallen
und f�r den Betrieb mit Wechselstrom von hGchstens
1 000 Volt bzw. Gleichstrom von hGchstens 1 500 Volt
ausgelegt sind;

b) ÐElektro- und Elektronikaltger+te? Elektro- und Elektronik-
ger+te, die im Sinne der Richtlinie 75/442/EWG Artikel 1
Buchstabe a) als Abfall gelten, einschlie8lich aller Bauteile,
Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeit-
punkt der Entsorgung Teil des Produkts sind;

c) ÐVermeidung? Ma8nahmen zur Verringerung der Menge
und der Umweltsch+dlichkeit von Elektro- und Elektronik-
altger+ten sowie darin enthaltenen Werkstoffen und Sub-
stanzen;

d) ÐWiederverwendung? Ma8nahmen, bei denen die Elektro-
und Elektronikaltger+te f�r denselben Zweck verwendet
werden, f�r den sie entworfen wurden, einschlie8lich der
weiteren Nutzung von Elektro- und Elektronikaltger+ten,

die zu R�cknahmestellen, Vertreibern, Recyclingbetrieben
oder Herstellern gebracht wurden;

e) ÐRecycling? die in einem Produktionsproze8 erfolgende
Wiederaufarbeitung der Abfallmaterialien f�r den urspr�ng-
lichen Zweck oder f�r andere Zwecke, jedoch mit Aus-
nahme der energetischen Verwertung;

f) Ðenergetische Verwertung? die Verwendung von brennbaren
Abf+llen als Brennstoff zur Energieerzeugung durch direkte
Verbrennung mit oder ohne anderen Abf+llen aber mit
R�ckgewinnung der W+rme;

g) ÐVerwertung? jedes der anwendbaren in Anhang II B der
Richtlinie 75/442/EWG genannten Verfahren;

h) ÐBeseitigung? jedes der anwendbaren in Anhang II A der
Richtlinie 75/442/EWG genannten Verfahren;

i) ÐBehandlung? T+tigkeiten, die nach der Dbergabe der Elek-
tro- und Elektronikaltger+te an eine Anlage zur Beseitigung
von Schadstoffen, zur Demontage, zum Schreddern, zur
Verwertung oder zur Beseitigung durchgef�hrt werden, so-
wie sonstige T+tigkeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wertung und/oder Beseitigung der Elektro- und Elektronik-
altger+te;

j) ÐHersteller? jeder, der

i) Elektro- und Elektronikger+te unter seinem Marken-
namen herstellt und verkauft, unabh+ngig von der Ver-
kaufstechnik, einschlie8lich Distanzverk+ufe und Ver-
k+ufe �ber das Internet,

ii) Ger+te anderer Lieferanten unter seinem Markennamen
weiterverkauft, unabh+ngig von der Verkaufstechnik,
einschlie8lich Distanzverk+ufe und Verk+ufe �ber das
Internet, oder

iii) Elektro- und Elektronikger+te gewerblich in einen Mit-
gliedstaat einf�hrt.

Vorgaben dieser Richtlinien sollen auf Produkte und Pro-
duzenten Anwendung finden;

k) ÐVertreiber? jeder, der im Rahmen seines Gesch+ftsbetriebes
ein Produkt an Personen weitergibt, die es gebrauchen;

l) ÐElektro- und Elektronikaltger+te aus privaten Haushalten?
sowohl ausgemusterte Elektro- und Elektronikaltger+te aus
privaten Haushalten als auch in Gewerbe, Industrie, Ver-
waltung und sonstigen Bereichen genutzte Ger+te, die auf-
grund ihrer Beschaffenheit und Menge den Elektro- und
Elektronikaltger+ten aus privaten Haushalten +hneln;

m) Ðgef+hrliche Stoffe oder Zubereitungen? s+mtliche Stoffe
oder Zubereitungen, die gem+8 der Richtlinie 67/548/EWG
des Rates (1) beziehungsweise der Richtlinie 1999/45/EG
des Europ+ischen Parlaments und des Rates (2) als gef+hrlich
einzustufen sind.

___________
(1) ABl. L 196 vom 16.8.1967, S. 1.
(2) ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1.
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Artikel 4

Getrennte Sammlung

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 Systeme eingerich-
tet werden, �ber die die Endnutzer Elektro- und Elektronikalt-
ger+te aus privaten Haushalten kostenlos zur�ckgeben kGnnen.
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die unter Ber�cksichti-
gung der jeweiligen BevGlkerungsdichte nGtigen R�cknahme-
stellen zur Verf�gung stehen und erreichbar sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die Vertreiber bei
der Lieferung eines neuen Produkts die kostenlose R�cknahme
eines +hnlichen Elektro- oder Elektronikaltger+tes aus Privat-
haushalten anbieten, sofern dieses frei von Schadstoffen ein-
schlie8lich radioaktiver oder biologischer Schadstoffe ist.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 die Hersteller Vor-
sorge f�r die Sammlung von Elektro- und Elektronikaltger+ten
treffen, die nicht aus privaten Haushalten stammen. Sie kGnnen
dar�ber hinaus auf freiwilliger Basis auch f�r Elektro- und
Elektronikaltger+te aus privaten Haushalten R�cknahmesysteme
einrichten und betreiben.

(4) Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 s+mtliche gesam-
melten Elektro- und Elektronikaltger+te den zugelassenen Be-
handlungsanlagen zugef�hrt werden. Sammlung und BefGr-
derung getrennt gesammelter Elektro- und Elektronikaltger+te
erfolgen in einer Weise, die sicherstellt, da8 die Wiederverwen-
dung bzw. das Recycling von Bauteilen oder vollst+ndigen Ge-
r+ten, die wiederverwendet oder dem Recycling zugef�hrt wer-
den kGnnten, mGglich ist.

(5) Die Mitgliedstaaten sind bestrebt, bis sp+testens 31. De-
zember 2005 eine Mindestquote von durchschnittlich vier
Kilogramm getrennt gesammelten Elektro- und Elektronikalt-
ger+ten aus privaten Haushalten pro Einwohner pro Jahr zu
erreichen.

Sobald die nach Artikel 11 zu �bermittelnden Informationen es
ermGglichen, ein Sammelziel f�r Elektro- und Elektronikaltge-
r+te aus privaten Haushalten in Form eines Prozentsatzes der
an Privathaushalte verkauften Elektro- und Elektronikger+te zu
bestimmen, legen das Europ+ische Parlament und der Rat auf
Vorschlag der Kommission und unter Ber�cksichtigung der auf
technischer oder wirtschaftlicher Ebene gesammelten Erfahrun-
gen der Mitgliedstaaten verbindliche Zielvorgaben fest.

Artikel 5

Behandlung

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 die Hersteller Sy-
steme f�r die Behandlung von Elektro- und Elektronikaltger+ten
einrichten. Zur Einhaltung des Artikels 4 der Richtlinie
75/442/EWG umfa8t die Behandlung mindestens die Entfer-
nung aller Fl�ssigkeiten und eine selektive Behandlung gem+8
Anhang II der vorliegenden Richtlinie, sofern die Wiederver-
wendung und das Recycling von Bauteilen oder ganzen Ger+ten
behindert wird.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 Anlagen oder Be-
triebe, die Behandlungst+tigkeiten durchf�hren, gem+8 den Ar-
tikeln 9 und 10 der Richtlinie 75/442/EWG von den zust+ndi-
gen BehGrden eine Genehmigung einholen.

Die Ausnahme von der Genehmigungspflicht nach Artikel 11
Absatz 1 Buchstabe b) der Richtlinie 75/442/EWG kann auf
Verwertungst+tigkeiten f�r Elektro- und Elektronikaltger+te an-
gewandt werden, wenn die zust+ndigen BehGrden vor der Re-
gistrierung im Hinblick auf die Einhaltung von Artikel 4 der
Richtlinie 75/442/EWG eine Inspektion durchf�hren.

Bei der Inspektion wird folgendes gepr�ft:

a) Art und Menge der zu behandelnden Abf+lle,

b) allgemeine technische Anforderungen, die zu erf�llen sind,

c) erforderliche Sicherheitsvorkehrungen.

Die Inspektion findet einmal j+hrlich statt und die Mitgliedstaa-
ten �bermitteln der Kommission die Ergebnisse.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die Anlagen oder
Betriebe, die Behandlungst+tigkeiten durchf�hren, die Elektro-
und Elektronikaltger+te gem+8 den technischen Anforderungen
des Anhangs III lagern und behandeln.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die in Absatz 2
genannte Genehmigung alle erforderlichen Bedingungen zur
Einhaltung der Anforderungen der Abs+tze 1 und 3 sowie
des Artikels 6 enth+lt.

(5) Die Behandlung kann auch au8erhalb des betreffenden
Mitgliedstaats oder au8erhalb der Gemeinschaft durchgef�hrt
werden, sofern die BefGrderung der Elektro- und Elektronikalt-
ger+te im Einklang mit der Verordnung (EWG) Nr. 259/93 des
Rates (1) erfolgt.

Artikel 6

Verwertung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die Hersteller im
Einklang mit dieser Richtlinie Systeme f�r die Verwertung ge-
trennt gesammelter Elektro- und Elektronikaltger+te einrichten.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 die Hersteller bis
sp+testens 31. Dezember 2005 folgende Zielvorgaben f�r ge-
trennt gesammelte Altger+te erf�llen:

a) f�r Elektro- und Elektronikaltger+te der Kategorie 1 (Haus-
haltsgro8ger+te) des Anhangs I Teil A ist die Verwertungs-
quote auf ein Minimum von 80 % des durchschnittlichen
Gewichtes der Ger+te anzuheben und eine Wiederverwen-
dungs- und Recyclingquote f�r Bauteile, Werkstoffe und
Substanzen von mindestens 75 % des durchschnittlichen Ge-
wichts der Ger+te zu erreichen.
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b) f�r Elektro- und Elektronikaltger+te der Kategorien 2, 4, 6
und 7 des Anhangs I Teil A, ausgenommen Ger+te, die
KathodenstrahlrGhren enthalten, ist die Verwertungsquote
auf ein Minimum von 60 % des durchschnittlichen Gewich-
tes der Ger+te anzuheben und eine Wiederverwendungs-
und Recyclingquote f�r Bauteile, Material und Substanzen
von mindestens 50 % des Gewichts der Ger+te zu erreichen.

c) f�r Elektro- und Elektronikaltger+te der Kategorie 3 des An-
hangs I Teil A, ausgenommen Ger+te, die Kathodenstrahl-
rGhren enthalten, ist die Verwertungsquote auf ein Mini-
mum von 75 % des durchschnittlichen Gewichtes der Ger+te
anzuheben und eine Wiederverwendungs- und Recycling-
quote f�r Bauteile, Material und Substanzen von mindestens
65 % des Gewichts der Ger+te zu erreichen.

d) f�r Gasentladungslampen mu8 die Wiederverwendungs- und
Recyclingquote f�r Bauteile, Werkstoffe und Substanzen
mindestens 80 % des Gewichts der Lampen erreichen.

e) f�r Elektro- und Elektronikaltger+te, die KathodenstrahlrGh-
ren enthalten, ist die Verwertungsquote auf ein Minimum
von 75 % des durchschnittlichen Gewichtes der Ger+te an-
zuheben und mu8 die Wiederverwendungs- und Recycling-
quote f�r Bauteile, Material und Substanzen mindestens
70 % des Gewichts der Ger+te erreichen.

(3) Bis sp+testens 31. Dezember 2004 werden nach dem in
Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren die Einzelheiten f�r
die Dberpr�fung der Einhaltung der in Absatz 2 dieses Artikels
genannten Zielvorgaben durch die Mitgliedstaaten festgelegt.

(4) Das Europ+ische Parlament und der Rat legen auf Vor-
schlag der Kommission Zielvorgaben f�r die Verwertung, Wie-
derverwendung und das Recycling f�r die Jahre nach 2008 fest.

Artikel 7

Finanzierung in bezug auf Elektro- und Elektronikaltger�te
aus privaten Haushalten

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 Elektro- und Elek-
tronikaltger+te aus privaten Haushalten gem+8 Artikel 4 ko-
stenlos zur�ckgegeben werden kGnnen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die Hersteller nach
Ablauf von f�nf Jahren nach Inkrafttreten dieser Richtlinie die
Sammlung von �ber die R�cknahmestellen gem+8 Artikel 4
Absatz 1 zur�ckgegebenen Elektro- und Elektronikaltger+ten
aus privaten Haushalten sowie die Behandlung, Verwertung
und umweltgerechte Entsorgung der Elektro- und Elektronikalt-
ger+te finanzieren.

(3) Die Finanzierung gem+8 Absatz 2 kann durch kollektive
oder individuelle Systeme geschehen. Die Hersteller, die sich f�r
individuelle Systeme entscheiden, d�rfen nicht gegen�ber den
Herstellern diskriminiert werden, die sich f�r kollektive Sy-
steme entscheiden.

Die Finanzierungsverantwortlichkeit f�r die Abfallbewirtschaf-
tung von Produkten, die vor dem Ablauf des Zeitraumes nach

Absatz 2 auf den Markt gebracht wurden (historischer Abfall)
wird zwischen allen existierenden Herstellern geteilt. Falls Her-
steller, die an individuellen Systemen teilnehmen, die Erf�llung
ihrer Verantwortung im Hinblick auf einen entsprechenden
Anteil am historischen Abfall nicht nachweisen kGnnen, haben
sie sich an der Finanzierung eines alternativen Systems zu
beteiligen.

Artikel 8

Finanzierung in bezug auf Elektro- und Elektronikaltger�te
anderer Nutzer als privater Haushalte

Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 die Deckung der Kosten
f�r Sammlung, Behandlung, Verwertung und umweltgerechte
Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltger+ten anderer Nut-
zer als Privathaushalte durch Vereinbarungen zwischen dem
Hersteller und dem Nutzer des Ger+tes zum Zeitpunkt des
Verkaufs gew+hrleistet wird.

Artikel 9

Informationen f�r die Nutzer

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf�r, da8 die Nutzer von
Elektro- und Elektronikger+ten in privaten Haushalten die nG-
tigen Informationen erhalten �ber

a) die ihnen zur Verf�gung stehenden R�ckgabe- und Sammel-
systeme,

b) ihren Beitrag zur Wiederverwendung, zum Recycling und zu
anderen Formen der Behandlung von Elektro- und Elektro-
nikaltger+ten,

c) die Bedeutung des Symbols in Anhang IV.

(2) Die Mitgliedstaaten schaffen Anreize f�r die Verbraucher,
sich an der Sammlung, Behandlung und Verwertung von Elek-
tro- und Elektronikaltger+ten zu beteiligen.

(3) Im Hinblick auf mGglichst hohe Sammelquoten sorgen
die Mitgliedstaaten daf�r, da8 die Hersteller die Elektro- und
Elektronikger+te, bei denen die Gefahr besteht, da8 sie �ber die
normale Abfalltonne oder vergleichbare Einrichtungen f�r die
Sammlung kommunaler Abf+lle entsorgt werden kGnnten, mit
dem Symbol in Anhang IV kennzeichnen. In Ausnahmef+llen,
sofern dies aufgrund der GrG8e oder der Funktion des Produkts
erforderlich ist, ist das Symbol auf die Verpackung des elektri-
schen oder elektronischen Ger+ts aufzudrucken.

Artikel 10

Informationen f�r Behandlungsanlagen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die Hersteller den Be-
handlungsanlagen die erforderlichen Informationen dar�ber
�bermitteln, um welche Bauteile und Werkstoffe von Elektro-
und Elektronikger+ten es sich handelt und wo in den Ger+ten
gef+hrliche Stoffe und Zubereitungen vorhanden sind.
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Artikel 11

Informationsanforderungen

(1) Die Mitgliedstaaten legen der Kommission j+hrlich nach
Anzahl und Gewicht aufgeschl�sselte Informationen �ber die
Mengen und Kategorien der Elektro- und Elektronikger+te vor,
die in den Mitgliedstaaten in Verkehr gebracht, gesammelt und
dem Recycling zugef�hrt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die aufgrund von
Absatz 1 vorzulegenden Informationen der Kommission bis 1.
Januar 2007 und danach alle drei Jahre �bermittelt werden. Die
Informationen sind in einem Format vorzulegen, das innerhalb
eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Richtlinie nach dem in
Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt wird.

Artikel 12

Berichtspflicht

Unbeschadet Artikel 11 �bermitteln die Mitgliedstaaten der
Kommission alle drei Jahre einen Bericht �ber die Durchf�h-
rung dieser Richtlinie. Der Bericht ist anhand eines von der
Kommission nach dem Verfahren des Artikels 6 der Richtlinie
91/692/EWG des Rates (1) im Hinblick auf die Einrichtung von
Datenbanken �ber Elektro- und Elektronikaltger+te und dessen
Behandlung ausgearbeiteten Fragebogens oder Schemas zu er-
stellen. Der Fragebogen beziehungsweise das Schema wird den
Mitgliedstaaten sechs Monate vor Beginn des Berichtszeitraums
�bersandt. Der Bericht ist der Kommission innerhalb von neun
Monaten nach Ablauf des Dreijahreszeitraums vorzulegen, auf
den er sich bezieht.

Der erste Bericht erfa8t den Dreijahreszeitraum ab 1. Januar
2006.

Die Kommission verGffentlicht innerhalb von neun Monaten
nach Eingang der Berichte der Mitgliedstaaten einen Bericht
�ber die Durchf�hrung dieser Richtlinie.

Artikel 13

Anpassung an den technischen Fortschritt

˜nderungen zur Anpassung der Anh+nge II, III und IV an den
wissenschaftlichen und technischen Fortschritt wurden nach
dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren erlassen.

Artikel 14

Ausschu,

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 18 der
Richtlinie 75/442/EWG eingesetzten Ausschu8 unterst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 7 und 8
anzuwenden.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 15

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie sp+testens
am 30. Juni 2004 (18 Monate nach ihrer Annahme) nach-
zukommen. Sie setzen die Kommission unverz�glich davon
in Kenntnis.

(2) Bei Erla8 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen VerGffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaat-
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 16

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerGffent-
lichung im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 17

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

TEIL A

Kategorien der in den Geltungsbereich dieser Richtlinie fallenden Elektro- und Elektronikger�te

1. Haushaltsgro8ger+te

2. Haushaltskleinger+te

3. IT- & Telekommunikationsger+te

4. Unterhaltungselektronik

5. BeleuchtungskGrper

6. Elektrische und elektronische Werkzeuge

7. Spielzeug

8. Medizinische Ausr�stung (mit Ausnahme implantierter und infizierter Produkte)

9. Dberwachungs- und Kontrollinstrumente

10. Automatische Ausgabeger+te

ANHANG I

TEIL B

Beispiele f�r Produkte, die unter die in Anhang I A aufgef�hrten Kategorien fallen

1. Haushaltsgro,ger�te

Gro8e K�hlger+te

K�hlschr+nke

Gefrierger+te

Waschmaschinen

W+schetrockner

Geschirrsp�ler

Herde und Qfen

E-Herde

Elektrische Heizplatten

Mikrowellenger+te

Heizger+te

Elektrische HeizkGrper

Elektrische Ventilatoren

Klimaanlagen

2. Haushaltskleinger�te

Staubsauger

Teppichkehrmaschinen

B�geleisen

Toaster

Friteusen

Kaffeem�hlen

Elektrische Messer
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Kaffeemaschinen

Haartrockner

Zahnb�rsten

Rasierapparate

Uhren

Waagen

3. IT- & Telekommunikationsger�te

Zentrale Datenverarbeitung:

Gro8rechner

Minicomputer

Drucker

PC-Bereich:

PCs (einschlie8lich Maus, Bildschirm und Tastatur)

Laptops (einschlie8lich der Zentraleinheit des Rechners (CPU), Maus, des Bildschirms und der Tastatur),

Notebooks

Elektronische Notizb�cher

Drucker

Kopierger+te

Elektrische Schreibmaschinen

Taschen- und Tischrechner

Benutzerendger+te und -systeme

Faxger+te

Telexger+te

Telefone

M�nzfernsprecher

Schnurlose Telefone

Mobiltelefone

Anrufbeantworter

4. Unterhaltungselektronik

Radioger+te (Radiowecker, Radiorekorder)

Fernsehger+te

Videokameras

Videorekorder

Hi-Fi Rekorder

Niederfrequenzverst+rker

Musikinstrumente

5. Beleuchtungsk1rper

Leuchten

LeuchtstoffrGhren

Energiesparlampen

Entladungslampen, einschlie8lich Hochdruck-Natriumdampflampen und Metallionenlampen

Niedrigdruck-Natriumdampflampen

Sonstige BeleuchtungskGrper
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6. Elektrische und elektronische Werkzeuge

Bohrer

S+gen

N+hmaschinen

7. Spielzeug

Elektrische Eisenbahnen oder Autorennbahnen

Handger+te f�r Videospiele

Videospiele

8. Medizinische Ausr�stung (mit Ausnahme implantierter oder infizierter Produkte)

Ger+te f�r Strahlentherapie

Kardiologieger+te

Dialysegr+te

alveol+re Ventilationsger+te

Radiologische Ger+te

Laborger+te f�r Reagenzglasdiagnostik

Analyseger+te

Gefrierger+te

9. 3berwachungs- und Kontrollinstrumente

Rauchdetektoren

W+rmeregulatoren

Thermostaten

10. Automatische Ausgabeger�te

Automatische Ausgabeger+te f�r hei8e Getr+nke

Automatische Ausgabeger+te f�r Hei8es und Kaltes, f�r Flaschen und Dosen

Automatische Ausgabeger+te f�r feste Produkte
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ANHANG II

Getrennte Behandlung von Werkstoffen und Bauteilen von Elektro- und Elektronikaltger�te gem�, Artikel 5
Absatz 1

1. Als Mindestanforderung m�ssen die folgenden Stoffe, Zubereitungen und Bauteile aus getrennt gesammeltem Elektro-
und Elektronikaltger+te entfernt werden:

� PCB-haltige Kondensatoren

� Quecksilberhaltige Bauteile wie Schalter

� Batterien

� Gedruckte Leiterplatten

� Tonerkartuschen, fl�ssig und pulverfGrmig, sowie Farbtoner

� Kunststoffe, die bromierte Flammschutzmittel enthalten

� Asbestabfall

� KathodenstrahlrGhren

� FCKW, H-FCKW, H-FKW

� Gasentladungslampen

� Fl�ssigkeitskristallanzeigen mit einer Oberfl+che von mehr als 100 Quadratzentimetern und mit Gasentladungs-
lampen hintergrundbeleuchtete Anzeigen.

Diese Substanzen, Zubereitungen oder Bauteile sind gem+8 Artikel 4 der Richtlinie 75/442/EWG zu beseitigen oder
zu verwerten.

2. Die nachstehenden, in getrennt gesammeltem Elektro- und Elektronikaltger+te enthaltenen Bauteile sind wie folgt zu
behandeln:

� KathodenstrahlrGhren: Entfernung der fluoreszierende Ummantelung.

� Ger+te, die FCKW, teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder teilfluorierte Kohlenwasserstoffe enthalten:
Sachgerechte Entfernung und Vernichtung der im Schaum und im K�hlkreislauf enthaltenen FCKW. Sachgerechte
Entfernung, Vernichtung oder sachgerechtes Recycling der im Schaum und im K�hlkreislauf enthaltenen teilha-
logenierten Fluorchlorkohlenwasserstoffe oder teilfluorierten Kohlenwasserstoffe.

� Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.
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ANHANG III

Technische Anforderungen gem�, Artikel 5 Absatz 3

1. Standorte f�r Lagerung von Elektro- und Elektronikaltger+te (unbeschadet der Anforderungen der Richtlinie
1999/31/EG des Rates �ber Abfalldeponien:

� undurchl+ssige Oberfl+chen

� wetterbest+ndige Abdeckung.

2. Standorte f�r die Behandlung von Elektro- und Elektronikaltger+te:

� Waagen zur Bestimmung des Gewichts des behandelten Abfalls

� Undurchl+ssige Oberfl+chen und wetterbest+ndige Abdeckung f�r bestimmte Bereiche

� Geeigneter Lagerraum f�r demontierte Ersatzteile

� Geeignete Container f�r die Lagerung von Batterien, PCB-/PCT-haltige Kondensatoren und andere gef+hrliche
Abf+lle

� Ausr�stung f�r die Behandlung von Wasser, einschlie8lich Regenwasser.

ANHANG IV

Symbol zur Kennzeichnung elektrischer oder elektronischer Ger�te

Das Symbol, das darauf hinweist, da8 elektrische und elektronische Ger+te getrennt gesammelt werden, stellt eine
durchgestrichenen Abfalltonne dar (siehe unten): Dieses Symbol ist gut sichtbar, leserlich und dauerhaft anzubringen.
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur Beschr�nkung der
Verwendung bestimmter gef�hrlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Ger�ten

(2000/C 365 E/13)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 347 endg. � 2000/0159(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. Juli 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem+8 dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Durch unterschiedliche Rechtsvorschriften und Verwal-
tungsma8nahmen der Mitgliedstaaten bei der Beschr+n-
kung der Verwendung bestimmter gef+hrlicher Stoffe in
elektrischen und elektronischen Ger+ten k=nnen in der
Gemeinschaft Handelshemmnisse und Wettbewerbsverzer-
rungen entstehen, was sich unmittelbar auf die Errichtung
und das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken
kann. Daher m�ssen die Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten auf diesem Gebiet angeglichen werden.

(2) Die Ziele und Leitlinien der Umweltpolitik der Europ+i-
schen Gemeinschaft sind insbesondere die Vermeidung,
Verringerung und Beseitigung von Umweltbeeintr+chti-
gungen.

(3) In der Mitteilung der Kommission vom 30. Juli 1996 zur
Bberpr�fung der Gemeinschaftsstrategie f�r die Abfall-
wirtschaft (1) wird betont, da8 der Gehalt gef+hrlicher
Stoffe im Abfall gesenkt werden mu8, und es wird darauf
hingewiesen, da8 gemeinschaftsweite Vorschriften zur Be-
schr+nkung solcher Stoffe in Produkten und Produktions-
prozessen dazu beitragen k=nnten.

(4) In der Entschlie8ung des Rates vom 25. Januar 1988 (2)
�ber ein gemeinschaftliches Aktionsprogramm zur Be-
k+mpfung der Umweltverschmutzung durch Cadmium
wird die Kommission aufgefordert, unverz�glich gezielte
Ma8nahmen f�r solch ein Programm auszuarbeiten. Da-
r�ber hinaus ist es geboten, die menschliche Gesundheit

zu sch�tzen, so da8 es einer umfassenden Strategie bedarf,
zu der insbesondere die Beschr+nkung der Verwendung
von Cadmium und Anreize zur Erforschung von Substi-
tutionsprodukten geh=ren. Die Entschlie8ung unter-
streicht, da8 die Verwendung von Cadmium auf die F+lle
beschr+nkt werden soll, in denen angemessene und siche-
rere Alternativen nicht zur Verf�gung stehen.

(5) Die verf�gbaren Daten zeigen, da8 Ma8nahmen zur
Sammlung, Behandlung, Recycling und Entsorgung von
elektrischen und elektronischen Altger+ten wie in der
Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ+ischen Parlaments und
des Rates vom . . . �ber Elektro- und Elektronikaltger+te
dargelegt notwendig sind, um Probleme im Zusammen-
hang mit den betreffenden Schwermetallen und den
Flammhemmern, polybromiertes Biphenyl (PBB) und po-
lybromierte Diphenylether (PBDE) bei der Abfallbewirt-
schaftung zu vermeiden. Trotz dieser Ma8nahmen werden
bedeutende Anteile von Elektro- und Elektronikaltger+ten
weiterhin in den derzeit g+ngigen Entsorgungswegen zu
finden sein. Auch wenn Elektro- und Elektronikaltger+te
getrennt gesammelt und Recyclingprozessen zugef�hrt
w�rden, w�rde der Inhalt an Quecksilber, Cadmium, Blei,
Chrom VI und PBB und PBDE aller Wahrscheinlichkeit
nach ein Risiko f�r die Gesundheit und die Umwelt dar-
stellen.

(6) Im Rahmen des auf Gemeinschaftsebene angestrebten
Schutzes der Gesundheit von Tier und Mensch und der
Umwelt, ist die effektivste Weise um die Verringerung des
Risikos f�r die Gesundheit und die Umwelt durch diese
Substanzen zu erreichen � unter Ber�cksichtigung der
technischen und wirtschaftlichen M=glichkeiten � deren
Ersatz in elektrischen und elektronischen Ger+ten durch
sichere oder sicherere Stoffe.

(7) Die von dieser Richtlinie abgedeckten Substanzen sind
wissenschaftlich gut erforscht und ausgewertet und waren
schon Anlass f�r verschiedene Ma8nahmen auf Gemein-
schafts- und nationaler Ebene.

(8) Unter Ber�cksichtigung vorhandener internationaler
Richtlinien und Empfehlungen basieren die Ma8nahmen
dieser Richtlinie auf der Beurteilung von verf�gbaren wis-
senschaftlichen und technischen Informationen. Sie sind
erforderlich, um das angestrebte Niveau des Schutzes der
Gesundheit von Mensch und Tier und der Umwelt sicher-
zustellen, wobei besonderes Augenmerk auf die Risiken
gelegt wurden, die das Unterlassen der vorgeschlagenen
Ma8nahmen f�r die Gemeinschaft bedeuten k=nnte. Die
Ma8nahmen sollten �berpr�ft und falls erforderlich ange-
pa8t werden, um verf�gbaren technischen und wissen-
schaftlichen Informationen Rechnung zu tragen.
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(9) Diese Richtlinie sollte unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften der Gemeinschaft und unbescha-
det ihrer einschl+gigen Abfallvorschriften unter anderem
der Richtlinie 91/157/EWG des Rates vom 18. M+rz 1991
�ber gef+hrliche Stoffe enthaltende Batterien und Akku-
mulatoren (1), ge+ndert durch die Richtlinie 98/101/EG
der Kommission (2), gelten.

(10) Die technischen Entwicklungen von elektrischen und elek-
tronischen Ger+ten ohne Schwermetalle sowie ohne PBB
und PBDE sollen ber�cksichtigt werden.

(11) Ausnahmen von der Substitutionsforderung sollten erlaubt
werden, wenn der aus wissenschaftlicher und technischer
Sicht ein Ersatz nicht m=glich ist oder wenn die m=gli-
cherweise durch die Substitution verursachten negativen
Umwelt- oder Gesundheitseinwirkungen die aus der Sub-
stitution resultierenden Vorteile f�r Mensch, Tier und die
Umwelt �berwiegen k=nnten. Die Gesundheit und Sicher-
heit der Anwender von elektrischen und elektronischen
Ger+ten sollen durch den Ersatz von gef+hrlichen Substan-
zen in elektrischen und elektronischen Ger+ten auch nicht
gef+hrdet werden.

(12) Da die f�r die Durchf�hrung der vorliegenden Richtlinie
erforderlichen Massnahmen von allgemeiner Tragweite im
Sinne des Artikels 2 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit+ten
f�r die Aus�bung der der Kommission �bertragenen
Durchf�hrungsbefugnisse (3) sind, sollten sie nach dem
Regelungsverfahren des Artikel 5 des Beschlusses erlassen
werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziele

Diese Richtlinie bezweckt die Angleichung der Rechtsvorschrif-
ten der Mitgliedsstaaten �ber die Beschr+nkung der Verwen-
dung von gef+hrlichen Stoffen in elektrischen und elektro-
nischen Ger+ten und den Beitrag zur umweltgerechten Verwer-
tung und Beseitigung von Elektro- und Elektronikaltger+ten.

Artikel 2

Geltungsbereich

(1) Diese Richtlinie gilt f�r elektrische und elektronische
Ger+te, die unter die in Anhang I Teil A der Richtlinie . . . (�ber
Elektro- und Elektronikaltger+te) aufgef�hrten Kategorien fallen.

(2) Artikel 4 ist nicht anwendbar auf elektrische und elek-
tronische Ger+te, die unter die Kategorien 8, 9 und 10 von
Anhang I Teil A der Richtlinie . . ./. . ./EG (�ber Elektro- und
Elektronikaltger+te) fallen.

(3) Diese Richtlinie gilt unbeschadet der Sicherheits- und
Gesundheitsvorschriften der Gemeinschaften und unbeschadet
ihrer einschl+gigen Abfallvorschriften.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bedeutet der Ausdruck:

a) ÐElektrische und elektronische Ger+teI Ger+te, die zu ihrem
ordnungsgem+8en Betrieb elektrische Str=me oder elektro-
magnetische Felder ben=tigen, sowie Ger+te zur Erzeugung,
Bbertragung und Messung solcher Str=me und Felder, die
unter die in Anhang I Teil A genannten Kategorien fallen
und f�r den Betrieb mit Wechselstrom von h=chstens 1 000
Volt bzw. Gleichstrom von h=chstens 1 500 Volt ausgelegt
sind.

b) ÐHerstellerI jede Person, die elektrische und elektronische
Ger+te unter ihrem Markennamen herstellt und verkauft,
Ger+te anderer Lieferanten unter ihrem Markennamen wei-
terverkauft oder solche Ger+te gewerblich in einen Mitglied-
staat einf�hrt.

Artikel 4

Vermeidung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 mit Wirkung ab
1. Januar 2008 Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges
Chrom, polybromiertes Biphenyl (PBB) und polybromierte Di-
phenylether (PBDE) durch andere Stoffe ersetzt werden.

(2) Absatz 1 gilt nicht f�r die Verwendung von Blei, Queck-
silber, Cadmium und sechswertigem Chrom gem+8 dem An-
hang.

Artikel 5

Anpassung an den wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt

(1) Jede ˜nderung des Anhangs zur Anpassung an den wis-
senschaftlichen und technischen Fortschritt mit einem der fol-
genden Ziele wird gem+8 dem in Artikel 7 Absatz 2 genannten
Verfahren erlassen:

a) erforderlichenfalls Festlegung von Konzentrationsh=chstwer-
ten bis zu denen die unter Artikel 4 Absatz 1 genannten
Stoffe in bestimmten Werkstoffen und Bauteilen von Elek-
tro- und Elektronikger+ten toleriert werden;

b) Ausnahmen f�r Werkstoffe und Bauteile von Elektro- und
Elektronikger+ten von den Bestimmungen des Artikels 4
Absatz 1, wenn die Verwendung der genannten Stoffe in
diesen Werkstoffen und Bauteilen technisch und wissen-
schaftlich unvermeidbar ist oder wenn die umweltsch+di-
gende und/oder gesundheitssch+digende Wirkung des Ersatz-
stoffs seine g�nstigen Auswirkungen auf die Umwelt �ber-
wiegen k=nnten;
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c) Streichung von Werkstoffen und Bauteilen von Elektro- und
Elektronikger+ten aus dem Anhang, wenn die Verwendung
der in Artikel 4 Absatz 1 genannten Stoffe in diesen Werk-
stoffen und Bauteilen vermeidbar ist, soweit die umweltsch+-
digende und/oder gesundheitssch+digende Wirkung des Er-
satzstoffs die g�nstigen Auswirkungen der Substitution auf
die Umwelt nicht �berwiegt.

(2) Vor der ˜nderung des Anhangs nach Absatz 1 konsul-
tiert die Kommission die Hersteller von Elektro- und Elektro-
nikger+ten.

Artikel 6

(berpr�fung

Bis zum 31. Dezember 2003 �berpr�ft die Kommission die
Ma8nahmen dieser Richtlinie, um neuen wissenschaftlichen Er-
kenntnissen, soweit erforderlich, Rechnung zu tragen.

Artikel 7

Ausschu)

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 18 der
Richtlinie 75/442/EWG des Rates (1) eingesetzten Ausschu8 un-
terst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikel 7 und 8
anzuwenden.

(1) ABl. L 194 vom 25.7.1975, S. 39.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 8

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie sp+testens
am 30. Juni 2004 (18 Monate nach ihrer Annahme) nach-
zukommen. Sie setzen die Kommission unverz�glich davon
in Kenntnis.

(2) Bei Erla8 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten
in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Ver=ffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die innerstaat-
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften mit, die sie auf
dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 9

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver=ffent-
lichung im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 10

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

ANHANG

Anwendungsbereiche von Blei, Quecksilber, Cadmium und sechswertigem Chrom, die aus Artikel 4 Absatz 4
ausgenommen sind

� Quecksilber in Energiesparlampen, nicht mehr als 5 mg je R=hre

� Quecksilber in Leuchtstoffr=hren, nicht mehr als 10 mg je R=hre

� Quecksilber in Leuchten, die in diesem Anhang nicht gesondert aufgef�hrt sind

� Quecksilber in Laborger+ten

� Blei als Strahlenschutz

� Blei im Glas von Kathodenstrahlr=hren, Gl�hlampen und Leuchtstoffr=hren

� Blei in Legierungen von Stahl, die bis zu 0,3 Gewichtsprozent Blei enthalten, Legierungen von Aluminum, die bis zu
0,4 % Gewichtsprozent Blei enthalten und Legierungen von Kupfer, die bis zu 4 % Gewichtsprozent Blei enthalten

� Blei in keramischen Elektronikbauteilen

� Cadmiumoxide auf der Oberfl+che von Selen-Fotozellen

� Cadmiumpassivierung als Antikorrosionsmittel f�r spezifische Anwendungen

� Cadmium, Quecksilber und Blei in Hohlkathodenlampen f�r die Atomabsorptionsspektroskopie und andere Me8in-
strumente f�r Schwermetalle

� Sechswertiges Chrom als Antikorrosionsmittel des Kohlenstoffstahl-K�hlsystems in Absorptions-K�hlschr+nken
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber einen gemeinsamen
Rechtsrahmen f�r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste

(2000/C 365 E/14)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 393 endg. � 2000/0184(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 23. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest tzt auf den Vertrag zur Gr ndung der Europ,ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem,9 dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag,

in Erw,gung nachstehender Gr nde:

(1) Mit dem derzeitigen Rechtsrahmen f r Telekommunika-
tion wurden die Bedingungen f r den effizienten Wett-
bewerb im Telekommunikationssektor in der Phase des
=bergangs vom Monopolbetrieb zum vollst,ndigen Wett-
bewerb geschaffen.

(2) Am 10. M,rz 1999 unterbreitete die Kommission dem
Europ,ischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und
Sozialausschu9 und dem Ausschu9 der Regionen eine
Mitteilung  ber die Konvergenz der Branchen Telekom-
munikation, Medien und Informationstechnologie und
ihre ordnungspolitischen Auswirkungen � Ergebnisse
der @ffentlichen Konsultation zum Gr nbuch (1).

(3) Am 10. November 1999 unterbreitete die Kommission
dem Europ,ischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts-
und Sozialausschu9 und dem Ausschu9 der Regionen eine
Mitteilung zur Frequenzpolitik: die n,chsten Schritte �
Ergebnisse der @ffentlichen Anh@rung zum Gr nbuch (2).

(4) Am 10. November 1999 legte die Kommission dem Eu-
rop,ischen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und
Sozialausschu9 und dem Ausschu9 der Regionen eine
Mitteilung mit dem Titel Entwicklung neuer Rahmenbe-
dingungen f r elektronische Kommunikationsinfrastruktu-
ren und zugeh@rige Dienste � Kommunikationsbericht
1999 (3) vor. Darin  berpr fte sie den bestehenden
Rechtsrahmen f r Telekommunikation gem,9 Artikel 8
der Richtlinie 90/387/EWG des Rates vom 28. Juni
1990 zur Verwirklichung des Binnenmarktes f r Telekom-

munikationsdienste durch Einf hrung eines offenen Netz-
zugangs (Open Network Provision � ONP) (4), ge,ndert
durch die Richtlinie 97/51/EG des Europ,ischen Par-
laments und des Rates (5). Sie unterbreitete ferner politi-
sche Vorschl,ge zur @ffentlichen Anh@rung, die einen
neuen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikations-
infrastrukturen und zugeh@rige Dienste betreffen.

(5) Am 26. April 2000 legte die Kommission dem Europ,i-
schen Parlament, dem Rat, dem Wirtschafts- und Sozial-
ausschu9 und dem Ausschu9 der Regionen eine Mittei-
lung  ber die Ergebnisse der @ffentlichen Anh@rung zum
Kommunikationsbericht 1999 und Leitlinien f r den
neuen Rechtsrahmen (6) vor. In der Mitteilung werden
die Ergebnisse der @ffentlichen Anh@rung zusammenge-
fa9t und Leitlinien zur Entwicklung neuer Rahmenbedin-
gungen f r elektronische Kommunikationsinfrastrukturen
und zugeh@rige Dienste vorgegeben.

(6) Der Europ,ische Rat wies auf der Tagung von Lissabon
vom 23. bis 24. M,rz 2000 auf das Potential an Wachs-
tum, Wettbewerbsf,higkeit und Besch,ftigung hin, das die
Umstellung auf eine digitale, wissensgest tzte Wirtschaft
bietet. Er hob vor allem hervor, da9 europ,ische Unter-
nehmen und B rger Zugang zu einer kosteng nstigen
Kommunikationsinfrastruktur von Weltrang und einer
breiten Palette von Diensten erhalten m ssen.

(7) Angesichts der Konvergenz von Telekommunikation, Me-
dien und Informationstechnologien sollte f r alle =bertra-
gungsnetze und -dienste ein einheitlicher Rechtsrahmen
gelten. Dieser Rechtsrahmen besteht aus der vorliegenden
Richtlinie, vier spezifischen Richtlinien: der Richtlinie
(. . ./. . ./EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates
vom . . .  ber die Genehmigung elektronischer Kommuni-
kationsnetze und -dienste), der Richtlinie (. . ./. . ./EG des
Europ,ischen Parlaments und des Rates vom . . .  ber den
Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und
zugeh@rigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschal-
tung), der Richtlinie (. . ./. . ./EG des Europ,ischen Par-
laments und des Rates vom . . .  ber den Universaldienst
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnet-
zen und -diensten), der Richtlinie (. . ./. . ./EG des Europ,i-
schen Parlaments und des Rates vom . . .  ber die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsph,re in der elektronischen Kommunikation) sowie
der Verordnung ((EG) Nr. . . ./. . . des Europ,ischen Par-
laments und des Rates vom . . .  ber den entb ndelten
Zugang zum Teilnehmeranschlu9) (nachfolgend ÐSpezi-
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fische Ma9nahmenH genannt). Es ist notwendig, die Regu-
lierung der =bertragung von der Regulierung von Inhal-
ten zu trennen. Dieser Rahmen betrifft daher nicht die
Inhalte von Diensten, die  ber elektronische Kommunika-
tionsnetze und -dienste bereitgestellt werden, wie Rund-
funkinhalte oder Finanzdienste und bestimmte Dienste der
Informationsgesellschaft. Inhalte von Fernsehprogrammen
fallen unter die Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3.
Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts- und
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten  ber die Aus-
 bung der Fernseht,tigkeit (1), ge,ndert durch die Richt-
linie 97/36/EG des Europ,ischen Parlaments und des Ra-
tes (2). Bei der Trennung der Regulierung von =bertragung
und Inhalten sind dennoch die Verbindungen zwischen
beiden zu ber cksichtigen.

(8) Diese Richtlinie bezieht sich nicht auf Ger,te, die in den
Geltungsbereich der Richtlinie 1999/5/EG des Europ,i-
schen Parlaments und des Rates vom 9. M,rz 1999
 ber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtun-
gen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konfor-
mit,t (3) fallen, gilt jedoch f r Verbraucherger,te, die f r
Digitalfernsehen verwendet werden.

(9) Dienste der Informationsgesellschaft unterliegen der Richt-
linie 2000/31/EG des Europ,ischen Parlaments und des
Rates vom 8. Juni 2000  ber bestimmte rechtliche
Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, ins-
besondere des elektronischen Gesch,ftsverkehrs, im Bin-
nenmarkt (ÐRichtlinie  ber den elektronischen Gesch,fts-
verkehrH) (4).

(10) Gem,9 Artikel 14 EG-Vertrag umfa9t der Binnenmarkt ei-
nen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr
elektronischer Kommunikationsdienste gew,hrleistet ist.

(11) Nach dem Grundsatz der Trennung hoheitlicher und be-
trieblicher Funktionen sollten die Mitgliedstaaten die Un-
abh,ngigkeit ihrer Regulierungsbeh@rde(n) garantieren,
um die Unparteilichkeit ihrer Beschl sse sicherzustellen.
Die Anforderung der Unabh,ngigkeit ber hrt weder die
institutionelle Autonomie und die verfassungsm,9igen
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten noch den Grundsatz
der Neutralit,t im Hinblick auf die Eigentumsordnung in
den verschiedenen Mitgliedstaaten nach Artikel 295 EG-
Vertrag. Die nationalen Regulierungsbeh@rden sollten in
bezug auf Personal, Fachwissen und finanzielle Ausstat-
tung  ber die zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwen-
digen Mittel verf gen.

(12) Jede Partei, die einem Beschlu9 einer nationalen Regulie-
rungsbeh@rde unterliegt, sollte berechtigt sein, bei einer un-

abh,ngigen, von dem betreffenden Mitgliedstaat eingesetz-
ten Stelle Rechtsbehelf einzulegen. Die Beschwerdestelle
sollte in der Lage sein, den Sachverhalt zu pr fen; bis zum
Abschlu9 des Verfahrens sollte der Beschlu9 der nationalen
Regulierungsbeh@rde seine G ltigkeit behalten. Die Rechte
juristischer oder nat rlicher Personen nach nationalem
Recht sollten von diesem Verfahren unber hrt bleiben.

(13) Die nationalen Regulierungsbeh@rden m ssen Informatio-
nen von Marktteilnehmern einholen, um ihre Aufgaben
effizient zu erf llen. Derartige Informationen m ssen ge-
gebenenfalls auch im Auftrag der Kommission eingeholt
werden k@nnen, damit sie ihren Verpflichtungen aus dem
Gemeinschaftsrecht nachkommen kann. Informationsersu-
chen sollten in angemessenem Verh,ltnis stehen und keine
unzumutbare Belastung f r Unternehmen darstellen. Die
von den nationalen Regulierungsbeh@rden eingeholten In-
formationen m ssen @ffentlich zug,nglich sein, sofern es
sich nicht um vertrauliche Informationen handelt. Die
nationalen Regulierungsbeh@rden sollten in bezug auf
die Vertraulichkeit des Informationsaustausches dieselben
Rechte und Pflichten haben wie eine Ðzust,ndige Beh@rdeH
f r Zwecke der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6.
Februar 1962: Erste Durchf hrungsverordnung zu den
Artikeln 85 und 86 des Vertrages (5), zuletzt ge,ndert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1216/1999 (6).

(14) Es ist wichtig, da9 die nationalen Regulierungsbeh@rden
alle interessierten Parteien zu vorgeschlagenen Beschl ssen
konsultieren und ihre Stellungnahmen ber cksichtigen,
ehe sie einen endg ltigen Beschlu9 fassen. Um zu gew,hr-
leisten, da9 sich Beschl sse, die auf nationaler Ebene ge-
fa9t werden, nicht nachteilig auf den Binnenmarkt oder
andere Ziele des Vertrages auswirken, sollten die nationa-
len Regulierungsbeh@rden bestimmte Beschlu9entw rfe
auch der Kommission und anderen nationalen Regulie-
rungsbeh@rden notifizieren, damit sie hierzu Stellung neh-
men k@nnen und die Kommission gegebenenfalls eine
˜nderung oder Aussetzung der Beschl sse fordern kann.
Das Notifizierungsverfahren gem,9 der Richtlinie
98/34/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998  ber ein Informationsverfahren auf
dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften
und der Vorschriften f r die Dienste der Informations-
gesellschaft (7), ge,ndert durch die Richtlinie 98/48/EG (8)
sowie die Rechte, die die Kommission aufgrund des Ver-
trages in bezug auf Verst@9e gegen das Gemeinschafts-
recht besitzt, bleiben von diesem Verfahren unber hrt.

(15) Die nationalen Regulierungsbeh@rden sollten einheitliche
Ziele und Grunds,tze verfolgen, um ihre Ma9nahmen zu
untermauern. Die Ma9nahmen der nationalen Regulie-
rungsbeh@rden bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
aufgrund dieses Rechtsrahmens sollten ausschlie9lich
von diesen Zielen und Grunds,tzen bestimmt werden.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ,ischen Gemeinschaften C 365 E/199

(1) ABl. L 298 vom 17.10.1989, S. 23.
(2) ABl. L 202 vom 30.7.1997, S. 60.
(3) ABl. L 91 vom 7.4.1999, S. 10.
(4) ABl. L 178 vom 17.7.2000, S. 1.

(5) ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62.
(6) ABl. L 148 vom 15.6.1999, S. 5.
(7) ABl. L 204 vom 21.7.1998, S. 37.
(8) ABl. L 217 vom 5.8.1998, S. 18.



(16) Funkfrequenzen sind eine wesentliche Voraussetzung f r
funkgest tzte elektronische Kommunikationsdienste und
sollten, soweit sie f r diese Dienste genutzt werden, von
den nationalen Regulierungsbeh@rden nach transparenten,
nichtdiskriminierenden und objektiven Kriterien zugewie-
sen und zugeteilt werden. Die Zuweisung und Zuteilung
ist so effizient wie m@glich zu verwalten, wobei die Be-
d rfnisse der kommerziellen und anderweitigen Nutzung
des Frequenzspektrums gegeneinander abzuw,gen sind.
Der Weiterverkauf von Frequenzen kann ein wirksames
Mittel zur effizienteren Frequenznutzung darstellen, so-
lange es hinreichende Sicherheitsbestimmungen gibt, die
die @ffentlichen Interessen sch tzen. Insbesondere ist die
Transparenz und Beaufsichtigung derartiger Transaktionen
durch die Regulierungsbeh@rden zu gew,hrleisten. Die
Entscheidung (. . .) des Europ,ischen Parlaments und des
Rates  ber einen Rechtsrahmen f r die Frequenzpolitik in
der Gemeinschaft enth,lt die Rahmenbedingungen f r die
Vereinheitlichung der Frequenznutzung. Ma9nahmen, die
aufgrund dieser Richtlinie getroffenen werden, sollten die
im Rahmen der genannten Entscheidung durchgef hrten
Arbeiten erleichtern.

(17) Der Zugang zu Numerierungsressourcen nach transparen-
ten, objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien ist
eine wesentliche Voraussetzung f r den Wettbewerb in
der elektronischen Kommunikation. Alle Bestandteile der
nationalen Numerierungspl,ne einschlie9lich der zur
Netzadressierung verwendeten Point-Codes sollten von
den nationalen Regulierungsbeh@rden verwaltet werden.
Wenn die Zuweisung der Numerierungsressourcen in
der Gemeinschaft zu vereinheitlichen ist, sollte dies die
Kommission im Rahmen ihrer Durchf hrungsbefugnisse
 bernehmen. Der Zugang der Endnutzer zu allen Nume-
rierungsressourcen in der Gemeinschaft ist eine wesentli-
che Voraussetzung f r einen Binnenmarkt. Dies gilt u. a.
f r geb hrenfreien Ruf, private Informationsdienste und
sonstige geografisch unabh,ngige Nummern, sofern nicht
der gerufene Teilnehmer aus kommerziellen Gr nden den
Zugang von bestimmten geografischen Gebieten aus ein-
geschr,nkt hat. Die Tarife f r Teilnehmer, die von au-
9erhalb des betreffenden Mitgliedstaats anrufen, brauchen
nicht mit denen identisch zu sein, die f r Teilnehmer
innerhalb des Mitgliedstaats gelten. Angesichts des euro-
p,ischen Numerierungsbedarfs, des Bedarfs an europawei-
ten und neuen Diensten sowie der Globalisierung und
Synergie des Marktes f r elektronische Kommunikation
sind die nationalen Standpunkte in internationalen Orga-
nisationen und Foren, in denen Numerierungsbeschl sse
gefa9t werden, von der Gemeinschaft im Einklang mit
dem Vertrag anzugleichen.

(18) Es sollten z gige, nichtdiskriminierende Verfahren zur Er-
teilung von Wegerechten eingef hrt sein, um die Voraus-
setzungen f r einen lauteren, wirksamen Wettbewerb zu
schaffen. Die einzelstaatlichen Enteignungsgesetze bleiben
von dieser Richtlinie unber hrt.

(19) Die gemeinsame Nutzung von Einrichtungen kann aus
st,dtebaulichen, gesundheits- oder umweltpolitischen
Gr nden vorteilhaft sein und sollte von den nationalen
Regulierungsbeh@rden auf der Grundlage freiwilliger Ver-

einbarungen gef@rdert werden. Die obligatorische gemein-
same Nutzung von Einrichtungen kann unter Umst,nden
angebracht sein; sie sollte jedoch erst nach einer umfas-
senden @ffentlichen Anh@rung vorgeschrieben werden.

(20) Unter bestimmten Umst,nden sind Vorabverpflichtungen
aufzuerlegen, um die Entwicklung eines wettbewerbsori-
entierten Marktes zu gew,hrleisten. Die Definition der
betr,chtlichen Marktmacht in der Richtlinie 97/33/EG
des Europ,ischen Parlaments und des Rates vom 30.
Juni 1997  ber die Zusammenschaltung in der Telekom-
munikation im Hinblick auf die Sicherstellung eines Uni-
versaldienstes und der Interoperabilit,t durch Anwendung
der Grunds,tze f r einen offenen Netzzugang (ONP) (1),
ge,ndert durch die Richtlinie 98/61/EG (2), hat sich in den
Anfangsphasen der Liberalisierung des Marktes als Krite-
rium f r Vorabverpflichtungen als sinnvoll erwiesen, ist
nun jedoch neu zu formulieren, um sie komplexeren,
dynamischeren M,rkten anzupassen. Daher beruht die in
der vorliegenden Richtlinie benutzte Definition auf dem
Konzept der beherrschenden Stellung nach der einschl,gi-
gen Rechtsprechung des Gerichtshofs und des Gerichts
erster Instanz der Europ,ischen Gemeinschaften. Aus-
genommen in F,llen, die durch die internationalen Ver-
pflichtungen der Gemeinschaft und ihrer Mitgliedstaaten
bestimmt werden, sind Vorabverpflichtungen zur Gew,hr-
leistung des effizienten Wettbewerbs nur bei Unterneh-
men gerechtfertigt, die ihre Infrastruktur aufgrund beson-
derer oder ausschlie9licher Rechte in Bereichen finanziert
haben, in denen rechtliche, technische oder wirtschaftliche
Hindernisse f r den Marktzugang bestehen, insbesondere
f r den Aufbau von Netzinfrastrukturen, oder die als ver-
tikal integrierte Unternehmen Netzinfrastrukturen zur Er-
bringung von Diensten besitzen oder betreiben und
gleichzeitig Dienste  ber diese Infrastrukturen anbieten,
zu denen ihre Mitbewerber zwangsl,ufig Zugang ben@ti-
gen.

(21) Derartige Verpflichtungen sollten nur auferlegt werden,
wenn kein wirksamer Wettbewerb besteht und die Instru-
mente des nationalen und gemeinschaftlichen Wett-
bewerbsrechts nicht ausreichen, um das Problem zu l@sen.
Daher ist es notwendig, da9 die Kommission Leitlinien auf
Gemeinschaftsebene festlegt, die von den nationalen Re-
gulierungsbeh@rden einzuhalten sind, wenn sie beurteilen,
ob auf einem bestimmten Markt ein effizienter Wett-
bewerb herrscht, und Unternehmen mit betr,chtlicher
Marktmacht ermitteln. In diesen Leitlinien ist auch die
Frage neu entstehender M,rkte zu behandeln, wo der
Marktf hrer in der Praxis  ber einen betr,chtlichen
Marktanteil verf gen d rfte, ohne da9 ihm jedoch unan-
gemessene Verpflichtungen auferlegt werden sollten. Die
nationalen Regulierungsbeh@rden m ssen zusammen-
arbeiten, wenn der betreffende Markt eine internationale
Dimension aufweist.

(22) Die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten sind in der
Welthandelsorganisation Verpflichtungen in bezug auf
Normen und den Rechtsrahmen f r Telekommunikations-
netze und -dienste eingegangen.
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(23) Die Normung sollte in erster Linie ein marktorientierter
Vorgang sein. Es kann jedoch noch immer Situationen
geben, in denen es sich empfiehlt, die Einhaltung be-
stimmter Normen auf Gemeinschaftsebene zu fordern,
um die Interoperabilit,t auf dem Binnenmarkt zu gew,hr-
leisten. Auf nationaler Ebene sind die Mitgliedstaaten an
die Bestimmungen der Richtlinie 98/34/EG gebunden. In
der Richtlinie 95/47/EG des Europ,ischen Parlaments und
des Rates vom 24. Oktober 1995  ber die Anwendung
von Normen f r die =bertragung von Fernsehsignalen (1)
wurden weder ein bestimmtes digitales Fernseh bertra-
gungssystem noch spezielle Dienstanforderungen vor-
geschrieben. =ber die Digital Video Broadcasting Group
haben die europ,ischen Marktteilnehmer eine Familie von
Fernseh bertragungssystemen entwickelt, die vom Euro-
p,ischen Institut f r Telekommunikationsnormen (ETSI)
genormt und in Empfehlungen der internationalen Fern-
meldeunion umgesetzt wurden.

(24) Bei Streitigkeiten zwischen Unternehmen in ein und dem-
selben Mitgliedstaats in einem Bereich, der unter diese
Richtlinie oder die spezifischen Ma9nahmen f,llt, sollte
sich die beschwerte Partei an die nationale Regulierungs-
beh@rde wenden k@nnen, um den Streitfall beizulegen. Die
nationalen Regulierungsbeh@rden sollten in der Lage sein,
den Parteien eine L@sung aufzuerlegen.

(25) Zus,tzlich zu den Rechtsbehelfen nach nationalem oder
gemeinschaftlichem Recht bedarf es eines einfachen Ver-
fahrens zur Beilegung grenz berschreitender Streitigkei-
ten, die au9erhalb der Zust,ndigkeit einer einzelnen na-
tionalen Regulierungsbeh@rde liegen. Dieses auf Antrag
einer der Parteien, jedoch mit Zustimmung aller Parteien
des Rechtsstreits einzuleitende Verfahren sollte flexibel,
kosteng nstig und transparent sein. Falls die Kommission
beschlie9t, eine Arbeitsgruppe einzusetzen, die sie bei der
Beilegung grenz berschreitender Streitigkeiten unterst tzt,
sollte sie daf r sorgen, da9 die Mitglieder der Gruppe von
den Parteien unabh,ngig sind.

(26) Der mit Artikel 9 der Richtlinie 90/387/EWG eingesetzte
ÐONP-Ausschu9H und der mit Artikel 14 der Richtlinie
97/13/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates
vom 10. April 1997  ber einen gemeinsamen Rahmen
f r Allgemein- und Einzelgenehmigungen f r Telekom-
munikationsdienste (2) eingesetzte Genehmigungsausschu9
sollten durch einen einzigen Ausschu9 abgel@st werden.

(27) Die nationalen Regulierungs- und Wettbewerbsbeh@rden
sollten berechtigt sein, Informationen auszutauschen, da-
mit sie in vollem Umfang zusammenarbeiten k@nnen.

(28) Es sollte eine hochrangige Gruppe eingesetzt werden, die
aus Vertretern der nationalen Regulierungsbeh@rden be-
steht. Hauptaufgabe dieser Gruppe sollte es sein, die Kom-
mission bei der einheitlichen Anwendung dieser Richtlinie
und der spezifischen Ma9nahmen zu unterst tzen, um die
Koh,renz zwischen den Mitgliedstaaten zu gew,hrleisten.

Zur Pr fung spezifischer Fragen, z. B. des Verbraucherschut-
zes, k@nnen Sachverst,ndigengruppen gebildet werden.

(29) Die Bestimmungen dieser Richtlinie sollten regelm,9ig
 berpr ft werden, um insbesondere festzustellen, ob sie
ver,nderten technologischen oder marktwirtschaftlichen
Bedingungen anzupassen sind.

(30) Gem,9 Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit,ten f r die
Aus bung der der Kommission  bertragenen Durchf h-
rungsbefugnisse (3) sollten Ma9nahmen zur Umsetzung
dieser Richtlinie nach dem Beratungsverfahren in Artikel
3 bzw. dem Regelungsverfahren in Artikel 5 des Beschlus-
ses erlassen werden.

(31) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten
Subsidiarit,ts- und Verh,ltnism,9igkeitsprinzip kann das
Ziel, einheitliche Rahmenbedingungen f r die Regulierung
von elektronischen Kommunikationsdiensten und -netzen
sowie zugeh@rigen Einrichtungen zu schaffen, nicht voll-
st,ndig von den Mitgliedstaaten erreicht werden und l,9t
sich daher wegen des Umfangs und der Auswirkungen
besser auf Gemeinschaftsebene verwirklichen. Diese Richt-
linie beschr,nkt sich auf das zur Erreichung dieses Ziels
notwendige Mindestma9 und geht nicht  ber das hierzu
Erforderliche hinaus.

(32) Die folgenden Richtlinien bzw. Entscheidungen sollten
aufgehoben werden:

� Richtlinie 90/387/EWG,

� Entscheidung 91/396/EWG des Rates vom 29. Juli
1991 zur Einf hrung einer einheitlichen europ,ischen
Notrufnummer (4).

� Richtlinie 92/44/EWG des Rates vom 5. Juni 1992 zur
Einf hrung des offenen Netzzugangs bei Mietleitun-
gen (5), zuletzt ge,ndert durch die Entscheidung
98/80/EG der Kommission (6),

� Entscheidung 92/264/EWG des Rates vom 11. Mai
1992 zur Einf hrung einer gemeinsamen Vorwahl-
nummer f r den internationalen Fernsprechverkehr
in der Gemeinschaft (7),

� Richtlinie 95/47/EG,

� Richtlinie 97/13/EG,

� Richtlinie 97/33/EG,
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� Richtlinie 97/66/EG des Europ,ischen Parlaments und
des Rates vom 15. Dezember 1997  ber die Verarbei-
tung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsph,re im Bereich der Telekommunikation (1),

� Richtlinie 98/10/EG des Europ,ischen Parlaments und
des Rates vom 26. Februar 1998  ber die Anwendung
des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprachtelefon-
dienst und den Universaldienst im Telekommunika-
tionsbereich in einem wettbewerbsorientierten Um-
feld (2) �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH, ZIELSETZUNG UND BEGRIFFSBESTIM-
MUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich und Zielsetzung

(1) Mit dieser Richtlinie wird ein einheitlicher Rahmen f r
die Regulierung elektronischer Kommunikationsdienste und
-netze sowie zugeh@riger Einrichtungen vorgegeben. Sie legt
die Pflichten der nationalen Regulierungsbeh@rden sowie eine
Reihe von Verfahren fest, die die gemeinschaftsweit einheitliche
Anwendung des Rechtsrahmens gew,hrleisten.

(2) Verpflichtungen, die von den Mitgliedstaaten aufgrund
des Gemeinschaftsrechts oder durch Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft f r Dienste auferlegt werden, die mit Hilfe elektro-
nischer Kommunikationsnetze und -dienste erbracht werden,
bleiben von dieser Richtlinie und den spezifischen Ma9nahmen
unber hrt.

(3) Die Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG bleiben von
dieser Richtlinie unber hrt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck

a) Ðelektronisches KommunikationsnetzH =bertragungssysteme
und gegebenenfalls Vermittlungs- und Leitwegeinrichtungen
sowie anderweitige Ressourcen, die die =bertragung von
Signalen  ber Kabel, Funk, optische oder andere elektro-
magnetische Einrichtungen erm@glichen, einschlie9lich Sa-
tellitennetze, feste (leitungs- und paketvermittelte ein-
schlie9lich Internet) und mobile terrestrische Netze, Netze
f r H@r- und Fernsehfunk sowie Kabelfernsehnetze, unab-
h,ngig von der Art der  bertragenen Informationen.

b) Ðelektronische KommunikationsdiensteH gegen Entgelt er-
brachte Dienste, die ganz oder  berwiegend in der =ber-
tragung und Leitweglenkung von Signalen  ber elektro-
nische Kommunikationsnetze bestehen, einschlie9lich Tele-

kommunikations- und =bertragungsdienste in Rundfunk-
netzen, nicht aber Dienste, die Inhalte  ber elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste anbieten oder eine re-
daktionelle Kontrolle  ber sie aus ben.

c) Ð@ffentliches KommunikationsnetzH ein elektronisches Kom-
munikationsnetz, das ganz oder  berwiegend zur Bereit-
stellung @ffentlich zug,nglicher elektronischer Kommunika-
tionsdienste dient.

d) Ðzugeh@rige EinrichtungenH Einrichtungen, die einem elek-
tronische Kommunikationsnetz bzw. -dienst zugeordnet
sind, zu dem der Zugang im Hinblick auf die Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsdienste zu gleichwertigen,
wettbewerbsorientierten Bedingungen ben@tigt wird.

e) Ðnationale Regulierungsbeh@rdeH die Stelle bzw. Stellen, die
von einem Mitgliedstaat mit einer der in dieser Richtlinie
und den spezifischen Ma9nahmen festgelegten rechtlichen
Aufgaben beauftragt werden.

f) ÐNutzerH eine nat rliche oder juristische Person, die @ffent-
lich zug,ngliche elektronische Kommunikationsdienste in
Anspruch nimmt.

g) ÐVerbraucherH jede nat rliche Person, die einen @ffentlich
zug,nglichen elektronischen Kommunikationsdienst zu an-
deren als gewerblichen oder beruflichen Zwecken nutzt.

h) ÐUniversaldienstH ein in der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber den
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronische Kom-
munikationsnetzen und -diensten) definiertes Angebot an
Diensten von bestimmter Qualit,t, das allen Nutzern unab-
h,ngig von ihrem Standort und, gemessen an den landes-
spezifischen Bedingungen, zu einem erschwinglichen Preis
zur Verf gung steht.

i) ÐTeilnehmerH jede nat rliche oder juristische Person, die mit
einem Anbieter @ffentlich zug,nglicher elektronischer Kom-
munikationsdienste einen Vertrag  ber die Bereitstellung
dieser Dienste geschlossen hat.

j) Ðspezifische Ma9nahmenH die Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber die
Genehmigung elektronischer Kommunikationsnetze und
-dienste), die Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber den Zugang zu
elektronischen Kommunikationsnetzen und zugeh@rigen
Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung), die Richt-
linie . . ./. . ./EG ( ber den Universaldienst und Nutzerrechte
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten),
die Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber die Verarbeitung personen-
bezogener Daten und den Schutz der Privatsph,re in der
elektronischen Kommunikation) und die Verordnung (EG)
Nr. . . ./. . . ( ber den entb ndelten Zugang zum Teilneh-
meranschlu9).

k) ÐKommunikationsausschu9H den mit Artikel 19 eingesetz-
ten Ausschu9.

l) ÐHochrangige KommunikationsgruppeH die mit Artikel 21
eingesetzte Gruppe.
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KAPITEL II

NATIONALE REGULIERUNGSBEH3RDEN

Artikel 3

Nationale Regulierungsbeh4rden

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 alle den nationalen
Regulierungsbeh@rden mit dieser Richtlinie und den spezi-
fischen Ma9nahmen  bertragenen Aufgaben von einer zust,n-
digen Stelle wahrgenommen werden.

(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten die Unabh,ngigkeit der
nationalen Regulierungsbeh@rden, indem sie daf r sorgen, da9
sie rechtlich und funktional von allen Unternehmen unabh,n-
gig sind, die elektronische Kommunikationsnetze, -ger,te oder
-dienste anbieten. Wenn Mitgliedstaaten weiterhin an Unterneh-
men beteiligt sind, die elektronische Kommunikationsnetze
und/oder -dienste bereitstellen oder diese kontrollieren, m ssen
sie eine vollst,ndige und wirksame strukturelle Trennung der
hoheitlichen Funktion von T,tigkeiten im Zusammenhang mit
dem Eigentum oder der Kontrolle sicherstellen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Re-
gulierungsbeh@rden ihre Befugnisse unparteiisch und trans-
parent aus ben.

(4) Die Mitgliedstaaten ver@ffentlichen die von den nationa-
len Regulierungsbeh@rden wahrzunehmenden Aufgaben in
leicht zug,nglicher Form, insbesondere wenn diese Aufgaben
mehr als einer Stelle  bertragen werden. Die Mitgliedstaaten
ver@ffentlichen dar ber hinaus die Verfahren zur Konsultation
und Zusammenarbeit zwischen diesen Beh@rden sowie zwi-
schen diesen und den f r die Anwendung des Wettbewerbs-
und des Verbraucherschutzrechts zust,ndigen nationalen Be-
h@rden in Fragen von gemeinsamem Interesse. Die Mitglied-
staaten sorgen daf r, da9 sich die Aufgaben dieser Beh@rden
nicht  berschneiden.

(5) Die nationalen Regulierungs- und Wettbewerbsbeh@rden
sind berechtigt, Informationen auszutauschen. Um die Zusam-
menarbeit und den Informationsaustausch zu erleichtern, hat
die nationale Regulierungsbeh@rde dieselben Rechte und Pflich-
ten hinsichtlich der Vertraulichkeit der ausgetauschten Informa-
tionen wie eine Ðzust,ndige Beh@rdeH f r Zwecke der Verord-
nung Nr. 17.

(6) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission unter Angabe
der jeweiligen Zust,ndigkeiten alle Aufgaben mit, die den na-
tionalen Regulierungsbeh@rden aufgrund dieser Richtlinie und
der spezifischen Ma9nahmen  bertragen werden.

Artikel 4

Rechtsbehelf

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 es ein Verfahren
auf nationaler Ebene gibt, nach dem ein Nutzer oder ein An-
bieter elektronischer Kommunikationsnetze und/oder -dienste
gegen eine Entscheidung der nationalen Regulierungsbeh@rde

bei einer von der Regierung und der betreffenden nationalen
Regulierungsbeh@rde unabh,ngigen Stelle Rechtsbehelf einlegen
kann. Die Beschwerdestelle mu9 in der Lage sein, nicht nur das
Verfahren, nach dem die Entscheidung getroffen wurde, son-
dern auch den Sachverhalt zu pr fen. Bis zum Abschlu9 eines
solchen Verfahrens beh,lt die Entscheidung der nationalen Re-
gulierungsbeh@rde ihre G ltigkeit.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 Entscheidungen der
Beschwerdestellen durchsetzbar sind.

(3) Hat die Beschwerdestelle keinen gerichtlichen Charakter,
so sind ihre Entscheidungen stets schriftlich zu begr nden.
Ferner ist diese Entscheidung in diesem Fall von einem Gericht
zu  berpr fen.

(4) Die Ernennung und das Ausscheiden der Mitglieder der
Beschwerdestelle erfolgen unter denselben Bedingungen wie bei
Richtern, was die f r ihre Benennung, ihre Amtszeit und ihr
Ausscheiden zust,ndige Beh@rde betrifft. Mindestens das vor-
sitzende Mitglied der Beschwerdestelle mu9  ber die gleichen
rechtlichen und fachlichen Qualifikationen verf gen wie Rich-
ter. Die unabh,ngige Stelle trifft ihre Entscheidungen nach ei-
nem Verfahren, bei dem beide Seiten geh@rt werden. Ihre Ent-
scheidungen sind nach einem von den Mitgliedstaaten festzule-
genden Verfahren rechtsverbindlich.

Artikel 5

Bereitstellung von Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 Unternehmen, die
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste anbieten, den
nationalen Regulierungsbeh@rden alle Informationen zur Ver-
f gung stellen, die sie ben@tigen, um die Einhaltung des Ge-
meinschaftsrechts zu gew,hrleisten. Die von der nationalen
Regulierungsbeh@rde angeforderten Informationen m ssen in
angemessenem Verh,ltnis zur Wahrnehmung dieser Aufgabe
stehen. Die nationale Regulierungsbeh@rde mu9 ihr Ersuchen
um Informationen begr nden.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Re-
gulierungsbeh@rden der Kommission auf Anforderung die In-
formationen zur Verf gung stellen, die sie ben@tigt, um ihre
Aufgaben aufgrund des EG-Vertrags wahrzunehmen. Die von
der Kommission angeforderten Informationen m ssen in ange-
messenem Verh,ltnis zur Wahrnehmung dieser Aufgaben ste-
hen. Die Kommission stellt gegebenenfalls die einer nationalen
Regulierungsbeh@rde  bermittelten Informationen einer ande-
ren Beh@rde desselben oder eines anderen Mitgliedstaats zur
Verf gung. Wurden die Informationen vertraulich  bermittelt,
so werden sie von der Kommission und den nationalen Regu-
lierungsbeh@rden vertraulich behandelt.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Re-
gulierungsbeh@rden Informationen, die zu einem offenen, wett-
bewerbsorientierten Markt beitragen, unter Einhaltung der na-
tionalen Vorschriften  ber den Informationszugang sowie der
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten
zur Wahrung von Gesch,ftsgeheimnissen ver@ffentlichen.
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(4) Die nationalen Regulierungsbeh@rden ver@ffentlichen die
Bedingungen f r den @ffentlichen Informationszugang gem,9
Absatz 3 einschlie9lich detaillierter Leitlinien und Verfahren f r
dessen Gew,hrung. Beschl sse  ber die Verweigerung des In-
formationszugangs sind zu begr nden und zu ver@ffentlichen.

Artikel 6

Konsultation und Transparenz

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Re-
gulierungsbeh@rden interessierten Parteien innerhalb einer an-
gemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme zu Ma9nah-
men geben, die sie gem,9 dieser Richtlinie oder den spezi-
fischen Ma9nahmen zu treffen gedenken. Die nationalen Regu-
lierungsbeh@rden ver@ffentlichen ihre jeweiligen Anh@rungsver-
fahren.

(2) Beabsichtigt eine nationale Regulierungsbeh@rde, Ma9-
nahmen gem,9 Artikel 8 oder Artikel 14 Absatz 4 und 5
dieser Richtlinie oder nach Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie
. . ./. . ./EG ( ber den Zugang zu elektronische Kommunika-
tionsnetzen und zugeh@rigen Einrichtungen sowie deren Zu-
sammenschaltung) zu ergreifen, so  bermittelt sie der Kommis-
sion und den nationalen Regulierungsbeh@rden anderer Mit-
gliedstaaten den Entwurf der Ma9nahme zusammen mit einer
Begr ndung. Die nationalen Regulierungsbeh@rden k@nnen in-
nerhalb der gem,9 Absatz 1 festgelegten Anh@rungsfrist Stel-
lungnahmen an die betreffende nationale Regulierungsbeh@rde
richten.

(3) Die betreffende nationale Regulierungsbeh@rde tr,gt den
Stellungnahmen anderer nationaler Regulierungsbeh@rden wei-
testgehend Rechnung und leitet den  berarbeiteten
Ma9nahmenentwurf unverz glich der Kommission zu.

(4) Die Ma9nahme wird einen Monat nach dem Datum der
Mitteilung an die Kommission wirksam, es sei denn, die Kom-
mission teilt der betreffenden nationalen Regulierungsbeh@rde
mit, da9 sie ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit
der Ma9nahme mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere
den Bestimmungen in Artikel 7, hegt. In diesem Fall wird die
Ma9nahme weitere zwei Monate nicht wirksam. W,hrend die-
ses Zeitraums erl,9t die Kommission eine endg ltige Entschei-
dung und fordert bei Bedarf die betreffende nationale Regulie-
rungsbeh@rde auf, den Ma9nahmenentwurf zu ,ndern oder
zur ckzuziehen. Hat die Kommission nach Ablauf dieser Frist
keine Entscheidung erlassen, so kann die nationale Regulie-
rungsbeh@rde die Ma9nahme erlassen.

(5) Ist eine nationale Regulierungsbeh@rde unter au9erge-
w@hnlichen Umst,nden der Ansicht, da9 dringend gehandelt
werden mu9, ohne das Verfahren gem,9 Absatz 1 bis 4 ein-
zuhalten, um den Wettbewerb zu erhalten und die Nutzerinter-
essen zu sch tzen, so kann sie umgehend Ma9nahmen erlassen.
Sie teilt diese der Kommission und den  brigen nationalen
Regulierungsbeh@rden unverz glich mit einer vollst,ndigen Be-
gr ndung mit. Die Kommission pr ft diese Ma9nahmen auf
ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinschaftsrecht, insbesondere
mit Artikel 7. Gegebenenfalls fordert sie die betreffende natio-
nale Regulierungsbeh@rde auf, die Ma9nahmen zu ,ndern oder
aufzuheben.

(6) Unterl,9t die Kommission ein Vorgehen gem,9 Absatz 4
und 5, so ber hrt dies in keiner Weise ihre Rechte gem,9
Artikel 226 EG-Vertrag in bezug auf Entscheidungen oder Ma9-
nahmen einer nationalen Regulierungsbeh@rde.

KAPITEL III

PFLICHTEN DER NATIONALEN REGULIERUNGSBEH3RDEN

Artikel 7

Politische Ziele und Regulatorische Grunds�tze

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Re-
gulierungsbeh@rden bei der Wahrnehmung der in dieser Richt-
linie und den spezifischen Ma9nahmen festgelegten rechtlichen
Aufgaben alle angezeigten Ma9nahmen treffen, die ausschlie9-
lich den in den Abs,tzen 2, 3 und 4 vorgegebenen Zielen
dienen. Die Ma9nahmen m ssen in angemessenem Verh,ltnis
zu diesen Zielen stehen.

Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Regulie-
rungsbeh@rden bei der Wahrnehmung der in dieser Richtlinie
und den spezifischen Ma9nahmen festgelegten regulatorischen
Aufgaben, insbesondere derer, die der Gew,hrleistung eines
lauteren Wettbewerbs dienen, weitestgehend ber cksichtigen,
da9 die Regulierung technologieneutral sein mu9, d. h. weder
eine bestimmte Technologie vorschreibt noch deren Einsatz
beg nstigt.

(2) Die nationalen Regulierungsbeh@rden f@rdern einen of-
fenen, wettbewerbsorientierten Markt f r elektronische Kom-
munikationsnetze und -dienste sowie zugeh@rige Einrichtun-
gen, indem sie

a) sicherstellen, da9 die Nutzer gr@9tm@gliche Vorteile in be-
zug auf Auswahl, Preise, Qualit,t und Geldwert genie9en;

b) gew,hrleisten, da9 es keine Wettbewerbsverzerrungen oder
-beschr,nkungen in der elektronischen Kommunikation gibt;

c) effiziente Infrastrukturinvestitionen f@rdern und

d) f r effiziente Frequenzzuweisungen und -zuteilungen sorgen.

(3) Die nationalen Regulierungsbeh@rden tragen zur Ent-
wicklung des Binnenmarktes bei, indem sie

a) verbleibende Hindernisse f r die Bereitstellung elektro-
nischer Kommunikationsnetze und -dienste sowie zugeh@ri-
ger Einrichtungen auf europ,ischer Ebene abbauen;

b) den Aufbau und die Entwicklung transeurop,ischer Netze
und die Interoperabilit,t europaweiter Dienste f@rdern und
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c) gew,hrleisten, da9 Anbieter elektronischer Kommunika-
tionsnetze und -dienste unter vergleichbaren Umst,nden
keine diskriminierende Behandlung erfahren.

(4) Die nationalen Regulierungsbeh@rden f@rdern die Inter-
essen europ,ischer B rger, indem sie

a) sicherstellen, da9 alle B rger gem,9 der Richtlinie . . ./. . ./EG
( ber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektro-
nischen Kommunikationsnetzen und -diensten) zu er-
schwinglichen Preisen Zugang zum Universaldienst erhalten,

b) einen weitgehenden Verbraucherschutz in den Beziehungen
zwischen Kunden und Anbietern gew,hrleisten, insbeson-
dere durch einfache, kosteng nstige Verfahren zur Beilegung
von Streitigkeiten,

c) ein hoches Datenschutzniveau gew,hrleisten,

d) transparente Tarife und Bedingungen f r die Nutzung @ffent-
lich zug,nglicher elektronischer Kommunikationsdienste for-
dern und

e) die Sonderbed rfnisse gesellschaftlicher Randgruppen, ins-
besondere behinderter Nutzer, ber cksichtigen.

Artikel 8

Verwaltung der Funkfrequenzen

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen f r die effiziente Verwaltung
der Funkfrequenzen f r elektronische Kommunikationsdienste
in ihrem Hoheitsgebiet. Sie gew,hrleisten, da9 die Zuweisung
und Zuteilung von Frequenzen durch die nationalen Regulie-
rungsbeh@rden auf objektiven, transparenten, nichtdiskriminie-
renden und verh,ltnism,9igen Kriterien beruht.

(2) Die nationalen Regulierungsbeh@rden f@rdern die Verein-
heitlichung der Nutzung von Funkfrequenzen in der Gemein-
schaft, um deren effektiven und effizienten Einsatz zu gew,hr-
leisten.

(3) Die nationalen Regulierungsbeh@rden k@nnen im Hin-
blick auf die in Artikel 7 genannten Ziele auf Auktionen
oder administrative Preisbildung f r Frequenzen zur ckgreifen.

(4) Die Mitgliedstaaten k@nnen Unternehmen den Verkauf
von Frequenznutzungsrechten an andere Unternehmen nur ge-
statten, wenn diese Rechte von nationalen Regulierungsbeh@r-
den im Wege einer Auktion zugeteilt wurden. Beschl sse  ber
den Verkauf von Rechten zur Nutzung in bestimmten Fre-
quenzb,ndern sind nach dem in Artikel 6 genannten Verfahren
zu fassen.

(5) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die Absicht eines
Unternehmens, mit Frequenznutzungsrechten zu handeln, der
f r die Frequenzzuteilung zust,ndigen nationalen Regulierungs-
beh@rde mitgeteilt wird und jegliche Verkaufstransaktion unter

deren Aufsicht und mit ihrer Zustimmung erfolgt. Sie stellen
sicher, da9 interessierte Parteien  ber einen geplanten Verkauf
von Frequenznutzungsrechten informiert sind, damit sie ein
Angebot f r diese Rechte abgeben k@nnen. Sie sorgen daf r,
da9 der Wettbewerb infolge derartiger Transaktionen nicht ver-
zerrt wird. Soweit die Frequenznutzung durch die Entscheidung
2000/. . ./EG ( ber einen Rechtsrahmen f r die Frequenzpolitik
in der Gemeinschaft) oder anderweitige Gemeinschaftsma9nah-
men vereinheitlicht wurde, darf ein solcher Verkauf nicht zu
einer ver,nderten Nutzung dieser Frequenzen f hren.

(6) Beschl sse  ber die Zuweisung von Frequenznutzungs-
rechten sind nach dem in Artikel 6 genannten Verfahren zu
fassen.

Artikel 9

Vergabe von Nummern, Namen und Adressen

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Re-
gulierungsbeh@rden die Zuweisung und Zuteilung aller natio-
nalen Numerierungsressourcen und die Verwaltung des natio-
nalen Numerierungsplans kontrollieren. Sie sorgen f r die Be-
reitstellung ad,quater Nummern und Numerierungsbereiche f r
alle @ffentlich zug,nglichen elektronischen Kommunikations-
dienste.

(2) Die nationalen Regulierungsbeh@rden sorgen daf r, da9
Numerierungspl,ne und -verfahren so angewandt werden, da9
die gleiche Behandlung aller Anbieter @ffentlich zug,nglicher
elektronischer Kommunikationsdienste gew,hrleistet ist. Die
Mitgliedstaaten stellen insbesondere sicher, da9 ein Unterneh-
men, dem ein Numerierungsbereich zugewiesen wurde, sich
gegen ber anderen Anbietern elektronischer Kommunikations-
dienste hinsichtlich der Nummernfolgen f r den Zugang zu
ihren Diensten nicht diskriminierend verh,lt.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die nationalen Nu-
merierungspl,ne und alle nachtr,glichen Erweiterungen oder
˜nderungen, vorbehaltlich nur von Verpflichtung aus Gr nden
der Staatssicherheit, ver@ffentlicht werden.

(4) Die nationalen Regulierungsbeh@rden unterst tzen die
Vereinheitlichung der Zuweisung von Numerierungsressourcen
in der Gemeinschaft, wenn dies notwendig ist, um die Entwick-
lung europaweiter Dienste zu f@rdern. Diese Vereinheitlichung
erfolgt nach dem in Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren.

(5) Die nationalen Regulierungsbeh@rden sorgen daf r, da9
Nutzer aus anderen Mitgliedstaaten Zugang zu geografisch un-
abh,ngigen Nummern in ihrem Hoheitsgebiet erhalten, sofern
der gerufene Teilnehmer nicht den Zugang von Anrufern aus
bestimmten geografischen Gebieten aus kommerziellen Gr n-
den eingeschr,nkt hat.

(6) Im Hinblick auf die globale Interoperabilit,t der Dienste
trifft die Gemeinschaft die notwendigen Ma9nahmen, um die
Standpunkte der Mitgliedstaaten in internationalen Organisatio-
nen und Foren zu koordinieren, in denen Beschl sse  ber
Aspekte der Numerierung, Benennung und Adressierung elek-
tronischer Kommunikationsnetze und -dienste gefa9t werden.
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Artikel 10

Wegerechte

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 die Verfahren zur
Erteilung von Rechten f r die Installation von Einrichtungen
auf,  ber oder unter @ffentlichem oder privatem Grundbesitz
allen Anbietern @ffentlich zug,nglicher elektronischer Kom-
munikationsnetze und -dienste auf der Grundlage transparenter,
@ffentlich einsehbarer Bedingungen zur Verf gung stehen, die
nichtdiskriminierend und unverz glich angewandt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 bei lokalen Beh@r-
den, die an Betreibern elektronischer Kommunikationsnetze
und/oder -dienste beteiligt sind oder diese kontrollieren, eine
strukturelle Trennung zwischen der f r die Erteilung von We-
gerechten zust,ndigen Stelle und den T,tigkeiten im Zusam-
menhang mit dem Eigentum oder der Kontrolle besteht.

Artikel 11

Kolokation und gemeinsame Nutzung

(1) Kann ein Unternehmen, das elektronische Kommunika-
tionsnetze anbietet, nach innerstaatlichem Recht Einrichtungen
auf,  ber oder unter @ffentlichem oder privatem Grundbesitz
installieren oder ein Verfahren zur Enteignung oder Nutzung
von Grundbesitz anwenden, so f@rdert die nationale Regulie-
rungsbeh@rde die gemeinsame Nutzung dieser Einrichtungen
oder Grundst cke, insbesondere wenn Unternehmen aus Gr n-
den des Umweltschutzes, der @ffentlichen Gesundheit und Si-
cherheit oder Raumordnung und St,dteplanung keinen Zugang
zu tragf,higen Alternativen haben.

(2) Kolokation und gemeinsame Nutzung von Einrichtungen
sind in der Regel Gegenstand kommerzieller und technischer
Vereinbarungen zwischen den betroffenen Parteien. Die natio-
nale Regulierungsbeh@rde kann gem,9 Artikel 17 eingreifen,
um Streitigkeiten beizulegen.

(3) Die nationale Regulierungsbeh@rde kann einem Betreiber
eines elektronischen Kommunikationsnetzes die gemeinsame
Nutzung von Einrichtungen oder Grundbesitz (einschlie9lich
physischer Kolokation) nur nach einer @ffentlichen Anh@rung
von angemessener Dauer vorschreiben, bei der alle interessier-
ten Parteien Gelegenheit zur Meinungs,u9erung erhalten m s-
sen. Solche Anordnungen k@nnen Regeln f r die Umlegung der
Kosten bei gemeinsamer Nutzung von Einrichtungen oder
Grundbesitz enthalten.

Artikel 12

Getrennte Buchf�hrung und Finanzberichte

(1) Die Mitgliedstaaten verpflichten Unternehmen, die @f-
fentliche Kommunikationsnetze oder @ffentlich zug,ngliche
elektronische Kommunikationsdienste anbieten und in demsel-
ben oder einem anderen Mitgliedstaat besondere oder aus-
schlie9liche Rechte f r die Erbringung von Diensten in anderen
Branchen besitzen,

a)  ber die T,tigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstel-
lung elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste in
dem Umfang getrennt Buch zu f hren, der erforderlich w,re,

wenn sie von rechtlich unabh,ngigen Unternehmen aus-
ge bt w rden, so da9 alle Kosten- und Einnahmenfaktoren
dieser T,tigkeiten mit den entsprechenden Berechnungs-
grundlagen und detaillierten Zurechnungsmethoden, ein-
schlie9lich einer detaillierten Aufschl sselung des Anlagever-
m@gens und der strukturbedingten Kosten, offengelegt wer-
den oder

b) die T,tigkeiten im Zusammenhang mit der Bereitstellung
elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste struktu-
rell auszugliedern.

Die Mitgliedstaaten k@nnen beschlie9en, die Anforderungen
von Unterabsatz 1 nicht auf Unternehmen anzuwenden, deren
Jahresumsatz aus der Bereitstellung elektronischer Kommunika-
tionsnetze oder -dienste in dem Mitgliedstaat weniger als 50
Millionen Euro betr,gt.

(2) Unternehmen, die @ffentliche Kommunikationsnetze oder
@ffentlich zug,ngliche elektronische Kommunikationsdienste
anbieten, liefern ihrer nationalen Regulierungsbeh@rde auf An-
forderung unverz glich Finanzinformationen mit den erforder-
lichen Einzelheiten. Die nationalen Regulierungsbeh@rden k@n-
nen Informationen ver@ffentlichen, die zu einem offenen, wett-
bewerbsorientierten Markt beitragen, wobei die Vorschriften
der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten  ber Gesch,fts-
geheimnisse zu ber cksichtigen sind.

(3) Die Finanzberichte von Unternehmen, die @ffentliche
Kommunikationsnetze oder @ffentlich zug,ngliche elektro-
nische Kommunikationsdienste bereitstellen, werden einer un-
abh,ngigen Rechnungspr fung unterzogen und ver@ffentlicht.
Die Rechnungspr fung erfolgt nach den einschl,gigen Vor-
schriften der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten. Dies gilt
auch f r die in Absatz 1 Buchstabe a) geforderte getrennte
Buchf hrung.

KAPITEL IV

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 13

Unternehmen mit betr�chtlicher Marktmacht

(1) Wenn die nationalen Regulierungsbeh@rden aufgrund der
spezifischen Ma9nahmen feststellen m ssen, ob Betreiber  ber
betr,chtliche Marktmacht verf gen, gelten die Bestimmungen
in Absatz 2 und 3.

(2) Ein Unternehmen verf gt  ber betr,chtliche Marktmacht,
wenn es entweder allein oder gemeinsam mit anderen eine
wirtschaftlich starke Stellung einnimmt, die es ihm gestattet,
sich in betr,chtlichem Umfang unabh,ngig von Mitbewerbern,
Kunden und letztlich Verbrauchern zu verhalten.

(3) Verf gt ein Unternehmen auf einem bestimmten Markt
 ber betr,chtliche Marktmacht, so kann davon ausgegangen
werden, da9 es auch auf einem benachbarten Markt betr,cht-
liche Marktmacht besitzt, wenn die Verbindungen zwischen
beiden M,rkten es gestatten, diese von dem einen auf den
anderen Markt zu  bertragen und damit die gesamte Markt-
macht des Unternehmens zu verst,rken.
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Artikel 14

Marktanalyseverfahren

(1) Nach Abstimmung mit den nationalen Regulierungs-
beh@rden  ber die Hochrangige Kommunikationsgruppe erl,9t
die Kommission eine Entscheidung  ber relevante Produkt- und
Dienstm,rkte (nachstehend Ðdie EntscheidungH genannt), die an
die Mitgliedstaaten gerichtet ist. Darin werden diejenigen
M,rkte f r elektronische Kommunikationsprodukte und
-dienste aufgef hrt, deren Merkmale die Auferlegung von Ver-
pflichtungen nach den spezifischen Ma9nahmen rechtfertigen
k@nnen, unbeschadet der M,rkte, die in bestimmten F,llen
nach dem Wettbewerbsrecht definiert werden k@nnen. Ferner
ver@ffentlicht die Kommission Leitlinien zur Marktanalyse und
Ermittlung betr,chtlicher Marktmacht (nachstehend Ðdie Leit-
linienH genannt).

Die Kommission kann in der Entscheidung angeben, welche
M,rkte eine internationale Dimension aufweisen. Auf diesen
M,rkten sind die Marktanalysen von den nationalen Regulie-
rungsbeh@rden gemeinsam durchzuf hren und Beschl sse  ber
die Auferlegung von Verpflichtungen nach den Abs,tzen 2 bis
5 in abgestimmter Form zu fassen.

Die nationalen Regulierungsbeh@rden holen die Einwilligung
der Kommission ein, bevor sie Marktdefinitionen verwenden,
die von denen der Entscheidung abweichen, oder bereichsspezi-
fische Verpflichtungen auf anderen als den in der Entscheidung
aufgef hrten M,rkten auferlegen.

Die Entscheidung wird regelm,9ig von der Kommission  ber-
pr ft.

(2) Innerhalb von zwei Monaten ab dem Erla9 der Entschei-
dung oder deren Aktualisierung erstellen die nationalen Regu-
lierungsbeh@rden den Leitlinien entsprechend eine Analyse der
darin aufgef hrten Produkt- und Dienstm,rkte. Die Mitglied-
staaten sorgen daf r, da9 die nationalen Wettbewerbsbeh@rden
in vollem Umfang an dieser Analyse beteiligt werden. Die Ana-
lyse der einzelnen M,rkte durch die nationalen Regulierungs-
beh@rden ist zu ver@ffentlichen.

(3) Wenn die nationalen Regulierungsbeh@rden gem,9 Arti-
kel 16, 25 oder 27 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber den Univer-
saldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikati-
onsnetzen und -diensten) oder nach Artikel 7 oder 8 der Richt-
linie . . ./. . ./EG ( ber den Zugang zu elektronischen Kommuni-
kationsnetzen und zugeh@rigen Einrichtungen sowie deren Zu-
sammenschaltung) feststellen m ssen, ob Verpflichtungen f r
Unternehmen aufzuerlegen, beizubehalten oder aufzuheben
sind, ermitteln sie anhand der Marktanalyse gem,9 Absatz 2,
ob auf einem in der Entscheidung aufgef hrten Markt in einem
bestimmten geografischen Gebiet ein echter Wettbewerb im
Sinne der Leitlinien herrscht.

(4) Kommt eine nationale Regulierungsbeh@rde zu dem
Schlu9, da9 dies der Fall ist, so erlegt sie weder bereichsspezi-
fische Verpflichtungen nach den spezifischen Ma9nahmen auf
noch beh,lt sie diese bei. Wenn bereits bereichsspezifische Ver-
pflichtungen bestehen, werden sie f r Unternehmen auf diesem
speziellen Markt aufgehoben. Den betroffenen Parteien ist die

Aufhebung der Verpflichtungen innerhalb einer angemessenen
Frist im voraus anzuk ndigen.

(5) Stellt eine nationale Regulierungsbeh@rde fest, da9 auf
einem in der Entscheidung aufgef hrten Markt in einem be-
stimmten geografischen Gebiet kein echter Wettbewerb im
Sinne der Leitlinien herrscht, so erlegt sie bereichsspezifische
Verpflichtungen nach den spezifischen Ma9nahmen auf bzw.
beh,lt diese bei, wenn sie bereits bestehen.

(6) Ma9nahmen, die gem,9 den Abs,tzen 4 und 5 getroffen
werden, unterliegen dem Verfahren in Artikel 6.

Artikel 15

Normung

(1) Die Kommission erstellt ein Verzeichnis von Normen
und/oder Spezifikationen, die als Grundlage f r die F@rderung
der einheitlichen Bereitstellung elektronischer Kommunikati-
onsnetze und -dienste sowie zugeh@riger Einrichtungen dienen,
und ver@ffentlicht es im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaf-
ten. Bei Bedarf kann die Kommission gem,9 dem in Artikel 19
Absatz 2 genannten Verfahren die Erstellung von Normen
durch europ,ische Normungsgremien veranlassen.

(2) Die Mitgliedstaaten f@rdern die Anwendung der Normen
und/oder Spezifikationen gem,9 Absatz 1 f r die Bereitstellung
von Diensten, technischen Schnittstellen und/oder Netzfunktio-
nen, soweit dies unbedingt notwendig ist, um die Interopera-
bilit,t zu gew,hrleisten und den Nutzern eine gr@9ere Auswahl
zu bieten.

Solange derartige Normen und/oder Spezifikationen nicht ge-
m,9 Absatz 1 ver@ffentlicht sind, f@rdern die Mitgliedstaaten
die Anwendung der von europ,ischen Normungsgremien wie
ETSI oder der gemeinsamen europ,ischen Normeninstitution
CEN/CENELEC erstellten Normen.

Falls keine derartigen Normen bzw. Spezifikationen vorliegen,
f@rdern die Mitgliedstaaten die Anwendung internationaler Nor-
men oder Empfehlungen der Internationalen Fernmeldeunion
(ITU), der Internationalen Organisation f r Normung (ISO)
oder der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC).

Wenn es internationale Normen gibt, treffen die Mitgliedstaaten
alle vern nftigen Ma9nahmen, um zu gew,hrleisten, da9 diese
Normen bzw. deren einschl,gige Bestandteile von europ,ischen
Normungsgremien wie ETSI oder CEN/CENELEC als Basis f r
die von ihnen entwickelten Normen verwendet werden, es sei
denn, da9 die internationalen Normen bzw. deren einschl,gige
Bestandteile ineffizient w,ren.

(3) Wurden die in Absatz 1 genannten Normen bzw. Spe-
zifikationen nicht sachgerecht angewandt, so da9 die Interope-
rabilit,t grenz berschreitender Dienste in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten nicht gew,hrleistet ist, so kann die Anwendung
dieser Normen bzw. Spezifikationen nach dem Verfahren in
Absatz 4 verbindlich vorgeschrieben werden, soweit dies unbe-
dingt notwendig ist, um die Interoperabilit,t zu gew,hrleisten
und den Nutzern eine gr@9ere Auswahl zu bieten.
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(4) Beabsichtigt die Kommission, die Anwendung bestimm-
ter Normen bzw. Spezifikationen zwingend vorzuschreiben, so
ver@ffentlicht sie eine Bekanntmachung im Amtsblatt der Euro-
p)ischen Gemeinschaften und fordert alle Beteiligten zur @ffent-
lichen Stellungnahme auf. Sie schreibt die Anwendung der ent-
sprechenden Normen gem,9 dem in Artikel 19 Absatz 3 ge-
nannten Verfahren zwingend vor, indem sie sie im Verzeichnis
der Normen und/oder Spezifikationen gem,9 Absatz 1 als ver-
bindliche Normen kennzeichnet.

(5) Ist die Kommission der Auffassung, da9 die Normen
und/oder Spezifikationen gem,9 Absatz 1 nicht mehr zur Be-
reitstellung einheitlicher elektronischer Kommunikationsdienste
beitragen, so streicht sie sie gem,9 dem in Artikel 19 Absatz 2
genannten Verfahren aus dem Verzeichnis der Normen und/
oder Spezifikationen gem,9 Absatz 1.

(6) Ist die Kommission der Ansicht, da9 die Normen und/
oder Spezifikationen gem,9 Absatz 4 nicht mehr zur Bereit-
stellung einheitlicher elektronischer Kommunikationsdienste
beitragen, so streicht sie sie gem,9 dem in Artikel 19 Absatz
3 genannten Verfahren aus dem Verzeichnis der Normen und/
oder Spezifikationen gem,9 Absatz 1.

Artikel 16

Harmonisierungsma8nahmen

(1) Die Kommission kann, gegebenenfalls gem,9 dem in
Artikel 19 Absatz 2 genannten Verfahren, Empfehlungen an
die Mitgliedstaaten abgeben. Die Mitgliedstaaten sorgen daf r,
da9 die nationalen Regulierungsbeh@rden diesen Empfehlungen
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben weitestgehend Rechnung
tragen. Beschlie9t eine nationale Regulierungsbeh@rde, sich
nicht an eine Empfehlung zu halten, so mu9 sie die entspre-
chende Begr ndung ver@ffentlichen.

(2) Wenn die Kommission feststellt, da9 abweichende
Rechtsvorschriften auf nationaler Ebene ein Hindernis f r den
Binnenmarkt darstellen, oder die Hochrangige Kommunikati-
onsgruppe eine verbindliche Harmonisierungsma9nahme f r
notwendig h,lt, kann die Kommission gem,9 dem in Artikel
19 Absatz 3 genannten Verfahren verbindliche Harmonisie-
rungsma9nahmen vorschlagen.

Artikel 17

Beilegung von Streitigkeiten zwischen Unternehmen

(1) Ergeben sich in dem von dieser Richtlinie oder den spe-
zifischen Ma9nahmen abgedeckten Bereich Streitigkeiten zwi-
schen Unternehmen, die elektronische Kommunikationsnetze
oder -dienste in einem Mitgliedstaat anbieten, so trifft die be-
treffende nationale Regulierungsbeh@rde auf Antrag einer Partei
innerhalb von zwei Monaten eine verbindliche Entscheidung
zur Beilegung des Streitfalls. Die Mitgliedstaaten sorgen daf r,
da9 alle Parteien in vollem Umfang mit der nationalen Regu-
lierungsbeh@rde zusammenarbeiten.

(2) Bei der Beilegung eines Streitfalls ber cksichtigt die na-
tionale Regulierungsbeh@rde unter anderem

a) Nutzerinteressen,

b) Verpflichtungen oder Einschr,nkungen, die einer Partei auf-
erlegt sind;

c) das Bestreben, innovative Marktangebote zu f@rdern und
eine breite Palette von elektronischen Kommunikations-
diensten auf nationaler und Gemeinschaftsebene bereit-
zustellen;

d) gegebenenfalls die Verf gbarkeit technisch und kommerziell
tragf,higer Alternativen zu den gew nschten Diensten oder
Einrichtungen;

e) die Notwendigkeit, die Integrit,t elektronischer Kommunika-
tionsnetze und die Interoperabilit,t von Diensten aufrecht-
zuerhalten;

f) die Art des Antrags im Vergleich zu den Mitteln, die zur
Verf gung stehen, um ihm stattzugeben;

g) die relativen Marktpositionen der Parteien;

h) die Interessen der Nffentlichkeit (z. B. Umweltschutz, @ffent-
liche Gesundheit und Sicherheit);

i) die F@rderung des Wettbewerbs;

j) die Notwendigkeit, einen Universaldienst aufrechtzuerhalten.

(3) Die Entscheidung der nationalen Regulierungsbeh@rde ist
zu ver@ffentlichen. Die betroffenen Parteien erhalten eine aus-
f hrliche Begr ndung der Entscheidung.

(4) Das Verfahren nach Absatz 1, 2 und 3 schlie9t eine
Schadensersatzklage einer Partei bei einem nationalen Gericht
nicht aus.

Artikel 18

Beilegung grenz�berschreitender Streitigkeiten

(1) Bei einem grenz berschreitenden Streitfall, der sich aus
dieser Richtlinie oder den spezifischen Ma9nahmen zwischen
Parteien in verschiedenen Mitgliedstaaten ergibt und au9erhalb
der Zust,ndigkeit einer einzelnen nationalen Regulierungs-
beh@rde liegt, steht das Verfahren in Absatz 2 bis 5 zur Ver-
f gung.

(2) Jede Partei kann den Streitfall den betreffenden nationa-
len Regulierungsbeh@rden vorlegen. Die nationalen Regulie-
rungsbeh@rden koordinieren ihre Ma9nahmen, um den Streit-
fall gem,9 Artikel 17 Absatz 2 beizulegen.

(3) Wird der Streitfall nicht innerhalb von zwei Monaten
nach seiner Vorlage bei den betreffenden nationalen Regulie-
rungsbeh@rden beigelegt, so kann jede Partei mit Zustimmung
aller Parteien bei der Kommission einen Beschlu9  ber den
Streitfall beantragen, indem sie allen beteiligten Parteien eine
Kopie des Antrags  bermittelt. Damit verzichten die Parteien
auf jegliches weitere Verfahren nach nationalem Recht.
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(4) Geht ein Antrag gem,9 Absatz 3 bei der Kommission
ein, so pr ft sie den Fall, gegebenenfalls mit Unterst tzung
einer Sachverst,ndigengruppe, und fa9t innerhalb von drei Mo-
naten einen Beschlu9. Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 alle
Parteien den Beschlu9 uneingeschr,nkt umsetzen.

(5) Falls kein Beschlu9 gem,9 Absatz 4 gefa9t wird, steht es
den Parteien frei, weitere Schritte nach innerstaatlichem Recht
zu unternehmen.

Artikel 19

Ausschu8

(1) Die Kommission wird von einem Ausschu9 unterst tzt,
der sich aus den Vertretern der Mitgliedstaaten zusammensetzt
und in dem der Vertreter der Kommission den Vorsitz f hrt
(Kommunikationsausschu9).

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Beratungsverfahren nach Artikel 3 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikeln 7 und 8
anzuwenden.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikeln 7 und 8
anzuwenden.

Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468 vorgese-
hene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 20

Informationsaustausch

(1) Die Kommission informiert den Kommunikationsaus-
schu9 gegebenenfalls  ber das Ergebnis regelm,9iger Konsulta-
tionen mit den Vertretern der Netzbetreiber, Diensteanbieter,
Nutzer, Verbraucher, Hersteller und Gewerkschaften.

(2) Der Kommunikationsausschu9 f@rdert unter Ber cksich-
tigung der Politik der Gemeinschaft im Bereich der elektro-
nischen Kommunikation den Informationsaustausch zwischen
den Mitgliedstaaten sowie zwischen diesen und der Kommis-
sion  ber den Stand und die Entwicklung der rechtlichen T,tig-
keiten in bezug auf elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste.

Artikel 21

Hochrangige Kommunikationsgruppe

(1) Hiermit wird eine Hochrangige Kommunikationsgruppe
eingesetzt. Sie  bt eine beratende Funktion aus und handelt
selbst,ndig.

(2) Die Gruppe besteht aus Vertretern, die von den nationa-
len Regulierungsbeh@rden benannt werden. Sie w,hlt ihren
Vorsitzenden. Das Sekretariat wird von der Kommission wahr-
genommen. Die Gruppe gibt sich in Abstimmung mit der
Kommission eine Gesch,ftsordnung.

(3) Einige der in Absatz 4 genannten Aufgaben k@nnen von
eigens hierf r eingesetzten Sachverst,ndigengruppen  bernom-

men werden. Bei Bedarf werden Vertreter der nationalen Wett-
bewerbs- und anderer zust,ndiger Beh@rden eingeladen, an der
Arbeit der Gruppe und der Sachverst,ndigengruppen mitzuwir-
ken.

(4) Die Gruppe und die Sachverst,ndigengruppen nehmen
folgende Aufgaben wahr:

a) sie pr fen alle Fragen im Zusammenhang mit der Anwen-
dung der aufgrund dieser Richtlinie und der spezifischen
Ma9nahmen erlassenen einzelstaatlichen Ma9nahmen, um
deren einheitliche Durchf hrung in allen Mitgliedstaaten
zu gew,hrleisten;

b) sie legen Standpunkte zur detaillierten Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts im Hinblick auf die F@rderung europawei-
ter Dienste fest;

c) sie beraten die Kommission bei der Erstellung der Entschei-
dung  ber Produkt- und Dienstm,rkte gem,9 Artikel 14;

d) sie pr fen Fragen, die ihnen von den Mitgliedstaaten, natio-
nalen Regulierungsbeh@rden, Marktteilnehmern oder Nut-
zern vorgelegt werden, und schlagen gegebenenfalls L@sun-
gen vor;

e) sie unterrichten die Kommission  ber alle bei der Umset-
zung der vorliegenden Richtlinie und der spezifischen Ma9-
nahmen aufgetretenen Schwierigkeiten;

f) sie billigen Verhaltenskodizes, die von der Gruppe, den
Sachverst,ndigengruppen oder anderen interessierten Par-
teien f r die Mitgliedstaaten zu Fragen der Anwendung
des Gemeinschaftsrechts auf diesem Gebiet erarbeitet wer-
den;

g) sie  berwachen und ver@ffentlichen, gegebenenfalls mit Hilfe
einer Datenbank, die T,tigkeiten der nationalen Regulie-
rungsbeh@rden in der gesamten Gemeinschaft. Dies gilt ins-
besondere f r innerstaatliche Anh@rungen zu speziellen
rechtlichen Fragen und anschlie9ende Beschl sse der natio-
nalen Regulierungsbeh@rden.

(5) Die Gruppe unterrichtet die Kommission  ber alle Ab-
weichungen zwischen den Gesetzen oder Praktiken der Mit-
gliedstaaten, die sich auf den Gemeinschaftsmarkt f r elektro-
nische Kommunikationsnetze oder -dienste auswirken k@nnen.
Sie kann aus eigener Initiative Stellungnahmen oder Empfeh-
lungen zu allen Fragen abgeben, die elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste in der Gemeinschaft betreffen.

(6) Die Stellungnahmen und Empfehlungen der Gruppe sind
der Kommission und dem Kommunikationsausschu9 zuzulei-
ten. Die Kommission teilt der Gruppe mit, welche Ma9nahmen
sie gegebenenfalls aufgrund ihrer Stellungnahmen und Empfeh-
lungen zu treffen gedenkt.

(7) Die Gruppe und die Sachverst,ndigengruppen ber ck-
sichtigen so weit wie m@glich die Ansichten interessierter Par-
teien einschlie9lich der Verbraucher, Nutzer, Netzbetreiber,
Diensteanbieter, Hersteller und einschl,gigen Verb,nde auf Ge-
meinschaftsebene.
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(8) Die Gruppe legt dem Europ,ischen Parlament, dem Rat
und der Kommission einen Jahresbericht  ber ihre T,tigkeiten
und die der Sachverst,ndigengruppen vor. Der Bericht ist zu
ver@ffentlichen.

Artikel 22

Informationsver4ffentlichung

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen daf r, da9 aktuelle Informa-
tionen  ber die Anwendung dieser Richtlinie und der spezi-
fischen Ma9nahmen so ver@ffentlicht werden, da9 sie allen
interessierten Parteien leicht zug,nglich sind. Sie ver@ffent-
lichen in ihrem nationalen amtlichen Publikationsorgan eine
Bekanntmachung, aus der hervorgeht, wie und wann die Infor-
mationen herausgegeben werden. Die erste Bekanntmachung ist
vor dem 1. Januar 2002 zu ver@ffentlichen; anschlie9end er-
scheint jeweils eine Bekanntmachung, wenn sich die Informa-
tionen ge,ndert haben.

(2) Die Mitgliedstaaten  bermitteln der Kommission eine
Kopie s,mtlicher Bekanntmachungen zum Zeitpunkt ihrer Ver-
@ffentlichung. Die Kommission leitet die Informationen an den
Kommunikationsausschu9 bzw. die Hochrangige Kommunika-
tionsgruppe weiter.

Artikel 23

9berpr�fung

Die Kommission pr ft die Durchf hrung dieser Richtlinie re-
gelm,9ig und erstattet dem Europ,ischen Parlament und dem
Rat dar ber Bericht, erstmals sp,testens drei Jahre nach dem
Inkrafttreten dieser Richtlinie. Hierzu kann sie Informationen
von den Mitgliedstaaten einholen, die unverz glich zu liefern
sind.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 24

Aufhebung von Richtlinien

Folgende Richtlinien und Entscheidungen werden mit Wirkung
vom 1. Januar 2002 aufgehoben:

� Richtlinie 90/387/EWG,

� Entscheidung 91/396/EWG,

� Richtlinie 92/44/EWG, unbeschadet der Artikel 3, 4, 6, 7, 8
und 10,

� Entscheidung 92/264/EWG,

� Richtlinie 95/47/EG,

� Richtlinie 97/13/EG,

� Richtlinie 97/33/EG, unbeschadet der Artikel 4, 6, 7, 8, 11,
12 und 14,

� Richtlinie 97/66/EG,

� Richtlinie 98/10/EG, unbeschadet der Artikel 16 und 17.

Artikel 25

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie sp,te-
stens zum 31. Dezember 2001 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverz glich hiervon in Kenntnis.

Bei Erla9 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Ver@ffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachtr,gli-
chen ˜nderungen der Vorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 26

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver@ffent-
lichung im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 27

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG

VERZEICHNIS DER M˜RKTE, DIE IN DIE ERSTE ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 9BER PRODUKT-
UND DIENSTM˜RKTE (ARTIKEL 14) AUFZUNEHMEN SIND

1. M�rkte gem�8 Richtlinie (. . .) �ber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunika-
tionsnetzen und -diensten

Artikel 16 (Regulierung der Endkundenpreise) und Artikel 25 Absatz 2 (Betreiberauswahl)

� Anschlu9 an das @ffentliche Telefonnetz und dessen Nutzung an bestimmten Standorten

Artikel 27 (Mietleitungen)

� Bereitstellung von Mietleitungen f r Endnutzer

2. M�rkte gem�8 Richtlinie (. . .) �ber den Zugang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugeh4rigen
Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung

Artikel 7 � Nach dem bisherigen Rechtsrahmen definierte M)rkte, bei denen Verpflichtungen zu 4berpr4fen sind

Zusammenschaltung (Richtlinie 97/33/EG, ge,ndert durch die Richtlinie 98/61/EG)

� abgehende Anrufe im @ffentlichen Festtelefonnetz

� Anrufzustellung im @ffentlichen Festtelefonnetz

� Transitdienste im @ffentlichen Festtelefonnetz

� abgehende Anrufe in @ffentlichen Mobiltelefonnetzen

� Anrufzustellung in @ffentlichen Mobiltelefonnetzen

� Zusammenschaltung von Mietleitungen (Teilleitungen)

Netzzugang und Sondernetzzugang (Richtlinien 97/33/EG und 98/10/EG)

� Zugang zum @ffentlichen Festtelefonnetz einschlie9lich des entb ndelten Zugangs zum Teilnehmeranschlu9

� Zugang zu @ffentlichen Mobiltelefonnetzen einschlie9lich Betreiberauswahl

Mietleitungskapazit,t f r Gro9kunden (Richtlinie 92/44/EWG, ge,ndert durch die Richtlinie 97/51/EG)

� Bereitstellung von Mietleitungskapazit,t f r andere Anbieter elektronischer Kommunikationsnetze oder -dienste

3. M�rkte gem�8 Verordnung (. . .) �ber den entb�ndelten Zugang zum Teilnehmeranschlu8

� Dienste, die  ber entb ndelte (Kupfer-) Teilnehmeranschl sse erbracht werden
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber den entb�ndelten
Zugang zum Teilnehmeranschlu�

(2000/C 365 E/15)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 394 endg. � 2000/0185(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 23. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem+8 dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) In den Schlu8folgerungen der Sondertagung des Europ+i-
schen Rates in Lissabon am 23./24. M+rz 2000 wird fest-
gestellt, da8 Europa das Wachstums- und Besch+ftigungs-
potential der digitalen, wissensgest�tzten Wirtschaft nur
dann uneingeschr+nkt nutzen kann, wenn Unternehmen
und B�rger Zugang zu einer preiswerten Kommunikati-
onsinfrastruktur von Weltklasse und einem breiten Spek-
trum von Diensten haben. Daher werden die Mitgliedstaa-
ten und die Kommission aufgefordert, bis Ende 2000 ei-
nen verst+rkten Wettbewerb bei Ortsanschlu8netzen und
die Entb�ndelung des Teilnehmeranschlusses anzustreben,
um eine wesentliche Senkung der Kosten bei der Nutzung
des Internet herbeizuf�hren. Der Europ+ische Rat von
Feira vom 20. Juni 2000 bekr+ftigte den vorgeschlagenen
eEurope-Aktionsplan (1), der den Zugang zur Teilnehmer-
anschlu8leitung als eine kurzfristige Priorit+t herausstellt.

(2) Der Teilnehmeranschlu8 ist die physische Kupferleitung
des Ortsanschlu8netzes, die den Standort des Kunden
mit der Ortsvermittlung des Betreibers, einem Konzentra-
tor oder einer entsprechenden Einrichtung verbindet. Wie
im F�nften Bericht der Kommission �ber die Umsetzung
des Reformpakets f�r den Telekommunikationssektor (2)
erw+hnt, ist das Ortsanschlu8netz nach wie vor eines
der Segmente des liberalisierten Telekommunikations-
marktes, in denen der geringste Wettbewerb herrscht.
Neue Marktteilnehmer verf�gen nicht �ber weitverbreitete
alternative Netzinfrastrukturen und genie8en, mit her-

kCmmlichen Technologien, nicht die Skalenertr+ge und
Verbundvorteile, die Betreibern zugute kommen, die als
solche mit betr+chtlicher Macht im Markt des Cffentlichen
Telefonfestnetzes gemeldet wurden (gemeldete Betreiber).
Dies ist dadurch bedingt, da8 die Betreiber ihre Kupfer-
kabel-Ortsanschlu8netze �ber geraume Zeit hinweg,
durch ausschlie8liche Rechte gesch�tzt, ausgebaut haben
und ihre Investitionen aus Monopoleink�nften finanzieren
konnten.

(3) Die Entschlie8ung des Parlaments vom 13. Juni 2000 (3)
zur Mitteilung der Kommission zum Kommunikations-
bericht 1999 betont, da8 es wichtig ist, den Sektor in
die Lage zu versetzen, Infrastrukturen zu entwickeln,
durch die das Wachstum der Bereiche elektronische Kom-
munikation und elektronischer Gesch+ftsverkehr gefCrdert
wird, und da8 es notwendig ist, eine Regulierung vorzuse-
hen, die dieses Wachstum fCrdert. Des weiteren wird darin
festgestellt, da8 die ÐEntb�ndelungE der Teilnehmer-
anschlu8leitungen zur Zeit im wesentlichen f�r die Kup-
ferkabel-Infrastruktur einer dominanten Einheit relevant
ist und da8 Investitionen in alternative Infrastrukturen
halbwegs rentabel sein m�ssen, damit ein Anreiz f�r die
Verbreitung dieser Infrastrukturen in Regionen besteht, in
denen die Versorgung noch sehr gering ist.

(4) Die Bereitstellung von Glasfasern hoher Kapazit+t direkt
zu Gro8verbrauchern ist ein spezielles Marktsegment, das
sich unter wettbewerbsorientierten Bedingungen ent-
wickelt und neue Investitionen auslCst. Diese Verordnung
betrifft daher nicht den entb�ndelten Zugang zu Glasfa-
ser-Teilnehmeranschl�ssen.

(5) F�r neue Marktteilnehmer w+re es unwirtschaftlich, ein
komplettes Gegenst�ck zu den Kupferleitungen des etab-
lierten Betreibers zum Teilnehmeranschlu8 innerhalb einer
angemessenen Frist zu schaffen. Alternative Infrastruktu-
ren wie Kabelfernsehen, Satellitenverbindungen, drahtlose
Teilnehmeranschl�sse bieten im allgemeinen nicht die glei-
che Funktionalit+t und Omnipr+senz.

(6) Es ist angebracht, den entb�ndelten Zugang zum Kupfer-
Teilnehmeranschlu8 nur bei den gemeldeten Netzbetrei-
bern vorzuschreiben. Die Kommission hat bereits ein
erstes Verzeichnis von Betreibern fester Cffentlicher Tele-
fonnetze verCffentlicht (4), die von den zust+ndigen natio-
nalen RegulierungsbehCrden als Betreiber mit betr+cht-
licher Marktmacht gemeldet wurden.
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(7) Obwohl gesch+ftliche Verhandlungen das bevorzugte Mit-
tel zur Erreichung einer Einigung �ber technische und
preisliche Aspekte des Zugangs zum Teilnehmeranschlu8
sind, zeigt die Erfahrung, da8 es in den meisten F+llen
rechtlicher Ma8nahmen bedarf, da ein Ungleichgewicht
zwischen der Verhandlungsposition des neuen Marktteil-
nehmers und des gemeldeten Betreibers besteht und es an
Alternativen mangelt. Hierzu sollten die gemeldeten Be-
treiber Informationen und den entb�ndelten Zugang f�r
Dritte zu den gleichen Bedingungen und mit der gleichen
Qualit+t bereitstellen wie f�r ihre eigenen Dienste oder die
ihrer Tochter- oder Partnerunternehmen. Die kurzfristige
VerCffentlichung, im Idealfall im Internet, eines angemes-
senen Standardangebots f�r den entb�ndelten Zugang
zum Teilnehmeranschlu8 durch den gemeldeten Betreiber
und unter Aufsicht der nationalen RegulierungsbehCrde
w�rde zur Schaffung transparenter, nichtdiskriminierender
Marktbedingungen beitragen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen kCnnen die nationalen RegulierungsbehCrden
im Einklang mit den Gemeinschaftsvorschriften von sich
aus einschreiten, um Fragen einschlie8lich der Preisbil-
dung so zu regeln, da8 die Interoperabilit+t der Dienste,
die grC8tmCgliche wirtschaftliche Effizienz und der grC8t-
mCgliche Nutzen f�r den Endnutzer gew+hrleistet sind.

(8) Die Kostenrechnungs- und Preisbildungsregeln f�r Teilneh-
meranschl�sse und zugehCrige Einrichtungen (z. B. Kolo-
kation oder gemietete Ibertragungskapazit+t) sollten
transparent, nichtdiskriminierend und objektiv sein, um
eine unparteiische Behandlung zu gew+hrleisten. Die
Preisbildungsregeln sollten gew+hrleisten, da8 der Anbie-
ter des Teilnehmeranschlusses seine entsprechenden Ko-
sten decken kann und einen angemessenen Gewinn er-
zielt. Die Preisbildungsregeln f�r Teilnehmeranschl�sse
sollten einen fairen und nachhaltigen Wettbewerb fCrdern,
marktwirtschaftliche Verzerrungen ausschlie8en, insbeson-
dere Druck auf die Gewinnspanne durch die Preise f�r
Gro8- bzw. f�r Endverbraucher des gemeldeten Betreibers.
In dieser Frage sollten die WettbewerbsbehCrden angehCrt
werden.

(9) In der Empfehlung 2000/417/EG vom 25. Mai 2000 be-
treffend den entb�ndelten Zugang zum Teilnehmer-
anschlu8: Wettbewerbsorientierte Bereitstellung einer voll-
st+ndigen Palette elektronischer Kommunikationsdienste
einschlie8lich multimedialer Breitband- und schneller In-
ternet-Dienste (1) und in der Mitteilung vom 26. April
2000 (2) formulierte die Kommission ausf�hrliche Leit-
linien zur Unterst�tzung der nationalen Regulierungs-
behCrden bei einer fairen Regulierung der unterschiedli-
chen Formen des entb�ndelten Zugangs und bei der An-
wendung des bestehenden Gemeinschaftsrechts.

(10) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten
Subsidiarit+ts- und Verh+ltnism+8igkeitsprinzip kann das
Ziel harmonisierter Rahmenbedingungen f�r den entb�n-
delten Zugang zum Teilnehmeranschlu8 im Hinblick auf
die Bereitstellung einer wettbewerbsf+higen, kosteng�n-

stigen Kommunikationsinfrastruktur von Weltniveau und
einer breiten Palette von Diensten f�r alle Unternehmen
und B�rger in der Gemeinschaft im Rahmen des gelten-
den nationalen und Gemeinschaftsrechts von den Mit-
gliedstaaten nicht ohne weiteres rechtzeitig und in einheit-
licher Form erreicht werden; es kann daher besser auf
Gemeinschaftsebene verwirklicht werden. Diese Verord-
nung beschr+nkt sich auf das zur Erreichung dieses Ziels
notwendige Mindestma8 und geht nicht �ber das dazu
Erforderliche hinaus �

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung regelt den entb�ndelten Zugang zum
Teilnehmeranschlu8 der Betreiber Cffentlicher Telefonfestnetze,
die der Kommission von den nationalen RegulierungsbehCrden
gem+8 den einschl+gigen Gemeinschaftsvorschriften als Betrei-
ber mit betr+chtlicher Marktmacht bei der Bereitstellung fester
Cffentlicher Telefonnetze und -dienste gemeldet wurden (nach-
stehend Ðgemeldete BetreiberE).

(2) Diese Verordnung ber�hrt nicht die Verpflichtung der
gemeldeten Betreiber entsprechend den Bestimmungen des Ge-
meinschaftsrechts, unter Beachtung des Grundsatzes der Nicht-
diskriminierung anderen Unternehmen im Zusammenhang mit
der Nutzung des Cffentlichen festen Telefonnetzes den Zugang
zu schnellen Zugangs- und Ibertragungsdiensten unter den
gleichen Bedingungen wie f�r die eigenen Dienste bereitzustel-
len.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet der Ausdruck:

a) ÐTeilnehmeranschlu8E die physische Kupferleitung des Orts-
anschlu8netzes, die den Standort des Kunden mit der Orts-
vermittlung des Betreibers des festen Cffentlichen Telefonnet-
zes, einem Konzentrator oder einer entsprechenden Einrich-
tung verbindet;

b) Ðentb�ndelter Zugang zum Teilnehmeranschlu8E den voll-
st+ndig entb�ndelten sowie den gemeinsamen Zugang zum
Teilnehmeranschlu8; er umfa8t keine ˜nderung in den Ei-
gentumsverh+ltnissen beim Kupfer-Teilnehmeranschlu8;

c) Ðvollst+ndig entb�ndelter Zugang zum Teilnehmeranschlu8E
die Bereitstellung des Zugangs zum Kupfer-Teilnehmer-
anschlu8 des etablierten Betreibers in der Weise, da8 der
neue Marktteilnehmer �ber ein ausschlie8liches Nutzungs-
recht f�r das gesamte Frequenzspektrum der Kupferleitung
verf�gt und dem Endnutzer eine vollst+ndige Palette von
Sprach- und Datendiensten anbieten kann;
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d) Ðgemeinsamer Zugang zum Teilnehmeranschlu8E die Bereit-
stellung des Zugangs zu den nicht f�r Sprachdienste genutz-
ten Frequenzen einer Kupferleitung, �ber die der etablierte
Betreiber den Basistelefondienst anbietet, wobei dem neuen
Marktteilnehmer die MCglichkeit geboten wird, Technologien
wie ASDL (asymmetrische digitale Teilnehmerleitung) ein-
zusetzen, um dem Endnutzer zus+tzliche Dienste anbieten
zu kCnnen (z. B. schnellen Internetzugang);

e) ÐKolokationE die physische Bereitstellung von Raum und
technischen Voraussetzungen, die f�r die Installierung und
den Anschlu8 der Einrichtungen eines neuen Marktteilneh-
mers im Hinblick auf den Zugang zum Teilnehmeranschlu8
normalerweise erforderlich sind.

Artikel 3

Bereitstellung des entb�ndelten Zugangs

(1) Gemeldete Betreiber bieten anderen sp+testens ab dem
31. Dezember 2000 den entb�ndelten Zugang zum Teilneh-
meranschlu8 unter transparenten, fairen und nichtdiskriminie-
renden Bedingungen an. Gemeldete Betreiber stellen ihre Ein-
richtungen Wettbewerbern zu denselben Bedingungen und in-
nerhalb desselben Zeitrahmens bereit wie f�r ihre eigenen
Dienste oder die ihrer Tochtergesellschaften oder Partner.

(2) Die gemeldeten Betreiber ermCglichen den physischen
Zugang zu jedem mCglichen Abschlu8punkt des Kupfer-Teil-
nehmeranschlusses bzw. zu einem Teilnetz, an dem der neue
Marktteilnehmer eine Kolokation vornehmen und seine eigenen
Netzeinrichtungen anschlie8en kann, um seinen Kunden
Dienste anzubieten, sei es in der Ortsvermittlung, einem Kon-
zentrator oder einer entsprechenden Einrichtung.

(3) Die gemeldeten Betreiber verCffentlichen bis zum 31.
Dezember 2000 ein Standardangebot f�r den entb�ndelten Zu-
gang zum Teilnehmeranschlu8 und die zugehCrigen Einrichtun-

gen einschlie8lich der Kolokation, das hinreichend entb�ndelt
ist und eine Beschreibung der Angebote und der entsprechen-
den Bedingungen, einschlie8lich der Preise unter Ber�cksichti-
gung der im Anhang der Empfehlung 2000/417/EG enthalte-
nen Liste, umfa8t.

Artikel 4

Aufsicht durch die Regulierungsbeh%rde

(1) Solange der Wettbewerb beim lokalen Zugangsnetz nicht
ausreicht, um �berhChte Preise f�r den entb�ndelten Zugang
zum Teilnehmeranschlu8 zu vermeiden, stellen die Mitglied-
staaten sicher, da8 die Preise f�r den entb�ndelten Zugang
sich an den Kosten orientieren. Die nationalen Regulierungs-
behCrden sind erm+chtigt, ˜nderungen des Standardangebotes
f�r den entb�ndelten Zugang zum Teilnehmeranschlu8 zu ver-
langen, einschlie8lich der Preise, wo dies gerechtfertigt ist.

Bei der Festlegung von Preisbildungsvorschriften f�r den ent-
b�ndelten Zugang zum Teilnehmeranschlu8 achten die Mit-
gliedstaaten darauf, da8 ein fairer und nachhaltiger Wettbewerb
gefCrdert wird.

(2) Die nationalen RegulierungsbehCrden sind daf�r zust+n-
dig, in einer raschen, fairen und transparenten Weise Streitig-
keiten zwischen Unternehmen zu in dieser Verordnung enthal-
tenen Gegenst+nden beizulegen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer VerCffent-
lichung im Amtsblatt der Europ'ischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber den Zugang zu
elektronischen Kommunikationsnetzen und zugeh�rigen Einrichtungen sowie deren Zusammen-

schaltung

(2000/C 365 E/16)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 384 endg. � 2000/0186(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 25. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem+8 dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) In der Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ+ischen Parlaments
und des Rates vom . . . (�ber einen gemeinsamen Rechts-
rahmen f�r elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste) werden die Ziele eines Rechtsrahmens f�r elek-
tronische Kommunikationsnetze und -dienste in der Ge-
meinschaft festgelegt, der Telekommunikations-Festnetze
und Mobilfunknetze, Kabelfernsehnetze, terrestrische
Rundfunknetze, Satellitennetze und Netze, die das Inter-
netprotokoll (IP) verwenden, zur ?bertragung von Spra-
che, Faxnachrichten, Daten oder Bildern erfa8t. Die Ge-
nehmigung f�r diese Netze kann durch die Mitgliedstaaten
entsprechend der Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ+ischen
Parlaments und des Rates vom . . . (�ber die Genehmigung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste) oder
durch fr�here Regelungsma8nahmen erteilt worden sein.
Die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie gelten f�r
Netze, die zur kommerziellen Bereitstellung Bffentlich zu-
g+nglicher Kommunikationsdienste oder zur ?bertragung
von Rundfunksignalen genutzt werden. Diese Richtlinie
betrifft Zugangs- und Zusammenschaltungsvereinbarun-
gen zwischen Diensteanbietern. Sie gilt weder f�r Netze
zur Bereitstellung von Kommunikationsdiensten, die nur
einer spezifischen Gruppe von Endnutzern oder einer ge-
schlossenen Nutzergruppe zug+nglich sind, noch f�r den
Zugang f�r Endnutzer oder andere, die keine Bffentlich
zug+nglichen Dienste anbieten.

(2) Der Begriff ÐZugangD hat eine weit gefa8te Bedeutung;
daher mu8 genau definiert werden, in welchem Sinn die-
ser Begriff ungeachtet seiner Verwendung in anderen
Rechtsakten der Gemeinschaft in dieser Richtlinie ge-
braucht wird. Der Ausdruck ÐBetreiberD impliziert die
Kontrolle �ber ein Netz oder Einrichtungen, nicht jedoch
das Eigentum daran. Ein Netzbetreiber kann Eigent�mer

eines Netzes oder von Infrastruktureinrichtungen sein
oder diese ganz oder teilweise mieten.

(3) In der Richtlinie 95/47/EG des Europ+ischen Parlaments
und des Rates vom 24. Oktober 1995 �ber die Anwen-
dung von Normen f�r die ?bertragung von Fernsehsig-
nalen (1) wurden weder ein bestimmtes Fernseh�bertra-
gungssystem noch spezielle Dienstanforderungen vor-
geschrieben; so konnten die Marktteilnehmer die Initiative
�bernehmen und geeignete Systeme entwickeln. Die euro-
p+ischen Marktteilnehmer haben �ber die Digital Video
Broadcasting Group eine Familie von Fernseh�bertra-
gungssystemen entwickelt, die von Sendeanstalten auf
der ganzen Welt �bernommen wurden. Diese ?bertra-
gungssysteme wurden vom Europ+ischen Institut f�r Tele-
kommunikationsnormen (ETSI) genormt und in Empfeh-
lungen der internationalen Fernmeldeunion umgesetzt. In
bezug auf den Begriff ÐBreitbild-DigitalfernsehdiensteD ist
das Verh+ltnis 16:9 das Referenzformat f�r Fernsehdienste
und Programme im Breitbildformat; dieses hat sich nun
infolge des Beschlusses 93/424/EWG des Rates vom 22.
Juli 1993 �ber einen Aktionsplan zur Einf�hrung fort-
geschrittener Fernsehdienste in Europa (2) auf den M+rkten
der Mitgliedstaaten durchgesetzt.

(4) Auf einem offenen und wettbewerbsorientierten Markt
sollten keine Beschr+nkungen bestehen, die Unternehmen
davon abhalten, insbesondere grenz�berschreitende Zu-
gangs- und Zusammenschaltungsvereinbarungen unter
Einhaltung der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags unter-
einander auszuhandeln. Auf M+rkten, auf denen manche
Unternehmen weiterhin eine deutlich st+rkere Verhand-
lungsposition einnehmen als andere und einige Unterneh-
men zur Erbringung ihrer Dienste auf die von anderen
bereitgestellten Infrastrukturen angewiesen sind, empfiehlt
es sich, einen Rahmen von Regeln zu erstellen, um das
wirksame Funktionieren des Marktes zu gew+hrleisten. Die
nationalen RegulierungsbehBrden sollten befugt sein, den
Zugang, die Zusammenschaltung und die Interoperabilit+t
von Diensten im Interesse der Nutzer zu angemessenen
Bedingungen sicherzustellen, falls dies auf dem Verhand-
lungsweg nicht erreicht wird. Dies w+re beispielsweise der
Fall, wenn Netzbetreiber die Auswahl f�r die Endnutzer
beim Zugang zu Internetportalen und -diensten in unzu-
mutbarer Weise beschr+nken. Die Anwendung vorab fest-
gelegter Regeln durch nationale RegulierungsbehBrden
sollte auf die Bereiche beschr+nkt werden, in denen die
nachtr+glich greifenden Instrumente des Wettbewerbs-
rechts nicht im gleichen Zeitraum zu denselben Ergebnis-
sen f�hren.
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(5) Einzelstaatliche Rechts- oder Verwaltungsvorschriften, in
denen die Zugangs- oder Zusammenschaltungsbedingun-
gen von den T+tigkeiten der Partei, die eine Zusammen-
schaltung w�nscht, und insbesondere von der HBhe ihrer
Investition in die Netzinfrastruktur � und nicht von den
erbrachten Zusammenschaltungs- oder Zugangsdiensten
� abh+ngig gemacht werden, kBnnen unter Umst+nden
zu Wettbewerbsverzerrungen f�hren und daher mit den
Wettbewerbsregeln unvereinbar sein. Die nationalen Regu-
lierungsbehBrden sollten grunds+tzlich die Rechtspre-
chung des Gerichtshofs und des Gerichts erster Instanz
der Europ+ischen Gemeinschaften ber�cksichtigen und
d�rfen keine Preise best+tigen, die mit den Artikeln 81
Absatz 1 und 82 EG-Vertrag unvereinbar sind.

(6) Netzbetreiber, die den Zugang zu ihren eigenen Kunden
kontrollieren, tun dies durch Nummern oder Adressen aus
einem verBffentlichten Numerierungs- oder Adressierungs-
bereich, die eindeutig identifiziert sind. Andere Netzbetrei-
ber m�ssen in der Lage sein, diesen Kunden Anrufe zu-
zustellen, und m�ssen sich deshalb direkt oder indirekt
zusammenschalten kBnnen. Die bestehenden Rechte und
Pflichten zur Verhandlung �ber die Zusammenschaltung
sollten daher beibehalten werden. Ferner ist es zweck-
m+8ig, die bereits in der Richtlinie 95/47/EG festgelegten
Verpflichtungen beizubehalten, wonach alle f�r die ?ber-
tragung digitaler Fernsehdienste genutzten elektronischen
Kommunikationsnetze zur Verteilung von Breitbilddien-
sten und -programmen geeignet sein m�ssen, damit die
Nutzer diese Programme in dem Format empfangen kBn-
nen, in dem sie gesendet werden.

(7) Mit der Richtlinie 95/47/EG wurde ein erster Rechtsrah-
men f�r die entstehende Digitalfernsehindustrie geschaf-
fen; dieser Rahmen, und insbesondere die Verpflichtung
zur Gew+hrung der Zugangsberechtigung zu fairen, ange-
messenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen, sollte
beibehalten werden. Diese Verpflichtungen sollten auf-
grund der technologischen und marktwirtschaftlichen Ent-
wicklungen regelm+8ig �berpr�ft werden, um insbeson-
dere festzustellen, ob es angemessen ist, sie zum Nutzen
der europ+ischen B�rger auf neue Gateways wie elektro-
nische Programmf�hrer (EPG) und Anwendungspro-
gramm-Schnittstellen (API) auszudehnen.

(8) Um den Fortbestand der derzeitigen Vereinbarungen zu
sichern und Rechtsl�cken zu vermeiden, mu8 sicher-
gestellt werden, da8 die durch Artikel 4, 6, 7, 8, 11, 12
und 14 der Richtlinie 97/33/EG des Europ+ischen Par-
laments und des Rates vom 30. Juni 1997 �ber die Zu-
sammenschaltung in der Telekommunikation im Hinblick
auf die Sicherstellung eines Universaldienstes und der In-
teroperabilit+t durch Anwendung der Grunds+tze f�r ei-
nen offenen Netzzugang (ONP) (1), ge+ndert durch die
Richtlinie 98/61/EG (2), auferlegten Zugangs- und Zusam-
menschaltungsverpflichtungen, die Verpflichtungen gem+8
Artikel 16 der Richtlinie 98/10/EG des Europ+ischen Par-
laments und des Rates vom 26. Februar 1998 �ber die

Anwendung des offenen Netzzugangs (ONP) beim Sprach-
telefondienst und den Universaldienst im Telekommunika-
tionsbereich in einem wettbewerbsorientierten Umfeld (3),
in bezug auf den Sonderzugang und die aus der Richtlinie
92/44/EWG des Rates vom 5. Juni 1992 zur Einf�hrung
des offenen Netzzugangs bei Mietleitungen (4), zuletzt ge-
+ndert durch die Entscheidung 98/80/EG der Kommis-
sion (5), in bezug auf die Bereitstellung von Mietleitungs-
kapazit+t erwachsenden Verpflichtungen zun+chst in den
neuen Rechtsrahmen �bernommen, aber einer unverz�g-
lichen ?berpr�fung aufgrund der auf dem Markt herr-
schenden Bedingungen unterzogen werden. Eine solche
?berpr�fung sollte auch auf die von der Verordnung
(EG) Nr. . . ./. . . des Europ+ischen Parlaments und des Ra-
tes vom . . . �ber den entb�ndelten Zugang zum Teilneh-
meranschlu8 erfa8ten Organisationen erstreckt werden.
Die ?berpr�fung sollte anhand einer Marktanalyse nach
Bkonomischen Gesichtspunkten und gest�tzt auf wett-
bewerbsrechtliche Methoden vorgenommen werden. Die
vorab festgelegten bereichsspezifischen Regeln sollen mit
zunehmendem Wettbewerb schrittweise abgebaut werden.
Allerdings tr+gt das Verfahren auch der MBglichkeit Rech-
nung, da8 beispielsweise im Bereich der Breitbandnetze
infolge der technischen Entwicklung neue Engp+sse ent-
stehen kBnnen, die eventuell eine Vorabregulierung erfor-
dern. Es ist sehr wohl mBglich, da8 der Wettbewerb sich
auf verschiedenen Marktsegmenten und in verschiedenen
Mitgliedstaaten mit unterschiedlicher Geschwindigkeit ent-
wickelt, und die nationalen RegulierungsbehBrden m�ssen
in der Lage sein, die Regulierungsauflagen dort zu lo-
ckern, wo der Wettbewerb zu den gew�nschten Ergebnis-
sen f�hrt. Um sicherzustellen, da8 Marktteilnehmer unter
vergleichbaren Bedingungen in verschiedenen Mitgliedstaa-
ten gleicherma8en behandelt werden, sollte die Kommis-
sion gew+hrleisten kBnnen, da8 die Bestimmungen der
Richtlinie einheitlich angewandt werden. Die Gemein-
schaft und die Mitgliedstaaten sind im Rahmen des ?ber-
einkommens der Welthandelsorganisation (WTO) �ber Ba-
sis-Telekommunikationsdienste Verpflichtungen in bezug
auf die Zusammenschaltung von Telekommunikationsnet-
zen eingegangen, die eingehalten werden m�ssen.

(9) In der Richtlinie 97/33/EG wurde eine Reihe von Ver-
pflichtungen f�r Unternehmen mit betr+chtlicher Markt-
macht festgelegt: Transparenz, Gleichbehandlung, ge-
trennte Buchf�hrung, Gew+hrung des Zugangs und Preis-
kontrolle, einschlie8lich Kostenorientierung. Diese Reihe
mBglicher Verpflichtungen sollte beibehalten, gleichzeitig
aber auch als Obergrenze der Auflagen f�r Unternehmen
festgeschrieben werden, um eine ?berregulierung zu ver-
meiden. In Ausnahmef+llen kann es zur Einhaltung inter-
nationaler Verpflichtungen oder des Gemeinschaftsrechts
zweckm+8ig sein, allen Marktteilnehmern Verpflichtungen
in bezug auf Zugang und Zusammenschaltung aufzuerle-
gen, wie dies gegenw+rtig bei den Zugangsberechtigungs-
systemen f�r das Digitalfernsehdienste der Fall ist. Auf
jeden Fall sind vorab festgelegte Regelungen nur dann
gerechtfertigt, wenn die gleichen Ergebnisse sich nicht
ebenso schnell mit Instrumenten des Wettbewerbsrechts
erzielen lassen.
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(10) Transparenz in bezug auf die Zugangs- und Zusammen-
schaltungsbedingungen einschlie8lich der Preise beschleu-
nigt den Verhandlungsproze8, verhindert Streitigkeiten
und bietet den Marktteilnehmern die Gewi8heit, da8 ein
bestimmter Dienst ohne Diskriminierung erbracht wird.
Die Offenheit und Transparenz in bezug auf technische
Schnittstellen kann von besonderer Bedeutung sein, um
Interoperabilit+t sicherzustellen.

(11) Der Gleichbehandlungsgrundsatz garantiert, da8 Unter-
nehmen mit Marktmacht den Wettbewerb nicht verzerren,
insbesondere wenn es sich um vertikal integrierte Unter-
nehmen handelt, die Dienste f�r andere Anbieter erbrin-
gen, mit denen sie auf nachgelagerten M+rkten im Wett-
bewerb stehen.

(12) Durch die getrennte Buchf�hrung kBnnen interne ?ber-
tragungen ermittelt werden, so da8 die nationalen Regu-
lierungsbehBrden die Einhaltung der Gleichbehandlungs-
verpflichtungen �berpr�fen kBnnen. Die Kommission hat
hierzu ihre Empfehlung 98/322/EG vom 8. April 1998
zur Zusammenschaltung in einem liberalisierten Telekom-
munikationsmarkt (Teil 2 � Getrennte Buchf�hrung und
Kostenrechnung) (1) verBffentlicht.

(13) Die Verpflichtung zur Gew+hrung des Infrastruktur-
zugangs kann ein angemessenes Mittel zur Belebung des
Wettbewerbs sein, doch m�ssen die nationalen Regulie-
rungsbehBrden die Rechte eines Infrastruktureigent�mers
zur kommerziellen Nutzung seines Eigentums f�r eigene
Zwecke und die Rechte anderer Diensteanbieter auf Zu-
gang zu Einrichtungen, die sie zum Erbringen konkurrie-
render Dienste benBtigen, gegeneinander abwiegen. Die
den Wettbewerb kurzfristig belebende Verpflichtung zur
Gew+hrung des Zugangs sollte nicht dazu f�hren, da8 die
Anreize f�r Mitwettbewerber zur Investition in Alternativ-
einrichtungen, die langfristig einen st+rkeren Wettbewerb
sichern, entfallen. Die Kommission hat eine Mitteilung
�ber die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf Zugangs-
vereinbarungen im Telekommunikationsbereich (2) ver-
Bffentlicht, in der diese Fragen behandelt werden.

(14) Preiskontrolle kann notwendig sein, wenn die Marktana-
lyse ergibt, da8 auf bestimmten M+rkten der Wettbewerb
unzureichend ist. Der rechtliche Eingriff kann relativ zu-
r�ckhaltend sein und beispielsweise der in Richtlinie
97/33/EG festgelegten Verpflichtung entsprechen, da8
die Preise f�r die Betreiberauswahl angemessen sein m�s-
sen, er kann aber auch sehr viel weiter gehen und etwa
die Auflage beinhalten, da8 die Preise zur umfassenden
Rechtfertigung ihrer HBhe kostenorientiert sein m�ssen,
falls der Wettbewerb nicht intensiv genug ist, um �ber-
hBhte Preise zu verhindern. Insbesondere Betreiber mit
betr+chtlicher Marktmacht sollten Verdr+ngungspreise ver-
meiden, bei denen Unterschiede zwischen ihren Endver-
braucherpreisen und den von Wettbewerbern mit +hn-
lichem Dienstangebot erhobenen Zusammenschaltungs-
entgelten, die so gestaltet sind, da8 ein nachhaltiger Wett-
bewerb nicht gew+hrleistet ist. In ihrer Empfehlung
98/195/EG vom 8. Januar 1998 zur Zusammenschaltung
in einem liberalisierten Telekommunikationsmarkt (Teil 1

� Zusammenschaltungsentgelte) (3) empfahl die Kommis-
sion, im Interesse der Effizienz und des nachhaltigen Wett-
bewerbs den Zusammenschaltungsentgelten die langfristi-
gen durchschnittlichen Grenzkosten zugrunde zu legen.

(15) Indem die Mitgliedstaaten Informationen verBffentlichen,
werden sie sicherstellen, da8 die Marktteilnehmer und po-
tentielle Neueinsteiger ihre Rechte und Pflichten kennen
und wissen, wo genaue einschl+gige Informationen zu
finden sind. VerBffentlichungen im nationalen amtlichen
Publikationsorgan unterst�tzen die interessierten Kreise
in anderen Mitgliedstaaten bei der Suche nach relevanten
Informationen.

(16) Um festzustellen, ob das Gemeinschaftsrecht korrekt an-
gewandt wird, mu8 die Kommission wissen, welche Un-
ternehmen als Betreiber mit betr+chtlicher Marktmacht
gemeldet wurden und welche Verpflichtungen die natio-
nalen RegulierungsbehBrden den Marktteilnehmern auf-
erlegt haben. Deshalb ist es erforderlich, da8 die Mitglied-
staaten diese Informationen nicht nur auf nationaler Ebene
verBffentlichen, sondern auch der Kommission �bermit-
teln.

(17) Angesichts der Geschwindigkeit der technologischen und
marktwirtschaftlichen Entwicklungen ist es zweckm+8ig,
die Umsetzung dieser Richtlinie innerhalb von drei Jahren
nach ihrem Inkrafttreten zu �berpr�fen, um zu ermitteln,
ob die angestrebten Ziele erreicht werden.

(18) Da es sich bei den Ma8nahmen zur Umsetzung dieser
Richtlinie um Ma8nahmen von allgemeiner Tragweite im
Sinne von Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des
Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit+ten
f�r die Aus�bung der der Kommission �bertragenen
Durchf�hrungsbefugnisse (4) handelt, sollten sie nach
dem in Artikel 5 dieses Beschlusses vorgesehenen Rege-
lungsverfahren festgelegt werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

GELTUNGSBEREICH, ZIELSETZUNGEN UND BEGRIFFS-
BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Geltungsbereich und Zielsetzungen

(1) Auf der von der Richtlinie (�ber einen gemeinsamen
Rechtsrahmen f�r elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste) geschaffenen Grundlage wird mit der vorliegenden
Richtlinie die Regulierung des Zugangs zu elektronischen Kom-
munikationsnetzen und zugehBrigen Einrichtungen sowie de-
ren Zusammenschaltung durch die Mitgliedstaaten harmoni-
siert. Ziel ist es, in ?bereinstimmung mit den Grunds+tzen
des Binnenmarkts einen Rechtsrahmen f�r die Beziehungen
zwischen Netzbetreibern und Diensteanbietern zu schaffen,
der einen nachhaltigen Wettbewerb und die Interoperabilit+t
der Dienste gew+hrleistet und die Interessen der Verbraucher
fBrdert.
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(2) Mit dieser Richtlinie werden f�r Unternehmen, die Eigen-
t�mer oder Betreiber Bffentlicher Kommunikationsnetze und
zugehBriger Einrichtungen sind, sowie f�r Unternehmen, die
eine Zusammenschaltung mit diesen Netzen und zugehBrigen
Einrichtungen oder den Zugang hierzu w�nschen, Rechte und
Pflichten festgelegt. Ferner werden Ziele f�r nationale Regulie-
rungsbehBrden in bezug auf den Netzzugang und die Zusam-
menschaltung vorgegeben und Verfahren festgelegt, die gew+hr-
leisten sollen, da8 die von den nationalen RegulierungsbehBr-
den auferlegten Verpflichtungen nach Erreichen der angestreb-
ten Ziele �berpr�ft und gegebenenfalls aufgehoben werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Es gelten die in der Richtlinie (�ber einen gemeinsamen Rechts-
rahmen f�r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste)
enthaltenen Begriffsbestimmungen, soweit sie relevant sind.

Im �brigen bezeichnet f�r die Zwecke dieser Richtlinie der
Ausdruck

a) ÐZugangD die ausschlie8liche oder nicht ausschlie8liche Be-
reitstellung von Einrichtungen und/oder Diensten f�r ein
anderes Unternehmen unter bestimmten Bedingungen, zur
Erbringung elektronischer Kommunikationsdienste. Darunter
fallen unter anderem: Zugang zu Netzkomponenten und
zugehBrigen Einrichtungen und Diensten, wozu auch der
drahtgebundene oder drahtlose Anschlu8 von Einrichtungen
gehBren kann; Zugang zu physischen Infrastrukturen wie
Geb+uden, Leitungen und Masten; Zugang zu Software-
systemen, einschlie8lich Systemen f�r die Betriebsunterst�t-
zung; Zugang zur Nummernumsetzung oder zu Systemen,
die eine gleichwertige Funktion bieten; Zugang zu Mobil-
funknetzen, insbesondere um Roaming zu ermBglichen; Zu-
gang zu Zugangsberechtigungssystemen f�r Digitalfernseh-
dienste. Zusammenschaltung ist ein Sonderfall des Zugangs
und wird zwischen Betreibern Bffentlicher Netze hergestellt.
Der Zugang f�r Endnutzer f+llt nicht unter den Begriff ÐZu-
gangD im Sinne dieser Richtlinie;

b) ÐZusammenschaltungD die physische und logische Verbin-
dung Bffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze, die
von demselben oder einem anderen Unternehmen genutzt
werden, um Nutzern eines Unternehmens die Kommunika-
tion mit Nutzern desselben oder eines anderen Unterneh-
mens oder den Zugang zu den von einem anderen Unter-
nehmen angebotenen Diensten zu ermBglichen. Dienste
kBnnen von den beteiligten Parteien erbracht werden oder
von anderen Parteien, die Zugang zum Netz haben.

c) ÐBetreiberD ein Unternehmen, das ein Bffentlich zug+ng-
liches elektronisches Kommunikationsnetz (oder eine zuge-
hBrige Einrichtung wie ein Zugangsberechtigungssystem be-
reitstellt, betreibt oder kontrolliert, mit dem es den Zugang
des Diensteanbieters zum Endnutzer oder die Auswahl des
Endnutzers an Diensten einschr+nken oder unterbinden
kann;

d) digitaler ÐBreitbild-FernsehdienstD einen Fernsehdienst, der
ganz oder teilweise aus Programmen besteht, die zur Dar-

stellung in einem Breitbildformat voller HBhe mit anamor-
pher Expansion produziert und bearbeitet wurden. Das
16:9-Format ist das Referenzformat f�r Breitbild-Fernseh-
dienste;

e) ÐEndnutzerD einen Nutzer, der keine Bffentlich zug+nglichen
elektronischen Kommunikationsnetze oder -dienste bereit-
stellt.

KAPITEL II

ALLGEMEINER RAHMEN F4R DIE REGULIERUNG VON
ZUGANG UND ZUSAMMENSCHALTUNG

Artikel 3

Allgemeiner Rahmen f�r Zugang und Zusammenschaltung

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 f�r Unternehmen
im betreffenden oder einem anderen Mitgliedstaat keine Ein-
schr+nkungen bestehen, die sie daran hindern, in ?bereinstim-
mung mit dem Gemeinschaftsrecht untereinander Vereinbarun-
gen �ber technische oder gesch+ftliche Zugangs- und/oder Zu-
sammenschaltungsregelungen auszuhandeln. Unternehmen, die
Zugang oder Zusammenschaltung w�nschen, brauchen keine
Betriebsgenehmigung f�r den Mitgliedstaat, in dem der Zugang
oder die Zusammenschaltung beantragt wird, sofern sie dort
keine Dienste erbringen.

(2) Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 26 der Richt-
linie . . ./. . ./EG des Europ+ischen Parlaments und des Rates
(�ber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen
Kommunikationsnetzen und -diensten) heben die Mitgliedstaa-
ten Rechts- und Verwaltungsvorschriften auf, mit denen Netz-
betreiber verpflichtet werden, bei der Gew+hrung des Netz-
zugangs oder der Zusammenschaltung verschiedenen Unter-
nehmen unterschiedliche Bedingungen f�r die gleichen Dienste
anzubieten, ebenso wie Vorschriften, oder die ihnen Verpflich-
tungen auferlegen, die nicht im Zusammenhang mit den tat-
s+chlich bereitgestellten Zugangs- und Zusammenschaltungs-
diensten stehen.

Artikel 4

Rechte und Pflichten der Unternehmen

(1) Alle Unternehmen, denen die Genehmigung zum Betrieb
elektronischer Kommunikationsnetze f�r die Bereitstellung Bf-
fentlich zug+nglicher elektronischer Kommunikationsdienste er-
teilt wurde, sind berechtigt und auf Antrag von hierzu befugten
Unternehmen verpflichtet, �ber die Zusammenschaltung
zwecks Erbringung der betreffenden Dienste zu verhandeln,
um die gemeinschaftsweite Bereitstellung von Diensten sowie
deren Interoperabilit+t zu gew+hrleisten.

(2) F�r die Verteilung von Digitalfernsehdiensten genutzte
elektronische Kommunikationsnetze m�ssen zur Ausstrahlung
von Breitbild-Fernsehdiensten und -programmen geeignet sein.
Netzbetreiber, die Breitbild-Fernsehdienste oder -programme
empfangen und weiterverteilen, m�ssen das Breitbildformat
beibehalten.
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(3) Die nationalen RegulierungsbehBrden gew+hrleisten un-
beschadet des Artikels 11 der Richtlinie (�ber die Genehmigung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste), da8 Unter-
nehmen, die w+hrend der Verhandlungen �ber Zugangs- oder
Zusammenschaltungsregelungen Informationen von einem an-
deren Unternehmen erhalten, diese nur f�r den Zweck nutzen,
f�r den sie geliefert wurden, und stets die Vertraulichkeit der
�bermittelten oder gespeicherten Information wahren. Die In-
formationen d�rfen nicht an Dritte, insbesondere andere Abtei-
lungen, Tochterunternehmen oder Gesch+ftspartner, f�r die
diese Informationen einen Wettbewerbsvorteil darstellen kBnn-
ten, weitergegeben werden.

Artikel 5

Befugnisse und Zust�ndigkeiten der nationalen Regulie-
rungsbeh�rden in bezug auf Zugang und Zusammenschal-

tung

(1) Die nationalen RegulierungsbehBrden fBrdern und garan-
tieren bei ihren Ma8nahmen zur Verwirklichung der in Artikel
7 der Richtlinie (�ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f�r
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) festgelegten
Ziele einen angemessenen Zugang zu Netzen und deren Zu-
sammenschaltung sowie die Interoperabilit+t der Dienste und
nehmen ihre Zust+ndigkeit in einer Weise wahr, die Effizienz
fBrdert, den Wettbewerb stimuliert und den Endutzern grB8t-
mBglichen Nutzen bringt.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die nationalen Re-
gulierungsbehBrden befugt sind, den als Unternehmen mit be-
tr+chtlicher Marktmacht auf einem relevanten Markt gemelde-
ten Betreibern die Verpflichtungen gem+8 Artikel 6 bis 13
dieser Richtlinie aufzuerlegen. In Ermangelung von Zugangs-
und Zusammenschaltungsvereinbarungen zwischen Unterneh-
men stellen die Mitgliedstaaten sicher, da8 die nationale Regu-
lierungsbehBrde befugt ist, auf Ersuchen einer der beteiligten
Parteien oder aus eigener Initiative t+tig zu werden, wobei den
politischen Zielen und den Verfahren der Artikel 6, 7 und 13
bis 18 der Richtlinie (�ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen
f�r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) Rech-
nung zu tragen ist.

KAPITEL III

VERPFLICHTUNGEN F4R BETREIBER UND VERFAHREN DER
MARKTPR4FUNG

Artikel 6

Zugangsberechtigungssysteme und andere zugeh�rige Ein-
richtungen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 in bezug auf die
Zugangsberechtigung zu Digitalfernsehdiensten, die an Zu-
schauer in der Gemeinschaft ausgestrahlt werden, unabh+ngig
von der Art der ?bertragung die im Anhang Teil I festgelegten
Bedingungen gelten.

(2) Die Bedingungen f�r den Zugang zu anderen zugehBri-
gen Einrichtungen im Anhang Teil II kBnnen nach dem in
Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren festgelegt werden.

(3) Aufgrund kommerzieller und technologischer Entwick-
lungen kann der Anhang nach dem in Artikel 14 Absatz 2
genannten Verfahren ge+ndert werden.

Artikel 7

4berpr�fung fr�herer Verpflichtungen in bezug auf Zu-
gang und Zusammenschaltung

(1) Die Mitgliedstaaten erhalten alle Verpflichtungen in be-
zug auf Zugang und Zusammenschaltung, die vor dem Inkraft-
treten dieser Richtlinie gem+8 Artikel 4, 6, 7, 8, 11, 12 und 14
der Richtlinie 97/33/EG, Artikel 16 der Richtlinie 98/10/EG,
Artikel 7 und 8 der Richtlinie 92/44/EG sowie Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . (�ber den entb�ndelten Zugang
zum Teilnehmeranschlu8) f�r Unternehmen galten, die Bffent-
lich zug+ngliche elektronische Kommunikationsnetze bereitstel-
len, so lange aufrecht, bis diese �berpr�ft wurden und eine
Feststellung gem+8 Absatz 3 des vorliegenden Artikels getrof-
fen wurde.

(2) Die relevanten M+rkte f�r die in Absatz 1 genannten
Verpflichtungen werden in der ersten Entscheidung �ber die
relevanten Produkt- und Dienstm+rkte aufgef�hrt, die von der
Kommission gem+8 Artikel 14 der Richtlinie . . ./. . ./EG (�ber
einen gemeinsamen Rechtsrahmen f�r elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste) zu verBffentlichen ist.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die nationalen Re-
gulierungsbehBrden unmittelbar nach dem Inkrafttreten dieser
Richtlinie und danach in regelm+8igen Abst+nden eine Markt-
analyse nach Artikel 14 der Richtlinie . . ./. . ./EG (�ber einen
gemeinsamen Rechtsrahmen f�r elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste) vornehmen, um festzustellen, ob diese
Verpflichtungen beibehalten, ge+ndert oder aufgehoben werden
sollen. Die ˜nderung oder Aufhebung von Verpflichtungen ist
den hiervon betroffenen Parteien rechtzeitig anzuk�ndigen.

Artikel 8

Auferlegung, ˜nderung oder Aufhebung
von Verpflichtungen

(1) Legt eine Marktanalyse nach Artikel 14 der Richtlinie
(�ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f�r elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste) den Schlu8 nahe, da8 ein
Betreiber auf einem bestimmten Markt �ber betr+chtliche
Marktmacht verf�gt, erlegt die nationale RegulierungsbehBrde
diesem im erforderlichen Umfang eine oder mehrere der in
Artikel 9 bis 13 der vorliegenden Richtlinie genannten Ver-
pflichtungen auf, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern.
Die auferlegten Verpflichtungen m�ssen jeweils der Art des
ermittelten Problems entsprechen.

(2) Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen unbescha-
det der Bestimmungen in Artikel 6 Unternehmen � einschlie8-
lich derer, die nicht �ber betr+chtliche Marktmacht verf�gen �
die in Artikel 9 bis 13 genannten Zusammenschaltungsver-
pflichtungen auferlegen, um internationalen Verpflichtungen
nachzukommen.

In Ausnahmef+llen kBnnen die nationalen RegulierungsbehBr-
den mit vorheriger Zustimmung der Kommission Betreibern
mit betr+chtlicher Marktmacht Verpflichtungen in bezug auf
Zugang und Zusammenschaltung auferlegen, die �ber diejeni-
gen nach Artikel 9 bis 13 hinausgehen, sofern all diese Ver-
pflichtungen angesichts der in Artikel 1 der vorliegenden
Richtlinie und Artikel 7 der Richtlinie . . ./. . ./EG (�ber einen
gemeinsamen Rechtsrahmen f�r elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste) festgelegten Ziele gerechtfertigt und
dem angestrebten Ziel angemessen sind.
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(3) Im Zusammenhang mit Absatz 2 Unterabsatz 1 infor-
mieren die nationalen RegulierungsbehBrden die Kommission
gem+8 Artikel 6 Abs+tze 2, 3 und 4 der Richtlinie . . ./. . ./EG
(�ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f�r elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste) �ber ihre Entscheidung,
Marktteilnehmern Verpflichtungen aufzuerlegen, diese zu +n-
dern oder aufzuheben.

Artikel 9

Transparenzverpflichtung

(1) Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen Betreibern
gem+8 Artikel 8 Verpflichtungen zur Transparenz in bezug auf
die Zusammenschaltung und/oder den Netzzugang auferlegen,
wonach diese bestimmte Informationen, z. B. technische Spezi-
fikationen, Netzmerkmale, Bereitstellungs- und Nutzungsbedin-
gungen sowie Tarife, Bffentlich verf�gbar machen.

(2) Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen insbeson-
dere von Betreibern mit Gleichbehandlungsverpflichtungen die
VerBffentlichung eines hinreichend detaillierten Standardange-
bots verlangen, in dem die betreffenden Dienstangebote dem
Marktbedarf entsprechend in einzelne Komponenten auf-
geschl�sselt und die entsprechenden Bedingungen einschlie8lich
der Tarife angegeben werden.

(3) Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen genau fest-
legen, welche Informationen mit welchen Einzelheiten in wel-
cher Form zur Verf�gung zu stellen sind.

Artikel 10

Gleichbehandlungsverpflichtung

(1) Eine nationale RegulierungsbehBrde kann gem+8 Arti-
kel 8 Gleichbehandlungsverpflichtungen in bezug auf die Zu-
sammenschaltung und/oder den Netzzugang auferlegen.

(2) Die Gleichbehandlungsverpflichtungen stellen insbeson-
dere sicher, da8 der betreffende Betreiber anderen Unterneh-
men, die +hnliche Dienste erbringen, unter vergleichbaren Um-
st+nden gleichwertige Bedingungen bietet und Dienste und In-
formationen f�r Dritte zu den gleichen Bedingungen und mit
der gleichen Qualit+t bereitstellt wie f�r seine eigenen Produkte
oder die seiner Tochter- oder Partnerunternehmen.

Artikel 11

Verpflichtung zur getrennten Buchf�hrung

(1) Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen gem+8 Ar-
tikel 8 f�r bestimmte T+tigkeiten im Zusammenhang mit der
Zusammenschaltung und/oder dem Netzzugang eine getrennte
Buchf�hrung vorschreiben.

Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen insbesondere von
einem vertikal integrierten Unternehmen verlangen, seine
Gro8kundenpreise und internen Kostentransfers transparent
zu gestalten, falls eine Marktanalyse vermuten l+8t, da8 der
betreffende Betreiber Einrichtungen bereitstellt, die von wesent-
licher Bedeutung f�r andere Diensteanbieter sind, mit denen er
auf dem nachgelagerten Markt in Wettbewerb steht.

(2) Um leichter �berpr�fen zu kBnnen, ob die Transparenz-
verpflichtung eingehalten wird, kBnnen nationale Regulierungs-
behBrden verlangen, da8 die Buchungsunterlagen einschlie8lich
Daten �ber die von Dritten erhaltenen Betr+ge auf Anforderung
vorgelegt werden. Die nationalen RegulierungsbehBrden kBn-
nen diese Informationen verBffentlichen, soweit dies zu einem
offenen, wettbewerbsorientierten Markt beitr+gt. Dabei sind die
Bestimmungen der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaft zur
Wahrung von Gesch+ftsgeheimnissen einzuhalten.

Artikel 12

Verpflichtungen in bezug auf den Zugang zu bestimmten
Netzeinrichtungen und deren Nutzung

(1) Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen gem+8 Ar-
tikel 8 Betreiber dazu verpflichten, Zugang zu bestimmten
Einrichtungen und zugehBrigen Diensten zu gew+hren und
deren Nutzung zu gestatten, u. a. wenn die nationale Regulie-
rungsbehBrde der Auffassung ist, da8 die Verweigerung des
Zugangs die Entwicklung eines nachhaltig wettbewerbsorien-
tierten Marktes auf Endverbraucherebene behindern oder den
Interessen der Endnutzer zuwiderlaufen w�rde.

Betreibern darf unter anderem folgendes auferlegt werden:

a) die Verpflichtung, Dritten Zugang zu bestimmten Netzkom-
ponenten und/oder Einrichtungen zu gew+hren;

b) die Verpflichtung, den bereits gew+hrten Zugang zu Einrich-
tungen nicht nachtr+glich zu verweigern;

c) die Verpflichtung zum Wiederverkauf bestimmter Dienste;

d) die Verpflichtung, offenen Zugang zu technischen Schnitt-
stellen, Protokollen oder anderen Schl�sseltechnologien zu
gew+hren, die f�r die Interoperabilit+t von Diensten unver-
zichtbar sind;

e) die Verpflichtung, Kolokation oder andere Formen der ge-
meinsamen Nutzung von Einrichtungen wie Geb+uden, Lei-
tungen und Masten zu ermBglichen;

f) die Verpflichtung, bestimmte f�r die Interoperabilit+t durch-
gehender Nutzerdienste notwendige Voraussetzungen zu
schaffen, einschlie8lich der Bereitstellung von Einrichtungen
f�r intelligente Netzdienste oder Roaming in Mobilfunknet-
zen;
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g) die Verpflichtung, Zugang zu Systemen f�r die Betriebs-
unterst�tzung oder +hnlichen Softwaresystemen zu gew+h-
ren, die zur Gew+hrleistung eines fairen Wettbewerbs bei
der Bereitstellung von Diensten notwendig sind;

h) die Verpflichtung zur Zusammenschaltung von Netzen oder
Netzeinrichtungen.

Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen diese Verpflich-
tungen mit Bedingungen in bezug auf Fairne8, Billigkeit, Recht-
zeitigkeit, Transparenz und/oder Gleichbehandlung verkn�pfen.

(2) Bei der Auferlegung von Verpflichtungen gem+8 Absatz
1 tragen die nationalen RegulierungsbehBrden insbesondere
folgenden Faktoren Rechnung:

a) technische und wirtschaftliche Tragf+higkeit der Nutzung
oder Installation konkurrierender Einrichtungen angesichts
des Tempos der Marktentwicklung;

b) MBglichkeit der Gew+hrung des vorgeschlagenen Zugangs
angesichts der verf�gbaren Kapazit+t;

c) Anfangsinvestition des Eigent�mers der Einrichtung unter
Ber�cksichtigung der Investitionsrisiken;

d) Notwendigkeit zur langfristigen Sicherung des Wettbewerbs;

e) gegebenenfalls gewerbliche Schutzrechte oder Rechte an
geistigem Eigentum.

Artikel 13

Verpflichtung zur Preiskontrolle und Kostenrechnung

(1) Weist eine Marktanalyse darauf hin, da8 ein Mangel an
wirksamem Wettbewerb es einem Betreiber ermBglichen kBnn-
te, seine Preise zum Nachteil der Endnutzer auf einem �ber-
m+8ig hohen Niveau zu halten oder Preisdiskrepanzen zu prak-
tizieren, so kann die nationale RegulierungsbehBrde den betref-
fenden Betreiber gem+8 Artikel 8 hinsichtlich bestimmter Ar-
ten von Zusammenschaltung und/oder Netzzugang zur Preis-
kontrolle einschlie8lich kostenorientierter Preise verpflichten
und ihm bestimmte Auflagen in bezug auf Kostenrechnungs-
systeme erteilen. Dabei sind die Investitionen des Betreibers
und die damit verbundenen Risiken zu ber�cksichtigen.

(2) Die nationalen RegulierungsbehBrden stellen sicher, da8
alle vorgeschriebenen Tarifsysteme die wirtschaftliche Effizienz
und einen nachhaltigen Wettbewerb fBrdern und f�r die Ver-
braucher mBglichst vorteilhaft sind.

(3) Wurde ein Unternehmen dazu verpflichtet, seine Preise
an den Kosten zu orientieren, so obliegt es dem betreffenden
Unternehmen, gegebenenfalls nachzuweisen, da8 die Preise sich
aus den Kosten sowie einer angemessenen Ertragsrate errech-
nen. Die nationalen RegulierungsbehBrden kBnnen von einem
Unternehmen die umfassende Rechtfertigung seiner Preise und
gegebenenfalls deren Anpassung verlangen.

(4) Falls im Interesse der Preiskontrolle eine Kostenrech-
nungsmethode vorgeschrieben wird, stellen die nationalen Re-
gulierungsbehBrden sicher, da8 eine Beschreibung der Kosten-
rechnungsmethode Bffentlich verf�gbar gemacht wird, in der
zumindest die wichtigsten Kostenarten und die Regeln der Kos-
tenzuweisung aufgef�hrt werden. Die Anwendung der Kosten-
rechnungsmethode wird von einer qualifizierten unabh+ngigen
Stelle �berpr�ft. Eine diesbez�gliche Erkl+rung wird j+hrlich
verBffentlicht.

KAPITEL IV

VERFAHRENSVORSCHRIFTEN

Artikel 14

Ausschu8

(1) Die Kommission wird von dem mit Artikel 19 der Richt-
linie (�ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f�r elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste) eingesetzten Kommunika-
tionsausschu8 unterst�tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikeln 7 und 8
anzuwenden.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 15

Informationsver�ffentlichung und -zugang

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 die spezifischen
Verpflichtungen, die Unternehmen gem+8 dieser Richtlinie auf-
erlegt werden, unter Angabe der betreffenden Produkte bzw.
Dienste und geographischen M+rkte verBffentlicht werden. Sie
tragen daf�r Sorge, da8 aktuelle Informationen f�r alle interes-
sierten Parteien in leicht zug+nglicher Form Bffentlich zur Ver-
f�gung gestellt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten �bermitteln der Kommission eine
Kopie aller verBffentlichten Informationen. Die Kommission
stellt diese Informationen in einer unmittelbar zug+nglichen
Form zur Verf�gung und leitet sie gegebenenfalls an den Kom-
munikationsausschu8 und die Hochrangige Kommunikations-
gruppe weiter.

Artikel 16

Notifizierung

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission bis sp+-
testens zum 31. Dezember 2001 die f�r die Aufgaben gem+8
dieser Richtlinie zust+ndigen nationalen RegulierungsbehBrden.

(2) Die nationalen RegulierungsbehBrden notifizieren der
Kommission die Betreiber, von denen im Sinne dieser Richtlinie
angenommen wird, da8 sie �ber betr+chtliche Marktmacht ver-
f�gen, sowie die Verpflichtungen, die ihnen nach dieser Richt-
linie auferlegt wurden. Etwaige ˜nderungen der den Unterneh-
men auferlegten Verpflichtungen oder bei den von dieser Richt-
linie betroffenen Unternehmen sind der Kommission unverz�g-
lich zu notifizieren.
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Artikel 17

4berpr�fung

Die Kommission pr�ft die Durchf�hrung dieser Richtlinie und
erstattet dem Europ+ischen Parlament und dem Rat regelm+8ig
dar�ber Bericht, erstmals sp+testens drei Jahre nach dem In-
krafttreten dieser Richtlinie. Hierzu kann sie Informationen von
den Mitgliedstaaten einholen, die auf Anforderung umgehend
zu liefern sind.

Artikel 18

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie sp+-
testens zum 31. Dezember 2001 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission unverz�glich hiervon in Kenntnis.

Bei Erla8 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der

amtlichen VerBffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und der nachfolgen-
den ˜nderungen mit.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerBffent-
lichung im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 20

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

ANHANG

Bedingungen f�r den Zugang zu digitalen Fernsehdiensten, die an Zuschauer in der Gemeinschaft ausgestrahlt
werden

Teil I � Bedingungen f�r Zugangsberechtigungssysteme gem+8 Artikel 6 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten stellen gem+8 Artikel 6 sicher, da8 in bezug auf die Zugangsberechtigung f�r Digitalfernsehdienste,
die an Zuschauer in der Gemeinschaft ausgestrahlt werden, unabh+ngig von der Art der ?bertragung die nachfolgend
genannten Bedingungen gelten:

a) In der Gemeinschaft betriebene Zugangsberechtigungssysteme m�ssen technisch so ausgelegt sein, da8 sie die kos-
teng�nstige Kontroll�bergabe gestatten und damit Netzbetreibern auf lokaler oder regionaler Ebene die vollst+ndige
Kontrolle der Dienste ermBglichen, die solche Zugangsberechtigungssysteme nutzen.

b) Alle Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten, die Zugangsdienste f�r das Digitalfernsehen entwickeln und anbie-
ten, sind unabh+ngig von der Art der ?bertragung verpflichtet:

� allen Sendeanstalten zu fairen, angemessenen und nichtdiskriminierenden Bedingungen und unter Einhaltung des
gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts technische Dienste anzubieten, die es ermBglichen, da8 die digital �ber-
tragenen Dienste der Sendeanstalt von Zuschauern empfangen werden kBnnen, die �ber vom Diensteanbieter
bereitgestellte Decoder verf�gen und damit empfangsberechtigt sind;

� �ber ihre T+tigkeit als Anbieter von Zugangsberechtigungsdiensten getrennt Buch zu f�hren.

c) Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte an Zugangsberechtigungsprodukten und -systemen stellen bei der Lizenz-
vergabe an Hersteller von Verbraucherger+ten sicher, da8 die Vergabe zu fairen, angemessenen und nichtdiskrimi-
nierenden Bedingungen erfolgt. Die Inhaber gewerblicher Schutzrechte machen unter Ber�cksichtigung technischer
und wirtschaftlicher Faktoren die Lizenzvergabe nicht von Bedingungen abh+ngig, die die Integration

� einer gemeinsamen Schnittstelle zur Zusammenschaltung mit diversen anderen Zugangssystemen oder

� spezifischer Mittel eines anderen Zugangssystems in ein bestimmtes Produkt unterbinden, behindern oder er-
schweren, sofern der Lizenznehmer die entsprechenden angemessenen Bedingungen einh+lt, die � soweit er
selbst betroffen ist � die Sicherheit von Transaktionen der Betreiber von Zugangsberechtigungssystemen gew+hr-
leisten.

Teil II � Andere zugehBrige Einrichtungen, die beim Pr�fungsverfahren nach Artikel 6 Absatz 2 zu ber�cksichtigen
sind

� Zugang zu Anwendungsprogramm-Schnittstellen (APIs)

� Zugang zu elektronischen Programmf�hrern (EPGs)
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsph�re in der elektronischen Kommunikation

(2000/C 365 E/17)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 385 endg. � 2000/0189(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 25. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest tzt auf den Vertrag zur Gr ndung der Europ,ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

gest tzt auf den Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem,9 dem Verfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag,

in Erw,gung nachstehender Gr nde:

(1) Die Richtlinie 95/46/EG des Europ,ischen Parlaments und
des Rates vom 24. Oktober 1995 zum Schutz nat rlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und zum freien Datenverkehr (1) schreibt vor, da9 die
Mitgliedstaaten die Rechte und die Freiheit nat rlicher
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
und insbesondere ihr Recht auf Privatsph,re sicherstellen,
um in der Gemeinschaft den freien Verkehr personenbe-
zogener Daten zu gew,hrleisten.

(2) Die Vertraulichkeit der Kommunikation wird im Einklang
mit den internationalen Menschenrechtsbestimmungen,
insbesondere der Europ,ischen Konvention zum Schutz
der Menschenrechte und Grundfreiheiten, und den Verfas-
sungen der Mitgliedstaaten garantiert.

(3) Mit der Richtlinie 97/66/EG des Europ,ischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 1997  ber die Verarbei-
tung personenbezogener Daten und den Schutz der Pri-
vatsph,re im Bereich der Telekommunikation (2) wurden
die Grunds,tze der Richtlinie 95/46/EG speziell auf den
Bereich der Telekommunikation zugeschnitten. Diese
Richtlinie mu9 an die Entwicklungen der M,rkte und
Technologien f r elektronische Kommunikationsdienste
angepa9t werden, um den Nutzern Affentlich zug,nglicher
elektronischer Kommunikationsdienste unabh,ngig von
der zugrundeliegenden Technologie den gleichen Grad
des Schutzes personenbezogener Daten und der Privat-
sph,re zu bieten.

(4) Gegenw,rtig werden Affentliche Kommunikationsnetze in
der Europ,ischen Gemeinschaft mit fortschrittlichen

neuen Digitaltechnologien ausgestattet, die besondere An-
forderungen an den Schutz personenbezogener Daten und
der Privatsph,re des Nutzers mit sich bringen. Die Ent-
wicklung der Informationsgesellschaft ist durch die Ein-
f hrung neuer elektronischer Kommunikationsdienste ge-
kennzeichnet. Der Zugang zu digitalen Mobilfunknetzen
ist f r breite Kreise mAglich und erschwinglich geworden.
Diese digitalen Netze verf gen  ber gro9e Kapazit,ten
und MAglichkeiten zur Datenverarbeitung. Die erfolgrei-
che grenz berschreitende Entwicklung dieser Dienste
h,ngt zum Teil davon ab, inwieweit die Nutzer darauf
vertrauen, da9 ihre Privatsph,re unangetastet bleibt.

(5) Das Internet revolutioniert die herkAmmlichen Markt-
strukturen, indem es eine gemeinsame, weltweite Infra-
struktur f r die Bereitstellung eines breiten Spektrums
elektronischer Kommunikationsdienste bietet. Cffentlich
zug,ngliche elektronische Kommunikationsdienste  ber
das Internet erAffnen neue MAglichkeiten f r die Nutzer,
bilden aber auch neue Risiken in bezug auf ihre personen-
bezogenen Daten und ihre Privatsph,re.

(6) F r Affentliche Kommunikationsnetze sollten besondere
rechtliche, ordnungspolitische und technische Vorschriften
zum Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten nat r-
licher Personen und der berechtigten Interessen juristi-
scher Personen erlassen werden, insbesondere im Hinblick
auf die zunehmenden F,higkeiten zur automatischen Spei-
cherung und Verarbeitung personenbezogener Daten  ber
Teilnehmer und Nutzer.

(7) Die von den Mitgliedstaaten erlassenen rechtlichen, ord-
nungspolitischen und technischen Bestimmungen zum
Schutz personenbezogener Daten, der Privatsph,re und
der berechtigten Interessen juristischer Personen im Be-
reich der elektronischen Kommunikation sollten harmoni-
siert werden, um Behinderungen des Binnenmarktes der
elektronischen Kommunikation im Einklang mit Artikel
14 EG-Vertrag zu beseitigen. Die Harmonisierung soll
sich auf die Anforderungen beschr,nken, die notwendig
sind, um zu gew,hrleisten, da9 die Entstehung und die
Weiterentwicklung neuer elektronischer Kommunikations-
dienste und -netze zwischen Mitgliedstaaten nicht behin-
dert werden.

(8) Die Mitgliedstaaten, die Anbieter und die Nutzer sowie die
zust,ndigen Stellen der Gemeinschaft sollten bei der Ein-
f hrung und Weiterentwicklung der entsprechenden Tech-
nologien zusammenarbeiten, soweit dies zur Anwendung
der in dieser Richtlinie vorgesehenen Garantien erforder-
lich ist. Dabei bem hen sie sich besonders um eine Be-
schr,nkung der Verarbeitung personenbezogener Daten
auf das erforderliche Mindestma9 und um die Verwen-
dung anonymer oder verschleierter Daten.
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(9) Im Bereich der elektronischen Kommunikation gilt die
Richtlinie 95/46/EG vor allem f r alle Fragen des Schutzes
der Grundrechte und Grundfreiheiten, die von der vorlie-
genden Richtlinie nicht spezifisch erfa9t werden, ein-
schlie9lich der Pflichten des f r die Verarbeitung Verant-
wortlichen und der Rechte des einzelnen. Die Richtlinie
95/46/EG gilt f r nicht Affentliche Kommunikations-
dienste.

(10) Wie die Richtlinie 95/46/EG gilt auch die vorliegende Richt-
linie nicht f r Fragen des Schutzes der Grundrechte und
-freiheiten in Bereichen, die nicht unter das Gemeinschafts-
recht fallen. Es ist Sache der Mitgliedstaaten, Ma9nahmen zu
ergreifen, die f r den Schutz der Affentlichen Sicherheit, f r
die Landesverteidigung, f r die Sicherheit des Staates (ein-
schlie9lich des wirtschaftlichen Wohls des Staates, soweit
die T,tigkeiten die Sicherheit des Staates ber hren) und
f r die Durchsetzung strafrechtlicher Bestimmungen erfor-
derlich sind. Diese Richtlinie betrifft nicht die MAglichkeit
der Mitgliedstaaten zur rechtm,9igen Gberwachung des
elektronischen Kommunikationsverkehrs, wenn diese f r
die genannten Zwecke notwendig ist.

(11) Bei den Teilnehmern eines Affentlich zug,nglichen elektro-
nischen Kommunikationsdienstes kann es sich um nat r-
liche oder juristische Personen handeln. Diese Richtlinie
zielt durch Erg,nzung der Richtlinie 95/46/EG darauf ab,
die Grundrechte nat rlicher Personen, insbesondere ihr
Recht auf Privatsph,re, sowie die berechtigten Interessen
juristischer Personen zu sch tzen. Aus dieser Richtlinie
ergibt sich keine Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die
Richtlinie 95/46/EG auch im Hinblick auf den Schutz
der berechtigten Interessen juristischer Personen anzuwen-
den, der im Rahmen der geltenden gemeinschaftlichen
und einzelstaatlichen Rechtsvorschriften sichergestellt ist.

(12) Die Anwendung bestimmter Anforderungen f r die An-
zeige des rufenden und angerufenen Anschlusses sowie
f r die Einschr,nkung dieser Anzeige und f r die automati-
sche Weiterschaltung zu Teilnehmeranschl ssen, die an ana-
loge Vermittlungen angeschlossen sind, sollte in besonderen
F,llen nicht zwingend vorgeschrieben werden, wenn sich
die Anwendung als technisch nicht machbar erweist oder
einen unangemessen hohen wirtschaftlichen Aufwand er-
fordert. F r die Beteiligten ist es wichtig, in solchen F,llen
in Kenntnis gesetzt zu werden, und die Mitgliedstaaten m s-
sen sie deshalb der Kommission anzeigen.

(13) Diensteanbieter sollen geeignete Ma9nahmen ergreifen,
um die Sicherheit ihrer Dienste, erforderlichenfalls zusam-
men mit dem Netzbetreiber, zu gew,hrleisten, und die
Teilnehmer  ber alle besonderen Risiken der Verletzung
der Netzsicherheit unterrichten. Solche Risiken kAnnen
vor allem bei elektronischen Kommunikationsdiensten
auftreten, die  ber ein offenes Netz wie das Internet be-
reitgestellt werden. Der Diensteanbieter mu9 die Teilneh-
mer und Nutzer solcher Dienste unbedingt vollst,ndig
 ber die Sicherheitsrisiken aufkl,ren, gegen die er selbst
keine Abhilfe bieten kann. Diensteanbieter, die Affentlich
zug,ngliche elektronische Kommunikationsdienste  ber

das Internet anbieten, sollten die Nutzer und Teilnehmer
 ber Ma9nahmen zum Schutz ihrer zu  bertragenden
Nachrichten informieren, wie z. B. den Einsatz spezieller
Software oder von Verschl sselungstechniken. Die Bewer-
tung der Sicherheit erfolgt unter Ber cksichtigung des
Artikels 17 der Richtlinie 95/46/EG.

(14) Es sollten Ma9nahmen getroffen werden, um den uner-
laubten Zugang zu Nachrichten � und zwar sowohl zu
ihrem Inhalt als auch zu mit ihnen verbundenen Daten �
zu verhindern und so die Vertraulichkeit der mit Affent-
lichen Kommunikationsnetzen und Affentlich zug,ng-
lichen elektronischen Kommunikationsdiensten erfolgen-
den Nachrichten bertragung zu sch tzen. Im innerstaatli-
chen Recht einiger Mitgliedstaaten ist nur der absichtliche
unberechtigte Zugriff auf die Kommunikation untersagt.

(15) Daten  ber Teilnehmer, die in elektronischen Kommuni-
kationsnetzen zum Verbindungsaufbau und zur Nachrich-
ten bertragung verarbeitet werden, enthalten Informatio-
nen  ber das Privatleben nat rlicher Personen und betref-
fen ihr Recht auf Achtung ihrer Kommunikationsfreiheit,
oder sie betreffen berechtigte Interessen juristischer Per-
sonen. Diese Daten d rfen nur f r einen begrenzten Zeit-
raum und nur insoweit gespeichert werden, wie dies f r
die Erbringung des Dienstes, f r die Geb hrenabrechnung
und f r Zusammenschaltungszahlungen erforderlich ist.
Jede weitere Verarbeitung solcher Daten, die der Betreiber
des Affentlich zug,nglichen elektronischen Kommunikati-
onsdienstes zum Zwecke der Vermarktung seiner eigenen
elektronischen Kommunikationsdienste oder f r die Be-
reitstellung von Diensten mit Zusatznutzen vornehmen
mAchte, darf nur unter der Bedingung gestattet werden,
da9 der Teilnehmer dieser Verarbeitung auf der Grundlage
genauer, vollst,ndiger Angaben des Betreibers des Affent-
lich zug,nglichen elektronischen Kommunikationsdienstes
 ber die Formen der von ihm beabsichtigten weiteren
Verarbeitung und  ber das Recht des Teilnehmers, seine
Einwilligung zu dieser Verarbeitung nicht zu erteilen oder
zur ckzuziehen, zugestimmt hat. Verkehrsdaten, die f r
die Vermarktung eigener Kommunikationsdienste oder
f r die Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen ver-
wendet wurden, sollen nach der Bereitstellung des Diens-
tes gelAscht oder anonymisiert werden. Diensteanbieter
sollen die Teilnehmer stets dar ber auf dem laufenden
halten, welche Art von Daten sie verarbeiten und f r
welche Zwecke und wie lange das geschieht.

(16) Durch die Einf hrung des Einzelgeb hrennachweises hat
der Teilnehmer mehr MAglichkeiten erhalten, die Richtig-
keit der vom Diensteanbieter erhobenen Entgelte zu  ber-
pr fen, gleichzeitig kann dadurch aber eine Gefahr f r die
Privatsph,re der Nutzer Affentlich zug,nglicher elektro-
nischer Kommunikationsdienste entstehen. Um die Privat-
sph,re des Nutzers zu sch tzen, m ssen die Mitgliedstaa-
ten daher darauf hinwirken, da9 bei den elektronischen
Kommunikationsdiensten beispielsweise alternative Funk-
tionen entwickelt werden, die den anonymen oder rein
privaten Zugang zu Affentlich zug,nglichen elektro-
nischen Kommunikationsdiensten Telekommunikations-
diensten ermAglichen, beispielsweise Telefonkarten und
MAglichkeiten der Zahlung per Kreditkarte.
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(17) In digitalen Mobilfunknetzen werden Standortdaten ver-
arbeitet, die Aufschlu9  ber den geographischen Standort
des Endger,ts des mobilen Nutzers geben, um die Nach-
richten bertragung zu ermAglichen. Solche Daten sind
Verkehrsdaten, die unter Artikel 6 fallen. Doch kAnnen
digitale Mobilfunknetze zus,tzlich auch in der Lage sein,
Standortdaten zu verarbeiten, die genauer sind als es f r
die Nachrichten bertragung erforderlich w,re und die f r
die Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen verwen-
det werden, wie z. B. persAnliche Verkehrsinformationen
und Hilfen f r den Fahrzeugf hrer. Die Verarbeitung sol-
cher Daten f r die Bereitstellung von Diensten mit Zusatz-
nutzen soll nur dann gestattet werden, wenn die Teilneh-
mer darin eingewilligt haben. Selbst dann sollten sie die
MAglichkeit haben, die Verarbeitung von Standortdaten
auf einfache Weise und geb hrenfrei zeitweise zu unter-
sagen.

(18) Im Hinblick auf die Rufnummernanzeige ist es erforder-
lich, das Recht des Anrufers zu wahren, die Anzeige der
Rufnummer des Anschlusses, von dem aus der Anruf
erfolgt, zu unterdr cken, ebenso wie das Recht des Ange-
rufenen, Anrufe von nicht identifizierten Anschl ssen ab-
zuweisen. Es ist gerechtfertigt, in Sonderf,llen die Unter-
dr ckung der Rufnummernanzeige aufzuheben. Be-
stimmte Teilnehmer, insbesondere telefonische Beratungs-
dienste und ,hnliche Einrichtungen, haben ein Interesse
daran, die Anonymit,t ihrer Anrufer zu gew,hrleisten. Im
Hinblick auf die Anzeige der Rufnummer des Angerufe-
nen ist es erforderlich, das Recht und das berechtigte
Interesse des Angerufenen zu wahren, die Anzeige der
Rufnummer des Anschlusses, mit dem der Anrufer tat-
s,chlich verbunden ist, zu unterdr cken; dies gilt beson-
ders f r den Fall weitergeschalteter Anrufe. Die Betreiber
Affentlich zug,nglicher elektronischer Kommunikations-
dienste sollten ihre Teilnehmer  ber die MAglichkeit der
Anzeige der Rufnummer des Anrufenden und des Ange-
rufenen,  ber alle Dienste, die auf der Grundlage der An-
zeige der Rufnummer des Anrufenden und des Angerufe-
nen angeboten werden, sowie  ber die verf gbaren Funk-
tionen zur Wahrung der Vertraulichkeit unterrichten. Die
Teilnehmer kAnnen dann sachkundig die Funktionen aus-
w,hlen, die sie zur Wahrung der Vertraulichkeit nutzen
mAchten. Die permanenten Funktionen zur Wahrung der
Vertraulichkeit m ssen nicht unbedingt als automatischer
Netzdienst zur Verf gung stehen, sondern kAnnen von
dem Betreiber des Affentlich zug,nglichen elektronischen
Kommunikationsdienstes auf einfachen Antrag bereit-
gestellt werden.

(19) Es sollen Vorkehrungen getroffen werden, um die Teilneh-
mer vor eventueller Bel,stigung durch die automatische
Weiterschaltung von Anrufen durch andere zu sch tzen.
In derartigen F,llen mu9 der Teilnehmer durch einfachen
Antrag beim Betreiber des Affentlich zug,nglichen elektro-
nischen Kommunikationsdienstes die Weiterschaltung von
Anrufen auf sein Endger,t unterbinden kAnnen.

(20) Die Verzeichnisse der Teilnehmer elektronischer Kom-
munikationsdienste sind weit verbreitet und Affentlich.
Das Recht auf Privatsph,re nat rlicher Personen und das
berechtigte Interesse juristischer Personen erfordern daher,
da9 die Teilnehmer bestimmen kAnnen, ob ihre persAnli-
chen Daten � und ggf. welche � in einem Teilnehmer-
verzeichnis verAffentlicht werden. Die Anbieter Affent-

licher Verzeichnisse sollten die darin aufgenommenen Teil-
nehmer  ber die Zwecke des Verzeichnisses und eine
eventuelle besondere Nutzung elektronischer Fassungen
solcher Verzeichnisse informieren. Dabei ist insbesondere
an in die Software eingebettete Suchfunktionen gedacht,
etwa die umgekehrte Suche, mit deren Hilfe Nutzer des
Verzeichnisses den Namen und die Anschrift eines Teil-
nehmers allein aufgrund dessen Telefonnummer heraus-
finden kAnnen.

(21) Es sollen Vorkehrungen getroffen werden, um die Teilneh-
mer gegen die Verletzung ihrer Privatsph,re durch uner-
betene Anrufe, Faxnachrichten, elektronische Post oder
andere unerbetene Nachrichten f r Zwecke der Direktwer-
bung zu sch tzen. Die Mitgliedstaaten kAnnen diese Vor-
kehrungen auf Teilnehmer beschr,nken, die nat rliche
Personen sind.

(22) Die Funktion f r die Bereitstellung elektronischer Kom-
munikationsdienste kann in das Netz oder in irgendeinen
Teil des Endger,ts des Nutzers, auch in die Software, ein-
gebaut sein. Der Schutz personenbezogener Daten und
der Privatsph,re des Nutzers Affentlich zug,nglicher elek-
tronischer Kommunikationsdienste sollte nicht von der
Konfiguration der f r die Bereitstellung des Dienstes not-
wendigen Komponenten oder von der Verteilung der er-
forderlichen Funktionen auf diese Komponenten abh,n-
gen. Die Richtlinie 95/46/EG gilt unabh,ngig von der
zugrundeliegenden Technologie f r alle Formen der Ver-
arbeitung personenbezogener Daten. Bestehen neben all-
gemeinen Vorschriften f r die Komponenten, die f r die
Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste not-
wendig sind, auch noch spezielle Vorschriften f r solche
Dienste, dann erleichtert dies nicht unbedingt den tech-
nologieunabh,ngigen Schutz personenbezogener Daten
und der Privatsph,re. Daher kAnnten sich Ma9nahmen
als notwendig erweisen, mit denen die Hersteller bestimm-
ter Arten von Ger,ten, die f r elektronische Kommunika-
tionsdienste benutzt werden, verpflichtet werden, in ihren
Produkten von vornherein Sicherheitsfunktionen vorzuse-
hen, die den Schutz personenbezogener Daten und der
Privatsph,re des Nutzers und Teilnehmers gew,hrleisten.
Die Verabschiedung solcher Ma9nahmen in Einklang mit
der Richtlinie 1999/5/EG des Europ,ischen Parlaments
und des Rates vom 9. M,rz 1999  ber Funkanlagen
und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegen-
seitige Anerkennung ihrer Konformit,t (1) gew,hrleistet,
da9 die aus Gr nden des Datenschutzes erforderliche Ein-
f hrung von technischen Merkmalen elektronischer Kom-
munikationsger,te einschlie9lich der Software harmoni-
siert wird, damit sie der Verwirklichung des Binnenmark-
tes nicht entgegensteht.

(23) Insbesondere kAnnen die Mitgliedstaaten � ,hnlich wie in
Artikel 13 der Richtlinie 95/46/EG vorgesehen � den
Geltungsbereich der Pflichten und Rechte der Teilnehmer
unter bestimmten Umst,nden einschr,nken, indem sie
beispielsweise sicherstellen, da9 der Betreiber eines Affent-
lich zug,nglichen elektronischen Kommunikationsdienstes
die Unterdr ckung der Anzeige der Rufnummer des An-
rufers im Einklang mit dem innerstaatlichen Recht aus
Gr nden der Verhinderung oder Ermittlung von Straftaten
oder der Sicherheit des Staates aufheben kann.
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(24) Das innerstaatliche Recht sollte gerichtliche Rechtsbehelfe
f r den Fall vorsehen, da9 die Rechte der Benutzer und
Teilnehmer nicht respektiert werden. Gegen jede Person,
ob f r sie nun privates oder Affentliches Recht gilt, die
den nach dieser Richtlinie getroffenen Ma9nahmen zuwi-
derhandelt, sollen Sanktionen verh,ngt werden.

(25) Bei der Anwendung dieser Richtlinie ist es sinnvoll, auf
die Erfahrung der gem,9 Artikel 29 der Richtlinie
95/46/EG eingesetzten Datenschutzgruppe aus Vertretern
der f r den Schutz personenbezogener Daten zust,ndigen
Kontrollstellen der Mitgliedstaaten zur ckzugreifen.

(26) Zur leichteren Anpassung an die Vorschriften dieser
Richtlinie bedarf es einer Sonderregelung f r die Daten-
verarbeitungen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der
nach dieser Richtlinie erlassenen innerstaatlichen Vor-
schriften bereits durchgef hrt werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Geltungsbereich und Zielsetzung

(1) Durch diese Richtlinie werden die Vorschriften der Mit-
gliedstaaten harmonisiert, die erforderlich sind, um einen
gleichwertigen Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten,
insbesondere des Rechts auf Privatsph,re, in bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener Daten im Bereich der elektro-
nischen Kommunikation sowie den freien Verkehr dieser Daten
und von elektronischen Kommunikationsger,ten und -diensten
in der Gemeinschaft zu gew,hrleisten.

(2) Die Bestimmungen dieser Richtlinie stellen eine Detail-
lierung und Erg,nzung der Richtlinie 95/46/EG im Hinblick auf
die in Absatz 1 genannten Zwecke dar. Dar ber hinaus regeln
sie den Schutz der berechtigten Interessen von Teilnehmern, bei
denen es sich um juristische Personen handelt.

(3) Diese Richtlinie gilt nicht f r T,tigkeiten, die nicht in
den Anwendungsbereich des EG-Vertrages fallen, beispielsweise
T,tigkeiten gem,9 den Titeln V und VI des Vertrags  ber die
Europ,ische Union, und auf keinen Fall f r T,tigkeiten betref-
fend die Affentliche Sicherheit, die Landesverteidigung, die Si-
cherheit des Staates (einschlie9lich seines wirtschaftlichen
Wohls, wenn die T,tigkeit die Sicherheit des Staates ber hrt)
und die T,tigkeiten des Staates im strafrechtlichen Bereich.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Sofern nicht anders angegeben, gelten die Begriffsbestimmun-
gen der Richtlinie 95/46/EG und der Richtlinie 2001/. . ./EG
des Europ,ischen Parlaments und des Rates ( ber einen ge-
meinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikations-
netze und -dienste) auch f r diese Richtlinie.

Weiterhin bezeichnet im Sinne dieser Richtlinie der Ausdruck

a) Nutzer: eine nat rliche Person, die einen Affentlich zug,ng-
lichen elektronischen Kommunikationsdienst f r private

oder gesch,ftliche Zwecke nutzt, ohne diesen Dienst
zwangsl,ufig abonniert zu haben;

b) Verkehrsdaten: jegliche Daten, die im Zuge oder zum Zwe-
cke der Gbertragung einer Nachricht  ber ein elektronisches
Kommunikationsnetz verarbeitet werden;

c) Standortdaten: jegliche Daten, die in einem elektronischen
Kommunikationsnetz verarbeitet werden und die den geo-
grafischen Standort des Endger,ts eines Nutzers eines Affent-
lich zug,nglichen elektronischen Kommunikationsdienstes
angeben;

d) Nachricht: jede Information, die zwischen einer endlichen
Zahl von Beteiligten  ber einen Affentlich zug,nglichen elek-
tronischen Kommunikationsdienst ausgetauscht oder  ber-
tragen wird;

e) Anruf: eine  ber einen Affentlich zug,nglichen Telefondienst
aufgebaute Verbindung, die eine zweigleisige Echtzeit-Kom-
munikation ermAglicht.

Artikel 3

Betroffene Dienste

(1) Diese Richtlinie gilt f r die Verarbeitung personenbezo-
gener Daten in Verbindung mit der Bereitstellung Affentlich
zug,nglicher elektronischer Kommunikationsdienste in Affent-
lichen Kommunikationsnetzen in der Gemeinschaft.

(2) Die Artikel 8, 10 und 11 gelten f r Teilnehmeranschl s-
se, die an digitale Vermittlungsstellen angeschlossen sind, und
� soweit dies technisch machbar ist und keinen unverh,ltnis-
m,9igen wirtschaftlichen Aufwand erfordert � f r Teilnehmer-
anschl sse, die an analoge Vermittlungsstellen angeschlossen
sind.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die F,lle mit,
in denen eine Einhaltung der Anforderungen der Artikel 8, 10
und 11 technisch nicht machbar w,re oder einen unverh,lt-
nism,9igen wirtschaftlichen Aufwand erfordern w rde.

Artikel 4

Betriebssicherheit

(1) Der Betreiber eines Affentlich zug,nglichen elektro-
nischen Kommunikationsdienstes mu9 geeignete technische
und organisatorische Ma9nahmen ergreifen, um die Sicherheit
seiner Dienste zu gew,hrleisten; die Netzsicherheit ist hierbei
erforderlichenfalls zusammen mit dem Betreiber des Affent-
lichen Kommunikationsnetzes zu gew,hrleisten. Diese Ma9nah-
men m ssen unter Ber cksichtigung des Standes der Technik
und der Kosten ihrer Durchf hrung ein Sicherheitsniveau ge-
w,hrleisten, das angesichts des bestehenden Risikos angemes-
sen ist.

(2) Besteht ein besonderes Risiko der Verletzung der Netzsi-
cherheit, mu9 der Betreiber eines Affentlich zug,nglichen elek-
tronischen Kommunikationsdienstes die Teilnehmer  ber dieses
Risiko und  ber mAgliche Abhilfen einschlie9lich deren Kosten
unterrichten.
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Artikel 5

Vertraulichkeit der Kommunikation

(1) Die Mitgliedstaaten stellen die Vertraulichkeit der mit
Affentlichen Kommunikationsnetzen und Affentlich zug,ng-
lichen elektronischen Kommunikationsdiensten  bertragenen
Nachrichten und der damit verbundenen Verkehrsdaten durch
innerstaatliche Vorschriften sicher. Insbesondere untersagen sie
das MithAren, AbhAren und Speichern sowie andere Arten des
Abfangens oder Gberwachens von Nachrichten und der damit
verbundenen Verkehrsdaten durch andere Personen als die Nut-
zer, wenn keine Einwilligung der betroffenen Nutzer vorliegt, es
sei denn, diese Personen seien gem,9 Artikel 15 Absatz 1
gesetzlich dazu erm,chtigt.

(2) Absatz 1 betrifft nicht das rechtlich zul,ssige Aufzeich-
nen von Nachrichten und der damit verbundenen Verkehrs-
daten im Rahmen einer rechtm,9igen Gesch,ftspraxis zum
Nachweis einer kommerziellen Transaktion oder einer sonstigen
gesch,ftlichen Nachricht.

Artikel 6

Verkehrsdaten

(1) Verkehrsdaten, die sich auf Teilnehmer und Nutzer be-
ziehen und die f r die Gbertragung einer Nachricht verarbeitet
und vom Betreiber eines Affentlichen Kommunikationsnetzes
oder -dienstes gespeichert werden, sind nach Beendigung der
Gbertragung unbeschadet der Abs,tze 2, 3 und 4 zu lAschen
oder zu anonymisieren.

(2) Verkehrsdaten, die zum Zwecke der Geb hrenabrech-
nung und der Bezahlung von Zusammenschaltungen erforder-
lich sind, d rfen verarbeitet werden. Diese Verarbeitung ist nur
bis zum Ablauf der Frist zul,ssig, innerhalb derer die Rechnung
rechtlich angefochten oder der Anspruch auf Zahlung geltend
gemacht werden kann.

(3) Der Betreiber eines Affentlich zug,nglichen elektro-
nischen Kommunikationsdienstes kann die in Absatz 1 genann-
ten Daten zum Zwecke der Vermarktung seiner eigenen elek-
tronischen Kommunikationsdienste oder zur Bereitstellung von
Teilnehmerdiensten mit Zusatznutzen im dazu erforderlichen
Ma9 und innerhalb des dazu erforderlichen Zeitraums verarbei-
ten, sofern der Teilnehmer seine Einwilligung gegeben hat.

(4) Der Diensteanbieter mu9 dem Teilnehmer mitteilen, wel-
che Arten von Verkehrsdaten f r die in den Abs,tzen 2 und 3
genannten Zwecke verarbeitet werden und wie lange das ge-
schieht.

(5) Die Verarbeitung von Verkehrsdaten gem,9 der Abs,tze
1 bis 4 darf nur durch auf Weisung der Betreiber Affentlicher
Kommunikationsnetze und -dienste handelnde Personen erfol-
gen, die f r Geb hrenabrechnungen oder Verkehrsabwicklung,
Kundenanfragen, Betrugsermittlung, die Vermarktung der eige-
nen elektronischen Kommunikationsdienste des Betreibers oder
f r die Bereitstellung eines Dienstes mit Zusatznutzen zust,n-
dig sind; ferner ist sie auf das f r diese T,tigkeiten erforderliche
Ma9 zu beschr,nken.

(6) Die Abs,tze 1, 2, 3 und 5 gelten unbeschadet der MAg-
lichkeit der zust,ndigen BehArden, in Einklang mit den gelten-
den Rechtsvorschriften f r die Beilegung von Streitigkeiten,
insbesondere Zusammenschaltungs- oder Abrechnungsstreitig-
keiten, von Verkehrsdaten Kenntnis zu erhalten.

Artikel 7

Einzelgeb�hrennachweis

(1) Die Teilnehmer haben das Recht, Rechnungen ohne Ein-
zelgeb hrennachweis zu erhalten.

(2) Die Mitgliedstaaten wenden innerstaatliche Vorschriften
an, um das Recht der Teilnehmer, Einzelgeb hrennachweise zu
erhalten, und das Recht anrufender Nutzer und angerufener
Teilnehmer auf Vertraulichkeit miteinander in Einklang zu brin-
gen, indem sie beispielsweise sicherstellen, da9 diesen Nutzern
und Teilnehmern gen gend andere, die Privatsph,re sch tzen-
den MAglichkeiten f r die Kommunikation oder Zahlungen zur
Verf gung stehen.

Artikel 8

Anzeige der Rufnummer des Anrufers und des Angerufe-
nen und deren Unterdr�ckung

(1) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers angebo-
ten, so mu9 der anrufende Nutzer die MAglichkeit haben, die
Rufnummernanzeige f r jeden Anruf einzeln auf einfache
Weise und geb hrenfrei zu verhindern. Dem anrufenden Teil-
nehmer mu9 diese MAglichkeit als Dauerfunktion f r jeden
Anschlu9 zur Verf gung stehen.

(2) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers angebo-
ten, so mu9 der angerufene Teilnehmer die MAglichkeit haben,
die Anzeige der Rufnummer eingehender Anrufe auf einfache
Weise und f r jede angemessene Nutzung dieser Funktion ge-
b hrenfrei zu verhindern.

(3) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers angebo-
ten und wird die Rufnummer vor der Herstellung der Verbin-
dung angezeigt, so mu9 der angerufene Teilnehmer die MAg-
lichkeit haben, eingehende Anrufe, bei denen die Rufnummern-
anzeige durch den anrufenden Nutzer oder Teilnehmer verhin-
dert wurde, auf einfache Weise und geb hrenfrei abzuweisen.

(4) Wird die Anzeige der Rufnummer des Angerufenen an-
geboten, so mu9 der angerufene Teilnehmer die MAglichkeit
haben, die Anzeige seiner Rufnummer beim anrufenden Nutzer
auf einfache Weise und geb hrenfrei zu verhindern.

(5) Absatz 1 gilt auch f r aus der Gemeinschaft kommende
Anrufe in Drittl,ndern. Die Abs,tze 2, 3 und 4 gelten auch f r
aus Drittl,ndern kommende Anrufe.

(6) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers und/oder
des Angerufenen angeboten, so stellen die Mitgliedstaaten si-
cher, da9 die Betreiber Affentlich zug,nglicher elektronischer
Kommunikationsdienste die Cffentlichkeit hier ber und  ber
die in den Abs,tzen 1 bis 4 beschriebenen MAglichkeiten unter-
richten.
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Artikel 9

Standortdaten

(1) Ist in elektronischen Kommunikationsnetzen die Ver-
arbeitung von anderen Standortdaten als Verkehrsdaten in be-
zug auf die Nutzer oder Teilnehmer der entsprechenden
Dienste mAglich, dann d rfen diese Daten nur im zur Bereit-
stellung von Diensten mit Zusatznutzen erforderlichen Ma9
und innerhalb des daf r erforderlichen Zeitraums verarbeitet
werden, wenn sie anonymisiert wurden oder wenn die Nutzer
oder Teilnehmer ihre Einwilligung gegeben haben. Der Dien-
steanbieter mu9 den Nutzern oder Teilnehmern vor Einholung
ihrer Einwilligung mitteilen, welche Arten von Standortdaten
verarbeitet werden, f r welche Zwecke und wie lange das ge-
schieht, und ob die Daten zum Zwecke der Bereitstellung des
Dienstes mit Zusatznutzen an einen Dritten weitergegeben wer-
den.

(2) Haben die Nutzer oder Teilnehmer ihre Einwilligung zur
Verarbeitung von anderen Standortdaten als Verkehrsdaten ge-
geben, dann m ssen sie auch weiterhin die MAglichkeit haben,
die Verarbeitung solcher Daten f r jede Verbindung zum Netz
oder f r jede Gbertragung einer Nachricht auf einfache Weise
und geb hrenfrei zeitweise zu untersagen.

(3) Die Verarbeitung von Standortdaten gem,9 den Abs,t-
zen 1 und 2 mu9 auf das f r die Bereitstellung des Dienstes
mit Zusatznutzen erforderliche Ma9 sowie auf Personen be-
schr,nkt werden, die im Auftrag des Anbieters des elektro-
nischen Kommunikationsdienstes oder des Dritten, der den
Dienst mit Zusatznutzen anbietet, handeln.

Artikel 10

Ausnahmen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da9 es transparente Verfahren
gibt, nach denen der Betreiber eines Affentlichen Kommunika-
tionsnetzes und/oder eines Affentlich zug,nglichen elektro-
nischen Kommunikationsdienstes

a) die Unterdr ckung der Anzeige der Rufnummer des Anru-
fers vor bergehend aufheben kann, wenn ein Teilnehmer
beantragt hat, da9 bAswillige oder bel,stigende Anrufe zu-
r ckverfolgt werden; in diesem Fall werden im Einklang mit
dem innerstaatlichen Recht die Daten mit der Rufnummer
des anrufenden Teilnehmers vom Betreiber des Affentlichen
Kommunikationsnetzes und/oder des Affentlich zug,nglichen
elektronischen Kommunikationsdienstes gespeichert und zur
Verf gung gestellt;

b) die Unterdr ckung der Anzeige der Rufnummer des Anru-
fers permanent aufheben und Standortdaten trotz der vor-
 bergehenden Untersagung oder fehlenden Zustimmung
durch den Teilnehmer oder Nutzer verarbeiten kann, und
zwar f r Einrichtungen, die Notrufe bearbeiten und daf r
von einem Mitgliedstaat anerkannt sind, einschlie9lich Straf-
verfolgungsbehArden, Ambulanzdiensten und Feuerwehren,
zum Zwecke der Beantwortung dieser Anrufe.

Artikel 11

Automatische Anrufweiterschaltung

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da9 jeder Teilnehmer die
MAglichkeit hat, auf einfache Weise und geb hrenfrei die von
einer dritten Partei veranla9te automatische Anrufweiterschal-
tung zum Endger,t des Teilnehmers abzustellen.

Artikel 12

Teilnehmerverzeichnisse

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da9 die Teilnehmer
geb hrenfrei  ber den Zweck bzw. die Zwecke eines gedruck-
ten oder elektronischen, der Cffentlichkeit unmittelbar oder
 ber Auskunftsdienste zug,nglichen Teilnehmerverzeichnisses,
in das ihre personenbezogenen Daten aufgenommen sein kAn-
nen, sowie  ber weitere NutzungsmAglichkeiten aufgrund der
in elektronischen Fassungen des Verzeichnisses eingebetteten
Suchfunktionen informiert werden.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da9 die Teilnehmer
geb hrenfrei bestimmen d rfen, ob ihre personenbezogenen
Daten � und ggf. welche � in Affentliche Verzeichnisse auf-
genommen werden, sofern der Anbieter des Verzeichnisses sol-
che Daten als dem Zweck des Verzeichnisses dienend anerkannt
hat, und diese Daten pr fen, korrigieren oder lAschen d rfen.

(3) Die Abs,tze 1 und 2 gelten f r Teilnehmer, die nat rli-
che Personen sind. Die Mitgliedstaaten tragen im Rahmen des
Gemeinschaftsrechts und der geltenden einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften au9erdem daf r Sorge, da9 die berechtigten
Interessen anderer Teilnehmer als nat rlicher Personen in bezug
auf ihre Aufnahme in Affentliche Verzeichnisse ausreichend
gesch tzt werden.

Artikel 13

Unerbetene Nachrichten

(1) Die Verwendung von automatischen Anrufsystemen
(Voice-Mail-Systemen), Faxger,ten oder elektronischer Post f r
die Zwecke der Direktwerbung darf nur bei Einwilligung der
Teilnehmer gestattet werden.

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Ma9nahmen, um
geb hrenfrei sicherzustellen, da9 mit Ausnahme der in Absatz
1 genannten Anrufe unerbetene Nachrichten zum Zweck der
Direktwerbung, die entweder ohne die Einwilligung der betref-
fenden Teilnehmer erfolgen oder an Teilnehmer gerichtet sind,
die keine solchen Nachrichten erhalten mAchten, nicht gestattet
sind; welche dieser Optionen gew,hlt wird, ist im innerstaatli-
chen Recht zu regeln.

(3) Die Bestimmungen der Abs,tze 1 und 2 gelten f r Teil-
nehmer, die nat rliche Personen sind. Die Mitgliedstaaten tra-
gen im Rahmen des Gemeinschaftsrechts und der geltenden
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften au9erdem daf r Sorge,
da9 die berechtigten Interessen anderer Teilnehmer als nat rli-
cher Personen in bezug auf unerbetene Nachrichten ausrei-
chend gesch tzt werden.
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Artikel 14

Technische Merkmale und Normung

(1) Bei der Durchf hrung der Bestimmungen dieser Richt-
linie stellen die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Abs,tze 2 und
3 sicher, da9 keine zwingenden Anforderungen in bezug auf
spezifische technische Merkmale f r Endger,te oder sonstige
elektronische Kommunikationsger,te gestellt werden, die deren
Inverkehrbringen und freien Vertrieb in und zwischen den Mit-
gliedstaaten behindern kAnnen.

(2) Soweit die Bestimmungen dieser Richtlinie nur mit Hilfe
spezifischer technischer Merkmale elektronischer Kommunika-
tionsnetze durchgef hrt werden kAnnen, unterrichten die Mit-
gliedstaaten die Kommission dar ber gem,9 der Richtlinie
98/34/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates (1).

(3) Erforderlichenfalls wird die Kommission im Einklang mit
der Richtlinie 1999/5/EG und dem Beschlu9 87/95/EWG des
Rates (2) Ma9nahmen treffen, um sicherzustellen, da9 Endger,te
mit allen Sicherheitsfunktionen ausgestattet sind, die notwendig
sind, um den Schutz personenbezogener Daten und der Privat-
sph,re zu gew,hrleisten.

Artikel 15

Anwendung einzelner Bestimmungen der Richtlinie
95/46/EG

(1) Die Mitgliedstaaten kAnnen Rechtsvorschriften erlassen,
die die Rechte und Pflichten gem,9 den Artikeln 5 und 6,
Artikel 8 Abs,tze 1 bis 4 sowie Artikel 9 dieser Richtlinie
beschr,nken, sofern eine solche Beschr,nkung gem,9 Artikel
13 Absatz 1 der Richtlinie 95/46/EG f r die Sicherheit des
Staates, die Landesverteidigung, die Affentliche Sicherheit oder
die Verh tung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von
Straftaten oder des unzul,ssigen Gebrauchs von elektronischen
Kommunikationssystemen notwendig ist.

(2) Die Bestimmungen des Kapitels III der Richtlinie
95/46/EG  ber Rechtsbehelfe, Haftung und Sanktionen gelten
im Hinblick auf innerstaatliche Vorschriften, die nach der vor-
liegenden Richtlinie erlassen werden, und im Hinblick auf die
aus dieser Richtlinie resultierenden individuellen Rechte.

(3) Die gem,9 Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG einge-
setzte Datenschutzgruppe nimmt auch die in Artikel 30 der

Richtlinie 95/46/EG festgelegten Aufgaben im Hinblick auf die
von der vorliegenden Richtlinie abgedeckten Aspekte, n,mlich
den Schutz der Grundrechte und der Grundfreiheiten und der
berechtigten Interessen im Bereich der elektronischen Kom-
munikation wahr.

Artikel 16

2bergangsbestimmungen

Artikel 12 gilt nicht f r Ausgaben von Teilnehmerverzeichnis-
sen, die vor dem Inkrafttreten der nach dieser Richtlinie erlas-
senen innerstaatlichen Vorschriften verAffentlicht wurden.

Artikel 17

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
sp,testens am 31. Dezember 2001 nachzukommen. Sie setzen
die Kommission davon in Kenntnis.

Bei Erla9 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen VerAffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, sowie aller sp,-
teren ˜nderungen dieser Vorschriften.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerAffent-
lichung im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 19

Adressaten

Diese die Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber die Genehmigung
elektronischer Kommunikationsnetze und -dienste

(2000/C 365 E/18)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 386 endg. � 2000/0188(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest tzt auf den Vertrag zur Gr ndung der Europ,ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem,9 dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag,

in Erw,gung nachstehender Gr nde:

(1) Die <ffentliche Anh<rung zu dem Bericht von 1999  ber
den Rechtsrahmen f r Kommunikationsdienste, deren Er-
gebnisse sich in der Mitteilung der Kommission vom 26.
April 2000 (1) widerspiegeln, hat best,tigt, da9 eine st,r-
ker harmonisierte und weniger schwerf,llige Regelung des
Marktzugangs f r elektronische Kommunikationsdienste
und -netze in der ganzen Gemeinschaft notwendig ist.

(2) Die Konvergenz der unterschiedlichen elektronischen
Kommunikationsdienste und -netze und ihrer Technolo-
gien verlangt eine Genehmigungsregelung, die f r alle
sich ,hnelnden Dienste in gleicher Weise und unabh,ngig
von der eingesetzten Technologie gilt.

(3) F r die Genehmigung elektronischer Kommunikations-
dienste und -netze sollte die am wenigsten schwerf,llige
L<sung gew,hlt werden, um die Entwicklung neuer elek-
tronischer Kommunikationsdienste zu f<rdern und um
Anbietern und Nutzern dieser Dienste die M<glichkeit
zu geben, von den Gr<9envorteilen des Binnenmarktes
zu profitieren.

(4) Diese Ziele lassen sich am besten durch eine Allgemein-
genehmigung f r alle elektronischen Kommunikations-
dienste und -netze erreichen, bei der keine ausdr ckliche
Entscheidung und kein Verwaltungsakt seitens der natio-
nalen Regulierungsbeh<rde notwendig sind und sich die
verfahrensrechtlichen Erfordernisse auf die Notifizierung
beschr,nken.

(5) Die mit einer Allgemeingenehmigung verbundenen Rechte
eines Unternehmens m ssen ausdr cklich in diese Geneh-
migung eingeschlossen werden, damit in der ganzen Ge-
meinschaft gleiche Wettbewerbsbedingungen gelten und
grenz berschreitende Verhandlungen  ber die Zusammen-

schaltung <ffentlicher Kommunikationsnetze erleichtert
werden.

(6) Die Einr,umung besonderer Rechte kann auch weiterhin
f r die Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern ein-
schlie9lich Kurzvorwahl des nationalen Nummernplans
notwendig sein. Nutzungsrechte f r Nummern k<nnen
auch aufgrund eines europ,ischen Nummernplans zuge-
wiesen werden, z. B. der virtuelle L,ndercode Ð3 883E, der
den Mitgliedsl,ndern der Europ,ischen Konferenz der Ver-
waltungen f r Post und Fernmeldewesen (CEPT) zugewie-
sen wurde. Diese Nutzungsrechte sollten nur einge-
schr,nkt werden, wenn dies angesichts des begrenzten
Frequenzspektrums unumg,nglich und zur Sicherung ei-
ner effizienten Nutzung desselben notwendig ist.

(7) Die Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmigung und
an besondere Nutzungsrechte gekn pft werden k<nnen,
sollten auf das absolut Notwendige beschr,nkt werden,
damit die grundlegenden Anforderungen und Verpflich-
tungen des Gemeinschaftsrechts erf llt werden.

(8) Besondere Pflichten, die den Anbietern elektronischer
Kommunikationsdienste und -netze angesichts ihrer be-
tr,chtlichen Marktmacht, wie sie in der Richtlinie
. . ./. . ./EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates
vom . . . ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elek-
tronische Kommunikationsnetze und -dienste) definiert ist,
nach dem Gemeinschaftsrecht auferlegt werden k<nnen,
sollten von den mit einer Allgemeingenehmigung verbun-
denen allgemeinen Rechten und Pflichten getrennt wer-
den.

(9) Die Allgemeingenehmigung sollte nur Bedingungen ent-
halten, die speziell f r den elektronischen Kommunikati-
onssektor gelten. Sie sollte nicht an Bedingungen gekn pft
werden, die bereits aufgrund anderer, nicht branchenspe-
zifischer nationaler Rechtsvorschriften einzuhalten sind.

(10) Ist in einem bestimmten Bereich die Nachfrage nach Funk-
frequenzen gr<9er als das verf gbare Angebot, sollte bei
der Zuteilung dieser Frequenzen ein ordnungsgem,9es
und transparentes Verfahren eingehalten werden, damit
unzul,ssige Diskriminierungen vermieden und diese knap-
pen G ter optimal genutzt werden.

(11) Wurde auf europ,ischer Ebene eine harmonisierte Zutei-
lung von Funkfrequenzen an einzelne Unternehmen ver-
einbart, sollten die Mitgliedstaaten diese Vereinbarungen
bei der Zuteilung von Nutzungsrechten f r Funkfrequen-
zen des nationalen Frequenznutzungsplans genaustens in
die Praxis umsetzen.
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(12) Die Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste und
-netze ben<tigen m<glicherweise eine Best,tigung ihrer
mit der Allgemeingenehmigung verbundenen Rechte in
bezug auf die Zusammenschaltung sowie ihrer Wegerech-
te, um vor allem die Verhandlungen mit anderen regiona-
len oder lokalen staatlichen Stellen oder mit Diensteanbie-
tern in anderen Mitgliedstaaten leichter f hren zu k<nnen.
Zu diesem Zweck sollten die nationalen Regulierungs-
beh<rden auf Antrag oder automatisch auf eine Notifizie-
rung im Rahmen der Allgemeingenehmigung hin den
Unternehmen eine Erkl,rung ausstellen.

(13) Die Sanktionen f r die Nichterf llung der an die All-
gemeingenehmigung gekn pften Bedingungen sollten
dem Vers,umnis angemessen sein. Sofern es sich nicht
um einen au9ergew<hnlichen Fall handelt, w,re es unan-
gemessen, einem Unternehmen, das eine oder mehrere der
an die Allgemeingenehmigung gekn pften Bedingungen
nicht erf llt, das Recht, elektronische Kommunikations-
dienste anzubieten, oder das Nutzungsrecht f r Funkfre-
quenzen oder Nummern zu entziehen. Dies ber hrt nicht
die Sofortma9nahmen, die die Mitgliedstaaten bei einer
ernsten Gef,hrdung der <ffentlichen Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit oder der wirtschaftlichen und betriebli-
chen Interessen anderer Unternehmen treffen k<nnen. Die
Richtlinie sollte auch nicht die Schadenersatzanspr che
ber hren, die Unternehmen aufgrund innerstaatlichen
Rechts gegeneinander erheben.

(14) Diensteanbieter zu verpflichten, Berichte und Informatio-
nen zu liefern, kann sowohl f r das Unternehmen als
auch f r die zust,ndige Regulierungsbeh<rde eine Be-
lastung bedeuten. Solche Verpflichtungen sollten daher
angemessen und objektiv gerechtfertigt sein und auf das
absolut Notwendige beschr,nkt werden. Es ist nicht n<tig,
systematisch und regelm,9ig den Nachweis der Erf llung
aller an eine Allgemeingenehmigung oder an Nutzungs-
rechte gekn pften Bedingungen zu verlangen. Die Unter-
nehmen haben das Recht zu erfahren, zu welchem Zweck
die von ihnen verlangten Angaben benutzt werden sollen.
Die Lieferung von Informationen sollte keine Bedingung
f r die Gew,hrung des Marktzugangs sein. Diese Richt-
linie sollte nicht die Pflicht der Mitgliedstaaten ber hren,
alle Informationen zu  bermitteln, die zur Verteidigung
der Gemeinschaftsinteressen im Zusammenhang mit inter-
nationalen Vereinbarungen notwendig sind.

(15) Von Anbietern elektronischer Kommunikationsdienste
k<nnen Verwaltungsgeb hren erhoben werden, um die
Arbeit der nationalen Regulierungsbeh<rde bei der Ab-
wicklung des Genehmigungsverfahrens und der Einr,u-
mung von Nutzungsrechten zu finanzieren. Diese Geb h-
ren sollten sich auf das beschr,nken, was zur Deckung der
tats,chlichen Verwaltungskosten f r diese Arbeit notwen-
dig ist. Zu diesem Zweck sollte bei den Einnahmen und
Ausgaben der nationalen Regulierungsbeh<rden dadurch
f r Transparenz gesorgt werden, da9 die insgesamt einge-
nommenen Geb hren und die angefallenen Verwaltungs-
kosten j,hrlich offengelegt werden. So k<nnen die Unter-
nehmen pr fen, ob die Geb hren den Verwaltungskosten
entsprechen. Die Verwaltungsgeb hren d rfen den Markt-
zugang nicht erschweren. Daher sollten sie entsprechend
dem Umsatz des Unternehmens im vorhergehenden Ge-
sch,ftsjahr auf die betreffenden Dienstleistungen verteilt

werden. Von kleinen und mittleren Unternehmen sollten
keine Verwaltungsgeb hren verlangt werden.

(16) Zus,tzlich zu den Verwaltungsgeb hren k<nnen f r die
Nutzung von Frequenzen und Nummern Entgelte erhoben
werden, um eine optimale Nutzung dieser G ter sicher-
zustellen. Diese Entgelte sollten die Entwicklung innovati-
ver Dienste und den Wettbewerb auf dem Markt nicht
erschweren.

(17) Die Mitgliedstaaten k<nnen die mit einer Allgemeingeneh-
migung und mit Nutzungsrechten verbundenen Rechte,
Bedingungen, Verfahren, Geb hren und Entgelte ,ndern,
wenn dies objektiv gerechtfertigt ist. Solche ˜nderungen
sollten allen Interessenten ordnungsgem,9 und rechtzeitig
mitgeteilt werden, wobei ihnen angemessen Gelegenheit
zu geben ist, ihren Standpunkt zu einer solchen ˜nderung
darzulegen.

(18) Zur Erreichung der angestrebten Transparenz m ssen
Diensteanbieter, Verbraucher und andere Interessenten
leichten Zugang erhalten zu allen Informationen  ber
Rechte, Bedingungen, Verfahren, Geb hren, Entgelte und
Entscheidungen  ber die Bereitstellung elektronischer
Kommunikationsdienste,  ber Nutzungsrechte f r Funk-
frequenzen und Nummern, nationale Frequenznutzungs-
pl,ne und nationale Nummernpl,ne. Die nationalen Re-
gulierungsbeh<rden haben die wichtige Aufgabe, diese In-
formationen zu liefern und st,ndig zu aktualisieren sowie
alle einschl,gigen Informationen  ber Wegerechte, soweit
diese von nichtstaatlichen Stellen verwaltet werden, zu
zentralisieren.

(19) Es sollte kontrolliert werden, ob der Binnenmarkt mit den
in dieser Richtlinie vorgesehenen nationalen Genehmi-
gungsregelungen ordnungsgem,9 funktioniert. M<glicher-
weise m ssen angesichts der Kontrollergebnisse weitere
Harmonisierungsma9nahmen getroffen werden, wenn die
Behinderungen des Binnenmarktes fortbestehen. Die
Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrah-
men f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste)
bietet den prozeduralen Rahmen f r solche Ma9nahmen.

(20) Werden die bei Inkrafttreten der Richtlinie g ltigen Ge-
nehmigungen im Einklang mit dieser Richtlinie durch eine
Allgemeingenehmigung und individueller Nutzungsrechte
ersetzt, so sollten die Pflichten der Diensteanbieter, die
aufgrund einer g ltigen Genehmigung arbeiten, nicht er-
weitert noch ihre Rechte eingeschr,nkt werden, sofern
sich dies nicht nachteilig auf die Rechte und Pflichten
anderer Unternehmen auswirkt �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Ziel und Geltungsbereich

(1) Ziel dieser Richtlinie ist es, durch die Harmonisierung
und Vereinfachung der Genehmigungsvorschriften und -bedin-
gungen einen Binnenmarkt f r elektronische Kommunikations-
dienste zu errichten, damit die Bereitstellung solcher Dienste
und Netze in der ganzen Gemeinschaft erleichtert wird.
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(2) Diese Richtlinie gilt f r alle Genehmigungen, die f r die
Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste und
-netze erteilt werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

F r die Zwecke dieser Richtlinie gelten die Begriffsbestimmun-
gen der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechts-
rahmen f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste).

Artikel 3

Allgemeingenehmigung f�r elektronische
Kommunikationsdienste und -netze

(1) Die Mitgliedstaaten hindern ein Unternehmen an der
Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste oder
-netze nur, wenn dies f r die <ffentliche Ordnung, Sicherheit
oder Gesundheit notwendig ist.

(2) Die Bereitstellung elektronischer Kommunikationsdienste
oder -netze darf nur von einer Allgemeingenehmigung abh,n-
gig gemacht werden. Von dem betreffenden Unternehmen kann
eine Notifizierung gefordert werden aber nicht verlangt wer-
den, vor Aus bung der mit der Genehmigung verbundenen
Rechte eine ausdr ckliche Entscheidung oder einen anderen
Verwaltungsakt der nationalen Regulierungsbeh<rde zu erwir-
ken. Nach einer entsprechenden Notifizierung kann ein Unter-
nehmen seine Gesch,ftst,tigkeit aufnehmen, gegebenenfalls
vorbehaltlich der Bestimmungen der Artikel 5, 6 und 7  ber
die Nutzungsrechte.

(3) Die Notifizierung im Sinne von Absatz 2 umfa9t nicht
mehr als die Erkl,rung einer juristischen oder nat rlichen Per-
son gegen ber der nationalen Regulierungsbeh<rde, da9 sie die
Absicht hat, mit der Bereitstellung elektronischer Kommunika-
tionsnetze oder -dienste zu beginnen, sowie die Mindestanga-
ben, die n<tig sind, damit die nationale Regulierungsbeh<rde
ein Verzeichnis der Anbieter elektronischer Kommunikations-
dienste und -netze f hren kann. Diese Angaben m ssen sich
auf die f r die Identifizierung des Diensteanbieters und seiner
Kontaktpersonen notwendigen Informationen, seine Anschrift
sowie eine Kurzbeschreibung der vorgesehenen Dienstleistung
beschr,nken.

Artikel 4

Mindestrechte aufgrund einer Allgemeingenehmigung

Unternehmen, denen gem,9 Artikel 3 eine Genehmigung er-
teilt wurde, haben das Recht,

a) entsprechend der Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ,ischen Par-
laments und des Rates ( ber den Zugang zu elektronischen
Kommunikationsnetzen und zugeh<rigen Einrichtungen so-
wie deren Zusammenschaltung) elektronische Kommunika-
tionsdienste f r die Allgemeinheit bereitzustellen und mit
anderen Anbietern <ffentlich verf gbarer Kommunikations-
dienste, f r die in der Gemeinschaft eine Allgemeingeneh-

migung erteilt wurde,  ber eine Zusammenschaltung zu ver-
handeln,

b) entsprechend der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemein-
samen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikations-
netze und -dienste) ein elektronisches Kommunikationsnetz
zu errichten und die notwendigen Wegerechte zu erhalten,

c) entsprechend der Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ,ischen Par-
laments und des Rates ( ber den Universaldienst und Nut-
zerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und
-diensten) die M<glichkeit zu erhalten, f r die Erf llung be-
stimmter Elemente einer Universaldienstleistungspflicht im
nationalen Hoheitsgebiet oder in einem Teil desselben be-
nannt zu werden.

Artikel 5

Recht auf Nutzung von Funkfrequenzen und Nummern

(1) Die Mitgliedstaaten machen die Nutzung von Funkfre-
quenzen, soweit m<glich, vor allem wenn die Gefahr von
sch,dlichen St<rungen unbedeutend ist, nicht von der Einr,u-
mung individueller Nutzungsrechte abh,ngig, sondern
schlie9en die Bedingungen f r die Nutzung solcher Funkfre-
quenzen in die Allgemeingenehmigung ein.

(2) M ssen f r die Nutzung von Funkfrequenzen und Num-
mern individuelle Rechte gewahrt werden, so r,umen die Mit-
gliedstaaten jedem Unternehmen, das Dienstleistungen auf-
grund einer Allgemeingenehmigung erbringt, vorbehaltlich
der Artikel 6 und 7 sowie aller anderen Vorschriften, die
eine effiziente Nutzung dieser G ter entsprechend der Richt-
linie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) sicherstellen
sollen, auf Antrag solche Rechte ein.

Diese Nutzungsrechte werden im Wege eines offenen, nichtdis-
kriminierenden und transparenten Verfahrens einger,umt. Bei
der Einr,umung von Nutzungsrechten geben die Mitgliedstaa-
ten an, ob und unter welchen Bedingungen diese Rechte gem,9
Artikel 8 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen
Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste)  bertragen werden k<nnen. R,umen die Mitgliedstaa-
ten die Nutzungsrechte f r eine begrenzte Zeit ein, mu9 die
Dauer der betreffenden Dienstleistung angemessen sein.

(3) Die zust,ndige Beh<rde trifft ihre Entscheidungen  ber
Nutzungsrechte so schnell wie m<glich innerhalb von zwei
Wochen nach Erhalt des Antrags im Fall von Nummern und
innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt des Antrags im Fall
von Funkfrequenzen, sie teilt sie den Betroffenen mit und ver-
<ffentlicht sie.

(4) Die Mitgliedstaaten schr,nken die Einr,umung von Nut-
zungsrechten nur so weit ein, wie dies f r eine effiziente Nut-
zung von Funkfrequenzen gem,9 Artikel 7 notwendig ist. Die
Mitgliedstaaten r,umen Nutzungsrechte f r Frequenzen ein,
soweit sie zur Verf gung stehen.
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Artikel 6

Bedingungen bei Allgemeingenehmigungen und Nutzungs-
rechten f�r Funkfrequenzen und Nutzungsrechten f�r

Nummern

(1) Die Allgemeingenehmigung f r elektronische Kommuni-
kationsdienste oder -netze und die Nutzungsrechte f r Funk-
frequenzen und Nutzungsrechte f r Nummern werden nur an
die jeweils in den Teilen A, B und C des Anhangs genannten
Bedingungen gekn pft. Die Bedingungen sind in bezug auf den
betreffenden Dienst objektiv gerechtfertigt, nichtdiskriminie-
rend, angemessen und transparent.

(2) Besondere Verpflichtungen, die den Anbietern elektro-
nischer Kommunikationsdienste und netze, die  ber eine erheb-
liche Marktmacht verf gen, gem,9 Artikel 8 der Richtlinie
. . ./. . ./EG ( ber den Zugang zu elektronischen Kommunikati-
onsnetzen und zugeh<rigen Einrichtungen sowie deren Zusam-
menschaltung) oder denen, die einen Universaldienst erbringen
sollen, gem,9 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber den Universal-
dienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikations-
netzen und -diensten) auferlegt werden k<nnen, werden recht-
lich von den mit der Allgemeingenehmigung verbundenen all-
gemeinen Rechten und Pflichten getrennt. Damit f r die Un-
ternehmen die Transparenz sichergestellt ist, werden in der
Allgemeingenehmigung die Kriterien und Verfahren angegeben,
nach denen einzelnen Unternehmen solche besonderen Ver-
pflichtungen auferlegt werden k<nnen.

(3) Die Allgemeingenehmigung enth,lt nur branchenspezi-
fische Bedingungen, wie sie in Teil A des Anhangs aufgef hrt
sind, und wiederholt keine Bedingungen, die f r die Unterneh-
men aufgrund anderer innerstaatlicher Rechtsvorschriften gel-
ten.

(4) Die Mitgliedstaaten wiederholen bei Einr,umung der
Nutzungsrechte f r Funkfrequenzen oder Nummern nicht die
Bedingungen der Allgemeingenehmigung.

Artikel 7

Beschr�nkte Einr�umung von Nutzungsrechten f�r Funk-
frequenzen

(1) Beabsichtigt ein Mitgliedstaat die Einr,umung von Nut-
zungsrechten f r Funkfrequenzen zu beschr,nken, so

a) tr,gt er der Notwendigkeit Rechnung, den Nutzen f r die
Nutzer zu maximieren und den Wettbewerb zu erleichtern,

b) gibt er allen Beteiligten, einschlie9lich Nutzern und Verbrau-
chern, ausreichend Gelegenheit und mindestens 30 Tage
Zeit, zu einer eventuellen Beschr,nkung Stellung zu neh-
men,

c) ver<ffentlicht er seinen Beschlu9, die Einr,umung von Nut-
zungsrechten zu beschr,nken, unter Angabe der Gr nde,

d)  berpr ft er die Beschr,nkung in angemessenen Abst,nden
oder auf Wunsch von Unternehmen, und

e) fordert er zur Beantragung von Nutzungsrechten auf.

(2) Stellt ein Mitgliedstaat fest, da9 weitere Nutzungsrechte
f r Funkfrequenzen einger,umt werden k<nnen, gibt er dies
<ffentlich bekannt und fordert zur Beantragung solcher Rechte
auf.

(3) Mu9 die Einr,umung von Nutzungsrechten f r Funkfre-
quenzen beschr,nkt werden, so r,umt der Mitgliedstaat diese
Rechte nach objektiven, nichtdiskriminierenden, detaillierten,
transparenten und angemessenen Auswahlkriterien ein. Bei
der Auswahl tr,gt er der Notwendigkeit Rechnung, den Wett-
bewerb zu erleichtern, innovative Dienste zu f<rdern und den
Nutzen f r die Nutzer zu maximieren.

(4) Bei Auswahlverfahren k<nnen die Mitgliedstaaten die in
Artikel 5 Absatz 3 genannte maximale Frist von sechs Wochen
so lange wie n<tig, h<chstens jedoch um sechs Monate, ver-
l,ngern, um f r alle Beteiligten ein faires, vern nftiges, offenes
und transparentes Verfahren sicherzustellen.

Diese Fristen ber hren nicht die internationalen Vereinbarun-
gen  ber die Nutzung von Funkfrequenzen und Erdumlaufposi-
tionen.

Artikel 8

Harmonisierte Funkfrequenzzuteilung

Wurde im Einklang mit der Entscheidung . . ./. . ./EG des Euro-
p,ischen Parlaments und des Rates ( ber einen Rechtsrahmen
f r die Frequenzpolitik in der Gemeinschaft) und anderen Ge-
meinschaftsregeln die Nutzung von Funkfrequenzen harmoni-
siert und wurden Vereinbarungen  ber die Zugangsbedingun-
gen und -verfahren getroffen, so r,umen die Mitgliedstaaten das
Recht auf Nutzung der Funkfrequenzen in Jbereinstimmung
damit ein. Sie verkn pfen damit keine Bedingungen, zus,tzli-
chen Kriterien oder Verfahren, welche die korrekte Durchf h-
rung der harmonisierten Zuteilung von Funkfrequenzen ein-
schr,nken, ver,ndern oder verz<gern w rden.

Artikel 9

Erkl�rungen zur Erleichterung der Aus�bung von Wege-
und Zusammenschaltungsrechten

Auf Antrag eines Unternehmens stellen die Mitgliedstaaten in-
nerhalb einer Woche eine Erkl,rung aus, in der sie best,tigen,
da9 das Unternehmen berechtigt ist, ein Wegerecht zu bean-
tragen und/oder  ber eine Zusammenschaltung im Rahmen der
Allgemeingenehmigung zu verhandeln, um ihnen die Aus-
 bung dieser Rechte auf anderen staatlichen Ebenen oder ge-
gen ber anderen Unternehmen zu erleichtern. Gegebenenfalls
k<nnen diese Erkl,rungen auch automatisch auf die Notifizie-
rung im Sinne von Artikel 3 Absatz 2 hin ausgestellt werden.
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Artikel 10

Erf�llung der Bedingungen von Allgemeingenehmigungen
oder Nutzungsrechten

(1) Nationale Regulierungsbeh<rden k<nnen von Unterneh-
men, die elektronische Kommunikationsdienste und -netze im
Rahmen einer Allgemeingenehmigung bereitstellen oder das
Recht auf Nutzung von Funkfrequenzen oder Nummern haben,
verlangen, die in Artikel 11 genannten Informationen zu lie-
fern, damit sie pr fen k<nnen, ob die an die Allgemeingeneh-
migung oder die Nutzungsrechte gekn pften Bedingungen er-
f llt sind.

(2) Stellt eine nationale Regulierungsbeh<rde fest, da9 ein
Unternehmen eine oder mehrere Bedingungen der Allgemein-
genehmigung oder der Nutzungsrechte nicht erf llt, teilt sie
dies dem Unternehmen mit und gibt ihm angemessen Gelegen-
heit, Stellung zu nehmen oder eventuelle Vers,umnisse inner-
halb eines Monats nach der Mitteilung oder innerhalb einer
anderen zwischen dem betreffenden Unternehmen und der na-
tionalen Regulierungsbeh<rde vereinbarten Frist nachzuholen.

(3) Holt das betreffende Unternehmen die Vers,umnisse
nicht innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist nach, trifft
die nationale Regulierungsbeh<rde die gebotenen, angemesse-
nen Ma9nahmen zur Sicherstellung der Erf llung. Die Ma9nah-
men und ihre Gr nde werden dem betreffenden Unternehmen
innerhalb einer Woche nach dem Beschlu9 und mindestens
eine Woche, bevor sie wirksam werden, mitgeteilt.

(4) Stellt die Nichterf llung der an die Allgemeingenehmi-
gung oder die Nutzungsrechte gekn pften Bedingungen eine
unmittelbare, ernste Gef,hrdung der <ffentlichen Ordnung,
der Sicherheit oder Gesundheit der Bev<lkerung dar oder f hrt
sie bei anderen Anbietern oder Nutzern elektronischer Kom-
munikationsdienste oder -netze zu ernsten wirtschaftlichen
oder betrieblichen Problemen, so k<nnen die Mitgliedstaaten
einstweilige Sofortma9nahmen treffen, um Abhilfe zu schaffen.
Das betreffende Unternehmen erh,lt anschlie9end angemessen
Gelegenheit, seinen Standpunkt darzulegen und eine L<sung
vorzuschlagen.

(5) Die Unternehmen haben das Recht, gegen Ma9nahmen,
die ein Mitgliedstaat aufgrund dieses Artikels trifft, nach dem
Verfahren des Artikels 4 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen
gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikati-
onsnetze und -dienste), einen Rechtsbehelf einzulegen.

Artikel 11

Informationen f�r Allgemeingenehmigungen und
Nutzungsrechte

(1) Unbeschadet der Informations- und Berichterstattungs-
pflichten aufgrund anderer nationaler Rechtsvorschriften als
der Allgemeingenehmigung verlangen die Mitgliedstaaten von
den Unternehmen im Rahmen der Allgemeingenehmigung
nicht mehr Informationen, als angemessen und objektiv ge-
rechtfertigt sind f r

a) die systematische Pr fung der Erf llung der Bedingungen 1
und 2 des Teils A, Bedingung 6 des Teils B und Bedingung 5

des Teils C des Anhangs sowie der Erf llung der in Artikel 6
Absatz 2 genannten Pflichten,

b) die Einzelfallpr fung der Erf llung der im Anhang genann-
ten Bedingungen, wenn eine Beschwerde eingegangen ist
oder die nationale Regulierungsbeh<rde aus anderen Gr n-
den annimmt, da9 eine Bedingung nicht erf llt ist,

c) die Auswahlverfahren bei Funkfrequenzen,

d) die Ver<ffentlichung von Qualit,ts- und Preisvergleichen f r
Dienstleistungen zum Nutzen der Verbraucher,

e) genau angegebene statistische Zwecke,

f) eine Marktanalyse f r Zwecke der Richtlinie ( ber den Zu-
gang zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugeh<-
rigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung) oder
der Richtlinie ( ber den Universaldienst und Nutzerrechte
bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten).

Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a), b), d), e) und f) genannten
Informationen d rfen nicht vor dem Zugang zum Markt oder
als Bedingung f r denselben verlangt werden.

(2) Verlangen Mitgliedstaaten von einem Unternehmen die
in Absatz 1 genannten Informationen, so teilen sie diesen
auch mit, f r welchen speziellen Zweck die Informationen be-
nutzt werden sollen.

Artikel 12

Verwaltungsgeb�hren

(1) Verwaltungsgeb hren, die von Unternehmen verlangt
werden, die aufgrund einer Allgemeingenehmigung einen
Dienst erbringen,

a) dienen insgesamt zur Deckung der Verwaltungskosten f r
die Verwaltung, Kontrolle und Durchsetzung der jeweiligen
Allgemeingenehmigung und der Einr,umung von Nutzungs-
rechten und

b) werden auf die einzelnen Unternehmen verteilt, und zwar
entsprechend dem Umsatz im letzten Gesch,ftsjahr f r die
Dienste, die unter die Allgemeingenehmigung fallen oder f r
die Nutzungsrechte einger,umt wurden und die auf dem
Inlandsmarkt des die Geb hr erhebenden Mitgliedstaates be-
reitgestellt wurden.

(2) Unternehmen mit einem Jahresumsatz von weniger als
10 Mio. EUR in den unter Absatz 1 Buchstabe b) genannten
Diensten sind von der Bezahlung der Verwaltungsgeb hren
befreit.

(3) Erheben die Mitgliedstaaten Verwaltungsgeb hren, so
ver<ffentlichen sie einen j,hrlichen Jberblick  ber ihre Verwal-
tungskosten und die insgesamt eingenommenen Geb hren.
Jbersteigt die Gesamtsumme der Geb hren die Verwaltungs-
kosten, werden im folgenden Jahr entsprechende Berichtigun-
gen vorgenommen.
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Artikel 13

Entgelte f�r Nutzungs- und Wegerechte

Die Mitgliedstaaten k<nnen der Beh<rde, die eine Zuteilung
vornimmt, gestatten, bei Nutzungsrechten f r Funkfrequenzen
oder Nummern oder bei Wegerechten Entgelte zu erheben, die
eine optimale Nutzung dieser Ressourcen sicherstellen sollen.
Die Entgelte m ssen nichtdiskriminierend, transparent, objektiv
gerechtfertigt und ihrem Zweck angemessen sein und beson-
ders der Notwendigkeit Rechnung tragen, die Entwicklung in-
novativer Dienste und den Wettbewerb zu f<rdern.

Artikel 14

˜nderung von Rechten und Pflichten

Die Mitgliedstaaten k<nnen die Rechte, Bedingungen, Verfah-
ren, Geb hren und Entgelte im Zusammenhang mit den All-
gemeingenehmigungen und den Nutzungs- und Wegerechten in
objektiv gerechtfertigten F,llen in angemessenem Umfang ,n-
dern. Sie k ndigen eine solche Absicht rechtzeitig an und ge-
ben den interessierten Parteien, einschlie9lich Nutzern und Ver-
brauchern, ausreichend, und zwar mindestens vier Wochen,
Zeit, ihren Standpunkt zu den geplanten ˜nderungen darzule-
gen.

Artikel 15

Ver/ffentlichung von Informationen

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da9 alle einschl,gigen
Informationen  ber Rechte, Bedingungen, Verfahren, Geb hren,
Entgelte und Entscheidungen im Zusammenhang mit All-
gemeingenehmigungen und Nutzungsrechten in angemessener
Weise ver<ffentlicht und st,ndig aktualisiert werden, so da9 alle
interessierten Parteien leichten Zugang zu diesen Informationen
haben.

(2) Werden die Geb hren, Entgelte, Verfahren und Bedin-
gungen im Zusammenhang mit Wegerechten auf verschiedenen
staatlichen Ebenen festgelegt, so ver<ffentlichen die Mitglied-
staaten ein Verzeichnis all dieser Geb hren, Entgelte, Verfahren
und Bedingungen unter st,ndiger Aktualisierung in angemesse-
ner Weise, so da9 alle Interessenten leichten Zugang zu diesen
Informationen haben.

Artikel 16

Funktionieren des Binnenmarktes

Entstehen durch unterschiedliche nationale Geb hren, Entgelte,
Verfahren oder Bedingungen im Zusammenhang mit All-
gemeingenehmigungen oder Nutzungsrechten Hindernisse f r
den Binnenmarkt, kann die Kommission gem,9 dem in Artikel
19 Absatz 3 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen
Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikationsnetze und
-dienste) genannten Verfahren Ma9nahmen zur Harmonisie-
rung dieser Geb hren, Entgelte, Verfahren oder Bedingungen
ergreifen.

Damit solche Hindernisse festgestellt werden,  berpr ft die
Kommission regelm,9ig das Funktionieren der nationalen Ge-
nehmigungsverfahren und die Entwicklung grenz berschreiten-
der Dienstleistungen innerhalb der Gemeinschaft und erstattet
dem Europ,ischen Parlament und dem Rat Bericht.

Artikel 17

Bestehende Genehmigungen

(1) Die Mitgliedstaaten bringen die Genehmigungen, die am
Tag des Inkrafttretens dieser Richtlinie bereits g ltig sind, bis
sp,testens zum 31. Dezember 2001 mit den Bestimmungen
dieser Richtlinie in Einklang.

(2) F hrt die Anwendung von Absatz 1 zu einer Einschr,n-
kung der Rechte oder einer Erweiterung der Pflichten, die mit
den bereits erteilten Genehmigungen verbunden sind, so k<n-
nen die Mitgliedstaaten deren G ltigkeit bis h<chstens 30. Juni
2002 verl,ngern, sofern dies die Rechte, die andere Unterneh-
men aufgrund des Gemeinschaftsrechts, einschlie9lich dieser
Richtlinie, genie9en, nicht beeintr,chtigt. Die Mitgliedstaaten
teilen der Kommission unter Angabe der Gr nde solche Ver-
l,ngerungen mit.

Artikel 18

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erforderlich sind, um die-
ser Richtlinie sp,testens am 31. Dezember 2001 nachzukom-
men. Sie unterrichten die Kommission unverz glich davon.

Bei Erla9 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Ver<ffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen, und der nachfolgen-
den ˜nderungen mit.

Artikel 19

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver<ffent-
lichung im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 20

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG

Maximale Bedingungen, die gekn pft werden k<nnen an Allgemeingenehmigungen (Teil A), Nutzungsrechte f r Funk-
frequenzen (Teil B) und Nutzungsrechte f r Nummern (Teil C) im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 11
Buchstabe a).

A. Bedingungen, die an eine Allgemeingenehmigung gekn�pft werden k/nnen

1. Finanzieller Beitrag zur Finanzierung des Universaldienstes entsprechend der Richtlinie ( ber den Universaldienst
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten).

2. Verwaltungsgeb hren entsprechend Artikel 12 dieser Richtlinie.

3. Interoperabilit,t der Dienste und Zusammenschaltung der Netze entsprechend der Richtlinie ( ber den Zugang
zu elektronischen Kommunikationsnetzen und zugeh<rigen Einrichtungen sowie deren Zusammenschaltung).

4. Bereitstellung von Nummern des nationalen Nummernplans f r Endnutzer entsprechend der Richtlinie ( ber den
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten).

5. Auflagen aus Gr nden des Umweltschutzes sowie der St,dte- und Raumplanung, einschlie9lich Bedingungen in
Verbindung mit der Einr,umung des Zugangs zu <ffentlichem oder privatem Land oder mit der Kolokation und
der gemeinsamen Nutzung von Einrichtungen entsprechend der Richtlinie ( ber einen gemeinsamen Rechts-
rahmen f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste).

6. Obligatorische Ausstrahlung bestimmter H<rfunk- und Fernsehsendungen entsprechend der Richtlinie ( ber den
Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten).

7. Spezieller Schutz personenbezogener Daten und der Privatsph,re in der elektronischen Kommunikation ent-
sprechend der Richtlinie ( ber die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsph,re in
der elektronischen Kommunikation).

8. Spezielle Verbraucherschutzvorschriften f r den elektronischen Kommunikationssektor, einschlie9lich Bedingun-
gen entsprechend der Richtlinie ( ber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikati-
onsnetzen und -diensten).

9. Auflagen in bezug auf den Inhalt von Sendungen, insbesondere zum Schutz von Minderj,hrigen gem,9 Artikel
2a Absatz 2 der Richtlinie 89/552/EWG des Rates vom 3. Oktober 1989 zur Koordinierung bestimmter Rechts-
und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten  ber die Aus bung der Fernseht,tigkeit, ge,ndert durch die
Richtlinie 97/36/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates.

10. Lieferung von Informationen im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens gem,9 Artikel 3 Absatz 3 dieser
Richtlinie und f r sonstige, in Artikel 11 dieser Richtlinie genannte Zwecke.

11. Erm<glichung des rechtm,9igen Abh<rens durch die zust,ndigen nationalen Beh<rden entsprechend der Richt-
linie ( ber die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsph,re in der elektronischen
Kommunikation) und der Richtlinie 95/46/EG.

12. Vorschriften f r die Nutzung im Katastrophenfall, um die Kommunikation zwischen Hilfsdiensten und Beh<rden
und die Ausstrahlung von Mitteilungen an die Bev<lkerung nicht behindert werden.

13. Ma9nahmen zur Minderung der Belastung der Allgemeinheit durch elektromagnetische Felder, die von elektro-
nischen Kommunikationsnetzen verursacht werden, in Jbereinstimmung mit dem Gemeinschaftsrecht.

B. Bedingungen, die an Frequenznutzungsrechte gekn�pft werden k/nnen

1. Angabe der Dienstleistung, f r die die Frequenz benutzt werden soll, einschlie9lich Bedingungen in bezug auf
deren Inhalt.

2. Effiziente Frequenznutzung entsprechend der Richtlinie ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische
Kommunikationsnetze und -dienste).

3. Vermeidung von St<rungen.

4. H<chstdauer gem,9 Artikel 5 dieser Richtlinie.

5. Jbertragung von Rechten und Bedingungen f r eine solche Jbertragung entsprechend der Richtlinie ( ber einen
gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste).
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6. Nutzungsentgelte gem,9 Artikel 13 dieser Richtlinie.

7. Verpflichtungen, die das Unternehmen, das die Nutzungsrechte erwirbt, im Laufe eines Auswahlverfahrens einge-
gangen ist.

C. Bedingungen, die an Nummernnutzungsrechte gekn�pft werden k/nnen

1. Angabe der Dienstleistung, f r die die Nummer benutzt werden soll.

2. Effiziente Nummernnutzung entsprechend der Richtlinie ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektro-
nische Kommunikationsnetze und -dienste).

3. Nummern bertragbarkeit entsprechend der Richtlinie ( ber den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektro-
nischen Kommunikationsnetzen und -diensten).

4. H<chstdauer gem,9 Artikel 5 dieser Richtlinie.

5. Jbertragung von Rechten und Bedingungen f r eine solche Jbertragung entsprechend der Richtlinie ( ber
einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste).

6. Nutzungsentgelte gem,9 Artikel 13 dieser Richtlinie.
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber den Universaldienst
und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen und -diensten

(2000/C 365 E/19)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 392 endg. � 2000/0183(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest tzt auf den Vertrag zur Gr ndung der Europ,ischen Ge-
meinschaft, insbesondere Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem,8 dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag,

in Erw,gung nachstehender Gr nde:

(1) Die Liberalisierung des Telekommunikationssektors und
ein zunehmender Wettbewerb und gr;8ere Wahlm;glich-
keiten bei den Kommunikationsdiensten gehen Hand in
Hand mit gleichzeitig erfolgenden Ma8nahmen zur Schaf-
fung eines harmonisierten Rechtsrahmens, der die Erbrin-
gung eines Universaldienstes gew,hrleistet. Das Konzept
des Universaldienstes mu8 weiterentwickelt werden, um
Fortschritten bei der Technik und der Marktentwicklung
sowie ge,nderten Nutzerbed rfnissen zu entsprechen. In
dem Rechtsrahmen, der f r die 1998 erfolgte vollst,ndige
Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts geschaffen
worden ist, wurden der Mindestumfang der Universal-
dienstverpflichtungen und Regeln f r die Kostenrechnung
und die Finanzierung des Universaldienstes festgelegt.

(2) Nach Artikel 153 EG-Vertrag tr,gt die Gemeinschaft zum
Verbraucherschutz bei.

(3) Die Gemeinschaft und ihre Mitgliedstaaten sind im Zu-
sammenhang mit dem Abereinkommen der Welthandels-
organisation  ber die Basistelekommunikation Verpflich-
tungen bez glich des Rechtsrahmens f r Telekommunika-
tionsnetze und -dienste eingegangen. Jedes Mitglied der
Welthandelsorganisation hat dabei das Recht, die Art der
Universaldienstverpflichtungen festzulegen, die es auf-
rechtzuerhalten w nscht. Solche Verpflichtungen gelten
nicht von vornherein als wettbewerbswidrig, sofern sie
auf transparente, nichtdiskriminierende und wettbewerbs-
neutrale Weise verwaltet werden und keine gr;8eren
Lasten auferlegen, als f r die Art des vom Mitglied fest-
gelegten Universaldienstes erforderlich ist.

(4) In einem Wettbewerbsmarkt sollten bestimmte Verpflich-
tungen f r alle Unternehmen gelten, die ;ffentlich zu-
g,ngliche Telefondienste an festen Standorten erbringen,

andere sollten nur f r Unternehmen gelten, die  ber eine
betr,chtliche Marktmacht verf gen oder als Universal-
dienstbetreiber benannt wurden.

(5) Eine grundlegende Anforderung an den Universaldienst
ist, da8 den Nutzern auf Antrag ein Anschlu8 an das
;ffentliche Telefonnetz an einem festen Standort zu einem
erschwinglichen Preis bereitgestellt wird. Diese Anforde-
rung ist auf einen einzelnen Netzanschlu8 begrenzt und
erstreckt sich nicht auf das dienstintegrierende digitale
Netz (ISDN), das zwei oder mehr gleichzeitig benutzbare
Anschl sse bereitstellt. Es sollte keine Einschr,nkungen
hinsichtlich der technischen Mittel geben, mit denen die-
ser Anschlu8 vorgenommen wird, so da8 sowohl leitungs-
gebundene als auch nicht leitungsgebundene Technologien
zul,ssig sind, noch sollte es Einschr,nkungen dabei geben,
welche Unternehmen alle Universaldienstverpflichtungen
oder einen Teil davon erbringen. Anschl sse an das ;ffent-
liche Telefonnetz an einem festen Standort sollten sowohl
die Sprachtelefonie als auch Datenkommunikation mit
Abertragungsraten erm;glichen, die f r den Zugang zu
Online-Diensten, unter anderem zu  ber das ;ffentliche
Internet angebotenen Diensten, geeignet sind. Die Aber-
tragungsrate, die von einem einzelnen Anschlu8 an das
;ffentliche Telefonnetz unterst tzt wird, h,ngt sowohl von
den Merkmalen des Teilnehmerendger,ts als auch von
dem Anschlu8 ab. Daher ist es nicht angezeigt, eine be-
stimmte Abertragungsrate auf Gemeinschaftsebene fest-
zulegen. Derzeit verf gbare Modems f r das Sprachband
weisen typischerweise Abertragungsraten von 56 kBit/s
auf und passen die Abertragungsrate automatisch an die
ver,nderliche Leitungsqualit,t an, so da8 die erzielte Aber-
tragungsrate unter 56 kBit/s liegen kann. In bestimmten
F,llen, in denen der Anschlu8 an das ;ffentliche Telefon-
netz an einem festen Standort f r einen zufriedenstellen-
den Internetzugang eindeutig nicht ausreicht, sollten die
Mitgliedstaaten in der Lage sein, eine ˜nderung des An-
schlusses vorzuschreiben, damit dieser dem Niveau ent-
spricht, das der Mehrzahl der Teilnehmer zur Verf gung
steht, und er Abertragungsraten unterst tzt, die f r den
Internetzugang ausreichen. Wo solche besonderen Ma8-
nahmen eine Nettokostenbelastung f r die betreffenden
Verbraucher verursacht, kann der Nettoeffekt in eine Net-
tokostenrechnung der Universaldienstverpflichtungen ein-
bezogen werden.

(6) Ein erschwinglicher Preis bedeutet einen Preis, den der
Mitgliedstaat auf nationaler Ebene angesichts der landes-
spezifischen Gegebenheiten festlegt, was auch die Fest-
legung einheitlicher Tarife unabh,ngig vom Standort
oder besondere Tarifoptionen zur Abdeckung der Bed rf-
nisse einkommensschwacher Nutzer umfassen kann. Die
Erschwinglichkeit f r einzelne Verbraucher h,ngt auch
mit ihren M;glichkeiten zusammen, ihre Ausgaben zu
 berwachen und zu steuern.
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(7) Verzeichnisinformationen und ein Auskunftsdienst stellen
ein wesentliches Mittel f r den Zugang zu ;ffentlichen
Telefondiensten dar und sind Bestandteil der Universal-
dienstverpflichtung. Nutzer und Verbraucher w nschen
vollst,ndige Verzeichnisse und einen Auskunftsdienst,
der alle Telefonteilnehmer, die ihren Eintrag nicht gesperrt
haben, und ihre Nummern (einschlie8lich der Festnetz-,
Mobilfunk- und pers;nlichen Telefonnummern) umfa8t,
und da8 diese Informationen ohne Vorzugsbehandlung
dargeboten werden. Nach der Richtlinie . . ./. . ./EG des
Europ,ischen Parlaments und des Rates vom . . . ( ber
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den
Schutz der Privatsph,re im Bereich der elektronischen
Kommunikation) haben Teilnehmer das Recht festzulegen,
ob und welche ihrer personenbezogenen Informationen in
ein ;ffentliches Verzeichnis aufgenommen werden.

(8) F r die B rger ist es wichtig, da8 eine ausreichende Zahl
;ffentlicher M nz- und Kartentelefone bereitgestellt wird
und die Nutzer in der Lage sind, Notrufnummern, ins-
besondere die einheitliche europ,ische Notrufnummer
112, kostenlos von jedem Telefon aus, einschlie8lich ;f-
fentlicher M nz- und Kartentelefone, ohne M nzen oder
Karten anzurufen. Die europ,ische Notrufnummer 112 ist
unzureichend bekannt, weshalb den B rgern die zus,tzli-
che Sicherheit, die diese Notrufm;glichkeit � insbeson-
dere bei Reisen in anderen Mitgliedstaaten � bietet, nicht
zugute kommt.

(9) Die Mitgliedstaaten sollten geeignete Ma8nahmen ergrei-
fen, um den Zugang zu allen ;ffentlichen Telefondiensten
an einem festen Standort sowie die Erschwinglichkeit die-
ser Dienste f r behinderte Benutzer und Nutzer mit be-
sonderen sozialen Bed rfnissen zu gew,hrleisten. Zu den
besonderen Ma8nahmen f r behinderte Benutzer k;nnten
gegebenenfalls die Bereitstellung ;ffentlicher Schreibtele-
fone oder gleichwertige Ma8nahmen f r Geh;rlose und
Sprachgest;rte, die kostenlose Bereitstellung von Aus-
kunftsdiensten oder gleichwertige Ma8nahmen f r Blinde
und Sehbehinderte und die auf Antrag erfolgende Bereit-
stellung von Einzelverbindungsnachweisen in einem alter-
nativen Format f r Blinde und Sehbehinderte geh;ren.
Besondere Ma8nahmen m ssen gegebenenfalls auch ge-
troffen werden, damit behinderte Nutzer und Nutzer mit
besonderen Bed rfnissen die Notrufnummer 112 nutzen
k;nnen und eine ,hnliche M;glichkeit zur Auswahl ver-
schiedener Betreiber oder Dienstleister haben wie andere
Verbraucher. Der Universaldienstbetreiber sollte keine
Ma8nahmen treffen, mit denen Nutzer daran gehindert
werden, von Diensten verschiedener Betreiber oder
Dienstleister zu profitieren, die in Kombination mit seinen
eigenen als Teil des Universaldienstes erbrachten Diensten
angeboten werden.

(10) Aufgrund der gro8en Bedeutung des Zugangs zum ;ffent-
lichen Telefonnetz und dessen Nutzung an einem festen
Standort sollte es f r jedermann, der dies in zumutbarer
Weise beantragt, verf gbar sein. Gem,8 dem Subsidiarit,ts-
prinzip ist es Angelegenheit der Mitgliedstaaten, anhand
objektiver Kriterien zu entscheiden, welchen Unternehmen
Universaldienstverpflichtungen gem,8 der Begriffsbestim-

mung in dieser Richtlinie auferlegt sind, wobei die F,higkeit
und gegebenenfalls Willigkeit von Unternehmen, alle oder
einen Teil der Universaldienstverpflichtungen zu  berneh-
men, zu ber cksichtigen ist. Es ist wichtig, da8 Universal-
dienstverpflichtungen auf die effizienteste Weise erf llt wer-
den, damit die Nutzer im allgemeinen Preise zahlen, die den
Kosten einer effizienten Erbringung entsprechen. Ebenso
wichtig ist, da8 Universaldienstanbieter die Integrit,t des
Netzes sowie die Kontinuit,t und Qualit,t der Dienste auf-
rechterhalten. Die Entwicklung eines st,rkerenWettbewerbs
und einer gr;8eren Auswahl bietet mehr M;glichkeiten da-
f r, da8 alle oder ein Teil der Universaldienste von anderen
Unternehmen als solchen mit betr,chtlicher Marktmacht
erbracht werden. Universaldienstverpflichtungen k;nnten
daher in bestimmten F,llen Unternehmen auferlegt werden,
die nachweisen, da8 sie den Zugang und die Dienste auf die
kosteng nstigste Weise bereitstellen. Entsprechende Ver-
pflichtungen k;nnten als Bedingungen von Genehmigun-
gen zur Erbringung ;ffentlich zug,nglicher Dienste auf-
genommen werden.

(11) Die Mitgliedstaaten sollten die Situation der Verbaucher
bei der Nutzung ;ffentlich zug,nglicher Telefondienste,
insbesondere hinsichtlich der Erschwinglichkeit,  ber-
wachen. Die Erschwinglichkeit des Telefondienstes steht
sowohl mit den Informationen in Zusammenhang, die
die Nutzer zu den Kosten der Telefonnutzung erhalten,
als auch mit den relativen Kosten f r die Nutzung des
Telefons im Vergleich zu anderen Diensten, und steht
auch mit der F,higkeit der Nutzer zur Kontrolle der Aus-
gaben in Verbindung. Erschwinglichkeit bedeutet daher,
den Verbrauchern Rechte zu verschaffen, indem Unter-
nehmen, die als Erbringer von Universaldiensten benannt
werden, Verpflichtungen auferlegt werden. Zu diesen Ver-
pflichtungen geh;ren ein bestimmter Detaillierungsgrad
bei Einzelverbindungsnachweisen, die M;glichkeit, be-
stimmte ausgehende Rufnummern selektiv zu sperren
(z. B. f r teure Verbindungen zu Premiumdiensten), die
M;glichkeit der Verbraucher, ihre Ausgaben durch Voraus-
zahlung zu begrenzen und vorab zu entrichtende An-
schlu8entgelte  ber einen l,ngeren Zeitraum zu strecken.
Solche Ma8nahmen m ssen gegebenenfalls im Lichte der
Marktentwicklungen  berpr ft und angepa8t werden.
Nach den derzeitigen Bedingungen ist es nicht erforder-
lich, Betreibern mit Universaldienstverpflichtungen vor-
zuschreiben, die Teilnehmer darauf hinzuweisen, wenn
eine im voraus festgelegte Ausgabenh;he erreicht wurde
oder ein ungew;hnliches Nutzungsverhalten festgestellt
wird. Bei einer k nftigen Aberpr fung der entsprechenden
Bestimmungen sollte  berlegt werden, ob es n;tig ist, die
Teilnehmer auf diese F,lle hinzuweisen.

(12) Au8er in F,llen wiederholter versp,teter Zahlung oder
Nichtzahlung von Rechnungen sollten die Verbraucher
von der sofortigen Trennung vom Netz aufgrund nicht
beglichener Rechnungen gesch tzt sein und, insbesondere
im Fall strittiger hoher Rechnungen f r Mehrwertdienste,
weiterhin Zugang zu wesentlichen Telefondiensten haben,
solange die Streitigkeit nicht beigelegt ist. In manchen
Mitgliedstaaten kann die weitere Gew,hrung des Zugangs
davon abh,ngig gemacht werden, da8 der Teilnehmer wei-
terhin die Mietentgelte f r die Leitung zahlt.
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(13) Qualit,t und Preis sind Schl sselfaktoren in einem Wett-
bewerbsmarkt, und nationale Regulierungsbeh;rden soll-
ten in der Lage sein, die von Unternehmen mit betr,cht-
licher Marktmacht und von Unternehmen, denen Univer-
saldienstverpflichtungen auferlegt wurden, erzielte Dienst-
qualit,t zu  berwachen. Nationale Regulierungsbeh;rden
sollten auch in der Lage sein, die Dienstqualit,t, die von
anderen Organisationen erzielt wird, die ;ffentliche Tele-
fonnetze und/oder ;ffentliche Telefondienste f r Benutzer
im Festnetz an festen Standorten betreiben, zu  ber-
wachen. Nationale Regulierungsbeh;rden sollten bez g-
lich der Dienstqualit,t, die von beiden Arten von Unter-
nehmen erzielt wird, in der Lage sein, geeignete Korrek-
turma8nahmen zu ergreifen, wo sie es f r erforderlich
halten.

(14) Die Mitgliedstaaten k;nnen Verfahren f r die Deckung oder
Finanzierung der Nettokosten von Universaldienstverpflich-
tungen in den F,llen einrichten, in denen nachgewiesen
wird, da8 die Verpflichtungen nur mit Verlust oder zu Net-
tokosten, die au8erhalb der  blichen gesch,ftlichen Stan-
dards liegen, erf llt werden k;nnen. Es ist wichtig sicher-
zustellen, da8 die Nettokosten von Universaldienstverpflich-
tungen ordnungsgem,8 berechnet werden und jede Finan-
zierung m;glichst geringe verf,lschende Auswirkungen auf
den Markt und die Unternehmen hat und mit Artikel 87 und
88 EG-Vertrag vereinbar ist.

(15) Bei jeder Berechnung der Nettokosten des Universaldien-
stes sollte den Kosten und Ertr,gen ebenso wie den im-
materiellen Vorteilen, die sich aus der Erbringung des
Universaldienstes ergeben, angemessen Rechnung getragen
werden, doch sollte das allgemeine Ziel kostenorientierter
Preisstrukturen nicht beeintr,chtigt werden. Nettokosten
der Universaldienstverpflichtungen sollten anhand trans-
parenter Verfahren berechnet werden.

(16) Falls eine Universaldienstverpflichtung ein Unternehmen
ungerecht belastet, ist es angebracht, dem Mitgliedstaat
die Einrichtung von Verfahren zur effizienten Deckung
der Nettokosten zu erlauben. Die Deckung aus Mitteln
der ;ffentlichen Hand stellt eine Methode zur Deckung
der Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen dar.
Es ist auch vertretbar, ermittelte Nettokosten allen Nut-
zern auf transparente Weise im Wege von Abgaben der
Unternehmen anzulasten. Im Fall der Kostendeckung
durch Abgaben der Unternehmen sollten die Mitgliedstaa-
ten sicherstellen, da8 die Methode f r die Anlastung auf
objektiven und nichtdiskriminierenden Kriterien beruht
und dem Grundsatz der Verh,ltnism,8igkeit entspricht.
Dieser Grundsatz hindert Mitgliedstaaten nicht daran,
neu in den Markt eintretende Unternehmen auszunehmen,
die noch keine ma8gebende Marktpr,senz erreicht haben.
Finanzierungsverfahren sollten sicherstellen, da8 die
Marktbeteiligten nur zur Finanzierung der Universaldienst-
verpflichtungen beitragen und nicht zur Finanzierung an-
derer T,tigkeiten, die nicht unmittelbar mit der Erf llung
von Universaldienstverpflichtungen im Zusammenhang
stehen. Die Verfahren zur Kostendeckung m ssen in je-
dem Fall den Grunds,tzen des Gemeinschaftsrechts ent-
sprechen, wozu im Fall von Kostenteilungsverfahren auf

der Grundlage eines Fonds die Grunds,tze der Nichtdis-
kriminierung und Verh,ltnism,8igkeit geh;ren. Bei jedem
Finanzierungsverfahren sollte sichergestellt werden, da8
Nutzer in einem Mitgliedstaat nicht zur Deckung der Ko-
sten des Universaldienstes in einem anderen Mitgliedstaat
beitragen, zum Beispiel bei Anrufen von einem Mitglied-
staat in einen anderen.

(17) Nationale Regulierungsbeh;rden sollten sich davon  ber-
zeugen, da8 diejenigen Unternehmen, die Mittel aus Univer-
saldienstfonds erhalten, ausreichend detaillierte Angaben zu
den einzelnen Elementen machen, die eine solche Finanzie-
rung erfordern, um ihren Antrag zu begr nden. Die Rege-
lungen der Mitgliedstaaten f r die Kostenrechnung und Fi-
nanzierung des Universaldienstes sind der Kommission zu
 bermitteln, damit diese die Vereinbarkeit mit dem EG-Ver-
trag pr fen kann. Es bestehen Anreize f r die benannten
Unternehmen, die errechneten Nettokosten der Universal-
dienstverpflichtungen zu erh;hen. Die Mitgliedstaaten soll-
ten daher eine wirksame Transparenz und Kontrolle der
Betr,ge, die zur Finanzierung von Universaldienstverpflich-
tungen erhoben werden, sicherstellen. Au8erdem sollte das
Verfahren streng  berwacht werden, und es sollten effi-
ziente Verfahren f r eine zeitnahe Anrufung einer unabh,n-
gigen Stelle zur Streitbeilegung bez glich des abzuf hren-
den Betrags bereitstehen, ohne da8 dadurch andere zur Ver-
f gung stehende Rechtsbehelfe nach nationalem oder Ge-
meinschaftsrecht ber hrt werden.

(18) Die Kommunikationsm,rkte entwickeln sich hinsichtlich
der benutzten Dienste und der technischen Mittel, mit
denen sie f r die Nutzer erbracht werden, weiter. Die
Universaldienstverpflichtungen auf Gemeinschaftsebene
sollten daher regelm,8ig  berpr ft werden, um eine
˜nderung oder Neufestlegung des Umfangs vorschlagen
zu k;nnen. Eine solche Aberpr fung sollte der gesell-
schaftlichen, wirtschaftlichen und technischen Entwick-
lung Rechnung tragen, ebenso der Tatsache, da8 eine
˜nderung des Umfangs die beiden Kriterien f r Dienste
erf llen mu8, die einer ma8gebenden Mehrheit der Bev;l-
kerung zur Verf gung gestellt werden, mit dem damit
einhergehenden Risiko der sozialen Ausgrenzung derjeni-
gen, die sich den Dienst nicht leisten k;nnen. Bei einer
˜nderung des Umfangs der Universaldienstverpflichtun-
gen ist darauf zu achten, da8 bestimmte technische Fest-
legungen anderen gegen ber nicht k nstlich bevorzugt
werden und Unternehmen dieses Sektors keine unverh,lt-
nism,8ige Finanzlast aufgeb rdet wird (wodurch die
Marktentwicklung und die Innovation beeintr,chtigt w r-
den), sowie da8 etwaige Finanzlasten nicht ungerechter-
weise einkommensschwachen Verbrauchern aufgeb rdet
werden. ˜nderungen des Umfangs bedeuten automatisch,
da8 etwaige Nettokosten im Wege der in dieser Richtlinie
zugelassenen Verfahren finanziert werden k;nnen. Den
Mitgliedstaaten ist es nicht erlaubt, den Marktbeteiligten
Finanzbeitr,ge aufzuerlegen, die sich aus Ma8nahmen er-
geben, die nicht Teil der Universaldienstverpflichtungen
sind. Einzelnen Mitgliedstaaten bleibt es freigestellt, beson-
dere Ma8nahmen (au8erhalb des Umfangs der Universal-
dienstverpflichtungen) aufzuerlegen und sie unter Beach-
tung des Gemeinschaftsrechts zu finanzieren, nicht jedoch
durch Beitr,ge der Marktbeteiligten.
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(19) Ein effektiverer Wettbewerb auf allen M,rkten f r den
Zugang und f r Dienste wird den Nutzern mehr Wahl-
m;glichkeiten bieten. Das Ausma8 des wirksamen Wett-
bewerbs und der Wahlm;glichkeiten unterscheidet sich
innerhalb der Gemeinschaft und innerhalb der Mitglied-
staaten von Gebiet zu Gebiet und je nach Zugangs- und
Dienstleistungsmarkt. Auf den Zugangsm,rkten und in
einigen Dienstleistungsm,rkten kann ein Unternehmen,
das zuvor  ber ausschlie8liche Rechte verf gte, weiterhin
eine betr,chtliche Marktmacht haben. Beim Zugang und
bei Diensten k;nnen einige Nutzer ganz von Unterneh-
men mit betr,chtlicher Marktmacht abh,ngig sein. All-
gemein ist es aus Gr nden der Effizienz und zur St,rkung
eines wirksamen Wettbewerbs wichtig, da8 die von einem
Unternehmen mit betr,chtlicher Marktmacht erbrachten
Dienste den Kosten entsprechen. Aus Gr nden der Effi-
zienz und aus sozialen Gr nden sollten die Endkunden-
tarife die Gegebenheiten sowohl bei der Nachfrage als
auch bei den Kosten widerspiegeln, sofern dies nicht zu
Wettbewerbsverf,lschungen f hrt. Es besteht das Risiko,
da8 ein Unternehmen mit betr,chtlicher Marktmacht auf
eine Weise t,tig wird, die den Markteintritt behindert oder
den Wettbewerb verf,lscht, beispielsweise durch die Be-
rechnung  berh;hter Preise, die Anwendung von Preisen
zur Ausschaltung des Wettbewerbs, die obligatorische
B ndelung von Endkundendienstleistungen oder die unge-
rechtfertigte Bevorzugung bestimmter Kunden. Aufgrund
von Universaldienstverpflichtungen und im Hinblick auf
das ;ffentliche Interesse kann es erforderlich sein, f r ei-
nige Verbraucher Tarife und Tarifstrukturen anzuwenden,
die von den  blichen wirtschaftlichen Gegebenheiten ab-
weichen. Dennoch sollten Betreiber, die als Unternehmen
mit betr,chtlicher Marktmacht eingestuft wurden, keiner
unn;tigen Regulierung auf M,rkten unterliegen, auf denen
ein wirksamer Wettbewerb besteht. Die nationalen Regu-
lierungsbeh;rden sollten daher die Befugnis haben, Vor-
schriften f r Endkundentarife eines Unternehmens mit be-
tr,chtlicher Marktmacht festzulegen, aufrechtzuerhalten
und zur ckzuziehen. Preisobergrenzen, geographische
Mittelwerte oder ,hnliche Instrumente k;nnen angewen-
det werden, um gleichzeitig das Ziel der F;rderung eines
wirksamen Wettbewerbs und das Ziel einer Verfolgung
;ffentlicher Interessen wie die weitere Erschwinglichkeit
der ;ffentlich zug,nglichen Telefondienste f r bestimmte
Verbraucher zu erreichen. Damit die nationalen Regulie-
rungsbeh;rden ihre Regulierungsaufgaben in diesem Be-
reich, einschlie8lich der Auferlegung von bestimmten Ta-
rifen, wahrnehmen k;nnen, m ssen ihnen entsprechende
Informationen der Kostenrechnung zug,nglich sein.

(20) Vertr,ge stellen ein wichtiges Mittel f r Nutzer und Ver-
braucher dar, um ein Mindestma8 an Informationstrans-
parenz und Rechtssicherheit zu gew,hrleisten. In einem
wettbewerblichen Umfeld werden die meisten Dienstean-
bieter Vertr,ge mit ihren Kunden schlie8en, weil dies aus
wirtschaftlichen Gr nden w nschenswert ist. Verbraucher-
transaktionen im Zusammenhang mit elektronischen Net-
zen und Diensten unterliegen zus,tzlich zu den Bestim-
mungen dieser Richtlinie den Anforderungen geltender
gemeinschaftsrechtlicher Verbraucherschutzvorschriften
hinsichtlich Vertr,gen, insbesondere der Richtlinie

93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993  ber mi8-
br,uchliche Klauseln in Verbrauchervertr,gen (1) und der
Richtlinie 97/7/EG des Rates und des Europ,ischen Par-
laments vom 20. Mai 1997  ber den Verbraucherschutz
bei Vertragsabschl ssen im Fernabsatz (2). Insbesondere
sollten die Verbraucher ein Mindestma8 an Rechtssicher-
heit hinsichtlich ihrer Vertragsbeziehungen mit ihrem un-
mittelbaren Telefondienstanbieter haben, so da8 die Ver-
tragsbedingungen, die Dienstqualit,t, K ndigungsbedin-
gungen und Bedingungen der Einstellung des Dienstes,
Entsch,digungsma8nahmen und Streitbeilegung vertrag-
lich festgelegt sind. In den F,llen, in denen andere Dien-
steanbieter, die nicht unmittelbare Telefondienstanbieter
sind, Vertr,ge mit Verbrauchern schlie8en, sollten diesel-
ben Informationen auch Bestandteil dieser Vertr,ge sein.
Ma8nahmen zur Gew,hrleistung der Transparenz bei Prei-
sen, Tarifen und Bedingungen werden es den Verbrau-
chern erleichtern, eine optimale Wahl zu treffen und auf
diese Weise umfassend vom Wettbewerb zu profitieren.

(21) Nutzer und Verbraucher sollten Zugang zu ;ffentlich ver-
f gbaren Informationen  ber Kommunikationsdienstlei-
stungen haben. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage
sein, die Qualit,t der Dienstleistungen, die in ihrem Ho-
heitsgebiet angeboten werden, zu  berwachen. Nationale
Regulierungsbeh;rden sollten in der Lage sein, Informa-
tionen zur Qualit,t der Dienstleistungen, die in ihrem
Hoheitsgebiet angeboten werden, auf der Grundlage von
Kriterien, die eine Vergleichbarkeit zwischen Diensteanbie-
tern und Mitgliedstaaten gew,hrleisten, systematisch zu
sammeln. Unternehmen, die Kommunikationsdienstlei-
stungen erbringen und in einem wettbewerblichen Umfeld
t,tig sind, d rften angemessene und aktuelle Informatio-
nen  ber ihre Dienste der wirtschaftlichen Vorteile wegen
;ffentlich zug,nglich machen. Nationale Regulierungs-
beh;rden sollten dennoch in der Lage sein, die Ver;ffent-
lichung solcher Informationen vorzuschreiben, wo solche
Informationen der Jffentlichkeit nachweislich nicht zur
Verf gung stehen.

(22) Nutzer und Verbraucher sollten  ber die Garantie der
Interoperabilit,t aller Ger,te verf gen, die innerhalb der
Gemeinschaft f r den Digitalfernsehempfang verkauft wer-
den. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage sein, ein Min-
destma8 an harmonisierten Normen f r solche Ger,te
vorzuschreiben. Diese Normen sollten von Zeit zu Zeit
im Lichte der Weiterentwicklung der Technik und des
Markts angepa8t werden.

(23) Alle Nutzer und Verbraucher sollten weiterhin Zugang zur
Unterst tzung durch Vermittlungspersonal haben, unge-
achtet des Unternehmens, das den Zugang zum ;ffent-
lichen Telefonnetz bereitstellt.
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(24) Die Erbringung von Auskunftsdiensten ist bereits dem
Wettbewerb ge;ffnet. Die Bestimmungen dieser Richtlinie
erg,nzen die Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber die Verarbeitung
personenbezogener Daten und den Schutz der Privat-
sph,re im Bereich der elektronischen Kommunikation),
durch das Recht der Teilnehmer, die Aufnahme ihrer per-
sonenbezogenen Daten in ein gedrucktes oder elektro-
nisches Verzeichnis zu verlangen. Alle Diensteanbieter,
die ihren Teilnehmern Telefonnummern zuweisen, sind
verpflichtet, einschl,gige Informationen auf gerechte,
kostenorientierte und nichtdiskriminierende Weise zur
Verf gung zu stellen.

(25) Es ist wichtig, da8 alle Nutzer in der Lage sind, die ein-
heitliche europ,ische Notrufnummer 112 und etwaige an-
dere nationale Notrufnummern kostenlos von jedem Tele-
fon, einschlie8lich ;ffentlicher M nz- und Kartentelefone,
ohne M nzen oder Karten anzurufen. Die Mitgliedstaaten
sollten bereits die erforderlichen organisatorischen Ma8-
nahmen getroffen haben, die der nationalen Organisation
des Notrufdienstes am besten angepa8t sind, um sicher-
zustellen, da8 Notrufe unter dieser Nummer entsprechend
beantwortet und bearbeitet werden. Die Angabe des An-
ruferstandorts, die den Notrufdiensten zu  bermitteln ist,
wird den Nutzern des Notrufs 112 einen besseren Schutz
und mehr Sicherheit geben und den Notrufdiensten die
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erleichtern, sofern die
Abermittlung der Anrufe mit den zugeh;rigen Daten an
die jeweiligen Notrufdienste gew,hrleistet ist. Stetige Ver-
besserungen der Informationstechnik werden es schritt-
weise erm;glichen, gleichzeitig mehrere Sprachen zu ver-
tretbaren Kosten im Netz zu handhaben. Dies wird den
B rgern Europas, die den Notruf 112 nutzen, weitere Si-
cherheit bieten.

(26) Der leichte Zugang zu internationalen Telefondiensten ist
f r die B rger Europas und die europ,ischen Unterneh-
men von grundlegender Bedeutung. Die Vorwahl 00
wurde bereits als internationale Standardauslandsvorwahl
f r die Gemeinschaft festgelegt. Besondere Regelungen f r
Verbindungen zwischen benachbarten Orten im grenz-
 berschreitenden Verkehr zwischen Mitgliedstaaten k;n-
nen eingerichtet oder beibehalten werden. Alle Unterneh-
men sollten dazu verpflichtet werden, nicht nur Anrufe
mit der europ,ischen Regionalvorwahl 3883 zu terminie-
ren, sondern auch Anrufe mit anderen Regionalvorwah-
len, die m;glicherweise in Europa verwendet werden.

(27) Einrichtungen f r die Mehrfrequenzwahl und die Anrufer-
identifizierung sind in modernen Telefonvermittlungen in
der Regel vorhanden und k;nnen daher immer ;fter mit
geringem oder ohne Aufwand bereitgestellt werden. Die
Mehrfrequenzwahl wird immer mehr f r die Interaktion
der Nutzer mit Sonderdiensten und -einrichtungen, unter
anderem Mehrwertdiensten, verwendet; das Fehlen dieser
Einrichtung kann den Nutzer von diesen Diensten aus-
schlie8en. Die Mitgliedstaaten brauchen die Bereitstellung
solcher Einrichtungen nicht vorzuschreiben, wenn diese
bereits verf gbar sind. Die Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber
die Verarbeitung personenbezogener Daten und den

Schutz der Privatsph,re im Bereich der elektronischen
Kommunikation) sch tzt die Privatsph,re der Nutzer hin-
sichtlich des Einzelverbindungsnachweises, indem ihnen
die M;glichkeit gegeben wird, ihr Recht auf Schutz der
Privatsph,re bei Verwendung der Anruferidentifizierung
wahrzunehmen.

(28) Die Nummern bertragbarkeit ist einer der Hauptfaktoren,
mit denen die Wahlm;glichkeiten der Verbraucher und
ein wirksamer Wettbewerb in einem wettbewerblichen
Telekommunikationsumfeld gest,rkt werden k;nnen, so
da8 Endkunden, die dies beantragen, ihre Nummer(n) im
;ffentlichen Telefonnetz unabh,ngig von der Organisati-
on, die den Dienst erbringt, behalten k;nnen sollten. Die
Bereitstellung dieser M;glichkeit zur Nummern bertra-
gung zwischen Anschl ssen von festen Standorten und
nicht festen Standorten ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht
angebracht, da dies f r den Verbraucher insbesondere ei-
nen Verlust an Tarifinformationen mit sich br,chte. Diese
Bestimmung kann zu  berpr fen sein.

(29) Gegenw,rtig legen die Mitgliedstaaten f r die zur ;ffent-
lichen Ausstrahlung von Rundfunk- und Fernsehsendun-
gen eingerichteten Netze bestimmte Abertragungsver-
pflichtungen fest. Die Mitgliedstaaten sollten in der Lage
sein, in Verfolgung legitimer ;ffentlicher Interessen den
unter ihre Gerichtsbarkeit fallenden Unternehmen ange-
messene Abertragungsverpflichtungen aufzuerlegen. Sol-
che Verpflichtungen sollten jedoch nur festgelegt werden,
soweit sie zur Erreichung klar umrissener Ziele von all-
gemeinem Interesse erforderlich sind; sie sollten verh,lt-
nism,8ig, transparent und zeitlich befristet sein. Eine Aus-
dehnung solcher Verpflichtungen auf neue Netze wie das
Internet w,re nicht verh,ltnism,8ig. Die Unternehmen,
denen solche Verpflichtungen auferlegt werden, sollten
f r die Nutzung ihrer Netzkapazit,t in geeigneter Weise
nach angemessenen, transparenten und nichtdiskriminie-
renden Kriterien entsch,digt werden.

(30) Es wird als erforderlich erachtet sicherzustellen, da8 die
geltenden Bestimmungen f r Mietleitungsdienste in den
gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften f r die Telekom-
munikation, insbesondere in der Richtlinie 92/44/EG des
Rates vom 5. Juni 1992 zur Einf hrung des offenen Netz-
zugangs bei Mietleitungen (1), zuletzt ge,ndert durch die
Entscheidung 98/80/EG der Kommission (2), weiterhin an-
zuwenden, bis die nationalen Regulierungsbeh;rden ge-
m,8 den in der Richtlinie . . ./. . ./EG des Europ,ischen
Parlaments und des Rates vom . . . ( ber einen gemein-
samen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikations-
netze und -dienste) festgelegten Marktanalyseverfahren
feststellen, da8 solche Bestimmungen nicht mehr notwen-
dig sind, da sich in ihrem Hoheitsgebiet ein Markt mit
ausreichendem Wettbewerb entwickelt hat. Vorl,ufig stel-
len diese Dienste Pflichtdienste dar, die ohne R ckgriff auf
Ausgleichsverfahren zu erbringen sind.
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(31) In F,llen, in denen ein Mitgliedstaat die Erbringung ande-
rer besonderer Dienstleistungen innerhalb seines Hoheits-
gebiets sicherstellen will, sollten solche Verpflichtungen
auf kosteneffizienter Basis und au8erhalb der Universal-
dienstverpflichtungen auferlegt werden. Der Europ,ische
Rat von Lissabon hat als Antwort auf die eEurope-Initia-
tive der Kommission alle Mitgliedstaaten aufgerufen, f r
alle Schulen den Zugang zum Internet und zu Multi-
media-Angeboten bis Ende 2001 zu gew,hrleisten.

(32) In einem vom Wettbewerb gepr,gten Umfeld sollten die
Ansichten der Betroffenen, einschlie8lich der Nutzer und
Verbraucher, von nationalen Regulierungsbeh;rden be-
r cksichtigt werden, wenn sie mit Nutzer- und Verbrau-
cherrechten zusammenh,ngende Angelegenheiten behan-
deln. Es sollte wirksame Verfahren f r die Beilegung von
Streitigkeiten sowohl zwischen Nutzern und Verbrauchern
als auch Unternehmen, die ;ffentlich zug,ngliche Kom-
munikationsdienstleistungen erbringen, geben. Die Mit-
gliedstaaten sollten der Empfehlung 98/257/EG der Kom-
mission vom 30. M,rz 1998 betreffend die Grunds,tze f r
Einrichtungen, die f r die au8ergerichtliche Beilegung von
Verbraucherrechtsstreitigkeiten zust,ndig sind (1), umfas-
send Rechnung tragen.

(33) Die Bestimmungen dieser Richtlinie hindern einen Mit-
gliedstaat nicht daran, Ma8nahmen aus den Gr nden der
Artikel 30 und 46 EG-Vertrag zu treffen, insbesondere aus
Gr nden der ;ffentlichen Sicherheit, Ordnung und Sitt-
lichkeit.

(34) Entsprechend dem in Artikel 5 EG-Vertrag niedergelegten
Subsidiarit,ts- und Verh,ltnism,8igkeitsprinzip k;nnen
die Hauptziele der Festlegung eines gemeinsamen Niveaus
beim Universaldienst in der Telekommunikation f r alle
europ,ischen Nutzer und der Harmonisierung der Zu-
gangs- und Nutzungsbedingungen f r ;ffentliche Telefon-
netze an einem festen Standort und damit zusammenh,n-
gende ;ffentlich zug,ngliche Telefondienste auf der Ebene
der Mitgliedstaaten nicht zufriedenstellend gew,hrleistet
werden. Das Ziel, einen harmonisierten Rechtsrahmen
f r elektronische Kommunikationsdienste, elektronische
Kommunikationsnetze und zugeh;rige Einrichtungen zu
schaffen, kann nicht in ausreichendem Ma8e erreicht wer-
den, so da8 es besser von der Gemeinschaft verwirklicht
werden kann. Diese Richtlinie beschr,nkt sich auf das zur
Erreichung dieses Ziels erforderliche Mindestma8 und
geht nicht  ber das dazu Erforderliche hinaus.

(35) Da die f r die Durchf hrung dieser Richtlinie erforderlichen
Ma8nahmen von allgemeiner Tragweite im Sinne des Arti-
kels 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni
1999 zur Festlegung der Modalit,ten f r die Aus bung der
der Kommission  bertragenen Durchf hrungsbefugnisse (2)
sind, sollten sie nach dem Regelungsverfahren des Artikels 5
des Beschlusses erlassen werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH, ZIELE UND BEGRIFFSBESTIM-
MUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich und Ziele

(1) Diese Richtlinie betrifft die Bereitstellung elektronischer
Kommunikationsnetze und -dienste f r Nutzer und Verbrau-
cher innerhalb des Rahmens der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber
einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste).

(2) Ziel dieser Richtlinie ist die gemeinschaftsweite Gew,hr-
leistung des Zugangs zu hochwertigen elektronischen Kom-
munikationsdiensten zu einem erschwinglichen Preis durch
Wahlm;glichkeiten und wirksamen Wettbewerb. Sie regelt
gleichzeitig die Umst,nde, unter denen die Bed rfnisse der
Nutzer und Verbraucher auf kommerziellem Wege nicht aus-
reichend befriedigt werden k;nnen. Sie ist ferner darauf gerich-
tet, die Interoperabilit,t von Digitalfernsehger,ten f r Verbrau-
cher zu gew,hrleisten.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

F r diese Richtlinie gelten die Begriffsbestimmungen der Richt-
linie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste).

Dar ber hinaus bedeutet der Ausdruck:

a) Ðunmittelbarer Anbieter ;ffentlicher TelefondiensteM: ein Un-
ternehmen, das ;ffentlich zug,ngliche Telefondienste er-
bringt und dem Teilnehmer einen Anschlu8 an das ;ffent-
liche Telefonnetz bereitstellt;

b) ÐTeilnehmerM: jede nat rliche oder juristische Person, die Ver-
tragsteil eines Vertrags  ber die Erbringung ;ffentlich zu-
g,nglicher Kommunikationsdienste mit Unternehmen, die
solche Dienste erbringen, ist;

c) Ð;ffentliches M nz- oder KartentelefonM: ein der Allgemein-
heit zur Verf gung stehendes Telefon, f r dessen Nutzung
als Zahlungsmittel unter anderem M nzen, Kredit-/Abbu-
chungskarten oder Guthabenkarten, einschlie8lich Karten
zur Nutzung mit Codewahl, verwendet werden;

d) Ð;ffentliches TelefonnetzM: Abertragungssysteme und Ver-
mittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitige
Ressourcen, die zur Erbringung ;ffentlich zug,nglicher Tele-
fondienste genutzt werden. Es erm;glicht die Abertragung
gesprochener Sprache sowie andere Arten der Kommunika-
tion wie Telefax- und Daten bertragung zwischen Netz-
abschlu8punkten. Der Anschlu8 an das ;ffentliche Telefon-
netz an einem festen Standort kann sowohl auf drahtlosem
Weg als auch  ber Drahtleitungen erfolgen;
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e) Ð;ffentlich zug,nglicher TelefondienstM: ein der Jffentlichkeit
zur Verf gung stehender Dienst f r das F hren von Inlands-
und Auslandsgespr,chen und f r Notrufe unter der Nummer
112  ber eine oder mehrere Nummern in einem nationalen
oder internationalen Telefonnummernplan. Der Dienst kann
die Bereitstellung einer Unterst tzung durch Vermittlungs-
personal, Auskunftsdienste, die Bereitstellung ;ffentlicher
M nz- oder Kartentelefone, die Erbringung des Dienstes ge-
m,8 besonderer Bedingungen und die Bereitstellung beson-
derer Einrichtungen f r Kunden mit Behinderungen oder
besonderen sozialen Bed rfnissen einschlie8en;

f) ÐNetzabschlu8punktM (NAP): der physische Punkt, an dem
einem Teilnehmer der Zugang zu einem ;ffentlichen Kom-
munikationsnetz bereitgestellt wird; in Netzen, in denen eine
Vermittlung oder Leitwegbestimmung erfolgt, wird der NAP
anhand einer bestimmten Netzadresse bezeichnet, die mit
der Nummer oder dem Namen eines Teilnehmers verkn pft
sein kann. F r Regulierungszwecke stellt der NAP eine
Grenze zwischen verschiedenen Systemen dar; die Fest-
legung des Orts von Netzabschlu8punkten obliegt der na-
tionalen Regulierungsbeh;rde;

g) Ðgeographisch gebundene NummerM: eine Nummer des na-
tionalen Nummernplans, bei der einem Teil der Ziffernfolge
eine geographische Bedeutung zukommt, die f r die Leit-
wegbestimmung von Anrufen zum physischen Standort
des NAP benutzt wird, dem die Nummer zugeteilt ist.

KAPITEL II

UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUNGEN

Artikel 3

Verf�gbarkeit des Universaldienstes

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die in diesem Ka-
pitel festgelegten Dienste mit der angegebenen Qualit,t allen
Nutzern in ihrem Hoheitsgebiet, unabh,ngig von ihrem geo-
graphischen Standort und, unter Ber cksichtigung der landes-
spezifischen Gegebenheiten, zu einem erschwinglichen Preis
zur Verf gung gestellt werden.

(2) Die Mitgliedstaaten legen den effizientesten und am
besten geeigneten Ansatz fest, mit dem der Universaldienst
sichergestellt wird, wobei die Grunds,tze der Transparenz, Ob-
jektivit,t und Nichtdiskriminierung einzuhalten sind. Sie tragen
daf r Sorge, Marktverf,lschungen zu minimieren, insbesondere
die Erbringung von Diensten zu Preisen oder sonstigen Bedin-
gungen, die von normalen wirtschaftlichen Gegebenheiten ab-
weichen, und ber cksichtigen dabei die Wahrung des ;ffent-
lichen Interesses.

Artikel 4

Gew�hrung des Zugangs an festen Standorten

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 alle zumutbaren
Antr,ge auf Anschlu8 an das ;ffentliche Telefonnetz an einem
festen Standort und auf Zugang zu ;ffentlichen Telefondiensten
an einem festen Standort von mindestens einem Betreiber er-
f llt werden.

(2) Der bereitgestellte Anschlu8 erlaubt den Nutzern, Orts-,
Inlands- und Auslandsgespr,che, Telefaxkommunikation und
Datenkommunikation mit Abertragungsraten, die f r den Inter-
netzugang ausreichen, durchzuf hren.

Artikel 5

Auskunftsdienste und Verzeichnisse

Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten hinsichtlich Teilnehmern un-
mittelbarer Anbieter eines ;ffentlichen Telefondienstes unter
Beachtung von Artikel 12 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber die
Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsph,re in der elektronischen Kommunikation) folgendes:

a) Allen Nutzern steht ein Teilnehmerverzeichnis in einer von
der nationalen Regulierungsbeh;rde genehmigten Form, ent-
weder in gedruckter oder in elektronischer Form oder in
beiden, zur Verf gung, das regelm,8ig und mindestens ein-
mal j,hrlich aktualisiert wird;

b) mindestens ein Telefonauskunftsdienst, der alle Nummern
von Teilnehmern abdeckt, die ihre Nummer nicht haben
sperren lassen, steht allen Nutzern, einschlie8lich der Nutzer
;ffentlicher M nz- oder Kartentelefone, zur Verf gung;

c) Unternehmen, die unter Buchstaben a) und b) genannte
Dienste erbringen, wenden den Grundsatz der Nichtdiskri-
minierung bei der Verarbeitung der Informationen, die ih-
nen von anderen Unternehmen bereitgestellt werden, an.

Artikel 6

3ffentliche M�nz- und Kartentelefone

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 nationale Regulie-
rungsbeh;rden Unternehmen Verpflichtungen auferlegen k;n-
nen, mit denen sichergestellt wird, da8 ;ffentliche M nz- oder
Kartentelefone bereitgestellt werden, um die vertretbaren Be-
d rfnisse der Nutzer hinsichtlich der geographischen Ab-
deckung, der Zahl der Telefone und der Dienstqualit,t zu er-
f llen.

(2) Ein Mitgliedstaat kann aufgrund einer Anh;rung Betrof-
fener gem,8 Artikel 29 entscheiden, da8 die Anforderungen
von Absatz 1 in seinem gesamten Hoheitsgebiet oder einem
Teil davon nicht anzuwenden sind.

(3) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 Notrufe von ;f-
fentlichen M nz- und Kartentelefonen mit der einheitlichen
europ,ischen Notrufnummer 112 und anderen nationalen Not-
rufnummern kostenlos und ohne Nutzung von M nzen oder
Karten durchgef hrt werden k;nnen.

Artikel 7

Besondere Ma4nahmen f�r behinderte Nutzer und Nutzer
mit besonderen Bed�rfnissen

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen gegebenenfalls besondere
Ma8nahmen, um einen gleichwertigen Zugang zu ;ffentlichen
Telefondiensten, einschlie8lich Notruf- und Auskunftsdiensten,
und deren Erschwinglichkeit f r behinderte Nutzer und Nutzer
mit besonderen Bed rfnissen zu gew,hrleisten.
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(2) Die Mitgliedstaaten k;nnen angesichts der nationalen
Gegebenheiten besondere Ma8nahmen ergreifen, um zu ge-
w,hrleisten, da8 behinderte Nutzer und Nutzer mit besonderen
Bed rfnissen auch die Wahlm;glichkeit zwischen Betreibern
und Diensteanbietern nutzen k;nnen, die der Mehrheit der
Nutzer zur Verf gung steht.

Artikel 8

Benennung von Unternehmen

(1) Die Mitgliedstaaten k;nnen gegebenenfalls ein oder meh-
rere Unternehmen benennen, die die Erbringung des Universal-
dienstes gem,8 Artikel 4 bis 7 gew,hrleisten, so da8 das ge-
samte Hoheitsgebiet abgedeckt ist. Die Mitgliedstaaten k;nnen
verschiedene Unternehmen oder Unternehmensgruppen f r die
Erbringung verschiedener Elemente des Universaldienstes be-
nennen.

(2) Um eine effiziente Bereitstellung des Zugangs zum ;f-
fentlichen Telefonnetz und dessen Nutzung sicherzustellen, ge-
w,hrleisten die Mitgliedstaaten, da8 alle Unternehmen die M;g-
lichkeit haben, f r die Bereitstellung des Zugangs und die Er-
bringung von Diensten an einem festen Standort im gesamten
Hoheitsgebiet oder einem Teil davon benannt zu werden, ge-
gebenenfalls durch die Benennung verschiedener Unternehmen
f r verschiedene Elemente (geographischer oder sonstiger Art)
der Universaldienstverpflichtungen.

(3) Verpflichten die Mitgliedstaaten eines oder mehrere Un-
ternehmen zu Universaldiensten im gesamten Hoheitsgebiet
oder einem Teil davon, erfolgt dies unter Anwendung eines
effizienten, objektiven und transparenten Zuweisungsverfah-
rens. Zu diesen Verfahren der Benennung k;nnen ;ffentliche
Ausschreibungen und ;ffentliche Versteigerungen geh;ren, um
zu gew,hrleisten, da8 der Universaldienst auf kosteng nstige
Weise erbracht wird, und um die Nettokosten der Universal-
dienstverpflichtungen zu ermitteln.

Artikel 9

H5he und Struktur der Tarife

(1) Die nationalen Regulierungsbeh;rden  berwachen die
Entwicklung der H;he und Struktur der Endkundentarife des
;ffentlich zug,nglichen Telefondienstes, der von benannten Un-
ternehmen an festen Standorten erbracht wird, insbesondere im
Verh,ltnis zu den nationalen Verbraucherpreisen und Einkom-
men. Sie k;nnen angesichts der nationalen Gegebenheiten von
den benannten Unternehmen verlangen, da8 diese den Verbrau-
chern Tarifoptionen oder Tarifb ndel anbieten, die von unter
 blichen wirtschaftlichen Gegebenheiten gemachten Angeboten
abweichen, insbesondere um sicherzustellen, da8 einkommens-
schwache Personen oder Personen mit besonderen sozialen Be-
d rfnissen nicht am Zugang zum ;ffentlichen Telefondienst
und an seiner Nutzung gehindert werden.

(2) Die Mitgliedstaaten k;nnen Unternehmen, denen Ver-
pflichtungen nach Artikel 4 auferlegt wurden, angesichts der
nationalen Gegebenheiten einheitliche Tarife im gesamten Ho-
heitsgebiet vorschreiben.

(3) Die Mitgliedstaaten k;nnen als Alternative zur vor-
geschriebenen Bereitstellung besonderer Tarifoptionen durch

die benannten Unternehmen oder einheitlicher Tarife durch die
Unternehmen diejenigen Verbraucher unterst tzen, die beson-
dere wirtschaftliche oder soziale Bed rfnisse haben, insbeson-
dere in Form eines Anrechts auf Nutzung des ;ffentlichen
Telefondienstes zu einem festgelegten Tarif.

(4) Die nationalen Regulierungsbeh;rden gew,hrleisten, da8
im Falle eines Unternehmens, das zur Bereitstellung besonderer
Tarifoptionen oder einheitlicher Tarife verpflichtet wurde, die
Bedingungen vollst,ndig transparent sind, ver;ffentlicht werden
und ihre Anwendung gem,8 dem Grundsatz der Nichtdiskri-
minierung erfolgt. Die nationalen Regulierungsbeh;rden k;n-
nen verlangen, da8 bestimmte Regelungen ge,ndert oder zu-
r ckgezogen werden.

Artikel 10

Besondere Vorschriften zur Erschwinglichkeit und Aus-
gabenkontrolle

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 benannte Unter-
nehmen bei der Bereitstellung von Einrichtungen und Diensten,
die  ber die Bereitstellung eines Anschlusses an das ;ffentliche
Telefonnetz und ;ffentlich zug,ngliche Telefondienste hinaus-
gehen, Tarife auf eine solche Weise festlegen, da8 der Nutzer
nicht f r Einrichtungen oder Dienste zu zahlen hat, die nicht
notwendig oder f r den beantragten Dienst nicht erforderlich
sind.

(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 benannte Unter-
nehmen die in Anhang I aufgef hrten besonderen Einrichtun-
gen und Dienste bereitstellen, damit die Verbraucher ihre Aus-
gaben  berwachen und steuern k;nnen, um eine nicht gerecht-
fertigte Abschaltung des Dienstes vermeiden zu k;nnen.

Artikel 11

Dienstqualit�t benannter Unternehmen

(1) Die nationalen Regulierungsbeh;rden gew,hrleisten, da8
alle Unternehmen, denen Verpflichtungen nach Artikel 4 auf-
erlegt sind, angemessene und aktuelle Informationen  ber ihre
Leistungen bei der Bereitstellung des Zugangs und der Erbrin-
gung von Diensten ver;ffentlichen und dabei die Parameter,
Begriffsbestimmungen und Me8verfahren von Anhang III zu-
grunde legen. Die ver;ffentlichten Informationen sind auch der
nationalen Regulierungsbeh;rde vorzulegen.

(2) Die nationalen Regulierungsbeh;rden k;nnen Leistungs-
ziele f r Unternehmen mit Universaldienstverpflichtungen ge-
m,8 Artikel 4 festlegen. Dabei ber cksichtigen die nationalen
Regulierungsbeh;rden die Ansichten Betroffener, insbesondere
gem,8 Artikel 29.

(3) Erf llt ein Unternehmen  ber einen l,ngeren Zeitraum
die Leistungsziele nicht, k;nnen besondere Ma8nahmen ent-
sprechend den Vorschriften f r die dem Unternehmen erteilte
allgemeine Genehmigung getroffen werden. Die nationalen Re-
gulierungsbeh;rden k;nnen unabh,ngige Pr fungen der
Leistungsdaten anordnen, f r deren Kosten das betreffende Un-
ternehmen aufkommt, um die Richtigkeit und Vergleichbarkeit
der von Unternehmen mit Universaldienstverpflichtungen be-
reitgestellten Daten zu gew,hrleisten.
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Artikel 12

Kosten des Universaldienstes

(1) Die nationalen Regulierungsbeh;rden k;nnen erforderli-
chenfalls pr fen, ob die Erbringung des Universaldienstes eine
unzumutbare Belastung f r die Unternehmen darstellt, die als
Universaldienstbetreiber benannt sind.

Zu diesem Zweck kann die nationale Regulierungsbeh;rde

a) die Nettokosten der Verpflichtung gem,8 Anhang IV Teil A
berechnen oder

b) ein effizientes, objektives und transparentes Zuweisungsver-
fahren wie eine ;ffentliche Ausschreibung oder Versteige-
rung anwenden.

(2) Die Berechnung der Nettokosten von Universaldienstver-
pflichtungen nach Absatz 1 Buchstabe a) ist von einer unab-
h,ngigen Stelle oder Organisation zu pr fen. Die Ergebnisse
der Kostenberechnung und die Schlu8folgerungen der Pr fung
m ssen der Jffentlichkeit zug,nglich sein.

Artikel 13

Finanzierung der Universaldienstverpflichtungen

(1) Wenn die nationalen Regulierungsbeh;rden auf der
Grundlage der Berechnung der Nettokosten nach Artikel 12
und unter Ber cksichtigung eines etwaigen Marktvorteils, der
Unternehmen entsteht, die als Universaldienstbetreiber benannt
sind, feststellen, da8 ein Unternehmen unzumutbar belastet
wird, k;nnen die Mitgliedstaaten

a) ein Verfahren einf hren, mit dem das Unternehmen f r die
ermittelten Nettokosten aus Mitteln der ;ffentlichen Hand
entsch,digt wird oder

b) die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen aufteilen.

(2) Wenn die Nettokosten gem,8 Absatz 1 Buchstabe b)
aufgeteilt werden, haben die Mitgliedstaaten ein Aufteilungsver-
fahren einzurichten, das von einer Stelle verwaltet wird, die
von den Beg nstigten unabh,ngig ist und der Kontrolle der
nationalen Regulierungsbeh;rde untersteht. Es d rfen nur die
gem,8 Artikel 12 ermittelten Nettokosten der in den Artikeln 3
bis 10 bestimmten Verpflichtungen finanziert werden.

(3) Bei einem Aufteilungsverfahren auf der Grundlage eines
Fonds sind die Grunds,tze der Transparenz, geringstm;glichen
Marktverf,lschung, Nichtdiskriminierung und Verh,ltnis-
m,8igkeit entsprechend den Grunds,tzen des Anhangs IV ein-
zuhalten.

(4) Eventuell im Zusammenhang mit der erfolgenden Auf-
teilung der Kosten von Universaldienstverpflichtungen erho-
bene Entgelte m ssen ungeb ndelt sein und gesondert erfa8t

werden. Solche Entgelte d rfen Unternehmen nicht auferlegt
oder von ihnen erhoben werden, die im Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats, der das Aufteilungsverfahren eingerichtet hat,
keine Dienste erbringen.

Artikel 14

Transparenz

(1) Wird ein Verfahren zur Aufteilung der Nettokosten von
Universaldienstverpflichtungen gem,8 Artikel 13 eingerichtet,
gew,hrleisten die nationalen Regulierungsbeh;rden, da8 die
Grunds,tze f r die Kostenaufteilung und Einzelheiten des an-
gewendeten Verfahrens ;ffentlich zug,nglich sind.

(2) Die nationalen Regulierungsbeh;rden gew,hrleisten, da8
ein j,hrlicher Bericht ver;ffentlicht wird, in dem die berech-
neten Kosten der Universaldienstverpflichtungen angegeben
sind und die Beitr,ge aller Beteiligten aufgef hrt sowie alle
etwaigen dem benannten Universaldienstbetreiber entstehenden
Marktvorteile finanzieller und nichtfinanzieller Art dargelegt
werden, wenn ein Fonds eingerichtet wurde und t,tig ist.

(3) Die Mitgliedstaaten k;nnen vorschreiben, da8 von Unter-
nehmen zur Finanzierung der Universaldienstverpflichtungen
geleistete Beitr,ge in den Nutzerrechnungen ausgewiesen wer-
den.

Artikel 15

Grunds�tze und Kriterien der 7berpr�fung

(1) Die Kommission  berpr ft regelm,8ig den Umfang des
Universaldienstes, erstmals zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser
Richtlinie, insbesondere im Hinblick auf Vorschl,ge zur ˜nde-
rung oder Neufestlegung des Umfangs.

(2) Die Aberpr fung wird in Anbetracht der sozialen, wirt-
schaftlichen und technischen Entwicklungen vorgenommen.
Das Aberpr fungsverfahren wird gem,8 Anhang V durch-
gef hrt.

KAPITEL III

INTERESSEN UND RECHTE DER NUTZER UND VERBRAU-
CHER

Artikel 16

Regulierung der Endkundentarife

(1) Die Mitgliedstaaten halten alle Verpflichtungen zu End-
kundentarifen f r die Bereitstellung des Zugangs zum ;ffent-
lichen Telefonnetz und dessen Nutzung an festen Standorten,
die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie nach Artikel 17 der Richt-
linie 98/10/EG des Europ,ischen Parlaments und des Rates (1)
in Kraft waren, aufrecht, bis diese einer Aberpr fung unterzo-
gen wurden und eine Feststellung gem,8 Absatz 2 dieses Ar-
tikels getroffen wurde.
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(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die nationalen Re-
gulierungsbeh;rden bei Inkrafttreten dieser Richtlinie und re-
gelm,8ig danach eine Marktanalyse gem,8 dem Verfahren des
Artikels 14 Absatz 3 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen ge-
meinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikations-
netze und -dienste) durchf hren, um festzustellen, ob die in
Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Verpflichtungen
beizubehalten, zu ,ndern oder aufzuheben sind. Alle getroffe-
nen Ma8nahmen unterliegen dem Verfahren des Artikels 6
Abs,tze 2 bis 5 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemein-
samen Rechtsrahmen f r elektronische Kommunikationsnetze
und -dienste).

(3) Stellen die nationalen Regulierungsbeh;rden als Ergebnis
einer nach Artikel 14 Absatz 3 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber
einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste) durchgef hrten Marktanalyse fest,
da8 auf einem Markt kein wirksamer Wettbewerb herrscht,
stellen sie sicher, da8 Unternehmen mit betr,chtlicher Markt-
macht auf diesem Markt ihre Tarife an den Kosten orientieren,
damit sie keine  berh;hten Preise berechnen, den Markteintritt
nicht behindern, keine Niedrigpreise zur Ausschaltung des
Wettbewerbs anwenden, bestimmte Nutzer nicht unangemessen
bevorzugen oder Dienste ungerechtfertigt b ndeln. Nationale
Regulierungsbeh;rden k;nnen solchen Unternehmen geeignete
Ma8nahmen zur Einhaltung von Obergrenzen bei Endkunden-
preisen auferlegen, um die Nutzer- und Verbraucherinteressen
zu sch tzen und einen wirksamen Wettbewerb zu f;rdern.

(4) Nationale Regulierungsbeh;rden teilen der Kommission
die Namen der Unternehmen mit, die einer Kontrolle ihrer
Endkundentarife unterliegen, und  bermitteln auf Antrag Infor-
mationen  ber die angewendeten Kontrollen der Endkunden-
tarife und das von den betreffenden Unternehmen verwendete
Kostenrechnungssystem.

(5) Ist ein Unternehmen verpflichtet, seine Endkundentarife
der Regulierung zu unterwerfen, gew,hrleisten die Mitgliedstaa-
ten, da8 erforderliche und geeignete Kostenrechnungssysteme
eingesetzt werden und die Eignung dieser Systeme durch eine
sachverst,ndige Stelle  berpr ft wird, die von dem Unterneh-
men unabh,ngig ist. Die nationalen Regulierungsbeh;rden ge-
w,hrleisten, da8 j,hrlich eine Erkl,rung zur Abereinstimmung
mit diesen Vorschriften ver;ffentlicht wird.

(6) Unbeschadet Artikel 9 Absatz 1  ber besondere Optio-
nen f r erschwingliche Tarife und Artikel 10  ber besondere
Hilfestellungen bei der Kontrolle der Nutzerausgaben wenden
die nationalen Regulierungsbeh;rden keine Verfahren zur Kon-
trolle der Endkundentarife nach Absatz 1 dieses Artikels in
geographischen M,rkten oder Nutzerm,rkten an, auf denen
sie einen wirksamen Wettbewerb festgestellt haben.

Artikel 17

Vertr�ge

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, da8 alle Nutzer und
Verbraucher Anspruch auf einen Vertrag mit ihren unmittel-
baren Anbietern eines ;ffentlichen Telefondienstes haben, in
dem folgendes festgelegt ist:

a) Name und Anschrift des Anbieters,

b) angebotene Dienste und angebotenes Niveau der Dienstqua-
lit,t sowie die Zeitdauer bis zum erstmaligen Anschlu8,

c) die Arten der angebotenen Wartungsdienste,

d) auf welche Weise aktuelle Informationen  ber alle anwend-
baren Tarife und Wartungsentgelte zug,nglich sind,

e) Vertragsdauer, Bedingungen f r eine Verl,ngerung und Be-
endigung der Dienste und des Vertragsverh,ltnisses,

f) etwaige Entsch,digungs- und Erstattungsregelungen bei
Nichteinhaltung des vertraglich vereinbarten Dienstqualit,ts-
niveaus und

g) das Vorgehen zur Einleitung von Streitbeilegungsverfahren
gem,8 Artikel 30.

(2) In den F,llen, in denen andere Kommunikationsdienste-
anbieter, die nicht unmittelbare Anbieter ;ffentlicher Telefon-
dienste sind, Vertr,ge mit Verbrauchern schlie8en, sollten die in
Absatz 1 genannten Informationen auch Bestandteil dieser Ver-
tr,ge sein.

(3) Nutzern und Verbrauchern ist die Absicht zur ˜nderung
von Vertragsbedingungen mit ausreichender Frist anzuzeigen;
es steht ihnen frei, den Vertrag zu l;sen, wenn sie die neuen
Bedingungen nicht annehmen.

(4) Die Abs,tze 1, 2 und 3 gelten unbeschadet der gemein-
schaftlichen Verbraucherschutzvorschriften, insbesondere der
Richtlinien 97/7/EG und 93/13/EG.

Artikel 18

Transparenz und Ver5ffentlichung von Informationen

Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 Informationen  ber an-
wendbare Preise und Tarife sowie  ber Standardkonditionen
bez glich des Zugangs zu ;ffentlichen Telefondiensten und de-
ren Nutzung der Jffentlichkeit, insbesondere allen Nutzern und
Verbrauchern, gem,8 den Bestimmungen von Anhang II zu-
g,nglich sind.

Artikel 19

Dienstqualit�t

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die nationalen Re-
gulierungsbeh;rden Unternehmen, die ;ffentlich zug,ngliche
elektronische Kommunikationsdienste erbringen, zur Ver;ffent-
lichung vergleichbarer, angemessener und aktueller Verbrau-
cherinformationen  ber die Qualit,t ihrer Dienste verpflichten
k;nnen. Die ver;ffentlichten Informationen sind auch der na-
tionalen Regulierungsbeh;rde vorzulegen.

(2) Vor der Auferlegung einer Verpflichtung zur Ver;ffent-
lichung von Informationen  ber die Dienstqualit,t werden die
Ansichten Betroffener, einschlie8lich der Nutzer und Verbrau-
cher, gem,8 Artikel 29 ber cksichtigt und ein Zeitraum f r die
;ffentliche Anh;rung zu den vorgeschlagenen Ma8nahmen ein-
ger,umt.
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Artikel 20

Interoperabilit�t der Digitalfernsehger�te f�r Verbraucher

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten die Interoperabilit,t
der f r Verbraucher bestimmten Digitalfernsehger,te gem,8
Anhang VI.

(2) Die Kommission kann Anhang VI im Lichte der Markt-
entwicklungen und technischen Entwicklungen gem,8 dem in
Artikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren ,ndern.

Artikel 21

Unterst�tzung durch Vermittlungspersonal und Teilneh-
merauskunftsdienste

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 Teilnehmer an ;f-
fentlich zug,nglichen Telefondiensten das Recht auf einen Ein-
trag in ;ffentlich verf gbaren Verzeichnissen haben.

(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 alle unmittelbaren
Anbieter ;ffentlicher Telefondienste, die Teilnehmern Telefon-
nummern zuweisen, allen zumutbaren Antr,gen, die relevanten
Informationen zum Zweck der Erbringung von Auskunfts-
diensten in einem vereinbarten Format und zu gerechten, kos-
tenorientierten und nichtdiskriminierenden Bedingungen zur
Verf gung zu stellen, entsprechen.

(3) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 alle Nutzer mit
Anschlu8 an das ;ffentliche Telefonnetz Zugang zur Unterst t-
zung durch Vermittlungspersonal und zu Teilnehmerauskunfts-
diensten nach Artikel 5 Buchstabe b) haben.

(4) Die Mitgliedstaaten halten keine rechtlichen Beschr,n-
kungen aufrecht, die Nutzer in einem Mitgliedstaat daran hin-
dern, unmittelbar auf Teilnehmerauskunftsdienste in einem an-
deren Mitgliedstaat zuzugreifen.

(5) Die Abs,tze 1 bis 4 gelten unbeschadet der gemein-
schaftlichen Rechtsvorschriften  ber die Privatsph,re und den
Schutz personenbezogener Daten, insbesondere Artikel 12 der
Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber die Verarbeitung personenbezogener
Daten und den Schutz der Privatsph,re in der elektronischen
Kommunikation).

Artikel 22

Europ�ische Notrufnummer

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 alle Nutzer ;ffent-
lich zug,nglicher Telefondienste, einschlie8lich der Nutzer ;f-
fentlicher M nz- und Kartentelefone, zus,tzlich zu etwaigen
anderen nationalen Notrufnummern, die von den nationalen
Regulierungsbeh;rden vorgegeben sind, kostenlose Notrufe
mit der einheitlichen europ,ischen Notrufnummer 112 durch-
f hren k;nnen.

(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 Notrufe unter der
einheitlichen europ,ischen Notrufnummer 112 entgegen-
genommen und auf eine Weise bearbeitet werden, die der na-
tionalen Rettungsdienstorganisation am besten angepa8t ist und
den technischen M;glichkeiten der Netze entspricht.

(3) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die Unternehmen,
die ;ffentliche Telefonnetze betreiben, den Notrufdiensten bei
allen unter der europ,ischen Notrufnummer 112 durchgef hr-
ten Anrufen Informationen zum Anruferstandort  bermitteln,
wo dies technisch m;glich ist.

(4) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die B rger ange-
messen  ber Bestehen und Nutzung der europ,ischen Notruf-
nummer 112 informiert werden.

Artikel 23

Europ�ische Telefonvorwahlen

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die Vorwahl 00
die Standardvorwahl f r Auslandsverbindungen ist. Besondere
Regelungen f r Verbindungen zwischen benachbarten Orten im
grenz berschreitenden Verkehr zwischen Mitgliedstaaten k;n-
nen eingerichtet oder beibehalten werden. Die Teilnehmer ;f-
fentlich zug,nglicher Telefondienste in den betreffenden Orten
sind umfassend  ber entsprechende Regelungen zu informie-
ren.

(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 alle Unternehmen,
die ;ffentliche Telefonnetze betreiben, alle Anrufe aus dem und
in den europ,ischen Telefonnummernraum ausf hren, der
durch die regionale Vorwahl 3883 oder etwaige andere, in
Gebrauch befindliche regionale Vorwahlen gekennzeichnet ist.

Artikel 24

Bereitstellung zus�tzlicher Einrichtungen

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die nationalen Re-
gulierungsbeh;rden alle Unternehmen, die ;ffentliche Telefon-
netze betreiben, verpflichten k;nnen, den Nutzern die in An-
hang I, Teil B, aufgef hrten Einrichtungen vorbehaltlich der
technischen Durchf hrbarkeit und der Wirtschaftlichkeit zur
Verf gung zu stellen.

(2) Ein Mitgliedstaat kann aufgrund einer Anh;rung gem,8
Artikel 29 entscheiden, da8 Absatz 1 in seinem gesamten Ho-
heitsgebiet oder einem Teil davon nicht anzuwenden ist.

Artikel 25

Nummern�bertragbarkeit, Betreiberauswahl und Betrei-
bervorauswahl

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 Teilnehmer ;ffent-
lich zug,nglicher Telefondienste, einschlie8lich mobiler Dienste,
die dies beantragen, ihre Nummer(n) unabh,ngig von dem
Unternehmen, das den Dienst anbietet, wie folgt beibehalten
k;nnen:

a) im Fall geographisch gebundener Nummern an einem be-
stimmten Standort und

b) im Fall geographisch nicht gebundener Nummern an jedem
Standort.
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(2) Die nationalen Regulierungsbeh;rden verpflichten Unter-
nehmen, denen mitgeteilt wurde, da8 sie  ber eine betr,cht-
liche Marktmacht bei der Bereitstellung des Anschlusses an das
;ffentliche Telefonnetz und dessen Nutzung an festen Stand-
orten verf gen, ihren Teilnehmern den Zugang zu den Diensten
jedes zusammengeschalteten Anbieters ;ffentlich zug,nglicher
Telefondienste zu erm;glichen, sowohl

a) von Fall zu Fall durch W,hlen einer kurzen Vorwahl als
auch

b) durch Vorauswahl, mit der M;glichkeit, jede getroffene Vor-
auswahl von Fall zu Fall durch W,hlen einer kurzen Vor-
wahl zu umgehen.

Anforderungen der Nutzer hinsichtlich der Bereitstellung dieser
Einrichtungen in anderen Netzen oder hinsichtlich einer an-
dersartigen Bereitstellung werden gem,8 dem Verfahren zur
Marktanalyse nach Artikel 14 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber
einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste) bewertet.

(3) Die nationalen Regulierungsbeh;rden gew,hrleisten, da8
die Preise f r die Zusammenschaltung im Zusammenhang mit
der Erm;glichung der Nummern bertragbarkeit nach Absatz 1
und der Nutzung der Einrichtung nach Absatz 2 kostenorien-
tiert sind.

(4) Die nationalen Regulierungsbeh;rden schreiben Tarife
f r die Nummern bertragung nicht auf eine Weise vor, die
den Wettbewerb verf,lscht, etwa durch Auferlegung eines ein-
heitlichen Tarifs f r alle Unternehmen.

Artikel 26

7bertragungspflichten

(1) Die Mitgliedstaaten k;nnen zur Ausstrahlung bestimmter
Ton- und Fernsehrundfunksendungen den unter ihre Gerichts-
barkeit fallenden Unternehmen, die elektronische Kommunika-
tionsnetze f r die ;ffentliche Verbreitung von Fernseh- und
Tonrundfunkdiensten betreiben, Abertragungspflichten auferle-
gen. Solche Verpflichtungen d rfen jedoch nur auferlegt wer-
den, soweit sie zur Erreichung klar umrissener Ziele von all-
gemeinem Interesse erforderlich sind; sie m ssen verh,ltnis-
m,8ig, transparent und zeitlich befristet sein.

(2) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die Unternehmen,
denen Abertragungspflichten auferlegt werden, unter Ber ck-
sichtigung der erforderlichen Netzkapazit,t in geeigneter Weise
nach angemessenen, transparenten und nichtdiskriminierenden
Kriterien entsch,digt werden.

KAPITEL IV

PFLICHTDIENSTE UND MIETLEITUNGEN

Artikel 27

Verf�gbarkeit von Mietleitungen

(1) Die Mitgliedstaaten halten alle Verpflichtungen von Un-
ternehmen aufrecht, die gem,8 der Artikel 3, 4, 6, 7, 8 und 10
der Richtlinie 92/44/EWG vor Inkrafttreten dieser Richtlinie in
Kraft waren, bis diese Verpflichtungen einer Aberpr fung un-
terzogen werden und eine Feststellung gem,8 Absatz 2 dieses
Artikels getroffen wird.

(2) Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Richtlinie
und danach alle zwei Jahre f hren die nationalen Regulierungs-
beh;rden eine Marktanalyse gem,8 Artikel 14 Absatz 3 der
Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen
f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) durch,
um zu ermitteln, ob die Bereitstellung eines Teils oder des
gesamten Mindestsatzes von Mietleitungsdiensten in ihrem Ho-
heitsgebiet einem wirksamen Wettbewerb ausgesetzt ist, und
um festzustellen, ob die in Absatz 1 dieses Artikels genannten
Verpflichtungen beizubehalten, zu ,ndern oder aufzuheben
sind. Alle getroffenen Ma8nahmen unterliegen dem Verfahren
des Artikels 6 Abs,tze 2 bis 5 der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber
einen gemeinsamen Rechtsrahmen f r elektronische Kommuni-
kationsnetze und -dienste).

(3) Die technischen Normen f r den Mindestsatz an Mietlei-
tungen mit vereinheitlichten Merkmalen werden im Amtsblatt
der Europ)ischen Gemeinschaften als Bestandteil der in Artikel 15
der Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrah-
men f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) ge-
nannten Liste von Normen ver;ffentlicht. Die Kommission
kann erforderliche ˜nderungen zur Anpassung des Mindestsat-
zes an Mietleitungen an technische Entwicklungen und Ver-
,nderungen der Marktnachfrage, einschlie8lich der m;glichen
Streichung bestimmter Arten von Mietleitungen aus dem Min-
destsatz, gem,8 dem in Artikel 33 Absatz 2 genannten Ver-
fahren vornehmen.

Artikel 28

Zus�tzliche Pflichtdienste

Die Mitgliedstaaten k;nnen zus,tzlich zu den Universaldienst-
verpflichtungen nach Kapitel II nach eigenem Ermessen weitere
Dienste in ihrem Hoheitsgebiet ;ffentlich zug,nglich machen,
ohne in einem solchen Fall jedoch ein Entsch,digungsverfahren
mit Beteiligung bestimmter Unternehmen, Betreiber oder
Diensteanbieter vorzuschreiben.

KAPITEL V

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 29

Anh5rung Betroffener

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten, da8 die nationalen Re-
gulierungsbeh;rden die Ansichten von Nutzern, Verbrauchern,
Herstellern, Unternehmen, die Kommunikationsnetze bereitstel-
len, und Diensteanbietern in allen mit Nutzer- und Verbrau-
cherrechten bei ;ffentlich zug,nglichen Kommunikationsdien-
sten zusammenh,ngenden Fragen ber cksichtigen.

(2) Bez glich Fragen der Dienstqualit,t und besonders als
Ma8nahme auf Beschwerden  ber die Dienstqualit,t k;nnen
die nationalen Regulierungsbeh;rden festlegen, ob Netzbetrei-
ber und Diensteanbieter Informationen zur Dienstqualit,t ver-
;ffentlichen m ssen. Die nationalen Regulierungsbeh;rden
k;nnen unter anderem die zu erfassenden Parameter f r die
Dienstqualit,t und Inhalt, Form und Art der zu ver;ffentlichen-
den Angaben vorschreiben, um sicherzustellen, da8 die Nutzer
und Verbraucher Zugang zu umfassenden, vergleichbaren und
benutzerfreundlichen Informationen haben. Bei Diensten, die
Universaldienstverpflichtungen unterliegen, k;nnen die in An-
hang III aufgef hrten Parameter, Begriffsbestimmungen und
Me8verfahren verwendet werden.
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Artikel 30

Streitbeilegung

(1) Die Mitgliedstaaten gew,hrleisten transparente, einfache
und kosteng nstige Verfahren zur Bearbeitung von Nutzer- und
Verbraucherbeschwerden. Die Mitgliedstaaten ergreifen Ma8-
nahmen, um sicherzustellen, da8 diese Verfahren eine gerechte
und z gige Beilegung von Streitf,llen erm;glichen und sehen
f r die entsprechenden F,lle ein Erstattungs- und Entsch,di-
gungssystem vor. Soweit m;glich befolgen sie dabei die in
der Empfehlung 98/257/EG dargelegten Grunds,tze.

(2) F r Streitigkeiten zwischen Beteiligten aus verschiedenen
Mitgliedstaaten gelten die Bestimmungen von Artikel 18 der
Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen
f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste).

Artikel 31

Technische Anpassung

Erforderliche ˜nderungen zur Anpassung der Anh,nge I, II, III
und VI an technische Entwicklungen oder Ver,nderungen der
Marktnachfrage werden von der Kommission nach dem in Ar-
tikel 33 Absatz 2 genannten Verfahren vorgenommen.

Artikel 32

Notifizierung und 7berwachung

(1) Die nationalen Regulierungsbeh;rden teilen der Kommis-
sion bis sp,testens 31. Dezember 2001 und nach sp,teren
˜nderungen unverz glich folgendes mit:

a) die Namen der Unternehmen, denen Universaldienstver-
pflichtungen gem,8 Artikel 8 Absatz 1 auferlegt wurden,

b) die Namen der Unternehmen, deren Endkundentarife der
Regulierung gem,8 Artikel 16 unterliegen, und die Einzel-
heiten des betreffenden Produkts/Dienstes und der geogra-
phischen M,rkte,

c) die Namen der Unternehmen, deren betr,chtliche Markt-
macht im Sinne von Artikel 25 Absatz 2 festgestellt wurde,

d) die Namen der Unternehmen, die zur Bereitstellung des
Mindestsatzes von Mietleitungen gem,8 Artikel 27 ver-
pflichtet wurden.

Jegliche ˜nderungen sind der Kommission unverz glich mit-
zuteilen. Die Kommission stellt diese Informationen in einer
leicht zug,nglichen Form bereit und leitet sie an den Kom-
munikationsausschu8 und die Hochrangige Kommunikations-
gruppe weiter.

(2) Die Kommission  berpr ft die Funktionsweise dieser
Richtlinie und erstattet dem Europ,ischen Parlament und dem
Rat regelm,8ig dar ber Bericht, erstmals sp,testens zwei Jahre
nach Inkrafttreten dieser Richtlinie. Die Mitgliedstaaten und
nationalen Regulierungsbeh;rden  bermitteln der Kommission
die dazu notwendigen Informationen.

Artikel 33

Ausschu4

(1) Die Kommission wird von dem durch Artikel 19 der
Richtlinie . . ./. . ./EG ( ber einen gemeinsamen Rechtsrahmen
f r elektronische Kommunikationsnetze und -dienste) einge-
setzten Kommunikationsausschu8 unterst tzt.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren nach Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikeln 7 und 8
anzuwenden.

(3) Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG
vorgesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 34

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie bis sp,te-
stens 31. Dezember 2001 nachzukommen. Sie unterrichten
die Kommission unverz glich davon.

Bei Erla8 dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in
diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen Ver;ffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der innerstaatlichen Rechtsvorschriften sowie aller nachtr,gli-
chen ˜nderungen der Vorschriften mit, die sie auf dem unter
diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen haben.

Artikel 35

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver;ffent-
lichung im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 36

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

Beschreibung der Einrichtungen, die in Artikel 10 (Besondere Vorschriften zur Erschwinglichkeit) und Artikel
24 (Zus�tzliche Einrichtungen) genannt sind

TEIL A

Einrichtungen und Dienste, auf die Artikel 10 Bezug nimmt:

a) Einzelverbindungsnachweis

Die nationalen Regulierungsbeh;rden k;nnen vorbehaltlich der Bestimmungen der einschl,gigen Rechtsvorschriften
zum Schutz personenbezogener Daten und der Privatsph,re festlegen, inwieweit Einzelverbindungsnachweise Anga-
ben zu enthalten haben, die den Verbrauchern von benannten Unternehmen (gem,8 der Festlegung von Artikel 8)
kostenlos bereitzustellen sind, damit die Verbraucher i) die bei der Nutzung des ;ffentlichen Telefonnetzes an einem
festen Standort und/oder damit zusammenh,ngender ;ffentlich zug,nglicher Telefondienste angefallenen Entgelte
 berpr fen und kontrollieren k;nnen und ii) ihren Verbrauch und ihre Ausgaben  berwachen und auf diese Weise
eine angemessene Kontrolle  ber ihre Telefonkosten aus ben k;nnen.

Gegebenenfalls k;nnen den Teilnehmern zus,tzliche Angaben zu angemessenen Entgelten oder kostenlos bereitgestellt
werden. Ein Mitgliedstaat kann seine nationale Regulierungsbeh;rde erm,chtigen, die Bestimmungen dieses Absatzes
in seinem gesamten Hoheitsgebiet oder in Teilen davon nicht anzuwenden, wenn sie sich davon  berzeugt hat, da8
diese Einrichtung in breitem Umfang verf gbar ist.

b) Selektive Sperre abgehender Verbindungen, ohne Entgelt

Eine Einrichtung, mit der der Teilnehmer auf Antrag beim Telefondienstanbieter abgehende Verbindungen bestimmter
Arten oder bestimmte Arten von Nummern kostenlos sperren kann.

c) Vorausbezahlung

Die nationalen Regulierungsbeh;rden k;nnen benannten Unternehmen vorschreiben, den Verbrauchern M;glich-
keiten zur Bezahlung des Zugangs zum ;ffentlichen Telefonnetz und der Nutzung ;ffentlicher Telefondienste auf
Vorauszahlungsbasis bereitzustellen.

d) Spreizung der Anschlu8entgelte

Die nationalen Regulierungsbeh;rden k;nnen benannten Unternehmen vorschreiben, Verbrauchern einen Anschlu8
an das ;ffentliche Telefonnetz auf der Grundlage zeitlich gestreckter Zahlungen zu gew,hren.

e) Nichtzahlung von Rechnungen

Die Mitgliedstaaten genehmigen besondere Ma8nahmen, die verh,ltnism,8ig und nichtdiskriminierend sind und
ver;ffentlicht werden m ssen, bez glich der Nichtzahlung von Rechnungen f r die Nutzung des ;ffentlichen Tele-
fonnetzes an festen Standorten. Die Ma8nahmen gew,hrleisten, da8 der Teilnehmer rechtzeitig auf eine bevorste-
hende Unterbrechung des Dienstes oder die Trennung vom Netz hingewiesen wird. Au8er in F,llen von Betrug oder
wiederholter versp,teter oder nicht erfolgter Zahlung stellen diese Ma8nahmen sicher, soweit dies technisch m;glich
ist, da8 eine Dienstunterbrechung auf den betreffenden Dienst beschr,nkt wird. Die Trennung vom Netz aufgrund
nicht beglichener Rechnungen sollte erst erfolgen, nachdem dies dem Teilnehmer rechtzeitig angek ndigt wurde. Die
Mitgliedstaaten k;nnen einen Zeitraum mit eingeschr,nktem Dienst vor der endg ltigen Trennung vom Netz zu-
lassen, w,hrend dessen Verbindungen, die dem Teilnehmer keine Entgelte verursachen (z. B. Notrufe), erlaubt sind.

TEIL B

Einrichtungen, auf die Artikel 24 Bezug nimmt:

a) Tonwahl oder Mehrfrequenzwahlverfahren (MFW)

Das ;ffentliche Telefonnetz unterst tzt die Nutzung von Mehrfrequenzt;nen gem,8 der Begriffsbestimmung in ETSI
ETR 207 f r die Ende-zu-Ende-Signalisierung im gesamten Netz sowohl innerhalb eines Mitgliedstaats als auch
zwischen Mitgliedstaaten.

b) Rufnummernanzeige/Anrufer-ID

Die Rufnummer des Anrufers wird dem Angerufenen vor Aufnahme des Gespr,chs  bermittelt.

Diese Einrichtung sollte gem,8 den einschl,gigen gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften zum Schutz personenbezo-
gener Daten und der Privatsph,re, insbesondere der Richtlinie ( ber die Verarbeitung personenbezogener Daten und
den Schutz der Privatsph,re im Bereich der elektronischen Kommunikation) bereitgestellt werden.
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ANHANG II

Gem�4 Artikel 18 zu ver5ffentlichende Informationen

(Transparenz und Ver;ffentlichung von Informationen)

Die nationale Regulierungsbeh;rde ist daf r verantwortlich sicherzustellen, da8 die Informationen in diesem Anhang
gem,8 Artikel 18 ver;ffentlicht werden. Es ist Sache der nationalen Regulierungsbeh;rde zu entscheiden, welche
Informationen von den Unternehmen, die ;ffentliche Telefonnetze und/oder ;ffentlich zug,ngliche Telefondienste bereit-
stellen, ver;ffentlicht werden m ssen und welche Informationen von der nationalen Regulierungsbeh;rde selbst ver-
;ffentlicht werden.

1. Name und Anschrift der Unternehmen

Namen und Anschriften der Unternehmen, die ;ffentliche Telefonnetze und/oder ;ffentlich zug,ngliche Telefon-
dienste bereitstellen.

2. Angebotene ;ffentlich zug,nglicher Telefondienste

2.1 Umfang des ;ffentlich zug,nglichen Telefondienstes

Beschreibung der angebotenen ;ffentlich zug,nglichen Telefondienste mit Angabe, welche Leistungen im Teil-
nehmerentgelt und wiederkehrenden Mietentgelt inbegriffen sind (z. B. Unterst tzung durch Vermittlungsper-
sonal, Teilnehmerverzeichnisse, Verzeichnisauskunftsdienste, selektive Anrufsperre, Einzelverbindungsnachweis,
Wartung usw.).

2.2 Standardtarife

f r den Zugang, Nutzerentgelte aller Art und Wartung; einschlie8lich Angaben zu Standardabschl,gen und
besonderen sowie zielgruppenspezifischen Tarifen.

2.3 Entsch,digungs-/Erstattungsregelungen

einschlie8lich einzelner Angaben zu praktizierten Entsch,digungs-/Erstattungsregelungen.

2.4 Art der angebotenen Wartungsdienste

2.5 Allgemeine Vertragsbedingungen

einschlie8lich etwaiger Mindestvertragslaufzeiten.

3. Verfahren zur Streitbeilegung, einschlie8lich vom Unternehmen entwickelter Verfahren.
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ANHANG III

Parameter f�r die Dienstqualit�t im Zusammenhang mit dem Universaldienst

Parameter f r Bereitstellungszeiten und Dienstqualit,t, Begriffsbestimmungen und Me8verfahren gem,8 Artikel 11
und 19

Parameter
(Anmerkung 1) Begriffsbestimmung Me8verfahren

Frist f r die erstmalige Bereitstellung des
Anschlusses ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Fehlerquote pro Anschlu8leitung ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Fehlerbehebungszeit ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

H,ufigkeit des erfolglosen Verbindungsauf-
baus (Anmerkung 2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Verbindungsaufbauzeit (Anmerkung 2) ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Antwortzeiten bei vermittelten Diensten ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Antwortzeiten bei Auskunftsdiensten ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Anteil funktionsf,higer ;ffentlicher M nz-
und Kartentelefone ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

Beschwerden  ber Abrechnungsfehler ETSI EG 201 769-1 ETSI EG 201 769-1

ETSI EG 201 769-1, Version 1.1.1 (April 2000)

Anmerkung 1
Die Parameter sollten eine Leistungsanalyse auf regionaler Ebene erm;glichen (d. h. zumindest auf der zweiten Ebene der von Eurostat
aufgestellten Systematik der Gebietseinheiten f r die Statistik NUTS).

Anmerkung 2
Die Mitgliedstaaten k;nnen festlegen, da8 f r diese beiden Leistungsparameter keine aktuellen Daten bereitgehalten werden m ssen, wenn
die Leistung in diesen beiden Bereichen nachweislich zufriedenstellend ist.

ANHANG IV

Berechnung etwaiger Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen und Schaffung eines Verfahrens zur
Kostenanlastung oder Kostenteilung gem�4 Artikel 12 und 13

TEIL A: BERECHNUNG DER NETTOKOSTEN

Universaldienstverpflichtungen beziehen sich auf diejenigen Verpflichtungen, die einem Unternehmen von einem Mit-
gliedstaat auferlegt werden und die Bereitstellung eines Netzes sowie die Erbringung von Diensten in einem bestimmten
r,umlichen Gebiet betreffen, gegebenenfalls einschlie8lich Durchschnittspreisen in diesem r,umlichen Gebiet f r die
Erbringung des Dienstes oder einschlie8lich der Bereitstellung bestimmter Tarifoptionen f r einkommensschwache
Verbraucher oder f r Verbraucher mit besonderen sozialen Bed rfnissen.

Um die Belastung einer Berechnung etwaiger Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen, die sich nachtr,glich als
nicht erforderlich herausstellen kann, zu vermeiden, ziehen die nationalen Regulierungsbeh;rden alle Mittel in Erw,-
gung, um (benannten und nicht benannten) Unternehmen entsprechende angemessene Anreize zu geben, die Univer-
saldienstverpflichtungen auf kosteneffiziente Weise zu erf llen. Dazu geh;rt auch die Bewertung, ob Universaldienst-
verpflichtungen im Rahmen von Ausschreibungs- oder Versteigerungsverfahren auferlegt werden k;nnen.

Bei der Berechnung sind die Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen als Differenz zwischen den Nettokosten
einer Organisation f r den Betrieb unter Einhaltung der Universaldienstverpflichtungen und den Nettokosten f r den
Betrieb ohne Universaldienstverpflichtungen zu ermitteln. Dies gilt unabh,ngig davon, ob das Netz in einem bestimmten
Mitgliedstaat voll ausgebaut ist oder sich noch im Ausbau befindet. Die Kosten, die ein Universaldienstbetreiber ver-
mieden h,tte, wenn die Universaldienstverpflichtungen nicht bestanden h,tten, sind ordnungsgem,8 zu ermitteln. Bei
der Nettokostenberechnung sollten sowohl die finanziellen als auch die nichtfinanziellen Vorteile f r den Universaldienst-
betreiber ber cksichtigt werden.
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Den Berechnungen sind die Kosten zugrunde zu legen, die zurechenbar sind

i) den Bestandteilen der ermittelten Dienste, die nur mit Verlust oder in einer Kostensituation au8erhalb normaler
wirtschaftlicher Standards erbracht werden k;nnen.

Zu dieser Kategorie k;nnen Dienstbestandteile wie der Zugang zu Notrufdiensten, die Bereitstellung bestimmter
;ffentlicher M nz- oder Kartentelefone, die Erbringung bestimmter Dienste oder Bereitstellung von Ger,ten f r
Behinderte usw. geh;ren.

ii) besonderen Endnutzern oder Gruppen von Endnutzern, die in Anbetracht der Kosten f r die Bereitstellung des
besonderen Netzes und der besonderen Dienste, der erwirtschafteten Ertr,ge und einer vom Mitgliedstaat m;glicher-
weise auferlegten r,umlichen Durchschnittsbildung bei den Preisen nur mit Verlust oder in einer Kostensituation
au8erhalb normaler wirtschaftlicher Standards bedient werden k;nnen.

Zu dieser Kategorie geh;ren diejenigen Endnutzer oder Gruppen von Endnutzern, die von einem gewinnorientierten
Unternehmen ohne Verpflichtung zur Erbringung eines Universaldienstes nicht bedient w rden.

Die Berechnung der Nettokosten bestimmter Aspekte der Universaldienstverpflichtungen erfolgt getrennt und auf eine
Weise, bei der eine Doppelz,hlung mittelbarer oder unmittelbarer Vorteile und Kosten vermieden wird. Die gesamten
Nettokosten der Universaldienstverpflichtungen f r ein Unternehmen sind als Summe der Nettokosten zu berechnen, die
sich aus bestimmten Bestandteilen der Universaldienstverpflichtungen ergeben, wobei sowohl finanzielle als auch nicht-
finanzielle Vorteile zu ber cksichtigen sind. Die nationale Regulierungsbeh;rde ist f r die Aberpr fung der Nettokosten
verantwortlich.

TEIL B: ANLASTUNG ETWAIGER NETTOKOSTEN VON UNIVERSALDIENSTVERPFLICHTUNGEN

Bei der Anlastung oder Finanzierung etwaiger Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen ist ein Ausgleich f r
Dienste von Unternehmen mit Universaldienstverpflichtungen zu leisten, die diese unter nichtkommerziellen Bedingun-
gen erbringen. Da ein solcher Ausgleich Mittel bertragungen umfa8t, gew,hrleisten die Mitgliedstaaten, da8 diese auf
transparente, objektive, nichtdiskriminierende, und verh,ltnism,8ige Weise erfolgen. Dies bedeutet, da8 die Abertragun-
gen zur geringstm;glichen Verf,lschung des Wettbewerbs und der Nutzernachfrage f hren. Die Mitgliedstaaten sollten
den Ausgleich etwaiger Nettokosten mit Mitteln der ;ffentlichen Hand in Erw,gung zu ziehen.

Es kann auch ein Kostenteilungsverfahren auf Fondsbasis angewendet werden. Bei einem solchen Verfahren sind die
Grunds,tze der Transparenz, geringsten Marktverf,lschung, Nichtdiskriminierung und Verh,ltnism,8igkeit zu ber ck-
sichtigen. Geringste Marktverf,lschung bedeutet, da8 die Beitragslast unter Beachtung der Verh,ltnism,8igkeit so breit
wie m;glich gestreut wird. Verh,ltnism,8igkeit bedeutet, da8 die nationalen Regulierungsbeh;rden davon absehen
k;nnen, Beitr,ge von Unternehmen zu erheben, deren Inlandsumsatz unter einer festgesetzten Grenze liegt.

Die Mitgliedstaaten, die eine Kostenanlastung  ber einen Fonds vornehmen, sollten in Erw,gung ziehen, Beitr,ge  ber
ein Mehrwertsteuerverfahren f r Betreiber und Diensteanbieter zu erheben, um ein transparentes und konsistentes
Beitragsverfahren (zur Vermeidung einer doppelten Erhebung von Beitr,gen sowohl auf Inputs als auch auf Outputs
von Betreibern und Diensteanbietern) zu schaffen.

Die unabh,ngige Stelle, die den Fonds verwaltet, ist f r den Einzug der Beitr,ge von Betreibern und Diensteanbietern
verantwortlich, die zur Deckung der Nettokosten von Universaldienstverpflichtungen in dem betreffenden Mitgliedstaat
als beitragspflichtig eingestuft wurden, und  berwacht die Abertragung der f,lligen Betr,ge und/oder administrativen
Auszahlungen an die Personen und/oder Unternehmen, die einen Anspruch auf Zahlungen des Fonds haben.

ANHANG V

Verfahren zur 7berpr�fung des Umfangs des Universaldienstes gem�4 Artikel 15

Bei der Frage, ob eine Aberpr fung des Umfangs der Universaldienstverpflichtungen vorgenommen werden sollte,
ber cksichtigt die Kommission

� soziale und Marktentwicklungen bez glich der von Verbrauchern genutzten Dienste,

� soziale und Marktentwicklungen bez glich der Verf gbarkeit von Diensten und der Wahlm;glichkeit zwischen ihnen
f r Verbraucher,

� technische Entwicklungen bez glich der Art, in der Dienste f r Verbraucher erbracht werden.
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Bei der Frage, ob der Umfang der Universaldienstverpflichtungen ge,ndert oder neu festgelegt werden sollte, ber ck-
sichtigt die Kommission,

� ob bestimmte Dienste der Mehrheit der Verbraucher zur Verf gung stehen und von ihr genutzt wird und ob die
Nichtverf gbarkeit oder Nichtnutzung durch die Minderheit der Verbraucher zu einer gesellschaftlichen Ausgrenzung
f hrt und

� ob die Verf gbarkeit und Nutzung bestimmter Dienste allen Nutzern einen allgemeinen Gesamtnutzen stiftet, so da8
ein ;ffentliches Eingreifen unter Umst,nden angezeigt ist, unter denen bestimmte Dienste bei normalen wirtschaft-
lichen Gegebenheiten nicht f r die Jffentlichkeit erbracht werden.

Bei Vorschl,gen zur ˜nderung oder Neufassung des Umfangs der Universaldienstverpflichtungen kann die Kommission
folgende M;glichkeiten in Erw,gung ziehen:

� Vorschlag f r eine ˜nderung oder Neufassung des Umfangs der Universaldienstverpflichtungen, jedoch mit der
Bestimmung, da8 etwaige Nettokosten ausschlie8lich aus Mitteln der ;ffentlichen Hand finanziert werden;

� Vorschlag f r eine ˜nderung oder Neufassung des Umfangs der Universaldienstverpflichtungen mit der M;glichkeit,
etwaige Nettokosten durch Verfahren zu finanzieren, die mit dieser Richtlinie in Einklang stehen.

Als Alternative dazu kann die Kommission vorschlagen, da8 bestimmte Dienste zu Pflichtdiensten gemacht werden, die
im Rahmen kostenorientierter Verpflichtungen gem,8 Kapitel IV dieser Richtlinie zu erbringen sind und nicht in den
Umfang der Universaldienstverpflichtungen gem,8 Kapitel II aufgenommen werden.

ANHANG VI

Interoperabilit�t der Digitalfernsehger�te von Verbrauchern (Artikel 20)

1. Einheitlicher Verschl1sselungsalgorithmus und unverschl1sselter Empfang

Alle f r den Digitalfernsehempfang vorgesehenen Verbraucherger,te, die in der Gemeinschaft zum Verkauf, zur Miete
oder anderweitig angeboten werden und in der Lage sind, Digitalfernsehsignale zu entschl sseln, m ssen  ber die
F,higkeit verf gen,

� Signale zu entschl sseln, die dem einheitlichen europ,ischen Verschl sselungsalgorithmus entsprechen, wie er
von einem anerkannten europ,ischen Normungsgremium, derzeit ETSI, verwaltet wird;

� Signale anzuzeigen, die unverschl sselt  bertragen wurden, sofern bei Mietger,ten die mietvertraglichen Bestim-
mungen vom Mieter eingehalten werden.

2. Interoperabilit)t von Ger)ten f1r Analog- und Digitalfernsehen

Jedes Fernsehger,t f r den analogen Fernsehempfang mit integriertem Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale von
mehr als 42 cm, das in der Gemeinschaft zum Verkauf oder zur Miete auf den Markt gebracht wird, mu8 mit
mindestens einer offenen Schnittstellenbuchse (in der von einem anerkannten europ,ischen Normungsgremium
genormten Form) ausgestattet sein, die den einfachen Anschlu8 von Peripherieger,ten, insbesondere von zus,tzlichen
Decodierger,ten und Digitalempf,ngern, erm;glicht.

Jedes Fernsehger,t f r den digitalen Fernsehempfang mit integriertem Bildschirm mit einer sichtbaren Diagonale von
mehr als 30 cm, das in der Gemeinschaft zum Verkauf oder zur Miete auf den Markt gebracht wird, mu8 mit
mindestens einer offenen Schnittstellenbuchse (die entweder in einer von einem anerkannten europ,ischen Nor-
mungsgremium genormten Form ausgef hrt ist oder einer branchenweiten Spezifikation entspricht) ausgestattet sein,
die den einfachen Anschlu8 von Peripherieger,ten erm;glicht und f r alle Komponenten eines digitalen Fernseh-
signals durchl,ssig ist. Zus,tzlich zu Video- und Audiodaten geh;ren dazu Zugangskontrollinformationen, der voll-
st,ndige Befehlssatz f r die Anwendungsprogramm-Schnittstelle (API) angeschlossener Ger,te, Serviceinformationen
und Kopierschutzinformationen.

Der genannte Funktionsumfang kann nach dem in Artikel 20 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Verfahren
aktualisiert werden.
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Vorschlag f�r eine Entscheidung des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber einen Rechts-
rahmen f�r die Frequenzpolitik in der Europ�ischen Gemeinschaft

(2000/C 365 E/20)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 407 endg. � 2000/0187(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 29. August 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem*7 dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag,

in Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Kommission legte am 10. November 1999 eine Mit-
teilung (1) an das Europ*ische Parlament, den Rat, den
Wirtschafts- und Sozialausschu7 und den Ausschu7 der
Regionen mit Vorschl*gen zu den n*chsten Schritten im
Bereich der Frequenzpolitik vor, die auf den Ergebnissen
der @ffentlichen Anh@rung zum Gr�nbuch zur Frequenz-
politik in Verbindung mit Ma7nahmen der Europ*ischen
Gemeinschaft f�r Bereiche wie Telekommunikation, Rund-
funk, Verkehr und FuE (2) basierten. Diese Mitteilung
wurde vom Europ*ischen Parlament in einer Entschlie-
7ung vom 18. Mai 2000 (3) unterst�tzt. In dieser Mittei-
lung wurde hervorgehoben, da7 Ma7nahmen auf Gemein-
schaftsebene notwendig sind, um einen harmonisierten
und ausgeglichenen Ansatz bei der Nutzung des Frequenz-
spektrums in der Gemeinschaft zu erreichen, damit den
gemeinschaftlichen Grunds*tzen des Binnenmarkts Rech-
nung getragen wird und die Interessen der Gemeinschaft
auf internationaler Ebene gewahrt werden.

(2) Wo dies erforderlich ist, m�ssen politische Prinzipien f�r
die Nutzung des Frequenzspektrums auf Gemeinschafts-
ebene im Hinblick auf die Erreichung der Ziele der ge-
meinschaftlichen Politik festgelegt werden, insbesondere in
den Bereichen Kommunikation, Rundfunk, Verkehr und
Forschung, die allesamt in unterschiedlichem Ausma7
Funkfrequenzen erfordern, wobei ein hohes Niveau beim
Schutz der Gesundheit der B�rger aufrechtzuerhalten ist.
Die Nutzung des Frequenzspektrums mu7 unter Ber�ck-
sichtigung dieser Grunds*tze auf Gemeinschaftsebene ko-
ordiniert und harmonisiert werden, wo dies n@tig ist, um
diese Ziele der Gemeinschaft zu erreichen. Die gemein-
schaftliche Koordinierung und Harmonisierung kann in
bestimmten F*llen auch dazu beitragen, eine Harmonisie-
rung und Koordinierung der Frequenznutzung weltweit

zu erreichen. Gleichzeitig kann geeignete technische Un-
terst�tzung auf nationaler Ebene geleistet werden.

(3) Die Frequenzpolitik darf nicht nur auf technischen Para-
metern beruhen, sondern mu7 auch wirtschaftliche, poli-
tische, kulturelle, gesundheitliche und soziale Cberlegun-
gen ber�cksichtigen. Der immer akuter werdende Mangel
an verf�gbaren Funkfrequenzen kann zu vermehrten Kon-
flikten zwischen verschiedenen Gruppen von Frequenz-
nutzern in Bereichen wie Kommunikation, Rundfunk, Ver-
kehr, Polizei, Milit*r und Wissenschaft f�hren. Daher mu7
die Frequenzpolitik alle Bereiche ber�cksichtigen und de-
ren jeweilige Bed�rfnisse miteinander in Einklang bringen.
Diese Entscheidung ber�hrt nicht das Recht der Mitglied-
staaten, aus Gr�nden der @ffentlichen Ordnung und Si-
cherheit die notwendigen Einschr*nkungen vorzunehmen.

(4) Zur Festlegung allgemeiner politischer Ziele hinsichtlich der
Frequenznutzung sollte ein geeignetes Konsultationsgre-
mium geschaffen werden, das unter der Leitung des Mit-
gliedstaates, der die Ratspr*sidentschaft innehat, hochran-
gige Vertreter der Mitgliedstaaten zusammenbringt, die f�r
verschiedene Bereiche zust*ndig sind, in denen Funkfre-
quenzen genutzt werden oder die von deren Nutzung be-
troffen sind, wie Kommunikation, Rundfunk, audiovisueller
Sektor, Verkehr, Forschung und Entwicklung sowie Sicher-
heitspolitik, Landesverteidigung und Polizei, die mittelbar
betroffen sein k@nnen. Dieses Gremium wird die Kommis-
sion anleitend beraten, sowohl auf eigene Initiative als auch
auf Antrag der Kommission, was die Notwendigkeit angeht,
die Nutzung des Frequenzspektrums im allgemeinen Um-
feld der Gemeinschaftspolitik zu harmonisieren, sowie in
Regulierungs- und sonstigen Fragen, die mit der Nutzung
des Frequenzspektrums zusammenh*ngen und sich auf die
Politik der Gemeinschaft auswirken, z. B. Verfahren zur Ver-
gabe von Frequenznutzungsrechten, Verf�gbarkeit von In-
formationen, Verf�gbarkeit von Frequenzen, Neuaufteilung
von Frequenzb*ndern, Verlegung von Frequenzen, Bewer-
tung und effiziente Nutzung von Funkfrequenzen sowie
Schutz der menschlichen Gesundheit. Zu diesem Zweck
sollte jede nationale Delegation einen koordinierten Stand-
punkt zu allen Politikaspekten einnehmen, die die Frequenz-
nutzung im jeweiligen Mitgliedstaat bez�glich der in dem
Gremium zu behandelnden Fragen betreffen.

(5) Das Gremium wird die Ansichten der Branche und aller
beteiligten Nutzer, sowohl kommerzieller als auch nicht-
kommerzieller Nutzer, sowie anderer Betroffener in Fra-
gen der technischen, marktwirtschaftlichen und recht-
lichen Entwicklungen ber�cksichtigen, die sich auf die
Nutzung des Frequenzspektrums auswirken k@nnen. Den
Frequenznutzern sollte es freistehen, von ihnen f�r n@tig
gehaltene Beitr*ge zu leisten. Das Gremium kann be-
schlie7en, bei Bedarf Vertreter der Frequenznutzerkreise
auf seinen Sitzungen anzuh@ren, um die Lage in einem
bestimmten Bereich zu er@rtern.
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(6) Die Kommission sollte dem Europ*ischen Parlament und
dem Rat regelm*7ig �ber die aufgrund dieser Entschei-
dung erzielten Ergebnisse, politische Ziele bez�glich des
Frequenzspektrums in der Gemeinschaft sowie geplante
k�nftige Ma7nahmen Bericht erstatten. Dies wird es er-
m@glichen, den politischen Zielen entsprechende politi-
sche Unterst�tzung zukommen zu lassen.

(7) Zur technischen Verwaltung des Funkfrequenzspektrums
geh@rt auch die Harmonisierung und Zuweisung des
Funkfrequenzspektrums. Eine solche Harmonisierung
mu7 die Erfordernisse der allgemeinen politischen Grund-
s*tze, wie sie auf Gemeinschaftsebene ermittelt wurden,
widerspiegeln. Eine koordinierte Einf�hrung von Syste-
men, die Funkfrequenzen nutzen, in der Gemeinschaft
ist von den verschiedenen nationalen Ans*tzen bei der
Zuteilung und Genehmigung abh*ngig, auch hinsichtlich
der Bepreisung von Frequenzen und der Genehmigungs-
entgelte. Diese Fragen sollten daher auf Gemeinschafts-
ebene er@rtert und gegebenenfalls harmonisiert werden.

(8) Dem gemeinschaftlichen Ansatz sollte auch die Zusam-
menarbeit mit Funkfrequenzexperten nationaler Beh@rden
zugute kommen, die f�r die Verwaltung des Funkfre-
quenzspektrums zust*ndig sind. Die Erfahrungen mit Ver-
fahren zur Erteilung von Mandaten in verschiedenen Be-
reichen wie der Entscheidung Nr. 710/97/EG des Europ*i-
schen Parlaments und des Rates vom 24. M*rz 1997 �ber
ein koordiniertes Genehmigungskonzept f�r satelliten-
gest�tzte pers@nliche Kommunikationsdienste in der Ge-
meinschaft (1) (S-PCS-Entscheidung), ge*ndert durch die
Entscheidung Nr. 1215/2000/EG (2) und der Entscheidung
Nr. 128/1999/EG des Europ*ischen Parlaments und des
Rates vom 14. Dezember 1998 �ber die koordinierte Ein-
f�hrung eines Drahtlos- und Mobilkommunikations-
systems (UMTS) der dritten Generation in der Gemein-
schaft (3) (UMTS-Entscheidung) haben die Notwendigkeit
gezeigt, einen dauerhaften, stabilen und einheitlichen Rah-
men auf Gemeinschaftsebene zu schaffen, um eine har-
monisierte Verf�gbarkeit von Funkfrequenzen und eine
angemessene Rechtssicherheit zu gew*hrleisten. Harmoni-
sierungsma7nahmen m�ssen aufgrund von Mandaten an
nationale Sachverst*ndige, die in entsprechenden Gremien
zur Frequenzverwaltung, einschlie7lich der Europ*ischen
Konferenz f�r Post und Fernmeldewesen (CEPT), t*tig
sind, getroffen werden. N@tigenfalls sollte die Kommission
in der Lage sein, den Mitgliedstaaten die Ergebnisse sol-
cher Mandate verpflichtend vorzuschreiben und in F*llen,
in denen die Ergebnisse der Mandate nicht annehmbar
sind, geeignete Alternativma7nahmen ergreifen k@nnen.
Dies wird insbesondere die Harmonisierung der Funkfre-
quenzen erm@glichen, die zur Umsetzung der Richtlinie
. . ./. . ./EG des Europ*ischen Parlaments und des Rates
vom . . . zur Genehmigung elektronischer Kommunikati-
onsnetze und -dienste erforderlich ist.

(9) Geeignete Informationen �ber die gegenw*rtige und k�nf-
tige Planung, Zuweisung und Zuteilung von Funkfrequen-
zen sowie Bedingungen f�r den Zugang zum gesamten
Funkfrequenzspektrum und dessen Nutzung sind wesent-
liche Voraussetzungen f�r Investitionen und politische
Entscheidungen. Dies gilt auch f�r technische Entwicklun-
gen, die zu neuen Techniken f�r die Zuweisung und Ver-
waltung von Frequenzen und Verfahren f�r deren Zutei-
lung f�hren werden. Die Erarbeitung langfristiger strategi-
scher Aspekte erfordert ein gutes Verst*ndnis der Auswir-
kungen der Art und Weise, in der sich die Technik weiter-
entwickelt. Solche Informationen m�ssen daher unbescha-
det des Schutzes vertraulicher gesch*ftlicher und per-
sonenbezogener Daten nach der Richtlinie 97/66/EG des
Europ*ischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezem-
ber 1997 �ber die Verarbeitung personenbezogener Daten
und den Schutz der Privatsph*re im Bereich der Telekom-
munikation (4) in der Gemeinschaft verf�gbar gemacht
werden. Zur Durchf�hrung einer bereichs�bergreifenden
Frequenzpolitik m�ssen Informationen �ber das gesamte
Funkfrequenzspektrum vorliegen. Angesichts des allgemei-
nen Zwecks der Harmonisierung der Frequenznutzung in
der Gemeinschaft und in Europa m�ssen solche Informa-
tionen auf europ*ischer Ebene auf benutzerfreundliche
Weise zusammengefa7t werden.

(10) Es ist daher n@tig, die bestehenden gemeinschaftlichen
und internationalen Vorschriften zur Ver@ffentlichung
von Informationen �ber die Frequenznutzung zu erg*n-
zen. Auf internationaler Ebene schreibt das Referenzdoku-
ment zu Regulierungsgrunds*tzen, das im Rahmen der
Welthandelsorganisation von der Gruppe f�r Basistele-
kommunikation ausgehandelt wurde, ebenfalls vor, da7
Informationen �ber den geltenden Status zugewiesener
Frequenzb*nder @ffentlich verf�gbar zu machen sind.
Die Richtlinie 96/2/EG der Kommission vom 16. Januar
1996 zur ˜nderung der Richtlinie 90/388/EWG betref-
fend die mobile Kommunikation und Personal Communi-
cations (5) (Mobilkommunikationsrichtlinie) verpflichtet
die Mitgliedstaaten, den Frequenzzuweisungsplan, ein-
schlie7lich der Pl*ne f�r k�nftige Frequenzerweiterungen,
j*hrlich zu ver@ffentlichen oder auf Anfrage zug*nglich zu
machen, betrifft aber nur mobile und pers@nliche Kom-
munikationsdienste. Nach der Richtlinie 1999/5/EG des
Europ*ischen Parlaments und des Rates vom 9. M*rz
1999 �ber Funkanlagen und Telekommunikationsendein-
richtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Kon-
formit*t (6) und nach der Richtlinie 98/34/EG des Euro-
p*ischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998
�ber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Nor-
men und technischen Vorschriften und der Vorschriften
f�r die Dienste der Informationsgesellschaften (7), ge*ndert
durch die Richtlinie 98/48/EG (8), haben die Mitgliedstaa-
ten der Kommission die Schnittstellen mitzuteilen, zu de-
nen sie Vorschriften erlassen haben, damit die Vereinbar-
keit mit dem Gemeinschaftsrecht �berpr�ft werden kann.
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(11) Die Mobilkommunikationsrichtlinie lag der Annahme ei-
ner ersten Reihe von Ma7nahmen durch die CEPT zu-
grunde, wie der Entscheidung des Europ*ischen Funkaus-
schusses (ERC) (ERC/DEC/(97)01) (1) �ber die Ver@ffent-
lichung nationaler Tabellen mit Funkfrequenzzuweisun-
gen. Es ist notwendig sicherzustellen, da7 CEPT-L@sungen
den Bed�rfnissen der gemeinschaftlichen Politik entspre-
chen und f�r sie eine geeignete Rechtsgrundlage geschaf-
fen wird, damit sie in der Gemeinschaft umgesetzt werden
k@nnen. Zu diesem Zweck m�ssen besondere Ma7nah-
men sowohl verfahrensrechtlicher als auch materieller
Art in der Gemeinschaft verabschiedet werden.

(12) Unternehmen der Gemeinschaft sollten beim Zugang zum
Frequenzspektrum in Drittl*ndern gerecht und nichtdis-
kriminierend behandelt werden. Da der Zugang zum Fre-
quenzspektrum ein Schl�sselfaktor f�r gesch*ftliche Ent-
wicklungen und Aktivit*ten im @ffentlichen Interesse ist,
mu7 auch sichergestellt werden, da7 die Anforderungen
der Gemeinschaft bez�glich des Funkfrequenzspektrums
in der internationalen Planung Ber�cksichtigung finden.

(13) Die Umsetzung der gemeinschaftlichen Politik kann eine
Koordinierung der Frequenznutzung erforderlich machen,
insbesondere die Erbringung von Kommunikationsdien-
sten einschlie7lich gemeinschaftsweiter Roaming-M@glich-
keiten. Bei bestimmten Arten der Frequenznutzung wird
au7erdem ein geographisches Gebiet abgedeckt, das �ber
die Grenzen eines Mitgliedstaats hinausgeht und die Er-
bringung grenz�berschreitender Dienste erm@glicht, ohne
da7 daf�r Personen die Grenzen �berschreiten m�ssen,
etwa bei Satellitenkommunikationsdiensten. Es ist daher
notwendig, da7 die Gemeinschaft bei den T*tigkeiten aller
einschl*gigen internationalen Organisationen und Kon-
ferenzen im Zusammenhang mit der Frequenzverwaltung,
z.B. bei der Internationalen Fernmeldeunion (ITU) und
deren Weltfunkkonferenzen (WRC) (2), angemessen vertre-
ten ist. Bei internationalen Verhandlungen sollten die Mit-
gliedstaaten und die Gemeinschaft ein gemeinsames Vor-
gehen entwickeln und w*hrend der gesamten Verhandlun-
gen eng zusammenarbeiten, um die Gemeinschaft auf in-
ternationaler Ebene geschlossen zu vertreten. Folglich soll-
ten die Mitgliedstaaten die Forderung der Gemeinschaft
nach einer Beteiligung an derartigen Verhandlungen unter-
st�tzen. Dabei sind vor allem die Verfahren zugrunde zu
legen, die in den Schlu7folgerungen des Rates vom 3.
Februar 1992 zur Weltweiten Funkverwaltungskonferenz
vereinbart und in seinen Schlu7folgerungen vom 22. Sep-
tember 1997 und 2. Mai 2000 best*tigt wurden. Die
Kommission legt die Ziele fest, die bei solchen interna-
tionalen Verhandlungen im Rahmen der Gemeinschafts-
politik zu verwirklichen sind, um die Unterst�tzung des
Rates f�r die Standpunkte zu erhalten, die die Mitglied-
staaten auf internationaler Ebene einnehmen sollen. Die
Mitgliedstaaten f�gen jeder Zustimmung zu einer Verein-
barung oder Regelung in internationalen Foren, die mit
der Frequenzverwaltung beauftragt oder befa7t sind, eine
gemeinsame Erkl*rung bei, aus der hervorgeht, da7 sie
diese Vereinbarung bzw. Regelung unter Einhaltung ihrer
Verpflichtungen aus dem EG-Vertrag anwenden werden.

(14) Die dem Frequenzspektrum innewohnende internationale
Dimension kann eine Reihe von Vereinbarungen mit
Drittl*ndern erfordern, die sich auch auf die Pl*ne zur
(gemeinsamen) Frequenznutzung auswirken k@nnen. Da-
bei geht es vor allem um Handelsfragen und Marktzugang,
u.a. im Rahmen der Welthandelsorganisation, den freien
Verkehr und die Nutzung von Ger*ten, Kommunikations-
systeme mit regionaler oder weltweiter Fl*chendeckung
wie Satelliten, Sicherheits- und Notstandsma7nahmen,
Verkehrssysteme, Rundfunktechnologien und Forschungs-
anwendungen wie Funkastronomie und Erdbeobachtung.

(15) Wegen der m@glichen wirtschaftlichen Sensitivit*t der In-
formationen, von denen die nationalen Beh@rden bei ihrer
T*tigkeit im Zusammenhang mit der Frequenzpolitik und
Frequenzverwaltung Kenntnis erlangen, ist es erforderlich,
f�r diese nationalen Regulierungsbeh@rden gemeinsame
Grunds*tze bez�glich der Vertraulichkeit festzulegen.

(16) Unter Ber�cksichtigung der internationalen Handelsver-
pflichtungen der Europ*ischen Union und ihrer Mitglied-
staaten sollten die Mitgliedstaaten diesen gemeinsamen
Rahmen f�r die Frequenzpolitik insbesondere durch ihre
nationalen Beh@rden umsetzen und der Kommission alle
Informationen �bermitteln, die zur Bewertung der ord-
nungsgem*7en Umsetzung in der gesamten Gemeinschaft
erforderlich sind.

(17) Die geltenden UMTS- und S-PCS-Entscheidungen sollten
f�r die Dauer ihrer G�ltigkeit in Kraft bleiben da sie
eine Rechtsgrundlage f�r laufende Harmonisierungsma7-
nahmen und Sonderl@sungen f�r UMTS und S-PCS bilden.

(18) Gem*7 Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG des Rates
vom 28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalit*ten f�r die
Aus�bung der der Kommission �bertragenen Durchf�h-
rungsbefugnisse (3) sollten Ma7nahmen zur Durchf�hrung
dieser Entscheidung nach dem Beratungsverfahren in Ar-
tikel 3 bzw. nach dem Regelungsverfahren in Artikel 5
des Beschlusses erlassen werden �

HABEN FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Zweck

Diese Entscheidung bezweckt,

a) einen politischen Rahmen f�r die strategische Planung und
Harmonisierung der Funkfrequenznutzung in der Gemein-
schaft zu schaffen, der insbesondere wirtschaftliche, gesund-
heitliche, allgemeinpolitische, kulturelle, wissenschaftliche,
soziale und technische Aspekte der Politik der Gemeinschaft
sowie die verschiedenen Interessen der Nutzerkreise von
Funkfrequenzen mit dem Ziel ber�cksichtigt, die Nutzung
des Frequenzspektrums zu optimieren und abtr*gliche St@-
rungen zu vermeiden;
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b) einen Verfahrensrahmen festzulegen, mit dem die wirksame
Umsetzung der Frequenzpolitik in der Gemeinschaft, ins-
besondere die Festlegung einer allgemeinen Vorgehensweise
zur Harmonisierung der Funkfrequenznutzung, gew*hrleis-
tet wird;

c) die koordinierte und zeitgerechte Bereitstellung von Infor-
mationen zur Nutzung und Verf�gbarkeit des Funkfrequenz-
spektrums sicherzustellen;

d) die Interessen der Gemeinschaft bei internationalen Ver-
handlungen zu wahren, bei denen die Funkfrequenznutzung
sich auf die Politik der Gemeinschaft auswirkt.

Die besonderen Regeln der Mitgliedstaaten oder der Gemein-
schaft �ber den Inhalt audiovisueller Programme f�r die breite
Kffentlichkeit, die Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG und
das Recht der Mitgliedstaaten, ihre Frequenzverwaltung an
Aspekten der @ffentlichen Ordnung und Sicherheit auszurich-
ten, bleiben von dieser Entscheidung unber�hrt.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Entscheidung gelten die folgenden Begriffs-
bestimmungen:

a) Das Funkfrequenzspektrum schlie7t mindestens Funkwellen
mit Frequenzen zwischen 9 kHz und 3 000 GHz ein; Funk-
wellen sind elektromagnetische Wellen, die sich im Raum
ohne k�nstliche Leiter ausbreiten;

b) die Zuweisung eines Funkfrequenzbands ist der Eintrag eines
Funkfrequenzbands in eine Frequenzzuweisungstabelle f�r
den Zweck seiner Nutzung durch eine oder mehrere Arten
von Diensten unter festgelegten Bedingungen;

c) die Zuteilung einer Funkfrequenz ist die von einer Beh@rde
erteilte Genehmigung zur Nutzung einer Funkfrequenz un-
ter festgelegten Bedingungen.

Artikel 3

Hochrangige Gruppe f�r Funkfrequenzpolitik

Im Hinblick auf die strategische Planung und Harmonisierung
der Funkfrequenznutzung in der Gemeinschaft wird die Kom-
mission durch ein beratendes Gremium, das als Hochrangige
Gruppe f�r Frequenzpolitik bezeichnet wird, unterst�tzt.

Die Gruppe besteht aus hochrangigen Vertretern der Mitglied-
staaten und dem Vertreter der Kommission und tritt minde-
stens zweimal j*hrlich unter dem Vorsitz der Ratspr*sident-
schaft zusammen. Die Kommission f�hrt das Sekretariat der
Gruppe.

Die Gruppe h@rt, sofern sie dies f�r angezeigt erachtet, Ver-
treter der verschiedenen Bereiche und Vertreter der B�rger an,
die von der Nutzung des Funkfrequenzspektrums in der Ge-

meinschaft und in Europa betroffen sind oder die die Nutzung
des Funkfrequenzspektrums erfordern.

Artikel 4

Funktion der Hochrangigen Gruppe f�r Frequenzpolitik

Die Hochrangige Gruppe f�r Frequenzpolitik tr*gt zur Erarbei-
tung, Vorbereitung und Umsetzung einer Funkfrequenzpolitik
bei, indem sie entweder auf Antrag der Kommission oder von
sich aus Stellungnahmen an die Kommission abgibt, und sie
tr*gt zur Vorbereitung des in Artikel 11 genannten Berichts der
Kommission bei.

Insbesondere nimmt die Gruppe folgende Aufgaben wahr:

a) Sie �berwacht die Entwicklung der Nutzung des Funkfre-
quenzspektrums und den Zugang dazu sowohl in der Ge-
meinschaft als auch auf nationaler, regionaler und weltweiter
Ebene;

b) sie �berpr�ft den aktuellen Bedarf und ermittelt den k�nf-
tigen Bedarf an Funkfrequenzen f�r kommerzielle sowie
nichtkommerzielle Anwendungen in der Gemeinschaft, ins-
besondere anhand strategischer, wirtschaftlicher, technologi-
scher, politischer, gesundheitlicher, sozialer und kultureller
Aspekte der Funkfrequenznutzung im Hinblick auf die Er-
reichung der politischen Ziele der Gemeinschaft; sie ber*t
die Kommission bei der strategischen Planung der Funkfre-
quenznutzung und bringt die unterschiedlichen Anforderun-
gen an das Funkfrequenzspektrum verschiedener Nutzer ge-
gebenenfalls in Einklang;

c) sie ber*t die Kommission zu regulatorischen, internationa-
len, technischen, wirtschaftlichen und politischen Entwick-
lungen, die die Frequenznutzung betreffen, sowie hinsicht-
lich der Notwendigkeit gemeinschaftlicher Harmonisierungs-
ma7nahmen zur Nutzung des Funkfrequenzspektrums f�r
die Durchf�hrung der Politik der Gemeinschaft;

d) sie bewertet die Notwendigkeit der Erarbeitung gemeinsamer
europ*ischer Vorschl*ge im Hinblick auf internationale Ver-
handlungen;

e) sie unterst�tzt die Vorbereitung des j*hrlichen Berichts der
Kommission zu den Entwicklungen, die sich auf die gegen-
w*rtige und k�nftige Nutzung des Funkfrequenzspektrums
in der Gemeinschaft auswirken;

f) sie f@rdert den Austausch von Informationen zwischen Mit-
gliedstaaten �ber die Weiterentwicklung der Nutzung des
Funkfrequenzspektrums in der Gemeinschaft.

Artikel 5

Ausschu*

(1) Die Kommission wird durch einen als Funkfrequenzaus-
schu7 bezeichneten Ausschu7, der sich aus Vertretern der Mit-
gliedstaaten zusammensetzt und in dem der Vertreter der Kom-
mission den Vorsitz f�hrt, unterst�tzt.
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(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Beratungsverfahren gem*7 Artikel 3 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikeln 7 und 8
anzuwenden.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so ist das
Regelungsverfahren gem*7 Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Beachtung von dessen Artikeln 7 und 8
anwendbar.

Die in Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG vor-
gesehene Frist wird auf drei Monate festgesetzt.

Artikel 6

Harmonisierungsma*nahmen

(1) Gegebenenfalls schl*gt die Kommission, nach M@glich-
keit unter Ber�cksichtigung der Ratschl*ge der Hochrangigen
Gruppe f�r Frequenzpolitik, Ma7nahmen zur Harmonisierung
der Nutzung des Funkfrequenzspektrums, der Zuteilungsverfah-
ren und Nutzungsbedingungen sowie der Verf�gbarkeit von
Informationen bez�glich der Nutzung des Funkfrequenzspek-
trums vor.

(2) Zu diesem Zweck erteilt die Kommission der CEPT Man-
date, in denen die durchzuf�hrenden Arbeiten und der zuge-
h@rige Zeitplan angegeben sind. Die Kommission wird nach
dem in Artikel 5 Absatz 2 genannten Verfahren t*tig.

(3) Auf der Grundlage der gem*7 Absatz 2 durchgef�hrten
Arbeiten entscheidet die Kommission, ob die Ergebnisse des
erteilten Mandats annehmbar sind, und kann gegebenenfalls
entscheiden, diese Ergebnisse f�r die Mitgliedstaaten verbindlich
zu machen, die sie bis zu einem festzulegenden Termin umzu-
setzen haben. Die Entscheidungen werden im Amtsblatt der
Europ)ischen Gemeinschaften ver@ffentlicht. F�r die Zwecke dieses
Absatzes wird die Kommission nach dem in Artikel 5 Absatz 3
genannten Verfahren t*tig.

(4) Ist die Kommission oder ein Mitgliedstaat unbeschadet
Absatz 3 der Auffassung, da7 die auf der Grundlage eines
nach Absatz 2 erteilten Mandats durchgef�hrten Arbeiten an-
gesichts des festgelegten Zeitplans keine zufriedenstellenden
Fortschritte machen, oder falls die Ergebnisse des Mandats nicht
annehmbar sind, kann die Kommission Ma7nahmen ergreifen,
um die Ziele des Mandats nach dem in Artikel 5 Absatz 3
genannten Verfahren zu erreichen.

Artikel 7

Verf�gbarkeit von Informationen �ber die Zuweisung und
Zuteilung des Frequenzspektrums

Die Mitgliedstaaten ver@ffentlichen die im Anhang festgelegten
Informationen unverz�glich und halten sie auf aktuellem Stand.

Die Mitgliedstaaten ergreifen au7erdem Ma7nahmen zur Ein-
richtung einer geeigneten Datenbank, um der Kffentlichkeit

solche Informationen auf harmonisierte Weise zur Verf�gung
zu stellen.

Artikel 8

Beziehungen zu Drittl�ndern und internationalen Organi-
sationen

(1) Die Kommission �berwacht in Drittl*ndern und interna-
tionalen Organisationen die Entwicklungen hinsichtlich des Fre-
quenzspektrums, die sich auf die Umsetzung dieser Entschei-
dung auswirken k@nnen.

(2) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission �ber
alle rechtlichen oder faktischen Schwierigkeiten, die durch
Drittl*nder oder internationale Organisationen bei der Durch-
f�hrung dieser Entscheidung entstehen.

(3) Die Kommission erstattet dem Europ*ischen Parlament
und dem Rat regelm*7ig �ber die Ergebnisse der Anwendung
der Abs*tze 1 und 2 Bericht. Sie kann gegebenenfalls Ma7nah-
men vorschlagen, um die Umsetzung der Grunds*tze und Ziele
dieser Entscheidung zu gew*hrleisten. Bei Bedarf sind gemein-
same Standpunkte festzulegen, um die Koordinierung unter den
Mitgliedstaaten durch die Gemeinschaft sicherzustellen.

(4) Ma7nahmen, die aufgrund dieses Artikels getroffen wer-
den, erfolgen unbeschadet der Rechte und Pflichten, die der
Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten aus einschl*gigen inter-
nationalen Vereinbarungen erwachsen.

Artikel 9

Notifizierung

Die Mitgliedstaaten �bermitteln der Kommission diejenigen In-
formationen, die sie ben@tigt, um die Durchf�hrung dieser
Entscheidung zu �berpr�fen. Die Mitgliedstaaten teilen der
Kommission insbesondere die Umsetzung der Ergebnisse von
Mandaten nach Artikel 6 Absatz 3 unverz�glich mit.

Artikel 10

Vertraulichkeit

(1) Die Mitgliedstaaten geben keine Informationen weiter,
die unter das Berufsgeheimnis fallen; dies gilt inbesondere f�r
Informationen �ber Unternehmen, ihre Gesch*ftsbeziehungen
oder Kostenelemente.

(2) Absatz 1 ber�hrt nicht das Recht der nationalen Beh@r-
den zur Offenlegung der Informationen, wenn dies zur Erf�l-
lung ihrer Aufgaben wesentlich ist; hierbei mu7 dem Grundsatz
der Verh*ltnism*7igkeit und den berechtigten Interessen der
Unternehmen an der Wahrung ihrer Gesch*ftsgeheimnisse
Rechnung getragen werden.

(3) Absatz 1 steht der Ver@ffentlichung von Informationen
�ber Bedingungen im Zusammenhang mit der Erteilung von
Genehmigungen zur Frequenznutzung, zu denen keine Anga-
ben vertraulicher Art geh@ren, nicht entgegen.
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Artikel 11

Bericht

Die Kommission berichtet dem Europ*ischen Parlament und
dem Rat j*hrlich �ber die aufgrund dieser Entscheidung durch-
gef�hrten T*tigkeiten und angenommenen Ma7nahmen, �ber
die Ergebnisse der von der Gruppe durchgef�hrten Arbeiten
sowie �ber k�nftige T*tigkeiten, die aufgrund dieser Entschei-
dung beabsichtigt sind.

Artikel 12

Durchf�hrung

Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen rechtlichen Ma7-
nahmen und Verwaltungsma7nahmen zur Durchf�hrung dieser
Entscheidung und aller sich daraus ergebenden Ma7nahmen.

Artikel 13

Inkrafttreten

Diese Entscheidung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
@ffentlichung im Amtsblatt der Europ)ischen Gemeinschaften in
Kraft.

Artikel 14

Adressaten

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

ANHANG

Gem*7 Artikel 7 und unbeschadet der Notifizierungspflichten nach den Richtlinien 1999/5/EG und 98/34/EG sind die
folgenden Informationen zu ver@ffentlichen:

1. Informationen �ber die Zuweisung und Zuteilung von Frequenzen folgenden Umfangs:

� bestehende Zuweisungen und Zuteilungen von Funkfrequenzen sowie Bedingungen f�r die Frequenznutzung,
einschlie7lich gegebenenfalls Einschr*nkungen der Betriebsleistung, Sendebeschr*nkungen und sonstiger tech-
nischen Beschr*nkungen;

� Pl*ne zur ˜nderung bestehender Zuweisungen innerhalb mindestens der folgenden zwei Jahre, einschlie7lich
Pl*nen f�r Neuzuweisungen und des Termins f�r die Cberpr�fung von Zuweisungen;

� Standorte und geographische Abdeckung in Verbindung mit Zuweisungspl*nen;

� zur Zeit betriebene Dienste, falls von der Zuweisung abweichend, und tats*chliche Frequenznutzung;

� reservierte Frequenzb*nder f�r neue Dienste.

2. Unbeschadet besonderer Rechtsvorschriften zu Kommunikationsnetzen und -diensten sind Verfahren f�r die Erteilung
von Rechten zur Frequenznutzung und geplante ˜nderungen der Frequenznutzungsbedingungen zu ver@ffentlichen.
Zu diesen z*hlen alle Arten von Verpflichtungen, Entgelten und Kosten im Zusammenhang mit der Nutzung von
Funkfrequenzen, einschlie7lich Verwaltungsgeb�hren, Nutzungsentgelten und Verfahren f�r die Frequenzzuteilung
(einschlie7lich Versteigerungen).
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Rates zur Verl�ngerung des F�rder- und Austauschprogramms
f�r die Rechtsberufe im Bereich des Zivilrechts (Grotius-Zivilrecht)

(2000/C 365 E/21)

KOM(2000) 516 endg. � 2000/0220(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 6. September 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ)ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 61 Buchstabe c),

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ)ischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

in Erw)gung nachstehender Gr�nde:

(1) Am 28. Oktober 1996 nahm der Rat aufgrund des ehema-
ligen Artikels K.3 des Vertrags �ber die Europ)ische Union
die Gemeinsame Ma<nahme zur Festlegung eines F>rder-
und Austauschprogramms f�r die Rechtsberufe (Grotius)
an (1). Ziel dieses Programms ist es, die justitielle Zusam-
menarbeit der Mitgliedstaaten durch eine bessere gegensei-
tige Kenntnis der Rechtsordnungen und der Rechtspflege
zu erleichtern. Es erm>glicht die Finanzierung von Aus-
und Fortbildungsma<nahmen, Austauschprogrammen und
Praktika, Begegnungen, Studien, Forschungsarbeiten sowie
Informationsma<nahmen und richtet sich an die Angeh>-
rigen der Rechtsberufe.

(2) Das Programm Grotius wurde f�r den Zeitraum
1996�2000 aufgestellt. Das letzte Jahresprogramm und
die letzte Aufforderung zur Einreichung von Vorschl)gen
im Rahmen dieses durch die obengenannte Gemeinsame
Ma<nahme vom 28. Oktober 1996 festgelegten Programms
wurden im Januar 2000 ver>ffentlicht (2). Die beiden Jah-
resberichte �ber die Durchf�hrung des Grotius-Programms,
welche die Kommission bisher erstellt und dem Europ)i-
schen Parlament sowie dem Rat vorgelegt hat (3), verdeut-
lichen, da< das Programm entscheidend zu einer intensi-
veren justitiellen Zusammenarbeit beitr)gt. Es gilt, Projekte
zugunsten von Angeh>rigen der Rechtsberufe weiterhin im
Rahmen dieses Programms zu f>rdern.

(3) Das Programm Grotius erstreckt sich auf die justitielle Zu-
sammenarbeit in Zivilsachen und Strafsachen. Die justitielle
Zusammenarbeit in Zivilsachen, die gem)< dem ehemali-
gen Artikel K.1 des Vertrags �ber die Europ)ische Union als
Angelegenheit von gemeinsamem Interesse galt, wird nun-
mehr in Artikel 61 des Vertrags zur Gr�ndung der Euro-
p)ischen Gemeinschaft erw)hnt. Der Teil des Programms

Grotius, der diese Zusammenarbeit betrifft, f)llt demnach
nun in den Anwendungsbereich von Artikel 61 des Ver-
trags zur Gr�ndung der Europ)ischen Gemeinschaft. Die
justitielle Zusammenarbeit in Strafsachen, die gem)< dem
ehemaligen Artikel K.1 des Vertrags �ber die Europ)ische
Union als Angelegenheit von gemeinsamem Interesse galt,
wird nunmehr in Artikel 29 des Vertrags �ber die Europ)i-
sche Union erw)hnt. Der Teil des Programms GROTIUS,
der diese Zusammenarbeit betrifft, f)llt demnach nun in
den Anwendungsbereich von Artikel 29 des Vertrags �ber
die Europ)ische Union. Die vorliegende Verordnung bezieht
sich nicht auf den letztgenannten Teil des Programms.

(4) Die Kommission hat Beratungen �ber die Zukunft des die
justitielle Zusammenarbeit in Zivilsachen betreffenden Teils
des Programms Grotius (nachstehend ÐGrotius-ZivilrechtE
genannt) aufgenommen. Hierbei richtet sie ihr besonderes
Augenmerk auf die Beziehungen zwischen diesem Pro-
gramm und anderen F>rderprogrammen, namentlich der
Aktion Robert Schuman (4), sowie den Programmen zum
Aufbau eines Raums der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts gem)< Titel IV des Vertrags zur Gr�ndung der Eu-
rop)ischen Gemeinschaft oder gem)< Titel VI des Vertrags
zur Gr�ndung der Europ)ischen Union.

(5) Bis zum Abschlu< dieser Beratungen ist daf�r Sorge zu
tragen, da< die Angeh>rigen der Rechtsberufe weiterhin
Mittel der Europ)ischen Gemeinschaft erhalten, die es ih-
nen erm>glichen, Ma<nahmen zur Verbesserung der gegen-
seitigen Kenntnis der Rechtsordnungen und der Rechts-
pflege der Mitgliedstaaten und somit zur Erleichterung
der justitiellen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten durch-
zuf�hren. Das Programm Grotius-Zivilrecht mu< daher im
Jahr 2001 fortgef�hrt werden.

(6) Mit dieser Verordnung wird f�r die gesamte Laufzeit des
Programms ein Finanzrahmen festgesetzt, der f�r die Haus-
haltsbeh>rde den vorrangigen Bezugsrahmen im Sinne von
Nummer 33 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 6.
Mai 1999 zwischen dem Europ)ischen Parlament, dem Rat
und der Kommission �ber die Haushaltsdisziplin und die
Verbesserung des Haushaltsverfahrens bildet. (5).
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das Programm Grotius, das durch die Gemeinsame Ma<nahme
vom 28. Oktober 1996 � vom Rat aufgrund des ehemaligen
Artikels K.3 des Vertrags �ber die Europ)ische Union ange-
nommen � zur Festlegung eines F>rder- und Austauschpro-
gramms f�r die Rechtsberufe (Grotius) (96/636/JI) ins Leben
gerufen worden ist, wird, soweit es die justitielle Zusammen-
arbeit in Zivilsachen betrifft, im Jahr 2001 fortgef�hrt.

Die Bestimmungen der obengenannten Gemeinsamen Ma<nah-
me, insbesondere betreffend das Verfahren, gelten auch f�r die
Durchf�hrung des Programms im Jahr 2001.

Artikel 2

Der f�r die Durchf�hrung des Programms im Jahr 2001 vor-
gesehene Finanzrahmen betr)gt 650 000 EUR.

Die entsprechenden Mittel werden von der Haushaltsbeh>rde
innerhalb der durch die Finanzielle Vorausschau vorgegebenen
Grenzen festgesetzt.

Artikel 3

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2001 erstattet die Kommis-
sion dem Europ)ischen Parlament und dem Rat Bericht �ber
die Durchf�hrung des Programms.

Artikel 4

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Rates zur sechsten ˜nderung der Verordnung (EG) Nr. 850/98
zur Erhaltung der Fischereiressourcen durch technische Ma"nahmen zum Schutz von jungen

Meerestieren

(2000/C 365 E/22)

KOM(2000) 501 endg. � 2000/0215(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 6. September 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ(ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ(ischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

in Erw(gung nachstehender Gr�nde:

(1) Im Interesse einer erfolgreichen Aus�bung verschiedener
Formen der Fischerei und im Interesse der Erhaltung der
Fischereiressourcen ist es notwendig, einzelne Bestimmun-
gen der Verordnung (EG) Nr. 850/98 (1) des Rates klar-
zustellen oder zu berichtigen, namentlich

i) die Berechnung des Anteils am Lebendgewicht aller
nach dem Sortieren oder bei der Anlandung an Bord
befindlichen Meerestiere bei F(ngen, die mit Netzen
mit einer Maschen@ffnung von weniger als 16 mm
get(tigt wurden;

ii) die Einf�gung von Quadratmaschen-Netzbl(ttern in
Zugnetze mit einer Maschen@ffnung zwischen 70
und 79 mm und die Einf�gung von Trenngittern in
Zugnetze mit einer Maschen@ffnung von 32 bis
54 mm;

iii) Fischfang mit Dredgen;

iv) das Anlanden von Taschenkrebsteilen oder besch(dig-
ten Taschenkrebsen;

v) die Sicherstellung, daE gebietsspezifische Mindest-
gr@Een f�r Taschenkrebse ordnungsgem(E eingehalten
werden;

vi) die Fbermittlung der geforderten Angaben an die zu-
st(ndigen Kontrollbeh@rden bei Fischfang in dem als
Makrelenschutzgebiet ausgewiesenen Gebiet;

vii) die Festlegung der Gebiete und Zeitr(ume, in denen
zum Schutz von Seehecht der Fischfang mit bestimm-
ten Ger(ten verboten ist;

viii) die Maschen@ffnung station(rer Fangger(te bei der Fi-
scherei auf verschiedene Arten in der Nordsee und
angrenzenden geographischen Gebieten;

ix) die Verwendung der Kombinationen von Maschen@ff-
nungen 16�31 mm und gr@Eer oder gleich 100 mm
sowie of 80�99 mm und gr@Eer oder gleich

100 mm in den Regionen 1 und 2 auEer Skagerrak
und Kattegat;

x) Mindestgr@Een f�r Langusten, Scholle, Riesentrogmu-
scheln und eine St@ckerart;

xi) die Messung der Gr@Ee von Langusten.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 850/98 ist daraufhin entspre-
chend zu (nderen �

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 850/98 wird wie folgt ge(ndert:

1. Artikel 5 Absatz 5 wird gestrichen.

2. In Artikel 7

a) erh(lt Absatz 4 folgende Fassung:

Ð(4) Unbeschadet von Absatz 1 Buchstabe a) m�ssen
Grundschleppnetze, Snurrewaden oder (hnliche Zug-
netze, deren Maschen@ffnung im Bereich 70 bis
79 mm liegt, mit einem Quadratmaschen-Netzblatt
mit einer Maschen@ffnung von 80 mm oder mehr aus-
gestattet sein.I

b) endet Absatz 5 nach Ð70 mm oder mehrI wie folgt:

Ðoder mit einem Trenngitter ausgestattet, dessen Ver-
wendung nach den Bedingungen von Artikel 46 fest-
gelegt wird.I

3. Artikel 10 erh(lt folgende Fassung:

ÐArtikel 10

Unbeschadet des Artikels 4; ist es verboten,

a) w(hrend einer Fangreise, auf der Dredgen mitgef�hrt
werden, andere Meerestiere als Muscheln umzuladen
und

b) einen gewichtsm(Eigen Anteil an anderen Meerestieren
als Muscheln von mehr als 5 % an Bord zu behalten
oder anzulanden.I

4. Artikel 18 Absatz 4 erh(lt folgende Fassung:

Ð(4) � Taschenkrebse d�rfen nur ganz an Bord behalten
und angelandet werden.
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Jedoch d�rfen bis zu 10 % des Gewichts aller an Bord
behaltenen oder angelandeten Taschenkrebse oder Teile da-
von aus unvollst(ndigen Taschenkrebsen und/oder abge-
trennten Scheren bestehen.I

5. In Artikel 19 wird folgender Absatz 4 angef�gt:

Ð(4) Es ist verboten, Taschenkrebse an Bord zu behalten
oder anzulanden, die w(hrend einer Reise gefangen wur-
den, auf der nicht ausnahmslos in den nachstehenden Ge-
bieten gefischt wurde:

� Region 1 und 2 n@rdlich von 56L N oder

� Region 2 s�dlich von 56L N mit Ausnahme der ICES-
Gebiete IVb, c und VIId, e, f oder

� den ICES-Gebieten IVb, c s�dlich von 56L N oder

� den ICES-Gebieten VIId, e, f oder

� Region 3.I

6. In Artikel 22 Absatz 3 letzter Unterabsatz werden die
zust(ndigen Kontrollbeh@rden f�r Frankreich und das Ver-
einigte K@nigreich wie folgt ge(ndert:

� f�r Frankreich:

ÐCROSS Etel
Service Surpeche
Fax: 33 (0) 2 97 55 23 75
Fernschreiben: CRAPECH 951.892I

� f�r das Vereinigte K@nigreich:

ÐMinistry of Agriculture Fisheries and Food:
Fax: + 44 (0) 207 270 8125
E-mail: s.h.dutyroom-wpe@egd.maff.gov.uk
Fernschreiben: London 21274I

7. In Artikel 28

a) erh(lt Absatz 1 Buchstabe a) folgende Fassung:

Ða) Vom 1. Oktober bis zum darauffolgenden 31. Januar
in dem geographischen Gebiet, das durch folgende
Koordinaten begrenzt wird:

� 43L46.5’ N n@rdlicher Breite, 7L54.4’ W west-
licher L(nge

� 44L01.5’ N n@rdlicher Breite, 7L54.4’ W west-
licher L(nge

� 43L25’ N n@rdlicher Breite, 9L12’ W westlicher
L(nge

� 43L10’ N n@rdlicher Breite, 9L12’ W westlicher
L(nge.I

b) Absatz 1 Buchstabe b) wird gestrichen.

8. Anhang VI wird ersetzt durch den Wortlaut in Anhang I
zur vorliegenden Verordnung.

9. In Anhang X

a) erh(lt Ziffer 1 folgende Fassung:

Ð1. Kombination von Maschen)ffnungen: 16 bis
31 mm + > = 100 mm

Der an Bord behaltene Fang besteht zu mindestens
20 % aus einer Mischung von Garnelen (Pandalus
montagui, Crangon spp. und Palaemon spp.).I

b) erh(lt Ziffer 4 folgende Fassung:

Ð4. Kombination von Maschen)ffnungen: 80 bis
99 mm + > = 100 mm

Der an Bord behaltene Fang besteht zu mindestens
40 % aus einer Mischung der in Anhang I als Ziel-
arten f�r Maschen@ffnungen von 80 bis 99 mm
angegebenen Meerestiere.I

10. In Anhang XII

� betr(gt die Mindestgr@Ee f�r Scholle (Pleuronectes pla-
tessa) in Region 1 bis 5 auEer Skagerrak und Kattegat
27 cm;

� wird in bezug auf die Mindestgr@Ee von 15 cm f�r
St@cker (Trachurus spp) in Region 1 bis 5 auEer Ska-
gerrak/Kattegat folgende FuEnote aufgenommen:

ÐF�r Blauen St@cker (Trachurus picturatus), der in den
Gew(ssern um die Azoren unter der Hoheit oder der
Gerichtsbarkeit Portugals gefangen wird, gilt keine Min-
destgr@Ee.I;

� wird der Eintrag ÐRiesentrogmuschel (Spisula solidis-
sima)I ersetzt durch den Eintrag ÐRiesentrogmuschel
(Spisula solida)I und

� betr(gt die Mindestgr@Ee f�r Langusten (Palinurus spp.)
in Region 1 bis 5 auEer Skagerrak/Kattegat 95 mm.

11. In Anhang XIII

� werden unter Ziffer 3 die Worte Ðund LangustenI ge-
strichen;

� wird folgende Ziffer 8 angef�gt:

Ð8. Die Gr@Ee von Langusten wird, wie in Schaubild 7
gezeigt, als Panzerl(nge von der Spitze des Ro-
strums bis zum Mittelpunkt des (uEeren Randes
des Panzers gemessen.I;

� wird das Schaubild in Anhang 2 zur vorliegenden Ver-
ordnung als Schaubild 7 eingef�gt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
@ffentlichung im Amtsblatt der Europ%ischen Gemeinschaften in
Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG 1

ÐANHANG VI

STATION˜RE FANGGER˜TE: REGION 1 UND 2

Art/Maschen@ffnung 10�30 mm 50�70 mm 90�99 mm 100�119 mm 120�219 mm ‡ 220 mm

Sardine (Sardina pilchardus) * * * * * *
Aal (Anguilla anguilla) * * * * * *
Sprotte (Sprattus sprattus) * * * * * *

St@cker (Trachurus spp.) * * * * *
Hering (Clupea harengus) * * * * *
Makrele (Scomber spp.) * * * * *
Meerbarben (Mullidae) * * * * *
Hornhechte (Belone spp.) * * * * *

Seebarsch (Dicentrarchus labrax) * * * *
Meer(schen (Mugilidae) * * * *
Kleingefleckter Katzenhai (Scyliorhinus
canicula) * * * *

Kliesche (Limanda limanda) * (4) * * *
Schellfisch (Melanogrammus
aeglefinus) * (4) * * *
Wittling (Merlangius merlangus) (2) * (4) * * *
Flunder (Platichthys flesus) * (4) * * *
Seezunge (Solea vulgaris) * (4) * * *
Scholle (Pleuronectes platessa) * (4) * * *
Sepia (Sepia officinalis) * (4) * * *

Kabeljau (Gadus morhua) * *
Pollack (Pollachius pollachius) (3) * *
Leng (Molva molva) * *
K@hler (Pollachius virens) * *
Seehecht (Merluccius merluccius) (3) * *
Dornhai (Squalus acanthias) * *
GroEgefleckter Katzenhai (Scyliorhinus
stellaris) * *
Butte (Lepidorhombus spp.) * *
Seehase (Cyclopterus lumpus) * *

Alle sonstigen Meerestiere * (1)

(1) An Bord behaltene Seeteufelsf(nge (Lophius spp.) aus den ICES-Gebieten VI und VII in einem Umfang von mehr als 30 % des an Bord
befindlichen Gesamtfangs aus diesen Gebieten m�ssen mit einer Mindestmaschen@ffnung von 250 mm oder mehr get(tigt worden
sein.

(2) In den ICES-Gebieten VIIe und VIId betr(gt die Mindestmaschen@ffnung ab 31. Dezember 1999 90 mm.
(3) In den ICES-Gebieten VIIe und VIId betr(gt die Mindestmaschen@ffnung ab 31. Dezember 1999 110 mm.
(4) Gilt nur in den ICES-Gebieten VIId und IIIa und in der Nordsee.I
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ANHANG 2
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur ˜nderung der Richt-
linie 70/220/EWG des Rates �ber Ma#nahmen gegen die Verunreinigung der Luft durch Emissio-

nen von Kraftfahrzeugen

(2000/C 365 E/23)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 487 endg. � 2000/0211(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 6. September 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

gem*7 dem Verfahren des Artikels 251 EG-Vertrag,

in Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Bei der Richtlinie 70/220/EWG des Rates vom 20. M*rz
1970 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied-
staaten �ber Ma7nahmen gegen die Verunreinigung der
Luft durch Emissionen von Kraftfahrzeugen (1), in der Fas-
sung der Richtlinie 1999/102/EG der Kommission (2), han-
delt es sich um eine Einzelrichtlinie des durch die Richtlinie
70/156/EWG des Rates vom 6. Februar 1970 zur Anglei-
chung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten �ber die
Betriebserlaubnis f�r Kraftfahrzeuge und Kraftfahrzeug-
anh*nger (3), in der Fassung der Richtlinie 98/91/EC des
Europ*ischen Parlaments und des Rates (4), eingef�hrten
Typgenehmigungsverfahrens.

(2) Mit der Richtlinie 70/220/EWG, in der Fassung der Richtlinie
98/69/EG (5), wurden besondere Emissionsgrenzwerte f�r
Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoffe sowie eine neue
Pr�fung zur Messung dieser Emissionen bei niedrigen Tem-
peraturen eingef�hrt, um das Verhalten der emissionsmin-
dernden Einrichtungen von Fahrzeugen der Klasse M1 und
der Klasse N1, Typ I, mit Fremdz�ndungsmotor an die in der
Praxis angetroffenen Umgebungsbedingungen anzupassen.

(3) Die Kommission hat f�r Fahrzeuge der Klasse N1, Typen II
und III, mit Fremdz�ndungsmotor geeignete Niedrigtempera-
tur-Emissionsgrenzwerte festgelegt. Es empfiehlt sich nun-
mehr, in den Geltungsbereich der Niedrigtemperaturpr�fung
auch Fahrzeuge der Klasse M1 mit Fremdz�ndungsmotor mit
mehr als sechs Sitzpl*tzen und Fahrzeuge der Klasse M1 mit
Fremdz�ndungsmotor mit einer HDchstmasse von �ber
2 500 kg aufzunehmen, die bisher ausgeschlossen waren.

(4) Es empfiehlt sich, Fahrzeuge mit Fremdz�ndungsmotor, die
nur mit gasfDrmigem Kraftstoff (LPG oder NG) angetrieben
werden, aufgrund ihrer Emissionsmerkmale von der Niedrig-
temperaturpr�fung zu befreien. Fahrzeuge, bei denen das Ben-
zinantriebssystem jedoch nur f�r Notf*lle oder zum Starten
eingebaut ist und der Kraftstofftank nicht mehr als 15 Liter
Benzin fa7t, sollten als Fahrzeuge angesehen werden, die nur
mit einem gasfDrmigen Kraftstoff angetrieben werden kDnnen.

(5) Die Niedrigtemperatur-Emissionspr�fung sollte an die Emis-
sionspr�fung bei normaler Umgebungstemperatur angegli-
chen werden. Die Niedrigtemperaturpr�fung ist daher auf
Fahrzeuge der Klassen M und N mit einer Gesamtmasse
von bis zu 3 500 kg beschr*nkt.

(6) Die Richtlinie 70/220/EWG ist entsprechend zu *ndern �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anh*nge I und VII der Richtlinie 70/220/EWG werden
entsprechend dem Anhang dieser Richtlinie ge*ndert.

Artikel 2

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie sp*testens
bis zum (30. Juni 2001) nachzukommen. Sie setzen die Kom-
mission unverz�glich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten die Vorschriften nach Unterabsatz 1
erlassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch
einen Hinweis bei der amtlichen VerDffentlichung auf diese
Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten
der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am (dritten) Tag nach ihrer VerDffent-
lichung im Amtsblatt der Europ(ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG

˜NDERUNGEN DES ANHANGS I DER RICHTLINIE 70/220/EWG

1. Abschnitt 5.3.5 wird wie folgt ge*ndert:

Die Fu7note (1) entf*llt.

2. Abschnitt 5.3.5.1 erh*lt folgende Fassung:

Ð5.3.5.1 Diese Pr�fung ist an allen Fahrzeugen der Klassen M1 und N1 mit Fremdz�ndungmotor, au7er an Fahr-
zeugen, die nur mit einem gasfDrmigen Kraftstoff (LPG oder NG) angetrieben werden, durchzuf�hren.
Fahrzeuge, die sowohl mit Benzin als auch mit einem gasfDrmigen Kraftstoff angetrieben werden kDnnen,
bei denen das Benzinantriebssystem jedoch nur f�r Notf*lle oder zum Starten eingebaut ist und der Kraft-
stofftank nicht mehr als 15 Liter Benzin fa7t, werden in bezug auf die Pr�fung Typ VI als Fahrzeuge
angesehen, die nur mit einem gasfDrmigen Kraftstoff angetrieben werden kDnnen.

Fahrzeuge, die sowohl mit Benzin als auch mit LPG oder NG angetrieben werden kDnnen, werden bei der
Pr�fung des Typs VI nur mit Benzin gepr�ft.

Ab dem 1. Januar 2002 gilt dieser Abschnitt f�r neue Typen von Fahrzeugen der Klasse M1 und Klasse N1,
Typ I, mit Ausnahme von Fahrzeugen mit mehr als sechs Sitzpl*tzen und Fahrzeugen mit einer HDchstmasse
von �ber 2 500 kg.

Ab dem 1. Januar 2003 gilt dieser Abschnitt f�r neue Typen von Fahrzeugen der Klasse M1 und der Klasse
N1, Typen II und III, sowie Fahrzeuge mit mehr als sechs Sitzpl*tzen und Fahrzeuge mit einer HDchstmasse
von �ber 2 500 kg.H

3. Die Tabelle in Abschnitt 5.3.5.2 wird durch folgende Tabelle ersetzt:

Pr�ftemperatur 266 K (-7 IC)

Klasse Typ
Masse Kohlenmonoxid

(CO)
L1 (g/km)

Masse Kohlenwasserstoffe
(HC)

L2 (g/km)

M1 (1) � 15 1,8

N1 I 15 1,8

N1 (2)
II 27 3,2

III 34 4,0

(1) Ausgenommen Fahrzeuge mit mehr als sechs Sitzpl*tzen und Fahrzeuge mit einer HDchstmasse von �ber 2 500 kg.
(2) Sowie die in der Fu7note (1) genannten Fahrzeuge der Klasse M1.

˜NDERUNGEN DES ANHANGS VII DER RICHTLINIE 70/220/EWG

4. Der erste Satz des Abschnitts 1 erh*lt folgende Fassung:

Ð1. Dieser Anhang gilt nur f�r Fahrzeuge mit Fremdz�ndungsmotor im Sinne des Abschnitts 5.3.5 des Anhangs I.H

5. Der erste Satz des Abschnitts 2.1.1 erh*lt folgende Fassung:

Ð2.1.1 Dieses Kapitel betrifft die erforderliche Ausr�stung f�r Niedrigtemperatur-Emissionspr�fungen an Fahrzeugen
mit Fremdz�ndungsmotor im Sinne des Abschnitts 5.3.5 des Anhangs I.H

6. Die Fu7note (1) in Abschnitt 4.3.3 entf*llt.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Rates �ber Informations- und Absatzf�rderungsma�nahmen f�r
Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt

(2000/C 365 E/24)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 538 endg. � 2000/0226(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 8. September 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ)ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ)ischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

in Erw)gung nachstehender Gr�nde:

(1) Gem)9 den geltenden sektorspezifischen Regelungen kann
die Gemeinschaft f�r bestimmte Agrarerzeugnisse Absatz-
f:rderungsma9nahmen im Binnenmarkt durchf�hren.

(2) Angesichts der bisherigen Erfahrungen und der Entwick-
lungsperspektiven der M)rkte ist es angezeigt, entspre-
chend den Ma9nahmen f�r Drittl)nder eine umfassende
und koh)rente Informations- und Absatzf:rderungspolitik
f�r Agrarerzeugnisse und erg)nzend f�r Lebensmittel zu
betreiben, ohne jedoch f�r den Verbrauch eines Erzeug-
nisses aufgrund seines besonderen Ursprungs zu werben.

(3) Eine solche Politik kann die Ma9nahmen der Mitgliedstaa-
ten sinnvoll unterst�tzen und erg)nzen, indem sie ins-
besondere das Ansehen dieser Erzeugnisse bei den Ver-
brauchern in der Gemeinschaft vor allem in bezug auf
die Qualit)t, die ern)hrungswissenschaftlichen Aspekte
und die Sicherheit der Lebensmittel f:rdert.

(4) F�r die Auswahl der betreffenden Erzeugnisse und Sekto-
ren sowie der Themen, die bei der Gemeinschaftskam-
pagne aufgegriffen werden, sind Kriterien festzulegen.

(5) Um die Koh)renz und Effizienz der Programme sicher-
zustellen, sind Leitlinien vorzusehen, mit denen die we-
sentlichen Bestandteile der betreffenden Programme f�r
die einzelnen Erzeugnisse und Sektoren festgelegt werden;
diese Leitlinien werden durch von den Mitgliedstaaten
festzulegende Leistungsbeschreibungen erg)nzt.

(6) Angesichts des technischen Charakters der auszuf�hren-
den Aufgaben sollte die M:glichkeit vorgesehen werden,
da9 die Kommission einen Sachverst)ndigenausschu9 f�r
Dffentlichkeitsarbeit oder externes Fachpersonal heran-
zieht.

(7) Es empfiehlt sich, Kriterien f�r die Finanzierung der Ma9-
nahmen festzulegen. In der Regel ist es sinnvoll, da9 die
Kommission nur einen Teil der Kosten f�r die vorgesehe-
nen Ma9nahmen �bernimmt, um die beteiligten Organi-
sationen und Mitgliedstaaten in die Verantwortung ein-
zubinden. In Ausnahmef)llen kann es jedoch zweckm)9ig
sein, von einer finanziellen Beteiligung des betreffenden
Mitgliedstaats abzusehen. In bezug auf die Gemeinschafts-
regelungen zum Ursprung, zum :kologischen Landbau
und zur Etikettierung ist es angesichts der Notwendigkeit
einer ausreichenden Information �ber diese verh)ltnis-
m)9ig neuen Vorschriften gerechtfertigt, da9 die Gemein-
schaft und die Mitgliedstaaten die Ma9nahmen gemeinsam
finanzieren.

(8) Zur Sicherstellung eines optimalen Kosten-/Leistungsver-
h)ltnisses bei den ausgew)hlten Ma9nahmen sollte ihre
Durchf�hrung mittels geeigneter Verfahren Stellen �ber-
tragen werden, die �ber die notwendige Ausstattung und
Sachkenntnis verf�gen.

(9) Um die ordnungsgem)9e Durchf�hrung der Programme
und die Auswirkung der Ma9nahmen zu �berwachen, ist
eine effiziente Begleitung durch die Mitgliedstaaten sowie
die Auswertung der Ergebnisse durch eine unabh)ngige
Stelle vorzusehen.

(10) Die f�r die Durchf�hrung dieser Verordnung erforderli-
chen Ma9nahmen werden gem)9 Artikel 2 des Beschlus-
ses 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Fest-
legung der Modalit)ten f�r die Aus�bung der der Kom-
mission �bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (1) erlas-
sen. Diese Ma9nahmen sollten nach dem Verwaltungsver-
fahren gem)9 Artikel 4 des genannten Beschlusses erlas-
sen werden. Hierbei handeln die zust)ndigen Verwaltungs-
aussch�sse gemeinsam.

(11) Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung
der Ma9nahmen und der technischen Hilfe im Binnen-
markt sind wie die Ma9nahmen im Sinne von Artikel 1
Absatz 2 Buchstabe e) der Verordnung (EG) Nr.
1258/1999 des Rates (2).

(12) Die Bestimmungen �ber Absatzf:rderungsma9nahmen in
den sektorspezifischen Regelungen unterscheiden sich in
ihren Durchf�hrungsvorschriften und sind mehrfach ge-
)ndert worden, was ihre Anwendung erschwert. Sie soll-
ten daher durch Zusammenfassung in einen einzigen Text
harmonisiert und vereinheitlicht werden. Gleichzeitig sind
die derzeit geltenden sektorspezifischen Absatzf:rderungs-
vorschriften aufzuheben.
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(13) Um den Jbergang von den sektorspezifischen Vorschrif-
ten und Verordnungen auf die in dieser Verordnung vor-
gesehene Regelung zu erleichtern, sind geeignete Ma9nah-
men vorzusehen �

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Die Gemeinschaft kann in ihrem Gebiet durchgef�hrte
Informations- und Absatzf:rderungsma9nahmen f�r Agrar-
erzeugnisse und Lebensmittel ganz oder teilweise finanzieren.

(2) Die Ma9nahmen gem)9 Absatz 1 d�rfen weder auf be-
stimmte Handelsmarken ausgerichtet sein noch zum Verbrauch
eines bestimmten Erzeugnisse aufgrund seines Ursprungs anre-
gen. Dies schlie9t jedoch nicht aus, da9 der Ursprung eines
Erzeugnisses, das Gegenstand der Ma9nahmen gem)9 Artikel
2 ist, angegeben wird, sofern es sich dabei um eine Bezeich-
nung im Rahmen der Gemeinschaftsregelung handelt.

Artikel 2

Bei den Ma9nahmen gem)9 Artikel 1 handelt es sich um

a) Dffentlichkeitsarbeit, Absatzf:rderungs- und Werbema9nah-
men insbesondere zur Hervorhebung der wesentlichen
Merkmale und der Vorz�ge von Gemeinschaftserzeugnissen
vor allem in bezug auf Qualit)t, Hygiene, Lebensmittel-
sicherheit, besondere Produktionsverfahren, ern)hrungswis-
senschaftliche Aspekte, Etikettierung, Tier- oder Umwelt-
schutz;

b) Teilnahme an nationalen und internationalen Veranstaltun-
gen, Messen und Ausstellungen insbesondere mit der Ein-
richtung von St)nden zur Aufwertung des Ansehens der
Gemeinschaftserzeugnisse;

c) Information insbesondere zu den EU-Regelungen f�r ge-
sch�tzte Ursprungsbezeichnungen (g.U.), gesch�tzte geogra-
phische Angaben (g.g.A.), garantiert traditionelle Spezialit)-
ten, den :kologischen Landbau und die Etikettierung gem)9
der f�r die Landwirtschaft geltenden Regelung;

d) Informationsma9nahmen zur Gemeinschaftsregelung f�r
Qualit)tsweine bestimmter Anbaugebiete (Qualit)tsweine
b.A.), Tafelweine und Spirituosen mit geographischer Anga-
be;

e) Bewertungsstudien der Ergebnisse der Informations- und
Absatzf:rderungsma9nahmen.

Artikel 3

Die f�r die Ma9nahmen gem)9 Artikel 1 in Frage kommenden
Sektoren bzw. Erzeugnisse werden nach folgenden Kriterien
ausgew)hlt:

a) M:glichkeit der Herausstellung der Qualit)t, der typischen
Merkmale, der besonderen Produktionsverfahren, der ern)h-
rungswissenschaftlichen Gesichtspunkte, Aspekte der Hygie-
ne, der Lebensmittelsicherheit bzw. des Umweltschutzes der
betreffenden Erzeugnisse durch themenzentrierte oder ziel-
gruppenorientierte Kampagnen;

b) Einf�hrung eines Etikettierungssystems zur Information des
Verbrauchers �ber die Systeme der Herkunftssicherung und
Kontrolle der Erzeugnisse;

c) Notwendigkeit der Behebung konjunkturbedingter Probleme
in einem bestimmten Sektor;

d) M:glichkeit der Information �ber die Bedeutung der Ge-
meinschaftsregelungen f�r g.U./g.g.A., garantiert traditionelle
Spezialit)ten und Erzeugnisse aus :kologischem Landbau;

e) M:glichkeit der Information �ber die Bedeutung der Ge-
meinschaftsregelung f�r Qualit)tsweine b.A., Tafelweine
und Spirituosen mit geographischer Angabe.

Artikel 4

(1) Die Kommission erstellt alle drei Jahre nach dem Ver-
fahren des Artikels 13 ein Verzeichnis der Themen und Erzeug-
nisse gem)9 Artikel 3. Bei Bedarf kann dieses Verzeichnis je-
doch nach demselben Verfahren zwischenzeitlich ge)ndert wer-
den.

(2) Vor Erstellung des Verzeichnisses gem)9 Absatz 1 kann
die Kommission die St)ndige Gruppe ÐWerbung f�r landwirt-
schaftliche ErzeugnisseM des Beratenden Ausschusses ÐQualit)t
und Gesundheit der landwirtschaftlichen ErzeugungM konsultie-
ren.

Artikel 5

(1) F�r die ausgew)hlten Erzeugnisse und Sektoren erstellt
die Kommission nach dem Verfahren des Artikels 13 eine Stra-
tegie und legt die Leitlinien fest, denen die Vorschl)ge f�r die
Informations- und Absatzf:rderungsprogramme entsprechen
m�ssen.

(2) Diese Leitlinien geben insbesondere �ber folgendes Auf-
schlu9:

a) Zielvorgaben und Zielgruppen,

b) Nennung eines oder mehrerer Themen, auf die sich die
ausgew)hlten Ma9nahmen beziehen m�ssen,

c) Art der Ma9nahmen,

d) Laufzeit der Programme,

e) Aufteilung des als Gemeinschaftsbeteiligung f�r die Pro-
grammdurchf�hrung zur Verf�gung stehenden Betrags auf
die anvisierten M)rkte und geplanten Ma9nahmen.

Artikel 6

(1) Zur Durchf�hrung der Ma9nahmen gem)9 Artikel 2
Buchstaben a) b) und d) anhand der von der Kommission fest-
gelegten Leitlinien erstellen die interessierten Mitgliedstaaten
Leistungsverzeichnisse und ver:ffentlichen eine Aufforderung
zur Einreichung von Vorschl)gen, die sich an alle europ)ischen
Branchen- und Dachverb)nde richtet.
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(2) Die betreffenden Verb)nde, die sich auf die Aufforderung
zur Einreichung von Vorschl)gen gem)9 Absatz 1 melden,
erarbeiten gemeinsam mit einer im Wege einer Ausschreibung
ausgew)hlten Durchf�hrungsstelle Informations- und Absatz-
f:rderungsprogramme mit einer Laufzeit von h:chstens 36
Monaten. Diese Programme k:nnen einen oder mehrere Mit-
gliedstaaten einbeziehen. Sie k:nnen von europ)ischen Organi-
sationen oder von Organisationen ausgehen, die in einem oder
mehreren Mitgliedstaaten ans)ssig sind. Die Programme letzte-
rer Organisationen werden vorrangig ber�cksichtigt.

(3) Der bzw. die betreffenden Mitgliedstaaten pr�fen die
Zweckm)9igkeit der Programme sowie die Jbereinstimmung
der vorgeschlagenen Programme und Durchf�hrungsstellen
mit den Bestimmungen dieser Verordnung, den Leitlinien und
dem betreffenden Leistungsverzeichnis. Au9erdem pr�fen sie
das Preis-/Leistungsverh)ltnis der betreffenden Programme. Im
Anschlu9 an diese Pr�fung erstellen der bzw. die betreffenden
Mitgliedstaaten im Rahmen der zur Verf�gung stehenden Mittel
die vorl)ufige Liste der ausgew)hlten Programme und Stellen
und verpflichten sich, sich an der Finanzierung dieser Pro-
gramme zu beteiligen.

(4) Die Mitgliedstaaten �bermitteln der Kommission die vor-
l)ufige Liste der ausgew)hlten Programme und Stellen sowie
eine Kopie der Programme.

Stellt die Kommission fest, da9 ein vorgeschlagenes Programm
den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften oder Leitlinien nicht
entspricht, so teilt sie innerhalb einer noch festzusetzenden
Frist dem bzw. den betreffenden Mitgliedstaaten mit, da9 das
betreffende Programm ganz oder teilweise nicht f:rderf)hig ist.

Die Mitgliedstaaten ber�cksichtigen die von der Kommission
innerhalb der vorgesehenen Frist gemachten Bemerkungen.
Nach Ablauf dieser Frist erstellen der bzw. die Mitgliedstaaten
die endg�ltige Liste der ausgew)hlten Programme und �ber-
mitteln sie umgehend der Kommission.

Artikel 7

(1) Zur Durchf�hrung der Ma9nahmen gem)9 Artikel 2
Buchstabe c) erstellt jeder beteiligte Mitgliedstaat auf der
Grundlage der von der Kommission festgelegten Leitlinien das
Leistungsverzeichnis und w)hlt im Wege einer :ffentlichen
Ausschreibung die Stelle aus, die mit der Durchf�hrung des
Programms beauftragt wird, zu dessen Kofinanzierung er sich
verpflichtet hat.

(2) Er �bermittelt der Kommission das ausgew)hlte Pro-
gramm zusammen mit einer begr�ndeten Stellungnahme zur
Zweckdienlichkeit des Programms, zur Jbereinstimmung des
Programms und der vorgeschlagenen Stelle mit den Vorschrif-
ten dieser Verordnung und den einschl)gigen Leitlinien und zur
Bewertung des Preis-/Leistungsverh)ltnisses.

(3) F�r die Pr�fung der Programme durch die Kommission
und ihre endg�ltige Genehmigung durch die Mitgliedstaaten
gelten die Bestimmungen des Artikels 6 Absatz 4 Unterabs)tze
2 und 3.

Artikel 8

(1) Bei der Erarbeitung der Leitlinien gem)9 Artikel 5 kann
die Kommission einen Ausschu9 unabh)ngiger Sachverst)ndi-
ger f�r Dffentlichkeitsarbeit oder externe Fachleute heranzie-
hen.

(2) Die Kommission w)hlt im Wege der offenen oder be-
schr)nkten Ausschreibung folgendes aus:

� gegebenenfalls die externen Fachleute gem)9 Absatz 1,

� die mit der Bewertung der Ergebnisse der Ma9nahmen ge-
m)9 den Artikeln 6 und 7 beauftragte(n) Stelle(n).

Artikel 9

(1) Die Gemeinschaft finanziert:

a) die Ma9nahmen gem)9 Artikel 2 Buchstabe e) vollst)ndig;

b) die Informations- und Absatzf:rderungsma9nahmen gem)9
Artikel 2 teilweise.

(2) Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an den
Ma9nahmen gem)9 Absatz 1 Buchstabe b) betr)gt h:chstens
50 % der tats)chlichen Kosten der Ma9nahmen.

(3) Unbeschadet von Absatz 4 beteiligen sich die Mitglied-
staaten an der Finanzierung der Ma9nahmen gem)9 Absatz 2
mit 20 % der tats)chlichen Kosten; der Restbetrag wird von den
beteiligten Organisationen �bernommen. Die Finanzierung des
Anteils der Mitgliedstaaten und/oder der Branchen- bzw. Dach-
verb)nde kann auch aus steuer)hnlichen Einnahmen stammen.

In ordnungsgem)9 begr�ndeten F)llen kann nach dem Verfah-
ren des Artikels 13 beschlossen werden, da9 die beteiligte Or-
ganisation den gesamten von der Gemeinschaft nicht finanzier-
ten Teil �bernimmt, sofern das betreffende Programm eindeutig
im Gemeinschaftsinteresse liegt.

(4) F�r die Ma9nahmen gem)9 Artikel 2 Buchstabe c) �ber-
nehmen die beteiligten Mitgliedstaaten den von der Kommis-
sion nicht finanzierten Teil.

Die Finanzierung der Mitgliedstaaten kann auch aus steuer)hn-
lichen Einnahmen stammen.

Artikel 10

(1) Die mit der Durchf�hrung der Ma9nahmen gem)9 Ar-
tikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 1 dieser Verordnung
beauftragte(n) Stelle(n) m�ssen die erforderlichen Fachkennt-
nisse �ber die betreffenden Erzeugnisse und M)rkte besitzen
und �ber die notwendigen Mittel f�r eine m:glichst wirksame
Durchf�hrung der Ma9nahmen verf�gen, wobei der europ)i-
schen Dimension der betreffenden Programme Rechnung zu
tragen ist.

(2) Die beteiligten Mitgliedstaaten sind f�r die Kontrolle und
Zahlung im Zusammenhang mit den Ma9nahmen zust)ndig,
die nicht unter Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) fallen.
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Artikel 11

Die Ausgaben, die sich durch die Gemeinschaftsfinanzierung
der Ma9nahmen gem)9 Artikel 1 ergeben, gelten als Ma9nah-
men im Sinne von Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe e) der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1258/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 �ber
die Finanzierung der Gemeinsamen Agrarpolitik.

Artikel 12

Die Durchf�hrungsbestimmungen zu dieser Verordnung wer-
den nach dem Verfahren des Artikels 13 erlassen.

Artikel 13

(1) Bei der Durchf�hrung dieser Verordnung wird die Kom-
mission von dem mit Artikel 37 der Verordnung Nr.
136/66/EWG (1) eingesetzten Verwaltungsausschu9 f�r Fette
und von den mit den entsprechenden Artikeln der �brigen
Verordnungen f�r die gemeinsamen Marktorganisationen einge-
setzten Verwaltungsaussch�ssen (im folgenden Ðder Ausschu9M
genannt) unterst�tzt.

(2) Wird auf den vorliegenden Artikel Bezug genommen, so
gelten die Bestimmungen der Artikel 4 und 7 des Beschlusses
1999/468/EG.

(3) Der Zeitraum gem)9 Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf einen Monat festgesetzt.

(4) Der Ausschu9 wird durch seinen Vorsitzenden entweder
von sich aus oder auf Antrag eines Mitgliedstaats befa9t.

Artikel 14

Die Kommission legt dem Rat und dem Europ)ischen Par-
lament alle drei Jahre und erstmals bis zum 31. Dezember
2004 einen gegebenenfalls durch geeignete Vorschl)ge erg)nz-
ten Bericht �ber die Durchf�hrung dieser Verordnung vor.

Artikel 15

(1) Folgende Bestimmungen werden aufgehoben:

� Artikel 11 der Verordnung 136/66/EWG �ber die Errich-
tung einer gemeinsamen Marktorganisation f�r Fette (2);

� Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1308/70 �ber die
gemeinsame Marktorganisation f�r Flachs und Hanf (3),

� Artikel 20 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3763/91
mit Sonderma9nahmen f�r bestimmte Agrarerzeugnisse zu-
gunsten der franz:sischen �berseeischen Departements (4),

� Artikel 1 und 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1332/92 mit
Sonderma9nahmen f�r Tafeloliven (5),

(1) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66.
(2) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66.
(3) ABl. L 146 vom 4.7.1970, S. 1.
(4) ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1.
(5) ABl. L 145 vom 27.5.1992, S. 1.

� Artikel 31 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1600/92
zum Erla9 von Sonderma9nahmen f�r bestimmte landwirt-
schaftliche Erzeugnisse zugunsten der Azoren und Madei-
ras (6),

� Artikel 26 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1601/92
zur Einf�hrung von Sonderma9nahmen f�r bestimmte
landwirtschaftliche Erzeugnisse zugunsten der Kanarischen
Inseln (7),

� Artikel 1 Absatz 2 zweiter Gedankenstrich und Artikel 2
Absatz 1 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 399/94
mit Sonderma9nahmen f�r getrocknete Weintrauben (8),

� Artikel 54 der Verordnung (EG) Nr. 2200/96 �ber die ge-
meinsame Marktorganisation f�r Obst und Gem�se (9),

� Artikel 35 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999
�ber die gemeinsame Marktorganisation f�r Wein (10).

In Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung
(EG) Nr. 399/94 werden die Worte Ðund Absatzf:rderungM und
die Buchstaben Ðd) und e)M bzw. gestrichen.

(2) Die Verordnungen (EWG) Nr. 1195/90 zum Erla9 von
Ma9nahmen zur Steigerung des Verbrauchs und der Verwen-
dung von ˜pfeln (11), (EWG) Nr. 1201/90 betreffend Ma9nah-
men zur Steigerung des Verbrauchs von Zitrusfr�chten (12),
(EWG) Nr. 2067/92 �ber Ma9nahmen zur F:rderung des Ab-
satzes und des Verbrauchs von hochwertigem Rindfleisch (13),
(EWG) Nr. 2073/92 �ber die Verbrauchsf:rderung in der Ge-
meinschaft und die Erweiterung der M)rkte f�r Milch und
Milcherzeugnisse (14), (EG) Nr. 2275/96 zur Einf�hrung beson-
derer Ma9nahmen im Sektor lebende Pflanzen und Waren des
Blumenhandels (15) und (EG) Nr. 2071/98 �ber Informations-
kampagnen �ber die Kennzeichnung von Rindfleisch (16) wer-
den aufgehoben.

(3) F�r Informations- und Absatzf:rderungsprogramme, die
vor dem 1. Januar 2001 anlaufen, bleiben die in den voran-
gegangenen Abs)tzen aufgef�hrten Bestimmungen, Fristen und
Verordnungen in Kraft.

Artikel 16

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Ver:ffent-
lichung im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2001.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

(6) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 1.
(7) ABl. L 173 vom 27.6.1992, S. 13.
(8) ABl. L 54 vom 25.2.1994, S. 3.
(9) ABl. L 297 vom 21.11.1996, S. 1.
(10) ABl. L 179 vom 14.7.1999, S. 1.
(11) ABl. L 119 vom 11.5.1990, S. 53.
(12) ABl. L 119 vom 11.5.1990, S. 65.
(13) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 57.
(14) ABl. L 215 vom 30.7.1992, S. 67.
(15) ABl. L 308 vom 29.11.1996, S. 7.
(16) ABl. L 265 vom 30.9.1998, S. 2.
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur ˜nderung der Richt-
linie 80/232/EWG in Bezug auf die Wertereihe von Nenngewichten f�r Kaffee- und Zichorien-

Extrakte

(2000/C 365 E/25)

KOM(2000) 568 endg. � 2000/0235(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 13. September 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf den Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

gem*7 dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags,

In Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Um die Transparenz der gemeinschaftlichen Rechtsvor-
schriften insgesamt zu verbessern, sollten alle Wertereihen
von Nennf�llmengen f�r Erzeugnisse in Fertigpackungen in
einen einzigen Gesetzestext aufgenommen werden, nament-
lich in die Richtlinie 80/232/EWG des Rates (1).

(2) Aus diesem Grund w*re es angebracht, die Wertereihe von
Nenngewichten f�r Erzeugnisse in Fertigpackungen laut Ar-
tikel 4 der Richtlinie 77/436/EWG des Rates vom 27. Juni
1977 betreffend die Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten �ber Kaffee-Extrakte und Zichorien-Extrak-
te (2), zuletzt ge*ndert durch die Richtlinie 85/573/EWG
des Rates vom 19. Dezember 1985 (3), aus dieser produkt-
spezifischen Richtlinie herauszunehmen.

(3) Die Richtlinie 1999/4/EG des Europ*ischen Parlaments und
des Rates vom 22. Februar 1999 �ber Kaffee- und Zicho-
rien-Extrakte (4) hebt die Richtlinie 77/436/EWG mit Wir-
kung vom 13. September 2000 auf. In den Erw*gungs-
gr�nden wird die Absicht ge*u7ert, eine Wertereihe von
Nenngewichten der in dieser Richtlinie definierten Erzeug-
nisse in Fertigpackungen in die Richtlinie 80/232 auf-
zunehmen.

(4) Die gemeinschaftsweit verbindliche Wertereihe von Nenn-
f�llmengen f�r Fertigpackungen mit Kaffee- und Zichorien-
Extrakten erweist sich weiterhin als notwendig f�r einen

wirksamen Verbraucherschutz und den freien Verkehr die-
ser Erzeugnisse in der Gemeinschaft.

(5) Die Richtlinie 80/232/EWG sollte daher entsprechend ge-
*ndert werden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Richtlinie 80/232/EWG wird wie folgt ge*ndert:

1. Dem Artikel 5 wird folgender Absatz angef�gt:

ÐFertigpackungen, die die unter Nummer 12 des Anhangs I
aufgelisteten Erzeugnisse enthalten, d�rfen nur mit den un-
ter Nummer 12 genannten Nennf�llmengen in den Verkehr
gebracht werden.F

2. Anhang I wird entsprechend dem Anhang I des vorliegen-
den ˜nderungsvorschlags ge*ndert.

Artikel 2

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften in Kraft, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie
sp*testens ab dem . . . (5) nachzukommen. Sie setzen die Kom-
mission unverz�glich davon in Kenntnis.

Wenn Mitgliedstaaten derartige Vorschriften erlassen, nehmen
sie in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der
amtlichen VerGffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mit-
gliedstaaten regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

Artikel 3

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerGffent-
lichung im Amtsblatt der Europ'ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 4

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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ANHANG I

Dem Anhang I der Richtlinie 80/232/EWG wird folgender Punkt angef�gt:

12. Kaffee-Extrakte und Zichorien-Extrakte (g)

50 � 100 � 200 � 250 (nur f�r Mischungen von Kaffee- und Zichorien-Extrakten sowie f�r Kaffee-Extrakte, die
ausschlie7lich f�r Getr*nkeautomaten bestimmt sind) � 300 (nur f�r Kaffee-Extrakte) � 500 � 750 � 1 000 �
2 000 � 2 500 � 3 000 � 4 000 � 5 000 � 6 000 � 7 000 � 8 000 � 9 000 � 10 000.

DE19.12.2000 Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften C 365 E/275



Vorschlag f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlaments und des Rates �ber den Ausschu� f�r
die Sicherheit im Seeverkehr und zur ˜nderung der Verordnungen �ber die Sicherheit im See-

verkehr und die Verh�tung der Umweltverschmutzung durch Schiffe

(2000/C 365 E/26)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 489 endg. � 2000/0236(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 15. September 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ*ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem*7 dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrages,

in Erw*gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die Ma7nahmen zur Durchf�hrung der geltenden Verord-
nungen und Richtlinien im Bereich der Sicherheit im See-
verkehr werden im Wege eines Regelungsverfahrens ver-
abschiedet, das die Befassung des durch die Richtlinie
93/75/EWG des Rates (1) eingesetzten Ausschusses und in
bestimmten F*llen eines Ad-hoc-Ausschusses vorsieht.
Diese Aussch�sse unterliegen den durch den Beschlu7
87/373/EWG des Rates vom 13. Juli 1987 zur Festlegung
der Modalit*ten f�r die Aus�bung der der Kommission �ber-
tragenen Durchf�hrungsbefugnisse (2) festgelegten Regeln.

(2) Der Rat hat mit seiner Entschlie7ung vom 8. Juni 1993
�ber eine gemeinsame Politik im Bereich der Sicherheit im
Seeverkehr die Einsetzung eines Ausschusses f�r die Si-
cherheit im Seeverkehr grunds*tzlich gebilligt und die
Kommission aufgefordert, einen diesbez�glichen Vorschlag
zu unterbreiten.

(3) Der Ausschu7 f�r die Sicherheit im Seeverkehr soll die
Aufgaben der im Rahmen der Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft eingesetzten Aussch�sse im Bereich der Sicher-
heit im Seeverkehr zentralisieren, sowie die Kommission
in allen Fragen zur Sicherheit im Seeverkehr und der Ver-

h�tung oder Begrenzung der Umweltverschmutzung
durch die Schiffahrt unterst�tzen und beraten.

(4) Gem*7 der Entschlie7ung des Rates vom 8. Juni 1993 ist
ein Ausschu7 f�r die Sicherheit im Seeverkehr einzuset-
zen; ihm sind die Aufgaben zu �bertragen, mit denen
zuvor die im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften
der Gemeinschaft �ber die Sicherheit im Seeverkehr einge-
setzten Aussch�sse betraut waren. In allen neuen Vor-
schriften des Gemeinschaftsrechts im Bereich der Sicher-
heit im Seeverkehr ist die Befassung des Ausschusses f�r
die Sicherheit im Seeverkehr vorgesehen.

(5) Der Beschlu7 87/373/EWG wurde durch den Beschlu7
1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalit*ten f�r die Aus�bung der der Kommission
�bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (3) ersetzt. Mit
dem Beschlu7 1999/468/EG sollen die anzuwendenden
Ausschu7verfahren festgelegt und eine bessere Informa-
tion des Europ*ischen Parlaments und der Dffentlichkeit
�ber die Arbeiten der Aussch�sse gew*hrleistet werden.

(6) Folglich sind auf den Ausschu7 f�r die Sicherheit im Seever-
kehr die einschl*gigen Bestimmungen des Beschlusses
1999/468/EG anzuwenden. Da die f�r die Umsetzung der
im Bereich der Sicherheit im Seeverkehr geltenden Gesetzes-
vorschriften nEtigen Ma7nahmen von allgemeiner Trag-
weite im Sinne von Artikel 2 des Beschlusses 1999/468/EG
sind, sind diese nach dem in Artikel 5 des genannten Be-
schlusses vorgesehenen Regelungsverfahren zu erlassen.

(7) Die bestehenden Rechtsvorschriften im Bereich der Sicher-
heit im Seeverkehr sind dahingehend zu *ndern, da7 der
durch die Richtlinie 93/75/EWG eingesetzte Ausschu7
oder gegebenenfalls der im Rahmen der betreffenden
Rechtsvorschriften eingesetzte Ad-hoc-Ausschu7 durch
den Ausschu7 f�r die Sicherheit im Seeverkehr ersetzt wird.
Insbesondere sind durch diese Verordnung die einschl*gigen
Bestimmungen der Verordnungen (EWG) Nr. 613/91 (4),
(EG) Nr. 2978/94 (5) und (EG) Nr. 3051/95 des Rates (6)
im Hinblick auf die Einf�hrung des Ausschusses f�r die
Sicherheit im Seeverkehr und des Regelungsverfahrens ge-
m*7 Artikel 5 des Beschlusses 1999/468/EG zu *ndern.
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(8) Die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Bereich der
Sicherheit im Seeverkehr beruhen auf der Anwendung von
Regeln internationaler Fbereinkommen, Codes und Ent-
schlie7ungen, die zum Zeitpunkt der Verabschiedung des
betreffenden Gemeinschaftsrechtsakts oder zu dem darin
angegebenen Datum galten. Daher kEnnen die Mitglied-
staaten sp*tere ˜nderungen dieser internationalen Rechts-
instrumente nicht anwenden, solange die betreffenden
Richtlinien oder Verordnungen auf Gemeinschaftsebene
nicht ge*ndert worden sind. Aufgrund der Schwierigkeit,
das Datum des Inkrafttretens einer ˜nderung auf interna-
tionaler Ebene mit dem der Verordnung, durch die diese
˜nderung ins Gemeinschaftsrecht �bernommen wird, in
Einklang zu bringen, entstehen erhebliche Nachteile, ins-
besondere eine versp*tete Umsetzung der neuesten und
strengsten internationalen Sicherheitsnormen innerhalb
der Gemeinschaft.

(9) Allerdings ist zu unterscheiden zwischen den Bestimmun-
gen eines Gemeinschaftsrechtsakts, die f�r die Zwecke
ihrer Anwendung einen Verweis auf ein internationales
Rechtsinstrument enthalten, und Gemeinschaftsbestim-
mungen, die ein internationales Rechtsinstrument teil-
weise oder vollst*ndig wiedergeben. Im letzteren Fall kEn-
nen die neuesten ˜nderungen internationaler Rechts-
instrumente nur nach ˜nderung der betreffenden Gemein-
schaftsbestimmungen auf Gemeinschaftsebene wirksam
werden.

(10) Daher empfiehlt es sich, die Mitgliedstaaten in die Lage zu
versetzen, die neuesten Bestimmungen internationaler
Fbereinkommen, mit Ausnahme derer, die ausdr�cklich
in einen Gemeinschaftsrechtsakt aufgenommen wurden,
anzuwenden. Zu diesem Zweck gen�gt der Hinweis, da7
die im Sinne der betreffenden Richtlinie oder Verordnung
anzuwendende Fassung des internationalen Fbereinkom-
mens die Ðjeweils geltendeJ ist, ohne ein Datum anzuge-
ben.

(11) Es ist jedoch erforderlich, ein spezifisches Verfahren zur
Pr�fung der Konformit*t einzuf�hren, das es der Kommis-
sion nach Befassung des Ausschusses f�r die Sicherheit im
Seeverkehr erlaubt, die nEtigen Ma7nahmen zu treffen,
um dem Risiko einer Unvereinbarkeit der ˜nderungen
internationaler Rechtsinstrumente mit den geltenden
Rechtsvorschriften oder der Politik der Gemeinschaft im
Bereich der Sicherheit im Seeverkehr vorzubeugen. Bei
einem solchen Verfahren gilt es ferner zu vermeiden,
da7 ˜nderungen internationaler Rechtsinstrumente das
in der Gemeinschaft erreichte Niveau der Sicherheit im
Seeverkehr schw*chen.

(12) Das Verfahren zur Pr�fung der Konformit*t kann seine
volle Wirkung nur entfalten, wenn die geplanten Ma7nah-
men so schnell wie mEglich und in jedem Fall vor dem
Inkrafttreten der internationalen ˜nderung verabschiedet
werden. Folglich ist die Frist, �ber die der Rat gem*7
Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG verf�gt,
um �ber die vorgeschlagenen Ma7nahmen zu befinden,
auf einen Monat zu verk�rzen �

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Gegenstand dieser Verordnung ist es, die Umsetzung der
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft �ber die Sicherheit im
Seeverkehr, den Schutz der Meeresumwelt sowie die Lebens-
und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen zu verbessern:

a) Die Aufgaben der in Anwendung der einschl*gigen Rechts-
vorschriften der Gemeinschaft eingesetzten Aussch�sse sol-
len durch die Schaffung eines einzigen, sogenannten Aus-
schusses f�r die Sicherheit im Seeverkehr zentralisiert wer-
den.

b) Die ˜nderung der einschl*gigen Rechtsvorschriften der Ge-
meinschaft im Lichte der Fortentwicklung der auf dem Ge-
biet der Sicherheit im Seeverkehr, des Schutzes der Meeres-
umwelt und der Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord
von Schiffen geltenden internationalen Rechtsinstrumente
soll erleichtert werden.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

F�r die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffs-
bestimmungen:

1. ÐInternationale RechtsinstrumenteJ: Fbereinkommen, Pro-
tokolle, Entschlie7ungen, Codes, Regelwerke, Rundschreiben,
Normen und Bestimmungen die von einer internationalen
Konferenz, der Internationalen Seeschiffahrtsorganisation
(IMO), der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), den
Unterzeichnern einer Vereinbarung oder einer internationa-
len Normungsorganisation im Bereich der Sicherheit im See-
verkehr, der Verh�tung von Umweltverschmutzung durch
Schiffe und der Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord
von Schiffen angenommen wurden.

2. ÐRechtsvorschriften der Gemeinschaft �ber den SeeverkehrJ:
die nachstehend aufgef�hrten Gemeinschaftsrechtsakte:

a) Verordnung (EWG) Nr. 613/91 des Rates vom 4. M*rz
1991 zur Umregistrierung von Schiffen innerhalb der
Gemeinschaft,

b) Richtlinie 93/75/EWG des Rates vom 13. September
1993 �ber Mindestanforderungen an Schiffe, die Seeh*fen
der Gemeinschaft anlaufen oder aus ihnen auslaufen und
gef*hrliche oder umweltsch*dliche G�ter befErdern,

c) Verordnung (EG) Nr. 2978/94 des Rates vom 21. Novem-
ber 1994 zur Durchf�hrung der IMO-Entschlie7ung
A.747 (18) �ber die Vermessung der Ballastr*ume in Dl-
tankschiffen mit Tanks f�r getrennten Ballast,
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d) Richtlinie 94/57/EG des Rates, vom 22. November 1994
�ber gemeinsame Vorschriften und Normen f�r Schiffs-
�berpr�fungs- und -besichtigungsorganisationen und die
einschl*gigen Ma7nahmen der SeebehErden (1),

e) Richtlinie 94/58/EG des Rates vom 22. November 1994
�ber Mindestanforderungen f�r die Ausbildung von See-
leuten (2),

f) Richtlinie 95/21/EG des Rates vom 19. Juni 1995 zur
Durchsetzung internationaler Normen f�r die Schiffs-
sicherheit, die Verh�tung von Verschmutzung und die
Lebens- und Arbeitsbedingungen an Bord von Schiffen,
die Gemeinschaftsh*fen anlaufen und in Hoheitsgew*s-
sern der Mitgliedstaaten fahren (Hafenstaatkontrolle) (3),

g) Verordnung (EG) Nr. 3051/95 des Rates vom 8. Dezem-
ber 1995 �ber Ma7nahmen zur Organisation eines siche-
ren Schiffsbetriebs von Ro-Ro-Fahrgastf*hrschiffen,

h) Richtlinie 96/98/EG des Rates vom 20. Dezember 1996
�ber Schiffsausr�stung (4),

i) Richtlinie 97/70/EG des Rates vom 11. Dezember 1997
�ber eine harmonisierte Sicherheitsregelung f�r Fischerei-
fahrzeuge von 24 Meter L*nge und mehr (5),

j) Richtlinie 98/18/EG des Rates vom 17. M*rz 1998 �ber
Sicherheitsvorschriften und -normen f�r Fahrgastschif-
fe (6),

k) Richtlinie 98/41/EG des Rates vom 18. Juni 1998 �ber
die Registrierung der an Bord von Fahrgastschiffen im
Verkehr nach oder von einem Hafen eines Mitgliedstaates
der Gemeinschaft befindlichen Personen (7),

l) Richtlinie 1999/35/EG des Rates vom 29. April 1999
�ber ein System verbindlicher Fberpr�fungen im Hin-
blick auf den sicheren Betrieb von Ro-Ro-Fahrgastschiffen
und Fahrgast-Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Linien-
verkehr (8).

Artikel 3

Einsetzung des Ausschusses f�r die Sicherheit
im Seeverkehr

(1) Die Kommission wird von einem Regelungsausschu7, im
folgenden Ausschu7 f�r die Sicherheit im Seeverkehr genannt,
unterst�tzt. Dieser besteht aus Vertretern der Mitgliedstaaten.
Den Vorsitz f�hrt ein Vertreter der Kommission.

(1) ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 20. Richtlinie, ge*ndert durch die
Richtlinie 97/58/EG (ABl. L 274 vom 7.10.1997, S. 8).

(2) ABl. L 319 vom 12.12.1994, S. 28. Richtlinie, ge*ndert durch die
Richtlinie 98/35/EG (ABl. L 172 vom 17.6.1998, S. 1).

(3) ABl. L 157 vom 7.7.1995, S. 1. Richtlinie, zuletzt ge*ndert durch
die Richtlinie 1999/97/EG (ABl. L 331 vom 23.12.1999, S. 67).

(4) ABl. L 46 vom 17.2.1997, S. 25. Richtlinie, ge*ndert durch die
Richtlinie 98/85/EG (ABl. L 315 vom 11.11.1998, S. 14).

(5) ABl. L 34 vom 9.2.1998, S. 1. Richtlinie, ge*ndert durch die Richt-
linie 1999/19/EG (ABl. L 83 vom 27.3.1999, S. 48).

(6) ABl. L 144 vom 15.5.1998, S. 1.
(7) ABl. L 188 vom 2.7.1998, S. 35.
(8) ABl. L 138 vom 1.6.1999, S. 1.

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, findet das
Regelungsverfahren des Artikels 5 des Beschlusses
1999/468/EG unter Ber�cksichtigung der Bestimmungen von
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 des Beschlusses Anwendung.

(3) F�r die Zwecke dieser Verordnung wird der in Artikel 5
Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG vorgesehene Zeitraum
auf einen Monat festgelegt.

Artikel 4

Verfahren zur Pr�fung der Konformit�t

(1) Die in Artikel 2 Nummer 2 genannten Verordnungen
und Richtlinien der Gemeinschaft kEnnen nach dem im oben-
stehenden Artikel 3 vorgesehenen Verfahren abge*ndert wer-
den, um eine ˜nderung der in Artikel 2 Nummer 1 vorgese-
henen internationalen Rechtsinstrumente vom Anwendungs-
bereich der betreffenden Verordnung oder Richtlinie auszuneh-
men.

Eine solche Ab*nderung ist nur mEglich, wenn die internatio-
nale ˜nderung das Risiko birgt, das durch die Rechtssetzung
der Gemeinschaft zur Sicherheit im Seeverkehr geschaffene Ni-
veau der Sicherheit im Seeverkehr und des Schutzes der Mee-
resumwelt zu verringern und die von der Gemeinschaft im
Interesse der Sicherheit im Seeverkehr verfolgten Ziele in Frage
zu stellen.

(2) Beginnend mit dem Datum der Verabschiedung einer
˜nderung eines in Artikel 2 Nummer 1 genannten internatio-
nalen Rechtsinstruments und w*hrend eines Zeitraums von
sechs Monaten enthalten sich die Mitgliedstaaten, die Vertrags-
parteien dieses Rechtsinstruments sind, jeder Initiative hinsicht-
lich der Annahme oder Anwendung dieser ˜nderung. Dies soll
der Kommission ermEglichen, den in Artikel 3 Absatz 1 ge-
nannten Ausschu7 mit einem Verordnungs- oder Richtlini-
enentwurf der Kommission zu befassen, durch den in Anwen-
dung von Absatz 1 die betreffende ˜nderung von einem Ge-
meinschaftstext ausgenommen wird. Im Falle einer Befassung
innerhalb von sechs Monaten l*uft die obengenannte Stillhalte-
frist bis zur Verabschiedung geeigneter Ma7nahmen.

(3) Wenn die ˜nderung des fraglichen internationalen
Rechtsinstruments einem Verfahren der stillschweigenden Zu-
stimmung unterworfen ist, wird die Verordnung oder Richtlinie
der Kommission, die eine Fbernahme dieser neuen ˜nderung
in das Gemeinschaftsrecht aus den in Absatz 1 genannten
Gr�nden ausschlie7t, rechtzeitig verabschiedet, damit die be-
troffenen Mitgliedstaaten gegen die fragliche ˜nderung auf in-
ternationaler Ebene fristgem*7 Einspruch erheben kEnnen.

Artikel 5

Aufgaben des Ausschusses f�r die Sicherheit
im Seeverkehr

Der Ausschu7 f�r die Sicherheit im Seeverkehr nimmt die Auf-
gaben wahr, mit denen er kraft der geltenden Rechtsvorschrif-
ten der Gemeinschaft betraut wird.
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Artikel 2 Nummer 2 dieser Verordnung kann nach dem in
Artikel 3 genannten Verfahren ge*ndert werden, um die Nen-
nung weiterer Gemeinschaftsrechtsakte hinzuzuf�gen, die nach
der Verabschiedung dieser Verordnung in Kraft getreten sind.

Artikel 6

˜nderung der Verordnung (EWG) Nr. 613/91

Die Verordnung (EWG) Nr. 613/91 wird wie folgt ge*ndert:

1. Artikel 1 Buchstabe a) wird wie folgt ge*ndert:

a) Im ersten Unterabsatz werden die Worte Ðzum Zeitpunkt
der Annahme dieser VerordnungJ gestrichen und der
Satzteil Ðunbeschadet der gegebenenfalls in Anwendung
von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 des
Europ*ischen Parlaments und des Rates getroffenen Ma7-
nahmenJ hinzugef�gt.

b) Der letzte Unterabsatz wird gestrichen.

2. Die Artikel 6 und 7 werden durch folgenden Wortlaut er-
setzt:

ÐArtikel 6

Die Kommission wird durch den gem*7 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu7 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.

Artikel 7

Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, findet das Rege-
lungsverfahren des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr.
. . ./2000 Anwendung.J

Artikel 7

˜nderung der Verordnung (EG) Nr. 2978/94

Die Verordnung (EG) Nr. 2978/94 wird wie folgt ge*ndert:

1. Artikel 3 Buchstabe g) wird durch folgenden Wortlaut er-
setzt:

Ð ,Marpol 73/78M: Internationales Fbereinkommen zur Ver-
h�tung der Meeresverschmutzung durch Schiffe von 1973 in
der durch das dazugehErige Protokoll von 1978 ge*nderten
Fassung sowie deren geltende ˜nderungen unbeschadet der
gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 4 der Verordnung
(EG) Nr. . . ./2000 des Europ*ischen Parlaments und des
Rates getroffenen Ma7nahmen hinzugef�gt.J

2. Artikel 7 wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

ÐArtikel 7

Die Kommission wird durch den gem*7 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu7 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.J

Artikel 8

˜nderung der Verordnung (EG) Nr. 3051/95

Die Verordnung (EG) Nr. 3051/95 wird wie folgt ge*ndert:

1. In Artikel 9 wird der Ausdruck ÐArtikel 10 Absatz 2J durch
den Ausdruck ÐArtikel 10J ersetzt.

2. Artikel 10 erh*lt folgende Fassung:

ÐArtikel 10

Die Kommission wird durch den Ausschu7 f�r die Sicher-
heit im Seeverkehr nach dem Verfahren des Artikels 3 der
Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 des Europ*ischen Parlaments
und des Rates unterst�tzt.J

Artikel 9

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 20. Tag nach ihrer VerEffentlichung
im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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Vorschlag f�r eine Richtlinie des Europ�ischen Parlaments und des Rates zur ˜nderung der Richt-
linien �ber die Sicherheit im Seeverkehr und die Verh�tung der Umweltverschmutzung durch

Schiffe

(2000/C 365 E/27)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 489 endg. � 2000/0237(COD)

(Von der Kommission vorgelegt am 15. September 2000)

DAS EUROP˜ISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ+ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 80 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen,

gem+8 dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrages,

in Erw+gung nachstehender Gr�nde:

(1) Die geltenden Richtlinien im Bereich der Sicherheit im See-
verkehr verweisen auf den durch die Richtlinie 93/75/EWG
des Rates (1) eingesetzten Ausschu8 sowie in bestimmten
F+llen auf einen durch die einschl+gige Richtlinie eingesetz-
ten Ad-hoc-Ausschu8. Die bestehenden Richtlinien sehen
vor, da8 die somit eingesetzten Aussch�sse den Regeln
des Beschlusses 87/373/EWG des Rates vom 13. Juli 1987
zur Festlegung der Modalit+ten f�r die Aus�bung der der
Kommission �bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (2) un-
terliegen.

(2) Der Beschlu8 87/373/EWG wurde ersetzt durch den Be-
schlu8 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur
Festlegung der Modalit+ten f�r die Aus�bung der der Kom-
mission �bertragenen Durchf�hrungsbefugnisse (3). Da die
f�r die Umsetzung der geltenden Richtlinien im Bereich der
Sicherheit im Seeverkehr nCtigen Ma8nahmen von all-
gemeiner Tragweite im Sinne von Artikel 2 des Beschlusses
1999/468/EG sind, m�ssen diese nach dem in Artikel 5 des
genannten Beschlusses vorgesehenen Regelungsverfahren
erlassen werden.

(3) Durch die Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 des Europ+ischen
Parlaments und des Rates wird ein Ausschu8 mit der Be-
zeichnung Ausschu8 f�r die Sicherheit im Seeverkehr ein-
gesetzt, der die Aufgaben der durch die einschl+gigen
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft �ber die Sicherheit
im Seeverkehr eingesetzten Aussch�sse zentralisieren soll,
und f�r die Anwendung der genannten Rechtsvorschriften

der R�ckgriff auf das in Artikel 5 des Beschlusses
1999/468/EG vorgesehenen Regelungsverfahren vor-
geschrieben.

(4) Daher ist es zweckm+8ig, die geltenden Richtlinien im Be-
reich der Sicherheit im Seeverkehr zu +ndern, um die be-
stehenden Aussch�sse durch den Ausschu8 f�r die Sicher-
heit im Seeverkehr zu ersetzen.

(5) Ferner ist es zweckm+8ig, die geltenden Richtlinien so zu
+ndern, da8 die durch die Verordnung (EG) Nr. . . ./2000
eingef�hrten ˜nderungsverfahren sowie die einschl+gigen
Vorschriften dieser Verordnung zur Erleichterung ihrer An-
passung an ˜nderungen der im Bereich der Sicherheit im
Seeverkehr geltenden internationalen Rechtsinstrumenten
auf sie Anwendung finden �

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Gegenstand

Gegenstand dieser Richtlinie ist die ˜nderung der geltenden
Richtlinien des Rates �ber die Sicherheit im Seeverkehr, den
Schutz der Meeresumwelt und die Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen an Bord von Schiffen:

a) durch Bezugnahme auf den durch die Verordnung (EG) Nr.
. . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die Sicherheit im See-
verkehr;

b) durch Erleichterung ihrer Anpassung an ˜nderungen inter-
nationaler Rechtsinstrumente, die im Bereich der Sicherheit
im Seeverkehr, der Verh�tung von Umweltverschmutzung
durch Schiffe und der Lebens- und Arbeitsbedingungen an
Bord von Schiffen Anwendung finden, unter den in der
Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 festgelegten Bedingungen.

Artikel 2

˜nderung der Richtlinie 93/75/EWG

Die Richtlinie 93/75/EWG wird wie folgt ge+ndert:

1. Artikel 2 wird wie folgt ge+ndert:

a) Unter den Buchstaben e) und i) wird der Ausdruck Ðam 1.
Januar 1998F gestrichen,

b) Unter Buchstabe f) wird die Angabe Ðam 1. Januar 1997F
gestrichen,
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c) Unter Buchstabe g) wird die Angabe Ðam 10. Juli 1998F
gestrichen,

d) Unter Buchstabe h) wird die Angabe Ðam 1. Juli 1998F
gestrichen,

e) Folgender Unterabsatz wird hinzugef�gt:

ÐDie im ersten Unterabsatz unter den Buchstaben e), f), g)
h) und i) genannten Gbereinkommen, Codes und Ent-
schlie8ungen gelten unbeschadet der gegebenenfalls in
Anwendung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
. . ./2000 des Europ+ischen Parlaments und des Rates
getroffenen Ma8nahmen.F.

2. Artikel 12 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 12

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F

Artikel 3

˜nderung der Richtlinie 94/57/EG

Die Richtlinie 94/57/EG des Rates (1) wird wie folgt ge+ndert:

1. In Artikel 2 Buchstabe d) werden die Worte Ðzum Zeitpunkt
der Annahme dieser RichtlinieF durch den Satzteil Ðun-
beschadet der gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 4
der Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 des Europ+ischen Par-
laments und des Rates getroffenen Ma8nahmenF ersetzt.

2. In Artikel 7 erh+lt der erste Satz folgende Fassung: ÐDie
Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die Si-
cherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

3. In Artikel 8 Absatz 1 erster Anstrich wird der Ausdruck
Ðinternationalen KodizesF durch die Worte Ðinternationalen
Gbereinkommen, Protokollen und CodesF ersetzt.

4. Artikel 13 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 13

Das in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 vorgese-
hene Regelungsverfahren findet bei den in Artikel 4 Abs+tze
3 und 4, Artikel 5 Absatz 1, in den Artikeln 8, 9 und 10
und in Artikel 14 Absatz 2 behandelten Fragen Anwen-
dung.F.

Artikel 4

˜nderung der Richtlinie 94/58/EG

Die Richtlinie 94/58/EG des Rates (2) wird wie folgt ge+ndert:

1. Artikel 4 wird wie folgt ge+ndert:

a) Unter den Buchstaben p), q) und x) werden die Worte
Ðzum Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie gelten-
denF durch den Ausdruck ÐgeltendenF ersetzt.

b) Unter den Buchstaben r), und v) werden die Worte Ðzum
Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie geltendenF
durch den Ausdruck ÐgeltendenF ersetzt.

c) Buchstabe w) wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:

Ðw) ,Ro-Ro-FahrgastschiffK: ein Fahrgastschiff mit Ro-Ro-
Frachtr+umen oder Sonderr+umen, wie im Interna-
tionalen Gbereinkommen zum Schutze des mensch-
lichen Lebens auf See in der jeweils geltenden Fas-
sung definiertF.

d) Unter Buchstabe u) werden die Worte Ðin der zum Zeit-
punkt der Annahme dieser Richtlinie geltenden FassungF
durch den Ausdruck Ðin der geltenden FassungF ersetzt.

e) Folgender Unterabsatz wird angef�gt:

ÐDie unter den Buchstaben p), q), r), u), v) w) und x)
genannten Gbereinkommen, Codes und Verordnungen
verstehen sich unbeschadet der gegebenenfalls in Anwen-
dung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. . . ./2000
des Europ+ischen Parlaments und des Rates getroffenen
Ma8nahmen.F.

2. Artikel 13 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 13

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der
Verordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8
f�r die Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F

Artikel 5

˜nderung der Richtlinie 95/21/EG

Die Richtlinie 95/21/EG des Rates (3) wird wie folgt ge+ndert:

1. Artikel 2 wird wie folgt ge+ndert:

a) Unter Punkt 1 werden die Worte Ðam 1. Juli 1999F durch
den Satzteil Ðunbeschadet der gegebenenfalls in Anwen-
dung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. . . ./2000
des Europ+ischen Parlaments und des Rates getroffenen
Ma8nahmenF ersetzt.

b) Unter Nummer 2 werden die Worte Ðin der am 1. Juli
1999 geltenden FassungF durch den Satzteil Ðin der gel-
tenden Fassung unbeschadet der gegebenenfalls in An-
wendung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
. . ./2000 getroffenen Ma8nahmenF ersetzt.
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2. Artikel 18 erh+lt folgenden Wortlaut:

ÐArtikel 18

Ausschu2 f�r die Sicherheit im Seeverkehr

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

3. Artikel 19 Buchstabe c) wird gestrichen.

Artikel 6

˜nderung der Richtlinie 96/98/EG

Die Richtlinie 96/98/EG des Rates (1) wird wie folgt ge+ndert:

1. Artikel 2 wird wie folgt ge+ndert:

a) Unter den Buchstaben c), d) und n) wird der Ausdruck
Ðam 1. Januar 1999F gestrichen.

b) Folgender Unterabsatz wird angef�gt:

ÐDie unter den Buchstaben c), d) und n) erw+hnten Gber-
einkommen und Pr�fnormen verstehen sich unbeschadet
der gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 des Europ+ischen Parlaments
und des Rates getroffenen Ma8nahmen.F.

2. Artikel 18 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 18

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

Artikel 7

˜nderung der Richtlinie 97/70/EG

Artikel 9 der Richtlinie 97/70/EG des Rates (2) erh+lt folgenden
Wortlaut:

ÐArtikel 9

Ausschu2 f�r die Sicherheit im Seeverkehr

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

Artikel 8

˜nderung der Richtlinie 98/18/EG

Die Richtlinie 98/18/EG des Rates (3) wird wie folgt ge+ndert:

1. Artikel 2 wird wie folgt ge+ndert:

a) Unter Buchstabe a) wird der Satzteil, Ðdie bei Erla8 dieser
Richtlinie wirksam sindF gestrichen.

b) Unter den Buchstaben b) und c) werden die Worte Ðin der
bei Erla8 dieser Richtlinie geltenden FassungF durch die
Worte Ðin der geltenden FassungF ersetzt.

c) Unter und Buchstaben d) und f) werden die Worte Ðin der
bei Erla8 dieser Richtlinie geltenden FassungF durch die
Worte Ðin der geltenden FassungF ersetzt.

d) Folgender Unterabsatz wird angef�gt:

ÐDie unter den Buchstaben a), b), c), d) und f) genannten
Gbereinkommen und Codes verstehen sich unbeschadet
der gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 des Europ+ischen Parlaments
und des Rates getroffenen Ma8nahmen.F.

2. In Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben b) und c), Absatz 2 Buch-
staben a) und i) und Absatz 3 Buchstabe a) werden die
Worte Ðin der bei Erla8 dieser Richtlinie geltenden FassungF
gestrichen.

3. Artikel 8 Buchstabe b) erh+lt folgende Fassung:

Ðb) Anhang I kann ge+ndert werden, um:

i) f�r die Zwecke dieser Richtlinie ˜nderungen interna-
tionaler Gbereinkommen anzuwenden,

ii) die technischen Vorschriften im Lichte der gewonne-
nen Erfahrungen zu verbessern.F

4. Artikel 9 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 9

Ausschu2 f�r die Sicherheit im Seeverkehr

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

Artikel 9

˜nderung der Richtlinie 98/41/EG

Die Richtlinie 98/41/EG des Rates (4) wird wie folgt ge+ndert:

1. In Artikel 2 dritter Anstrich werden die Worte Ðin der bei
Erla8 dieser Richtlinie geltenden FassungF durch den Satzteil
Ðin der geltenden Fassung unbeschadet der gegebenenfalls in
Anwendung von Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr.
. . ./2000 des Europ+ischen Parlaments und des Rates getrof-
fenen Ma8nahmen.F.
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2. Artikel 13 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 13

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

Artikel 10

˜nderung der Richtlinie 1999/35/EG

Die Richtlinie 1999/35/EG des Rates (1) wird wie folgt ge+n-
dert:

1. Artikel 2 wird wie folgt ge+ndert:

a) Unter den Buchstaben b) und o) werden die Worte Ðin
der bei Annahme dieser Richtlinie geltenden FassungF
durch die Worte Ðin der geltenden FassungF ersetzt.

b) Unter Buchstabe d) wird der Satzteil Ð , die bei der An-
nahme dieser Richtlinie in Kraft sindF gestrichen.

c) Unter Buchstabe e) werden die Worte Ðin der bei An-
nahme dieser Richtlinie geltenden FassungF durch die
Worte Ðin der geltenden FassungF ersetzt.

d) Folgender Unterabsatz wird angef�gt:

ÐDie unter den Buchstaben b), d), e) und o) genannten
Gbereinkommen und Codes verstehen sich unbeschadet
der gegebenenfalls in Anwendung von Artikel 4 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 des Europ+ischen Parlaments
und des Rates getroffenen Ma8nahmen.F.

2. Artikel 16 erh+lt folgende Fassung:

ÐArtikel 16

Ausschu2 f�r die Sicherheit im Seeverkehr

Die Kommission wird durch den gem+8 Artikel 3 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./2000 eingesetzten Ausschu8 f�r die
Sicherheit im Seeverkehr unterst�tzt.F.

Artikel 11

Anwendung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts-
und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie sp+testens
am . . . nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverz�g-
lich davon in Kenntnis.

Wenn die Mitgliedstaaten Vorschriften nach Unterabsatz 1 er-
lassen, nehmen sie in den Vorschriften selbst oder durch einen
Hinweis bei ihrer amtlichen VerCffentlichung auf diese Richt-
linie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser
Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 12

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer VerCffent-
lichung im Amtsblatt der Europ*ischen Gemeinschaften in Kraft.

Artikel 13

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
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Vorschlag f�r eine Verordnung des Rates zur Durchf�hrung der in den Artikeln 81 und 82
EG-Vertrag niedergelegten Wettbewerbsregeln und zur ˜nderung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 2988/74, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 (ÐDurchf�hrungs-

verordnung zu den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag0)

(2000/C 365 E/28)

(Text von Bedeutung f�r den EWR)

KOM(2000) 582 endg. � 2000/0243(CNS)

(Von der Kommission vorgelegt am 28. September 2000)

DER RAT DER EUROP˜ISCHEN UNION �

gest�tzt auf den Vertrag zur Gr�ndung der Europ)ischen Ge-
meinschaft, insbesondere auf Artikel 83,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europ)ischen Parlaments,

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses,

in Erw)gung nachstehender Gr�nde:

(1) Zur Schaffung eines Systems, das gew)hrleistet, dass der
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht verf)lscht wird,
muss f�r eine wirksame und einheitliche Anwendung der
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag in der Gemeinschaft gesorgt
werden. Mit der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6.
Februar 1962, Erste Durchf�hrungsverordnung zu den
Artikeln 85 und 86 des Vertrages (1), wurden die Voraus-
setzungen f�r die Entwicklung einer Gemeinschaftspolitik
im Bereich des Wettbewerbsrechts geschaffen, die zur Ver-
breitung einer Wettbewerbskultur in der Gemeinschaft
beigetragen hat. Es ist nunmehr jedoch an der Zeit, vor
dem Hintergrund der gewonnenen Erfahrung die genannte
Verordnung zu ersetzen und Regeln vorzusehen, die den
Herausforderungen des Binnenmarkts und einer k�nftigen
Erweiterung der Gemeinschaft gerecht werden.

(2) Zu �berdenken ist insbesondere die Art und Weise, wie
die in Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag enthaltene Aus-
nahme vom Verbot wettbewerbsbeschr)nkender Verein-
barungen anzuwenden ist. Dabei ist nach Artikel 83 Ab-
satz 2 Buchstabe b) EG-Vertrag dem Erfordernis einer
wirksamen Bberwachung bei mCglichst einfacher Verwal-
tungskontrolle Rechnung zu tragen.

(3) Das durch die Verordnung Nr. 17 geschaffene zentrali-
sierte System ist nicht mehr imstande, diesen beiden Ziel-
setzungen in gleicher Weise gerecht zu werden. Dieses
System schr)nkt die Gerichte und die WettbewerbsbehCr-
den der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der EG-Wett-
bewerbsregeln ein, und das mit ihm verbundene Anmelde-

verfahren hindert die Kommission daran, sich auf die Ver-
folgung der schwerwiegendsten VerstCDe zu konzentrie-
ren. Dar�ber hinaus entstehen den Unternehmen durch
dieses System erhebliche Kosten.

(4) Das zentralisierte Anmeldesystem sollte daher durch ein
Legalausnahmesystem ersetzt werden, bei dem die Wett-
bewerbsbehCrden und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht
nur zur Anwendung der nach der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europ)ischen Gemeinschaften direkt an-
wendbaren Artikel 81 Absatz 1 und Artikel 82 EG-Vertrag
befugt sind, sondern auch zur Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 EG-Vertrag.

(5) In diesem Zusammenhang ist es erforderlich klarzustellen,
dass nach der Rechtsprechung zur Verordnung Nr. 17 die
Beweislast daf�r, dass die Voraussetzungen von Artikel 81
Absatz 3 EG-Vertrag vorliegen, der Partei obliegt, die sich
auf den Rechtsvorteil dieser Bestimmung beruft; diese Par-
tei kann normalerweise am besten nachweisen, dass die
Voraussetzungen von Absatz 3 erf�llt sind.

(6) Die wirksame Anwendung der Wettbewerbsregeln der Ge-
meinschaft setzt voraus, dass die WettbewerbsbehCrden
der Mitgliedstaaten st)rker an der Anwendung beteiligt
werden. Dies wiederum bedeutet, dass sie zur Anwendung
des Gemeinschaftsrechts befugt sein m�ssen.

(7) Die einzelstaatlichen Gerichte erf�llen eine wesentliche
Aufgabe bei der Anwendung der gemeinschaftlichen Wett-
bewerbsregeln. In Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatper-
sonen sch�tzen sie die sich aus dem Gemeinschaftsrecht
ergebenden subjektiven Rechte, indem sie unter anderem
den durch die Zuwiderhandlung Gesch)digten Schaden-
ersatz zuerkennen. Sie erg)nzen in dieser Hinsicht die
Aufgaben der einzelstaatlichen WettbewerbsbehCrden. Ih-
nen muss daher gestattet werden, die Artikel 81 und 82
EG-Vertrag in vollem Umfang anzuwenden.

(8) Um zu gew)hrleisten, dass f�r die Wirtschaftsteilnehmer
in der Gemeinschaft die gleichen Wettbewerbsregeln gel-
ten, ist es erforderlich, auf der Grundlage von Artikel 83
Absatz 2 Buchstabe e) das Verh)ltnis zwischen den Arti-
keln 81 und 82 und dem innerstaatlichen Wettbewerbs-
recht so zu gestalten, dass die Anwendung einzelstaatli-
cher Vorschriften auf Vereinbarungen, Beschl�sse und Ver-
haltensweisen im Sinne der genannten Artikel aus-
geschlossen ist.
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(9) Die Anwendung der Wettbewerbsregeln soll nach dem
neuen System zwar dezentral erfolgen, doch verlangt die
Einheitlichkeit des Gemeinschaftsrechts, dass die Wett-
bewerbsregeln selbst zentral festgelegt werden. Der Kom-
mission ist zu diesem Zweck eine allgemeine Zust)ndig-
keit f�r den Erlass von Gruppenfreistellungsverordnungen
zu erteilen, um ihr so die MCglichkeit zu geben, den
gesetzlichen Rahmen anzupassen und zu pr)zisieren.
Diese Zust)ndigkeit muss in enger Zusammenarbeit mit
den WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten ausge�bt
werden. Die verbleibenden Vorschriften der Verordnungen
(EWG) Nr. 1017/68 (1), (EWG) Nr. 4056/86 (2) und (EWG)
Nr. 3975/87 (3) des Rates im Verkehrsbereich d�rfen hier-
von nicht ber�hrt werden.

(10) Nach Aufhebung des Anmeldesystems kann es zweck-
m)Dig sein, f�r bestimmte Arten von Vereinbarungen
eine Eintragungspflicht einzuf�hren, um auf diese Weise
f�r mehr Transparenz zu sorgen. Hierzu sollte die Kom-
mission erm)chtigt werden, f�r bestimmte Arten von Ver-
einbarungen die Eintragung in ein Register vorzuschrei-
ben. Wird ein solches Eintragungssystem geschaffen, so
darf dies weder ein Recht auf eine Entscheidung �ber
die Vereinbarkeit der eingetragenen Vereinbarungen mit
dem EG-Vertrag begr�nden noch die wirksame Verfolgung
von Zuwiderhandlungen behindern.

(11) Zur Erf�llung ihrer Aufgabe, f�r die Anwendung des EG-
Vertrags Sorge zu tragen, muss die Kommission an Unter-
nehmen oder Unternehmensvereinigungen Entscheidun-
gen mit dem Ziel richten kCnnen, Zuwiderhandlungen
gegen die Artikel 81 und 82 EG-Vertrag abzustellen. Sie
muss, sofern ein berechtigtes Interesse besteht, auch dann
Entscheidungen zur Feststellung einer Zuwiderhandlung
erlassen kCnnen, wenn die Zuwiderhandlung beendet ist
und sie keine GeldbuDe auferlegt. AuDerdem sollte der
Kommission in dieser Verordnung ausdr�cklich die ihr
vom Europ)ischen Gerichtshof zuerkannte Befugnis �ber-
tragen werden, Entscheidungen zur Anordnung einstwei-
liger MaDnahmen zu erlassen.

(12) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens, das auf
eine Verbotsentscheidung gerichtet ist, der Kommission
an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die Ein-
w)nde der Kommission zu entkr)ften, so muss die Kom-
mission diese Verpflichtungszusage durch Entscheidung
f�r die Unternehmen bindend erkl)ren kCnnen, damit
sich Dritte vor einzelstaatlichen Gerichten darauf berufen
kCnnen und die Nichteinhaltung der eingegangenen Ver-
pflichtungen mit GeldbuDen oder Zwangsgeldern geahn-
det werden kann, ohne dass in der Entscheidung zur An-

wendung von Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Vertrag Stel-
lung genommen wird.

(13) In Ausnahmef)llen, wenn es das Cffentliche Interesse der
Gemeinschaft gebietet, kann es auch zweckm)Dig sein,
dass die Kommission eine Entscheidung deklaratorischer
Art erl)sst, mit der die Nichtanwendung des in Artikel 81
oder Artikel 82 EG-Vertrag verankerten Verbots festgestellt
wird, um die Rechtslage zu kl)ren und eine einheitliche
Rechtsanwendung in der Gemeinschaft sicherzustellen.

(14) Damit Kommission und WettbewerbsbehCrden der Mit-
gliedstaaten gemeinsam ein Netz von BehCrden bilden kCn-
nen, die die EG-Wettbewerbsregeln in enger Zusammen-
arbeit anwenden, m�ssen Informations- und Konsultations-
verfahren eingef�hrt und der Austausch von Informationen,
auch solchen vertraulicher Art, zwischen den einzelnen Be-
hCrden zugelassen werden, wobei f�r einen angemessenen
Schutz der Interessen der Unternehmen zu sorgen ist.

(15) Um eine einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln
und gleichzeitig ein optimales Funktionieren des Netzes zu
gew)hrleisten, muss die Regel beibehalten werden, dass
die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten automatisch
ihre Zust)ndigkeit verlieren, sobald die Kommission ein
Verfahren einleitet.

(16) Um eine optimale Verteilung der F)lle innerhalb des Net-
zes sicherzustellen, sollte eine allgemeine Bestimmung ein-
gef�hrt werden, wonach eine WettbewerbsbehCrde ein
Verfahren mit der Begr�ndung aussetzen oder einstellen
kann, dass sich eine andere BehCrde mit demselben Fall
befasst hat oder noch befasst. Ziel ist es, dass jeder Fall
nur von einer BehCrde bearbeitet wird. Diese Bestimmung
darf nicht der durch die Rechtsprechung des Europ)ischen
Gerichtshofs der Kommission zuerkannten MCglichkeit
entgegenstehen, eine Beschwerde wegen fehlenden Ge-
meinschaftsinteresses abzuweisen, selbst wenn keine an-
dere WettbewerbsbehCrde die Absicht bekundet hat, sich
des Falles anzunehmen.

(17) Die Arbeitsweise des durch die Verordnung Nr. 17 einge-
setzten Beratenden Ausschusses f�r Kartell- und Monopol-
fragen hat sich als sehr zufriedenstellend erwiesen. Dieser
Ausschuss f�gt sich perfekt in das neue System einer de-
zentralen Anwendung des Wettbewerbsrechts ein. Es gilt
daher, auf der Grundlage der Bestimmungen der Verord-
nung Nr. 17 aufzubauen und gleichzeitig die Arbeit effi-
zienter zu organisieren. Hierzu ist es zweckm)Dig, die
MCglichkeit eines schriftlichen Verfahrens f�r die Stellung-
nahme vorzusehen. Der Beratende Ausschuss muss dar�-
ber hinaus als Diskussionsforum f�r die von den Wett-
bewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten bearbeiteten F)lle
dienen kCnnen, um auf diese Weise dazu beizutragen,
dass die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft auch wei-
terhin einheitlich angewandt werden.
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(18) Die einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln erfor-
dert auDerdem, Formen der Zusammenarbeit zwischen
den Gerichten der Mitgliedstaaten und der Kommission
vorzusehen. Insbesondere ist es zweckm)Dig, den einzel-
staatlichen Gerichten die MCglichkeit zu geben, sich an die
Kommission zu wenden, um Informationen oder Stellung-
nahmen zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der Ge-
meinschaft zu erhalten. Der Kommission und den Wett-
bewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten wiederum muss die
MCglichkeit gegeben werden, sich m�ndlich oder schrift-
lich vor einzelstaatlichen Gerichten zu )uDern, wenn Ar-
tikel 81 oder 82 EG-Vertrag zur Anwendung kommt.
Hierzu muss daf�r gesorgt werden, dass die Kommission
und die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten �ber
ausreichende Informationen �ber Verfahren vor einzel-
staatlichen Gerichten verf�gen.

(19) In einem System paralleler Zust)ndigkeiten m�ssen im
Interesse der Rechtssicherheit und der einheitlichen An-
wendung der EG-Wettbewerbsregeln einander widerspre-
chende Entscheidungen vermieden werden. Hat die Kom-
mission eine Entscheidung erlassen, so m�ssen die Wett-
bewerbsbehCrden und die Gerichte der Mitgliedstaaten be-
strebt sein, keine Entscheidungen zu treffen, die zu der
Entscheidung der Kommission im Widerspruch stehen.
Die Gerichte haben im �brigen die MCglichkeit, ein Vor-
abentscheidungsersuchen an den Europ)ischen Gerichts-
hof zu richten.

(20) Die Kommission muss die Befugnis haben, im gesamten
Bereich der Gemeinschaft, die Ausk�nfte zu verlangen und
die Ermittlungen vorzunehmen, die notwendig sind, um
gem)D Artikel 81 EG-Vertrag verbotene Vereinbarungen,
Beschl�sse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen
sowie die nach Artikel 82 EG-Vertrag untersagte miss-
br)uchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung
aufzudecken. Die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaa-
ten haben bei der Aus�bung dieser Befugnisse aktiv mit-
zuwirken.

(21) Da es zunehmend schwieriger wird, VerstCDe gegen die
Wettbewerbsregeln aufzudecken, ist es f�r einen wirk-
samen Schutz des Wettbewerbs notwendig, die Unter-
suchungsbefugnisse der Kommission zu erg)nzen. Die
Kommission muss unter anderem alle Personen, die even-
tuell �ber sachdienliche Informationen verf�gen, hCren
und deren Aussagen zu Protokoll nehmen kCnnen. Ferner
m�ssen die von der Kommission beauftragten Bediens-
teten im Zuge einer Ermittlung eine Versiegelung vorneh-
men und alle Ausk�nfte im Zusammenhang mit Gegen-
stand und Ziel der Ermittlung einholen d�rfen.

(22) Es ist zweckm)Dig, unter Beachtung der Rechtsprechung
des Europ)ischen Gerichtshofs die Grenzen der Kontrolle
zu bestimmen, die ein nationales Gericht aus�ben kann,
wenn es nach MaDgabe des einzelstaatlichen Rechts auf-
gefordert ist, t)tig zu werden, um den Einsatz Cffentlicher
Gewalt gegen ein Unternehmen zuzulassen, das sich wei-
gert, eine durch Entscheidung angeordnete Ermittlung zu
dulden.

(23) Die Erfahrung hat gezeigt, dass Gesch)ftsunterlagen h)ufig
in der Wohnung von F�hrungskr)ften und Mitarbeitern
der Unternehmen aufbewahrt werden. Im Interesse effi-
zienter Ermittlungen sollten die beauftragten Bediensteten
der Kommission zum Betreten aller R)umlichkeiten befugt
sein, in denen sich Gesch)ftsunterlagen befinden kCnnen,
einschlieDlich Privatwohnungen. Die Aus�bung der letzt-
genannten Befugnis muss jedoch eine entsprechende ge-
richtliche Entscheidung voraussetzen.

(24) Damit die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten mehr
MCglichkeiten zu einer wirksamen Anwendung der Artikel
81 und 82 EG-Vertrag erhalten, sollten sie im Rahmen
von Untersuchungen einander Amtshilfe leisten kCnnen.

(25) Die Beachtung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag und die
Erf�llung der in Anwendung dieser Verordnung den Un-
ternehmen und Unternehmensvereinigungen auferlegten
Pflichten m�ssen durch GeldbuDen und Zwangsgelder si-
chergestellt werden kCnnen. Hierzu sind auch f�r VerstCDe
gegen Verfahrensvorschriften GeldbuDen in angemessener
HChe vorzusehen.

(26) Die Regeln �ber die Verj)hrung bei der Auferlegung von
GeldbuDen und Zwangsgeldern sind in der Verordnung
(EWG) Nr. 2988/74 des Rates (1) enthalten, die dar�ber
hinaus Sanktionen im Verkehrsbereich zum Gegenstand
hat. In einem System paralleler Zust)ndigkeiten ist es not-
wendig, den Handlungen, die die Verj)hrung unterbrechen
kCnnen, auch die eigenst)ndigen Verfahrenshandlungen
der WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten hinzuzuf�-
gen. Im Interesse einer klareren Gestaltung des Rechtsrah-
mens empfiehlt es sich daher, die Verordnung (EWG) Nr.
2988/74 so zu )ndern, dass sie im Anwendungsbereich
der vorliegenden Verordnung keine Anwendung findet,
und die Verj)hrung in der vorliegenden Verordnung zu
regeln.

(27) Das Recht der beteiligten Unternehmen, von der Kommis-
sion angehCrt zu werden, sollte best)tigt werden. Dritten,
deren Interessen durch eine Entscheidung betroffen sein
kCnnen, sollte vor Erlass der Entscheidung Gelegenheit
zur ˜uDerung gegeben werden, und die erlassenen Ent-
scheidungen sollten auf breiter Ebene bekannt gemacht
werden. Ebenso unerl)sslich wie die Wahrung der Vertei-
digungsrechte der beteiligten Unternehmen, insbesondere
des Rechts auf Akteneinsicht, ist der Schutz der Gesch)fts-
geheimnisse. Es ist sicherzustellen, dass die innerhalb des
Netzes ausgetauschten Informationen vertraulich behan-
delt werden.

(28) Da alle Entscheidungen, die die Kommission nach MaD-
gabe dieser Verordnung erl)sst, unter den im EG-Vertrag
festgelegten Voraussetzungen der Bberwachung durch den
Europ)ischen Gerichtshof unterliegen, ist es angebracht,
gem)D Artikel 229 EG-Vertrag die Befugnis des Europ)i-
schen Gerichtshofs zu unbeschr)nkter Ermessensnachpr�-
fung bei Entscheidungen der Kommission �ber die Auf-
erlegung von GeldbuDen oder Zwangsgeldern vorzusehen.
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(29) Nach den Regeln der Verordnung Nr. 17 zur Durchf�h-
rung der in den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag nieder-
gelegten Grunds)tze kommt den Organen der Gemein-
schaft eine zentrale Stellung zu. Diese gilt es zu bewahren,
doch m�ssen gleichzeitig die Mitgliedstaaten st)rker an der
Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft be-
teiligt werden. Im Einklang mit dem in Artikel 5 EG-Ver-
trag niedergelegten Subsidiarit)ts- und Verh)ltnism)Dig-
keitsprinzip beschr)nkt sich die vorliegende Verordnung
auf das zur Erreichung des Ziels einer wirksamen Anwen-
dung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft notwen-
dige MindestmaD, und geht nicht �ber das hierzu Erfor-
derliche hinaus.

(30) Nachdem der Europ)ische Gerichtshof in seiner Recht-
sprechung klargestellt hat, dass die Wettbewerbsregeln
auch f�r den Verkehr gelten, muss dieser Sektor den Ver-
fahrensvorschriften der vorliegenden Verordnung unter-
worfen werden. Daher sollten die Verordnungen (EWG)
Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87
so ge)ndert werden, dass die darin enthaltenen speziellen
Verfahrensvorschriften aufgehoben werden.

(31) Aufgrund des durch die vorliegende Verordnung geschaf-
fenen neuen Systems sollten folgende Rechtsakte aufgeho-
ben werden: Verordnung Nr. 141 des Rates vom 26. No-
vember 1962 �ber die Nichtanwendung der Verordnung
Nr. 17 des Rates auf den Verkehr (1), Verordnung Nr.
19/65/EWG des Rates vom 2. M)rz 1965 �ber die An-
wendung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Grup-
pen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen (2), Verordnung (EWG) Nr. 2871 des Ra-
tes vom 20. Dezember 1971 �ber die Anwendung von
Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf Gruppen von Ver-
einbarungen, Beschl�ssen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen (3), Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 des
Rates vom 14. Dezember 1987 zur Anwendung von Ar-
tikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf bestimmte Gruppen
von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Ver-
haltensweisen im Luftverkehr (4), Verordnung (EWG) Nr.
1534/91 des Rates vom 31. Mai 1991 �ber die Anwen-
dung von Artikel 85 Absatz 3 des Vertrages auf be-
stimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschl�ssen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen im Bereich
der Versicherungswirtschaft (5) und Verordnung (EWG)
Nr. 479/92 des Rates vom 25. Februar 1992 �ber die
Anwendung des Artikels 85 Absatz 3 des Vertrages auf
bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschl�ssen und
aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen zwischen See-
schifffahrtsunternehmen (Konsortien) (6) �

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GRUNDS˜TZE

Artikel 1

Direkte Anwendbarkeit

Vereinbarungen, Beschl�sse und aufeinander abgestimmte Ver-
haltensweisen im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag,
die nicht die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 erf�l-
len, sowie die missbr)uchliche Ausnutzung einer marktbeherr-
schenden Stellung im Sinne von Artikel 82 sind verboten, ohne
dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

Artikel 2

Beweislast

In allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur
Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag obliegt die Be-
weislast f�r eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1
EG-Vertrag oder Artikel 82 EG-Vertrag demjenigen, der diesen
Vorwurf erhebt. Dagegen obliegt die Beweislast daf�r, dass die
Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 EG-Vertrag vorlie-
gen, demjenigen, der sich auf diese Bestimmung beruft.

Artikel 3

Verh7ltnis zwischen den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag
und dem einzelstaatlichen Wettbewerbsrecht

Bei Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschl�ssen von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81 EG-Vertrag und
bei F)llen der missbr)uchlichen Ausnutzung einer beherrschen-
den Stellung im Sinne von Artikel 82, die geeignet sind, den
Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeintr)chtigen, ist allein
das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft unter Ausschluss des
Wettbewerbsrechts der Mitgliedstaaten anwendbar.

KAPITEL II

ZUST˜NDIGKEIT

Artikel 4

Zust7ndigkeit der Kommission

(1) Zur Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag ver-
f�gt die Kommission �ber die in dieser Verordnung vorgesehe-
nen Befugnisse.

(2) Die Kommission kann durch Verordnung Arten von Ver-
einbarungen zwischen Unternehmen, Beschl�ssen von Unter-
nehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen im Sinne von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag be-
stimmen, die die Unternehmen in ein Register eintragen lassen
m�ssen. In diesem Fall legt sie die Einzelheiten der Eintragung
fest sowie die bei Nichteinhaltung dieser Pflicht zu verh)ngen-
den Sanktionen. Mit der Eintragung einer Vereinbarung, eines
Beschlusses oder einer abgestimmten Verhaltensweise sind f�r
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die betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigun-
gen keinerlei Rechte verbunden und die Anwendung dieser
Verordnung bleibt hiervon unber�hrt.

Artikel 5

Zust7ndigkeit der Wettbewerbsbeh;rden der Mitglied-
staaten

Die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten sind f�r die An-
wendung des Verbots von Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag in
Einzelf)llen, wenn die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz
3 EG-Vertrag nicht erf�llt sind, sowie f�r die Anwendung des
Verbots des Artikels 82 EG-Vertrag zust)ndig. Sie kCnnen
hierzu von Amts wegen oder aufgrund einer Beschwerde Ent-
scheidungen erlassen, mit denen die Abstellung von Zuwider-
handlungen oder einstweilige MaDnahmen angeordnet werden,
Verpflichtungszusagen angenommen oder GeldbuDen, Zwangs-
gelder oder sonstige im innerstaatlichen Recht vorgesehene
Sanktionen verh)ngt werden. Sind die Voraussetzungen f�r
ein Verbot nach den ihnen vorliegenden Informationen nicht
gegeben, so kCnnen sie auch entscheiden, dass f�r sie kein
Grund besteht, t)tig zu werden.

Artikel 6

Zust7ndigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten

Die einzelstaatlichen Gerichte, vor denen das Verbot des Arti-
kels 81 Absatz 1 EG-Vertrag geltend gemacht wird, sind auch
f�r die Anwendung des Artikels 81 Absatz 3 zust)ndig.

KAPITEL III

ENTSCHEIDUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 7

Feststellung und Abstellung von Zuwiderhandlungen

(1) Stellt die Kommission auf eine Beschwerde hin oder von
Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Ar-
tikel 82 EG-Vertrag fest, so kann sie die beteiligten Unterneh-
men und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ver-
pflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. Sie
kann ihnen hierzu alle erforderlichen MaDnahmen aufgeben,
einschlieDlich solcher struktureller Art. Soweit sie ein berech-
tigtes Interesse hat, kann sie auch eine Zuwiderhandlung fest-
stellen, nachdem diese beendet ist.

(2) Zur Einreichung einer Beschwerde im Sinne von Absatz
1 befugt sind die Mitgliedstaaten sowie nat�rliche und juristi-
sche Personen, die ein berechtigtes Interesse darlegen.

Artikel 8

Einstweilige MaAnahmen

(1) Die Kommission kann in dringenden F)llen, wenn die
Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzumachenden Schadens
f�r den Wettbewerb besteht, von Amts wegen auf der Grund-
lage einer prima facie festgestellten Zuwiderhandlung durch
Entscheidung einstweilige MaDnahmen anordnen.

(2) Die Entscheidung gem)D Absatz 1 hat eine Geltungs-
dauer von bis zu einem Jahr und ist verl)ngerbar.

Artikel 9

Verpflichtungen

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Entscheidung zur Ab-
stellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen, und bieten die
beteiligten Unternehmen an, Verpflichtungen einzugehen, die
geeignet sind, die Einw)nde der Kommission auszur)umen, so
kann die Kommission diese Verpflichtungszusagen im Wege
einer Entscheidung f�r die Unternehmen bindend erkl)ren.
Die Entscheidung ist befristet.

(2) Das Verfahren wird durch die Entscheidung beendet, un-
beschadet der Frage, ob eine Zuwiderhandlung gegen Artikel
81 oder 82 EG-Vertrag bestanden hat oder noch besteht.

(3) Die Kommission kann das Verfahren wieder aufnehmen,

a) wenn sich die tats)chlichen Verh)ltnisse in einem f�r die
Entscheidung wesentlichen Punkt ge)ndert haben,

b) wenn die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen
nicht einhalten oder

c) wenn die Entscheidung auf unvollst)ndigen, ungenauen oder
verf)lschten Angaben beruht.

Artikel 10

Feststellung der Nichtanwendbarkeit

Die Kommission kann aus Gr�nden des Cffentlichen Interesses
der Gemeinschaft von Amts wegen durch Entscheidung fest-
stellen, dass Artikel 81 EG-Vertrag nach den ihr vorliegenden
Erkenntnissen auf eine Vereinbarung, einen Beschluss oder eine
abgestimmte Verhaltensweise keine Anwendung findet, weil die
Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 1 EG-Vertrag nicht
vorliegen oder weil die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz
3 EG-Vertrag vorliegen.

Die Kommission kann eine solche Feststellung auch in Bezug
auf Artikel 82 EG-Vertrag treffen.

KAPITEL IV

ZUSAMMENARBEIT MIT DEN EINZELSTAATLICHEN
BEHDRDEN UND GERICHTEN

Artikel 11

Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbeh;rden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission und die WettbewerbsbehCrden der Mit-
gliedstaaten arbeiten bei der Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft eng zusammen.
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(2) Die Kommission �bermittelt den WettbewerbsbehCrden
der Mitgliedstaaten unverz�glich eine Kopie der wichtigsten
Schriftst�cke, die sie zur Anwendung der Artikel 7, 8, 9 und
10 zusammengetragen hat.

(3) Wenden die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten
Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Vertrag auf eine Beschwerde
hin oder von Amts wegen an, so unterrichten sie die Kommis-
sion hiervon bei Einleitung des Verfahrens.

(4) Beabsichtigen die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaa-
ten, gem)D Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag eine Entscheidung
zu erlassen, mit der die Abstellung einer Zuwiderhandlung
angeordnet, Verpflichtungszusagen angenommen oder der
Rechtsvorteil einer Gruppenfreistellungsverordnung entzogen
wird, so setzen sie sich vorher mit der Kommission ins Beneh-
men. Hierzu �bermitteln sie der Kommission sp)testens einen
Monat vor Erlass der Entscheidung eine Darstellung des Sach-
verhalts und Kopien der wichtigsten Verfahrensunterlagen. Auf
Ersuchen der Kommission �bermitteln sie ihr Kopien aller
sonstigen Unterlagen zu dem betreffenden Fall.

(5) Die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten kCnnen
sich mit der Kommission �ber jeden anderen Vorgang, in
dem es um die Anwendung des Gemeinschaftsrechts geht, ins
Benehmen setzen.

(6) Leitet die Kommission ein Verfahren zum Erlass einer
Entscheidung nach MaDgabe dieser Verordnung ein, so entf)llt
damit die Zust)ndigkeit der WettbewerbsbehCrden der Mit-
gliedstaaten zur Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag.

Artikel 12

Informationsaustausch

(1) Ungeachtet anders lautender einzelstaatlicher Vorschrif-
ten kCnnen die Kommission und die WettbewerbsbehCrden
der Mitgliedstaaten einander tats)chliche oder rechtliche Um-
st)nde einschlieDlich vertraulicher Angaben mitteilen und diese
Informationen als Beweismittel verwenden.

(2) Nach Absatz 1 �bermittelte Informationen d�rfen nur
zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft ver-
wendet werden. Sanktionen, die auf der Grundlage der �ber-
mittelten Informationen verh)ngt werden, d�rfen nur finanziel-
ler Art sein.

Artikel 13

Aussetzung und Einstellung des Verfahrens

(1) Sind die WettbewerbsbehCrden mehrerer Mitgliedstaaten
aufgrund einer Beschwerde oder von Amts wegen mit einem
Verfahren gem)D Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Vertrag gegen
dieselbe Vereinbarung, denselben Beschluss oder dieselbe Ver-
haltensweise befasst, so stellt der Umstand, dass eine BehCrde
den Fall bereits bearbeitet, f�r die �brigen BehCrden einen aus-
reichenden Grund dar, ihr Verfahren auszusetzen oder die Be-
schwerde zur�ckzuweisen. Auch die Kommission kann eine
Beschwerde mit der Begr�ndung zur�ckweisen, dass sich be-
reits die WettbewerbsbehCrde eines Mitgliedstaats mit dieser
Beschwerde befasst.

(2) Ist eine einzelstaatliche WettbewerbsbehCrde oder die
Kommission mit einer Beschwerde gegen eine Vereinbarung,
einen Beschluss oder eine Verhaltensweise befasst, die bereits
von einer anderen WettbewerbsbehCrde behandelt worden ist,
so kann die Beschwerde abgewiesen werden.

Artikel 14

Beratender Ausschuss

(1) Vor jeder Entscheidung, die nach MaDgabe der Artikel 7,
9, 10, 22 oder 23 Absatz 2 ergeht, wird ein Beratender Aus-
schuss f�r Kartell- und Monopolfragen gehCrt.

(2) Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der
WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder
Mitgliedstaat bestimmt einen Vertreter, der im Falle der Verhin-
derung durch einen anderen Vertreter ersetzt werden kann.

(3) Die AnhCrung erfolgt auf Einladung der Kommission in
einer gemeinsamen Sitzung, in der die Kommission den Vorsitz
f�hrt, fr�hestens 14 Tage nach Absendung der Einladung. Die
Mitgliedstaaten kCnnen einer Ladungsfrist von weniger als 14
Tagen zustimmen. Die Kommission f�gt der Einladung eine
Darstellung des Sachverhalts unter Angabe der wichtigsten
Schriftst�cke sowie einen Vorentwurf der Entscheidung bei.
Der Beratende Ausschuss nimmt zu diesem Vorentwurf Stel-
lung. Er kann seine Stellungnahme auch dann abgeben, wenn
Mitglieder des Ausschusses oder deren Vertreter nicht anwesend
sind.

(4) Die AnhCrung kann auch im Wege des schriftlichen Ver-
fahrens erfolgen. In diesem Fall setzt die Kommission den Mit-
gliedstaaten eine Frist zur Stellungnahme. Die Kommission
muss jedoch eine Sitzung einberufen, wenn ein Mitgliedstaat
dies beantragt.

(5) Die Stellungnahme wird schriftlich niedergelegt und dem
Entscheidungsentwurf beigef�gt. Der Beratende Ausschuss kann
die VerCffentlichung der Stellungnahme empfehlen. Die Kom-
mission kann die Stellungnahme verCffentlichen. Bei ihrem Be-
schluss hier�ber tr)gt sie dem berechtigten Interesse der Unter-
nehmen an der Wahrung ihrer Gesch)ftsgeheimnisse geb�h-
rend Rechnung.

(6) Die Kommission kann von sich aus oder auf Antrag
eines Mitgliedstaats einen Fall, der von einer einzelstaatlichen
WettbewerbsbehCrde behandelt wird, zum Zwecke der ErCrte-
rung auf die Tagesordnung des Beratenden Ausschusses setzen,
bevor die abschlieDende Entscheidung ergeht.

Artikel 15

Zusammenarbeit mit Gerichten der Mitgliedstaaten

(1) Im Rahmen von Verfahren, in denen die Artikel 81 oder
82 EG-Vertrag zur Anwendung kommen, kCnnen die Gerichte
der Mitgliedstaaten die Kommission um Informationen, die sich
in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen
bitten, die die Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemein-
schaft betreffen.
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(2) Die Gerichte der Mitgliedstaaten �bermitteln der Kom-
mission eine Kopie der Urteile, in denen die Artikel 81 oder 82
EG-Vertrag zur Anwendung kommen, innerhalb eines Monats
nach ihrer Verk�ndung.

(3) Aus Gr�nden des Cffentlichen Interesses der Gemein-
schaft kann die Kommission vor Gerichten der Mitgliedstaaten
zu Verfahren, in denen sich Fragen zur Anwendung der Artikel
81 oder 82 EG-Vertrag stellen, von Amts wegen m�ndlich und
schriftlich Stellung nehmen. Sie kann sich von den einzelstaat-
lichen WettbewerbsbehCrden vertreten lassen. Diese kCnnen
vor Gerichten ihres Mitgliedstaates ebenfalls von sich aus
m�ndlich und schriftlich Stellung nehmen.

Zu diesem Zwecke kCnnen die Kommission und die Wett-
bewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten die einzelstaatlichen Ge-
richte ersuchen, ihnen alle notwendigen Schriftst�cke zu �ber-
mitteln.

Artikel 16

Einheitliche Anwendung des gemeinschaftlichen
Wettbewerbsrechts

Aufgrund von Artikel 10 EG-Vertrag und im Einklang mit dem
Grundsatz der einheitlichen Anwendung des Gemeinschafts-
rechts m�ssen die Gerichte und die WettbewerbsbehCrden der
Mitgliedstaaten bestrebt sein, keine Entscheidungen zu erlassen,
die zu den Entscheidungen der Kommission im Widerspruch
stehen.

KAPITEL V

UNTERSUCHUNGSBEFUGNISSE

Artikel 17

Untersuchung einzelner Wirtschaftszweige

(1) Lassen in einem Wirtschaftszweig die Entwicklung des
Handels zwischen Mitgliedstaaten, Preisstarrheiten oder andere
Umst)nde vermuten, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen
Markt eingeschr)nkt oder verf)lscht ist, so kann die Kommis-
sion eine allgemeine Untersuchung einleiten und im Rahmen
dieser Untersuchung von den Unternehmen dieses Wirtschafts-
zweigs Ausk�nfte verlangen sowie die zur Anwendung der
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag notwendigen Ermittlungen vor-
nehmen.

Die Kommission kann insbesondere von Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen des betreffenden Wirtschafts-
zweigs verlangen, sie von s)mtlichen Vereinbarungen, Beschl�s-
sen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen zu unter-
richten.

(2) Die Artikel 18 bis 23 gelten sinngem)D.

Artikel 18

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erf�llung der ihr durch diese
Verordnung �bertragenen Aufgaben von den Regierungen und

den WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten sowie von Un-
ternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen
Ausk�nfte verlangen.

(2) In ihrem Auskunftsverlangen gibt die Kommission die
Rechtsgrundlagen, die Frist f�r die Bbermittlung der Ausk�nfte,
den Zweck ihres Auskunftsverlangens sowie die in den Artikeln
22 und 23 f�r den Fall der Erteilung einer ungenauen, unvoll-
st)ndigen oder verf)lschten Auskunft vorgesehenen Sanktionen
an.

(3) Zur Erteilung der Ausk�nfte sind die Inhaber der Unter-
nehmen oder deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesell-
schaften und nicht rechtsf)higen Vereinen die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen verpflichtet. Ord-
nungsgem)D bevollm)chtigte Rechtsanw)lte kCnnen die Aus-
k�nfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben
daf�r verantwortlich, dass die erteilten Ausk�nfte vollst)ndig,
genau und nicht verf)lscht sind.

(4) Wird eine von einem Unternehmen oder einer Unter-
nehmensvereinigung verlangte Auskunft nicht innerhalb der
von der Kommission festgesetzten Frist oder nicht vollst)ndig
erteilt, so fordert die Kommission die Auskunft durch Entschei-
dung an. In dieser Entscheidung werden die geforderten Aus-
k�nfte bezeichnet und eine angemessene Frist zur Erteilung der
Ausk�nfte bestimmt. Sie enth)lt einen Hinweis auf die in Ar-
tikel 22 Absatz 1 Buchstabe a) vorgesehenen Sanktionen und
einen Hinweis oder die Auferlegung der in Artikel 23 Absatz 1
Buchstabe d) vorgesehenen Sanktionen. AuDerdem enth)lt sie
einen Hinweis auf das Recht, vor dem Gerichtshof der Euro-
p)ischen Gemeinschaften gegen die Entscheidung Klage zu er-
heben.

Artikel 19

Befugnis zur Einholung von Erkl7rungen

Zur Erf�llung der ihr durch diese Verordnung �bertragenen
Aufgaben kann die Kommission alle nat�rlichen und juristi-
schen Personen anhCren, die mCglicherweise �ber sachdienliche
Informationen verf�gen, um ihnen Fragen zu einem Unter-
suchungsgegenstand zu stellen und ihre Antworten zu Pro-
tokoll zu nehmen.

Artikel 20

Ermittlungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erf�llung der ihr durch diese
Verordnung �bertragenen Aufgaben bei Unternehmen und Un-
ternehmensvereinigungen alle erforderlichen Ermittlungen vor-
nehmen.

(2) Mit Ermittlungen beauftragte Bedienstete der Kommis-
sion sind befugt

a) alle R)umlichkeiten, Grundst�cke und Transportmittel der
betroffenen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
zu betreten,
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b) alle anderen R)umlichkeiten, darunter auch die Wohnung
der Inhaber des Unternehmens, der Mitglieder der Aufsichts-
und Leitungsorgane sowie sonstiger Mitarbeiter der Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen, zu betreten,
wenn der Verdacht besteht, dass dort Unterlagen gesch)ftli-
cher Natur aufbewahrt werden,

c) die B�cher und sonstigen Gesch)ftsunterlagen, unabh)ngig
davon, in welcher Form sie vorliegen, zu pr�fen,

d) Kopien oder Ausz�ge aus den gepr�ften Unterlagen anzufer-
tigen,

e) alle R)umlichkeiten und Gesch)ftsunterlagen w)hrend der
Dauer der Ermittlungen zu versiegeln,

f) von allen Vertretern oder Mitgliedern der Belegschaft des
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Aus-
k�nfte zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der
Ermittlungen in Zusammenhang stehen, und ihre Antworten
zu Protokoll zu nehmen.

(3) Die mit Ermittlungen beauftragten Bediensteten der
Kommission �ben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schrift-
lichen Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der
Ermittlung bezeichnet sind und auf die in Artikel 22 vorgese-
henen Sanktionen f�r den Fall hingewiesen wird, dass die ange-
forderten B�cher oder sonstigen Gesch)ftsunterlagen nicht voll-
st)ndig vorgelegt werden oder die Antworten auf die nach
MaDgabe von Absatz 2 des vorliegenden Artikels gestellten
Fragen ungenau, unvollst)ndig oder verf)lscht sind. Die Kom-
mission unterrichtet die WettbewerbsbehCrde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Ermittlung vorgenommen
werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn �ber den Ermittlungs-
auftrag.

(4) Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet, die Ermittlungen zu dulden, die die Kommission
durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeich-
net den Gegenstand und den Zweck der Ermittlung, bestimmt
den Zeitpunkt des Beginns der Ermittlung und weist auf die in
Artikel 22 und Artikel 23 vorgesehenen Sanktionen sowie auf
das Recht hin, vor dem Europ)ischen Gerichtshof Klage gegen
die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erl)sst diese
Entscheidung nach AnhCrung der WettbewerbsbehCrde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Ermittlung vor-
genommen werden soll.

(5) Die Bediensteten der WettbewerbsbehCrde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Ermittlung vorgenommen
werden soll, unterst�tzen auf Ersuchen dieser BehCrde oder
der Kommission die Bediensteten der Kommission aktiv bei
der Erf�llung ihrer Aufgaben. Sie verf�gen hierzu �ber die in
Absatz 2 genannten Befugnisse.

(6) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission
fest, dass sich ein Unternehmen einer nach MaDgabe dieses
Artikels angeordneten Ermittlung widersetzt, so leistet der be-
treffende Mitgliedstaat die erforderliche Amtshilfe, gegebenen-
falls unter Einsatz Cffentlicher Gewalt, damit die Bediensteten
der Kommission ihren Ermittlungsauftrag erf�llen kCnnen.
Setzt der Einsatz Cffentlicher Gewalt nach einzelstaatlichem

Recht eine gerichtliche Entscheidung voraus, so kann diese
vorsorglich beantragt werden.

(7) Wollen die beauftragten Bediensteten der Kommission
von der in Absatz 2 Buchstabe b) genannten Befugnis Ge-
brauch machen, so hat zuvor eine entsprechende gerichtliche
Entscheidung zu ergehen.

(8) Die Pr�fung der Rechtm)Digkeit der Kommissionsent-
scheidung ist dem Europ)ischen Gerichtshof vorbehalten. Das
einzelstaatliche Gericht darf nach Pr�fung der Echtheit der Ent-
scheidung der Kommission nur pr�fen, ob die beabsichtigten
ZwangsmaDnahmen nicht willk�rlich oder, gemessen am Ge-
genstand der Ermittlung, unverh)ltnism)Dig sind. Das einzel-
staatliche Gericht darf weder die Notwendigkeit der Ermittlung
pr�fen noch die Angabe anderer Gr�nde als die in der Ent-
scheidung der Kommission dargelegten verlangen.

Artikel 21

Untersuchung durch Wettbewerbsbeh;rden der
Mitgliedstaaten

(1) Die WettbewerbsbehCrde eines Mitgliedstaats darf im
Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats nach MaDgabe des inner-
staatlichen Rechts im Namen und f�r Rechnung der Wett-
bewerbsbehCrde eines anderen Mitgliedstaats alle Untersuchun-
gen durchf�hren, um eine Zuwiderhandlung gegen die Artikel
81 oder 82 EG-Vertrag festzustellen. Sie �bermittelt die Unter-
suchungsergebnisse gem)D Artikel 12 der BehCrde, die sie um
die Untersuchung gebeten hat.

(2) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die Wettbewerbs-
behCrden der Mitgliedstaaten die Ermittlungen vor, die die
Kommission gem)D Artikel 20 Absatz 1 f�r angezeigt h)lt
oder die sie in einer Entscheidung gem)D Artikel 20 Absatz
4 angeordnet hat. Die mit den Ermittlungen beauftragten Be-
diensteten der einzelstaatlichen WettbewerbsbehCrden �ben
ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags der
WettbewerbsbehCrde des Mitgliedstaats aus, in dessen Hoheits-
gebiet die Ermittlungen vorgenommen werden sollen. Der Auf-
trag bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Ermitt-
lungen.

Die Bediensteten der Kommission kCnnen auf Anweisung der
Kommission oder auf Ersuchen der WettbewerbsbehCrde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Ermittlungen vor-
genommen werden sollen, die Bediensteten dieser BehCrde un-
terst�tzen.

KAPITEL VI

SANKTIONEN

Artikel 22

GeldbuAen

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unter-
nehmensvereinigungen durch Entscheidung GeldbuDen bis zu
einem HCchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Ge-
sch)ftsjahr erzielten Gesamtumsatzes festsetzen, wenn sie vor-
s)tzlich oder fahrl)ssig
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a) eine nach Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 1 oder Absatz 4
verlangte Auskunft ungenau, unvollst)ndig oder verf)lscht
oder nicht innerhalb der in einer Entscheidung nach Artikel
18 Absatz 4 gesetzten Frist erteilen,

b) bei Ermittlungen nach Artikel 20 oder Artikel 21 Absatz 2
die angeforderten B�cher oder sonstigen Gesch)ftsunterla-
gen nicht vollst)ndig vorlegen oder die in einer Entschei-
dung nach Artikel 20 Absatz 4 angeordnete Ermittlung
nicht dulden,

c) die Beantwortung einer nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe
f) gestellten Frage verweigern oder die Frage auf ungenaue
oder unvollst)ndige oder verf)lschende Weise beantworten
oder

d) wenn die von den beauftragten Bediensteten der Kommis-
sion nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e) angebrachten
Siegel gebrochen worden sind.

(2) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unter-
nehmensvereinigungen durch Entscheidung GeldbuDen bis zu
einem HCchstbetrag von 10 % des im vorausgegangenen Ge-
sch)ftsjahr von jedem an der Zuwiderhandlung beteiligten Un-
ternehmen erzielten Gesamtumsatzes festsetzen, wenn sie vor-
s)tzlich oder fahrl)ssig

a) gegen Artikel 81 oder Artikel 82 EG-Vertrag verstoDen

b) einer nach Artikel 8 der vorliegenden Verordnung erlasse-
nen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger MaDnahmen
zuwiderhandeln

c) durch Entscheidung gem)D Artikel 9 der vorliegenden Ver-
ordnung f�r bindend erkl)rte Verpflichtungszusagen nicht
einhalten.

(3) Bei der Festsetzung der HChe der GeldbuDe ist neben der
Schwere der Zuwiderhandlung auch deren Dauer zu ber�ck-
sichtigen.

(4) Ist eine Unternehmensvereinigung, gegen die nach MaD-
gabe dieser Verordnung eine GeldbuDe verh)ngt worden ist,
nicht zahlungsf)hig, so kann die Kommission die Zahlung
der GeldbuDe von jedem Unternehmen verlangen, das zum
Zeitpunkt der Zuwiderhandlung Mitglied der Unternehmens-
vereinigung war. Der von einem Unternehmen geforderte Be-
trag kann 10 % seines im vorausgegangenen Gesch)ftsjahr er-
zielten Gesamtumsatzes nicht �bersteigen.

(5) Die nach den Abs)tzen 1 und 2 getroffenen Entschei-
dungen haben keinen strafrechtlichen Charakter.

Artikel 23

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unter-
nehmensvereinigungen durch Entscheidung Zwangsgelder bis
zu einem HCchstbetrag von 5 % des im vorausgegangenen
Gesch)ftsjahr erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes f�r

jeden Tag des Verzugs von dem in ihrer Entscheidung bestimm-
ten Zeitpunkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Artikel 82
EG-Vertrag gem)D einer nach Artikel 7 der vorliegenden
Verordnung getroffenen Entscheidung abzustellen,

b) einer gem)D Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anord-
nung einstweiliger MaDnahmen nachzukommen,

c) durch Entscheidung gem)D Artikel 9 f�r bindend erkl)rte
Verpflichtungszusagen einzuhalten,

d) eine Auskunft vollst)ndig und genau zu erteilen, die die
Kommission durch Entscheidung gem)D Artikel 18 Absatz
4 angefordert hat,

e) eine Ermittlung zu dulden, die die Kommission in einer
Entscheidung nach Artikel 20 angeordnet hat.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
der Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erf�llung das
Zwangsgeld festgesetzt worden war, so kann die Kommission
die endg�ltige HChe des Zwangsgelds auf einen Betrag festset-
zen, der unter dem Betrag liegt, der sich aus der urspr�nglichen
Entscheidung ergeben w�rde. Artikel 22 Absatz 4 gilt sinn-
gem)D.

KAPITEL VII

VERJ˜HRUNG

Artikel 24

Verfolgungsverj7hrung

(1) Die Befugnis der Kommission nach den Artikeln 22 und
23 verj)hrt

a) in drei Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften
�ber die Einholung von Ausk�nften oder die Vornahme
von Ermittlungen,

b) in f�nf Jahren bei den �brigen Zuwiderhandlungen.

(2) Die Verj)hrung beginnt mit dem Tag, an dem die Zuwi-
derhandlung begangen worden ist. Bei dauernden oder fort-
gesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die Verj)hrung jedoch
erst mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung beendet ist.

(3) Die Verj)hrung der Befugnis zur Festsetzung von Geld-
buDen oder Zwangsgeldern wird durch jede auf Ermittlung
oder Verfolgung der Zuwiderhandlung gerichtete Handlung
der Kommission oder der WettbewerbsbehCrde eines Mitglied-
staats unterbrochen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag ein,
an dem die Handlung mindestens einem an der Zuwiderhand-
lung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten Unterneh-
mensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verj)hrung wird
unter anderem durch folgende Handlungen unterbrochen:

a) schriftliche Auskunftsverlangen der Kommission oder der
WettbewerbsbehCrde eines Mitgliedstaats;
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b) schriftliche Ermittlungsauftr)ge, die die Kommission oder
die WettbewerbsbehCrde eines Mitgliedstaats ihren Bediens-
teten erteilen;

c) die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission oder
durch die WettbewerbsbehCrde eines Mitgliedstaats;

d) die Mitteilung der von der Kommission oder der Wett-
bewerbsbehCrde eines Mitgliedstaats in Betracht gezogenen
Beschwerdepunkte.

(4) Die Unterbrechung wirkt gegen�ber allen an der Zuwi-
derhandlung beteiligten Unternehmen und Unternehmensver-
einigungen.

(5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verj)hrung von
neuem. Die Verj)hrung tritt jedoch sp)testens mit dem Tag ein,
an dem die doppelte Verj)hrungsfrist verstrichen ist, ohne dass
die Kommission eine GeldbuDe oder ein Zwangsgeld festgesetzt
hat. Diese Frist verl)ngert sich um den Zeitraum, in dem die
Verj)hrung gem)D Absatz 6 ruht.

(6) Die Verfolgungsverj)hrung ruht, solange wegen der Ent-
scheidung der Kommission ein Verfahren vor dem Europ)i-
schen Gerichtshof anh)ngig ist.

Artikel 25

Vollstreckungsverj7hrung

(1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von in
Anwendung der Artikel 22 und 23 erlassenen Entscheidungen
verj)hrt in f�nf Jahren.

(2) Die Verj)hrung beginnt mit dem Tag, an dem die Ent-
scheidung bestandskr)ftig geworden ist.

(3) Die Vollstreckungsverj)hrung wird unterbrochen

a) durch die Bekanntgabe einer Entscheidung, durch die der
urspr�ngliche Betrag der GeldbuDe oder des Zwangsgeldes
ge)ndert oder ein Antrag auf eine solche ˜nderung abge-
lehnt wird,

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der GeldbuDe oder
des Zwangsgelds gerichtete Handlung der Kommission oder
eines Mitgliedstaats auf Antrag der Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verj)hrung von
neuem.

(5) Die Vollstreckungsverj)hrung ruht,

a) solange eine Zahlungserleichterung bewilligt ist,

b) solange die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung
des Europ)ischen Gerichtshofs ausgesetzt ist.

KAPITEL VIII

ANHDRUNGEN UND BERUFSGEHEIMNIS

Artikel 26

Anh;rung der Parteien, der Beschwerdef�hrer und
sonstiger Dritter

(1) Vor einer Entscheidung gem)D Artikel 7, 8, 22 oder 23
Absatz 2 gibt die Kommission den Unternehmen und Unter-
nehmensvereinigungen, gegen die sich das Verfahren richtet,
Gelegenheit, sich zu den von ihr in Betracht gezogenen Be-
schwerdepunkten zu )uDern. Die Kommission st�tzt ihre Ent-
scheidung nur auf die Beschwerdepunkte, zu denen sich die
Parteien )uDern konnten. Die Beschwerdef�hrer werden eng
in das Verfahren einbezogen.

(2) Die Verteidigungsrechte der Parteien sind w)hrend des
Verfahrens in vollem Umfang gewahrt. Die Parteien haben
Recht auf Akteneinsicht vorbehaltlich des berechtigten Interes-
ses der Unternehmen an der Wahrung ihrer Gesch)ftsgeheim-
nisse. Dieses berechtigte Interesse darf der Offenlegung und
Nutzung von Informationen durch die Kommission, die f�r
den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwendig sind, nicht
entgegenstehen.

Von der Akteneinsicht ausgenommen sind vertrauliche Infor-
mationen sowie interne Schriftst�cke der Kommission und der
WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten. Insbesondere ist aus-
genommen jede Korrespondenz zwischen der Kommission und
den WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten oder zwischen
den letztgenannten; dies gilt besonders f�r Schriftst�cke, die
gem)D Artikel 11 und 14 erstellt wurden.

(3) Soweit die Kommission oder die WettbewerbsbehCrden
der Mitgliedstaaten es f�r erforderlich halten, kCnnen sie auch
andere nat�rliche oder juristische Personen anhCren. Dem An-
trag nat�rlicher oder juristischer Personen, angehCrt zu werden,
ist stattzugeben, wenn sie ein ausreichendes Interesse nachwei-
sen.

Artikel 27

Berufsgeheimnis

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 15 d�rfen die gem)D
Artikel 17 bis 21 erlangten Kenntnisse nur zu dem Zweck
verwertet werden, zu dem sie eingeholt wurden.

(2) Unbeschadet der Artikel 11, 12, 14, 15 und 26 sind die
Kommission und die WettbewerbsbehCrden der Mitgliedstaaten
sowie ihre Beamten und sonstigen Bediensteten verpflichtet,
keine Kenntnisse preiszugeben, die sie bei der Anwendung die-
ser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem
Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen.
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KAPITEL IX

FREISTELLUNG NACH GRUPPEN

Artikel 28

Erlass von Freistellungsverordnungen

(1) Die Kommission kann gem)D Artikel 81 Absatz 3 EG-
Vertrag Artikel 81 Absatz 1 durch Verordnung f�r nicht an-
wendbar erkl)ren auf Gruppen von Vereinbarungen zwischen
Unternehmen, Beschl�ssen von Unternehmensvereinigungen
oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, wenn die
Voraussetzungen der Abs)tze 2 bis 5 des vorliegenden Artikels
erf�llt sind.

(2) Die Verordnung muss eine Definition der Gruppen von
Vereinbarungen, Beschl�ssen oder aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen, auf die sie Anwendung findet, enthalten
und insbesondere die nicht freigestellten Beschr)nkungen sowie
gegebenenfalls die Bedingungen, die eingehalten werden m�s-
sen, bezeichnen.

(3) Die Freistellungsverordnung ist zu befristen.

(4) Beabsichtigt die Kommission, eine Freistellungsverord-
nung zu erlassen, so verCffentlicht sie den Verordnungsentwurf
und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer von ihr gesetz-
ten Frist, die einen Monat nicht unterschreiten darf, zu dem
Entwurf Stellung zu nehmen.

(5) Vor der VerCffentlichung eines Verordnungsentwurfs und
vor Erlass der Verordnung hCrt die Kommission den Beraten-
den Ausschuss f�r Kartell- und Monopolfragen.

Artikel 29

Entzug der Freistellung in Einzelf7llen

(1) Stellt die Kommission von Amts wegen oder auf eine
Beschwerde hin in einem bestimmten Fall fest, dass Verein-
barungen, Beschl�sse oder aufeinander abgestimmte Verhaltens-
weisen, f�r die eine Gruppenfreistellungsverordnung gilt, Wir-
kungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag unver-
einbar sind, so kann sie den Rechtsvorteil der Verordnung
entziehen.

(2) Wenn Vereinbarungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Gruppenfreistellungsverord-
nung fallen, in einem bestimmten Fall Wirkungen haben, die
mit Artikel 81 Absatz 3 EG-Vertrag unvereinbar sind und die
im Gebiet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet dieses
Mitgliedstaats auftreten, das alle Merkmale eines gesonderten
r)umlichen Marktes aufweist, so kann die WettbewerbsbehCrde
dieses Mitgliedstaats den Rechtsvorteil der Gruppenfreistel-
lungsverordnung in diesem Gebiet entziehen.

Artikel 30

Ausschluss von der Freistellung

Eine Freistellungsverordnung gem)D Artikel 28 kann die
Voraussetzungen festlegen, unter denen bestimmte auf einem
bestimmten Markt bestehende Arten von Vereinbarungen,

Beschl�ssen oder abgestimmten Verhaltensweisen vom Anwen-
dungsbereich der Verordnung ausgeschlossen werden kCnnen.
Wenn diese Voraussetzungen erf�llt sind, kann die Kommission
dies durch Verordnung feststellen und eine Frist setzen, nach
deren Ablauf die Verordnung auf diese Vereinbarungen, Be-
schl�sse oder abgestimmten Verhaltensweisen auf dem betref-
fenden Markt nicht mehr anwendbar ist. Diese Frist darf nicht
k�rzer als sechs Monate sein. Artikel 28 Abs)tze 4 und 5 gilt
sinngem)D.

KAPITEL X

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 31

Ver;ffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission verCffentlicht die Entscheidungen, die
sie nach den Artikeln 7 bis 10, 22 und 23 erl)sst.

(2) Die VerCffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten
und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung einschlieDlich
der verh)ngten Sanktionen. Sie muss dem berechtigten Inte-
resse der Unternehmen an der Wahrung ihrer Gesch)ftsgeheim-
nisse Rechnung tragen.

Artikel 32

Nachpr�fung durch den Europ7ischen Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen, mit denen die Kommission
eine GeldbuDe oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat, hat der
Europ)ische Gerichtshof die Befugnis zu unbeschr)nkter Nach-
pr�fung der Entscheidung. Er kann die festgesetzte GeldbuDe
oder das festgesetzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder
erhChen.

Artikel 33

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt weder f�r Vereinbarungen,
Beschl�sse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen
noch f�r den Missbrauch einer beherrschenden Stellung im
Sinne von Artikel 82 EG-Vertrag in folgenden Bereichen:

a) internationaler Seeverkehr des Typs ÐTrampschifffahrtM,

b) Seeverkehr zwischen den H)fen ein und desselben Mitglied-
staats,

c) Luftverkehr zwischen der Gemeinschaft und Drittl)ndern.

Artikel 34

Erlass von Durchf�hrungsvorschriften

Die Kommission ist befugt, alle sachdienlichen Vorschriften zur
Durchf�hrung dieser Verordnung zu erlassen. Diese kCnnen
unter anderem Folgendes zum Gegenstand haben:
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a) die Verpflichtung, bestimmte Arten von Vereinbarungen in
ein Register eintragen zu lassen,

b) Form, Inhalt und sonstige Modalit)ten der Beschwerden ge-
m)D Artikel 7 sowie das Verfahren zur Abweisung einer
Beschwerde,

c) die Modalit)ten der Informations- und Konsultationsverfah-
ren nach Artikel 11,

d) die Modalit)ten f�r die AnhCrungen gem)D Artikel 26.

KAPITEL XI

HBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 35

Hbergangsbestimmungen

(1) Bei der Kommission nach Artikel 2 der Verordnung Nr.
17 gestellte Antr)ge, Anmeldungen gem)D Artikel 4 und 5 der
Verordnung Nr. 17 sowie entsprechende Antr)ge und Anmel-
dungen gem)D den Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG)
Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Anwendbar-
keit der vorliegenden Verordnung unwirksam.

Die Geltungsdauer der Entscheidungen �ber die Anwendung
des Artikels 81 Absatz 3 EG-Vertrag, die die Kommission
nach MaDgabe der genannten Verordnungen erlassen hat, endet
mit dem Zeitpunkt der Anwendbarkeit der vorliegenden Ver-
ordnung.

(2) Die Wirksamkeit von nach MaDgabe der Verordnung Nr.
17 und der Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr.
4056/87 und (EWG) Nr. 3975/87 vollzogenen Verfahrensschrit-
ten bleibt f�r die Anwendung der vorliegenden Verordnung
unber�hrt.

Artikel 36

Bestimmung der Wettbewerbsbeh;rden der
Mitgliedstaaten

Die Mitgliedstaaten bestimmen die f�r die Anwendung der Ar-
tikel 81 und 82 EG-Vertrag zust)ndigen WettbewerbsbehCrden.
Sie ergreifen die notwendigen MaDnahmen, um ihnen vor dem
. . . die Befugnis zur Anwendung der genannten Artikel zu
�bertragen.

Artikel 37

˜nderung der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68

Die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 wird wie folgt ge)ndert:

1. Artikel 2 wird gestrichen.

2. In Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte ÐDas in Artikel 2
ausgesprochene VerbotM durch die Worte ÐDas Verbot des
Artikels 81 Absatz 1 EG-VertragM ersetzt.

3. Die Artikel 5 bis 29 werden gestrichen.

4. In Artikel 30 werden die Abs)tze 2 und 3 gestrichen.

Artikel 38

˜nderung der Verordnung (EWG) Nr. 2988/74

Folgender Artikel 7a wird in die Verordnung (EWG) Nr.
2988/74 eingef�gt:

ÐArtikel 7a

Ausnahme vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht f�r MaDnahmen, die
nach MaDgabe der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des Rates (*)
getroffen werden.

___________
(*) ABl. L . . .M

Artikel 39

˜nderung der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86

Die Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 wird wie folgt ge)ndert:

1. Artikel 7 wird wie folgt ge)ndert:

a) Absatz 1 erh)lt folgende Fassung:

Ð1. Nichtbeachtung einer Auflage

Wenn die Beteiligten einer Auflage, die nach Artikel
5 mit der nach Artikel 3 vorgesehenen Freistellung
verbunden ist, nicht nachkommen, kann die Kom-
mission zur Abstellung dieser Zuwiderhandlung
nach den in der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . des
Rates (*) festgelegten Bedingungen

� Empfehlungen an die Beteiligten richten und

� im Falle der Nichtbeachtung dieser Empfehlungen
seitens der Beteiligten und nach MaDgabe der
Schwere der betreffenden VerstCDe entweder be-
schlieDen, dass sie bestimmte Verhaltensweisen zu
unterlassen oder vorzunehmen haben, oder ihnen
den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entzie-
hen.

___________
(*) ABl. L . . . .M

b) Absatz 2 wird wie folgt ge)ndert:

i) Unter Buchstabe a) wird der Ausdruck Ðnach MaDgabe
des Abschnitts IIM durch den Ausdruck Ðnach MaDgabe
der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . .M ersetzt.
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ii) Unter Buchstabe c) Ziffer i) Unterabsatz 2 erh)lt Satz
2 folgende Fassung:

ÐGleichzeitig entscheidet die Kommission, ob sie die
angebotenen Verpflichtungszusagen der betreffenden
Unternehmen nach MaDgabe des Artikels 9 der Ver-
ordnung (EG) Nr. . . ./. . . annimmt, um unter anderem
zu erreichen, dass der Konferenz nicht angehCrende
Reedereien Zugang zum Markt erhalten.M

2. Artikel 8 Absatz 1 wird gestrichen.

3. Artikel 9 wird wie folgt ge)ndert:

a) In Absatz 1 wird der Ausdruck Ðden in Artikel 15 ge-
nannten Beratenden AusschussM durch den Ausdruck
Ðden in Artikel [14] der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . .
genannten Beratenden AusschussM ersetzt.

b) In Absatz 2 wird der Ausdruck Ðin Artikel 15 genannten
Beratenden AusschussM durch den Ausdruck Ðin Artikel
[14] der Verordnung (EG) Nr. . . ./. . . genannten Beraten-
den AusschussM ersetzt.

4. Die Artikel 10 bis 25 werden gestrichen.

5. In Artikel 26 werden die Worte Ð�ber Form, Inhalt und
andere Einzelheiten der Beschwerden nach Artikel 10, der
Antr)ge nach Artikel 12 sowie �ber die AnhCrung nach
Artikel 23 Abs)tze 1 und 2M gestrichen.

Artikel 40

˜nderung der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87

Die Artikel 3 bis 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 wer-
den gestrichen.

Artikel 41

Aufhebungen

Die Verordnungen Nr. 17, Nr. 141, Nr. 19/65/EWG, (EWG) Nr.
2821/71, (EWG) Nr. 3976/87, (EWG) Nr. 1534/91 und (EWG)
Nr. 479/92 werden aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 42

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Ver-
Cffentlichung im Amtsblatt der Europ-ischen Gemeinschaften in
Kraft.

Sie gilt ab dem . . .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt
unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
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